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Vorwort

Durch Artikel  24 in der 2006 durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen 
verabschiedeten, in Deutschland 2009 und in der Schweiz 2014 ratifizierten UN-Behin­
dertenrechtskonvention wird das Recht auf Bildung für Menschen mit Behinderung 
ausdrücklich garantiert – und zwar nicht nur für Schule und Hochschule, sondern 
ebenso für Berufsbildung, Erwachsenenbildung und Lebenslanges Lernen. Die Ver­
tragsstaaten verpflichten sich damit, Barrieren abzubauen und einen gleichberechtig­
ten Zugang zu allen Bildungsangeboten zu ermöglichen.

Trotz dieser Rechtsverbindlichkeit offenbaren etliche Befunde aus der Bildungsfor­
schung, dass ein gleichberechtigter Zugang zu Bildung für Menschen mit Behinderung 
bzw. Beeinträchtigungen und damit auch gesellschaftliche Teilhabe und Inklusion 
längst nicht verwirklicht sind. In Bezug auf die Teilnahme an Angeboten der organisier­
ten Erwachsenen- und Weiterbildung existieren in repräsentativen Untersuchungen im 
deutschsprachigen Raum nur wenige Hinweise in Bezug auf Menschen mit Beein­
trächtigungen. Jedoch zeigt sich eine niedrige Teilnahmequote gegenüber anderen 
Gruppen, und vor allem Personen mit einer Beeinträchtigung, die nicht erwerbstätig 
sind, nehmen weniger an Weiterbildung teil. Allerdings liegen insgesamt nur wenige 
genauere Erkenntnisse zu den Barrieren und Einflussfaktoren auf die Weiterbildungs­
beteiligung von Menschen mit Beeinträchtigungen vor.

An dieses Desiderat knüpft die Untersuchung von Nina Wenger an. Dabei legt sie 
den Schwerpunkt auf Menschen mit Beeinträchtigungen und der Frage, wie sie ihre 
Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit gestalten. In dieser 
konzeptionellen Schwerpunktsetzung liegt eine Raffinesse in zweifacher Hinsicht: 
Erstens wird damit stärker als bislang geschehen das Augenmerk auf die berufliche 
Weiterbildung im Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit von Menschen mit Beein­
trächtigung gelegt. Sowohl in der UN-Behindertenrechtskonvention als auch in der 
Weiterbildungsforschung selbst lag der Fokus vor allem auf der allgemeinen Erwach­
senenbildung, weniger aber auf der erwerbsbezogenen Bildung. Zweitens eröffnet die 
konzeptionelle Schwerpunktsetzung neue Einsichten sowohl für Personen mit Beein­
trächtigungen in Erwerbstätigkeit selbst als auch für jene, die eine solche anstreben, 
jedoch mit vielfältigen Barrieren konfrontiert sind. Zu einer solchen Perspektiverweite­
rung trägt auch das in der Studie stark gemachte theoretische Verständnis von erwerbs­
bezogener Bildung bei, das alle auf Erwerbsfähigkeit ausgerichteten Lern- und Bil­
dungsprozesse umfasst, welche Menschen für eine Erwerbstätigkeit befähigen und die 
darüber hinaus Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit für das eigene Leben beinhalten 
und Subjektivierung ermöglichen.

Daran anknüpfend wird eine qualitative Studie umgesetzt, welche die Subjektper­
spektive konsequent in den Mittelpunkt stellt. Um genauer zu untersuchen, wie Men­
schen mit Beeinträchtigungen ihre Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung und Er­
werbstätigkeit gestalten, werden 13 problemzentrierte Interviews in der Schweiz geführt, 



die entlang des Codierparadigmas der Grounded Theory ausgewertet werden. Dabei war 
die Interviewstudie in einen größeren Projektzusammenhang am Lehrstuhl für Berufs- 
und Weiterbildung der Universität Zürich eingebettet, der u. a. individuelle Bildungsent­
scheidungen und die Gestaltung beruflicher Biografien empirisch untersucht hat, an 
dem die Autorin maßgeblich beteiligt war.

Die Ergebnisse der Interviewstudie liefern nun vielfältige Einblicke in die Entschei­
dungs- und Bewältigungsstrategien der Befragten, um an erwerbsbezogener Bildung 
und Erwerbstätigkeit partizipieren zu können. Neben der Bedeutung von notwendigen 
Unterstützungsstrukturen und Schlüsselpersonen arbeitet die Autorin den Stellenwert 
von Spielregeln für die Teilnahme und Gestaltung heraus und welche Rolle hier aus 
Sicht der Befragten eben auch Glück und Zufall spielen. Dabei ist den Spielregeln ein 
wesentlicher Widerspruch immanent: Einerseits, so die Autorin in ihrer Bilanzierung, 
können sich diejenigen, welche die Spielregeln kennen, Zugänge zu erwerbsbezogener 
Bildung und Erwerbstätigkeit verschaffen und diese in (berufs-)biografische Übergänge 
transferieren. Andererseits müssen paradoxerweise bereits Zugänge vorhanden sein, 
um überhaupt die Spielregeln zu erlernen.

Mit ihrer besonderen Perspektivierung leistet die Studie einen wichtigen Beitrag im 
Schnittfeld von Weiterbildungsforschung, Disability Studies und Übergangsforschung 
in der beruflichen Bildung. Es ist darüber hinaus der erste Band in der Reihe Erwachse­
nenbildung und lebensbegleitendes Lernen, der Menschen mit Beeinträchtigungen als 
Adressat:innen der Weiterbildung in den Mittelpunkt rückt. Dabei ist auch hervorzuhe­
ben, dass mit der Betrachtung ihrer Bildungsprozesse in (berufs-)biografischen Über­
gängen und ihrer erwerbsbezogenen Gestaltungskompetenzen auch das Verhältnis von 
Erwachsenenbildung und lebensbegleitendem Lernen hier sehr genau mit Blick auf 
diese Gruppe beleuchtet wird.

Die engagierte Studie von Nina Wenger liefert wertvolle Impulse für Forschung 
und Praxis, für Politik, Verbände und Interessenvertretungen, die sich für inklusive Bil­
dung einsetzen, und nicht zuletzt für die internationale Diskussion um die Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention.

Tübingen im August 2025
 
Prof. Dr. Matthias Alke
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Abstract

Aktuelle gesellschaftliche Transformationsprozesse wie die Digitalisierung, Flexibili­
sierung und Bildungsexpansion verändern Bildungs- und Arbeitswelt und damit die 
Anforderungen an das Individuum, was die Bedeutung des lebenslangen Lernens und 
insbesondere der erwerbsbezogenen Bildung steigert (Dobischat et  al., 2019; Kraus, 
2022b; Nuissl, 2023a; von Hippel et  al., 2018). Im Rahmen von erwerbsbezogener Bil­
dung und Erwerbstätigkeit werden sowohl erwerbsbezogene Kompetenzen als auch 
Handlungs- und Gestaltungsfähigkeiten für das eigene Leben in Form von Erwerbsori­
entierung als Subjektivierung entwickelt (Kraus, 2022a, 2022c, 2024). Trotz der sukzes­
siven Umsetzung von Inklusion gemäß der UN-BRK (Vereinte Nationen, 2006) sind 
strukturell benachteiligte Gruppen wie Menschen mit Behinderungen in Bildungs- 
und Arbeitswelt nach wie vor untervertreten (Bundesamt für Statistik, 2023a, 2024; Eu­
rofound, 2021; Karger et  al., 2022, S. 277; SKBF, 2023; UNESCO, 2019, S. 151; York & 
Jochmaring, 2021). Der Erkenntnisstand der Teilnahmeforschung, die sich auf das 
Phänomen der Behinderung als Differenzkategorie bezieht, ist noch unzureichend 
(Köpfer et  al., 2021; Pfahl & Schönwiese, 2022, S. 297; Schreiber-Barsch & Rule, 2021, 
S. 552; SKBF, 2023, S. 357).

In der vorliegenden Studie wird deshalb die Frage untersucht, wie Menschen mit 
Beeinträchtigungen ihre Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätig­
keit gestalten. Dafür wurden problemzentrierte Leitfadeninterviews mit narrativem 
Einstieg (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2021) analysiert, welche im Rahmen des For­
schungsprojekts „Governance: Cohesion and Context“ (GoCC) mit in der Schweiz 
erwerbstätigen Menschen geführt wurden. 13 Interviews mit Personen mit selbstdekla­
rierter Beeinträchtigung (verschiedene Diagnosen) und unterschiedlichen Behinde­
rungserfahrungen (eigene Relevanzsetzung) wurden mittels Grounded Theory (Strauss 
& Corbin, 1996) ausgewertet. Als maßgebliche Kategorien zur Gestaltung der Teil­
nahme an erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit wurden Unterstützungsstruk­
turen und Schlüsselpersonen für die Zugänge sowie Entscheidungs- und Bewältigungsstrate­
gien für die Übergänge zu erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit identifiziert. 
Die Kernkategorie ist die Kenntnis der Spielregeln: Wenn Menschen mit Behinderungen 
diese kennen, können sie sich Zugänge aktiv verschaffen und Übergänge gezielt bewäl­
tigen. Die Spielregeln in Bezug auf die Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung und 
Erwerbstätigkeit können als ein Aspekt der erwerbsbiografischen Gestaltungskompe­
tenz, ein Element der Erwerbsorientierung als Subjektivierung (Kraus, 2022c) eingeord­
net werden. Es ist möglich, sich die Spielregeln durch die Teilnahme an erwerbsbezoge­
ner Bildung und Erwerbstätigkeit anzueignen; paradoxerweise sind sie jedoch zugleich 
die Voraussetzung dafür. Dies spricht für die Wichtigkeit von Inklusion auf allen vier 
Ebenen nach Felder (2022) und zeigt gleichzeitig deren mangelnde Umsetzung auf.





1 Einleitung

Die heutige Bildungs- und Arbeitswelt wird von gesellschaftlichen Veränderungspro­
zessen wie der Digitalisierung, Automatisierung, Flexibilisierung und Pluralisierung 
von Beschäftigungsformen sowie der Bildungsexpansion und Tertiarisierung geprägt. 
Dies hat eine steigende Bedeutung erwerbsbezogener Bildung zur Folge (Dengler & 
Matthes, 2015; Dobischat et  al., 2019; Kellermann, 2021; Kraus, 2022c, 2022b; Nuissl, 
2023b; Zeuner, Umbach et  al., 2023, S. 29), sei es in Form von Abschlüssen als Voraus­
setzung für die Erwerbstätigkeit (Pfahl & Powell, 2014; Pool Maag, 2016) oder von Wei­
terbildung (Höfler, 2016; Kraus, 2022c; Wanka et  al., 2020) im Sinne des lebenslangen 
Lernens. Erwerbsbezogene Bildung ist nicht nur für die Erwerbstätigkeit wesentlich, 
sondern auch für die Entwicklung einer individuellen Handlungsfähigkeit und Subjek­
tivierung (Kraus, 2022a; 2022b; 2024). Hierbei geht es darum, mit neuen Möglichkeiten 
und Handlungsspielräumen, aber auch mit Unsicherheiten und Anforderungen umzu­
gehen, beispielsweise im Rahmen der individuellen Gestaltung der eigenen Erwerbs- 
und Bildungsbiografie (Hendrich, 2005; Schiersmann, 2017). Menschen mit Beein­
trächtigungen sind allerdings bei den nicht erwerbstätigen Personen über- und in der 
Weiterbildung untervertreten, bzw. unter den Nichtteilnehmenden in beiden Bereichen 
übervertreten (Bundesamt für Statistik, 2023a, 2024, S. 3; SKBF, 2023, S. 357). Damit 
zählen sie zu den strukturell benachteiligten Gruppen (Brüning, 2001; Karger et  al., 
2022, S. 277; UNESCO, 2019, S. 151). Dies deutet auf die bestehende Divergenz zwischen 
dem Anspruch auf Inklusion in Bildungs- und Arbeitswelt gemäß der UN-Behinderten­
rechtskonvention (UN-BRK) – dem „Übereinkommen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen“ der Vereinten Nationen (2006, Art. 24 und Art. 271) – und deren 
Umsetzung hin (York & Jochmaring, 2021); so zeigt sich, dass der normativ-politische 
„Inklusionsdruck“ nicht automatisch zu mehr Teilhabechancen führt (York et  al., 2024, 
S. 154).

Obwohl die Schweiz die UN-BRK 2014 ratifiziert und in weiteren Gesetzen aufge­
nommen hat (z. B. im Weiterbildungsgesetz, Artikel  8), kommt der Ausbau der inklu­
siven Bildung – bei gleichzeitiger Beibehaltung von „Sondereinrichtungen“ (Köpfer 
et  al., 2021, S. 13) und der persistenten „separativen Logik“ (Mejeh & Powell, 2018, 
S. 427) des Bildungssystems – nur langsam voran. Die Schweiz weist nämlich (wie die 
anderen deutschsprachigen Länder) nach wie vor ein stark selektives und segregiertes 
Bildungssystem entlang der Kriterien behindert und nicht behindert sowie normale und 

1 Artikel  24, Abs. 1: „Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses 
Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaa­
ten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen“; Artikel  27, Abs. 1: „Die Vertragsstaaten 
anerkennen das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf Arbeit; dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, 
den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die in einem offenen, integrativen und für Menschen mit Behinderungen 
zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen wird. Die Vertragsstaaten sichern und för­
dern die Verwirklichung des Rechts auf Arbeit, einschließlich für Menschen, die während der Beschäftigung eine Behinde­
rung erwerben, durch geeignete Schritte“ (Vereinte Nationen, 2006).



besondere Bildungseinrichtungen auf, was pfadabhängig über die Schulbildung hinaus­
geht und sich auch in Lernangeboten für Erwachsene abzeichnet (Biewer, 2020, S. 11; 
Powell & Hadjar, 2018). Die Verfügbarkeit von Unterstützung für Arbeitsplätze auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt ist nach wie vor stark begrenzt (Aeschbach & Studer, 
2020) und noch immer sind Barrieren zu Bildungsangeboten vorhanden (UNESCO, 
2020). Weiterhin fehlt eine systematische Strategie zur Umsetzung der UN-BRK in der 
Schweiz (Hess-Klein & Scheibler, 2022). Allerdings gibt es das „Behindertengleichstel­
lungsgesetz“ und das Diskriminierungsverbot: In der Schweiz kann mit einer entspre­
chenden Diagnose ein Anspruch auf Nachteilsausgleich oder andere inklusive Unter­
stützungsmaßnahmen geltend gemacht werden (Glockengiesser, 2015, S. 7).

Studien zu erwerbsbezogener Bildung von Menschen mit Behinderungen gibt es 
nur wenige (Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung, 2024; Bundesamt für Sta­
tistik, 2024; Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2024; Heimlich & Behr, 
2018, S. 1209; Schreiber-Barsch & Rule, 2021, S. 552; SKBF, 2023, S. 357), da sich die 
beiden Bereiche nicht füreinander zuständig fühlen (Pfahl & Traue, 2022, S. 299). Au­
ßerdem ist nur wenig empirische und theoriegenerierende Forschung zur Gestaltung 
individueller Bildungs- und Lebensverläufe aus subjektiver Perspektive vorhanden 
(Buchner, 2018; Köpfer et  al., 2021, S. 16; Pfahl & Schönwiese, 2022, S. 279). Diese For­
schungslücken sollen in der vorliegenden Untersuchung anhand der folgenden Frage­
stellung bearbeitet werden:

Wie gestalten Erwerbstätige mit Beeinträchtigung ihre Teilnahme an erwerbsbezogener Bil­
dung und Erwerbstätigkeit?2

Mit dieser Fragestellung wird die Subjektperspektive ins Zentrum gerückt, was nicht 
nur unter Bezugnahme auf den Forschungsstand, sondern auch theoretisch begründet 
wird: Behinderungserfahrungen, Zugehörigkeit und erwerbsbezogene Bildung unter­
liegen unter anderem subjektiver Einschätzung. Erwerbsbezogene Bildung umfasst 
alle auf Erwerbstätigkeit ausgerichteten Lern- und Bildungsprozesse, welche Men­
schen für eine Erwerbstätigkeit befähigen, und ermöglicht Subjektivierung (Kraus, 
2022c, 2024). Der Arbeit liegt zudem ein wechselseitiges, mehrdimensionales Behin­
derungsverständnis (Curdt & Schreiber-Barsch, 2021a) zugrunde, das Behinderung als 
Differenzkategorie und Schnittmenge zwischen einer individuell diagnostizierten, als 
von der Norm abweichend sozial konstruierten Beeinträchtigung und gesellschaft­
lichen Barrieren versteht. Beeinträchtigung ist demnach die notwendige Bedingung für 
Behinderung und diente als Auswahlkriterium für das Sampling. Außerdem wird eine 
wissenschaftliche Definition von Inklusion verwendet, die aus vier Elementen – struk­
tureller Zugang, Teilnahme an Gütern, zwischenmenschliche Beziehungen und per­
sönliche Zugehörigkeit (Felder, 2022) – besteht. Teilnahme wird als Synonym zu Parti­
zipation als individuelles Handlungsprinzip verstanden, das sich von Teilhabe als 

2 Nebst dieser Hauptfragestellung leiten die folgenden Unterfragen die Analyse bzw. machen Vorannahmen bezüglich des 
Behinderungsverständnisses transparent: - In welchem Zusammenhang wird die eigene Beeinträchtigung relevant gesetzt? - Welche Barrieren zeigen sich im Wechselspiel mit der Beeinträchtigung?
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gesellschaftliches Strukturprinzip unterscheidet (Beck, 2013).3 Mit dem Begriff der Ge­
staltung wird der Fokus auf individuelle Handlungsfähigkeit und kontextbedingte 
Möglichkeiten bzw. deren gegenseitige Bedingtheit (Strauss & Corbin, 1996) gelegt.

Die Fragestellung wird mit problemzentrierten Leitfadeninterviews mit narrati­
vem Einstieg (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2021) und einer Auswertung anhand der 
Grounded Theory (Strauss & Corbin, 1996) untersucht. Die empirische Grundlage bil­
den 13 Interviews aus dem Forschungsprojekt „Governance: Cohesion and Context“ 
(GoCC) mit in der Schweiz erwerbstätigen Menschen mit verschiedenen Beeinträchti­
gungen (Selbstdeklaration) und unterschiedlichen Behinderungserfahrungen (eigene 
Relevanzsetzung im Interview).

Die Arbeit ist so aufgebaut, dass im zweiten Kapitel die sensibilisierenden theo­
retischen Konzepte verbunden mit dem Erkenntnisinteresse bzw. der Fragestellung 
(Begriffsverständnisse, Theoriebezüge, theoretische Vorannahmen) dargelegt werden. 
Anschließend folgt in Kapitel  3 eine Erörterung des Forschungsstands zu Übergangs-, 
Teilnahme- sowie Arbeitsmarktforschung und Behinderung. Im vierten Kapitel wird 
das empirische Vorgehen der vorliegenden Studie (Daten und Methoden) beschrieben. 
Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in Kapitel  5. Mit der Diskussion (Kapitel  6) wird 
die Arbeit abgeschlossen.

3 „Teilhabe meint zudem in erster Linie die Vergabe von Rechten und die Gewährung von Leistungen. […] Teilnahme ist aktiv 
und bezieht sich auf das Individuum; zur Realisierung muss der Einzelne teilnehmen wollen, er braucht dafür aber auch 
zugängliche Kontexte. Damit wird das Wechselspiel zwischen dem Einzelnen und seinem Umfeld betont; der rechtliche 
Anspruch auf Teilhabe allein reicht nicht aus.“ (Beck, 2013, S. 5)
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2 Theoretische Konzepte

In diesem Kapitel werden die theoretischen Vorannahmen und Konzepte expliziert, wel­
che dem Erkenntnisinteresse zugrunde liegen. Auf diese Weise wird transparent ge­
macht, mit welcher theoretischen Sensibilität (Strauss & Corbin, 1996) und Perspektive 
die Daten erhoben und ausgewertet wurden. Der bildungstheoretische Rahmen dieser 
Arbeit basiert auf einem Konzept der erwerbsbezogenen Bildung, das von einem sub­
jektorientierten Bildungsbegriff ausgeht, der im Folgenden als Erstes erläutert und defi­
niert wird. Danach folgen die Herleitung des hier vertretenen Behinderungsverständnis­
ses und die Auseinandersetzung mit dem Inklusionsbegriff. Mit diesen theoretischen 
Konzepten ist eine bestimmte analytische Perspektive verbunden, nämlich jene der 
Wechselseitigkeit von individuellen Voraussetzungen und gesellschaftlichen Barrieren.

2.1 Bildungsbegriff erwerbsbezogene Bildung

Der theoretische Bezugsrahmen für diese Arbeit und die zentralen Begriffe erwerbsbe­
zogene Bildung und Erwerbstätigkeit werden in diesem Abschnitt genauer ausgeführt. In 
den beiden folgenden Unterabschnitten wird vertieft auf die Erwachsenenbildung/
Weiterbildung als Form von erwerbsbezogener Bildung eingegangen.

2.1.1 Erwerbsbezogene Bildung
Erwerbsbezogene Bildung wird definiert als die auf Erwerbstätigkeit ausgerichteten 
Lern- und Bildungsprozesse, welche Menschen für eine Erwerbstätigkeit befähigen, 
indem fachliches Können und Wissen, überfachliche Kompetenzen sowie Erwerbsori­
entierung erworben werden (Kraus, 2022c, S. 523–524). Der Begriff erwerbsbezogene Bil­
dung schließt auch Erwerbstätigkeiten mit ein, die außerhalb des Rahmens des (in der 
Schweiz üblichen) Berufskonzeptes liegen, und gründet sich theoretisch „auf die enge 
Verbindung von Subjektivität und Erwerbstätigkeit“ (Kraus, 2022c, S. 526, 2024, S. 7). 
Erwerbsbezogene Bildung umfasst sowohl an den Anforderungen der Erwerbstätigkeit 
als auch an der individuellen Handlungsfähigkeit ausgerichtete Lern- und Bildungs­
prozesse und unterstützt die Entwicklung der Erwerbsorientierung als Form von Sub­
jektivierung4 (Kraus, 2022c, S. 523). Unter Erwerbsorientierung wird das subjektive 
Verhältnis zur eigenen Erwerbstätigkeit verstanden; sie wird in der Auseinanderset­
zung mit Erwerbstätigkeit und in ihrer Ausführung im sozialen Kontext als Form von 
Subjektivierung ausgehandelt (Kraus, 2022c, S. 514). Die Erwerbsorientierung leitet 
erstens die Auseinandersetzung mit dem sozialen Kontext und den Rahmenbedingun­

4 Der Bildungsanspruch erwerbsbezogener Bildung beschränkt sich also nicht auf das durch eine bestimmte Form der 
sozialen Organisation von Erwerbstätigkeit gerahmte Lernen, also beispielsweise nicht auf das Berufskonzept, wie es bei 
der Berufsbildungstheorie der Fall wäre, aber auch nicht rein auf Haltungen und Identitäten, wie es das Konzept der 
strukturalen Erwerbsbildung vorsieht (Unger, 2014).



gen der eigenen Erwerbstätigkeit, zweitens die Gestaltung des sozialen Lebenszusam­
menhangs sowie des Alltags und drittens die Gestaltung der eigenen Erwerbsbiografie 
(Kraus, 2022c). Sie ist damit ein zentraler Aspekt der individuellen Handlungs- und 
Gestaltungsfähigkeit, die unter anderem im Rahmen erwerbsbezogener Bildung ent­
wickelt wird (Kraus, 2022c, S. 523–524). Dies geschieht beispielsweise durch die Aus­
einandersetzung mit erwerbsbezogenen Identitätsangeboten und erwerbsbiografi­
schen – über die Berufswahl und den Eintritt ins Erwerbsleben hinausgehenden – 
Entscheidungen, die Ermöglichung von Sinnfindung, Anerkennung und Zugehörig­
keit in der jeweiligen Tätigkeit sowie durch die Entwicklung von Kompetenzen zur Ge­
staltung der Erwerbsbiografie und Integration von Sinn- und Wertfragen im Lebenszu­
sammenhang (Kraus, 2022c, S. 524–525). Im Rahmen einer Tätigkeit, die durch das 
berufliche Konzept gerahmt wird, wird Erwerbsorientierung bzw. diese Form von Sub­
jektivierung auch als „Beruflichkeit“ bezeichnet (Kraus, 2024). Erwerbsbezogene Bil­
dung umfasst formale Bildung wie die berufliche Grundbildung, die Hochschulbil­
dung oder die höhere Berufsbildung sowie die non-formale Erwachsenenbildung/
Weiterbildung, aber auch die informellen Lernprozesse am Arbeitsplatz durch das 
Ausüben der Erwerbstätigkeit selbst (Kraus, 2022c, S. 518).5 In dieser Arbeit sind alle 
Formen erwerbsbezogener Bildung relevant, jedoch wird ein Schwerpunkt auf die Er­
wachsenenbildung/Weiterbildung gelegt (s. Kapitel  3, Forschungsstand). Erwerbsbe­
zogene Bildung basiert laut Kraus auf der Grundannahme, dass Erwerbstätigkeit für 
den Menschen eine hohe Bedeutung hat und eng mit dem Selbstverständnis und der 
Lebensführung verbunden ist (Kraus, 2022c, S. 514–515). Daher wird als Nächstes der 
Begriff Erwerbstätigkeit definiert, bevor der Zusammenhang von Erwerbstätigkeit und 
erwerbsbezogener Bildung erläutert, der sich im Konzept des lebenslangen Lernens 
und insbesondere in der Erwachsenenbildung/Weiterbildung zeigt.

2.1.2 Erwerbstätigkeit
Mit Erwerbstätigkeit wird das „produktive Arbeiten gegen eine Entlohnung“ (Aeschbach 
& Studer, 2020, S. 1) oder „Arbeit, für die Lohn erhalten wird“ (Arnold et  al., 2021, S. 7) 
bezeichnet. Arbeiten bedeutet in diesem Kontext „die zielgerichtete, planmäßige und 
bewusste menschliche Tätigkeit, die unter Einsatz physischer und psychischer Fähig­
keiten erfolgt und die Grundlagen der Existenz sichert“ (Zeuner, Umbach et  al., 2023, 
S. 28). Heute wird der Begriff Arbeit jedoch weitgehend mit Erwerbstätigkeit (oder Er­
werbsarbeit) ersetzt, um ihn von anderen Formen von Arbeit, z. B. der unbezahlten 
Care-Arbeit, abzugrenzen (Arnold et  al., 2021, S. 7; Zeuner, Umbach et  al., 2023, S. 29). 
Erwerbstätigkeit trägt nebst der materiellen Existenzsicherung zur Ermöglichung von 
Selbstbestätigung, Kompetenzerleben und Persönlichkeitsbildung sowie zur Symbo-
lisierung von Normalität und Zugehörigkeit bei (Aeschbach & Studer, 2020, S. 1). 
Zusätzlich wird durch Erwerbstätigkeit personale und soziale Identität entwickelt und 
gesellschaftliche Anerkennung erlangt (Zeuner, Umbach et  al., 2023, S. 28), was be­

5 Außerdem unterliegt es logischerweise einer gewissen subjektiven Einschätzung, ob ein Lern- oder Bildungsprozess er­
werbsbezogen ist. Beispielsweise kann die Teilnahme an einem Sprachkurs für eine Person aufgrund bestimmter Anfor­
derungen in der Erwerbstätigkeit erfolgen und damit ein erwerbsbezogenes Bildungsangebot sein; für eine andere Person 
dient der gleiche Sprachkurs möglicherweise als Freizeitaktivität und ist damit nicht erwerbsbezogen.
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sonders in den Folgen von Arbeitslosigkeit deutlich wird (Zeuner, Umbach et  al., 2023, 
S. 29). Die Erwerbstätigkeit hat für Menschen also über die Sicherung des Lebensun­
terhalts hinaus eine hohe Relevanz, da sie Möglichkeiten zur Sinn- und Identitätsstif­
tung sowie Einbindung in soziale Zusammenhänge bietet (Kraus, 2022c, S. 514). Nebst 
Erfahrungen von Selbstverwirklichung, Identitätsentwicklung und Sicherung des Le­
bensunterhalts kann Arbeit jedoch auch das Risiko von Zwang, Ausbeutung und Ent­
fremdung mit sich bringen (Zeuner, Umbach et  al., 2023, S. 29). Erwerbstätigkeit um­
fasst also verschiedene Aspekte: Sie ist zum einen ein „Handeln, mit dem wir uns Welt 
aneignen, sie gestalten und uns so selbst verwirklichen“, ein Mittel zu sozialer und 
finanzieller Absicherung; „sie verortet uns und bietet Erfahrungen, Herausforderun­
gen und soziale Anerkennung. UND sie begrenzt uns, vernutzt unsere Körper und 
unsere Kraft, vertaktet unser Leben“ (Clement, 2020, S. 54). Erwerbstätigkeit bietet also 
unter anderem auch eine zeitliche Struktur (Schmidt-Hertha & Tippelt, 2022, S. 147) 
für den Alltag und das Leben als Ganzes (Doose, 2022, S. 463). In westlichen kapitalisti­
schen Gesellschaften hat die Erwerbstätigkeit eine hohe (und steigende) Bedeutung 
für gesellschaftliche Normalitätserwartungen und biografische Lebensentwürfe, da sie 
nicht nur mit der gesellschaftlichen Teilhabe und dem individuellen Selbstwert, son­
dern auch mit der Struktur des Sozialstaats verknüpft ist, indem sie beispielsweise den 
Bezug von Sozialleistungen legitimiert (Arnold et  al., 2021, S. 7–8). Durch das Ausfül­
len der Rolle als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin kann der Selbstwert erhöht, so­
zialer Isolation entgegengewirkt und ein Beitrag an die Gesellschaft geleistet werden 
(Arnold et  al., 2021, S. 9). Das Recht auf Arbeit ist in den Menschenrechten verankert 
(Vereinte Nationen, 1948, Art. 23); dementsprechend postuliert die UN-BRK das glei­
che Recht auf Arbeit und Beschäftigung (Vereinte Nationen, 2006, Art. 27) und somit 
darauf, den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen sowie eigenen Berufswünschen 
und Interessen nachzugehen (Pichler, 2021, S. 34). Für Menschen mit Behinderungen 
wurden daher seit Verabschiedung der UN-BRK Förder- und Unterstützungsdienste 
entwickelt, beispielsweise die „unterstützte Beschäftigung“ (Arnold et  al., 2021, S. 9; s. 
Kapitel  3, Forschungsstand).

In der Schweiz (wie auch in Deutschland und Österreich) ist die Erwerbstätigkeit 
traditionell mehrheitlich über das Konzept des Berufes bzw. der Beruflichkeit struktu­
riert, welches Bildungssystem und Arbeitswelt verbindet (Kraus, 2022a, S. 53–54, 2024, 
S. 7). Eine Ausbildung wird daher meist als Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Erwerbstätigkeit und damit als Grundlage für die Partizipation in der Gesellschaft an­
gesehen (Pichler, 2021, S. 32).

2.1.3 Zusammenhang Erwerbstätigkeit – erwerbsbezogene Bildung
Erwerbsbezogene Lern- und Bildungsprozesse beginnen mit der Wahl der Ausbildung 
und treten im Laufe des Erwerbslebens einem iterativen Prinzip6 folgend in räumlich 
und zeitlich unterschiedlichen, betrieblichen oder pädagogisch aufbereiteten Settings 
wiederkehrend auf (Kraus, 2022a, S. 64). Erwerbsbezogene Bildung wird so im Laufe 

6 Iteration ist laut Duden ein Begriff aus der Mathematik und bedeutet „wiederholte Anwendung des gleichen Prozesses auf 
bereits gewonnene Zwischenwerte“ (Dudenredaktion, 2024e).
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des Lebens in Form einer gerichteten, aber nicht geradlinigen, einer aufeinander auf­
bauenden und dennoch offenen, prozesshaften individuellen Entwicklung in die eigene 
Biografie eingebettet (Kraus, 2022a, S. 56). Iterationen der Lern- und Bildungsprozesse 
haben demnach eine grundlegende Relevanz für die Subjektivierung, denn so kann sie 
sich „mit ihren verschiedenen Komponenten immer wieder aktualisieren und in der 
Weiterentwicklung erhalten“ (Kraus, 2022a, S. 64). Da sich dies im Kontext der Erwerbs­
tätigkeit vollzieht, wird die gegenseitige Voraussetzung von Erwerbstätigkeit und er­
werbsbezogener Bildung deutlich: Fachliche und technische Weiterentwicklungen, 
ausgelöst durch gesellschaftliche Veränderungen, steigern insbesondere die Bedeutung 
von Weiterbildung (Kraus, 2001, S. 108, 2022a, S. 52–55; Nuissl, 2023b, S. 282); gleichzei­
tig ist die Weiterbildung stärker als andere Bildungsbereiche in die Begleitung, Förde­
rung und Reflexion von gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, technischen sowie sozialen 
Veränderungen und Entwicklungen involviert (Kraus, 2022e, S. 1; Nuissl, 2023a, S. 122). 
Bei der Debatte zu Digitalisierung und Zukunft der Arbeit wird durchgehend auf die 
steigende Bedeutung von Bildung und speziell von Weiterbildung hingewiesen, da 
diese besonders passend und flexibel auf die Qualifikationsbedarfe im Zusammenhang 
mit technisch-organisatorischen Veränderungen reagieren kann (Berger & Iller, 2019, 
S. 183). Der Wandel von industrieller Produktion zu Dienstleistungen und Bedingun­
gen wie Globalisierung und Digitalisierung hat neue Anforderungen an die Erwerbstä­
tigkeit sowie die damit verbundene Aus- und Weiterbildung der Menschen zur Folge 
(Kellermann, 2021, S. 18–20; Zeuner, Umbach et  al., 2023, S. 29). Nebst den inhaltlichen 
gibt es auch strukturelle und organisationale Veränderungen, sodass viele Tätigkeiten 
eine stärkere Eigenverantwortung und Selbstorganisation erfordern oder die Flexibili­
sierung von Arbeitszeiten und -orten ein Aufweichen der Grenzen zwischen Arbeit und 
Freizeit auf der einen Seite, eine Erweiterung der Gestaltungsmöglichkeiten auf der 
anderen Seite bewirkt (Zeuner, Umbach et  al., 2023, S. 30), was ein Spannungsfeld zwi­
schen erweiterter Autonomie und Ausbeutung erzeugt (Dungs, 2021, S. 41). Individuell 
gestaltbare und zu gestaltende Bildungs- und Erwerbsbiografien anstelle von normier­
ten Lebensläufen eröffnen zwar Handlungsspielräume, sind aber auch mit Risiken und 
Unsicherheiten verbunden (Schiersmann, 2017, S. 2). Dies führt zum einen dazu, dass 
Beratung für Bildungsentscheidungen immer wichtiger wird (Schiersmann, 2017, S. 3); 
zum anderen steigen aber auch die Anforderungen an die erwerbsbiografische Gestal­
tungskompetenz als Fähigkeit zur Bewältigung von Übergängen und Veränderungen 
im Lebenszusammenhang (Hendrich, 2005, S. 25) bzw. deren Entwicklung in erwerbs­
bezogenen Bildungsangeboten.

Durch die digitale Transformation und die Einführung neuer Technologien wird 
sich die Arbeitswelt deutlich verändern, weshalb der Bildung und Weiterbildung der 
aktuell damit konfrontierten Beschäftigten eine hohe Bedeutung zugemessen wird 
(Dengler & Matthes, 2019, S. 57). Eine berufliche Ausbildung oder ein Hochschulstu­
dium bleiben Grundlage für den Start in das Erwerbsleben, doch aufgrund der steigen­
den Anforderungen infolge der Digitalisierung und der kurzen Halbwertszeit von Wis­
sen reicht dies nicht mehr für das gesamte Erwerbsleben aus; Weiterbildungen im 
erlernten Beruf, aber auch Umorientierungen oder Höherqualifizierungen werden zur 
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Normalität (Dengler & Matthes, 2019, S. 58–60). Der Umgang damit und die politische, 
betriebliche und individuelle Bereitschaft, in Weiterbildung zu investieren, sind von 
zentraler Bedeutung: Die Idee des lebenslangen Lernens hat unter anderem hier ihre 
Ursprünge (Dengler & Matthes, 2019, S. 59; Zeuner, Umbach et  al., 2023, S. 31).

2.1.3.1 Lebenslanges Lernen
Die Herausbildung des Konzepts des lebenslangen Lernens seit den 1960er-Jahren 
vollzog sich im Spannungsfeld zwischen Aufklärung und Emanzipation sowie ökono­
mischer Zweckrationalität, da es einerseits auf gesellschaftliche und politische Partizi­
pation, andererseits auf die Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit in Wissensgesell­
schaften abzielte; sie hatte sowohl Veränderungen biografischer Entwicklungen als 
auch von Lerninfrastrukturen zur Folge (Schreiber-Barsch & Zeuner, 2018). Lebenslan­
ges Lernen als bildungspolitisches Konzept beruht auf der Ablösung der Vorstellung, 
dass das Lernen von Erwachsenen mit einem berufsqualifizierenden Abschluss beendet 
sei; außerdem bildet es eine wesentliche Grundlage für Verfahren der Anerkennung 
insbesondere informellen Lernens (Nuissl, 2023b, S. 282–283), sodass Lernen nicht nur 
auf die gesamte Lebensspanne, also eben „lifelong“, sondern auch „lifewide“ ausgewei­
tet wird (Alheit & Dausien, 2009, S. 714). Das Konzept des lebenslangen Lernens bedeu­
tet also die Ermöglichung von formalem, non-formalem sowie informellem Lernen 
über die gesamte Lebensspanne anhand diverser Lernformen und Lernorte (Gruber, 
2007, S. 1). Aus bildungspolitischer Perspektive wird lebenslanges Lernen mit Verände­
rungen der Bildungs- und Arbeitswelt und ihren Auswirkungen auf die gesellschaft­
liche Organisation des Lernens begründet (Alheit & Dausien, 2009, S. 716) und dabei als 
„zeitgemäßes Lernsystem modernisierungsintensiver Gesellschaften“ verstanden; bzw. 
wird von der funktionalen Notwendigkeit der Anpassung oder Erneuerung erwerbsbe­
zogener Qualifikationen ausgegangen (Gruber, 2007, S. 2). Ergänzt werden diese Sicht­
weisen durch die emanzipatorische bildungstheoretische Perspektive, welche „die Er­
höhung der Teilhabe- und Lebenschancen durch lebenslanges Lernen“ ins Zentrum 
stellt und die daraus resultierende Persönlichkeitsentwicklung sowie Selbstverwirk­
lichung hervorhebt (Alheit & Dausien, 2009, S. 716; Gruber, 2007, S. 2). Der Vorteil von 
lebenslangem Lernen ist, dass es im Gegensatz zu organisierter Erziehung und Bildung 
durch das Individuum allein und flexibel gestaltet werden kann, was mit der Individuali­
sierung der heutigen Zeit im Einklang steht (Kraus, 2001, S. 118). Durch lebenslanges 
Lernen ist es möglich, mit gesellschaftlichen Entwicklungen und Wissenszuwächsen 
mitzuhalten, kritische Lebensereignisse zu bewältigen sowie unterschiedliche Lern­
möglichkeiten zu nutzen und zu kombinieren (Kraus, 2001, S. 47).

Kritisch zu bewerten sind allerdings die mit dem Konzept des lebenslangen Ler­
nens verbundenen starken normativen Implikationen und die „Pädagogisierung“ aller 
Lebensbereiche (Gruber, 2007, S. 6; Nuissl, 2023b, S. 283). Außerdem bemängeln Alheit 
und Dausien (2009, S. 721), dass über die gesellschaftlichen Veränderungen und den 
damit steigenden Stellenwert des lebenslangen Lernens ein erstaunlicher Konsens zu 
herrschen scheint, sodass die Gefahr besteht, dass Selektions- und Exklusionsmecha­
nismen verdeckt werden. Besonders wenn lebenslanges Lernen allein als Investition in 

Bildungsbegriff erwerbsbezogene Bildung 23



verwertbares ökonomisches Kapital angesehen wird, scheint es sogar das Hervorbrin­
gen von Ungleichheiten zu verstärken, weshalb Alheit und Dausien (2009, S. 721–722) 
dafür plädieren, es auch als Investition in soziales Kapital zu betrachten, was einen ana­
lytischen Perspektivenwechsel auf die lernenden Individuen voraussetzt. Auch Berger 
und Iller (2019, S. 194–195) sprechen sich für ein subjektorientiertes Bildungskonzept 
aus, das lebenslanges Lernen nicht als Wettbewerb um verwertbares Kapital, sondern 
als Ausdruck von Lebensqualität auffasst. Des Weiteren wird kritisiert, dass dem infor­
mellen Lernen bei der und durch die Erwerbstätigkeit sowie einer lernförderlichen Ar­
beitsgestaltung kaum Aufmerksamkeit geschenkt wird, obwohl systematisches und er­
fahrungsbasiertes Lernen bzw. Wissen zusammenwirken (Böhle & Sauer, 2019, S. 241). 
Zudem sind Zukunftsszenarien, welche Erwartungen für die Bildung ableiten, mit gro­
ßen Unsicherheiten verbunden (Dobischat et  al., 2019, S. 9–10; Zeuner, Umbach et  al., 
2023, S. 30) und von Widersprüchen geprägt, denn Erziehung und Bildung können Ler­
nende nur begrenzt auf zukünftige, noch nicht klar fassbare Veränderungen vorberei­
ten (Lassnigg & Bock-Schappelwein, 2019, S. 25). Außerdem lasse sich der Bildungsbe­
darf nicht direkt aus gesellschaftlichen Funktionserfordernissen ableiten, denn der 
Zusammenhang gehe auch in umgekehrte Richtung: Grundlagenforschung erzeugt 
Wissen, welches relevante Ergebnisse bzw. Konzepte für die Entwicklung neuer Pro­
duktions- und Informationstechnik hervorbringt, und diese eröffnen dann neue Mög­
lichkeiten, z. B. betriebliche Arbeit zu organisieren (Heid, 2019, S. 86).

Das Konzept der erwerbsbezogenen Bildung enthält also die Implikationen des 
lebenslangen Lernens, indem es iterative Lern- und Bildungsprozesse von der Erstaus­
bildung bis hin zu informellem Lernen und Weiterbildungen während des gesamten 
Erwerbslebens umfasst (Kraus, 2022c, S. 518). Außerdem werden damit zum einen die 
aus bildungspolitischer Sicht durch gesellschaftliche Veränderungen notwendigen 
Anforderungen der Erwerbstätigkeit und individuellen Handlungsfähigkeit adressiert 
(Kraus, 2022c, S. 523); zum anderen wird aus bildungstheoretischer Perspektive auch 
die emanzipatorische Partizipation der Subjekte – und die Frage, wie sie sich zu gesell­
schaftlichen Bedingungen verhalten bzw. diese mitkonstruieren (Bremer, 2018, S. 135–
140) – analysierbar. Denn der Begriff benennt die Bedeutung der Erwerbstätigkeit für 
das Individuum (Kraus, 2022c, S. 514–515), indem es nicht beschäftigungsbezogene Bil­
dung heißt, was die Arbeitgebenden oder das Arbeitsmarktsystem in das Zentrum stel­
len würde.

Der nachfolgende Fokus auf Weiterbildung als Form von erwerbsbezogener Bil­
dung wird damit begründet, dass diese aus subjektiver Perspektive mit Blick auf das 
lebenslange Lernen und die gesellschaftlichen Veränderungen an Bedeutung gewinnt 
(Kraus, 2001, S. 108, 2022a, S. 52–55; Nuissl, 2023b, S. 282) und aus gesellschaftlicher 
Sicht stärker als andere Bildungsbereiche in die Begleitung, Förderung sowie Reflexion 
von gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, technischen und sozialen Veränderungen und 
Entwicklungen involviert ist (Kraus, 2022e, S. 1; Nuissl, 2023a, S. 122).

24 Theoretische Konzepte



2.1.3.2 Erwachsenenbildung/Weiterbildung
Im deutschsprachigen Raum wird Erwachsenenbildung/Weiterbildung (EB/WB) – ins­
besondere auf bildungspolitischer Ebene – als Weiterführung oder Wiederaufnahme 
von organisiertem Lernen nach Abschluss einer ersten Bildungsphase definiert (Nuissl, 
2023a, S. 121). Die Begriffe EB und WB werden zwar weitgehend synonym verwendet 
(Grämiger, 2023, S. 368; Kraus, 2022e, S. 1), allerdings wird mit Erwachsenenbildung 
meist eher die allgemeine, mit Weiterbildung eher die berufliche Bildung Erwachsener 
bezeichnet (Nuissl, 2023a, S. 122). Mit dem Zusatz berufliche oder berufsorientierte Wei­
terbildung wird daher zusätzlich spezifiziert, dass es sich um eine Wiederaufnahme des 
Lernens handelt, welche an eine vorangehende Berufsausbildung anknüpft und sie fort­
setzt, um beispielsweise einen Karriereaufstieg oder eine Neuorientierung vorzuberei­
ten (Dobischat, 2023, S. 47).7 In der Schweiz wird die „berufsorientierte Weiterbildung“ 
im Berufsbildungsgesetz (BBG) als eigener Bereich (neben der beruflichen Grundbil­
dung und der Höheren Berufsbildung) geregelt, aber vergleichsweise kurz und wenig 
konkret ausgeführt (Kraus, 2022d, S. 1). Seit 2017 ist Weiterbildung im nationalen Wei­
terbildungsgesetz (WeBiG) der Schweiz verankert, welches alle organisierten Bildungs­
angebote non-formaler Bildung – also Angebote außerhalb des formalen Bildungssys­
tems – zur Weiterbildung zählt; sie umfasst dementsprechend heterogene Angebote 
unterschiedlicher Dauer, Rechts- und Finanzierungsform sowie Anschlussfähigkeit an 
die Bildungssystematik und den Arbeitsmarkt (Kraus, 2022e, S. 1). Der Weiterbildungs­
bereich weist auch in Bezug auf Inhalte, Formen und Anbieter eine hohe Vielfalt auf 
und ist damit unübersichtlich, bietet aber auch viele Möglichkeiten für unterschiedliche 
Bedarfe und Bedürfnisse (Kraus, 2022d, S. 3).

Das WeBiG der Schweiz beinhaltet allgemeine Grundsätze zu den Themen Ver­
antwortung, Qualität, Anrechnung, Chancengleichheit sowie Wettbewerb zwischen 
Anbietern; es regelt die finanzielle Förderung von Grundkompetenzen Erwachsener 
und die Subventionierung von Weiterbildungsorganisationen (Grämiger, 2023, S. 368; 
Kraus, 2022e, S. 1–2). Mit Ausnahme dieser beiden Fördertatbestände wird das WeBiG 
als Rahmengesetz ansonsten über Spezialgesetze umgesetzt, beispielsweise über das 
Berufsbildungsgesetz (BBG) oder das Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG) (Grä­
miger, 2023, S. 368). Weiterbildung wird in der Schweiz vor allem als Markt betrachtet; 
das WeBiG nennt beim Grundsatz der Verantwortung an erster Stelle die Eigenverant­
wortung der Individuen, an zweiter Stelle die Arbeitgebenden und an dritter Stelle den 
Staat: „Insofern sind in der Weiterbildung sozialpolitische Bezüge indirekt relevant. 
Sie ergeben sich aktuell vor allem in der Frage der Förderung von Grundkompetenzen 
im Zusammenhang mit Armutsbekämpfung sowie in einem Einsatz für einen weni­
ger selektiven Zugang zur Weiterbildung“ (Kraus, 2022e, S. 2).

Ähnlich wie in Deutschland liegen diesem Bildungsbereich damit die Prinzipien 
der Pluralität (d. h., WB wird mehrheitlich von gesellschaftlichen, nichtstaatlichen Or­

7 Da es sich beim Begriff berufliche Weiterbildung also eigentlich um einen Pleonasmus handelt, der zusätzlich Arten der 
Weiterbildung ausschließt, die zwar nicht auf berufliche Konzepte bezogen sind, aber auf sonstige Erwerbstätigkeit (also 
erwerbsbezogene Weiterbildung), wird in dieser Arbeit von nun an von Weiterbildung gesprochen und damit berufliche, 
aber auch andere erwerbsbezogene Weiterbildung eingeschlossen. Der Begriff erwerbsbezogene Bildung wird verwendet, 
wenn alle Formen von Bildung mit Bezug zu Erwerbstätigkeiten gemeint sind, nicht nur die Weiterbildung.
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ganisationen verantwortet) und Subsidiarität (d. h., der Staat greift nur ein, wo Unter­
stützung zum Erreichen von öffentlich definierten Zielen erforderlich ist) sowie das 
föderalistische Grundprinzip (d. h., Kantone bzw. Bundesländer sind für die Umset­
zung zuständig) zugrunde (Nuissl, 2023a, S. 122). In der Schweiz gibt es keinen gesetz­
lichen Anspruch auf Weiterbildung und keine nationale Weiterbildungspolitik (Edel­
mann & Fuchs, 2018, S. 484) – obwohl Weiterbildung nicht nur für Individuen von 
hoher Bedeutung ist, sondern beispielsweise auch für die Gesellschaft zur Sicherstel­
lung des zukünftigen Arbeitskräftebedarfs und für die Betriebe im Hinblick auf die 
Personal- und Organisationsentwicklung (Dobischat, 2023, S. 47).

EB/WB kann als „Gebiet unterschiedlicher Zusammenhänge des Lernens im 
Nachgang zur schulischen Erfahrung“ zusammengefasst werden (Weisser, 2005, 
S. 130). Weisser (2005) rekonstruiert Weiterbildungsforschung zudem als „Problemzu­
sammenhang der Ermöglichung des Lernens Erwachsener“ (S. 129), der sich „als Diffe­
renz von Teilnahme und Nicht-Teilnahme formulieren lässt“ (S. 130). Als theoretische 
Ansätze zur Untersuchung dieses Problemzusammenhangs werden beispielsweise 
anthropologische Grundannahmen zur lebenslangen Lernfähigkeit von Menschen 
(Holm, 2018, S. 109–125), Sozialisations- und Identitätstheorie (Bremer, 2018, S. 127–
144), biografietheoretische (Nittel, 2018, S. 145–159) und sozialkonstruktivistische Kon­
zepte (Alheit & Dausien, 2009), Milieu- und Habitustheorie (Barz & Tippelt, 2018, 
S. 161–184) sowie sozialökologische (Eckert & Kadera, 2018, S. 185–203) oder systemtheo­
retische (Kuper & Kaufmann, 2018, S. 205–220) Ansätze herangezogen. Im Fokus ste­
hen oft das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft und die Frage, wie Erwachsene 
durch Lern- und Bildungsprozesse in einer sich wandelnden Gesellschaft immer wieder 
soziale, ökonomische und rechtliche Handlungsfähigkeit erlangen (Bremer, 2018, 
S. 128–129). Dabei werden Erwachsene als handelnde Akteure gesehen, ohne struktu­
relle Bedingungen außer Acht zu lassen; deren Einfluss sowie die jeweils gegenseitige 
Mitkonstruktion wird beispielsweise durch sozialkonstruktivistische Konzepte analy­
sierbar (Bremer, 2018, S. 135–140). Da es keine grundlegende Theorie der EB/WB gibt, 
erfolgt also oft ein Transfer von Theorien aus den jeweiligen Bezugswissenschaften 
(Siebert, 2009, S. 13–15; Tippelt & von Hippel, 2018, S. 7–8).

2.2 Verständnis von Behinderung und analytische 
Perspektive

Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit gilt der Fragestellung, wie Erwachsene ihre Teil­
nahme an der Bildungs- und Arbeitswelt unter der Bedingung von Behinderung ge­
stalten. Dabei wird Behinderung als komplexe Differenzkategorie verstanden, wie sie 
theoretisch in Auseinandersetzungen der Disability Studies verankert wird. Was die 
Disability Studies ausmacht – ihre Ursprünge, Theoriebezüge und Perspektive auf den 
Untersuchungsgegenstand Behinderung –, wird in diesem Abschnitt beschrieben.
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2.2.1 Ursprünge und Definition der Disability Studies
Die Disability Studies haben ihren Ursprung in den Aktivitäten und Leitgedanken der 
internationalen Behindertenbewegung der 1970er-Jahre. Sie wurden gleichzeitig, aber 
zunächst unabhängig voneinander in Großbritannien und den USA entwickelt; im 
deutschsprachigen Raum wurde der Begriff Disability Studies ungefähr dreißig Jahre 
später (Anfang der 2000er-Jahre) etabliert (Brehme et  al., 2020, S. 9). Mit dem Begriff 
wird ein Zusammenschluss an sozial- und kulturwissenschaftlichen Forschungs- und 
Theorieansätzen bezeichnet, die sich je nach nationaler Prägung unterschiedlich stark 
auf die Ursprünge in der Behindertenbewegung beziehen, jedoch als gemeinsamen 
Nenner das Phänomen Behinderung (Disability; Dis_ability; Dis / Ability) aus kultur- 
bzw. wissenssoziologischer Perspektive untersuchen (Kastl, 2017, S. 45). Damit bieten 
sie eine neue wissenschaftliche und analytische Perspektive auf das Phänomen Behinde­
rung (Brehme et  al., 2020, S. 9). Behinderung wird hierbei verstanden als eine

Differenzkategorie, die ähnlich wie Alter, Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft oder Sexualität 
persönliche Erfahrungen, Identitäten und Lebenslagen ebenso beeinflusst wie die jewei­
lige Positionierung in der Sozialstruktur, die den Einzelnen zugewiesen wird, die ver­
schiedenen Gruppenzugehörigkeiten oder die Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe 
(Waldschmidt & Karim, 2022, S. 4).

Die Sichtweise der Wissenschaften, die sich üblicherweise mit Behinderung befassen, 
wie die (Heil- und Sonder-)Pädagogik, Soziale Arbeit oder Rehabilitationswissenschaft, 
dass Behinderung ein „mithilfe besonderer Förderung und Bildung, beruflicher Reha­
bilitation und sozialpolitischer Unterstützung, durch Bewusstseinsbildung oder Schaf­
fung zugänglicher Räume“ (Waldschmidt & Karim, 2022, S. 3) zu lösendes und lösba­
res Problem sei, wird offengelegt und infrage gestellt (Waldschmidt & Karim, 2022, 
S. 4). Die Disability Studies bestärken damit ihre kritische Perspektive auf ein men­
schenrechtsbasiertes, kulturelles und soziales Verständnis von Behinderung und eb­
nen den Weg für partizipative Forschungsansätze (Köpfer et  al., 2021, S. 16) mit der 
Forderung, dass nicht nur über, sondern auch von und mit Menschen mit Behinde­
rungen geforscht werden sollte, die so „vom Forschungsobjekt zum aktiven Subjekt 
der Forschung werden“ (Hirschberg & Köbsell, 2021, S. 129). Dieser partizipative For­
schungsansatz wird in den Disability Studies durch einen menschenrechtlichen Teil­
habegedanken und vor allem auch durch Wissenschaftskritik begründet (Behrisch, 
2020, S. 112).

2.2.2 Forschungsgegenstand und Analyseperspektive
Ein weiteres Merkmal der Disability Studies ist ihre Inter- und Trans- bzw. Multidiszi­
plinarität, da sich verschiedenste wissenschaftliche Disziplinen mit dem gleichen Ge­
genstand aus ihrem jeweiligen Blickwinkel beschäftigen (Brehme et  al., 2020, S. 9). Die 
disziplinäre Vielfalt ist laut Waldschmidt und Karim (2022, S. 8) zum einen eine Stärke 
insofern, als die unterschiedlichen Fachgebiete reichhaltige und vielseitig anwendbare 
Analysewerkzeuge bieten; zum anderen bringt sie das Risiko einer Diffusität durch 
eine beliebige Kombination von Konzepten und Theorien.
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Die Disability Studies sind zwar ein interdisziplinäres Forschungsfeld, haben 
jedoch stets den gemeinsamen Gegenstand der Behinderung als gesellschaftliches Phä­
nomen. Sie untersuchen die Frage, „wie Menschen mit Beeinträchtigungen zu ‚Behin­
derten‘ werden“ (Köbsell, 2016, S. 89), sowie Lebenswelten von Menschen mit Behin­
derungen und ihre Teilhabe an gesellschaftlichen Bereichen (Karim, 2022, S. 146). 
Charakteristisch für die Disability Studies ist außerdem, dass am Ausgangspunkt aller 
Fragestellungen die individuellen Sichtweisen der Subjekte stehen, also von Men­
schen, die körperlich, psychisch oder kognitiv beeinträchtigt sind und deshalb Behin­
derungen erfahren (Bruhn & Homann, 2022, S. 505). Die Forschungsfragen, die in den 
Disability Studies untersucht werden, nehmen Behinderung als Differenz- und Ana­
lysekategorie in den Fokus und setzen sich mit den damit verbundenen Strukturen, 
Praktiken sowie Erfahrungen kritisch und grundlagentheoretisch auseinander; sie be­
schäftigen sich damit, wie und wozu historisch, sozial und kulturell Andersheit als Be­
hinderung hergestellt und praktiziert wird (Waldschmidt & Karim, 2022, S. 4). Die Dis­
ability Studies stellen die wissens- und kultursoziologischen „Aspekte der sozialen 
Konstruktion und Interpretation von Behinderungsphänomenen und die gesellschaft­
lichen Diskurse, in denen diese Prozesse stattfinden, in den Vordergrund“, so Kastl 
(2017, S. 107). Dabei wird erstens das Erfahrungswissen von Forscher*innen und au­
ßerakademischen Akteur*innen mit Behinderungen priorisiert, zweitens Wissensord­
nungen untersucht, die sich in Diskursen (z. B. gesetzlichen oder politischen Doku­
menten) ablagern, sowie drittens Praktiken des Behinderns (z. B. Diskriminierung 
oder Fürsorge) machtkritisch analysiert (Brehme et  al., 2020, S. 9). Die Analyse des 
Phänomens Behinderung erfolgt anhand verschiedener theoretischer Zugänge und 
Modelle, wobei sich in den deutschsprachigen Disability Studies primär das soziale, 
das kulturelle sowie das menschenrechtliche Modell von Behinderung als heuristische 
Instrumente etabliert haben (Brehme et  al., 2020, S. 10). Diese Modelle und ihre theo­
retischen Begründungen werden im nächsten Abschnitt vorgestellt.

2.2.3 Theoretische Zugänge und Modelle
Die verschiedenen Behinderungsmodelle basieren auf unterschiedlichen theoretischen 
Begründungen (Waldschmidt, 2020, S. 60), welche im Folgenden kurz skizziert werden. 
Die Gemeinsamkeit dieser Modelle liegt in der begrifflichen Differenzierung zwischen 
Beeinträchtigung als individuellem Merkmal und Behinderung als gesellschaftlicher Be­
nachteiligung, was die Analyse behindernder Praktiken und die Konstruktion von 
Behinderung als sozialer Gegenstand ermöglicht (Brehme et  al., 2020, S. 10). Zuerst 
wird aber das Alltagsverständnis von Behinderung thematisiert, welches in den Dis­
ability Studies als medizinisches oder individuelles Behinderungsmodell bezeichnet 
wird. Es ist das Verständnis, welches u. a. auch den Gesetzen und statistischen Erhebun­
gen in der Schweiz zugrunde liegt, wie in Kapitel 3 deutlich werden wird.

2.2.3.1 Individuelles (medizinisches) Modell
Im alltäglichen Gebrauch wird oftmals die körperliche, kognitive oder psychische Be­
einträchtigung mit Behinderung gleichgesetzt und die Begriffe werden meist synonym 
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verwendet (Katzenbach, 2013, S. 29). Behinderung entspricht in diesem Verständnis 
einer medizinisch feststellbaren „Schädigung oder Funktionseinschränkung“ oder 
einem „Gesundheitsproblem“ einer Person und wird mit „klinisch relevanten, medizi­
nisch, psychologisch oder pädagogisch diagnostizierbaren Beeinträchtigungen des In­
dividuums“ gleichgesetzt (Waldschmidt, 2020, S. 60). Daher wird dieses Verständnis 
auch als medizinisches oder individuelles Modell von Behinderung bezeichnet (Felder, 
2022, S. 121; Kastl, 2017, S. 47). Hierauf basieren klinische und auf Intervention und Re­
habilitation bezogene Ansätze, um damit individuelle Therapien, Förderungen, Be­
handlungen und Interventionen begründen zu können (Waldschmidt, 2020, S. 60–61). 
Allerdings wird an der Gleichsetzung von Behinderung mit funktionaler Beeinträchti­
gung bzw. mit einer medizinischen Diagnose (s. Abbildung  1) kritisiert, dass sie damit 
als Abweichung von einer Norm ausgelegt wird, die durch medizinische und thera-
peutische Versorgung geheilt oder behandelt werden muss, wodurch die medizinische 
Perspektive von Krankheit auf Behinderung übertragen wird, obwohl diese unterschied­
liche Phänomene sind (Hirschberg, 2022, S. 95–96; Kastl, 2017, S. 100). Eine Beeinträch­
tigung kann zwar mit gesundheitlichen Problemen verbunden sein, sagt aber an sich 
noch nichts über den Gesundheitszustand einer Person aus. Beispielsweise kann ein 
Mensch mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) eine Darmer­
krankung haben, aber von der ADHS-Diagnose allein kann darauf nicht geschlossen 
werden. Denn eine Beeinträchtigung ist nicht das Gleiche wie eine Krankheit, also nicht 
ein pathologischer Prozess selbst, sondern drückt sich als funktionelle Einschränkung 
aus. Diese kann zwar aus einer Krankheit bzw. einer erfolgten Genesung hervorgehen 
(Kastl, 2017, S. 97), ist aber nicht nur ein Resultat von medizinischen Befunden, sondern 
abhängig von dem individuellen Menschen, seinem Alltag und den damit verbundenen 
Anforderungen (Kastl, 2017, S. 41), wie es sich im Begriffsverständnis des sozialen Mo­
dells und den darauf basierenden Modellen zeigt (s. den folgenden Abschnitt). Die weit 
verbreitete, aber veraltete rein medizinische Vorstellung von Behinderung erfasst au­
ßerdem die Behinderungskategorie nicht nur bloß eindimensional und lässt die histori­
sche, kulturelle und gesellschaftliche Bedingtheit unberücksichtigt (Waldschmidt, 
2020, S. 60), sondern war in der Vergangenheit nicht zuletzt mit höchst problemati­
schen sozialdarwinistischen oder gar eugenischen Vorstellungen8 verbunden (Kastl, 
2017, S. 42).

8 Eine ausführliche Auseinandersetzung mit diesem Kapitel der Disability History ist nachzulesen bei Petra Fuchs, bei­
spielsweise in „‚Behinderung‘ – eine bewegte Geschichte“ (Fuchs, 2022).
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Individuelle
Beeinträchtigung = 

Behinderung = 
gesundheitliches 

Problem, Krankheit

Abbildung 1: Individuelles (medizinisches) Modell (eigene Darstellung)

2.2.3.2 Soziales Modell
Das soziale Modell ging aus der politischen Behindertenrechtsbewegung der USA und 
Großbritanniens in den 1970er-Jahren und den frühen Disability Studies hervor, deren 
Vertreter*innen den Zusammenhang zwischen „individuellen Abweichungen von Nor­
malitätserwartungen und gesellschaftlichem Ausschluss“ kritisierten (Hirschberg & 
Köbsell, 2021, S. 128) und Behinderung als eine Form von sozialer Unterdrückung von 
Menschen mit Beeinträchtigungen verstanden, die nicht behindert sind, sondern behin­
dert werden (Kastl, 2017, S. 48; Köbsell, 2016, S. 89). Das soziale Modell war damit ur­
sprünglich auch ein politisches Instrument, welches politisch-normative Forderungen 
zur Herstellung von Gerechtigkeit durch Veränderung gesellschaftlicher Strukturen 
und Praktiken legitimierte (Hirschberg & Köbsell, 2021, S. 129; Kastl, 2017, S. 49; Wald­
schmidt, 2020, S. 64–65). Das soziale Modell unterscheidet systematisch zwischen Be-
einträchtigung (impairment) und Behinderung (disability) (Hirschberg, 2022, S. 98; Hirsch­
berg & Köbsell, 2021, S. 128; Kastl, 2017, S. 48; Waldschmidt, 2020, S. 64–65). Beeinträch­
tigung bezeichnet die „objektive Schädigung einer anatomischen Struktur oder eines 
körperlichen Prozesses“; unter Behinderung ist eine „Aktivitätseinschränkung und ein 
damit verbundener generell nachteiliger gesellschaftlicher Status“ zu verstehen (Kastl, 
2017, S. 48). Mit der analytischen Trennung der körperlichen und gesellschaftlichen 
Ebene wird verdeutlicht, dass Behinderung nicht per se eine objektiv medizinisch-biolo­
gische Tatsache ist, sondern insbesondere auch eine gesellschaftliche Ungleichheits­
dimension, was als analytische Perspektive die Untersuchung gesellschaftlicher Barrie­
ren ermöglicht (Felder, 2022, S. 121; Hirschberg & Köbsell, 2021, S. 128). Mit gesellschaft­
lichen Barrieren sind nicht nur materielle Hindernisse gemeint, sondern sowohl 
offensichtliche Stereotypen, Vorurteile und Stigmatisierungen als auch „verkleidete 
Normen der Gesellschaft darüber, womit Menschen aus eigener Kraft zurechtkommen 
müssen“ (Kastl, 2017, S. 49). Grafisch lässt sich das soziale Modell wie in der folgenden 
Abbildung  2 darstellen (zwei Kreise – der eine repräsentiert gesellschaftliche Barrieren, 
der andere individuelle Beeinträchtigung; sie überschneiden sich in der Mitte, dieser 
Überschneidungsbereich repräsentiert Behinderung als Differenzkategorie).
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Abbildung 2: Soziales Modell (eigene Darstellung)

Das soziale Modell basiert laut Waldschmidt ursprünglich auf der neomarxistischen 
und strukturtheoretischen Gesellschaftstheorie, „welche die Produktionsweise des 
modernen Kapitalismus und die Profitorientierung dafür verantwortlich macht, dass 
Menschen mit Beeinträchtigungen Unterdrückung und Ausgrenzung erfahren, da 
ihre Arbeitskraft als ökonomisch nicht (mehr) verwertbar gilt“ (Waldschmidt, 2020, 
S. 66). Diese Auffassung des frühen sozialen Modells, dass Behinderung ein Produkt 
der kapitalistischen Gesellschaftsordnung sei, wurde als ideologisch und ökonomisch 
verkürzt kritisiert und später nicht mehr herangezogen (Neukirchinger, 2020, S. 75; 
Waldschmidt & Schillmeier, 2022, S. 78). Um dennoch die gesellschaftskritischen As­
pekte theoretisch zu fundieren, verknüpft Neukirchinger (2020, S. 74–77) das soziale 
Modell mit der Kritischen Theorie, welche sich mit Mechanismen des Kapitalismus, 
wirtschaftlichen Zusammenhängen sowie der Entwicklung gesellschaftlicher Verhält­
nisse seit der Aufklärung auseinandersetzt. Weitere vielfältige Theorieansätze wie der 
symbolische Interaktionismus, die soziologische Handlungstheorie oder der kritische 
Realismus finden Berücksichtigung in Erläuterungen und Diskussionen zum sozialen 
Modell (Hirschberg & Köbsell, 2021, S. 129; Waldschmidt, 2020, S. 66; Waldschmidt & 
Schillmeier, 2022).

Am sozialen Modell wird außerdem kritisiert, dass es das komplexe Phänomen 
Behinderung zu wenig differenziert abzubilden vermag; beispielsweise indem es impli­
zieren könnte, dass Beeinträchtigungen „neutrale Lebensmöglichkeiten sind, sobald 
diese Barrieren beseitigt sind“ (Felder, 2022, S. 126). Dies scheint jedoch nicht zutreffend 
zu sein, denn eine Beeinträchtigung kann an sich einschränkend, unangenehm oder gar 
schmerzhaft sein, auch ohne Diskriminierung und soziale Barrieren; meistens erfahren 
Menschen mit Behinderungen aber eben beides (Felder, 2022, S. 132–133). Zudem be­
tont Waldschmidt, dass auch Beeinträchtigungen kulturelle Geschichten und Bedeutun­
gen haben, sodass „nicht nur Behinderung, sondern auch die Schädigungsebene als 
gesellschaftlich hergestellt“ differenziert und analysiert wird (Waldschmidt, 2005, S. 22). 
Dies bedeutet laut Kastl jedoch nicht, dass damit Behinderung nur eine konstruierte 
Realität sei (Kastl, 2017, S. 105). Er betont die Relationalität von Behinderung mit der 
Formulierung, dass ein Mensch „durch etwas bei etwas“ behindert ist bzw. wird (Kastl, 
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2017, S. 106). Indem der „Schädigungsaspekt“ miteinbezogen wird, kann gezeigt wer­
den, dass vermeintliche „Behinderungen“ vollständig oder teilweise auf Zuschreibun­
gen beruhen, „die keinerlei funktionale Relevanz haben oder diese nur haben, weil die 
Zuschreibung existiert“; ein Beispiel ist die Lernbehinderung (Kastl, 2017, S. 107). Beein­
trächtigungen (im medizinischen Sinne) können als notwendige (aber nicht hinrei­
chende) Bedingung für eine Behinderung betrachtet werden, soziale Barrieren hingegen 
als hinreichende (aber nicht notwendige) Bedingung (Felder, 2022, S. 135–136; Kastl, 
2017, S. 94), wie auch in der obigen Abbildung  2 nachvollzogen werden kann: Eine Beein­
trächtigung ist in diesem Sinne eine Mindestanforderung, die für Behinderung erfüllt 
werden muss, aber erst die gesellschaftlichen Barrieren garantieren Behinderung; der 
zweite Kreis und die Überschneidung sind also erforderlich, um das Phänomen abzu-
bilden.

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass auch Barrieren einen doppelten Bezug haben – 
nämlich zu sozialen Strukturen bzw. einer Normalitätserwartung sowie zu physischen 
Strukturen (Kastl, 2017, S. 54) – und nicht beachtet wird, dass Barriere ein relationaler 
Begriff ist; d. h., eine Barriere wird in Relation mit körperlichen Merkmalen zu einer 
Behinderung und ist kontextabhängig (Felder, 2022, S. 136; Kastl, 2017, S. 95–96).9 

Aber auch dieser Umstand wird sichtbar, wenn das soziale Modell wie oben vorge­
schlagen abgebildet wird. Außerdem muss hier relativiert werden, dass ein Modell die 
Wirklichkeit immer nur vereinfacht abzubilden vermag bzw. dies genau dessen Funk­
tion ist.

Die Kernaussage des sozialen Modells, nämlich dass Behinderung als das Ergebnis 
einer Interaktion zwischen Beeinträchtigung oder Schädigung von Körperfunktionen 
und der Beeinträchtigung von Aktivität und Partizipation – bzw. zwischen individuellen 
Merkmalen und gesellschaftlichen Kontextfaktoren oder Barrieren – zu verstehen ist 
und Behinderung demzufolge nicht nur eine „ontologische Kategorie, sondern immer 
auch ein gesellschaftliches Phänomen“ (Schreiber-Barsch, 2019, S. 10) darstellt, hat sich 
in sonder- und heilpädagogischen, sozialpolitischen, -rechtlichen und -administrativen 
Kontexten etabliert (Kastl, 2017, S. 46). So zeigt sich dieses Verständnis von Behinde­
rung unter anderem im menschenrechtlichen Modell, welches als Nächstes vorgestellt 
wird.

2.2.3.3 Menschenrechtliches Modell
Das menschenrechtliche Modell wurde parallel zur UN-BRK (Vereinte Nationen, 2006) 
mit einem rechtswissenschaftlichen Hintergrund und auf dem theoretischen Funda­
ment der Disability Studies erarbeitet und teilt die wesentlichen Prinzipien der inter­
nationalen Behindertenbewegung bzw. des sozialen Modells (Degener & Butschkau, 
2020, S. 134; Hirschberg, 2022, S. 103; Waldschmidt, 2020, S. 69). Die UN-BRK (Art. 1, 
Abschnitt  2) definiert Behinderung als Ergebnis der Wechselwirkung zwischen Men­
schen mit Beeinträchtigungen und (physischen oder einstellungsbedingten) Barrieren 

9 Inklusion sollte sich daher nicht ausschließlich auf die Beseitigung von Barrieren fokussieren, auch weil oft nicht klar ist, 
„welche Barrieren für wen wie entfernt oder reduziert werden sollten“, da diese oft auch mit Nebenwirkungen einher­
gehen, die wiederum für andere Barrieren darstellen (Felder, 2022, S. 128–132).
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der Umwelt: „Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige 
körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in 
Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichbe­
rechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können“ (Vereinte Nationen, 2006).

Behinderung wird also nicht (mehr) primär als Merkmal eines Individuums bzw. 
als zwangsläufige Folge einer Beeinträchtigung, sondern als Ergebnis eines gesell­
schaftlichen Konstruktionsprozesses bzw. einer Wechselwirkung definiert (Curdt & 
Schreiber-Barsch, 2021a, S. 205–206; Köbsell, 2016, S. 89). Diese Definition basiert auf 
dem eben beschriebenen sozialen Modell, wird aber im Zusammenhang mit der UN-
BRK und der inklusiven Bildung oft als menschenrechtliches Modell bezeichnet, da hier­
mit das im Artikel  24 formulierte Recht auf Bildung ohne Diskriminierung mobilisiert 
wird (Pfahl & Schönwiese, 2022, S. 290). So wird deutlich, wie sich das Denken und der 
Diskurs über Behinderung in den letzten Jahren – spätestens seit der Ratifikation der 
UN-BRK – verändert haben und dass ein Paradigmenwechsel vom medizinischen 
zum menschenrechtlichen Modell vollzogen wurde (Hirschberg & Lindmeier, 2013, 
S. 43; Pfahl & Schönwiese, 2022, S. 295). Die Vorgaben der UN-BRK ergänzen also das 
soziale Modell von Behinderung durch einen menschenrechtlichen Rahmen bzw. um­
rahmen es mit der normativen Prämisse, dass niemand aufgrund einer Beeinträchti­
gung diskriminiert werden darf und gesellschaftliche Barrieren abzubauen sind 
(Hirschberg, 2022, S. 102–103). Grafisch lässt sich diese menschenrechtliche Rahmung 
des sozialen Modells wie folgt darstellen (zwei sich überschneidende Kreise mit einem 
rechteckigen Rahmen umgeben):
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Abbildung 3: Menschenrechtliches Modell (eigene Darstellung)
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Die rechteckige Umfassung in der Abbildung  3 steht für den politischen, menschen­
rechtlichen Rahmen. Das menschenrechtliche Modell sieht in den gesellschaftlich ver­
ursachten Barrieren eine Verletzung der Menschenwürde und der Gleichberechtigung 
(Hirschberg, 2022, S. 104).

Eine Stärke und gleichzeitig eine Schwäche des menschenrechtlichen Modells ist, 
dass es als normatives Modell der konkreten Politikgestaltung dient, damit allerdings 
weniger als ein distanziert analytisches Heuristikmodell geeignet ist, da auch Men­
schenrechte historisch, sozial und kulturell konstruiert sind (Waldschmidt, 2020, S. 70). 
Waldschmidt schlägt außerdem vor, das menschenrechtliche Modell zusätzlich mit 
Menschenrechts-, Gleichheits- und Gerechtigkeitstheorien aus der Rechts- und Politik­
wissenschaft theoretisch zu fundieren (Waldschmidt, 2020, S. 70). Die Bezugnahme auf 
die UN-BRK ist jedoch maßgeblich für die Berücksichtigung der Perspektive von Men­
schen mit Behinderungen in der Forschung (Bruhn & Homann, 2022, S. 505).

2.2.3.4 Kulturelles Modell
Das kulturelle Verständnis von Behinderung wurde interdisziplinär in den Kultur-, 
Sprach- und Literaturwissenschaften entwickelt, mit dem Ziel, die Produktion von 
(Nicht-)Behinderung in Diskursen und Repräsentationen zu diskutieren; es kann 
ebenfalls als Weiterentwicklung des sozialen Modells verstanden werden (Hirschberg, 
2022, S. 101–102; Waldschmidt, 2018, S. 76). Letzteres unterscheidet wie oben beschrie­
ben zwischen Beeinträchtigung und Behinderung und zeigt auf, dass Behinderung nicht 
eine Eigenschaft des Individuums, sondern ein Produkt aus individuellen Merkmalen 
und ausgrenzenden sozialen Strukturen darstellt (Dederich & Tervooren, 2024, S. 62; 
Hirschberg & Köbsell, 2021, S. 128–129). Das kulturelle Modell teilt diese gesellschafts­
kritische Perspektive des sozialen Modells sowie dessen Trennung von körperlicher 
und gesellschaftlicher Ebene und erweitert es durch die Annahme, dass Behinderung 
weder bloß eine Eigenschaft des Individuums noch ausschließlich eine Form gesell­
schaftlicher Benachteiligung ist, sondern dass Beeinträchtigung und Behinderung kultu­
rell und historisch als von einer Normalitätsvorstellung abweichend entwickelte und 
durch Diskurse und Alltagspraktiken immer wieder hergestellte Kategorien bzw. Kate­
gorisierungsprozesse von „Auffälligkeit und Abweichung“ sind (Waldschmidt, 2020, 
S. 67). Demnach produzieren kulturelle Wissensbestände Normalitätsvorstellungen, 
wodurch nicht nur Behinderung, sondern auch Beeinträchtigung (als von der Norm 
abweichend) sozial konstruiert10 wird (Hirschberg, 2022, S. 101–102). Diese Norma­
litätsvorstellungen liegen dann dem Modell wie ein Teppich oder Boden zugrunde, 
was grafisch wie folgt visualisierbar ist (s. Abbildung  4):

10 Ein Beispiel dafür ist die Beeinträchtigung ‚Lernbehinderung‘, die anhand der Normalitätsvorstellung von Durchschnitts­
leistungen in einem bestimmten Kindesalter als eine negative Abweichung davon diagnostiziert (hergestellt) und durch 
Praktiken wie Sonderbeschulung, schwierige Verwertbarkeit der Sonderschulabschlüsse auf dem Lehrstellen- und Arbeits­
markt, prekäre Erwerbs- und Lebenssituationen sowie über Diskurse gesellschaftlich aufrechterhalten und sozial konstru­
iert wird (Pfahl, 2011, S. 22–25). Außerdem lässt sich bei der Kategorie ‚Lernbehinderung‘ eine Überrepräsentanz von 
Kindern aus sozial benachteiligten Familien (mit Migrationshintergrund) feststellen, was für ihre soziale Konstruktion 
spricht (Kastl, 2017, S. 155).
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Abbildung 4: Kulturelles Modell (eigene Darstellung)

Behinderung ist demnach nicht nur eine Form gesellschaftlicher Benachteiligung, son­
dern auch eine in Diskursen, Handlungen und Alltagspraktiken als Auffälligkeit oder 
Abweichung ständig wieder hergestellte Differenzkategorie (Waldschmidt, 2020, S. 67). 
Mit diesem Aspekt ist gemäß Waldschmidt (2020) eine kritische Analyse der so produ­
zierten ausgrenzenden Wissensordnungen sowie ein Perspektivenwechsel auf Behinde­
rung als analytische Kategorie verbunden, was mit dem Anspruch des allgemeinen 
Hinterfragens von Gesellschaft und Kultur (S. 67) sowie der eigenen Annahmen, metho­
dischen Ansätze und Ergebnisse bzw. der wissenschaftlichen Selbstreflexion einhergeht 
(S. 68). So ermöglicht das kulturelle Modell die Re- und Dekonstruktion von Normalität 
und Abweichung sowie den damit verbundenen stigmatisierenden und exkludierenden 
gesellschaftlichen und institutionellen Praktiken (Dederich & Tervooren, 2024, S. 62; 
Hirschberg, 2022, S. 101–102; Waldschmidt, 2020, S. 67). Eine weitere Stärke ist die kul­
turwissenschaftliche Fundierung mit Theorieansätzen wie Poststrukturalismus, De­
konstruktionismus oder dem Konzept der Hegemonie (Waldschmidt, 2020, S. 68–69).

Am kulturellen Modell wird kritisiert, dass es implizieren könnte, Beeinträchti­
gung als ontologische Tatsache zu leugnen (Kastl, 2017) oder die strukturellen Pro­
bleme, welche mit Behinderung verbunden sind, nur oberflächlich zu lösen, indem 
sich beispielsweise durch die Dekonstruktion zwar die Begrifflichkeiten ändern, nicht 
aber die damit verbundenen Vorurteile und Einstellungen (Felder, 2022, S. 125). Wenn 
Behinderung in erster Linie als sozial konstruiertes Etikett verstanden wird, bezieht 
sich Inklusion auf die Forderung nach Dekonstruktion dieses Etiketts bzw. dieser Ka­
tegorisierung, da diese stigmatisierend ist (Felder, 2022, S. 121) und ein Mittel zur Un­
terdrückung sein kann. Kategorisierungen haben jedoch darüber hinausgehende, auch 
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substanzielle Funktionen, indem sie beispielsweise als Instrumente für sozialmedizi­
nische, rechtliche oder pädagogische Praktiken dienen (s. Diskussion des Ressourcen-
Etikettierungs-Dilemmas im folgenden Abschnitt) oder indem durch sie Herausforde­
rungen erklär- und sichtbar gemacht werden können (Felder, 2022, S. 124–125). Auch 
Vertreter*innen des kulturellen Modells teilen die Ansicht, dass Beeinträchtigungen 
nicht einfach durch Inklusion verschwinden; allerdings könne durch Inklusion eine 
Haltung entwickelt werden, die zwar anerkennt, dass das Leben mit einer Beeinträchti­
gung mit der Bewältigung von Schmerzen, rascher Ermüdung, Abhängigkeit von Un­
terstützung, weniger Spontanität usw. verbunden sein kann, und die dennoch nicht 
von Mitleid, Stigmatisierung und Bevormundung von Menschen mit Beeinträchtigun­
gen geprägt ist (Hirschberg & Köbsell, 2021, S. 142).

2.2.3.5 Bio-psycho-soziales Modell
Im Bildungskontext finden bei behinderungsbezogenen Sachverhalten vorwiegend die 
Begrifflichkeiten der „Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinde­
rung und Gesundheit“ (ICF) Anwendung, welche wie die UN-BRK Behinderung als 
Ergebnis einer komplexen Interaktion zwischen Umwelt und Individuum versteht 
(Hollenweger, 2022, S. 166–167). Die ICF gehört zusammen mit der „Internationalen 
Klassifikation der Krankheiten“ (ICD) zu den internationalen Klassifikationen der Welt­
gesundheitsorganisation (WHO) und hat das Ziel, in einer weltweit einheitlichen und 
standardisierten Systematik alle Aspekte von Gesundheit bzw. Funktionsfähigkeit und 
ihren möglichen Schädigungen sowie Beeinträchtigungen zu erfassen und zu beschrei­
ben, und zwar nicht in Form von Krankheitsbildern (im Unterschied zur ICD), sondern 
anhand einer funktionsorientierten Taxonomie (Kastl, 2017, S. 60). Sie spielt eine we­
sentliche bzw. verbindliche Rolle bei der Diagnostik sowie der Förder- und Unterstüt­
zungsplanung bzw. der Ressourcenzuweisung (Kastl, 2017, S. 60). In der Schweiz wurde 
die Verwendung eines ICF-basierten Abklärungsverfahrens festgelegt (Hollenweger, 
2022, S. 167–168) und entsprechend die Begriffsdefinition von Behinderung aus der ICF 
übernommen:

Schädigung von (physiologischen oder psychischen) Körperfunktionen und/oder Beein­
trächtigung einer Aktivität und/oder Beeinträchtigung der Partizipation als Ergebnis der 
Interaktion zwischen Gesundheitsmerkmalen und Kontextfaktoren (personenbezogene 
Faktoren und Umweltfaktoren). Sie ist im Bereich der Sonderpädagogik relevant, wenn 
sich daraus ein besonderer Bildungsbedarf ableitet. (EDK, 2007)

Dieser Definition liegt ein bio-psycho-soziales Verständnis von Behinderung zugrunde, 
das Umweltfaktoren berücksichtigt (Hollenweger, 2022, S. 165) und die Perspektive des 
individuellen (medizinischen, bio-psychischen) Modells mit jener des sozialen Modells 
zusammenbringt (DIMDI, 2005). Im untenstehenden Schema (s. Abbildung  5) wird 
dies verdeutlicht, indem jedes „Gesundheitsproblem“ in potenziellen Wechselwirkun­
gen mit Kontextfaktoren steht und sich auf Aktivität und Partizipation auswirkt (Kastl, 
2017, S. 103):
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Abbildung 5: Bio-psycho-soziales Modell der ICF (DIMDI, 2005)

Behinderung wird hier „in Bezug auf die Konzepte von Leistung und Leistungsfähig­
keit einer Person (Aktivität) sowie mit Blick auf das Einbezogensein einer Person in 
eine Lebenssituation (Partizipation)“ als Teilhabeproblematik aufgrund einer Wechsel­
wirkung zwischen Person und Kontexten definiert (Behrisch, 2020, S. 220) sowie als 
Bezeichnung für die negativen Aspekte der Interaktion zwischen Gesundheitsproble­
men und Kontextfaktoren verwendet (DIMDI, 2005). Das Verständnis der ICF benennt 
einerseits den medizinischen bzw. individuellen Aspekt, macht andererseits auf die 
materiellen oder sozialen Kontextfaktoren aufmerksam und betont deren Interaktion 
(Katzenbach, 2013, S. 29). Das Bundesamt für Statistik in der Schweiz, das sich eben­
falls auf die ICF bezieht, ordnet diesen Verständnisansatz daher als „interaktives Mo­
dell“ ein:

Behinderung ist somit nicht nur ein biologisches, sondern auch ein soziales Problem, das 
sich stellt, wenn eine Person aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage ist, grund­
legenden Verrichtungen des täglichen Lebens nachzugehen oder voll am gesellschaft­
lichen Leben teilzuhaben. (Bundesamt für Statistik, 2020a, S. 4)

Allerdings wird eben von „gesundheitlichen Gründen“ gesprochen und nicht von be­
hindernden Umweltfaktoren, und bei der Erfassung von Zahlen zu Menschen mit Be­
hinderungen wird Behinderung entsprechend mit einer Frage zu „Krankheiten oder 
Gesundheitsproblemen“ erhoben:

1. Haben Sie Krankheiten oder gesundheitliche Probleme, die chronisch oder andauernd 
sind? Darunter werden Krankheiten oder Gesundheitsprobleme verstanden, die mindes­
tens sechs Monate gedauert haben oder voraussichtlich mindestens sechs Monate dauern. 
(1. Ja, 2. Nein) – Wie sehr sind Sie seit mindestens sechs Monaten aufgrund eines gesund­
heitlichen Problems bei gewöhnlichen Aktivitäten im täglichen Leben eingeschränkt? 
Würden Sie sagen, Sie sind… (1. Stark eingeschränkt, 2. Eingeschränkt, aber nicht stark, 3. 
Überhaupt nicht eingeschränkt)? (Bundesamt für Statistik, 2020a, S. 7).

Hier kann kritisch angemerkt werden, dass die Gleichsetzung von Beeinträchtigung 
mit Krankheiten oder gesundheitlichen Problemen (s. 2.2.3.1) als problematisch – weil 
verkürzt und nicht trennscharf – gesehen werden kann und daher die Zahlen mit Vor­
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sicht zu behandeln sind. Menschen mit länger andauernden Gesundheitsproblemen 
(z. B. mit einer Krebserkrankung oder einem komplizierten Knochenbruch) sind dann 
in diesen Zahlen enthalten, Menschen mit Autismus oder Lernschwierigkeiten aber 
nicht – oder nur dann, wenn sie körperliche oder psychische Beschwerden haben. Die 
Disability Studies kritisieren denn auch diese Vorstellung der körperlichen Ursache 
bzw. medizinischen Abweichung als Kern von Behinderung und die Annahme, dass 
beeinträchtigte Körper per se im Verrichten von Alltäglichem nicht normal funktionie­
ren (Wesselmann, 2022, S. 309). Kritisiert werden auch die verwendeten Begrifflichkei­
ten wie „Schädigungen“ oder „Störungen“, die damit verbundene, meist defizitorien­
tierte Diagnostik von Beeinträchtigungen und ihre potenziell stigmatisierende Wirkung 
(Katzenbach, 2013, S. 30). Damit ist das sogenannte Ressourcen-Etikettierungs-Dilemma 
angesprochen: Die Ermittlung und Bewertung des individuellen Bedarfs an „angemes­
senen Vorkehrungen“ (wie in der UN-BRK gefordert11) unterstützt auf der einen Seite 
die Umsetzung des Rechts auf Bildung durch Nachteilsausgleich, Bereitstellung von 
Fachpersonal oder weitere Maßnahmen, hält aber gleichzeitig durch den Fokus auf das 
individuell-medizinische Defizit bzw. dessen Diagnose die potenzielle Diskriminierung 
aufrecht oder kann sie durch Konsequenzen in anderen Lebensbereichen gar verschär­
fen (Felder, 2022, S. 51). „Angemessene Vorkehrungen“ können allerdings nur getrof­
fen werden, wenn die damit verbundenen Unterstützungsbedarfe bekannt sind, also 
erfasst und explizit benannt werden (Katzenbach, 2013, S. 30). Wird auf das stigmatisie­
rende Etikett verzichtet, stellt sich die Frage, wie angemessene Vorkehrungen organi­
siert werden sollen, die in marktwirtschaftlich organisierten Gesellschaften unter dem 
herrschenden Prinzip der Meritokratie (‚ein Mehr an knappen Gütern muss verdient 
werden‘) eingebunden sind und eine Beeinträchtigung „einen Nachteil im Wettbewerb 
um knappe Güter darstellen kann“ (Katzenbach, 2013, S. 31). Auf diesen Umstand wird 
später im Abschnitt 2.3.2.5 (Trilemma der Inklusion) vertiefter eingegangen. Ein zusätz­
liches Problem ist die Tatsache, dass die UN-BRK zwar alle Vertragsstaaten zu einer 
inklusiven Bildung auf allen Ebenen (Vereinte Nationen, 2006, Art. 24, Abs. 1) verpflich­
tet, für Grundschulunterricht, Hochschul- und Berufsbildung wie auch für Erwachse­
nenbildung/Weiterbildung gilt und damit den gesamten Bereich des lebenslangen Ler­
nens – egal ob staatliche oder private Anbieter – abdeckt (Glockengiesser, 2015, S. 9) und 
ein internationales Klassifikationssystem (ICF, s. 2.2.3.5) besteht, es aber je nach natio­
nalem Bildungssystem unterschiedlich ist, welche Kategorien des Förderbedarfs bzw. 
der Beeinträchtigungen offiziell anerkannt werden bzw. an mögliche Unterstützungs­
leistungen gekoppelt sind (Köpfer et  al., 2021, S. 16). In der Schweiz steht der Rechtsan­
spruch auf Nachteilsausgleich grundsätzlich „allen Personen, die in ihren körperlichen, 
geistigen oder psychischen Fähigkeiten auf Dauer beeinträchtigt sind und für welche 
die Beeinträchtigung je nach ihrer Form schwerwiegende Auswirkungen auf elemen­

11 „Angemessene Vorkehrungen“ sind laut UN-BRK „notwendige und geeignete Änderungen und Anpassungen, die keine 
unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen und die, wenn sie in einem bestimmten Fall erforderlich sind, 
vorgenommen werden, um zu gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen alle Men­
schenrechte und Grundfreiheiten genießen oder ausüben können“ (Vereinte Nationen, 2006, Art. 2), also beispielsweise 
Nachteilsausgleiche, die für alle Bildungsangebote und auf allen Stufen gewährleistet werden müssen (Glockengiesser, 
2015, S. 9).
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tare Aspekte der Lebensführung hat“ zu (Glockengiesser, 2015, S. 7) und der Nach-
teilsausgleich ist im inhaltlichen Umfang durch das Diskriminierungsverbot der Bun­
desverfassung (Art. 8, Abs. 2, BV) geregelt. Diese Definition von Behinderung bzw. 
Menschen mit Behinderungen ist auch im Behindertengleichstellungsgesetz der 
Schweiz zu finden:

In diesem Gesetz bedeutet Mensch mit Behinderungen (Behinderte, Behinderter) eine 
Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische Beein­
trächtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, so­
ziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und fortzubilden oder eine Er­
werbstätigkeit auszuüben. (Art. 2 Abs. 1 BehiG)

Es wird deutlich, dass auch auf Gesetzesebene Behinderung nach einem individuellen 
bzw. medizinischen Verständnis ausgelegt wird, denn die Behinderungen werden di­
rekt auf die Beeinträchtigung zurückgeführt. Allerdings bezieht sich die Definition der 
Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen auf den Kontext bzw. Barrieren, 
beispielsweise bei der Inanspruchnahme von Aus- und Weiterbildungen (Art. 2 Abs. 5 
BehiG): „Eine Benachteiligung liegt vor, wenn die Verwendung behindertenspezifi­
scher Hilfsmittel oder notwendiger persönlicher Assistenz erschwert wird oder das Bil­
dungsangebot bzw. die Prüfungen in Dauer und Ausgestaltung nicht an die Bedürf­
nisse von Menschen mit Behinderung angepasst werden“ (Glockengiesser, 2015, 
S. 8).12 Zusätzlich ist in vielen Spezialgesetzen die Berücksichtigung der Bedürfnisse 
von Menschen mit Behinderungen explizit verankert, beispielsweise im Berufsbil­
dungsgesetz (Art. 3 BBG), im Weiterbildungsgesetz (Art. 8 WeBiG) sowie im Hoch­
schulförderungs- und -koordinationsgesetz (Art. 30 HFKG), und auch wenn dies nicht 
der Fall ist, ergibt sich der Anspruch auf Nachteilsausgleich stets direkt aus dem Dis­
kriminierungsverbot (Glockengiesser, 2015, S. 8).

2.2.3.6 In dieser Arbeit verwendete Begriffe
Alle bisher beschriebenen Modelle tragen zum Verständnis von Behinderung als kom­
plexes Phänomen bei, wobei alle auch ihre Limitationen haben. Eine mehrdimensio­
nale Sichtweise erkennt die soziale, menschenrechtliche und kulturelle Perspektive an, 
ohne Behinderung als individuelle, verkörperte Erfahrung zu vernachlässigen und sie 
dennoch nicht (oder nur funktional, s. Trilemma der Inklusion) zu essentialisieren: 
Behinderung wird durch die Wechselbeziehung zwischen „beeinträchtigt sein“ und in 
„behindernden Strukturen leben“ (wie in der UN-BRK beschrieben) kontextualisiert 
und in diese Beziehung fließen biologische, kulturelle, psychologische sowie soziopoli­
tische Faktoren mit ein (Schreiber-Barsch & Rule, 2021, S. 550). Behinderung kann so 
als Wechselspiel zwischen „sozialen Strukturen und Praktiken, individuellen Haltun­
gen, Beeinträchtigungen und körperlichen Wahrnehmungen sowie gesellschaftlich-

12 Damit zeigt sich zudem deutlich, dass oftmals Verwirrung über die Begrifflichkeiten herrscht und diese unsystematisch 
synonym verwendet werden. Dieser Satz würde nach dem Verständnis der vorliegenden Arbeit folgendermaßen lauten: 
Eine Behinderung liegt vor, wenn die Verwendung von Hilfsmitteln oder persönlicher Assistenz erschwert oder das Bildungsange­
bot nicht an die Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigungen angepasst wird.
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kulturellen Normalitätserwartungen und Machtverhältnissen“ (Curdt & Schreiber-
Barsch, 2021a, S. 205–206) definiert werden.

In dieser Arbeit wird die soziale, menschenrechtliche und kulturelle Perspektive 
im Sinne einer mehrdimensionalen Sichtweise übernommen und Behinderung als ein 
Begriff verstanden, der das mit einer – individuell diagnostizierten und als von der 
Norm abweichend sozial konstruierten – körperlichen, kognitiven, psychischen oder 
sensorischen Beeinträchtigung verbundene Wechselspiel mit den gesellschaftlichen 
Barrieren beschreibt. Abbildung  6 veranschaulicht die hier vertretene Sichtweise in 
grafischer Form.
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Abbildung 6: Mehrdimensionale Sichtweise (eigene Darstellung)

Wie beim menschenrechtlichen Modell umrahmen die Menschenrechte das soziale 
Modell; die historisch-kulturellen Wissensbestände in Form von Normalitätsvorstellun­
gen liegen dennoch im Hintergrund, sodass deutlich wird, dass auch die Menschen­
rechte historisch, sozial und kulturell konstruiert sind (Waldschmidt, 2020, S. 70). Die 
Abbildung zeigt außerdem, dass auch Personen mit einer Beeinträchtigung nicht zwin­
gend durch gesellschaftliche Barrieren behindert sein müssen, beispielsweise wenn 
eine in der Schule diagnostizierte und ‚besonders‘ geförderte Lese-Rechtschreib-Stö­
rung im späteren Arbeitsleben keine Rolle mehr spielt13. Umgekehrt können Personen 
ohne Beeinträchtigung durch gesellschaftliche Barrieren diskriminiert werden, bei­

13 Es liegt damit auch in der eigenen Einschätzung, ob eine Person sich selbst zu den Menschen mit Behinderungen zählt, 
weil zwar das Kriterium ‚Beeinträchtigung‘ fremdbestimmt zugeteilt wird, die Behinderungserfahrungen jedoch – nicht 
nur, aber auch – der subjektiven Einschätzung unterliegen (dazu später mehr im Abschnitt 2.3.2 zu Inklusion).
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spielsweise aufgrund der Hautfarbe, des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung. 
Wenn von Menschen mit Behinderungen gesprochen wird, ist jedoch meist die Schnitt­
menge gemeint, also Personen mit Beeinträchtigung (psychologische oder medizini­
sche Diagnose), welche durch gesellschaftliche Strukturen diskriminiert bzw. behindert 
werden (gesellschaftliche Barrieren). Beides steht in komplexer relationaler, gegenseiti­
ger Wechselwirkung vor einem bestimmten kulturell-historischen Hintergrund, ge­
rahmt durch die Menschenrechte.

2.2.3.6.1 Menschen mit Behinderungen
Die vorliegende Arbeit fokussiert das Subjekt mit Beeinträchtigung und insbesondere 
das Wechselspiel zwischen beeinträchtigt sein (bzw. dessen Thematisierung) und behin­
dert werden (gesellschaftliche Strukturen bzw. deren Relevanzsetzungen). Behinde­
rung als Konstruktionsprozess (basierend auf kulturellen Normalitätserwartungen 
und Machtverhältnissen) steht nicht im Zentrum des Erkenntnisinteresses, dient je­
doch als reflexive Hintergrundfolie. Die Grundlagen dieses Verständnisses liegen im 
sozialen Modell von Behinderung, welches zwischen Beeinträchtigung und Behinderung 
unterscheidet und so aufzeigt, dass Letztere nicht primär eine Eigenschaft des Indivi­
duums ist, sondern auch ein Produkt diskriminierender und behindernder sozialer 
Strukturen (Dederich & Tervooren, 2024, S. 62; Hirschberg & Köbsell, 2021, S. 128). „So 
kann ein Mensch vielleicht eine Beeinträchtigung haben, trifft aber auf unzählige Be­
hinderungen, nämlich auf unterschiedliche Barrieren“ (Waldschmidt & Karim, 2022, 
S. 11). Daher wird meistens die Begrifflichkeit Menschen mit Behinderungen verwendet, 
um mit dem Plural die zahlreichen Barrieren abzubilden, durch welche Menschen mit 
einer Beeinträchtigung in der Gesellschaft behindert werden (Waldschmidt & Karim, 
2022, S. 11). Die vorliegende Arbeit schließt an dieses Verständnis von Behinderung 
und die entsprechende Begriffsverwendung an, da die erziehungswissenschaftliche 
Fragestellung dadurch um eine kritische Sichtweise auf Behinderung und gesellschaft­
liche Normalitätsvorstellungen (Pfahl & Schönwiese, 2022, S. 287) erweitert wird. Dies 
ermöglicht einen Perspektivenwechsel dahingehend, dass in der empirischen For­
schung zu Behinderung die subjektive Perspektive von Menschen mit Behinderungen 
ins Zentrum des Erkenntnisinteresses gerückt wird (Hirschberg & Köbsell, 2021, 
S. 128), statt zu untersuchen, wie im Kontext der erwerbsbezogenen Bildung und der 
Erwerbstätigkeit mit Menschen mit Behinderungen umgegangen wird.

2.2.3.6.2 Menschen mit Beeinträchtigungen
In der untersuchungsleitenden Fragestellung und immer dann, wenn in dieser Arbeit 
auf das Sample bzw. die interviewten Personen referiert wird, wird der Begriff Beein­
trächtigung verwendet, da dort das individuelle Merkmal im Sinne einer notwendigen 
Bedingung für Behinderung als Auswahlkriterium diente (s. Samplebeschreibung in 
4.2.7); der Begriffsgebrauch basiert auch auf den gesetzlichen Bestimmungen in der 
Schweiz, die eine entsprechende Diagnose als Voraussetzung für den Anspruch auf 
Nachteilsausgleich oder andere inklusive Unterstützungsmaßnahmen vorsehen (Glo­
ckengiesser, 2015, S. 7).
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Die Forschung zu Behinderung und diejenige zu Weiterbildung als Form erwerbs­
bezogener Bildung beschäftigen sich beide mit der Analyse von Barrieren, da es bei 
beiden um Teilnahme und Inklusion geht (Weisser, 2005, S. 132). Inklusion wird also in 
dieser Arbeit als gemeinsamer Bezugspunkt von erwerbsbezogener Bildung (Erzie­
hungswissenschaft) und Behinderung (Disability Studies) betrachtet, womit sich insbe­
sondere die Disability Studies in Education beschäftigen.

2.3 Disability Studies in Education: Inklusion

Wie bereits in Abschnitt 2.2.1 angedeutet, lassen sich Ansätze der Disability Studies 
anhand zahlreicher Bezüge mit der Erziehungswissenschaft verbinden; sie ergänzen 
erziehungswissenschaftliche Fragestellungen um eine kritische Sichtweise auf Behin­
derung und gesellschaftliche Normalitätsvorstellungen (Pfahl & Schönwiese, 2022, 
S. 287).

2.3.1 Erziehungswissenschaftliche Disability Studies
Da die Disability Studies als inter- und transdisziplinärer Wissenschaftsansatz grund­
sätzlich offen für alle akademischen Disziplinen sind (Bruhn & Homann, 2022, S. 508), 
hat dies eine große Vielfalt an theoretischen Positionierungen zur Folge, jedoch mit 
dem gemeinsamen Ziel, „Formen exklusiver Benachteiligungen, Diskriminierungen 
und Barrieren aufgrund von Beeinträchtigungen zu identifizieren, zu benennen und 
Behinderung als soziale Situation abzubauen“ (Tillmann, 2022, S. 524), also Inklusion 
zu fördern und dabei das Phänomen Behinderung mit Blick auf das jeweilige Fachgebiet 
kritisch zu thematisieren (Bruhn & Homann, 2022, S. 508). Damit stärken die Disability 
Studies die erziehungswissenschaftliche Forschung zu Inklusion und Demokratie, und 
die menschenrechtliche Perspektive auf Behinderung bildet einen möglichen gemein­
samen Bezugspunkt (Pfahl & Schönwiese, 2022, S. 288–290). Für die Erziehungswis­
senschaft ist Wissen um die Zugänglichkeit von Bildungsinstitutionen und -angeboten, 
Barrieren, Ungleichheiten sowie Haltungen und Repräsentationen notwendig (Pfahl & 
Schönwiese, 2022, S. 290). Während die Disability Studies kritische theoretische und 
methodologische Modelle und Ansätze für die Erziehungswissenschaft bereithalten, 
bietet die Erziehungswissenschaft einen Reflexions- und Systematisierungsrahmen für 
Fragen der Disability Studies (Dederich & Tervooren, 2024, S. 59). Die Disability Studies 
sind oftmals in erziehungswissenschaftlichen Fakultäten der Heil- und Sonderpädago­
gik angesiedelt, weil dort Infrastruktur und Ressourcen vorhanden sind, welche das 
Thema Behinderung bereits anerkennen bzw. bearbeiten (Dederich & Tervooren, 2024, 
S. 59).

Die Heil- und Sonderpädagogik hat (besonders in den deutschsprachigen Ländern) 
historisch und nach wie vor die „Zuständigkeit und Deutungshoheit über Behinde­
rung“ (Pfahl & Schönwiese, 2022, S. 293) inne, und auch wenn das Verhältnis teilweise 
kritisch oder zumindest zwiespältig ist, sind die Disability Studies in Education offen für 
Ansätze der Heil- und Sonderpädagogik (Bruhn & Homann, 2022, S. 502) bzw. das ge­
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meinsame Schnittfeld. Gemeinsame Themen sind 1) die Möglichkeit und Notwendig­
keit von Bildung als anthropologische Prämisse, 2) die Behinderung von Bildungsbio­
grafien durch Ein- und Ausschlüsse, 3) Behinderung als komplexe soziale Kategorie, 4) 
die Forderung nach partizipativer Forschung, 5) die Rolle des Körpers für das Lernen, 6) 
das Verhältnis von Abhängigkeit und Selbstbestimmung, 7) Sorgebeziehungen und 
Machtverhältnisse, 8) Verletzlichkeit sowie 9) die Anerkennung von Menschen mit Be­
hinderungen als systematisch benachteiligte Gruppe im Trilemma der Inklusion (s. Ab­
schnitt 2.3.2.5; Dederich & Tervooren, 2024, S. 64–71). Die Disability Studies stehen 
nämlich nebst der Dekonstruktion von Kategorisierungen auch dafür ein, „dass spezifi­
sche Differenzen und soziale Kategorien, die auf unterschiedliche Weisen mit sozialer 
Benachteiligung verknüpft sind, adressiert werden müssen, um bearbeitbar zu wer­
den“, was auch für die Erziehungswissenschaft eine Herausforderung ist (Dederich & 
Tervooren, 2024, S. 72). Außerdem gibt es zwei grundlegende gemeinsame Spannungs­
felder, nämlich erstens bezüglich des Postulats, dass Behinderung grundsätzlich in allen 
wissenschaftlichen Disziplinen als unverzichtbares Forschungsthema gelten und nicht 
von den Fürsorge- und Rehabilitationsdiskursen bzw. dem medizinisch-psychologi­
schen Modell von Behinderung dominiert werden sollte (Dederich & Tervooren, 2024, 
S. 61), und zweitens hinsichtlich der Frage, wer im politischen oder wissenschaftlichen 
Feld legitimiert ist, „in welcher Position für wen wie zu sprechen“ (Dederich & Tervoo­
ren, 2024, S. 60–62). Wer Disability Studies betreiben „darf, kann und soll“, fragen auch 
Bruhn und Homann (2022, S. 501), da diese unter anderem das Ziel verfolgen, die Per­
spektive von Menschen mit Behinderungen beispielsweise anhand partizipativer For­
schungsaktivitäten ins Zentrum zu stellen und damit wissenschaftliche Anerkennung 
im akademischen Feld zu erlangen, ohne sich dem Vorwurf der Vereinnahmung auszu­
setzen. Gleiches gilt beim Vorrang der Autor*innenschaft von Wissenschaftler*innen 
mit Behinderungen (Bruhn & Homann, 2022, S. 507). Bruhn und Homann (2022, 
S. 513) beantworten die von ihnen gestellte Frage wie folgt: „Die Inter- und Transdiszipli­
narität der Disability Studies sowie das mit ihnen verbundene Ziel einer barrierefreien 
und inklusiven Gesellschaft können als Anspruch des Dürfens im Sinne der Freiheit von 
Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre verstanden werden.“ Erziehungswis­
senschaft darf also Fragen der Disability Studies untersuchen oder umgekehrt; erzie­
hungswissenschaftliche Fragen – beispielsweise zu Inklusion – werden durch die Ver­
bindung mit Ansätzen der Disability Studies reflexiv und kritisch angereichert.

2.3.2 Inklusion
In diesem Abschnitt sollen die Definition von Inklusion und die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung diesbezüglich behandelt werden, da sie wie oben beschrieben als 
zentrales und damit verbindendes Element der erziehungswissenschaftlichen For­
schung und der Disability Studies gilt. Als Erstes wird jedoch der Ursprung des Be­
griffs sowie seine Popularität infolge der Ratifizierung der UN-BRK beschrieben.
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2.3.2.1 Zum Begriff der Inklusion
Der Begriff Inklusion wurde in der Soziologie bereits seit den 1950er-Jahren als Entwick­
lungsprinzip bzw. als Bezeichnung für den „historischen Prozess der zunehmenden 
Einbeziehung in die sich zugleich ausdifferenzierenden funktionalen Teilsysteme der 
Gesellschaft“ verwendet (Kastl, 2017, S. 214–215). Die Definition von Inklusion gründet 
auf der Öffnung sozialer und institutioneller Beziehungen sowie auf der Unterschei­
dung (von berechtigten und diskriminierenden Formen) von Exklusion als soziale 
Schließung bzw. sozialer Ausschluss (Kronauer, 2013, S. 18–20). Grund- und Men­
schenrechte sowie soziale Rechte wie die obligatorische Krankenversicherung, Sozial­
hilfe oder Arbeitslosen- und Rentenversicherung können nach diesem Verständnis 
direkt oder indirekt als Inklusionsmechanismen betrachtet werden, da sie die Einbezie­
hung in wesentliche gesellschaftliche Funktionssysteme wie Bildung, Erwerbssystem 
und Familie (wieder-)herstellen oder erleichtern (Kastl, 2017, S. 216–218). Das soziologi­
sche Verständnis fokussiert also nicht spezifisch auf Personen mit Behinderungen, 
sondern umfasst alle Menschen im Sinne eines weiten Begriffsverständnisses (Lauber-
Pohle, 2019, S. 7–8; Seitter & Franz, 2019, S. 3–4).

Die Struktur der UN-BRK spiegelt ein soziologisches Verständnis von Inklusion 
wider, indem sie auf grundlegende Menschenrechte Bezug nimmt und ihr Augenmerk 
auf die Zugangsrechte zu spezifischen Funktionssystemen richtet, beispielsweise zum 
Bildungs- (Artikel  24) und Beschäftigungssystem (Artikel  27) (Kastl, 2017, S. 220; Ver­
einte Nationen, 2006), welche für die vorliegende Arbeit zentral sind. Gleichzeitig kon­
zentriert sie sich spezifisch auf Menschen mit Behinderungen: Die 2006 verabschiedete 
UN-BRK setzte die Inklusion von Menschen mit Behinderungen auf die internationale 
„policy agenda“ (Ainscow, 2021, S. 76). Die Schweiz hat sich mit ihrer Ratifizierung der 
UN-BRK im Jahr 2014 u. a. dazu verpflichtet, ein zugängliches Beschäftigungssystem 
und ein inklusives Bildungssystem (von der Vorschule über alle Schulstufen bis zur 
Aus-, Weiter- und Erwachsenenbildung, inkl. non-formaler und informeller Bildungs­
angebote) aufzubauen sowie Barrieren und Diskriminierungen abzubauen (Köpfer 
et  al., 2021, S. 11–12; Vereinte Nationen, 2006). Die UN-BRK dient somit der ethisch-
normativen Begründung von Inklusion als Menschenrecht, bietet jedoch keine Defini­
tion von Inklusion (Felder, 2022, S. 67–68; Heyer, 2021, S. 49; Makarova, 2017, S. 42). 
Trotzdem wird in empirischen Arbeiten häufig anstelle einer theoretischen Auseinan­
dersetzung mit dem Inklusionsbegriff auf die UN-BRK oder andere bildungspolitische 
Vereinbarungen verwiesen (Felder, 2022, S. 11–12). Inklusion ist jedoch ein komplexes 
und mehrschichtiges Konzept, das sich aus mehreren, analytisch zu unterscheidenden 
Aspekten zusammensetzt sowie gleichzeitig eine normative Zielperspektive wie auch 
einen empirischen Gegenstand darstellt (Felder, 2022, S. 19–21).

2.3.2.2 Wissenschaftliche Definition von Inklusion
Felder (2022, S. 10) schlägt daher vor, Inklusion als „Schirm- oder Dachkonzept“ zu 
betrachten, welches vier Elemente umfasst – „strukturellen Zugang, Teilnahme an Gü­
tern, zwischenmenschliche Beziehungen und persönliche Zugehörigkeit“ – und mit 
Gleichheit, Freiheit und Anerkennung verbunden ist. Sie definiert Inklusion als „Ein­
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schluss in menschliche, soziale Lebensformen“, der sich aus den vier Elementen struktu­
relle Einbindung, Teilhabe und Partizipation, soziale Integration sowie der subjektiven 
Eingebundenheit zusammensetzt (Felder, 2022, S. 73–74). Die strukturelle Einbindung 
erfolgt über die gesellschaftlichen Mechanismen, Rechte, Rollen und Ressourcen: Um 
die entsprechenden Rechte in Anspruch zu nehmen und die gesellschaftlichen Rollen 
auszuüben, werden sowohl persönliche als auch umweltbezogene Ressourcen benö­
tigt (Felder, 2022, S. 93–94). Partizipation und Teilhabe umfassen Zugang zu und posi­
tiv bewertete Formen von Beteiligung an gesellschaftlichen Gütern und Ressourcen, 
wofür ebenfalls Ressourcen benötigt werden (Felder, 2022, S. 96–98). Die strukturelle 
Einbindung ist eine notwendige, jedoch nicht hinreichende Bedingung für Partizipa­
tion und Teilhabe; die beiden Elemente sind durch die Ressourcen verbunden (Felder, 
2022, S. 98). Die soziale Integration14 meint die Einbindung von Individuen in soziale 
Beziehungen, welche als sekundäre Ressourcen agieren, indem sie Zugänge zu den 
Ressourcen anderer schaffen (Felder, 2022, S. 99–103). Die subjektive Eingebunden­
heit basiert auf entwicklungspsychologischen Grundlagen, ist eng mit dem individuel­
len Wohlbefinden, Bedürfnissen sowie Interessen verbunden und beinhaltet das 
Gefühl der Zugehörigkeit (Felder, 2022, S. 105–114). Ob eine Person Inklusion erlebt, 
kann also zum einen empirisch von außen erfasst werden (strukturelle Einbindung, 
Partizipation und Teilhabe), zum anderen jedoch nur als subjektive Einschätzung, 
denn von außen kann nicht oder nur bedingt bestimmt werden, ob eine Person sozial 
integriert ist oder sich eingebunden fühlt. Dies bestärkt die Wichtigkeit der Berück­
sichtigung subjektiver Sichtweisen.

Inklusion kann demnach als mehrschichtiges Konzept – sowohl als theoretisches 
Konzept als auch als praktisches Anwendungsschema – betrachtet werden, was sich 
auch in den Inklusionsdebatten widerspiegelt (Felder, 2022, S. 118). Theoretisch be­
zieht sich der Inklusionsbegriff auf Vielfalt und Teilhabe aller Menschen; praktisch 
werden meist bestimmte ausgegrenzte und benachteiligte Gruppen fokussiert (Felder, 
2022, S. 118–120), beispielsweise anhand des spezifischen Diversitätsmerkmals Behin­
derung (vgl. Abschnitt 2.2). Inklusion ist ein graduelles und kein statisches oder absolu­
tes Phänomen (Felder, 2022, S. 244), eine „Zielperspektive […], die sich nie vollständig 
erreichen lässt, also letztlich immer ein ergebnisoffener, kontextgebundener und kon­
tingenter Zustand oder Prozess bleiben wird“, der in soziale, kulturelle und historische 
Kontexte eingebettet ist (Felder, 2022, S. 175).

2.3.2.3 Inklusion in der Erwachsenenbildung/Weiterbildung
Die sonder- oder heilpädagogische Inklusionsforschung diskutiert intensiv und nor­
mativ über die Umsetzung von inklusiver Bildung für Menschen mit Behinderungen, 
hat dabei aber fast ausschließlich schulische Bildungsprozesse und kaum den (wenig 
formalisierten und weitgehend freiwilligen) Bereich der EB/WB im Blick (Felder, 
2022, S. 16; Kil et  al., 2013, S. 12). Indessen ist die Erwachsenenbildung schon immer 
für eine „Bildung für alle“ und benachteiligte Zielgruppen eingetreten (Lauber-Pohle, 

14 Der Begriff ist nicht zu verwechseln mit dem Verständnis von Integration als eine ‚Vorgängerversion‘ der Inklusion (Heim­
lich, 2022; Hinz, 2002; Müller, 2012).

Disability Studies in Education: Inklusion 45



2019, S. 7–8; Seitter & Franz, 2019, S. 3–4), betrachtet Menschen mit Behinderungen 
jedoch nur am Rande oder separat (Heimlich & Behr, 2018; Kil et  al., 2013, S. 12).

Das Verständnis von Inklusion in der EB/WB basiert auf den theoretischen und 
analytischen Grundlagen der Soziologie. Inklusion wird demnach als entsprechender 
Umgang mit Diversität und „Einbezogen-Sein“ bzw. „Einbezogen-Werden“ definiert 
(Kil et  al., 2013, S. 12; Schreiber-Barsch, 2023, S. 214). Mit Diversität ist die Verschiedenar­
tigkeit bzw. Vielfältigkeit in Bezug auf Differenzmerkmale (Alter, Gender, Milieuzuge­
hörigkeit, sozioökonomischer Status, Behinderung etc.) gemeint, wobei Diversitätskate­
gorien wie Migration oder Gender im Vergleich zur Kategorie Behinderung inzwischen 
breit erforscht sind und sich nebst der Fokussierung auf Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen auch eine intersektional ausgerichtete Forschung mit Blick auf sich 
überlagernde Diversitätsmerkmale entwickelt (Schreiber-Barsch, 2023, S. 214–215). In­
klusion wird als dichotome Kategorie (Einschluss/Ausschluss) sowie als gradueller Pro­
zess verstanden, der sich auf der Ebene der Subjekte, der Strukturen sowie des Systems 
beobachten und analysieren lässt (Schreiber-Barsch, 2023, S. 14). Dieses Verständnis 
deckt sich also mit der vorher beschriebenen wissenschaftlichen Definition von Felder 
(2022; s. Abschnitt 2.3.2.2).

Da die Pädagogik der Erwachsenen- bzw. Weiterbildung von der Bildsamkeit von 
Erwachsenen ausgeht, arbeitet sie mit dem Konzept der „Teilnehmendenorientierung“, 
also einer methodisch-didaktischen Ausrichtung an den vielfältigen Interessen und Be­
darfen der Teilnehmenden, die im Hinblick auf Inklusion von Menschen mit Behinde­
rungen auf der Makroebene mit den Menschenrechten begründet (UN-BRK) und auf 
der Mesoebene mit der physischen, soziostrukturellen sowie symbolischen Zugäng-
lichkeit, auf der Mikroebene mit entsprechenden Lehr-Lern-Settings umgesetzt wird 
(Schreiber-Barsch, 2023, S. 214–215). Auf diesen drei Ebenen sind laut Katzenbach 
(2013, S. 33) denn auch in der Erwachsenenbildung Zugangsbarrieren versteckt, insbe­
sondere bei formalen Zugangsbeschränkungen zu Bildungsangeboten sowie in den In­
halten des Erwachsenenbildungsangebots und bezüglich der Frage, welche Lernbedürf­
nisse und -möglichkeiten sie abdecken. Inklusion erfordert sowohl die Zugänglichkeit 
allgemeiner als auch zielgruppenspezifischer Bildungsangebote (Katzenbach, 2013, 
S. 34). Die Umsetzung von Inklusion setzt nebst der Anerkennung der Vielfalt mensch­
lichen Lebens einen „subjektorientierte[n] und auf Lebenslanges Lernen ausgerich­
tete[n] Bildungsbegriff“ voraus, der sich von einem kognitionsbezogenen, leistungsver­
mittelnden Bildungsideal unterscheidet (Hirschberg & Lindmeier, 2013, S. 43–44). Das 
oben beschriebene Konzept der erwerbsbezogenen Bildung erfüllt diesen Anspruch. Da 
allerdings in der Erwachsenenbildung/Weiterbildung andere Organisations- und Fi­
nanzierungsstrukturen bestehen und meistens das Freiwilligkeits- und Marktprinzip 
herrscht, sind die Bildungsinstitutionen anders als im ersten und zweiten Sektor bisher 
nicht verpflichtet, sich z. B. im Rahmen einer Qualitätsentwicklung auf inklusive Bil­
dung auszurichten; dementsprechend fehlen die hierfür notwendigen Beratungs- und 
Unterstützungsangebote (Hirschberg & Lindmeier, 2013, S. 45–46). Das gilt auch für die 
Schweiz, denn obwohl hier im Weiterbildungsgesetz auf die Berücksichtigung der Be­
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dürfnisse von Menschen mit Behinderungen hingewiesen wird, gibt es keine konkreten 
Regelungen dazu (Art. 8 WeBiG).

2.3.2.4 Zum Begriff der Exklusion
Exklusion wird meist als zu überwindendes Gegenteil von Inklusion dargestellt. Nach 
dieser Auffassung schließen sich Ex- und Inklusion wechselseitig aus, obwohl sie auch 
gleichzeitig vorkommen können und es zudem zu bemerken gilt, dass nicht alle For­
men von Exklusion moralisch zu verurteilen sind (Felder, 2022, S. 184). Einige sind so­
gar erwünscht, nötig, unumgänglich oder schlicht unwichtig (Felder, 2022, S. 186). Ex­
klusion ist jedoch dann moralisch verwerflich, wenn sie einer von drei hierarchischen 
Stufen zuordenbar ist: Die erste Stufe ist die Exklusion aus der Gemeinschaft der Men­
schen als solche; die zweite ist jene des Absprechens von Rechten (bzw. Schutz und 
Befriedigung von Bedürfnissen und Interessen); die dritte ist der Ausschluss aus dem 
Reich der Individuen mit Wünschen und Präferenzen (Felder, 2022, S. 192). Exklusion – 
also Missachtung des Menschseins, Missachtung von Bedürfnissen und Interessen so­
wie Missachtung des Individuums – hat negative Folgen für die Gesellschaft in materia­
ler (auf die vier Elemente von Inklusion bezogen: Zugang zu Strukturen ist verwehrt, 
Teilhabe ist mangelhaft, interpersonale und innerpsychische Zugehörigkeit ist gering) 
und epistemologischer Form15 (Felder, 2022, S. 202). Da Exklusion materiale wie auch 
epistemische Auswirkungen hat, wird die Diskriminierung jeweils verdoppelt: Aus­
schluss aus Strukturen und Ressourcen der Gesellschaft (z. B. Schulen, Bildung und 
Abschlüsse) ist mit epistemischem Ausschluss verbunden (Felder, 2022, S. 228). Zu­
dem gilt es kritisch zu bemerken, dass die Annahme der Inklusion als Zielvorstellung 
und bessere Alternative zu (auch freiwilliger) Separation bzw. gewünschter Exklusion 
neoliberal vereinnahmt werden könnte (Tillmann, 2022, S. 527–528). Wenn Inklusion 
gleichberechtigten Zugang zum Leistungswettbewerb und entsprechende Verwertung 
von Humankapital bedeutet, kann damit die gesellschaftliche Verantwortung für Diskri­
minierung oder Benachteiligung im Sinne einer individuellen Selbstverantwortung auf 
die Menschen übertragen werden (Pfahl & Schönwiese, 2022, S. 296). Dederich weist 
zudem auf das strukturelle Dilemma der Würdigung aller Heterogenitätsdimensionen 
und der Bemühung, ihnen in ihrer Spezifik gerecht zu werden, bei gleichzeitiger Deka­
tegorisierung der Differenzierung behindert vs. nicht behindert hin (Dederich, 2013, 
S. 67). Er macht damit auf einen Aspekt aufmerksam, welcher mit dem Trilemma der 
Inklusion von Boger (2017) aufgenommen wurde, das für die Positionierung dieser Ar­
beit zentral ist und im Folgenden vorgestellt wird.

2.3.2.5 Trilemma der Inklusion
Boger (2017, o. S.) versteht Inklusion als „Vereinigungszeichen sexismus-, rassismus-, 
ableismus- und klassismuskritischer Theoriebildung“ und verwendet den Begriff syno­
nym zu Differenzgerechtigkeit und Diskriminierungsfreiheit. Ihre „Theorie der trilem­
matischen Inklusion“ (Boger, 2017, o. S.) bietet für die Inklusionsforschung ein Instru­
ment zur Reflexion der Selbstpositionierung. Ein Trilemma besteht aus drei Annahmen, 

15 Dieser Aspekt bezieht sich auf das Konzept der epistemischen Ungerechtigkeit (Fricker, 2023).
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von denen jeweils nur zwei gleichzeitig zutreffen können; am Beispiel der Inklusion 
sind das laut Boger (2017, o. S.) Empowerment (E), Normalisierung (N) und Dekonstruk­
tion (D). Mit jeweils zwei dieser Faktoren lässt sich Inklusion beschreiben, wobei für alle 
drei Annahmen gilt, „dass das Hinzunehmen eines zweiten den jeweiligen dritten 
Punkt ausschließt“ (Boger, 2017, o. S.). Beispielsweise schließt die Forderung des Rechts 
von Menschen mit Behinderungen auf Partizipation (E) an der Normalität in Bezug auf 
Weiterbildung und Erwerbstätigkeit (N) die Dekonstruktion (D) aus, da die Dichotomie 
behindert / nicht behindert bzw. die Differenzkategorie Behinderung sowie die Normalitäts­
vorstellung, dass eine Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit 
erwünscht ist, reproduziert wird (EN à non-D), wie es in dieser Arbeit der Fall ist. Wird 
diese Differenzkategorie nicht expliziert bzw. dekonstruiert, kann die diskriminierte 
bzw. vulnerable Gruppe nicht ermächtigt bzw. ihr keine Stimme verliehen werden (ND à 
non-E): Die Erfahrung von Diskriminierung kann damit nicht sichtbar gemacht werden, 
was gerade in empirischen Studien, wie diese Arbeit eine ist, objektiv messbar (z. B. an 
Teilnehmendenzahlen) und subjektiv erfahrbar (z. B. in den Interviews) von Interesse ist 
(Boger, 2017, o. S.). Auch die Normalität wird dabei nicht dekonstruiert, sondern ange­
nommen, da es in der Erforschung der Teilhabe darum geht, Barrieren innerhalb von 
bestehenden Strukturen und Systemen (= innerhalb der Normalität) aufzudecken (Bo­
ger, 2017, o. S.). In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass erwerbsbezogene Bil­
dung und Erwerbstätigkeit etwas repräsentieren, „woran man teilhaben will, und daher 
als solches Objekt der Begierde nicht dekonstruierbar“ ist (Boger, 2017, o. S.). Wird Inklu­
sion als Dekonstruktion verstanden, wird die Hervorbringung der machtvollen binären 
Ordnung (bzw. der Differenzkategorien) untersucht, welche den Diskriminierungsproz­
essen zugrunde liegen, und entweder aufgelöst (ND) oder ersetzt (DE) (Boger, 2017, 
o. S.).

Die vorliegende Arbeit positioniert sich auf der Linie EN à non-D und geht von der 
objektiv messbaren und realen verwehrten oder erschwerten Teilhabe (an Weiterbil­
dung und Erwerbstätigkeit) von als vulnerabel oder benachteiligt vorausgesetzten 
Gruppen (Menschen mit Behinderungen) aus. Dies bezeichnet Boger (2017, o. S.) als 
„strategische[n] Essentialismus“; die Reproduktion der relevanten Kategorien ist not­
wendig, um die Diskriminierung zu untersuchen, wird aber gleichzeitig auch kriti­
siert. Denn wenn in qualitativen Studien eine Untersuchung subjektiver Erfahrungen 
von Diskriminierung erfolgt, werden Menschen in einem Machtgefälle als andere 
adressiert (Boger, 2017, o. S.). In der vorliegenden Arbeit wurde dieses Phänomen ab­
geschwächt, da die Personen im Interview nicht als Menschen mit Behinderungen adres­
siert und nicht zu ihrer Beeinträchtigung oder Barrieren befragt wurden; allerdings 
wurden sie bei der Auswertung dann aufgrund eines Merkmals als Teil einer bestimm­
ten Gruppe ausgewählt (s. Kapitel 4).
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Abbildung 7: Das Trilemma als Entscheidungsbäumchen (Boger, 2017, o. S.)

2.4 Synthese/Selbstpositionierung

In dieser Arbeit wird das Phänomen Behinderung aus einer mehrdimensionalen Sicht­
weise betrachtet, als Schnittmenge zwischen einer individuell diagnostizierten sowie als 
von der Norm abweichend sozial konstruierten Beeinträchtigung und gesellschaftlichen 
Barrieren, wobei das Merkmal Beeinträchtigung als notwendige Bedingung für Behinde­
rung als Differenzkategorie gilt und daher als Auswahlkriterium für das Sampling ver­
wendet wird. Die vorliegende Arbeit ist damit im Trilemma der Inklusion auf der Linie 
EN à non-D zu verorten, da Behinderung und Partizipation an erwerbsbezogener Bil­
dung und Erwerbstätigkeit als gegeben vorausgesetzt werden. Unter Inklusion wird der 
Einschluss in menschliche, soziale Lebensformen durch strukturelle Einbindung, Teil­
habe und Partizipation, soziale und subjektive Eingebundenheit verstanden. Die Umset­
zung von Inklusion setzt einen subjektorientierten Bildungsbegriff voraus, der soziales 
Kapital und subjektive Handlungsfähigkeit miteinschließt, was mit dem Konzept der 
erwerbsbezogenen Bildung eingelöst wird. Dieser Arbeit liegt die Annahme zugrunde, 
dass erwerbsbezogene Bildung und Erwerbstätigkeit aufgrund ihrer vielfältigen Funk­
tionen für alle Menschen bedeutsam sind. Aufgrund dieser Bedeutung gehören Bildung 
und Erwerbstätigkeit zu den Menschenrechten; dementsprechend wird in der UN-BRK 
die Inklusion u. a. in diese Lebensbereiche gefordert. Wie der Stand der Umsetzung von 
Inklusion im Bildungs- und im Erwerbssystem aussieht bzw. welche Forschung es in 
diesen Bereichen zur Teilnahme von Menschen mit Behinderungen gibt, wird im nächs­
ten Kapitel behandelt. Der Fokus wird aufgrund der sozialpolitischen Kontextgebunden­
heit des Themas auf die Schweiz gerichtet; allerdings werden angesichts einer ähnlichen 
Ausgangslage auch Studien aus anderen deutschsprachigen Ländern berücksichtigt. 
Einzelne internationale Untersuchungen fließen nur exemplarisch ein.
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3 Forschungsstand

Insbesondere am Übergang von der obligatorischen Schule in die Berufsausbildung 
sind junge Menschen mit Beeinträchtigungen mit zusätzlichen Barrieren konfrontiert 
(Bylinski, 2021, S. 94). Die Bewältigung dieses Übergangs16 wird von der Übergangsfor­
schung und der Berufsbildungsforschung untersucht (Bojanowski et  al., 2005, S. 24–
25). Zuerst werden daher Erkenntnisse aus diesen Forschungsfeldern in Bezug auf Ju­
gendliche mit Benachteiligungen sowie mit Beeinträchtigungen vorgestellt. Dann fol­
gen Forschungsergebnisse zu Menschen mit Behinderungen im Kontext der Erwerbs­
tätigkeit, bevor der Fokus auf die Teilnahmeforschung hinsichtlich der EB/WB gelegt 
wird. Aufgrund der steigenden gesellschaftlichen Bedeutung und der vergleichsweise 
geringen Aufmerksamkeit für Weiterbildung als Forschungsgegenstand (Kraus, 2022d; 
2022e) steht diese im Zentrum. Wegen des vergleichbaren (Berufs- und Weiter-)Bil­
dungssystems (auch im Hinblick auf den Stand der Umsetzung von Inklusion) werden 
schweizerische Studien mit Erkenntnissen aus Deutschland und Österreich ergänzt. 
Auf internationale Forschung wird wie schon erwähnt nur beispielhaft und punktuell 
verwiesen.

3.1 Übergangsforschung

Die bildungswissenschaftliche Übergangsforschung beschäftigt sich im Kontext von 
Inklusion mit strukturell benachteiligten Gruppen, und zwar anhand eines strate­
gischen, kritisch-reflexiven Einsatzes von Differenzkategorien, da sie sich der Risiken 
der Naturalisierung und Stigmatisierung bewusst ist (Fasching, 2017, S. 20). Die Über­
gangsforschung behandelt Übergänge als „soziale […] Zustandswechsel in individuellen 
Lebensverläufen“ (Walther, 2020, S. 63) und beschäftigt sich mit Phänomenen, „die mit 
einschneidenden Veränderungen im Lebenslauf verbunden sind“ und Individuen dazu 
veranlassen, ihre Selbstkonzepte, biografische Muster, alte Rollen oder etablierte Bezie­
hungen zu verlassen oder zu verändern (Fasching, 2023, S. 637). Gesellschaftliche und 
politische Veränderungen haben dazu geführt, dass sich die Vorstellung einer zeitlich 
linearen Abfolge von Lebensläufen und damit auch deutlich festgelegten Übergängen 
hin zu einem prozesshaften Verständnis entwickelt hat und die aktive sowie indivi­
duelle Herstellung und Bewältigung von Übergängen in das Zentrum des Forschungs­
interesses gerückt ist (Akkermans et  al., 2024, S. 3–4; Fasching, 2023, S. 638–639). Im 
Lebenslauf gibt es vielzählige Übergänge und es wird zwischen normativen Übergän­
gen, deren Zeitpunkte durch das Alter und gesellschaftliche Regeln bestimmt sind (wie 
die Einschulung oder der Ruhestand), sowie nichtnormativen Übergängen unterschie­

16 Beim Übergang von der allgemeinen Schule in die Lehre wird auch von der 1. Schwelle, beim Übergang von der Lehre in 
das Erwerbsleben von der 2. Schwelle gesprochen (Bojanowski et  al., 2005, S. 24–25).



den, die im Erwerbsleben jederzeit passieren können (wie der Wechsel zwischen Ar­
beitsstellen oder in die bzw. aus der Arbeitslosigkeit) und nicht an gesellschaftliche 
Regeln gebunden sind (Akkermans et  al., 2024, S. 4; Walther, 2020, S. 63). Die bildungs­
wissenschaftliche Forschung fokussiert sich vorwiegend auf normative Übergänge 
innerhalb des institutionalisierten Übergangssystems (Fasching, 2023, S. 637), insbe­
sondere, wenn das Zusammenspiel von individuellem Bewältigungshandeln und ge­
sellschaftlichen Kontextbedingungen systemtheoretisch analysiert wird (Fasching, 
2023, S. 640) oder wie bei der „Hervorbringung von Übergängen“ soziale Ungleichheit 
reproduziert wird (Walther, 2020, S. 61). Nichtnormative Übergänge sind weniger er­
forscht, da diese nicht standardisiert und nicht vorhersehbar und damit schwieriger 
erfassbar sind (Akkermans et  al., 2024, S. 7). Obwohl beide Übergangsformen für diese 
Arbeit von Interesse sind und beachtet werden, sind daher in der folgenden Darstellung 
des Forschungsstands lediglich die normativen Übergänge vertreten. Eine wesentliche 
Erkenntnis aus der Übergangsforschung für die vorliegende Untersuchung lautet, dass 
Ungleichheiten, Defizitorientierungen und Normalisierungstendenzen verstärkt an 
Übergängen reproduziert werden (Fasching, 2023, S. 639–641):

Für benachteiligte und gefährdete Personengruppen stellt sich der Übergang in das Aus­
bildungs- und Erwerbssystem als besonders risikoreich und unsicher dar. Eindrücklich 
zeigt sich dies an Übergangsverläufen von Jugendlichen mit Behinderungen, die sich 
häufig besonders schwierig gestalten, mit überdurchschnittlich vielen Irr- und Umwegen 
sowie Rückschlägen verbunden sind und sich ohne umfassende Unterstützung in der 
Regel kaum meistern lassen (Fasching, 2023, S. 641).

3.1.1 Übergang Schule–Beruf in der Schweiz
Der Übergang von der obligatorischen zur nachobligatorischen Bildung wird in der 
Schweiz insbesondere durch Längsschnittstudien intensiv beforscht; diese zeigen, dass 
das Übergangssystem grundsätzlich gut zu funktionieren scheint (fast zwei Drittel der 
Jugendlichen gehen in eine berufliche und knapp ein Drittel in eine gymnasiale Ausbil­
dung über), aber auch von sozialer Herkunft, dem Schultyp/Schulabschluss der Sekun­
darstufe I (bisherige Schullaufbahn und schulische Leistungen)17, Geschlecht und Nati­
onalität der Jugendlichen abhängt (Bundesamt für Statistik, 2016; Häfeli et  al., 2015, 
S. 10; Keller & Moser, 2013, S. 122). Die Anschlussfähigkeit der Schulabschlüsse bzw. 
des besuchten Schultyps hat im Zusammenhang mit bestimmten weiteren Merkmalen 
Auswirkungen auf den weiteren Bildungsverlauf (Pool Maag, 2016, S. 591; s. auch Ab­
schnitt 3.4 zur Teilnahmeforschung). In der Längsschnittstudie TREE (Transitionen 
von der Erstausbildung ins Erwachsenenleben von Jugendlichen in der Schweiz) 
konnte aufgezeigt werden, dass die Ausbildungssituation von Jugendlichen bis zwei 
Jahre nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit je nach soziodemografischen und 
sozialräumlichen Merkmalen (Geschlecht, Sprachregion, besuchter Schultyp auf Se­
kundarstufe I, sozioökonomischer Status und Bildungsniveau der Eltern sowie Migra­

17 Das Bundesamt für Statistik (2016, S. 12) unterscheidet Unterricht nach besonderem Lehrplan (wird auch Sonderschulab­
schluss genannt), Grundansprüchen (wird in der Schweiz umgangssprachlich auch Realschulabschluss, in Deutschland 
Hauptschulabschluss genannt) oder erweiterten Ansprüchen (in der Schweiz ugs. auch als Sekundarschulabschluss be­
zeichnet).
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tionshintergrund) stark variiert und insbesondere Jugendliche, welche auf Sekundar­
stufe I lediglich die Grundanforderungen erfüllt haben, in mehr als 40 % der Fälle keine 
zertifizierende Ausbildung auf der Sekundarstufe II absolvieren (Gomensoro & Meyer, 
2022, S. 10–11). Allerdings geht die TREE-Studie nicht spezifisch auf Jugendliche mit 
Beeinträchtigungen ein (Parpan-Blaser et  al., 2014, S. 89).

Den Berechnungen einer Studie zur Langzeitwirkung schulischer Integration zu­
folge wirkt sich der Sonderklassen- oder -schulabschluss18 von jungen Erwachsenen 
negativ auf den Zugang zu Ausbildungen aus, und ihre Ausbildungswege sind im Ver­
gleich zu integrativ in Regelklassen unterrichteten jungen Erwachsenen, die einen 
leichteren Zugang zu beruflichen Ausbildungen haben, von signifikant mehr Wech­
seln gekennzeichnet (Sahli Lozano, 2012, S. 176). Jugendliche, die mit besonderem 
Lehrplan oder Grundansprüchen unterrichtet wurden, münden zudem mit höherer 
Wahrscheinlichkeit in eine Übergangslösung (Bundesamt für Statistik, 2016, S. 38) 
und später in Ausbildungslosigkeit (Bundesamt für Statistik, 2016, S. 18, 31). Für den 
Übergang von der obligatorischen in die nachobligatorische Bildung gibt es in der 
Schweiz schulische oder berufliche Brückenangebote als Übergangslösungen für Ju­
gendliche, die keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, diese führen jedoch nicht 
automatisch zu Anschlusslösungen; sie sollen (nebst Unterstützung im Berufswahl­
prozess, schulischer Nachqualifikation oder Berufsvorbereitung) verhindern, dass Ju­
gendliche beim Übergang aus dem Bildungssystem fallen (Neuenschwander et  al., 
2017, S. 151–152). Jugendliche, die im Schultyp mit Grundansprüchen unterrichtet wer­
den und geringe Erwartungen an die eigenen Bildungsabschlüsse haben, werden mit 
höherer Wahrscheinlichkeit ein Brückenangebot besuchen, so die Ergebnisse der Stu­
die von Neuenschwander et  al. (2017, S. 149–159).

Laut Pool Maag (2017, S. 125) sind Jugendliche mit besonderem Förderbedarf beim 
Übergang von der obligatorischen Schule in die berufliche Grundbildung benachteiligt, 
weil sie nicht nur öfters Zwischenlösungen absolvieren und/oder ausbildungslos blei­
ben, sondern auch mehrheitlich in Ausbildungen mit tieferen Anforderungen gelan­
gen, die überdurchschnittlich oft abgebrochen werden. Die Studie von Pool Maag (2017) 
untersuchte daher die Merkmale des Arbeitsplatzes, die Ausbildungsbereitschaft und 
-kompetenz der Berufsbildenden sowie die Rahmenbedingungen der Lehrbetriebe und 
konnte zeigen, dass inklusive Ausbildungen durch eine entsprechende inklusive Hal­
tung und ausbildungsbezogene, pädagogisch-fachliche Fähigkeiten der Berufsbilden­
den gelingen können (S. 125–128). Ressourcen wie Zeit, Fachlichkeit und Einsatz der 
Mitarbeitenden sowie die Bereitschaft, Anpassungen im Betrieb vorzunehmen und sich 
weiterzubilden, sind zentrale Voraussetzungen für gelingende Ausbildungsprozesse 
(Pool Maag, 2017, S. 132). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Ausbil­
dungserfolg ein anspruchsvolles Zusammenspiel von vier Dimensionen erfordert: Dies 

18 Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) schuf 2004 in der Schweiz zusammen mit langjährigen Schulversuchen 
die Grundlage für kantonale Volksschulgesetze, welche integrative Schulungsformen als Normalfall und separative For­
men wie Sonderklassen oder Sonderschulen als Ausnahme vorsehen (Pool Maag, 2016, S. 592). Damit soll der Zugang zu 
Bildung und zum Erwerbsleben gleichberechtigt gestaltet und Bildungsdiskriminierung abgebaut werden (Pool Maag, 
2016, S. 592). Die in der Einleitung angesprochene und im Jahre 2014 in der Schweiz ratifizierte UN-BRK untermauert 
dieses Ziel zusammen mit dem Diskriminierungsverbot in der Bundesverfassung; zur Umsetzung inklusiver Bildung in 
der Schweiz s. Mejeh und Powell (2018).
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sind die Grundhaltung und Ausbildungsbereitschaft der Berufsbildenden, die Qualität 
der Interaktionen zwischen allen Beteiligten, betriebliche Rahmenbedingungen mit 
Jobcoaching sowie die gesellschaftliche Haltung (Pool Maag, 2017, S. 133–134). Das Kon­
zept Supported Education fördert durch das gleiche Prinzip wie Supported Employment 
(‚first place, then train‘, s. Abschnitt 3.3.1.1.1) die Ausbildungsbereitschaft der Lehrbe­
triebe, wobei die Finanzierung dieser Maßnahme durch die Invalidenversicherung (IV) 
bei Sonderschulstatus geregelt ist; ansonsten wird eine bedarfsorientierte Umsetzung 
empfohlen (Pool Maag, 2016, S. 603). Die Ausbildungsbereitschaft des Betriebs ist nebst 
der Ausbildungsfähigkeit der Berufsbildenden, den betrieblichen Ressourcen und den 
zur Verfügung stehenden Unterstützungsmaßnahmen essenziell für die berufliche In­
tegration (Pool Maag, 2016, S. 600), da Arbeitgebende als „Gatekeeper“ agieren, welche 
bei der Wahl der Lernenden ein möglichst geringes Risiko eingehen wollen, wobei bei­
spielsweise sonderschulische Abschlüsse als risikoreich eingestuft werden (Pool Maag, 
2016, S. 597).19

3.1.2 Entscheidungsprozesse am Übergang von benachteiligten Jugendlichen
Aufgrund der zunehmenden Bedeutung von Qualifikationen für den Einstieg in das 
Erwerbsleben werden Jugendliche mit tieferem Bildungskapital (Sonderschule, 
Grundansprüche) auch als benachteiligt bezeichnet (Pool Maag, 2016, S. 591). Sie haben 
beispielsweise im Gegensatz zu Jugendlichen mit einem gymnasialen Abschluss (Abi­
tur, Matura) eine weniger große Auswahl an Optionen, und Eltern nehmen mehr Ein­
fluss auf die Ausbildungswahl (Pool Maag, 2016, S. 595; Ratschinski, 2005, S. 54), auch 
weil das Finden eines Ausbildungsplatzes oftmals erst durch elterliche Unterstützung 
ermöglicht wird (Watzenig, 2021, S. 81). Aufgrund der zentralen Rolle von Eltern im 
Berufs- und Lehrstellenfindungsprozess sind auch Jugendliche benachteiligt, deren El­
tern weniger Ressourcen dafür haben, sie dabei zu unterstützen (Neuenschwander 
et  al., 2017, S. 154). Die soeben beschriebenen benachteiligten Jugendlichen können 
Beeinträchtigungen haben; es kann sich um eine Kumulation von benachteiligenden 
Faktoren handeln, deren gemeinsamer Nenner die „Lebenslagen mit Exklusionsrisi­
ken“ (Weisser, 2005, S. 132) sind – dies ist aber nicht zwingend der Fall (s. Abschnitt 
3.5 zur Weiterbildungsteilnahme von Menschen mit Behinderungen).

Werden Entscheidungsprozesse von Jugendlichen mit Behinderungen (und 
ihren Eltern) am Übergang von der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II fokussiert, 
wie in der Untersuchung von Felbermayr (2023), werden Jugendliche mit Behinderun­
gen als Entscheidungssubjekte wahrgenommen. Ausgehend von bestimmten Op­
tionen müssen und wollen sie selbstständig eine Wahl treffen und setzen dies mit oder 
ohne Unterstützung um (Felbermayr, 2023, S. 239). Im eigentlichen Entscheidungs­
prozess für eine Ausbildung unterscheiden sich Jugendliche mit Behinderungen nicht 
von solchen ohne Behinderungen; allerdings sind sie mehr noch mit „realisierbaren 
Möglichkeiten“ und den „Realitäten des Arbeitsmarktes“ konfrontiert und müssen al­
lenfalls relativ früh ihre Wünsche den realistischen Möglichkeiten anpassen (Schellen­

19 Zur Situation der Übergänge von SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Deutschland s. beispielsweise Jochma­
ring (2019).
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berg et  al., 2022, S. 500). Dieser Prozess wird auch „Aspirationsabkühlung“ (Schellen­
berg et  al., 2022, S. 500) oder „cooling out“ (Goffman, 1975) genannt, oder es wird vom 
Finden einer „Kompromisslösung“ gesprochen (Pool Maag, 2016, S. 591). So ist denn 
auch der meistgenannte Grund für eine Lehrvertragsauflösung der zweijährigen be­
ruflichen Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) nebst gesundheit­
lichen Problemen eine zu geringe Passung bei der Berufswahl, die als „Notlösung“ 
bezeichnet wird (Duc et  al., 2024). Wenn die Berufswünsche nachträglich so umgedeu­
tet werden, dass eine zufällig gefundene Lehrstelle schon immer den eigenen Interes­
sen entsprochen habe, gilt für benachteiligte Jugendliche oftmals: „[D]as Mögliche 
wird zum Erwünschten“ (Ratschinski, 2005, S. 56). Pfahl und Powell (2010) haben die­
ses Phänomen aus subjektiver Perspektive rekonstruiert und es „Zielanpassungsstrate­
gie“ genannt; junge Erwachsene setzen sich demnach nicht spezifische Inhalte oder 
Tätigkeiten zum Ziel, sondern richten sich nach den Gegebenheiten und akzeptieren 
diese (Pfahl & Powell, 2010, S. 35). Felbermayr (2023) konnte zudem zwei Strategien 
identifizieren, wie mit den begrenzten Möglichkeiten umgegangen werden kann: Auf­
schieben von Übergängen durch Verlängerung der Pflichtschulzeit oder Ausweichen 
auf private Bildungsmöglichkeiten (Felbermayr, 2023, S. 257). Außerdem könnten die 
vergleichsweise häufigen Ausbildungsabbrüche von benachteiligten Jugendlichen 
auch als Ausdruck von Widerstand interpretiert werden, weil sie oft wenig Mitsprache- 
und Wahlmöglichkeiten haben (Christe, 2020, S. 624–625). Weil „bei Schülerinnen 
und Schülern aus Schultypen mit Grundansprüchen die verfügbaren Optionen stark 
eingeschränkt“ sind (Parpan-Blaser et  al., 2014, S. 91), wird auch von „Prozessen der 
Berufsfindung“ anstelle von Berufswahl gesprochen (Neuenschwander, 2008, S. 140; 
Parpan-Blaser et  al., 2014, S. 91).

3.2 Erstausbildung

Eine berufliche Ausbildung ist Voraussetzung für eine existenzsichernde, nachhaltige 
Beschäftigung (Pfahl & Powell, 2010, S. 33). Menschen, die in Sondereinrichtungen 
unterrichtet wurden, wird damit größtenteils der Zugang zum Ausbildungs-, Hoch­
schul- und Arbeitsmarktsystem verwehrt; sie haben demzufolge kaum Chancen auf 
Qualifizierung (Pfahl & Powell, 2010, S. 34). Aber auch ein fehlender Schulabschluss 
sowie eine fehlende Ausbildung können sich negativ kumulierend auf die weitere, 
meist diskontinuierlich ablaufende Erwerbsbiografie auswirken und in Arbeitslosig­
keit münden (Solga, 2004). Jugendliche mit Behinderungen haben (beispielsweise in 
Österreich) immer noch ein erhöhtes Risiko für ein frühzeitiges Verlassen des Schul­
systems (Felbermayr, 2019, S. 179). Benachteiligungen in Bildungsverläufen werden so 
„in einem kumulativen Prozess der Fremd- und später auch der Selbstzuschreibungen 
[…] in der umgekehrten Logik des Matthäus-Prinzip […] verstärkt“ (Pool Maag, 2016, 
S. 601–602). In diesem Kontext stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten und Unter­
stützungsmaßnahmen für das Absolvieren einer beruflichen Grundbildung für Ju­
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gendliche mit Behinderungen bestehen, was in den folgenden Abschnitten genauer 
betrachtet wird.

3.2.1 Berufliche Grundbildung und Behinderung
Durch den politischen Druck für eine inklusive Arbeitswelt sind in der Schweiz stan­
dardisierte, niederschwellige Ausbildungsgänge und Begleitangebote, aber auch Un­
terstützungsmöglichkeiten auf allen Bildungsstufen (in Form von Nachteilsausgleich) 
entstanden und durch das Bundesgesetz über die Berufsbildung (BBG) soll eine hö­
here Durchlässigkeit zwischen beruflichen Bildungsabschlüssen ermöglicht werden 
(Schellenberg et  al., 2022, S. 499). Im dualen Berufsbildungssystem mit unterschied­
lichen Anforderungsniveaus können Lernende mit einer diagnostizierten Beeinträchti­
gung einen Antrag auf unterstützende Maßnahmen während der Ausbildung und für 
die Prüfung stellen (Schellenberg et  al., 2022, S. 501). Nach Abschluss der obligatori­
schen Schulbildung treten in der Schweiz die meisten Jugendlichen in eine berufliche 
Grundausbildung über (SKBF, 2023, S. 112; Wettstein et  al., 2014, S. 120). Diese kann 
als dual (oder vollzeitschulisch) aufgebaute drei- oder vierjährige berufliche Grundbil­
dung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder als zweijährige berufliche 
Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) absolviert werden; die EBA-
Ausbildung ist anschlussfähig an die drei- oder vierjährige EFZ-Lehre (Schellenberg 
et  al., 2022, S. 502).

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Unterstützung bei der beruflichen Grund­
bildung: Verkürzung oder Verlängerung der Dauer der beruflichen Grundbildung um 
ein Jahr (Art. 18 BBG), Nachteilsausgleich während der Ausbildung (Maßnahmen, um 
von einer Fachstelle diagnostizierte behinderungsbedingte Nachteile zur erfolgreichen 
Absolvierung der Berufsbildung auszugleichen, Art. 8 Abs. 2 BV) oder beim Qualifika­
tionsverfahren, beispielsweise durch Hilfsmittel oder mehr Zeit (Art. 35 Abs. 3 BBV). 
Außerdem besteht die Möglichkeit des Besuchs von Stütz- und Förderunterricht oder 
Freikursen und des Einbezugs einer fachkundigen individuellen Begleitung (Parpan-
Blaser et  al., 2014, S. 29). Ferner gibt es das Angebot der Supported Education in Form 
von personeller Unterstützung von Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung beim Ab­
solvieren einer beruflichen Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt (Wettstein et  al., 2014, 
S. 57–62) sowie des Job Coaching als Unterstützungsmaßnahme, welche sich förderlich 
zum einen auf die berufliche Integration der Lernenden, zum anderen auf die Ausbil­
dungsbereitschaft des Betriebs auswirkt und bei der Aufgaben in drei Bereichen über­
nommen werden: direkte Unterstützung der Lernenden, Begleitung des Betriebs und 
der Mitarbeitenden sowie Förderung der Zusammenarbeit zwischen Lernenden und 
Berufsbildenden (Pool Maag, 2016, S. 600). Weiter erbringt die Invalidenversicherung 
finanzielle Unterstützung bei der Absolvierung der beruflichen Grundbildung EBA 
oder EFZ (Wettstein et  al., 2014, S. 57–62). Zusätzlich gibt es die Praktische Ausbildung, 
eine durch die IV finanzierte berufliche Maßnahme; dies ist eine vom Nationalen Bran­
chenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung (INSOS) meist im ge­
schützten Arbeitsmarkt angebotene und eidgenössisch nicht anerkannte ein- oder zwei­
jährige Ausbildung mit engem Praxisbezug und individueller Begleitung (Parpan-
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Blaser et  al., 2014, S. 29). Die Praktische Ausbildung ist zwar standardisiert, jedoch nicht 
Teil des offiziellen Berufsbildungssystems und setzt eine „Verfügung für berufliche 
Maßnahmen“ der IV voraus (Schellenberg et  al., 2022, S. 502). INSOS zufolge beginnen 
ca. 10 % der Personen nach Abschluss einer Praktischen Ausbildung eine EBA-Lehre als 
weiterführende Ausbildung und ca. 30 % finden eine Anstellung im allgemeinen Ar­
beitsmarkt (Parpan-Blaser et  al., 2014, S. 32). Die meisten Personen sind mit Unterstüt­
zung (Job Coaching, IV-Rente) und nicht selten unter prekären Anstellungsbedingun­
gen im allgemeinen Arbeitsmarkt oder schließlich im geschützten Arbeitsmarkt tätig 
(Parpan-Blaser et  al., 2014).

Der Übergang von Praktischen oder EBA-Ausbildungen in das Erwerbsleben 
stellt nach wie vor eine große Herausforderung dar (Knöpfel & Kaiser, 2019, S. 18). 
Nicht nur werden diese Ausbildungen häufiger abgebrochen; auch bei Abschluss 
münden sie oftmals in der Arbeitslosigkeit (Knöpfel & Kaiser, 2019, S. 19). Dennoch 
bieten sie bessere Chancen als gar keine nachobligatorischen Qualifikationen (Knöpfel 
& Kaiser, 2019, S. 19). Allerdings stehen für Personen mit einem Abschluss der Prakti­
schen Ausbildung kaum fachlich qualifizierende Weiterbildungen zur Verfügung 
(Parpan-Blaser et  al., 2014, S. 65). „Weiterbildungsmöglichkeiten für Menschen mit Be­
einträchtigungen beschränken sich in vielen Branchen auf institutionsinterne Ange­
bote oder freizeitbezogene Inhalte“ (Parpan-Blaser et  al., 2014, S. 221); die IV finanziert 
lediglich eine Erstausbildung bzw. eine fixe Anzahl von Ausbildungsjahren (Parpan-
Blaser et  al., 2014, S. 223).

Jugendliche mit Behinderungen werden in der Berufsbildungsforschung im 
deutschsprachigen Raum (wie auch in der Weiterbildungsforschung, s. Abschnitt 3.5) 
selten – beispielsweise im Rahmen der beruflichen Benachteiligtenforschung und dort 
vor allem bei der Entwicklung von zielgruppenadäquaten und behindertenspezifischen 
Angeboten – thematisiert (Bojanowski et  al., 2005; Bylinski, 2021). Die Forschungsinte­
ressen beziehen sich primär auf die Organisation und Steuerung des Übergangssys­
tems, die Professionalisierung von Fachpersonen oder die curriculare Gestaltung ver­
schiedener Ausbildungsformen (Bylinski, 2021, S. 93; Christe, 2020, S. 625). Hierbei 
wird davon ausgegangen, dass junge Menschen, die aufgrund ihrer „individuellen 
Lernausgangslagen“ (die auf erschwerten Lebens- und Entwicklungsbedingungen so­
wie strukturellen Faktoren basieren) einen anerkannten Berufsabschluss als Grund­
lage für Erwerbsarbeit und gesellschaftliche Teilhabe nicht ohne Weiteres erwerben 
können, einer spezifischen (pädagogischen) Unterstützung „bedürfen“ (Bylinski, 
2021, S. 94). Entsprechend untersuchen Studien beispielsweise die Perspektive der Be­
triebe in Bezug auf die Eignung der Zielgruppe (Menzel et  al., 2013), die Einschätzun­
gen von Berufsfachschulleitenden zu Gelingensbedingungen und Hindernissen 
(Stucki & Eckert, 2023), die Rollen von Angehörigen mit Blick auf die soziale Unter­
stützung vonseiten der Eltern, Peers und Berufsbildenden (Egli & Pfister, 2022) sowie 
mögliche Unterstützungsstrukturen (Ganz et  al., 2020) bei der beruflichen Grundbil­
dung von Lernenden mit Behinderungen. Christe (2020) weist darauf hin, dass diese 
Annahme der besonderen Förderung oder Unterstützung bzw. Benachteiligung und 
Ausgrenzung grundsätzlich zu hinterfragen sei, „um nicht in die Falle der Individuali­
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sierung und Pädagogisierung gesellschaftlicher Strukturprobleme zu tappen“ und 
auch soziale Ungleichheit stärker zu beachten (S. 626).

In der Inklusionsforschung wird nebst der Auseinandersetzung mit systembezo­
genen Faktoren die Erforschung von individuellen Bildungs- und Lebensverläufen und 
die stärkere Berücksichtigung der Perspektive der lernenden Erwachsenen bzw. der 
Subjektperspektive gefordert (Buchner, 2018). Bei der Rekonstruktion subjektiver Er­
zählungen von Bildungsverläufen zeigen sich auch im internationalen Vergleich auf­
fallende strukturelle Ähnlichkeiten, nämlich durchgehend sonderschulische Bildungs­
verläufe; laut Buchner (2019) „wurde in vielen dieser Fälle deutlich, dass der Unterricht 
in Sonderschulen nicht zu einer Aneignung von Kompetenzen führte, die zur nach­
schulischen Partizipation am ersten Arbeitsmarkt befähigten“ (S. 299), und „verschie­
dene fähigkeitsbezogene Gatekeeping-Praktiken“ den Zugang zur Regelschule ver­
wehren (S. 301). Der Schulabschluss einer Regelschule wäre jedoch im Vergleich zu 
einem Sonderschulabschluss nicht nur prestigeträchtiger, sondern auch im allgemei­
nen Arbeitsmarkt besser verwertbar (Buchner, 2019, S. 303). Die Subjekte lernen in 
einem ableistischen Prozess, sich als „nicht fähig“ zu denken, und es zeigt sich eine 
Willkürlichkeit und zugleich Wirkmächtigkeit von Fähigkeitszuschreibungen (Buch­
ner, 2019, S. 304). Pfahl (2011) hat die Subjektivierung von jungen Erwachsenen mit 
einem Sonderschulabschluss durch soziale und symbolische Positionierungen am 
Übergang in die Erwerbstätigkeit untersucht und wie dabei Behinderung konstruiert 
wird. Koenig (2014) hat sich der Frage gewidmet, inwieweit Menschen mit Lernschwie­
rigkeiten, die gesellschaftlich außerhalb des Erwerbssystems positioniert werden, „Ar­
beit als Identitätsziel“ verhandeln. Wie die Beschäftigungsart die Subjektivierung von 
Menschen mit Lernschwierigkeiten und die Inklusion in andere Lebensbereiche prägt, 
war Gegenstand einer Untersuchung von Karim (2021).

Mit der beruflichen Grundbildung wird in der Schweiz also eine entscheidende 
Basis für die weitere erwerbsbezogene Bildung sowie die Erwerbstätigkeit geschaffen. 
Eine andere Form der Erstausbildung ist die Hochschulbildung. Sie bildet zusammen 
mit der höheren Berufsbildung den tertiären Bildungssektor.

3.2.2 Tertiäre Bildung und Behinderung
Die Hochschulbildung kann in der Schweiz an universitären Hochschulen (kantonalen 
Universitäten oder Eidgenössischen Technischen Hochschulen), Fachhochschulen 
oder Pädagogischen Hochschulen absolviert werden (SKBF, 2023, S. 198). Der Zugang 
erfordert einen Abschluss der Sekundarstufe II, primär in Form einer gymnasialen Ma­
turität, aber auch in Form einer Berufs- oder Fachmaturität oder – aufgrund der ange­
strebten Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Bildungstypen – auch auf alterna­
tivem Zugangsweg (SKBF, 2023, S. 209). Die alternativen Zugänge erfordern oft je nach 
Hochschule spezifische Zusatzleistungen, wie das Bestehen einer Ergänzungsprüfung 
oder Arbeitserfahrung (SKBF, 2023, S. 209). Wie in den meisten Ländern absolvieren 
auch in der Schweiz Jugendliche aus Akademikerfamilien mit einer höheren Wahr­
scheinlichkeit ein Hochschulstudium als solche aus Nicht-Akademikerfamilien (Go­
mensoro & Meyer, 2022; SKBF, 2023, S. 220). Menschen mit Behinderungen haben ein 
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gesetzlich verankertes Recht auf den gleichberechtigten, barrierefreien Zugang zu 
Hochschulbildung und institutionalisierten Nachteilsausgleich (Art. 8 BV, Art. 1 und 2 
BehiG; UN-BRK, Art. 24) und die meisten Schweizer Hochschulen verfügen über eine 
Anlaufstelle für Menschen mit Behinderungen (SKBF, 2023, S. 224). Trotzdem absolvie­
ren Menschen mit Beeinträchtigungen seltener als Menschen ohne Beeinträchtigun­
gen eine Hochschulbildung oder einen Abschluss der Höheren Berufsbildung; auf­
grund der Datenlage ist davon auszugehen, dass nach wie vor Barrieren existieren und 
das Thema Inklusion (s. Abschnitt 2.3.2) bisher zu wenig strategisch verankert ist 
(SKBF, 2023, S. 224). Dementsprechend ist nur wenig dazu bekannt, wie Hochschul­
absolvierende mit Beeinträchtigungen den Übergang in das Erwerbsleben meistern. 
Pesonen et  al. (2022, S. 374–375) befassten sich beispielsweise mit neurodiversen Hoch­
schulabsolvierenden und ihrer Beschäftigungsfähigkeit in England, Finnland, Frank­
reich und den Niederlanden und trugen damit zur Schließung einer Forschungslücke 
bei. Die Ergebnisse zeigen, dass es insbesondere für neurodiverse Personen herausfor­
dernd sein kann, Bewerbungsfähigkeiten zu erlangen, sich in einem neurotypischen 
Arbeitsumfeld einzufinden sowie eine professionelle Identität aufzubauen; der Um­
gang mit diesen Herausforderungen stellt eine zusätzliche Barriere dar (Pesonen et  al., 
2022, S. 379–383).

Zur höheren Berufsbildung zählen die höheren Fachschulen sowie die Berufsprü­
fungen (eidgenössischer Fachausweis) und die höheren Fachprüfungen (Meisterprü­
fungen, eidgenössisches Diplom) (SKBF, 2023, S. 198). Der Zugang erfordert ebenso 
wie bei der Hochschulbildung einen Abschluss der Sekundarstufe II, primär in Form 
einer beruflichen Grundbildung bzw. eines eidgenössischen Fähigkeitszeugnisses 
(EFZ), und wird im Vergleich zur Hochschulbildung mit einer geringeren Wahrschein­
lichkeit von Jugendlichen aus Akademikerfamilien gewählt (SKBF, 2023, S. 220). Auch 
hier besteht für Menschen mit Behinderungen auf gleiche Weise bzw. durch die glei­
chen gesetzlichen Regelungen ein Anrecht auf gleichberechtigten, barrierefreien Zu­
gang und institutionalisierten Nachteilsausgleich; trotzdem absolvieren Menschen mit 
Beeinträchtigungen seltener als solche ohne Beeinträchtigungen eine tertiäre Ausbil­
dung (SKBF, 2023, S. 224).

3.3 Menschen mit Behinderungen und Erwerbstätigkeit

Die Erhöhung der Teilnahme von Menschen mit Behinderungen an der Erwerbstätig­
keit bzw. am allgemeinen Arbeitsmarkt ist nach wie vor eine der wichtigsten politi­
schen Prioritäten der europäischen Regierungen (Eurofound, 2021). Menschen mit Be­
hinderungen partizipieren europaweit seltener am allgemeinen Arbeitsmarkt und sind 
stärker von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht, selbst wenn sie einer Erwerbs­
tätigkeit nachgehen (Eurofound, 2021, S. 7). Aufgrund der unterschiedlichen Funktio­
nen der Erwerbstätigkeit für den Menschen (s. Abschnitt 2.1.2) kann eine Teilnahme 
daran mit verschiedenen positiven Ergebnissen verbunden sein: auf subjektiver Ebene 
beispielsweise mit einem höheren Einkommen, verbesserter Lebensqualität und stär­
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kerer sozialer Einbindung, auf gesellschaftlicher Ebene mit einer effektiveren und effi­
zienteren Nutzung von Kompetenzen, größerer wirtschaftlicher Unabhängigkeit und 
Produktivität sowie einer erhöhten Zugehörigkeit und einem besseren Zusammenhalt 
für die Gesellschaft als Ganzes (Eurofound, 2021, S. 3). Als Barrieren für die Beschäfti­
gung von Menschen mit Behinderungen werden behinderungsbedingte Stereotypen, 
bürokratische Schwierigkeiten beim Zugang zu den verfügbaren Diensten, das Fehlen 
einer strategischen Vision in der Verwaltung, eine unzureichende Überwachung der 
Politikumsetzung, begrenzte Schulungsressourcen für Arbeitgebende, deren Einstel­
lung und Offenheit für Vielfalt und Inklusion sowie ein Mangel an fachlicher Unter­
stützung genannt (Eurofound, 2021, S. 1).

3.3.1 Teilnahme und Teilhabe an Erwerbstätigkeit
Bei der Untersuchung von förderlichen Faktoren für die Arbeitsmarktintegration von 
Menschen mit Behinderungen und von Personen, die Anspruch auf Eingliederungs- 
und Beschäftigungsmaßnahmen in der Schweiz haben, wurden Zusammenhänge zwi­
schen demografischen, sozioökonomischen, gesundheitlichen und regionalen Merk­
malen sowie der wirtschaftlichen Aktivität bei IV-Antragsstellenden im erwerbsfähigen 
Alter und bei Personen mit Anspruch auf Eingliederungs- und Beschäftigungsmaßnah­
men festgestellt: Männlich zu sein, mit einer erwerbstätigen Person in Partnerschaft 
zusammenzuleben, einen Abschluss der Sekundarstufe II oder der Tertiärstufe zu ha­
ben und in der Lage zu sein, an der „Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung“ (SAKE) 
in der Sprache der Wohnregion teilzunehmen, war mit einer höheren Wahrscheinlich­
keit einer Erwerbstätigkeit verbunden (Altwicker-Hámori, 2023, S. 69). Auch in einer 
qualitativen Studie von Pfister et  al. (2017) zeigte sich: Personen mit Beeinträchtigun­
gen, die im ersten Arbeitsmarkt tätig sind, haben oft eine Ausbildung auf Tertiärstufe, 
also ein hohes Bildungskapital (Pfister et  al., 2018, S. 30). Diese Personen bringen meist 
auch ein hohes personales und soziales Kapital mit sich, was sich beispielsweise in 
Durchhaltewillen oder einem unterstützenden Umfeld zeigt (Pfister et  al., 2018, S. 30). 
Pfister et  al. (2017, S. 28) führen dies unter anderem auch auf die „Art der Beeinträchti­
gung“ als hinderliche Bedingung und der Annahme zurück, dass eine Tätigkeit im all­
gemeinen Arbeitsmarkt mit einer kognitiven Beeinträchtigung unwahrscheinlich ist.20 

Auch diese dort interviewten Personen nutzen teilweise finanzielle Unterstützungsleis­
tungen; andere sind nicht erwerbstätig und beziehen eine vollumfängliche IV-Rente 
oder sind im geschützten Arbeitsmarkt tätig (Pfister et  al., 2017, S. 27). Die Voll- oder 
Teilzeitrente der IV kann entlastend wirken und lässt sich mit Teilzeiterwerbstätigkeit 
im allgemeinen oder geschützten Arbeitsmarkt kombinieren (Pfister et  al., 2017, S. 28). 
Als konkrete Förderfaktoren im Bereich der Arbeit identifizieren Pfister et  al. (2017, 
S. 28–29) beispielsweise befristete Anstellungen, die in eine Festanstellung übergehen, 
oder auch die Vermittlung von Arbeitsstellen über Bekannte, ein verständnisvolles und 
wertschätzendes Arbeitsumfeld, angemessene Arbeitseinführung in passende Tätigkei­

20 Hierbei gilt es kritisch anzumerken, dass nach dem Behinderungsverständnis dieser Arbeit eine Gleichsetzung von Beein­
trächtigung und Barrieren bzw. hinderlichen Bedingungen ebenfalls verkürzt und zirkulär ist, da diese in relationaler 
Wechselwirkung stehen, aber nicht dasselbe bezeichnen können (s. 2.2.3.6).
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ten sowie betriebliche Weiterbildungsmöglichkeiten. Als hinderlicher Faktor wurde 
u. a. genannt, dass aufgrund von Teilzeitarbeit, geringqualifizierten Tätigkeiten und/
oder Beschäftigung im geschützten Arbeitsmarkt nur wenig Einkommen generiert wer­
den kann (Pfister et  al., 2017, S. 30). Außerdem sind Ausgrenzungen, Übergriffe und 
Konflikte im Arbeitsumfeld oder ein zu langer oder umständlicher Arbeitsweg hinder­
lich (Pfister et  al., 2017, S. 30). Auf diese Barrieren wird beispielsweise mit Abbruch der 
Arbeit, Zynismus, Resignation, Orientierungslosigkeit, Rückzug oder Vermeidung rea­
giert (Pfister et  al., 2017, S. 31).

3.3.1.1 Unterstützungsstrukturen
Um dem überproportionalen Ausschluss von Menschen mit Beeinträchtigungen vom 
allgemeinen Arbeitsmarkt entgegenzuwirken, sind betriebliche Unterstützungsmög­
lichkeiten wie Unterstützte Beschäftigung (Supported Employment), Jobcoaching oder 
persönliche Assistenz am Arbeitsplatz entstanden (Doose, 2022, S. 462). Das Jobcoa­
ching ist während des Prozesses der Stellensuche, Arbeitsplatzanpassung, Einarbei­
tung bis zur Qualifizierung am Arbeitsplatz zuständig; die persönliche Assistenz (z. B. 
Vorlesekräfte, Gebärdensprachdolmetscher oder Assistenz für körperliche Arbeiten) 
unterstützt bei der Tätigkeit an sich während der Arbeitszeit am Arbeitsplatz (Doose, 
2022, S. 465–466). Das Konzept der Unterstützten Beschäftigung wird nun genauer 
vorgestellt.

3.3.1.1.1 Unterstützte Beschäftigung
Die Unterstützte Beschäftigung (Supported Employment) ist ein wertegeleiteter Ansatz, 
der alle Hilfestellungen umfasst, die einem einzelnen Menschen ermöglichen, eine 
regulär bezahlte Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu finden und zu 
behalten, und damit zur Umsetzung der Inklusion von Menschen mit Beeinträchti­
gungen ins Erwerbssystem beiträgt (Doose, 2021, S. 19). Im Mittelpunkt steht die Zu­
sammenarbeit zwischen Arbeitnehmer*in, Jobcoach und vorgesetzter Person am Ar­
beitsplatz (Debrunner, 2022, S. 560). Das Konzept umfasst u. a. folgende methodische 
Elemente:

individuelle Berufsplanung mit Erstellung eines Fähigkeitsprofils; individuelle Arbeitsver­
mittlung; Vorbereitung des Arbeitsverhältnisses (Unterstützung bei der Beantragung von 
Fördermitteln, Arbeitsplatzanalyse und Arbeitsplatzanpassung, begleitete Arbeitserprobun­
gen); intensive Unterstützungsphase im Betrieb (Erstellung eines Einarbeitungs- und Un­
terstützungsplanes, Job Coaching im umfassenden Sinne: Beratung und Begleitung aller 
Beteiligten im Betrieb, Unterstützung der Qualifizierung am Arbeitsplatz); Nachsorge je 
nach Bedarf von gelegentlicher Krisenintervention bis zur dauerhaften Arbeitsassistenz und 
kontinuierlichen Unterstützung am Arbeitsplatz (Doose, 2007, S. 42).

Der Ansatz wurde erst für Menschen mit Lernschwierigkeiten entwickelt, aber bald 
auch für andere Beeinträchtigungsformen sowie eine erweiterte Personengruppe 
(Menschen mit Gefängnis- oder Drogenerfahrungen, Migrationserfahrung usw.) an­
gewendet (Doose, 2007, S. 42). Trotzdem ist die „Eingliederung durch Ausgliederung“ 
in besondere Berufsbildungseinrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen in 
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Deutschland (und auch in der Schweiz, s. den Exkurs zu geschützten Werkstätten in 
Abschnitt  3.3.2.) nach wie vor Standard, denn die unterstützte Beschäftigung und wei­
tere Konzepte zur beruflichen Integration und Rehabilitation sind zwar im deutschen 
Sozialgesetzbuch IX verankert, aber noch nicht Realität (Doose, 2007, S. 44; für eine 
Schilderung des Status quo und der Entwicklungspotenziale s. Jochmaring & York, 
2024). Das gilt auch für die Schweiz: „In der Schweiz bestehen im Gegensatz zu unse­
ren Nachbarländern Deutschland und Österreich keine gesetzlichen Grundlagen, wel­
che die Beschäftigung, bzw. Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen im ersten 
Arbeitsmarkt und eine Unterstützung durch einen Job Coach regeln würden“ (De­
brunner, 2022, S. 561). „In der Schweiz, wo Quoten und vom Staat eingeleitete Maß­
nahmen für die Wirtschaft politisch wenig Chancen haben, besteht somit auch keine 
Pflicht, Menschen mit einer Beeinträchtigung zu beschäftigen“ (Debrunner, 2022, 
S. 562); das Recht auf Teilhabe am Arbeitsprozess gemäß UN-BRK (Vereinte Nationen, 
2006, Art. 19) besteht trotzdem (Debrunner, 2022, S. 562). Der mit dem Konzept der 
Unterstützten Beschäftigung verbundene Grundsatz lautet „Teilhabe am Arbeitsmarkt 
bei bezahlter Leistung mit langfristiger Unterstützung durch einen Jobcoach am Ar­
beitsplatz“, nach dem Prinzip ‚first place, then train‘, wobei die langfristige Unterstüt­
zung in der Schweiz aus finanziellen Gründen (Finanzlage der IV) selten möglich ist 
(Debrunner, 2022, S. 561–562). Allerdings gibt internationale Forschung durchaus 
Hinweise darauf, dass sich dies lohnen könnte: Fogelgren et  al. (2023) evaluierten die 
unterstützte Beschäftigung in Bezug auf Arbeitsmarktchancen junger Erwachsener 
mit Erwerbsunfähigkeitsrente in Schweden und konnten zeigen, dass 18 Monate nach 
Projektbeginn die Arbeitsquote der Teilnehmenden mit unterstützter Beschäftigung 
etwa um zehn Prozentpunkte höher lag als jene der Teilnehmenden, die eine reguläre 
Unterstützung erhielten (Fogelgren et  al., 2023, S. 452). Auch bei der Untersuchung 
des Übergangs in eine Beschäftigungssituation von neurodiversen Jugendlichen in 
Kanada wurde deutlich, dass dieser Prozess durch Unterstützungsnetzwerke und Un­
ternehmen mit auf die relevanten Bedürfnisse ausgerichteten institutionellen Rege­
lungen erleichtert wird (Ghanouni & Raphael, 2022, S. 321).

3.3.1.1.2 Digitale Hilfsmittel
Technische Assistenzsysteme am Arbeitsplatz steigern die Handlungsfähigkeit der 
Nutzenden und können damit ihre berufliche Teilhabe ermöglichen (Behrendt, 2018, 
o. S.). Personalverantwortliche von deutschen Unternehmen, die Menschen mit Behin­
derungen beschäftigen, geben an, dass jedes fünfte Unternehmen digitale Technolo­
gien (z. B. in Form von mobilen Endgeräten) gezielt im Arbeitsalltag einsetzt, um die 
Beschäftigten mit Behinderungen bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen (Flüter-Hoffmann 
& Kurtenacker, 2020, o. S.). Zwei Fünftel der Befragten sehen außerdem in Online-
Kommunikationsdiensten und digitalen Weiterbildungsangeboten wie Lernvideos und 
Lernplattformen neue Möglichkeiten für den Zugang zu Aus- und Weiterbildung und 
Erwerbstätigkeit für Menschen mit Behinderungen (Flüter-Hoffmann & Kurtenacker, 
2020, o. S.).
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3.3.1.1.3 Sozialpolitische Instrumente
In Deutschland gibt es verschiedene sozialpolitische Instrumente, um die Teilhabe am 
Arbeitsmarkt von Menschen mit Behinderungen zu fördern, beispielsweise Eingliede­
rungszuschüsse, Hilfeleistungen am Arbeitsplatz oder gesetzliche Quotierungsrege­
lungen21 (Pfahl & Powell, 2010, S. 32). Es ist jedoch wenig über die Situation von Men­
schen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt bekannt; Daten aus Bildungs-, Sozial- 
und Arbeitsstatistiken fehlen für diese Gruppe (Pfahl & Powell, 2010, S. 32). Wenn 
Personen mit Behinderungen eine bezahlte Stelle annehmen, gehen sie das Risiko ein, 
Sozialleistungen zu verlieren und letztlich weniger Geld zur Verfügung zu haben als 
ohne bezahlte Stelle (Doose, 2022, S. 465). In Deutschland ist es für einige Arbeit­
gebende leichter, die vorgeschriebene Ausgleichsabgabe zu entrichten, als Menschen 
mit Behinderungen anzustellen (Doose, 2022, S. 465).

3.3.1.2 Arbeitslosigkeit bei Eintreten einer Behinderung
Es wird angenommen, dass eine früh im Leben eintretende Beeinträchtigung den ge­
samten Bildungs- und Lebensweg eines Menschen beeinflusst; kommt sie jedoch zu 
einem späteren Zeitpunkt vor, kann auf bereits erworbene Qualifikationen zurückge­
griffen bzw. aufgebaut werden (Pfahl & Powell, 2010, S. 33). Collischon et  al. (2023, 
S. 33) haben die individuellen Auswirkungen des Eintretens einer Behinderung auf die 
Erwerbstätigkeit anhand von Verwaltungsdaten aus Deutschland analysiert und konn­
ten dauerhaft negative Auswirkungen auf Beschäftigung und Löhne aufzeigen. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass Personen, die eine Beeinträchtigung erworben haben, ar­
beitslos werden, steigt nach einem Jahr um 10 Prozentpunkte und nach fünf Jahren 
um 15 Prozentpunkte im Vergleich zur Kontrollgruppe der Menschen ohne Beein­
trächtigung (Collischon et  al., 2023, S. 33). Für diejenigen, die erwerbstätig bleiben, 
sind Teilzeitarbeit und der Wechsel zu körperlich oder psychosozial weniger belasten­
den Tätigkeiten wesentliche Anpassungsmöglichkeiten (Collischon et  al., 2023, S. 34). 
Diese negativen Arbeitsmarkteffekte sind bei Personen mit dem Status Schwerbehinde­
rung sowie bei älteren und weniger qualifizierten Personen stärker ausgeprägt (Colli­
schon et  al., 2023, S. 33). Zugängliche und auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmenden 
abgestimmte Weiterbildungsmaßnahmen, Angebote der Erwachsenenbildung und 
der Berufsberatung könnten die Barrieren für eine Rückkehr in das Erwerbsleben 
nach Eintritt der Beeinträchtigung senken (Collischon et  al., 2023, S. 34). Als kurzer 
Exkurs folgt ein Abschnitt zur Teilhabe und Teilnahme am geschützten Arbeitsmarkt.

21 In Deutschland müssen bei Betrieben mit mind. 20 Angestellten 5 % eine Beeinträchtigung aufweisen oder es muss ein 
Strafbeitrag (Ausgleichsabgabe) bezahlt werden, was im Jahr 2021 ca. 61 % der Firmen gemacht haben (Collischon et al., 
2023, S. 7). Um den ‚Behindertenstatus‘ zu erlangen, müssen die Personen ein vom Versorgungsamt durchgeführtes, 
zeitaufwendiges, formales Prozedere durchlaufen, bei dem alle medizinischen Unterlagen über die betreffende gesund­
heitliche Beeinträchtigung vorgelegt werden, anhand deren der Grad der Beeinträchtigung auf einer Skala von 20 bis 100 
eingestuft wird (Collischon et  al., 2023, S. 6). 
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3.3.2 Exkurs: Teilhabe und Teilnahme am geschützten Arbeitsmarkt

Im Bereich der erwerbsbezogenen Bildung und Erwerbstätigkeit für Menschen mit 
Behinderungen sind die geschützten Werkstätten zentrale Anbieter (Burtscher, 
2013, S. 105). Das Lernen ist hierbei arbeitsbegleitend organisiert und zielt nebst der 
Ausbildung von Fertigkeiten auf soziale Eingliederung in das Arbeitsleben sowie 
auf die mögliche Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt (Burtscher, 2013, S. 107). 
Eine Werkstatt ist auf bestimmte Tätigkeiten wie Verpacken, Gartenarbeit oder 
Hauswirtschaft ausgerichtet, welche von den Beschäftigten gemeinsam in einer Ar­
beitsgruppe zu fest geregelten Arbeitszeiten ausgeführt werden (Karim, 2021, S. 27) 
und mit einem Entgelt – von unterschiedlichster Höhe, in der Schweiz nach Institu­
tion geregelt, in der Hälfte der Fälle zwischen 3 und 10 CHF pro Stunde (Benelli 
et al., 2019) – sowie Sozialleistungen und je nach Institution weiteren Leistungen 
wie Übernahme der Unterkunftskosten vergütet werden (Burtscher, 2013, S. 110; 
Karim, 2021, S. 31). Die Studie von Engels et  al. (2023) zeigt allerdings, dass mit 
einem am Mindestlohn orientierten Entgelt – bei gleichzeitiger Unabhängigkeit von 
Sozialleistungen – der Lebensunterhalt bestritten werden könnte, was nicht nur im 
Endeffekt möglicherweise billiger, sondern auch für den Selbstwert und die Aner­
kennung förderlicher sein könnte.

Die Anstellung entspricht einer unbefristeten Tätigkeit und ist vor Kündigung ge­
schützt (Benelli et  al., 2019, S. 2; Burtscher, 2013, S. 110). Die Beschäftigung an 
einem solchen geschützten Arbeitsplatz in einer Werkstatt ist für Menschen mit 
Behinderungen, besonders beispielsweise mit Lernschwierigkeiten, oftmals die ein­
zige Alternative (Karim, 2021, S. 25). Die Werkstatt erfüllt eher „eine in das Lebens­
feld Arbeit im Allgemeinen inkludierende Funktion“ (Karim, 2021, S. 28), als dass 
sie tatsächlich Beschäftigte in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt, denn die Über­
gangsquote liegt unter einem Prozent (Burtscher, 2013, S. 110). Die Beschäftigung in 
einer geschützten Werkstatt wird zunehmend als Sonderarbeitsmarkt angesehen, 
der zwar Schutz bietet, gleichzeitig aber auch ausgrenzt, was zu Kritik führt (Burt­
scher, 2013, S. 107–108). Positiv bewertet werden jedoch die sozialen Kontakte unter 
Peers, die Tagesstruktur sowie Förder- und Entwicklungsmöglichkeiten, welche die 
Institutionen bieten (Burtscher, 2013, S. 108). Ob die soziale Eingliederung darüber 
hinausgeht, ist möglicherweise von weiteren Faktoren wie der Wohnform, Freizeit­
aktivitäten oder der Art der Institution abhängig.

In den Disability Studies wird argumentiert, dass auch Erwerbsarbeit in einer ge­
schützten Werkstatt, welche die Funktion der Sicherung des Lebensunterhaltes auf­
grund des tiefen Entgelts nicht ganz erfüllt, also eigentlich gerade nicht dem Erwer­
ben an sich dient, als solche durch die Beschäftigten selbst und auch durch die 
Öffentlichkeit kollektiv interpretiert wird (Karim, 2021, S. 24). Auch in der geschütz­
ten Werkstatt baut sich das Individuum „durch das Arbeiten ein Verhältnis zu sich 
selbst auf, formt sich, andere und seine Umwelt und wird so zu einem sozial anzu­
erkennenden Subjekt“ (Karim, 2021, S. 25). Die Tätigkeit in einer Werkstatt lässt ver­
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schiedene Arten der Teilhabe zu, auch wenn der Lohn nicht die materielle Existenz 
sichert bzw. nicht der „Arbeit gegen Entlohnung“ entspricht (Karim, 2021, S. 33). 
Denn sie bietet soziale Positionierungs- und Anerkennungsmöglichkeiten und bin­
det in soziale Nahbeziehungen ein (Karim, 2021, S. 33). Bei Menschen mit Behinde­
rungen sind also manchmal nicht alle Faktoren der Teilhabe bzw. Funktionen der 
Erwerbstätigkeit erfüllt; dabei spielt weniger der Arbeitskontext (Werkstatt oder Be­
trieb) eine Rolle, sondern eher die Frage, ob die Art der Tätigkeit für die Beschäftig­
ten zufriedenstellend (sinnvoll und befriedigend) ist (Karim, 2021, S. 37). Am Bei­
spiel der geschützten Werkstatt kann also gezeigt werden, dass ein Großteil der 
Funktionen von Erwerbstätigkeit für Menschen mit Behinderungen auch ohne die 
Sicherung des Lebensunterhalts erfüllt wird, da sie eine Möglichkeit zur Sinn- und 
Identitätsstiftung sowie Einbindung in soziale Zusammenhänge bietet (Kraus, 
2022c, S. 514) und als Praxiszusammenhang betrachtet werden kann, in dem sich 
das Individuum mit der Welt auseinandersetzt und so diese und sich selbst verän­
dert (Karim, 2021, S. 49). Trotzdem werden die Werkstätten für Menschen mit Be­
hinderungen aus Sicht der Disability Studies auch kritisch betrachtet, da sie immer 
mehr Menschen aufnehmen (was der Umsetzung der UN-BRK widerspricht) und 
gleichzeitig leistungsstärker werden müssen, um einen Beitrag zu den Produktions­
verhältnissen zu leisten, in die sie eingebunden sind (Czedik, 2020, S. 215).

3.4 Teilnahmeforschung

Die „Adressaten-, Teilnehmer- und Zielgruppenforschung“22 ist – neben der Lehr-/
Lernforschung und Kursforschung, der Institutionen- und Organisationsforschung so­
wie der Professions- und Programmforschung – ein wesentliches Element der Erwach­
senen- und Weiterbildungsforschung (Bremer, 2007, S. 31–32; von Hippel et  al., 2018, 
S. 1131–1132). Sie beschäftigt sich mit den Interessen, Erwartungen, Motiven und Bar­
rieren von potenziellen Teilnehmenden an Bildungsangeboten bzw. organisierten 
Lernkontexten; auf ihr basiert die Zielgruppenarbeit und Teilnehmendenorientierung 
der Weiterbildungspraxis (Bremer, 2007, S. 31–32; von Hippel et  al., 2018, S. 1131–1132). 
Nach der Grundannahme dieses Forschungsfeldes machen es die Pluralisierung von 
Lebenslagen, die Individualisierung von Lebensstilen sowie die Zielsetzung der Chan­
cengerechtigkeit und des lebenslangen Lernens notwendig, dass sich Weiterbildungsan­
gebote an den Teilnehmenden orientieren und verschiedene Menschen (bzw. verschie­
dene soziale Gruppen, z. B. Altersgruppen, Bildungsgruppen, Migrant*innengruppen, 
soziale Milieus, in verschiedenen Lebenslagen und Lebensphasen) unterschiedlich an­
sprechen (von Hippel et  al., 2018, S. 1142–1143). Die Forschungsergebnisse werden also 

22 Mit Adressat*innen sind die Personen gemeint, welche die Bildungsangebote adressieren, ansprechen, erreichen sollen; 
können Adressat*innen durch ein gemeinsames soziostrukturelles Merkmal beschrieben werden, wird von Zielgruppe 
gesprochen; sobald sie Angebote aktiv nutzen bzw. daran teilnehmen, von Teilnehmenden (von Hippel et al., 2018, S. 1133–
1134).
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zum einen für die Gestaltung von Konzepten, Programmen und Angeboten genutzt, 
dienen aber zugleich auch der Berichterstattung für die Bildungspolitik (von Hippel 
et  al., 2018, S. 1133–1134). Innerhalb der Forschung wird zwar dahingehend differenziert 
und je nachdem auch unterschiedlich bezeichnet, ob vorwiegend gesellschaftliche Be­
dingungen für die (Nicht-)Teilnahme an Weiterbildung und Fragen der Bildungsge­
rechtigkeit untersucht werden (Adressatenforschung), die individuellen Voraussetzungen 
und Motive für das Lernen (Teilnehmerforschung) oder die Weiterbildungsbeteiligung, 
also die effektive Teilnahme an Weiterbildungsangeboten (sowie informellen Lernfor­
men) bzw. wie sie (nicht) zustande kommt (Bremer, 2007, S. 39–41; von Hippel et  al., 
2018, S. 1134–1135). In dieser Arbeit sind jedoch relevante Erkenntnisse aus allen drei 
Bereichen bedeutsam, weshalb wie beispielsweise bei Erler (2018) zusammenfassend 
von Teilnahmeforschung die Rede ist, was zusätzlich die unkomplizierte Umsetzung 
einer gendergerechten Sprache ermöglicht.

Erste Studien zur Weiterbildungsteilnahme wurden bereits Ende des 19. Jahrhun­
derts durchgeführt; bei Bremer (2007) findet sich eine umfassende und zugleich über­
sichtliche Auseinandersetzung über die wichtigsten Untersuchungen – z. B. die soge­
nannten Leitstudien von Schulenberg (1957), Strzelewicz et  al. (1966), Schulenberg 
et  al. (1978, 1979), aber auch frühere wie diejenigen von Graf (1909), Hermes (1926) 
oder Große (1932).

3.4.1 Leitstudien
Der Grundstein für die sozialwissenschaftliche Teilnahmeforschung wurde 1957 mit 
der „Hildesheim-Studie“ von Schulenberg gelegt, die am Übergang zur Bildungsexpan­
sion der 1960er-Jahre die Frage nach der Bildungsteilnahme verschiedener sozialer 
Gruppen und ihren Teilnahmemotiven in das Erkenntnisinteresse rückte (Erler, 2018, 
S. 3). Bereits damals zeigten sich als Gründe für Nichtteilnahme an Bildung (trotz deren 
hohen Ansehens) Mangel an Zeit, (zu) hohe berufliche Belastung sowie konkurrierende 
Freizeitangebote (Siebert, 2018, S. 66). In der „Göttinger Studie“ von Strzelewicz et  al. 
wurde bereits 1966 deutlich, dass die Weiterbildungsbeteiligung von der Art der abge­
schlossenen Schulbildung abhängig ist (Siebert, 2018, S. 70). 1979 kam die „Oldenburg-
Studie“ von Schulenberg und Kollegen dazu (Siebert, 2018, S. 75). Dort wurden weitere 
soziodemografische Merkmale der Teilnehmenden stärker mit der (Nicht-)Teilnahme 
in Zusammenhang gebracht (Erler, 2018, S. 4). Einige Erkenntnisse dieser Studien ha­
ben noch heute Gültigkeit bzw. sind mit der heutigen Auffassung kongruent, dass Bil­
dungsbeteiligung in komplexer Weise mit der Lebensführung und den Lebensumstän­
den zusammenhängt (Bremer, 2007, S. 92–94). Seit den Leitstudien, mit denen der 
Ausbau der Weiterbildung einherging, wurde immer wieder gezeigt, dass der Zugang 
zu Weiterbildung stark von soziodemografischen Merkmalen beeinflusst wird (Bremer, 
2007, S. 106).

3.4.2 Soziodemografische Merkmale
Die Weiterbildungsteilnahme wird von verschiedenen Faktoren auf unterschiedlichen 
Ebenen beeinflusst, wobei die soziodemografischen Merkmale der Individuen in der 
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Forschung seit den Leitstudien eine zentrale Rolle spielen (Wittpoth, 2018, S. 1149). 
Besonders relevant sind hierbei Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit (resp. Migra­
tionshintergrund oder -status), Wohnort und Region (z. B. städtisch oder ländlich), 
Schul- und Berufsabschluss sowie Aspekte der Erwerbstätigkeit (Erwerbsstatus und ‑be­
teiligung, Beschäftigungsgrad, Position, Anstellungsmodus), wobei den Bildungsab­
schlüssen und den Merkmalen der Erwerbstätigkeit oft der größte oder nachhaltigste 
Einfluss zugeschrieben wird (Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung, 2024; Barz 
& Tippelt, 2004; Bilger et  al., 2013; Bolder & Hendrich, 2000, S. 60; Bremer, 2007, S. 110–
111; Brüning & Kuwan, 2002; Bundesamt für Statistik, 2022; Bundesministerium für 
Bildung und Forschung, 2024; Dobischat & Düsseldorff, 2018, S. 736; SKBF, 2023; Tip­
pelt, 2000; von Hippel et  al., 2018; Wittpoth, 2018; Zeuner, Pabst et  al., 2023, S. 32).

Der Einfluss von Merkmalen der Erwerbstätigkeit ist teilweise sogar so stark, dass 
die Wirkung anderer soziodemografischer Merkmale wie Alter, Geschlecht oder Mi­
grationshintergrund verringert wird oder verschwinden kann, wenn Merkmale der Er­
werbssituation kontrolliert werden (Kuper et  al., 2013, S. 106). Kritisch anzumerken gilt 
es hierzu, dass diese Personenmerkmale in Merkmalen der Erwerbstätigkeit wie Be­
schäftigungsgrad oder Position verborgen sein können, indem sie diesen in Form von 
Zugangsvoraussetzungen vorgelagert sind (Wittpoth, 2018, S. 1163).

In der Schweiz erfasst das Bundesamt für Statistik (BfS) alle fünf Jahre die Bil­
dungsaktivitäten der 15- bis 74-jährigen ständigen Wohnbevölkerung in Privathaushal­
ten – Menschen, die in Institutionen leben, sind davon ausgenommen – innerhalb der 
letzten 12 Monate (Bundesamt für Statistik, 2022; Kraus, 2022d, S. 2). Die aktuellsten 
Daten stammen von 2022 bzw. 202123. Rund 50 % der Befragten zwischen 25 und 
60  Jahren gaben an, eine Weiterbildung besucht zu haben (Bundesamt für Statistik, 
2022, S. 5). Die Weiterbildungsstatistik der Schweiz zeigt unter anderem, dass sich Per­
sonen mit höheren Bildungsabschlüssen (im Vergleich zu solchen mit tieferen Bil­
dungsabschlüssen) und Erwerbstätige (im Vergleich zu Personen, die nicht erwerbs­
tätig und nicht auf Arbeitssuche sind) prozentual mehr weiterbilden (Bundesamt für 
Statistik, 2024, S. 1). Personen mit einem tertiären Bildungsabschluss scheinen einen 
leichteren Zugang zu Weiterbildung zu haben, denn es ist fast 5,5-mal wahrschein­
licher, dass sie eine solche absolvieren, als dies bei Personen mit einem tieferen Bil­
dungsabschluss der Fall ist (SKBF, 2023, S. 355); mehr als die Hälfte der Personen, die 
als höchsten Bildungsabschluss die obligatorische Schule aufweisen, hat sich in den 
letzten fünf Jahren nicht weitergebildet (Bundesamt für Statistik, 2024, S. 3). Da die 
Weiterbildungsquote von Personen ohne nachobligatorischen Abschluss unterdurch­
schnittlich und jene der Personen mit einem Abschluss auf Tertiärstufe überdurch­
schnittlich ist, zeigt sich in der Schweiz eine besonders große Divergenz zwischen 
diesen Gruppen (Bundesamt für Statistik, 2022, S. 11; SKBF, 2023, S. 355). Die Weiter­

23 „Gemäß Artikel  8 des Bundesgesetzes über die Weiterbildung sind Bund und Kantone bestrebt, ‚mit der von ihnen gere­
gelten oder unterstützten Weiterbildung insbesondere die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern zu ver­
wirklichen; den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen Rechnung zu tragen; die Integration von 
Ausländerinnen und Ausländern zu erleichtern; den Wiedereinstieg ins Berufsleben zu erleichtern‘. Vor diesem Hinter­
grund wird in dieser Publikation ein besonderes Augenmerk auf diese Bevölkerungsgruppen gerichtet.“ (Bundesamt für 
Statistik, 2022, S. 5)
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bildungsbeteiligung steht in enger Beziehung zur Aktivität auf dem Arbeitsmarkt und 
ist bei den Erwerbstätigen – vor Personen, die stellenlos, aber auf Arbeitssuche sind, 
und solchen, die stellenlos und nicht auf Arbeitssuche sind (sogenannte Nichterwerbs­
personen) – am höchsten (Bundesamt für Statistik, 2022, S. 10). Außerdem ist die Wei­
terbildungsbeteiligung von Erwerbstätigen umso größer, je anspruchsvoller die erfor­
derlichen kognitiven Kompetenzen ihres Berufs sind; innerhalb einer Berufskategorie 
gilt auch: „Je besser die Personen gebildet sind, umso mehr Weiterbildungen absolvie­
ren sie“ (SKBF, 2023, S. 342). Der Migrationsstatus spielt in der Schweiz ebenfalls eine 
Rolle: Erwachsene (bis 54 Jahre) ohne Migrationshintergrund sind weiterbildungsakti­
ver als Erwachsene mit Migrationshintergrund (Bundesamt für Statistik, 2022, S. 10). 
Hingegen zeigen sich beim Merkmal Geschlecht ähnliche Partizipationsmuster: Ge­
rade bei der erwerbsbezogenen Weiterbildung sind die Teilnahmequoten von Männern 
und Frauen fast identisch (Bundesamt für Statistik, 2022, S. 22). Allerdings offenbart 
sich ein Geschlechterunterschied bei der Weiterbildungsfinanzierung: In Vollzeit er­
werbstätige Männer erhalten häufiger finanzielle Unterstützung für eine Weiterbil­
dung durch die Arbeitgeberin oder den Arbeitgeber als in Vollzeit erwerbstätige Frauen 
(SKBF, 2023, S. 356). Unabhängig vom Geschlecht nimmt die Bildungsteilnahme mit 
steigendem Alter, besonders ab dem 60. Lebensjahr, deutlich ab (Bundesamt für Statis­
tik, 2024, S. 1; SKBF, 2023, S. 354). Die höchste Weiterbildungsbeteiligung (mit über 
50 %) wird bei der Altersgruppe von 25 bis 49 Jahren festgestellt (Bundesamt für Statis­
tik, 2022, S. 8).

Der Erfassung dieser personenbezogenen Merkmale sowie der Bildungsbeteili­
gung auf allen Ebenen, also auch der Weiterbildung, wird aktuell eine hohe Bedeutung 
zugemessen, wobei als Ziel nicht nur eine hohe Teilnahmequote, sondern auch ein 
chancengerechter Zugang verfolgt wird (Eckert, 2018, S. 385). Obwohl diesen Zielen 
bzw. den damit verbundenen Fragen bereits seit den Leitstudien nachgegangen wird 
und es drei grundlegende Indikatoren für die Erfassung von Weiterbildungsbeteiligung 
gibt (Teilnahmequote als Anteil an Personen, die innerhalb des Referenzzeitraums an 
mind. einer Weiterbildungsveranstaltung teilgenommen haben; Teilnahmefälle als 
Menge der von einer Person innerhalb des Referenzzeitraums besuchten Veranstaltun­
gen; Teilnahmedauer als Gesamtdauer der im Referenzzeitraum besuchten Veranstal­
tungen), variieren die jeweiligen Referenzzeiträume je nach Studie, was die Vergleich­
barkeit erschwert (Eckert, 2018, S. 385). Dennoch liefert die quantitativ orientierte 
Erwachsenen- und Weiterbildungsforschung substanzielle Beiträge für die Diskussion 
des Erreichens bildungspolitischer Ziele (Eckert, 2018, S. 392). Sie kann beispielsweise 
strukturelle Probleme aufzeigen, denn wenn Bildungsstand, Geschlecht, Migrations­
hintergrund, Behinderung sowie Erwerbsstatus die Weiterbildungsteilnahme beein­
flussen, weist das auf soziostrukturelle Ungleichheiten hin (Kraus, 2022d, S. 3).

Letztlich können die soziodemografischen Merkmale zwar zusammen mit ande­
ren Faktoren ein differenziertes Bild der Voraussetzungen und des Kontextes der Parti­
zipation an Weiterbildung vermitteln, jedoch die Teilnahme bzw. Nichtteilnahme nicht 
allein erklären (Wittpoth, 2018, S. 1149). Menschen nehmen nämlich nicht weniger an 
Weiterbildungen teil, weil sie ein bestimmtes Merkmal aufweisen; sonst gäbe es keine 
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Personen mit gymnasialem Schulabschluss, die nicht an Weiterbildung teilnehmen, 
oder keine mit einer tiefen bis mittleren beruflichen Stellung, die sich an Weiterbildung 
beteiligen; es gibt also Abweichungen, die sich nicht durch diese Faktoren erklären las­
sen; daher ist davon auszugehen, dass (zusätzlich) andere Aspekte die Teilnahme er­
möglichen oder behindern (Wittpoth, 2018, S. 1151).

3.4.3 Soziostrukturelle Faktoren
Für die Erklärung der Bedeutung von soziodemografischen Merkmalen und für das 
bessere Verständnis der ungleichen Bildungsteilnahme lieferten die sozialen Milieustu­
dien von Pierre Bourdieu (1983a, u. a.) neue Erklärungsansätze (Erler, 2018, S. 6). Unge­
fähr ab den 1990er-Jahren wurden im deutschsprachigen Raum Sozialisationsfaktoren 
wie Erfahrungen, Mentalitäten und Lebensstile mithilfe des Milieu- und Habitus-Kon­
zepts24 erfasst (Bremer, 2007, S. 116–117). Daran orientiert wurden in Deutschland zwei 
eigenständige und konkurrierende Milieumodelle erarbeitet, welche heute in der EB/
WB durch die an den Sinus-Milieus orientierten Marketingkonzepte von Barz und Tip­
pelt (2004, 2018) oder die auf die Sigma-Milieus bezogenen Arbeiten von Bremer (2007) 
weiterentwickelt und zur Analyse von spezifischen Zugängen, Bedürfnissen und Erwar­
tungen der sozialen Milieus der EB (z. B. für deren lernendenzentrierte Planung und 
Durchführung von Bildungsangeboten) verwendet werden (Erler, 2018, S. 6). Als 
milieuübergreifende Erkenntnis fasst Bremer zusammen, dass problematische Schul­
erfahrungen negative Einstellungen zur Weiterbildung auslösen (Bremer, 2007, S. 159–
160). Eine Untersuchung von Barz und Tippelt (2004, S. 22) zeigt, dass sich die verschie­
denen sozialen Milieus – insbesondere in motivationalen und einstellungsbezogenen 
Merkmalen – im Hinblick auf Bildungsorientierungen und Weiterbildungsbarrieren 
unterscheiden. Als stärkste Einflussfaktoren bei erwerbsbezogener Bildung nennen sie 
die Erwerbsbeteiligung, die Berufsausbildung, die Größe des Betriebs und das Haus­
haltseinkommen (Barz & Tippelt, 2004, S. 23). In Bezug auf erwerbsbezogene Weiterbil­
dung wird zusammengefasst:

Aus milieuspezifischer Perspektive sind es vor allem die Milieus der modernen Performer 
(Teilnahmequote von 67 %) und der Experimentalisten (65 %), die sich besonders intensiv 
an beruflicher Weiterbildung beteiligen. Auch die Teilnahmequote des Unterschichtmi­
lieus der Konsum-Materialisten liegt mit 61 % vergleichsweise hoch. Diese für ein doch 
eher bildungsfernes Milieu erstaunlich starke Beteiligung an beruflicher Weiterbildung 
vermögen Befunde der Einzelexplorationen zu erläutern: Bei den besuchten Veranstaltun­
gen handelt es sich zumeist um ‚erzwungene Maßnahmen‘, deren Besuch den weiteren 
Bezug von Zuwendungen und Gratifikationen garantiert. Eher unterdurchschnittlich be­
teiligen sich dagegen Angehörige der DDR-Nostalgischen (46 %), der Konservativen (45 %) 
sowie der Traditionsverwurzelten (45 %) an beruflicher Weiterbildung. In diesem ‚traditio­
nellen Segment‘ des Milieumodells werden neben Schwellenängsten und Bedenken hin­

24 Bremer (2007, S. 118) definiert ein soziales Milieu als eine Großgruppe von Menschen, „die ihr Alltagsleben nach ähn­
lichen moralischen und geschmacklichen Prinzipien führen“. Die grundlegenden Haltungen eines sozialen Milieus wer­
den in Anlehnung an Bourdieu als Habitus bezeichnet (Bremer, 2007, S. 118) und zeigen sich in Wahrnehmungs-, Denk- 
und Handlungsmustern bzw. in der Art der Lebensführung, darunter auch in der Lernpraxis (Bremer, 2007, S. 128). Begriffe 
wie Lebensstil, Lebensführung, Lebensweise können laut Bremer als Synonym für Milieu verwendet werden (Bremer, 2007,
S. 120).

Teilnahmeforschung 69



sichtlich des höheren Lebensalters vor allem mangelnde Nutzen- und Verwertungserwar­
tungen als Weiterbildungsbarrieren wirksam. (Barz & Tippelt, 2004, S. 23).

Im Zuge der Erforschung der sozialen Milieus wurde in der Weiterbildungspraxis die 
Unterstützung der sozialen Integration erhofft, da sie Informationen zu individuellen 
Lebensläufen bieten, ohne hierarchische Sozialstrukturen zu widerlegen (Tippelt, 2000, 
S. 83). Bremer kritisiert jedoch die Marketing-Orientierung bzw. die Betrachtung der 
Milieus als Zielgruppen, u. a. aufgrund der Unfähigkeit, vertikale Ungleichheiten bzw. 
soziale Hierarchien und Selektionsmechanismen abzubilden (Bremer, 2007, S. 166).

Milieu- und Schichtzugehörigkeit, Sozialisation und Erziehung, familiale Struktu­
ren, kultureller Hintergrund, soziale Herkunft etc. – also die soziostrukturellen Fakto­
ren – sind wie die soziodemografischen Merkmale personenbezogen und wenig oder 
nicht individuell beeinflussbar (Zeuner, Pabst et  al., 2023, S. 32). Das Zusammenspiel 
von all diesen Merkmalen und Faktoren führt zu einer doppelten oder multidimensiona­
len Selektivität. D. h., dass eine Teilnahme an Weiterbildung umso seltener wird, je mehr 
Faktoren aufeinandertreffen, die mit einer unwahrscheinlichen Teilnahme verbunden 
sind (Brüning & Kuwan, 2002; Zeuner, Pabst et  al., 2023, S. 32), oder dass sich begünsti­
gende Merkmale entsprechend dem sogenannten „Matthäus-Prinzip (‚wer hat, dem 
wird gegeben‘)“ kumulativ bzw. positiv und ebenso benachteiligende Faktoren sich ne­
gativ verstärken (von Hippel et  al., 2018, S. 1135–1137). Diese doppelte Selektivität, Weiter­
bildungsschere und das Matthäus-Prinzip werden dadurch erkennbar, „dass vor allem 
diejenigen an institutionalisierter Weiterbildung partizipieren, die ohnehin schon über 
höhere Bildungsabschlüsse verfügen und dadurch in (gehobenen) beruflichen Berei­
chen tätig sind, die wiederum höhere Bildungsaktivitäten erfordern“ (Bremer, 2007, 
S. 22). Soziostrukturelle Faktoren (z. B. Klasse, Schicht, Habitus- oder Milieu-Zugehö­
rigkeit, Sozialisation durch Herkunftsfamilie) und damit verbundene Lebensstile und 
-erfahrungen beeinflussen zwar subjektive Faktoren wie motivationale Aspekte, Interes­
sen oder Bedürfnisse (Barz & Tippelt, 2004; Bremer, 2007; von Hippel et  al., 2018, 
S. 1138–1139) und dienen zudem als Indikatoren für Lebenslagen, die für die Gelegen­
heiten zur Weiterbildungsbeteiligung entscheidend sind (Kuper et  al., 2013, S. 97). Sie 
haben aber wie die soziodemografischen Merkmale den Informationsgehalt von Perso­
nenmerkmalen, die in bestimmten Kombinationen spezifische – weder statistisch belie­
bige noch gleichförmige – Lebensumstände hervorbringen (Wittpoth, 2018, S. 1156–
1158; Zeuner, Pabst et  al., 2023, S. 32). So kann auch mit Kenntnissen von soziodemo­
grafischen und milieuspezifischen Faktoren nicht erklärt werden, „warum Menschen 
mit bestimmten Personenmerkmalen mehr oder weniger an Weiterbildung teilneh­
men“ (Wittpoth, 2018, S. 1164). Wittpoth (2018, S. 1164–1167) schlägt daher vor, den Fo­
kus auf Kontextbedingungen – also förderliche oder hinderliche Bedingungen, die für 
bzw. gegen eine Beteiligung an Weiterbildung sprechen – zu lenken, weil damit weitere 
Informationen gewonnen werden könnten.

3.4.4 Kontextbedingungen
Kontextbedingungen, welche die Weiterbildungsteilnahme (förderlich oder hinder­
lich) beeinflussen können, sind beispielsweise das Weiterbildungssystem des jewei­
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ligen Landes mit seiner Struktur, den darin eingebundenen Sozialpartnern und den 
damit verbundenen Finanzierungs- und Unterstützungssystemen (Kaufmann et  al., 
2014, S. 47). Was die soziale Gerechtigkeit betrifft, spielen staatliche Interventionen in 
Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik eine zentrale Rolle (Boeren et  al., 2010, S. 53), denn 
vulnerable Gruppen (Menschen mit bestimmten Merkmalen wie niedrigem sozioöko­
nomischem Status, Migrant*innen, Ältere oder arbeits- bzw. erwerbslose Personen) 
nehmen mit der geringsten Wahrscheinlichkeit an Bildung teil (Boeren et  al., 2010, 
S. 46); allerdings haben abgesehen von der persönlichen, sozialen Ebene (s. 3.4.2) auch 
Faktoren auf der Ebene der Bildungsinstitutionen und des Wohlfahrtsstaates maßgeb­
liche Auswirkungen (Boeren et  al., 2010, S. 57–59). Damit verbunden ist die Nutz- und 
Verfügbarkeit von Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen (Brüning & Ku­
wan, 2002, S. 12–13). Auch die Merkmale der Weiterbildungsangebote, ihre strukturel­
len Rahmenbedingungen (wie Kursinhalte, Kosten, Dauer, Umfang etc.) sowie ihre 
(wahrgenommene) Erreichbarkeit und Zugänglichkeit (Bolder & Hendrich, 2000, 
S. 100; Brüning, 2001, S. 27; Kuwan & Seidel, 2013, S. 215; von Hippel et  al., 2018, 
S. 1135–1137; Wittpoth, 2018, S. 1156–1158) sind nicht zu unterschätzen. Als förder­
licher Faktor für die Weiterbildungsteilnahme wird ein positives Lernklima innerhalb 
der Bildungsinstitutionen erachtet, welches das Selbstbild der Teilnehmenden als Ler­
nende bzw. biografisch geprägte Lernerfahrungen berücksichtigt (Boeren et  al., 2010, 
S. 50–51). Aber auch mit der Erwerbstätigkeit verbundene Aspekte wie der Beruf bzw. 
damit verbundene Normen und Haltungen betreffend Weiterbildung sind wesentliche 
Kontextbedingungen, denn es gibt beispielsweise Berufsgruppen mit Weiterbildungs­
pflicht, aber auch solche, bei denen Weiterbildung nicht üblich ist (Wittpoth, 2018, 
S. 1162). Gleichzeitig sind Merkmale der Erwerbstätigkeit auch als soziodemografische 
Faktoren bzw. Personenmerkmale in Form der beruflichen Position, des Beschäfti­
gungsgrades oder des Anstellungsmodus wirksam (s. 3.4.2). Der Arbeitsplatz ist ent­
scheidend, wenn es um Lerngelegenheiten geht: Elementare Aspekte sind die ausge­
übte Tätigkeit, die Position, die betriebliche Hierarchie, die Branchenzugehörigkeit 
des Betriebs, die Betriebsgröße und die Möglichkeit betriebsinterner Weiterbildung 
bzw. Freistellung der Beschäftigten für Weiterbildung, Lernspielräume und die Ver­
wertbarkeit von Gelerntem im Arbeitsvollzug sowie die Offenheit für Weiterbildungs­
bedarfe und -wünsche der Beschäftigten (Bolder & Hendrich, 2000, S. 83). Daneben 
spielen international betrachtet auch der Wettkampf am globalen Markt, technische 
Änderungen sowie die Präsenz von Gewerkschaften eine Rolle (Boudard & Rubenson, 
2003, S. 268). Den sozialen Kontext wie das Umfeld, Gemeinschaften und Netzwerke 
sowie soziale Ressourcen, damit auch die eigene Familie und Herkunftsfamilie (sowie 
auch ihr Einfluss auf zeitliche und finanzielle Ressourcen etc.), gilt es ebenfalls zu be­
achten (Wittpoth, 2018, S. 1158–1160). Kontextbedingungen wie das Weiterbildungssys­
tem und die Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik eines Landes, damit verbundene Bera­
tungs- und Unterstützungsdienstleistungen, Merkmale von Weiterbildungsangeboten 
und Arbeitsplätzen mit ihren Rahmenbedingungen sowie das erwerbsbezogene und 
private soziale Umfeld begünstigen oder behindern also die Weiterbildungsteilnahme. 
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Für eine Erklärung der Teilnahme oder Nichtteilnahme ist jedoch die subjektive Per­
spektive entscheidend.

3.4.5 Subjektive Gründe für Teilnahme und Nichtteilnahme
Um die Nichtteilnehmenden besser zu verstehen, sind nebst den Kontextbedingungen 
besonders auch die subjektiven Gründe für Teilnahme und Nichtteilnahme interes­
sant (Wittpoth, 2018, S. 1167). In der Forschung werden seit den 2000er-Jahren ver­
mehrt Kontextfaktoren beachtet und gleichzeitig die subjektive Perspektive erhoben; 
wesentliche Themen sind dabei (v. a. bei qualitativen Arbeiten) die Interessen, Gründe 
und Motive aus individueller Perspektive (Zeuner, Pabst et  al., 2023, S. 32). Mit der Stu­
die von Bolder und Hendrich (2000) veränderte sich die Auffassung, dass eine Nicht­
teilnahme an Weiterbildung aus Passivität, fehlender Motivation oder fehlendem Wil­
len erfolgt und mit einem Defizit gleichzusetzen ist, vielmehr ist sie als Ausdruck 
aktiver Lebensführung zu betrachten und ergibt sich aufgrund berechtigter Gründe 
aus einer skeptischen Einschätzung von Nutzen und Aufwand. Es wurde anerkannt, 
dass das lebenslange Lernen Lebensbedingungen erfordert, die nicht für alle gegeben 
sind (Bremer, 2007, S. 114–115). Bolder und Hendrich (2000, S. 17) untersuchten die 
Nichtteilnahme aus subjektorientierter, handlungstheoretischer Forschungsperspek­
tive und wollten dabei herausfinden, wie die Individuen als Träger von erwerbsbezoge­
nen Qualifikationen mit der „Verhaltenserwartung“ des lebenslangen Lernens umge­
hen. Sie kamen zur übergeordneten Erkenntnis, dass es darauf ankommt, wie diese 
normative Verhaltensanweisung „als subjektiv vernünftige Verhaltensoption oder ‑zu­
mutung erlebt wird […]. Fällt die Bilanz negativ aus, dürfte Weiterbildungsabstinenz 
die wahrscheinlichere Alternative bilden“ (Bolder & Hendrich, 2000, S. 35). Als zentra­
les Ergebnis lässt sich zusammenfassen: Wenn kein beruflicher oder existenzieller 
Zwang besteht oder keine individuellen Ziele verwirklicht werden können, spricht im 
Normalfall nichts für Weiterbildung (Bolder & Hendrich, 2000, S. 234).

Auch Zeuner, Pabst und Heilmann (2023) haben sich mit der Erforschung subjek­
tiver Begründungen von Nichtteilnahme und Teilnahme beschäftigt und die Bedeu­
tung subjektiver Lerngeschichten für individuelle Weiterbildungsentscheidungen un­
tersucht (S. 31), um einen Beitrag zum Verständnis von Lernbegründungen und 
-hindernissen zu leisten (S. 33). Als wesentliche Erkenntnis resümieren sie, dass die 
subjektiven Begründungen immer auch auf strukturelle Hindernisse verweisen (Zeu­
ner, Pabst et  al., 2023, S. 35) und die Befragten einerseits die gesellschaftliche Erwartung 
des lebenslangen Lernens nachvollziehen und als wichtig erachten, aber andererseits 
vielfältige Hürden und Hinderungsgründe erfahren, wie „fehlende oder unzureichende 
Informationen über Weiterbildungsmöglichkeiten, eine inadäquate Beratung, die 
Nichtberücksichtigung besonderer Lebensumstände, eine geringe Anerkennung ge­
sundheitlicher oder psychischer Einschränkungen, geringe Nutzenerwartungen und 
Anschlussmöglichkeiten usw.“ (Zeuner, Pabst et  al., 2023, S. 37). Daraus leiten sie u. a. 
die Forderung ab, dass Lebensumstände vermehrt beachtet werden müssen (Zeuner, 
Pabst et  al., 2023, S. 37).
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Die Lebensumstände wurden von Kraus, Wenger und Moor (im Erscheinen) in 
ihrer Untersuchung zur Frage, wie in der Schweiz erwerbstätige Menschen im Verlaufe 
ihrer Erwerbstätigkeit erwerbsbezogene Bildungsmöglichkeiten nutzen, anhand eines 
„Diversity-Samplings“ berücksichtigt. Dadurch, dass die 62 Interviewpartner*innen an­
hand der Diversity-Kriterien Geschlecht, Migrationshintergrund und Beeinträchtigung – 
nebst Alter und höchstem Bildungsabschluss – ausgewählt wurden, sind entsprechend 
unterschiedliche Perspektiven sowie verschiedene Lebens- und Erwerbssituationen in 
den Daten repräsentiert (Kraus et  al., im Erscheinen). So wurde explizit auch das Merk­
mal Beeinträchtigung erhoben und als Lebensrealität berücksichtigt (s. Kapitel 4.1). Die 
Ergebnisse dieser Studie zeigen, wie vielfältig, prozesshaft und komplex Bildungsent­
scheidungen sind und dass die Lerngründe das konstitutive Element für die Nutzung 
erwerbsbezogener Bildung sind (Kraus et  al., im Erscheinen). Die unterschiedlichen 
Lerngründe sind mit der Mobilisierung von Ressourcen, Entscheidungsprozessen so­
wie den verfügbaren Bildungsformen (Weiterbildungsangebote und Lerngelegenhei­
ten) in einer bestimmten Lebens- und Erwerbssituation verbunden (Kraus et  al., im Er­
scheinen). Menschen finden sich im Laufe ihrer Erwerbstätigkeit in verschiedenen 
typischen Situationen wieder, in denen sie erwerbsbezogene Bildungsangebote nutzen, 
wobei dies wenig von personenbezogenen Faktoren abzuhängen scheint, denn als dis­
tinktive Merkmale zeigten sich – wenn überhaupt – die Kriterien Alter und Bildungsab­
schluss. Bei den Kriterien Geschlecht, Migrationshintergrund und Beeinträchtigung wurden 
keine Muster erkennbar (Kraus et  al., im Erscheinen). Menschen mit Beeinträchtigung 
nutzen gemäß dieser Studie erwerbsbezogene Bildungsangebote in gleicher Weise wie 
Menschen ohne Beeinträchtigung, nämlich wenn sie sich in einer der zehn typischen 
Nutzungssituationen wiederfinden (Kraus et al., im Erscheinen; Wenger & Kraus, ein­
gereicht). Diese Nutzungssituationen sind nach den Gründen benannt, die sie aus­
machen: „sich an anderen orientieren, sich von einem Angebot leiten lassen, etwas für 
sich selbst tun, sich permanent weiterentwickeln wollen, in der Sache weiterkommen 
wollen, eine Gelegenheit wahrnehmen, einer Qualifizierungsanforderung nachkom­
men, ein Lernbedürfnis befriedigen, erwerbsbezogene Ziele erreichen wollen, etwas 
aufholen wollen“ (Kraus et  al., im Erscheinen).25

Generell ergänzen die qualitativen Ergebnisse aus der oben genannten Schweizer 
Studie die aktuellsten Erhebungen des Bundesamts für Statistik, welches die Weiterbil­
dungsaktivitäten der Schweizer Bevölkerung als vielfältig beschreibt, da sie zwischen 
dem Absolvieren von Kursen, dem Besuch von Seminaren, Workshops oder Tagun­
gen, der Nutzung von Privatunterricht oder der Inanspruchnahme von Schulungen 
am Arbeitsplatz variieren, wobei fast 80 % dieser Angebote aus erwerbsbezogenen 
Gründen wahrgenommen werden (Bundesamt für Statistik, 2022, S. 5). Die am meis­
ten genannten Gründe für die Teilnahme sind demnach „bessere Arbeitsleistung“ 
(56 %), „persönliches Interesse am Thema“ (39 %) sowie „organisatorischer/technolo­
gischer Wandel am Arbeitsplatz“ (31 %) (Bundesamt für Statistik, 2022, S. 12). Erwerbs­
bezogene Weiterbildungen wurden entweder vom Arbeitgeber gefordert (34 %) oder 

25 Eine Auseinandersetzung mit den ebenfalls in diesem Projekt erhobenen „Gründen für Nichtlernen“ und der Frage, ob 
sich daraus spezifische Erkenntnisse für Menschen mit Beeinträchtigung ableiten lassen, findet sich in Abschnitt  3.5.5.
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vorgeschlagen (23 %) oder erfolgten einerseits aus Eigeninitiative (39 %), andererseits 
auf Initiative von anderen wie dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV), 
Freunden oder Bekannten (Bundesamt für Statistik, 2022, S. 13).

Besonders aufschlussreich sind nicht nur die subjektiven Gründe, aus denen sich 
Menschen für eine Teilnahme entscheiden, sondern v. a. auch diejenigen, mit denen 
sie eine Nichtteilnahme an Weiterbildung erklären (Hippel et  al., 2018, S. 1140–1141; 
Wittpoth, 2018, S. 1156–1167). Zu den am häufigsten genannten Aspekten gehören hier 
fehlende finanzielle, zeitliche oder soziale Ressourcen aufgrund familiärer oder beruf­
licher Verpflichtungen (Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung, 2024; Barz & 
Tippelt, 2004; Brüning & Kuwan, 2002; Bundesamt für Statistik, 2024; Bundesministe­
rium für Bildung und Forschung, 2024; Kuwan & Seidel, 2013, S. 215; SKBF, 2023, 
S. 351), fehlende Nutzenerwartungen in Bezug auf die Verwertbarkeit oder die Bedeu­
tung des Lerngegenstands, nicht vorhandener Bedarf an Weiterbildung oder man­
gelnde Passung zwischen dem Angebot und den Erwartungen oder Bedürfnissen 
(Barz & Tippelt, 2004; Bolder & Hendrich, 2000; Bremer, 2007; Dobischat & Düssel­
dorff, 2018, S. 750; Kuwan & Seidel, 2013, S. 224; Zeuner, Pabst et  al., 2023).

Auch hemmende Lernerfahrungen wie Angst vor Misserfolg, Prüfungs- oder 
Lernangst sowie alternative Lernpräferenzen – beispielsweise, weil informelles, selbst­
reguliertes oder Berufs- und Erfahrungslernen vorgezogen wird (Barz & Tippelt, 2004; 
Bolder & Hendrich, 2000; Bremer, 2007; Erler, 2018; Kuwan & Seidel, 2013, S. 218) – 
werden oft als Gründe genannt, die gegen eine Teilnahme sprechen.

Weiterbildungsteilnahme wird also aus bestimmten Gründen oder unter spezifi­
schen Bedingungen realisiert (oder nicht realisiert), wobei soziodemografische Merk­
male oder soziostrukturelle Faktoren diese beeinflussen können (Wittpoth, 2018, 
S. 1168). Es bleibt offen, wie die Voraussetzungen und Bedingungen beschaffen sind, 
unter denen Personen mit bestimmten Merkmalen (für diese Arbeit relevant: mit dem 
Merkmal Beeinträchtigung) in bestimmten Kontexten eine Weiterbildung zur Bearbei­
tung von Lebensaufgaben einsetzen (Wittpoth, 2018, S. 1168). Es kann angenommen 
werden, dass die Erkenntnisse aus dem soeben dargestellten Forschungsstand der allge­
meinen Teilnahmeforschung auf alle Menschen zutreffen, obwohl nur bei einer Studie 
ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass sie auch für Personen mit Beeinträchti­
gungen gelten. Daher werden im Folgenden Resultate aus Arbeiten zusammengefasst, 
die explizit die Teilnahme von Menschen mit Behinderungen untersucht haben.

3.5 Weiterbildungsteilnahme von Menschen mit 
Behinderungen

Zur Weiterbildungsteilnahme von Menschen mit Behinderungen gibt es im deutsch­
sprachigen Raum nur wenige repräsentative Untersuchungen (bzw. fehlt das Merkmal 
in gängigen Bildungsstatistiken wie dem Adult Education Survey), und diese deuten 
auf eine tiefere Teilnahmequote hin (Bundesamt für Statistik, 2024, S. 3; Bundesminis­
terium für Arbeit und Soziales, 2021, S. 189; Schmidt-Hertha & Tippelt, 2013, S. 242; 
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SKBF, 2023, S. 357). Die Barrieren, welche zur niedrigeren Teilnahmequote führen, 
wurden allerdings in diesen Studien nicht erfasst, bzw. es fehlen Ausführungen dazu 
(Schmidt-Hertha & Tippelt, 2013, S. 243). Auch der aktuellste Schweizer Bildungsbe­
richt weist darauf hin, dass es schwierig sei, statistische Angaben über die Weiterbil­
dungsteilnahme von Menschen mit Behinderungen zu machen, da die Schweizerische 
Arbeitskräfteerhebung (sowie auch das Bundesamt für Statistik allgemein) nur den 
Grad „der gesundheitlichen Einschränkung“ erfasst und über die Gründe der geringe­
ren Weiterbildungsbeteiligung „nichts ausgesagt werden“ kann (SKBF, 2023, S. 357). 
Die Situation ähnelt also derjenigen, die Zwicky (2003, S. 181–182) bereits 20 Jahre vor­
her bemängelte. Im Folgenden soll zu den einzelnen Einflussfaktoren auf die Weiter­
bildungsbeteiligung, wie sie im Abschnitt 3.4 zur Teilnahmeforschung beschrieben 
wurden, zusammengetragen werden, was dazu aus der Forschung zu Menschen mit 
Behinderungen bekannt ist. So soll eruiert werden, welches Wissen über die Weiterbil­
dungsbeteiligung von Menschen mit Beeinträchtigung (im deutschsprachigen Raum) 
vorhanden ist.

3.5.1 Soziodemografische Merkmale
Das Bundesamt für Statistik schätzt den Anteil an Menschen mit Beeinträchtigungen 
in der Schweiz auf ca. 22 % (Bundesamt für Statistik, 2023b). Menschen mit Beein­
trächtigungen sind im Durchschnitt älter als Menschen ohne Beeinträchtigungen, da 
der Anteil mit dem Alter ansteigt (11 % der 16- bis 24-Jährigen vs. 39 % der ab 85-Jähri­
gen haben eine Beeinträchtigung) bzw. viele „funktionelle Einschränkungen oder be­
hindernde Erkrankungen“ erst mit dem Alter auftreten (Bundesamt für Statistik, 
2023b). Dies hängt – nicht nur, aber auch – mit der medizinischen Operationalisierung 
zusammen (s. Abschnitt 2.2.3.1). Der Anteil an Frauen (57 %) ist bei den Menschen mit 
Beeinträchtigungen in allen Altersklassen höher als der Männeranteil (43 %) (Bundes­
amt für Statistik, 2023b). 68 % der Menschen mit Beeinträchtigungen im Erwerbsalter 
(16–64 Jahre) sind erwerbstätig und 5 % sind erwerbslos (nicht erwerbstätig, aber auf 
Stellensuche). Die Hälfte der Erwerbstätigen mit Beeinträchtigungen arbeitet Teilzeit; 
bei den Erwerbstätigen ohne Beeinträchtigungen sind es ca. 37 % (Bundesamt für Sta­
tistik, 2023a). „Die Arbeitsbedingungen von Menschen mit und ohne Behinderungen 
scheinen vergleichbar zu sein“ (Bundesamt für Statistik, 2020a, S. 15). Außerdem wird 
darauf hingewiesen, dass zahlreiche Menschen mit Behinderungen auf dem geschütz­
ten Arbeitsmarkt produktive Arbeit leisten (Bundesamt für Statistik, 2020a, S. 15; mehr 
dazu in Abschnitt 3.3.2). Die höchsten Bildungsabschlüsse von Menschen mit Beein­
trächtigungen sind niedriger als jene der restlichen Bevölkerung: Bei den Abschlüssen 
auf Tertiärstufe ist der Anteil von Menschen ohne Beeinträchtigungen signifikant hö­
her, während bei den Abschlüssen auf Sekundarstufe und der obligatorischen Schule 
als höchstem Abschluss der Anteil von Menschen mit Beeinträchtigungen deutlich hö­
her ist, und ähnlich wie andere Gruppen mit niedrigerem Bildungsstand nehmen 
Menschen mit Beeinträchtigungen seltener an Weiterbildung teil (Bundesamt für Sta­
tistik, 2020a, S. 13–14).
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Wird die Gruppe der Personen, die in den letzten fünf Jahren keine Weiterbil­
dung absolviert haben, genauer betrachtet, zeigt sich tatsächlich, dass dort Personen, 
die nicht erwerbstätig und nicht auf Arbeitssuche sind (55 %), Personen mit Beein­
trächtigungen (44 %) und Personen mit Migrationshintergrund (35 %) häufig vertreten 
sind (Bundesamt für Statistik, 2024, S. 3). Ein Drittel der Personen mit Beeinträchti­
gungen gab an, keinen Bedarf an Weiterbildung zu sehen und sich deshalb nicht wei­
terzubilden (Bundesamt für Statistik, 2024, S. 6). Der häufigste Grund, warum sich 
Personen mit Beeinträchtigungen trotz Bedarf oder Wunsch nicht weiterbilden konn­
ten, war die Gesundheit (Bundesamt für Statistik, 2024, S. 6). „Die höchsten Anteile 
der Personen, die sich trotz Bildungswunsch nicht aus- oder weiterbilden konnten, fin­
den sich bei den Erwerbslosen (30 %), bei Personen mit Migrationshintergrund der 
ersten Generation (18 %) und bei Personen ohne nachobligatorischen Abschluss 
(16 %)“ (Bundesamt für Statistik, 2022, S. 5). Die häufigsten Gründe für die Nichtteil­
nahme sind bei den Erwerbstätigen der Mangel an Zeit (bei fast allen Altersgruppen 
eines der drei häufigsten Teilnahmehindernisse), zu hohe Kosten des Angebots (bei 
den weiterbildungsaktivsten Altersgruppen eines der drei häufigsten Teilnahmehin­
dernisse) und familiäre Beanspruchung, gefolgt von anderen persönlichen Gründen 
(Bundesamt für Statistik, 2022, S. 5, 19, 2024, S. 7). Personen, die nicht erwerbstätig 
waren, gaben Alter und Gesundheit als häufigste Gründe für Nichtteilnahme an (Bun­
desamt für Statistik, 2022, S. 20). Auch Personen ohne nachobligatorischen Abschluss 
nennen am häufigsten das Alter, aber auch andere persönliche Gründe oder familiäre 
Beanspruchung (Bundesamt für Statistik, 2022, S. 20).

Wie bereits erwähnt, sind Personen mit Beeinträchtigungen unter den Nichtteil­
nehmenden deutlich übervertreten (Bundesamt für Statistik, 2024, S. 3). Sie bilden 
sich im Vergleich zu Menschen ohne Beeinträchtigungen anteilsmäßig weniger aus 
und weiter; die Unterschiede sind besonders bei der Weiterbildungsbeteiligung der 35- 
bis 64-Jährigen signifikant (Bundesamt für Statistik, 2022, S. 9). Allerdings sind die sta­
tistischen Angaben zu Personen mit Beeinträchtigungen mit Vorsicht zu betrachten, 
da der „Grad der gesundheitlichen Einschränkung“26 erhoben wird (SKBF, 2023, 
S. 357), was einem rein medizinischen Verständnis von Behinderung entspricht (s. Ab­
schnitt 2.2 zum Begriffsverständnis), Behinderung mit Krankheit gleichsetzt und da­
bei nicht trennscharfe Daten erzeugt. Warum Menschen mit gesundheitlichen Ein­
schränkungen weniger häufig an Aus- und Weiterbildungsaktivitäten partizipieren, 
wird weiter oben mit der Gesundheit begründet, was zirkulär und wenig aussagekräf­
tig ist. So ist es nicht erstaunlich, dass im Schweizer Bildungsbericht Folgendes festge­

26 Dieser wird „gemessen über selbst wahrgenommene physische und psychische Leiden, die das Leben im Alltag behin­
dern“ (Bundesamt für Statistik, 2022, S. 9). Das BfS definiert „Menschen mit Behinderungen gemäß Behindertengleich­
stellungsgesetz“ als Personen, die ein dauerhaftes Gesundheitsproblem haben und die bei Tätigkeiten des normalen 
Alltagslebens (stark oder etwas) eingeschränkt sind; die Daten beruhen auf der subjektiven Beurteilung der befragten 
Person (Bundesamt für Statistik, 2022, S. 22). „Als Basis dient eine Selbstbeurteilung anhand von zwei Fragen: „Haben Sie 
Krankheiten oder gesundheitliche Probleme, die chronisch oder andauernd sind? Darunter werden Krankheiten oder 
Gesundheitsprobleme verstanden, die mindestens sechs Monate gedauert haben oder voraussichtlich mindestens sechs 
Monate dauern.“ Und: „Wie sehr sind Sie seit mindestens sechs Monaten aufgrund eines gesundheitlichen Problems bei 
gewöhnlichen Aktivitäten im täglichen Leben eingeschränkt? Würden Sie sagen, Sie sind… 1. Stark eingeschränkt, 2. Ein­
geschränkt, aber nicht stark, 3. Überhaupt nicht eingeschränkt“ (Bundesamt für Statistik, 2020a, S. 7).
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halten wird: „Über die Gründe der unterschiedlichen Teilnahmequoten kann aber 
nichts ausgesagt werden“ (SKBF, 2023, S. 357).

Schmidt-Hertha und Tippelt (2013) konnten in ihrer Sekundäranalyse der Daten 
des Nationalen Bildungspanels in Deutschland sowie der Verbundstatistiken des Deut­
schen Instituts für Erwachsenenbildung bereits vor über zehn Jahren zeigen, dass „Per­
sonen mit und ohne Behinderung dann mit vergleichbarer Wahrscheinlichkeit an Wei­
terbildung teil[nehmen], wenn sie eine ähnliche Grundbildung genossen haben, den 
gleichen Erwerbsstatus haben und ihren Gesundheitszustand in etwa gleich einschät­
zen“ (S. 243); denn wenn in der von ihnen durchgeführten linearen Regressionsanalyse 
Bildungsstand, Erwerbsstatus sowie Alter und Geschlecht kontrolliert werden, „ver­
schwindet die Bedeutung des Behinderungsgrades als Prädiktor für Weiterbildungsteil­
nahme fast vollständig, während der subjektiv eingeschätzte Gesundheitszustand wei­
terhin schwach signifikant zur Vorhersage von Weiterbildungsteilnahme beiträgt“ 
(S. 242). Falls die Beeinträchtigung also mit einem für eine Weiterbildungsteilnahme 
nicht genügend guten Gesundheitszustand verbunden ist, wird dies eine plausible Er­
klärung für eine Selbstexklusion sein. Ansonsten besteht auch hier das Risiko eines Zir­
kelschlusses.

3.5.2 Soziostrukturelle Faktoren
Wie in Abschnitt 3.4.3 beschrieben, beeinflussen soziostrukturelle Faktoren (z. B. 
Klasse, Schicht, Habitus- oder Milieu-Zugehörigkeit, Sozialisation durch Herkunftsfa­
milie) und damit verbundene Lebenslagen und -erfahrungen Gelegenheiten, Interes­
sen oder Bedürfnisse in Bezug auf Weiterbildungsteilnahme (Barz & Tippelt, 2004; 
Bremer, 2007; Kuper et  al., 2013, S. 97; von Hippel et  al., 2018, S. 1138–1139). Sie haben 
aber wie die soziodemografischen Merkmale den Informationsgehalt von Personen­
merkmalen, die in bestimmten Kombinationen spezifische Lebensumstände hervor­
bringen (Wittpoth, 2018, S. 1156–1158; Zeuner, Pabst et  al., 2023, S. 32). Bei Menschen 
mit Beeinträchtigungen ist einer dieser spezifischen Umstände eine mögliche Benach­
teiligung oder Ausgrenzung, die durch mehrere, sich oftmals verstärkende Faktoren 
erzeugt wird, weshalb Menschen mit Beeinträchtigungen zu den „Benachteiligten in 
der Weiterbildung“ 27 gezählt werden (Brüning, 2001, S. 7–8). Die „Benachteiligtenfor­
schung“ beschäftigt sich mit der Weiterbildungsteilnahme, weil davon ausgegangen 
wird, dass Weiterbildung Benachteiligung vermindert bzw. verhindern kann und dem­
entsprechend eine Nicht-Teilnahme an Weiterbildung mit bildungsbezogener, beruf­
licher sowie sozialer Benachteiligung zusammenhängt (Brüning, 2001, S. 8). Zu den 
„Benachteiligten in der Weiterbildung“ zählt Brüning (2001, S. 50) Gruppen mit be­
stimmten soziodemografischen Merkmalen: „Junge Erwachsene unter 25 Jahren ohne 
abgeschlossene Schul-/Berufsausbildung; Arbeitslose, Langzeitarbeitslose; Sozialhilfe-

27 Die Bezeichnung Benachteiligte wird wie das Zielgruppenkonzept (s. 3.5.3.3) kritisiert. Die Begrifflichkeiten („Benachtei­
ligte“, „Benachteiligtenförderung“) lenken den Fokus auf die Defizite der Individuen statt auf den sozialen Kontext oder 
gesellschaftliche Herausforderungen und ignorieren damit verkürzt die Kompetenzen und Gestaltungsmöglichkeiten der 
Individuen (Brüning, 2001, S. 8). Außerdem ist es eine von außen (meist von Institutionen) vorgenommene Zuschrei­
bung, die nicht mit der Wahrnehmung der Bezeichneten übereinstimmen muss (Brüning, 2001, S. 30). Der Begriff Benach­
teiligung soll äußere Faktoren stärker beinhalten, ist aber auch nicht fähig, gesellschaftliche Veränderungen oder Prozesse 
abzubilden (Brüning, 2001, S. 8).
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Empfänger/innen; Behinderte; Ausländer/innen, Aussiedler/innen; Alleinerziehende; 
Berufsrückkehrerinnen; An- und Ungelernte (Teilqualifizierte); Personen in länd­
lichen Regionen; Erwachsene mit Lernproblemen; Analphabeten, Post-Analphabeten; 
Strafgefangene; Ältere über 55 Jahre“. In diesen Zielgruppen sind also die für die Wei­
terbildungsteilnahme bzw. -nichtteilnahme relevanten Faktoren wie Schul- und Be­
rufsabschluss, Erwerbsstatus und soziodemografische Faktoren wie Geschlecht und 
Nationalität abgebildet; allerdings kann auch damit nicht erklärt werden, warum ge­
rade diese Gruppen weniger an Weiterbildung teilnehmen. Außerdem können Men­
schen mit Beeinträchtigungen auch zu mehreren dieser Gruppen gehören bzw. in fast 
allen dieser aufgelisteten Gruppen gleichzeitig enthalten sein.

3.5.3 Kontextbedingungen
Im Abschnitt 3.4.4 wurden Kontextbedingungen genannt, welche die Weiterbildungs­
teilnahme beeinflussen. Entlang dieser Bedingungen soll aufgezeigt werden, was spe­
zifische Untersuchungen zur Weiterbildungsteilnahme von Menschen mit Behinde­
rungen herausgefunden haben.

3.5.3.1 Weiterbildungssystem
Brüning (2001, S. 12) konstatiert in ihrem Forschungsbericht, dass ein umfassendes 
Vorsorgesystem der Benachteiligung vorbeugen kann, während benachteiligungssen­
sible gesetzliche Grundlagen des Weiterbildungssystems bestehende Benachteiligun­
gen reduzieren können. Dies sollte mit einer systematischen Prüfung von Zugangs- 
und Finanzierungsmöglichkeiten, der Sicherstellung des Transfers von Erfahrungen 
aus Modellprojekten in den Alltag sowie durch eine bessere Vernetzung und Zusam­
menarbeit aller beteiligten Akteure gelingen (Brüning, 2001, S. 12). Im Weiterbildungs­
gesetz der Schweiz sind zwar die „Verbesserung der Chancengleichheit“ und das Beach­
ten der „besonderen Bedürfnisse[…] von Menschen mit Behinderungen“ (Art. 8 WeBiG) 
im Rahmen staatlich geregelter oder unterstützter Weiterbildung festgehalten; aller­
dings sind Finanzhilfen konkret und ausschließlich für Angebote der Förderung von 
Grundkompetenzen (z. B. Alphabetisierung) Erwachsener geregelt (Grämiger, 2023, 
S. 368) und es wird deutlich gemacht, dass die Verantwortung für die Weiterbildung 
„der einzelne Mensch“ trägt (Art. 5 Abs. 1 WeBiG). Geforderte Regelungen zur Barriere­
freiheit, zur Schulung von Dozierenden oder Zurverfügungstellung von Assistenz, 
Hilfsmitteln und Nachteilsausgleich (Babilon, 2018, S. 487) sind im Weiterbildungsge­
setz der Schweiz nicht enthalten; jedoch lassen sich diese teilweise durch das Diskrimi­
nierungsverbot einfordern (Glockengiesser, 2015, S. 8–9).

3.5.3.2 Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen
Laut Brüning (2001, S. 13; S. 123) kann die Weiterbildungsteilnahme von Menschen 
mit Behinderungen oder anderen „benachteiligten Gruppen“ durch den Ausbau von 
Supportstrukturen und Unterstützungsdienstleistungen (Beratung, Assistenzagentu­
ren, finanzielle Nachteilsausgleiche etc.) sowie durch die Erhöhung der Transparenz 
und Übersichtlichkeit von Bildungsangeboten und Beratungsmöglichkeiten gestärkt 
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werden. Insbesondere personenbezogene Lernberatung und eine positive Einstellung 
zur Diversität eines professionell ausgebildeten Personals werden als gewinnbringend 
eingeschätzt (Brüning, 2001, S. 11). Heimlich und Behr (2018, S. 1213–1214) plädieren 
ebenfalls dafür, Vielfalt als Grundlage aller Bildungsangebote anzusehen und Hilfs­
angebote nicht nur für spezifische Personen, sondern für das gesamte System zur Ver­
fügung zu stellen. Zusätzlichen Beratungs- und Unterstützungsangeboten wird gar 
eine Schlüsselfunktion in der Umsetzung einer inklusiven EB/WB zugewiesen (Babi­
lon, 2018, S. 148). In der Schweiz laufen die Unterstützungsmaßnahmen über die Inva­
lidenversicherung (IV), die z. B. Unterstützung in Form von Kostenübernahme für 
technische Hilfsmittel, Assistenzpersonen, Gebärdensprachdolmetscher*innen oder 
Beratung bietet (SDBBZ, 2013, S. 3).

3.5.3.3 Merkmale der Angebote
Durch die Bemühungen um Chancengerechtigkeit für benachteiligte Bevölkerungs­
gruppen und das Zielgruppenkonzept gerieten in den 1970er-Jahren (im deutschspra­
chigen Raum) auch Menschen mit Behinderungen in den Blick der Erwachsenenbil­
dung/Weiterbildung (Ackermann, 2019, S. 18; Babilon, 2018, S. 28; Heimlich & Behr, 
2018, S. 1208). Allerdings wurden vorwiegend separate Angebote durch klassische Son­
derinstitutionen wie Wohnheime oder Werkstätten der Behindertenhilfe, Interessen­
verbände oder andere soziale Organisationen entwickelt (Ackermann, 2019, S. 18; 
Brüning, 2001, S. 95–96; Burtscher, 2013, S. 114; Heimlich & Behr, 2018, S. 1211). Bei­
spielsweise wurden 1983 die „Bildungsklubs“ von Pro Infirmis – der Dachorganisation 
der Interessenvertretungen von Menschen mit Behinderungen in der Schweiz – ins 
Leben gerufen, wo auch heute noch in Räumen der regulären Erwachsenenbildung ein 
gemeinsames Lernen von Menschen mit und ohne Behinderungen stattfindet (Heim­
lich & Behr, 2018, S. 1216–1218). Bis Ende der 1990er-Jahre folgten weitere Modell-
projekte wie das Schweizer Programm „Integrierte Erwachsenenbildung“, bei dem 
Bildungsklubs von Pro Infirmis Zürich mit verschiedenen allgemeinen Erwachsenen­
bildungsanbietern zusammenarbeiteten (Babilon, 2018, S. 68–69). Auch wenn sich 
mittlerweile zahlreiche solche Kooperationsmodelle etabliert haben, bleibt häufig die 
Hauptverantwortung für die Zielgruppe und die Durchführung der Angebote bei den 
Mitarbeitenden der Sonderinstitutionen, während die allgemeinen Einrichtungen die 
finanzielle Abwicklung sowie die Ausschreibung der Kurse übernehmen (Ackermann, 
2019; Babilon, 2018, S. 456; Brüning, 2001, S. 96; Ditschek, 2011).

Spätestens seit dem Inkrafttreten der UN-BRK sind auch Erwachsenenbildungs- 
und Weiterbildungsanbieter um Angebote für Menschen mit Behinderungen bemüht 
(Heimlich & Behr, 2018, S. 1207). Besonders die Volkshochschulen in Deutschland ha­
ben mittlerweile einen bedeutenden Anteil an Angeboten, welche explizit für Men­
schen mit Behinderungen entworfen und durchgeführt werden, wobei Letztere auch 
einige allgemeine Angebote nutzen können (Ackermann, 2019, S. 18; Heimlich & Behr, 
2018, S. 1208; Süssmuth & Eisfeld, 2018, S. 775). Trotzdem sind Menschen mit Behin­
derungen in Erwachsenen- und Weiterbildungsangeboten nach wie vor unterrepräsen­
tiert, und besonders für Menschen mit schweren Beeinträchtigungen bestehen weiter­

Weiterbildungsteilnahme von Menschen mit Behinderungen 79



hin deutliche Barrieren (Heimlich & Behr, 2018, S. 1208). Aufgrund des Prinzips der 
Freiwilligkeit kann die Inklusion in der EB/WB – anders als beispielsweise im obliga­
torischen Bildungssektor – nicht durch Verordnungen erreicht werden; außerdem be­
stehen andere (oft knapper bemessene) Finanzierungsformen und die Mitarbeitenden 
sind in Bezug auf die Zielgruppe noch nicht genügend ausgebildet, was mögliche 
Gründe liefert, warum der Ausbau der inklusiven EB/WB noch nicht ausreichend ver­
wirklicht ist (Heimlich & Behr, 2018, S. 1212). Weitere Ursachen für die wenig fortge­
schrittene Umsetzung von Inklusionsmaßnahmen sind die unterschiedlichen Ver­
ständnisse von und Einstellungen zu Inklusion an sich (Heimlich & Behr, 2018, 
S. 1213). Nach wie vor existiert die gängige Vorstellung der spezifischen Betreuung, 
dass die Menschen in für sie zugeschnittenen, separaten Angeboten am besten „aufge­
hoben“ seien (Heimlich & Behr, 2018, S. 1208–1210). Dies steht im Kontrast zum Ver­
ständnis, gleichberechtigte Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen sowie He­
terogenität und Vielfalt als normale Grundvoraussetzungen von Bildung anzunehmen 
(Heimlich & Behr, 2018, S. 1214). Diesem Verständnis nach sind inklusive Bildungsan­
gebote nicht nur für spezifische Gruppen (z. B. Menschen mit Behinderungen), son­
dern im Sinne einer offenen Didaktik für vielfältige Bedürfnisse und Interessen konzi­
piert (Heimlich & Behr, 2018, S. 1214). Entsprechend diesem Leitbild der Inklusion 
wurden vom Fachausschuss für den Sozialpakt der Menschenrechte im „General 
Comment zum Recht auf Bildung“ (Art. 13 Sozialpakt) vier Strukturelemente entwi­
ckelt: Erwachsenenbildungs- bzw. Weiterbildungsangebote sind dann inklusiv, wenn 
„Verfügbarkeit (availability), Zugänglichkeit (accessibility), Annehmbarkeit (acceptabi­
lity) und Adaptierbarkeit (adaptability)“ gegeben sind (Hirschberg & Lindmeier, 2013, 
S. 41–43) – wenn also entsprechende Angebote vorhanden, diese wohnortnah und 
räumlich zugänglich sind, ihre Gestaltung individualisiert ist sowie unter Mitbestim­
mung erfolgt und die Bereitschaft zur Evaluation und Weiterentwicklung besteht 
(Heimlich & Behr, 2018, S. 1215).

Zudem stellt sich die Frage, wie angemessen und sinnvoll das Zielgruppenkonzept 
überhaupt und insbesondere bezogen auf die Gruppe Menschen mit Behinderungen an­
wendbar ist, da diese sehr heterogen ist (Babilon, 2018, S. 65). Trotzdem wird empfoh­
len, die Zielgruppen nicht einfach nach Behinderungsarten zu differenzieren, sondern 
Behinderung nicht als Personenmerkmal, sondern im Sinne von „Lebenslagen mit Ex­
klusionsrisiken“ zu verstehen (Weisser, 2005, S. 132). Eine weitere Kritik am Konzept 
der Zielgruppen ist, dass diese durch die Idee der Separation zustande kommen, mit 
möglicher Stigmatisierung verbunden sind und mit einer „Sonderweiterbildung“ ge­
rade die Idee einer „Weiterbildung für alle“ verfehlt wird (Weisser, 2005, S. 131–132). 
Außerdem ist die Identifikation homogener Gruppen schlecht mit einem Verständnis 
von individuellen Lebensläufen und subjektivierenden Lernprozessen vereinbar (Weis­
ser, 2005, S. 128). Anstelle einer Zielgruppenorientierung der Angebote erfordert die 
Idee der Inklusion eher eine Themenorientierung sowie eine offene Didaktik und vor 
allem „die Bereitschaft, eine veränderte Einstellung zu Heterogenität und Unterschied­
lichkeit zwischen Menschen einzunehmen und diese veränderte Haltung direkt ge­
meinsam zu entwickeln“ (Heimlich & Behr, 2018, S. 1214–1215). Um die passenden 
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Rahmenbedingungen für inklusive Prozesse zu schaffen, „muss die Inklusion von 
Menschen mit Behinderung vor allem gesellschaftlich gewollt sein“ (Heimlich & Behr, 
2018, S. 1221). Inklusion kann auch als Prozess der Organisationsentwicklung verstan­
den und über Qualitätsmanagement systematisch gesteuert und implementiert werden 
(Babilon, 2018, S. 90). So wird davon ausgegangen, dass die Qualität aller Angebote stei­
gen kann und alle Teilnehmenden von Inklusion profitieren können (Babilon, 2018, 
S. 482–483).

3.5.3.4 Merkmale der Tätigkeit (Beruf, Arbeitsplatz)
Von der Bevölkerungsgruppe der Menschen mit Behinderungen im erwerbsfähigen 
Alter (16–64 Jahre) sind rund 68 % erwerbstätig; werden die Personen dazugezählt, die 
aktiv auf Stellensuche sind, sind es sogar 73 % (Bundesamt für Statistik, 2020a, S. 14).28 

Trotzdem ist die Erwerbsbeteiligung damit niedriger als bei Menschen ohne Behinde­
rungen und nur rund die Hälfte ist vollzeiterwerbstätig (Bundesamt für Statistik, 
2020a, S. 15). Ob eine Person in Voll- oder Teilzeit erwerbstätig ist, scheint von der Be­
einträchtigung abzuhängen und „die Arbeitsbedingungen von Menschen mit und 
ohne Behinderungen scheinen vergleichbar zu sein“ (Bundesamt für Statistik, 2020a, 
S. 15). In einer Erhebung von 2017 in der Schweiz gaben 4 % der Personen im erwerbs­
tätigen Alter an, in den letzten zwölf Monaten aufgrund einer Beeinträchtigung am 
Arbeitsplatz diskriminiert und durch Mobbing, Belästigung oder Einschüchterung bei 
der Arbeit benachteiligt worden zu sein (Bundesamt für Statistik, 2020a, S. 17), was 
indirekt die Weiterbildungsbeteiligung beeinflussen könnte. In einer Schweizer Stu­
die zum Arbeitsleben von Menschen mit Sehbehinderungen konnte gezeigt werden, 
dass sie häufiger Teilzeit arbeiten und ihre Arbeitszufriedenheit im Vergleich zur Ge­
samtbevölkerung etwas geringer ist; außerdem nehmen sie verhältnismäßig seltener 
an beruflicher Weiterbildung teil (Johner-Kobi et  al., 2015, S. 6). Fast 44 % der dort be­
fragten Personen hatten zum Untersuchungszeitpunkt keine Weiterbildung absol­
viert, obwohl eine Teilnahme die Chance auf eine Vollzeit- oder gewünschte Teilzeit­
stelle drei- bis sechsmal erhöhen würde (Johner-Kobi et  al., 2015, S. 18–20). Das 
Forschungsteam vermutet, dass Personen mit Sehbehinderungen selten berufliche 
Weiterbildungen besuchen, weil deren Angebote nicht barrierefrei bzw. zugänglich 
sind (Johner-Kobi et  al., 2015, S. 42). Eine Studie zur Arbeitsmarktsituation von gehör­
losen und hörbehinderten Menschen in der Schweiz stellte fest, dass die meisten der 
befragten hörbeeinträchtigten Personen bei vergleichbaren Abschlüssen noch nie be­
fördert wurden (Hille et  al., 2020, S. 36). Obwohl die Mehrheit der Arbeitgebenden 
angab, dass sie dieselben Möglichkeiten für interne und externe Weiterbildung haben 
wie ihre hörenden Kolleg*innen (Hille et  al., 2020, S. 36), absolvieren sie verhältnismä­
ßig weniger berufliche Weiterbildungen (Hille et  al., 2020, S. 29). Es wird vermutet, 
dass bezüglich der Weiterbildung für gehörlose und hörbeeinträchtigte Personen ver­
schiedene Barrieren bestehen (Hille et  al., 2020, S. 36). So lassen sich also trotz hoher 

28 Der Anteil an Personen, die nicht erwerbstätig sind, aber aktuell eine Arbeitsstelle suchen, ist bei Menschen mit Behinde­
rungen damit ähnlich wie bei Menschen ohne Behinderungen (dort sind es ca. 4 %; Bundesamt für Statistik, 2020). Ähn­
lich ist es in Deutschland (Flüter-Hoffmann & Kurtenacker, 2020).
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Erwerbsbeteiligung und vergleichbaren Arbeitsbedingungen doch erste Hinweise auf 
Diskriminierung und Barrieren am Arbeitsplatz finden. Weitere Untersuchungen zur 
Erwerbstätigkeit von Menschen mit Behinderungen wurden in Abschnitt 3.3 detaillier­
ter ausgeführt.

3.5.4 Subjektive Gründe
In der Schweiz gibt es nur wenige Studien, welche subjektive Perspektiven von Men­
schen mit verschiedenen Beeinträchtigungen anhand qualitativer Methoden erforscht 
haben.29 In der „TeMB-Studie“ untersuchten Pfister et  al. (2017) die Sichtweisen von 
Menschen mit Behinderungen in der Schweiz zur Inklusion in verschiedenen Lebens­
bereichen qualitativ-rekonstruktiv. Die Studie wurde von Pro Infirmis finanziert, mit 
dem Ziel, nach Inkrafttreten der UN-BRK in der Schweiz am 15.  Mai  2014 ein wissen­
schaftliches Bild davon zu erhalten, welche Teilhabemöglichkeiten bzw. -einschrän­
kungen Menschen mit Beeinträchtigung erfahren. Es wurden für die verschiedenen 
Lebensbereiche (Bildung, Arbeit, Wohnen, Familie, Partnerschaft, Freizeit) sowohl för­
derliche als auch hinderliche Bedingungen für die Teilhabe identifiziert (Pfister et  al., 
2017). Zum Lebensbereich Bildung (Pfister et  al., 2017, S. 19–27) wurden die folgenden 
für die Teilnahme förderlichen Faktoren genannt: Klassenlehrperson, Eltern und 
Nachteilsausgleich für die Schulbildung, Nachteilsausgleich und geschützter Arbeits­
platz für den Lehrabschluss sowie finanzielle Unterstützung, Eingliederungsmassnah­
men oder Umschulungen der IV im weiteren Bildungsverlauf (Pfister et  al., 2017, 
S. 20). Bei der Erstausbildung wurde betont, dass die Möglichkeit, eine den eigenen 
Interessen entsprechende Lehre absolvieren zu können (also echte Wahlmöglichkeiten 
zu haben), förderlich ist (s. Abschnitt 3.1.2). Außerdem wurden die „Praktische Ausbil­
dung“ (PrA) nach INSOS sowie die IV-Anlehre (s. Abschnitt 3.2.1) als hilfreiche Be-
dingungen erwähnt (Pfister et  al., 2017, S. 21). Insbesondere bei Abschlüssen auf Se­
kundarstufe  II gelten Nachteilsausgleiche wie Zeitgutschriften oder Assistenz der 
Lehrperson als nutzbringend (Pfister et  al., 2017, S. 27). Bei Weiterbildungen sind so­
ziale Organisationen als Anbieter sowie das Internet für E-Learning und Fernkurse, 
aber auch Recherche für die Teilhabe förderlich (Pfister et  al., 2017, S. 21).

Basierend auf den Erkenntnissen der „TeMB-Studie“ wurde die erste repräsenta­
tive quantitative Umfrage zu Ansichten von Menschen mit Behinderungen betreffend 
die Inklusion in der Schweiz durchgeführt (n  =  1.433). Diese zeigt auf, dass sich zwei 
von drei Erwachsenen mit Behinderungen in Bezug auf Aus- und Weiterbildung ein­
geschränkt fühlen (Grünenfelder & Zumbach, 2023, S. 4–8). Dies gilt insbesondere für 
Personen, die aufgrund ihrer Beeinträchtigung keine formale Ausbildung absolvieren 
konnten, und für Personen, die zwischen 16 und 24 Jahre alt sind (Grünenfelder & 
Zumbach, 2023, S. 5). Die Studie liefert Zahlen u. a. zu den unterschiedlichen hinder­
lichen Faktoren oder Barrieren, die in der „TeMB-Studie“ herausgearbeitet wurden 
(Grünenfelder & Zumbach, 2023, S. 18). Zusammenfassend lassen sich folgende 
Gründe für die Nichtteilnahme von Menschen mit Behinderungen im Bereich der Bil­

29 Parpan-Blaser et  al. (2014) fokussierten beispielsweise den Lebensbereich Arbeit und Meier (2015) Wohnen.
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dung (hier spezifisch für erwerbsbezogene Bildung ausgewählt) der beiden Studien 
auflisten (Grünenfelder & Zumbach, 2023, S. 18; Pfister et  al., 2017; S. 23–26):

• fehlende finanzielle Ressourcen (38 % der Befragten); finanzielle Gründe; IV ver­
weigert Finanzierung; finanzieller Aufwand wird als zu wenig ertragreich einge­
schätzt

• Mobilitätshürden, bauliche Hindernisse; Hin- und Rückreise ist zu anstrengend 
(33 % der Befragten); Zugang zu Institutionen ist nicht barrierefrei (21 % der Be­
fragten)

• fehlende Anpassung der Lernbedingungen (30 % der Befragten); Überforde­
rung/Überlastung, Konzentrationsschwierigkeiten

• Angst, nicht zu genügen (29 % der Befragten), Angst vor dem Scheitern, fehlende 
Selbstwirksamkeitserwartung

• zu wenig vielfältige und flexible Unterstützungsangebote: Fehlen von Assistenz 
(19 % der Befragten), Nachteilsausgleich, Jobcoaching, medizinischer Versor­
gung, externer Kinderbetreuung etc.

• Angst vor sozialer Ausgrenzung (16 % der Befragten), Mobbing, fehlende Sensi­
bilisierung

• andere Gründe (33 % der Befragten)

Obwohl die quantitative Studie auf der qualitativen und den dort herausgearbeiteten 
Barrieren (bzw. einer Auswahl davon) basiert, gab doch eine beachtliche Prozentzahl 
der Befragten auch andere Gründe für Nichtteilnahme an; d. h., wesentliche weitere 
Barrieren waren damit noch nicht abgedeckt.

Im GoCC-Projekt (Kraus et al., im Erscheinen, s. 3.4.5) und den dort erhobenen 
„Gründen für Nichtlernen“ ließen sich in Bezug auf Menschen mit Beeinträchtigungen 
ähnliche Kategorien finden, beispielsweise fehlende Möglichkeiten für bestimmte Hin­
tergründe, fehlende oder unzureichende Informationen über Weiterbildungsmöglich­
keiten, geringe Nutzenerwartungen und Anschlussmöglichkeiten sowie hemmende 
Lernerfahrungen oder alternative Lernpräferenzen (Wenger & Kraus, eingereicht).

3.5.5 Synthese
Wie erwähnt, gibt es nur wenige Untersuchungen zur Teilnahme an erwerbsbezoge­
ner Bildung von Menschen mit Behinderungen, und im aktuellen Bildungsbericht der 
Schweiz steht, dass über die Gründe für die unterschiedlichen Teilnahmequoten bzw. 
die Nichtteilnahme von Menschen mit Behinderungen nichts ausgesagt werden kann. 
Das stimmt insofern, als es keine umfassende quantitative Untersuchung dazu gibt 
und außerdem die Operationalisierung bei den statistischen Erhebungen eher gesund­
heitliche Probleme fokussiert und damit bezogen auf die Unterscheidungsdimension 
Behinderung ungenau ist. Trotzdem wird das Phänomen der Nichtteilnahme beson­
ders in der allgemeinen Teilnahmeforschung im deutschsprachigen Raum vielfältig 
und differenziert untersucht und es kann davon ausgegangen werden, dass die Er­
kenntnisse nicht nur spezifisch für Menschen ohne Behinderungen gelten. In den 
Studien zu Menschen mit Behinderungen werden zwar bestimmte Aspekte betont, 
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wie fehlende finanzielle Ressourcen, Zugänglichkeit von Angeboten und hemmende 
Lernerfahrungen; diese sind jedoch für Menschen ohne Behinderungen ebenfalls rele­
vant (vgl. Abschnitt 3.4.5 und 3.5.4). Menschen mit Behinderungen heben fehlende 
Anpassungen der Lernbedingungen und zu wenig vielfältige, flexible Unterstützungs­
angebote hervor, was auf eine noch nicht umgesetzte Idee der Inklusion hinweist und 
auch auf andere benachteiligte Gruppen zutreffen könnte.

Aus dem Forschungsstand lässt sich zeigen, dass die Rolle der Ungleichheits­
dimension Behinderung noch nicht ausreichend untersucht ist. So ist beispielsweise 
die Frage offen, ob auch das Merkmal Beeinträchtigung den Einfluss auf die Weiterbil­
dungsteilnahme verliert, wenn eine vergleichbare Erwerbssituation vorliegt, wie es bei 
anderen Merkmalen der Fall zu sein scheint (Kuper et  al., 2013; Schmidt-Hertha & Tip­
pelt, 2013). Wenn Personen erwerbstätig und mehr oder weniger weiterbildungsaktiv 
sind, nutzen Menschen mit Beeinträchtigung erwerbsbezogene Bildung genauso wie 
Menschen ohne Beeinträchtigung, nämlich wenn sie sich in einer entsprechenden ty­
pischen Situation wiederfinden (Wenger & Kraus, eingereicht). „Allerdings bleibt zu 
bedenken, dass diese Personenmerkmale insofern in Erwerbssituation und Position ver­
borgen, aufgehoben sind, als sie ihnen im Sinne von Zugangsbedingungen vorausge­
hen“ (Wittpoth, 2018, S. 1163). Dies gilt möglicherweise auch für das Merkmal Beein­
trächtigung, soweit es mit einer bestimmten Lebenssituation verknüpft ist, bei der 
Bildungsbenachteiligungen und andere gesellschaftliche Barrieren wirken. Dazu wur­
den die Forschungserkenntnisse zusammengefasst. Allerdings ist immer noch offen, 
wie Menschen mit dem Merkmal Beeinträchtigung „Weiterbildung als Bearbeitung von 
Lebensaufgaben“ einsetzen (Wittpoth, 2018, S. 1168), trotz statistisch weniger wahr­
scheinlicher Teilnahme, hinderlichen Kontexten und subjektiv sinnvollen Gründen, 
die gegen eine Teilnahme sprechen. Daher wird in der vorliegenden Arbeit die in der 
Einleitung formulierte Fragestellung untersucht: Wie gestalten Erwerbstätige mit Be­
einträchtigung ihre Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit?
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4 Empirisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird das empirische Vorgehen beschrieben, wobei zunächst kurz 
der Kontext der Datenerhebung im Rahmen des GoCC-Projekts erläutert wird. Dieses 
gab die Sampling-Strategie und die Entwicklung des Erhebungsinstruments bzw. die 
Erhebungsmethode vor. Außerdem bestimmte es die Durchführung der Interviews so­
wie die Aufbereitung des Datenmaterials und somit die verwendeten Daten. Danach 
folgt die Beschreibung der für die hier untersuchte Forschungsfrage verwendeten Aus­
wertungsmethode der Grounded Theory sowie ihrer einzelnen Schritte, auf welche im 
Detail eingegangen wird.

4.1 Kontext GoCC-Projekt

Für die Untersuchung der Fragestellung dieser Studie wurden Interviewdaten verwen­
det, welche im Rahmen des Forschungsprojekts „Governance: Cohesion and Context 
(GoCC)“ – einem Teilprojekt des von Innosuisse finanzierten Flagships „Swiss Circular 
Economy of Skills and Competences (SCESC)“ – erhoben wurden. SCESC verfolgt das 
Ziel, zusammen mit verschiedenen Teilprojekten unterschiedlicher Schweizer Hoch­
schulen und einer Weiterbildungsplattform einen lernendenzentrierten Ansatz er­
werbsbezogener Weiterbildung im Kontext des Weiterbildungs- und Berufsbildungs­
systems der Schweiz zu entwickeln. Im Teilprojekt GoCC der Universität Zürich 
wurden in der Schweiz erwerbstätige oder aktiv erwerbssuchende Personen zu ihren 
Erwerbsbiografien und Weiterbildungsentscheidungen befragt, mit dem Ziel, ein bes­
seres Verständnis von erwerbsbezogenen Bildungsentscheidungen und Erwerbsbiogra­
fien sowie ihrem Zusammenspiel mit Merkmalen der aktuellen Lebens- und Erwerbs­
situation zu erlangen. Mittels typenbildender qualitativer Inhaltsanalyse wurden dort 
typische Aneignungssituationen erwerbsbezogener Bildung herausgearbeitet (Kraus 
et  al., im Erscheinen; s. auch Kapitel 3.4.5).

4.1.1 Sampling-Strategie
Die Auswahl der Interviewteilnehmenden für das GoCC-Projekt war durch vorgängig 
definierte sozialstrukturelle Kriterien bestimmt, welche die Zusammensetzung des 
Samples determinierten (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2021, S. 233). Die Kriterien waren 
höchster Bildungsabschluss und Alter als Haupteinflussfaktoren auf Weiterbildungsteil­
nahme; beim Verfassen des Projektantrags wurde systematisch anhand einer Tabelle 
festgelegt, wie viele Personen mit welchem Abschluss und in welcher Altersklasse30 

jeweils zu interviewen waren (Kraus et  al., im Erscheinen). Für jede Person mit einem 

30 Das Alter wurde nach einer vom Bundesamt für Statistik verwendeten Klassifizierung eingeteilt: 20–29 Jahre, 30–42 Jahre, 
43–54 Jahre, 55–64 Jahre.



bestimmten Abschluss in einer bestimmten Altersklasse wurde dann jeweils eine 
zweite Person gesucht, die sich von der ersten in einem der Diversity-Kriterien Ge­
schlecht, Beeinträchtigung oder Nationalität31 unterschied (Kraus et  al., im Erscheinen). 
Das Ziel dieses Vorgehens war, möglichst viele verschiedene Lebensrealitäten einzube­
ziehen, weshalb auch die Teilnahme am Interview für möglichst viele Menschen zu­
gänglich gemacht wurde, beispielsweise durch die Bereitstellung der Einladung und 
Einverständniserklärung in einfacher Sprache oder den frei wählbaren Ort der Durch­
führung des Interviews (Kraus et  al., im Erscheinen). Die Interviewpartner*innen wur­
den entweder über den Newsletter des Projekt-Praxispartners, über einen Berufsver­
band, die Berufs- oder Sozialberatung, eine Sprachschule oder durch Vermittlung von 
bereits interviewten Personen auf die Einladung zum Interview aufmerksam (Kraus 
et  al., im Erscheinen). Bei Letzterem wurden im Sinne des Schneeballprinzips alle be­
reits interviewten Personen gefragt, ob es in ihrem Familien-, Freundes- oder Bekann­
tenkreis eine Person mit bestimmten noch gesuchten Kriterien gibt, die sich für ein 
Interview bereit erklären würde (Kraus et  al., im Erscheinen). Kam dann mit dieser Per­
son ein Interview zustande, wurde die erfolgreiche Vermittlung mit einem Weiterbil­
dungsgutschein verdankt, wie auch die Teilnahme am Interview selbst (Kraus et  al., im 
Erscheinen). Mit allen potenziellen Interviewpartner*innen wurden in einem telefo­
nischen Vorgespräch der höchste Bildungsabschluss, das Alter, das Geschlecht, die Na­
tionalität und die Beeinträchtigung erhoben, um herauszufinden, ob die Personen den 
gesuchten Kriterien entsprachen (Kraus et  al., im Erscheinen). Mit dieser Strategie wur­
den für das GoCC-Projekt im Zeitraum von Juni bis November 2022 insgesamt 62 Per­
sonen interviewt (Kraus et  al., im Erscheinen).

Die beschriebene Sampling-Strategie unterscheidet sich von dem unter Verwen­
dung der Grounded Theory üblichen „theoretical sampling“, denn dort werden der 
Umfang und die Zusammensetzung des Samples nicht zu Beginn der Untersuchung 
festgelegt, sondern nach theoretischen Kriterien, die sich erst im Laufe der Auswer­
tung und nach dem Prinzip der minimalen und maximalen Kontrastierung entwickeln 
(Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2021, S. 231). Unter anderem deshalb wird in dieser Ar­
beit nicht von der Verwendung der Grounded Theory Methodologie als übergeordnete 
Forschungsmethodologie gesprochen, da sie nicht das gesamte Projekt, sondern nur 
das Auswertungsverfahren bezüglich der hier bearbeiteten Fragestellung bestimmte 
(s. Abschnitt 4.2 zur Auswertungsmethode).

Der Datensatz des GoCC-Projekts bestand also bereits aus Interviews mit Men­
schen verschiedenen Alters mit unterschiedlichen Bildungsabschlüssen sowie hete-
rogenen Diversity-Merkmalen. Für die vorliegende Arbeit wurden nun aus diesem 
bestehenden Datensatz alle Interviews mit Personen mit einer Beeinträchtigung ausge­
wählt. Das waren jene, die beim telefonischen Vorgespräch auf die Frage „Haben Sie 
eine körperliche, psychische oder kognitive Beeinträchtigung?“ mit Ja geantwortet hat­
ten. Wenn auf diese Frage Rückfragen oder Bemerkungen kamen, beispielsweise „Was 
heißt Beeinträchtigung?“ oder „Haben wir nicht alle eine Beeinträchtigung?“, wurde 
gefragt, ob die Person während der Schulzeit oder der Ausbildung ein Anrecht auf Nach­

31 Das sind die drei Kriterien, die auch im WeBiG besonders betont werden (Artikel  8).
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teilsausgleich oder Unterstützung wahrgenommen hatte. Wie im Theoriekapitel in Ab­
schnitt 2.2.3.6.2 erwähnt, wird der Begriff Beeinträchtigung verwendet, weil hier das 
Merkmal im Sinne einer notwendigen Bedingung für Behinderung als Auswahlkrite­
rium diente, basierend auf den gesetzlichen Bestimmungen in der Schweiz, dass eine 
entsprechende Diagnose die Voraussetzung für den Anspruch auf Nachteilsausgleich 
oder andere inklusive Unterstützungsmassnahmen ist (Glockengiesser, 2015, S. 7). Ins­
gesamt haben 13 Personen die Frage mit Ja beantwortet und dabei auch eine Diagnose 
angegeben. Die Interviews mit diesen Personen wurden dann als Teilsample für die 
vorliegende Arbeit ausgewählt. Die Auswahl fand also aufgrund eines bestimmten Krite­
riums (Beeinträchtigung: Ja) statt, welches auf Selbstdeklaration beruhte und dem in der 
Schweiz üblichen Verständnis von Behinderung (s. Abschnitt 2.2.3.5) folgte, unabhän­
gig davon, ob die Person im Interview ihre Beeinträchtigung thematisierte oder von Be­
hinderungserfahrungen erzählte oder nicht.

Außerdem wurde zunächst die Möglichkeit offengelassen, im Laufe der Auswer­
tung eine zusätzliche Datenerhebung im Sinne des theoretischen Samplings durchzu­
führen, das durch die sich entwickelnde Theorie bestimmt wird (Przyborski & Wohl­
rab-Sahr, 2021, S. 231). Im Laufe der Auswertung mit den vorhandenen Daten sowie 
durch vertiefte Auseinandersetzung mit Methodenliteratur und Anregungen in einem 
Workshop zur Grounded Theory wurde klar, dass aufgrund des reichhaltigen und um­
fassenden Datenmaterials ein theoretisches Sampling innerhalb der eigenen Daten 
möglich war (Brüsemeister, 2008; Truschkat et  al., 2007; s. Abschnitt 4.2.7); so wurde 
entschieden, keine weiteren Datenerhebungen durchzuführen.

4.1.2 Entwicklung des Erhebungsinstruments: Problemzentrierter Leitfaden
Für die Datenerhebung im GoCC-Projekt wurden auf Basis des Forschungsstandes 
zwei Erhebungsinstrumente entwickelt: nebst dem problemzentrierten Interviewleit­
faden ein Fragebogen zur Dokumentation von Kontextfaktoren der Erwerbs- sowie Le­
benssituation (Kraus et  al., im Erscheinen). Im Folgenden wird lediglich auf die Ent­
wicklung des Interviewleitfadens eingegangen, weil nur die damit erhobenen Daten 
für die Fragestellung und das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit zentral 
sind; einige Angaben aus dem Fragebogen wurden jedoch als Ergänzung zur Beschrei­
bung der Interviewteilnehmenden (s. unten) in diese Arbeit aufgenommen.

Für die Entwicklung des Interviewleitfadens, welcher die Nutzung von erwerbsbe­
zogenen Bildungsangeboten im Verlauf der Erwerbsbiografie erfassen sollte, wurden 
die Schwerpunktthemen Ressourcenmobilisation für das Lernen, Entscheidungsprozesse, 
Lerngründe sowie Digitalisierung im Alltag festgesetzt und pro Thema verschiedene In­
terviewfragen formuliert (Kraus et  al., im Erscheinen). Die Einstiegsfrage war als offe­
ner Erzählstimulus (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2021, S. 94) formuliert: „Können Sie 
mir bitte erzählen, was Sie heute beruflich machen und wie Ihr Weg dorthin war? Beginnen 
Sie ruhig bei den ersten Überlegungen, was Sie werden wollten und wie es dann weiter ging“ 
(Kraus et  al., im Erscheinen). Auf den Erzählstimulus folgte die narrative Eingangser­
zählung der interviewten Person, während die Interviewerin in dieser ersten Phase die 
Rolle der aufmerksamen Zuhörerin einnahm (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2021, S. 95) 

Kontext GoCC-Projekt 87



und sich Notizen für die Anschlussfragen im Nachfrageteil machte. Der Nachfrageteil 
bestand aus einer Mischung von immanenten (also an bereits Erzähltes anknüpfen­
den) und exmanenten (also bestimmten thematischen, für die Forschung relevanten) 
Nachfragen (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2021, S. 96–98) entlang der oben genannten 
Schwerpunktthemen. Die Fragen zum Thema Entscheidungsprozesse waren von der 
Studie von Aarkrog und Wahlgren (2022) inspiriert („Erzählen Sie doch mal den Ablauf 
von den ersten Überlegungen bis zur Teilnahme an [genannte WB]. Was haben Sie konkret 
gemacht, um diese Entscheidung zu treffen?“); die Fragen zum Thema der Gründe für das 
Lernen und der Ressourcenmobilisierung hierfür („Sie haben berichtet, dass Sie diese 
[genannte WB] gemacht haben. Können Sie mir noch etwas genauer schildern, wie es dazu 
kam? Was hat Sie auf die Idee gebracht und was wollten Sie damit erreichen?“) basierten 
auf der subjektwissenschaftlichen Lerntheorie (Holzkamp, 1993); die Fragen zur Digi­
talisierung („Nun würde mich noch die Bedeutung digitaler Geräte oder Medien in Ihrem 
Job als [genannte Jobbezeichnung] interessieren.“) waren durch die „spezifischen Aufga­
ben im täglichen Leben“ im Orientierungsrahmen des SBFI (2019, S. 2) angeregt 
(Kraus et  al., im Erscheinen).

Der Leitfaden wurde im Projektteam entwickelt und zur Qualitätssicherung mit 
der Methodenberatungsstelle des Instituts für Erziehungswissenschaft besprochen; es 
fand auch ein Erfahrungsaustausch mit einem critical friend aus der Scientific Commu­
nity statt. Der Leitfaden bzw. die Durchführung des Interviews wurde mit Personen 
verschiedenen Alters mit unterschiedlichen Bildungsabschlüssen aus dem Bekannten­
kreis der Projektmitarbeiterinnen getestet, wie es von Przyborski und Wohlrab-Sahr 
(2021, S. 168) empfohlen wird. Bei der Entwicklung des Leitfadens wurde darauf geach­
tet, dass die Fragen vom Allgemeinen zum Spezifischen fortschreiten, beginnend bei 
der Perspektive der interviewten Person, woran die weiteren, spezifischeren Nachfra­
gen wenn möglich anschließen, um nicht an den Erfahrungen und Relevanzstruktu­
ren der befragten Person vorbei zu interviewen (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2021, 
S. 169). Außerdem wurden die Richtlinien qualitativer Interviewführung (Helfferich, 
2022; Kruse, 2015) und Hinweise für das problemzentrierte Interview (Witzel, 2000) 
beachtet.

4.1.3 Durchführung der Interviews
Nach den telefonischen Vorgesprächen und dem Erfassen der zentralen soziodemogra­
fischen Merkmale wurde im Projektteam besprochen, welche Personen eine Zusage 
erhielten.32 Dann wurde vereinbart, wer vom Projektteam für die weitere Korrespon­
denz und die Durchführung der Interviews verantwortlich war. Da insgesamt 62 Perso­
nen interviewt werden sollten, wurde die Zuständigkeit für die Umsetzung im Projekt­
team aufgeteilt. Weil zu diesem Zeitpunkt schon klar war, dass das Teilsample der 
Personen mit Angabe einer Beeinträchtigung für die vorliegende Forschungsarbeit von 
Interesse sein würde, führte ich diese Interviews nach Möglichkeit selbst. Die Teilneh­

32 Aufgrund von Ferienabwesenheit bei drei Zusagen und weil eine Person erst beim Beantworten des Fragebogens nach 
dem Interview mit einer anderen Projektmitarbeiterin eine Beeinträchtigung angab, wurden von den 13 Interviews vier 
nicht selbst geführt.
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menden konnten bei der Terminvereinbarung den Durchführungsort wählen und das 
Interview konnte auch online stattfinden. Die Interviewteilnehmenden erhielten vor­
gängig Informationen zum Datenschutz und die Einverständniserklärung, welche in 
akademischer sowie einfacher Sprache vorlag und von den Personen vor dem Gespräch 
unterzeichnet und zurückgesendet wurde. Drei der 13 Interviews wurden vor Ort in den 
Räumen der Universität Zürich durchgeführt und eines am Arbeitsort der Interview­
partnerin. Die restlichen neun fanden online per Microsoft Teams statt. Für das Ge­
spräch wurde eine Stunde eingeplant und die Interviewdauer variierte zwischen 17 und 
52 Minuten, mit einem Durchschnitt von ca. 32 Minuten.

Alle Interviews starteten mit einem kurzen Vorgespräch, bei dem nebst der Be­
grüßung der grobe Ablauf besprochen, die Interviewsprache geklärt (Standardsprache 
oder Schweizerdeutsch), erneut auf den Datenschutz und die Aufzeichnung hingewie­
sen, der Erhalt der Einverständniserklärung bestätigt sowie die Klärung von noch offe­
nen Fragen dazu angeboten wurde. Dann wurde das Audio-Aufnahmegerät gestartet 
und das Interview entsprechend dem Leitfaden durchgeführt und aufgezeichnet. Nach 
Abschluss des Interviews und Beenden der Audioaufnahme wurden Fragen zur aktu­
ellen Lebens- und Erwerbssituation (z. B. aktuelle Tätigkeit, Beschäftigungsgrad, Bran­
che, Betriebsgröße, Wohnsituation, Zivilstand, Betreuungsverpflichtungen, Pendel­
weg) gestellt, von den Personen mündlich beantwortet und von der Interviewerin in 
eine Excel-Tabelle eingetragen. Danach wurde der Person für das Interview gedankt 
und allenfalls darauf hingewiesen, nach welchen Kriterien noch weitere Interviewteil­
nehmende gesucht wurden. Direkt nach der Verabschiedung verfasste die Interviewe­
rin ein Postskript (Flick et  al., 2012, S. 112, 378). Dort wurden nach einer einheitlichen 
Vorlage erwähnenswerte Informationen zur Interviewsituation (Atmosphäre, Bezie­
hung), zu besonderen Vorkommnissen bei der Kontaktierung oder im Gespräch (z. B. 
Ablenkungen oder technische Störungen), zur Interaktion vor und nach der Auf­
nahme, zum eigenen Verhalten sowie Informationen zum Interviewpartner oder zur 
Interviewpartnerin festgehalten. Einige kamen beispielsweise beim Beantworten des 
Fragebogens nochmals auf die Angabe der Beeinträchtigung bzw. der Diagnose zu 
sprechen, da diese (und die anderen Angaben, welche beim telefonischen Vorgespräch 
erhoben wurden) zur Überprüfung nochmals wiederholt wurden. Dann wurde dies im 
Postskript vermerkt. Die Teilnehmenden erhielten zum Dank für das Interview einen 
Weiterbildungsgutschein.

4.1.4 Aufbereitung des Datenmaterials
Die Audiodateien der Interviews wurden mithilfe der Transkriptionssoftware f4 tran­
script verschriftlicht und somit von Audio- in Textdaten überführt, welche die eigent­
liche Datenbasis dieser Arbeit boten. Die Transkription erfolgte durch verschiedene 
Personen im Projektteam, durch die Projektmitarbeitenden (Projekt.-M.), studentische 
Mitarbeitende (Stud. M.) oder eine Forschungspraktikantin (FP; s. Tabelle  1). Die Tran­
skripte wurden möglichst einheitlich auf Basis der inhaltlich-semantischen Transkrip­
tionsregeln von Dresing und Pehl (2018, S. 21–22) verfasst: Es wurde wörtlich transkri­
biert, Schweizerdeutsch wurde möglichst wortgenau ins Schriftdeutsche übersetzt, 
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Füllwörter wie „ähm“ mussten nicht verschriftlicht werden, die Interpunktion wurde 
zugunsten der Lesbarkeit geglättet, Pausen ab ca. drei Sekunden wurden durch (…) 
markiert sowie starke Betonungen in Großbuchstaben verschriftlicht, um nur einige 
dieser Regeln zu nennen. Die Anonymisierung der Daten erfolgte bei der Umwand­
lung der Audio- in Textdaten, sodass alle genannten Personennamen durch Funktions­
bezeichnungen oder das Kürzel „B.“ ersetzt (Dresing & Pehl, 2018, S. 22) und Ortsna­
men durch geografische Bezeichnungen mit Kanton sowie die Ziffer für die „Stadt-
Land-Typologie“ der politischen Gemeinden des Bundesamts für Statistik (Bundesamt 
für Statistik, 2020b) ersetzt wurden. Gleichzeitig wurden alle weiteren Angaben, die 
allenfalls einen Rückschluss auf konkrete Personen erlauben würden, gelb markiert, 
sodass sie falls nötig zu einem späteren Zeitpunkt (z. B. bei Verwendung eines Zitats 
für eine Veröffentlichung oder in dieser Arbeit) anonymisiert werden können. Zur Be­
zeichnung der Interviews wurde im GoCC-Projekt ein Interviewkode verwendet, der 
Rückschlüsse auf die Diversity-Merkmale, nicht aber die Personen zuließ. Anstelle die­
ses Kodes wurde für die vorliegende Arbeit pro Person ein zufällig zugewiesener Vor­
name und dann dessen Anfangsbuchstabe mit dem Präfix „Herr“ oder „Frau“ ver-
wendet (s. Tabelle  1). Die gelb markierten Textstellen wurden in den im Ergebnisteil 
verwendeten Interviewzitaten mit einer Formulierung ersetzt, welche ihren Inhalt ver­
allgemeinert umschreibt (s. Kapitel  5). Somit konnte der Datenschutz gewahrt und 
gleichzeitig die Informationsfülle sowie Verständlichkeit erhalten werden (Przyborski 
& Wohlrab-Sahr, 2021, S. 214–215).

Tabelle 1: Übersicht Durchführung und Transkription

Interview (Kode) Durchführung Interviewsprache Transkription Dauer

Herr T. (11011A1) nw, online Schweizerdeutsch nw 18 Min.

Herr J. (12011B1) nw, online Standardsprache Stud. M. 52 Min.

Herr M. (13011A1) nw, online Schweizerdeutsch nw 43 Min.

Herr E. (21011B1) nw, online Schweizerdeutsch nw 19 Min.

Herr L. (21111B1) nw, vor Ort Schweizerdeutsch nw 26 Min.

Frau K. (22010B2) Projekt-M., online Schweizerdeutsch Stud. M. 42 Min.

Frau S. (22210A1) nw, am Arbeitsort von 
Frau S.

Schweizerdeutsch nw 22 Min.

Frau N. (23010A1) nw, online Schweizerdeutsch nw 21 Min.

Herr B. (31011B1) nw, vor Ort Schweizerdeutsch nw 17 Min.

Frau O. (32010A2) Projekt-M., vor Ort Standardsprache Projekt-M. 36 Min.

Herr F. (32011B3) Projekt-M., online Schweizerdeutsch FP 34 Min.

Frau A. (41010B2) Projekt-M., online Standardsprache Stud. M. 50 Min.

Herr C. (43011A2) nw, online Standardsprache Stud. M. 35 Min.
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4.1.5 Erhebungsmethode: Problemzentriertes Leitfadeninterview
Der Leitfaden hatte (wie in Abschnitt 4.1.2 beschrieben) einen narrativen Einstieg, ver­
gleichbar mit narrativen Interviews, die auf autobiografischen Erzählungen und der 
Annahme basieren, dass sich erlebte Prozesse und durchgeführte Handlungen am 
ehesten durch die Erzählung erheben lassen, da sie der Aufbereitung von Erfahrung 
am nächsten kommt (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2021, S. 108). Im Unterschied zum 
narrativen Interview entsprach im hier entwickelten Leitfaden die auf den Erzählsti­
mulus folgende Erzählung wahrscheinlich nicht vollständig einer „nicht vorberei­
tete[n] Stegreiferzählung“ (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2021, S. 108). Die Teilnehmen­
den wussten, dass es beim Interviewgespräch um ihren beruflichen Werdegang und 
ihre Weiterbildungsentscheidungen gehen würde, und konnten sich einerseits darauf 
vorbereiten; außerdem war es wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass sie ihren „Le­
benslauf“ erzählten, da dies beispielsweise oft an Vorstellungsgesprächen praktiziert 
wird. Um trotzdem den „Stegreifcharakter“ der Erzählung (Przyborski & Wohlrab-
Sahr, 2021, S. 113) auszulösen und „Orientierungsstrukturen des faktischen Handelns“ 
(Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2021, S. 108) reproduzieren zu können, wurden im weite­
ren Interviewverlauf erzählgenerierende und „prozessorientierte“ Fragen (Dresing & 
Pehl, 2018, S. 10) gestellt (s. Abschnitt 4.1.2 für Beispiele). Diese waren systematisch 
nach inhaltlichen Themenbereichen aufgebaut und die Gesprächsführung erfolgte 
aufgrund des Erkenntnisinteresses und der Auswertungsstrategie im GoCC-Projekt 
präzise entlang dieses Leitfadens. Die Interviewteilnehmenden beantworteten also 
meist dieselben Fragen in der gleichen oder ähnlichen Reihung. Um trotz der Orien­
tierung an einer festen Abfolge und vorgegebenen Fragen Raum für die „subjektiven 
Relevanzstrukturen“ (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2021, S. 164) der Befragten zu bie­
ten, wurden immer wieder auch „aufrechterhaltende“ Fragen (Dresing & Pehl, 2018, 
S. 10) eingebaut, beispielsweise: Kommt Ihnen sonst noch etwas Wichtiges in den Sinn, 
wenn Sie an Weiterbildungen denken? Gibt es noch etwas, das für Sie zu den jetzt besproche­
nen Themen noch wichtig ist, zu dem aber bisher von mir noch keine Frage gestellt wurde? Da 
bei spezifischen Fragen das Risiko besteht, dass sie eher beschreibende und argumen­
tierende (statt erzählende) Darstellungsmodi und möglicherweise eher kurz ausfal­
lende Antworten hervorrufen können (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2021, S. 164–166), 
lieferten insbesondere die Antworten auf die narrative Einstiegsfrage, aber auch die­
jenigen auf daran anknüpfende oder weitere erzählgenerierende Fragen reichhaltiges 
und umfassendes Datenmaterial für weitere, auch stärker induktive Auswertungen 
wie in dieser Arbeit (s. Abschnitt 4.2). Die Prinzipien der Durchführung von Leitfaden­
interviews wurden, soweit möglich, berücksichtigt und reflektiert (Przyborski & Wohl­
rab-Sahr, 2021, S. 167–171).

Reflexion Erhebungsmethode
Qualitative Methoden dienen dem Nachvollziehen des Wirklichkeitsvollzugs, dem 
Nachgestalten des sinnhaften Aufbaus der Welt sowie der Aufschlüsselung der symbo­
lischen Geltung sozialer Sachverhalte, was mit einer rekonstruktiven methodischen 
Haltung zusammengefasst werden kann (Corsten, 2020, S. 171). Der Rückschluss von 
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den Erzählungen auf die Erfahrungen und deren Komponenten ist dadurch möglich, 
dass der Mensch, der das Leben, über das er erzählt, selbst erlebt hat und von seinen 
Erfahrungen erzählt (Corsten, 2020, S. 173); jedoch kann nicht sichergestellt werden, 
ob eine Person a) wirklich das erzählt, was sie erlebt hat; b) alles erzählt, was sie erlebt 
hat; c) sich an alles (richtig) erinnert, was sie erlebt hat (Corsten, 2020, S. 173–174). Aber 
das wird auch gar nicht angestrebt, sondern was zählt, ist die in diesem Moment sub­
jektiv sinnvolle, erzählte Geschichte. Bei den Interviews handelt es sich um Erzählun­
gen der eigenen Erwerbsbiografie, die immer auch durch Reflexion und das Bestreben 
geglättet sind, Kontinuität und Identität zu wahren (Hendrich, 2005, S. 20–21). Laut 
Pfahl (2011, S. 69) handelt es sich bei der biografischen Erzählung um eine spezifische 
Technik des Selbst, in der sich Personen ihre Relevanzen, also subjektiv bedeutsame 
und sozial erwünschte Erfahrungen, Deutungen und Themen vergegenwärtigen. 
Einige Personen haben im Gespräch eine Art Selbstvertragungsrolle eingenommen 
und sich als „Repräsentantin“ der stigmatisierten Gruppe geäußert (Goffman, 1975, 
S. 36). Vor allem Frau K. hat das Interview stellenweise als Sprachrohr verwendet, um 
ihre politischen Anliegen zu platzieren. Ein ähnliches Phänomen hat Buchner (2018, 
S. 298–300) beobachtet. Menschen haben zudem ein grundlegendes Interesse an 
Selbstbehauptung; daher können in den Erzählungen Zwänge als Freiheiten oder als 
selbstbestimmte Entscheidungen dargestellt werden (Heid, 2019, S. 88–90). Außerdem 
werden Bildungsentscheidungen oftmals nachträglich reflektiert, weiter bearbeitet 
und je nach Kontext unterschiedlich präsentiert (Dausien, 2014, S. 53–59); das kann 
auch innerhalb eines Interviews der Fall sein, wie im Interview mit Herrn L. Die Dauer 
der Interviews variierte stark (von 17 bis 52 Minuten) und war wie bei Bolder und 
Hendrich (2000, S. 49) „abhängig vor allem vom Teilnehmerstatus, von altersbedingter 
Biographiefähigkeit und der Vertrautheit mit selbstreflexiven Kommunikationssitua­
tionen, aber auch vom allgemeinen individuellen kommunikativen Habitus“. Der 
größte Unterschied ergab sich interessanterweise auch hier zwischen einer Person, die 
gerade die Lehre abgeschlossen hatte (Herr E.) und die eigene „Biographie noch kaum 
‚geschrieben‘ haben dürfte“ und einer Person kurz vor dem Ruhestand (Herr M.), de­
ren „Erwerbsleben schon als abgeschlossene Biografie ‚vorliegt‘“ (Bolder & Hendrich, 
2000, S. 48). Diese Überlegungen gilt es zu beachten, wenn mit dieser Art von Daten­
quelle gearbeitet wird.

4.2 Auswertungsmethode: Grounded Theory

Für die Untersuchung der Forschungsfrage wurden verschiedene qualitative Auswer­
tungsverfahren in Betracht gezogen und am Datenmaterial erprobt. Schließlich fiel die 
Entscheidung auf die Grounded Theory (Strauss & Corbin, 1996) als Auswertungsme­
thode. Grounded Theory wird hier bewusst nicht als Methodologie im Sinne eines um­
fassenden theoretischen und methodischen Rahmens verwendet, weil die Daten in 
einem anderen methodischen Kontext erhoben wurden (s. Abschnitt  4.1).
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4.2.1 Begründung der Methodenwahl
Die Grounded Theory hat sich für das Erkenntnisinteresse und die Forschungsfrage 
bzw. das zu untersuchende Phänomen der vorliegenden Arbeit als am passendsten he­
rausgestellt: Wie gestalten Erwerbstätige mit Beeinträchtigung ihre Teilnahme an erwerbsbe­
zogener Bildung und Erwerbstätigkeit?33 Von Interesse sind in dieser Untersuchung die 
Sicht der Individuen und ihre Handlungs- und Prozessorientierung (Strauss & Corbin, 
1996, S. 23). Die Fragestellung enthält den Begriff der Gestaltung, welcher gleichzeitig 
den Blick auf individuelle Handlungsfähigkeit wie auch auf kontextbedingte Möglich­
keiten – bzw. darauf, wie diese durch Handlungen aktiv mitgestaltet (bzw. hergestellt) 
werden (Wanka et  al., 2020) beinhaltet. Bei der Grounded Theory werden die Bedingun­
gen, unter denen Menschen handeln und Entscheidungen treffen, die (nicht) verfügba­
ren Möglichkeiten sowie die Konsequenzen, die aus den Handlungen resultieren, mit 
in die Analyse einbezogen (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2021, S. 251). Das dahinterlie­
gende pragmatistische und handlungstheoretische Verständnis eignet sich nach 
Strauss und Corbin (1996) gut, um „die aktive Rolle der Menschen beim Gestalten der 
Welten, in denen sie leben“ (S. 9) zu erforschen sowie Handlungen und Prozesse zu 
untersuchen (S. 23).

Die Auswertung mit der Grounded Theory (Strauss & Corbin, 1996) umfasst eine 
systematische iterative Anwendung einer Abfolge von Kodierverfahren, „um eine in­
duktiv abgeleitete gegenstandsverankerte Theorie“ über das durch die Fragestellung be­
stimmte Phänomen zu entwickeln (Strauss & Corbin, 1996, S. 8). Das Phänomen deter­
miniert also den Untersuchungsbereich; die relevanten Aspekte davon stellen sich aber 
erst im Laufe des Forschungsprozesses heraus (Strauss & Corbin, 1996, S. 7–8) und wer­
den nicht zu Beginn deduktiv festgelegt, was die induktive Rekonstruktion von Antwor­
ten auf bisher nicht bekannte Probleme und Themen offenlässt. Empirische Phäno­
mene werden nachvollziehbar und ihrer Besonderheit gerecht werdend prozesshaft 
aufgeschlossen, indem die Theorie aus den Daten generiert und nicht von vornherein 
an diese herangetragen wird (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2021, S. 246). Bei der Auswer­
tung mit der Grounded Theory ist keine bestimmte Erhebungsmethode vorgesehen; als 
Datenmaterial kommen also auch Interviews infrage (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2021, 
S. 246). Mithilfe der Grounded Theory wird demnach eine in der Empirie verankerte 
Theorie entwickelt, und zwar nicht um ihrer selbst willen oder um Hypothesen einer 
Außenperspektive zu bestätigen bzw. zu widerlegen, sondern um anhand der Ergeb­
nisse sowohl die wissenschaftliche als auch die praktische Handlungsfähigkeit zu er­
weitern (Strübing, 2014, S. 86). Auch deshalb eignet sie sich für das vorliegende For­
schungsfeld besonders gut (Curdt & Schreiber-Barsch, 2021b, S. 182).

4.2.2 Arbeiten in Interpretationsgruppen und theoretische Sensibilität
Die theoretische Sensibilität als „Fähigkeit, Einsichten zu haben, den Daten Bedeu­
tung zu verleihen, […] zu verstehen und das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen“ 
(Strauss & Corbin, 1996, S. 25) ist bei der Arbeit mit der Grounded Theory zur Entwick­

33 Die Fragestellung wurde im Verlauf der Datenanalyse verfeinert und spezifiziert (Strauss & Corbin, 1996, S. 24); außerdem 
wurde mit analyseleitenden Unterfragen gearbeitet.
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lung einer gegenstandsverankerten Theorie essenziell. Sie entspringt dem Lesen von 
theoretischer Literatur und empirischen Arbeiten (Fachliteratur), praktischer und pro­
fessioneller Erfahrung sowie persönlichen Erfahrungen der Forschenden (Strauss & 
Corbin, 1996, S. 25–26). Außerdem entsteht theoretische Sensibilität auch in der kon­
tinuierlichen Auseinandersetzung mit den Daten im analytischen Prozess (Strauss & 
Corbin, 1996, S. 27). Um diese Quellen, welche es erlauben, die Daten auf verschiedene 
Arten zu sehen, kreativ zu nutzen, gibt es verschiedene Techniken: Abstand nehmen 
und sich die Frage stellen, was gerade geschieht; ergründen, ob das, was anscheinend 
sichtbar ist, wirklich den Daten entspricht; eine skeptische Haltung bewahren und Ka­
tegorien und Daten immer wieder abgleichen; das methodische Verfahren gewissen­
haft befolgen (Strauss & Corbin, 1996, S. 28–29). Weitere Techniken sind das Stellen 
von Fragen an die Daten (z. B. wer, wann, wo, was, wie, wie viel, warum?); die Analyse 
eines Wortes, einer Phrase, eines Satzes und aller ihrer möglichen Bedeutungen; das 
Fortführen der Analyse durch Vergleiche (sich das Gegenteil vorstellen; systematisch 
zwei oder mehr Phänomene vergleichen); weit hergeholte Vergleiche sowie „das 
Schwenken der roten Fahne“, also nie etwas für selbstverständlich zu halten und Abso­
lutheit zu hinterfragen (Strauss & Corbin, 1996, S. 57–71). Für die Anwendung dieser 
Techniken ist – insbesondere beim offenen Kodieren – die Arbeit in Interpretations­
gruppen gewinnbringend und hilfreich, auch um sich von den Daten zu lösen und 
möglichst vielfältige Interpretationen zu ermöglichen bzw. zu provozieren (Przyborski 
& Wohlrab-Sahr, 2021, S. 260). Die Diversifizierung von Lesarten und Interpretationen 
sowie das Aufdecken des eigenen Standpunktes kann in unterschiedlichen Phasen des 
Forschungsprozesses anhand verschiedenartiger Gegenstände erfolgen (Breuer & Mu­
ckel, 2016, S. 83). Obwohl das gemeinsame Kodieren und Interpretieren von Daten­
material (Transkriptauszüge) den Kern der hier dokumentierten Arbeit in der Interpre­
tationsgruppe ausmachte (Breuer & Muckel, 2016, S. 83), war der Abgleich von 
Deutungsweisen (Breuer & Muckel, 2016, S. 70) auch beim axialen Kodieren hilfreich 
und beim selektiven Kodieren konnte die Nachvollziehbarkeit der sich in Entwicklung 
befindenden Theorie getestet werden. Durch die Arbeit in Interpretationsgruppen 
(hier: mit Peers) können „präkonzeptuelle Fixierungen des/der Forschenden“ (Breuer 
& Muckel, 2016, S. 70) erkannt und aufgelockert werden; so ist es möglich, die theoreti­
sche Sensibilität als Kompetenz, „Tiefgründigkeiten und Feinheiten in den Bedeutun­
gen der Daten wahrnehmen und zur Sprache bringen zu können“ (Breuer & Muckel, 
2016, S. 71), zu trainieren. Neben der regelmäßigen Arbeit in der Interpretationsgruppe 
(bestehend aus 2–5 Peers von unterschiedlichen Universitäten; Online-Treffen ca. ein­
mal pro Monat über fast zwei Jahre, bei Bedarf auch öfter) wurde als selbstreflexive 
Praktik auch ein Forschungstagebuch geführt, in dem vor allem zu Beginn und dann 
zwischendurch bei Bedarf die „persönlich-biografische Berührung“ (Breuer & Muckel, 
2016, S. 72) mit dem Forschungsthema sowie Fragen zu Vorannahmen und Haltungen 
(z. B.: Was „weiß“ ich über das Thema? Woher stammt dieses „Wissen“? Was interessiert 
mich an diesem Thema? Welche Werte, Einstellungen und Haltungen sind für mich mit 
diesem Thema verknüpft?) festgehalten und reflektiert wurden (Breuer & Muckel, 2016, 
S. 79–80). Hier ist ein Ausschnitt aus dem Forschungstagebuch, in dem versucht 
wurde, diese Fragen zu beantworten:
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Mich interessiert das Thema Behinderung, seit ich als Primarlehrerin Kinder mit Beein­
trächtigungen integriert in einer Quartierschule unterrichtet habe. Es hat mir große Freude 
bereitet, Lernangebote zu gestalten, die von Kindern mit unterschiedlichen Voraussetzun­
gen und Bedürfnissen wahrgenommen werden konnten. Die Thematik der Inklusion hat 
mich so begeistert, dass ich ein Masterstudium in Schulischer Heilpädagogik absolviert 
habe. Anschließend habe ich im Rahmen der Heilpädagogik geforscht und auch gearbeitet. 
Da habe ich beobachtet, dass unter Umständen die gesellschaftlichen Strukturen, die sich in 
der Schule zeigen, sowie die Haltungen der Lehrpersonen bestimmen, ob ein Kind eine 
Beeinträchtigung hat oder nicht. Ich lernte, dass diese Zuweisungen Auswirkungen für das 
weitere Leben dieser Kinder, auf ihr Lernen als Erwachsene haben. Das fand ich interessant, 
und irgendwie auch problematisch. Ich wollte mehr dazu erfahren. Allerdings stellte ich fest, 
dass Behinderung kein Mainstream-Thema ist und es wenig Forschung dazu gibt. – nw, 
Eintrag Forschungstagebuch vom 23.  März  2023

4.2.3 Offenes Kodieren: Das Aufbrechen der Daten
Bei der Anwendung der Grounded Theory werden durch das Kodieren die Daten in 
Konzepte, Kategorien und schließlich in eine gegenstandsverankerte Theorie über­
führt (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2021, S. 244). Mit Kodieren ist die Vorgehensweise 
gemeint, „durch die die Daten aufgebrochen, konzeptualisiert und auf neue Art zu­
sammengesetzt werden. Es ist der zentrale Prozess, durch den aus den Daten Theorien 
entwickelt werden“ (Strauss & Corbin, 1996, S. 39). Strauss und Corbin (1996, S. 40) 
unterscheiden drei Haupttypen des Kodierens: das offene, axiale und selektive Kodie­
ren; sie weisen aber zugleich darauf hin, dass deren Grenzen künstlich sind und sie 
sich auch vermischen können, obwohl sie grundsätzlich in dieser Reihenfolge ablau­
fen. Besonders zwischen dem offenen und dem axialen Kodieren wird zu Beginn der 
Analyse häufig hin- und hergewechselt (Strauss & Corbin, 1996, S. 77). Grundsätzlich 
startet die systematische Abfolge der Kodierverfahren aber mit dem offenen Kodieren: 
Das empirische Datenmaterial wird sequenzanalytisch „aufgebrochen“, indem die Da­
ten mit Kodes versetzt und diese verglichen, zu Konzepten geordnet, ihre Eigenschaf­
ten und Dimensionen ausgearbeitet und anhand verschiedener Techniken vorläufige 
Kategorien entwickelt werden (Strauss & Corbin, 1996, S. 43–55). „Mit Aufbrechen und 
Konzeptualisieren meinen wir das Herausgreifen einer Beobachtung, eines Satzes, 
eines Abschnitts und das Vergeben von Namen für jeden einzelnen darin enthaltenen 
Vorfall, jede Idee oder jedes Ereignis – für etwas, das für ein Phänomen steht oder es 
repräsentiert“ (Strauss & Corbin, 1996, S. 45).

Die 13 Interviews wurden in einem ersten Auswertungsschritt in mehreren 
Durchgängen „Zeile-für-Zeile“ (Strauss & Corbin, 1996, S. 53) mithilfe der Software 
MAXQDA offen kodiert, wobei ausgewählte Interviewstellen gemeinsam mit einer 
sich regelmäßig treffenden Interpretationsgruppe (s. Abschnitt 4.2.2) oder auch ein­
mal im lehrstuhlinternen Kolloquium sowie in einem PhD-Methodenmodul der Uni­
versität Zürich analysiert wurden. Dabei wurden die Techniken zur Erhöhung der 
theoretischen Sensibilität verwendet, vor allem die Analyse von Wörtern, Phrasen, Sät­
zen und Sequenzen (Strauss & Corbin, 1996, S. 61–62). Parallel dazu wurden Memos 
geschrieben und das erwähnte Forschungstagebuch wurde geführt. Das Ergebnis des 
offenen Kodierens war eine lange Liste von Kodes, welche dann mithilfe einer Excel-
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Tabelle gruppiert und mit einem übergeordneten Konzept, einem gemeinsamen Nen­
ner, klassifiziert bzw. benannt wurden.

4.2.4 Axiales Kodieren: Das In-Beziehung-Setzen der Konzepte
Das Klassifizieren als Ergebnis des offenen Kodierens wird durch das axiale Kodieren 
weiterentwickelt, indem die Daten auf neue Art wieder zusammengefügt und Verbin­
dungen zwischen Kategorien und ihren Dimensionen ermittelt werden (Strauss & Cor­
bin, 1996, S. 76). Beim axialen Kodieren werden bestimmte Kategorien und ihre Bezie­
hungen zu den anderen Kategorien intensiver untersucht, indem beispielsweise 
Kontext, Bedingungen und Konsequenzen der vorläufigen Kategorien betrachtet und 
diese durch das Herstellen von Relationen und Vergleichen untereinander verdichtet 
werden (Strauss & Corbin, 1996, S. 75–93; Strübing, 2014, S. 100). Dabei liegt der Fokus 
auf Variationen, Abstraktionen und „die Erklärung des Zustandekommens und der 
Konsequenzen eines bestimmten Ereignisses“ (Strübing, 2014, S. 25–26). Auch hier 
kann mittels verschiedener Techniken gearbeitet werden, beispielsweise mit der Bedin­
gungsmatrix (Strauss & Corbin, 1996, S. 132–147) oder dem Kodier-Paradigma (Strauss & 
Corbin, 1996, S. 75–87). Das Kodier-Paradigma ist eine Systematisierung des axialen Ko­
dierens, bei dem „um die Achse“ einer Kategorie bzw. eines Konzeptes herum kodiert 
werden soll (Strübing, 2014, S. 25). Dabei werden folgende Aspekte untersucht (Strauss 
& Corbin, 1996, S. 75–83):

• Kontext: spezifischer Satz von Eigenschaften oder Bedingungen, der zu einem 
Phänomen bzw. Ereignis gehört; Satz von Bedingungen, innerhalb dessen die 
Handlungs- und Interaktionsstrategien stattfinden

• Ursächliche Bedingungen: Bedingungen für das Auftreten oder die Entwicklung 
des Phänomens

• Intervenierende Bedingungen: breite und allgemeine Bedingungen, die auf das 
Phänomen einwirken (z. B. Erfahrungen) und die verwendeten Strategien er­
leichtern oder hemmen

• Handlungs- und Interaktionsstrategien: auf das Phänomen gerichtete Handlun­
gen oder Interaktionen; Strategien zur Bewältigung oder Reaktion auf das Phä­
nomen; Umgang damit oder Ausführung davon

• Konsequenzen: Ergebnisse von Handlung und Interaktion

Strübing (2014, S. 27) weist darauf hin, dass zwischen konkreten, situationsgebunde­
nen Eigenschaften bzw. Bedingungen und sozialstrukturellen, verallgemeinerbaren 
Strukturmerkmalen zu unterscheiden ist, und weist Erstere den Bedingungen, Letz­
tere dem Kontext zu. Das Ziel beim axialen Kodieren ist, die Kategorien und ihre Ei­
genschaften sowie Dimensionen in Beziehung zu setzen und so Verbindungen und 
Prozesse aufzudecken (Strauss & Corbin, 1996, S. 156–157).

Dieses Vorgehen wurde auf die beim offenen Kodieren entwickelten Kodes und 
Konzepte angewendet; das gesamte Material wurde in wiederholten Durchgängen nach 
Bedingungen, Strategien und Konsequenzen durchsucht. Die Ergebnisse wurden nach 
Kategorien geordnet und pro Fall in einem weiteren, umfassenden Excel-Dokument 
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festgehalten. Dieser Schritt erlaubte zwar eine erneute vertiefte Auseinandersetzung 
mit dem Datenmaterial, brachte jedoch keine weiteren Erkenntnisse. Um voranzukom­
men, wurden die Kategorien in der Arbeitsgruppe zur Grounded-Theory-Methodologie 
unter der Leitung von Prof. Dr. Inga Truschkat im Rahmen der „Summer School Quali­
tative Forschung 2023“ an der Universität zu Köln vorgestellt und diskutiert. Daraus 
ergaben sich verschiedene Ideen und Anregungen für die weitere Auswertung. Bei­
spielsweise wurde mit der Bedingungsmatrix (Strauss & Corbin, 1996, S. 142) bzw. Ma­
trix für Vergleiche (Brüsemeister, 2008) sowie mit Bedingungspfaden (Strauss & Cor­
bin, 1996, S. 141) gearbeitet34 und pro Konzept wurden Tabellen erstellt, um das axiale 
Kodieren (anders als mit dem Kodier-Paradigma) anzugehen. Dabei wurde ein intensi­
ver Vergleich bzw. eine komparative Analyse innerhalb der eigenen Daten (Truschkat 
et  al., 2007) vorgenommen und die Konzepte wurden nach und nach zu ersten Katego­
rien weiterentwickelt. Hier ein Ausschnitt aus dem Forschungstagebuch vom Septem­
ber 2023 aus dieser Phase der Auswertung:

Ich habe meine ersten Kategorien erneut vorgestellt, und zwar im Rahmen der Poster-Ses­
sion der Sektionstagung Erwachsenenbildung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungs­
wissenschaft 2023 in München. Das hat mir gezeigt, welche Kategorien noch viel Erklärung 
bedürfen (die orangenen) und welche bereits gut nachvollziehbar oder anschlussfähig für 
andere sind (die gelben und violetten). Auch erhielt ich generell zur Thematik und Methodik 
interessante Inputs. Allerdings weiß ich jetzt nicht genau, wie ich weiterfahren soll, die 
nächsten Schritte sind für mich gerade nicht erkennbar. Ich werde weiterhin mit dem 
Schreiben von Memos und dem Forschungstagebuch weiterfahren und alles dokumentie­
ren. Außerdem möchte ich einmal alle bisher erstellten Memos durchlesen, sortieren und 
nach Relevanz ordnen, denn ich habe das Gefühl, dass ich mich im Kreis drehe und mir 
Gedanken notiere, die ich mir bereits im Frühling überlegt habe. Und vielleicht habe ich 
einige spannende Gedankengänge zu früh verworfen und kann die nochmals aufgreifen. So 
kann ich vielleicht auch den Prozess besser überblicken und für später rekonstruieren. – nw, 
Eintrag aus dem Forschungstagebuch vom 13.  September  2023

Das im Forschungstagebuch notierte Vorgehen im Umgang mit den Memos hat tat­
sächlich etwas Klarheit in den Prozess gebracht. Zudem wurde für ein PhD-Modul das 
Schreiben von Analysetexten bei der Auswertung erprobt, ein Entwurf zur Diskussion 
gestellt und die Herangehensweise als nützlich befunden. So fand die weitere Entwick­
lung der Kategorien im Modus Analysetexte schreibend statt. Außerdem half eine er­
neute Auseinandersetzung mit der vorgängig gelesenen Methodenliteratur, wobei die 
folgenden Ausführungen den Prozess genau beschreiben:

[…] an solch schwarzen Tagen, an denen wir von Daten und Ideen überschwemmt werden, 
aber nicht richtig verstehen können, wie sie zusammenpassen. Wir spüren, dass es da 
eine Ordnung gibt, aber sie scheint jenseits unseres Verständnisses zu liegen. Es scheint, 
als wenn unsere Theorie sowohl diesen wie jenen Weg nehmen könnte. […] Beim wieder­
holten Lesen von Memos und Diagrammen und dem anschließenden Sortieren beginnen 
wir zu entdecken, wie die Kategorien rund um die Kernkategorie zusammengehören. 

34 Diese Vorgehensweisen werden im Folgenden nicht weiter vorgestellt, da sie zwar eine intensive Auseinandersetzung mit 
den Daten ermöglichten, aber hier nicht den gewünschten analytischen Fortschritt brachten.
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Ausgehend von unserer allgemeinen Memo-Lektüre verfassen wir eine deskriptive Ge­
schichte. Dann benutzen wir die Kategorien (analytischen Begriffe) aus unseren Memos, 
um unsere deskriptive Geschichte in eine analytische zu übersetzen. Damit sind Logik 
und Ordnung erreichbar (Strauss & Corbin, 1996, S. 191).

Außerdem wurde das axiale Kodieren, wie es Strübing (2014) erklärt, etwas klarer; auch 
die Art und Weise, wie er das Kodier-Paradigma mittels Mindmaps durchführt (S. 25), 
war ansprechend und wurde dann direkt auf die eigenen Daten übertragen und im 
Kolloquium vorgestellt. Jede Kategorie wurde dafür als Mindmap nach dem Kodier-
Paradigma grafisch aufbereitet, hier am Beispiel der Kategorie Unterstützungsstruktu­
ren nutzen veranschaulicht (Abbildung  8):

Institut für Erziehungswissenschaft

Gesellschaftliche Veränderungen wie 
Umsetzung UN-BRK bzw. Inklusion, 
Durchlässigkeit des Bildungssystems, 
Digitalisierung, Lebenslanges Lernen, …

Wissen über 
Unterstützungsstrukturen und 
wie bzw. ob diese genutzt 
werden können; Kenntnis der 
eigene Rechte und wie bzw. ob 
diese durchgesetzt werden 
können; 
Unterstützungsstrukturen 
nutzen wollen; …

Unterstützungs-
strukturen nutzen

 Regelschule, Privatschule
 Regelschule + NAG oder + SHP
 Sozialamt oder Invalidenversicherung
 EFZ + NAG, Studium + NAG
 IV Berufsberatung, Fachstellen
 Job Coaching
 Assistenzperson (z. B. für Anpassung v. Unterlagen)
 alternative Zugangsmöglichkeiten (z. B. sur Dossier 

oder per Assessment)
 digitale Geräte, Medien, Technologien

Zugang zu (erwerbsbezogener) 
Bildung und Arbeitsmarkt; 
mehr Freiheiten und 
Gestaltungsspielräume vs. 
höhere Anforderungen an 
Gestaltungskompetenz; 
Erweiterung der Möglichkeiten 
zur Verwirklichung von 
persönlichen Interessen, z. B. 
bei Wahl der Erstausbildung; 
zusätzlicher Druck + 
Eigenverantwortung

Ursächliche Bedingungen

Intervenierende Bedingungen

Kontext

Handlungen und Interaktionen / 
Strategien

Konsequenzen

Unterstützende, 
beratende, beantragende 

Schlüsselpersonen

Relevanz der Beeinträchtigung im  
(schulischen oder 

erwerbsbezogenen) Alltag

Stellenwert von Ausbildung und 
Erwerbstätigkeit, 
Koordinationsmöglichkeit mit 
anderen Lebensbereichen

Abbildung 8: Mindmap Kodier-Paradigma (in Anlehnung an Strübing, 2014, S. 25), Stand Dezember 2023

In der Mitte der Abbildung  8 sind der Name der Kategorie sowie die Handlungen und 
Interaktionen oder Strategien (auch Unterkategorien: Wie gehen die Akteure mit dem 
Phänomen um?) zu sehen, links die ursächlichen (Was trägt zum Zustandekommen des 
Phänomens bei?) und intervenierenden Bedingungen (Was sind die Vorbedingungen für 
die Strategie?) und rechts der Kontext (Was sind die Ausprägungen oder was ist das spezifi­
sche Set an Bedingungen für weiteres Handeln?) sowie die Konsequenzen (Worin resultie­
ren die auf das Phänomen bezogenen Handlungen/Strategien?).

Durch die Mindmaps und das Schreiben über die Kategorien haben sich diese 
nach und nach verdichtet; einige sind in den Hintergrund getreten, andere haben sich 
herauskristallisiert. Mit verschiedenen grafischen Darstellungen wurde versucht, eine 
Übersicht über die aktuellen Kategorien zu geben und sie zueinander in Beziehung zu 
setzen. Allerdings bestand ein Problem mit der türkisfarbenen Kategorie (zu diesem 
Zeitpunkt ohne Namen, daher in der untenstehenden Abbildung  9 mit drei Punkten 
beschriftet), die schwierig zu fassen war. Sie wurde im Kolloquium und mit den bei­
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den Betreuungspersonen besprochen, mehrmals überarbeitet und schien, wie in der 
Abbildung ersichtlich, irgendwie im Zentrum zu stehen:

Relevanz der Beeinträchtigung im Alltag

Unterstützungsstrukturen 
nutzen

…

Schlüsselpersonen heranziehen

Entscheidungsstrategien 
einsetzen

sich weiterbilden und lebenslang Lernen

Krisen meistern

Wahl der Erstausbildung

Erwerbstätig sein

Abbildung 9: Übersicht über die Kategorien beim axialen Kodieren, Stand Januar 2024

Außerdem schien diese Kategorie mit allen anderen zusammenzuhängen; aber mir 
wurde nicht klar, was sie bezeichnete, welches Phänomen sie abbildete. Sie schien auf 
einer anderen Ebene zu liegen, aber doch mit den anderen Kategorien (im gelben, vio­
letten, roten und grünen Kasten in der Abbildung  9) für die Antwort auf die Forschungs­
frage, wie Erwerbstätige mit einer Beeinträchtigung ihre Teilnahme an erwerbsbezoge­
ner Bildung und Erwerbstätigkeit gestalten, relevant zu sein. Einem Hinweis meiner 
Zweitbetreuerin folgend machte ich einen Schritt zurück und betrachtete die Eigen­
schaften und Dimensionen der Kategorien genauer. Denn wenn die allgemeinen Eigen­
schaften einer Kategorie erfasst werden, wird die Reichweite ihrer Dimensionen be­
stimmbar (Strauss & Corbin, 1996, S. 51). Das dimensionale Profil einer Kategorie zeigt 
die spezifischen Eigenschaften unter bestimmten Bedingungen (Strauss & Corbin, 
1996, S. 51):

Um feststellen zu können, was sowohl das Spezifische des Vorkommens eines Phäno­
mens in einem bestimmten Fall ausmacht, aber auch was die verbindende Gemeinsam­
keit verschiedener Phänomene ist, die wir als in einer bestimmten Perspektive gleichartig 
in einer Kategorie zusammenfassen wollen, müssen wir die Variationsmöglichkeiten der 
relevanten Eigenschaften kennen bzw. uns analytisch erarbeiten. (Strübing, 2014, S. 23)

Daraufhin wurde pro Fall aufgeschrieben, welche Ausprägungen dort in der jeweiligen 
Kategorie vorhanden sind; dann wurden diese zusammengetragen. Dieser Vorgang 
wurde Dimensionalisieren genannt. Die Einträge wurden geordnet und verdichtet und 
für das Finden von Mustern in den Daten und für die weitere Ausarbeitung der Di­
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mensionen der verschiedenen Kategorien wurde in Anlehnung an Schreiber-Barsch 
und Fawcett (2017, S. 304) eine Tabelle erstellt. Die folgende Abbildung  10 gibt einen 
Ausschnitt davon wieder; dort ist für jede Kategorie ersichtlich, welche Eigenschaften 
sie beinhaltet und zwischen welchen Polen oder anhand welcher differenzierten Di­
mensionen diese sich im Datenmaterial zeigten.

Komponenten zur Gestaltung der Erwerbsbiografie Relevanz der Beeinträchtigung im Alltag 
tief mittel hoch 

Kategorie Eigenschaft Dimensionen 

Zugänge Schlüsselpersonen Vermittlung Erfolgreich Nicht erfolgreich 

Beratung, Empfehlung Umsetzen widersetzen 

Unterstützung, Begleitung annehmen ablehnen 

Hinweis, Austausch nachgehen ignorieren 

Unterstützungsstrukturen Für Regelschulabschluss (Sek 
I) 

Verfüg- und nutzbar Verfüg- aber 
nicht nutzbar 

Nicht verfüg- oder nutzbar 

Für Erstausbildung (Sek II) 

Finanzielle Unterstützung 

Fachpersonen (Beratung, 
Assistenz) 

Hilfsmittel (z. B. digitale 
Geräte) 

Übergänge Entscheidung Informationsressourcen 
nutzen 

Informationen einholen und 
recherchieren 

Beratung und 
Auskunft 
einholen 

sich mit 
anderen 
austauschen 

Erfahrungen 
sammeln (z. B. 
schnuppern, 
hospitieren, 
Praktika) 

Entscheidungsstrategien analytisch, gezielt, und 
informationsbasiert 

spontan und 
intuitiv 

nach dem 
trial-and-error 
Prinzip 
(einfach mal 
umsetzen) 

in Absprache / 
Austausch mit 
Schlüssel-personen 

Abbildung 10: Ausschnitt aus Tabelle im Schritt „Dimensionalisieren“, Stand Februar 2024

Dieser Schritt hat nicht nur eine übersichtliche Darstellung und Zusammenführung 
von bereits gefundenen Erkenntnissen generiert, sondern auch das Gewinnen neuer 
Einsichten und die Mustersuche erleichtert; beispielsweise wurde so erkannt, dass es 
sich bei den einen Kategorien eher um die Zugänge ging, bei den anderen eher um die 
Übergänge (s. Abbildung  10).

Auch die kodierten Segmente der Problemkategorie – die türkisfarbenen Kodes 
bzw. damit kodierte Segmente – wurden in eine Tabelle eingefügt; anhand einer 
schriftlichen Analyse wurden ihre Eigenschaften und deren Ausprägungen im Detail 
untersucht. Daraus ergab sich die Erkenntnis, wie die Kategorie mit den anderen zu­
sammenhängt und wie ihr Name sein könnte (s. Abbildung  11):

Ich wollte meine ‚Türkis-Kategorie‘ schon ‚Wissen, wie der Hase läuft‘ nennen, weil mir 
einfach nichts Besseres einfallen wollte. Beim Suppekochen heute ist jedoch die Erleuch­
tung eingetreten, plötzlich haben sich die Worte vor meinem inneren Auge geformt: Spielre­
geln! Spielregeln kennen! – nw, Eintrag aus dem Forschungstagebuch vom 2.  Februar  2024
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Relevanz der Beeinträchtigung im Alltag

Spielregeln kennen
Schlüsselpersonen heranziehen

sich weiterbilden und lebenslang Lernen

Erstausbildung

Erwerbstätig sein

Unterstützungsstrukturen 
nutzen

Krisen meistern

Entscheidungsstrategien 
einsetzen

Spielfeld

Abbildung 11: Übersicht Kategorien nach axialem Kodieren, Stand Februar 2024

Nun waren alle relevanten, sich ständig wieder herauskristallisierenden Kategorien 
beisammen und konnten auch systematisch geordnet sowie grafisch dargestellt wer­
den. Noch offen war die Frage, wie die Kernkategorie mit Sicherheit bestimmt werden 
konnte.

4.2.5 Selektives Kodieren: Das Finden der Kernkategorie
Das selektive Kodieren dient letztlich dem Prozess der Auswahl bzw. Identifikation der 
Kernkategorie als „zentrale[s] Phänomen, um das herum alle anderen Kategorien inte­
griert sind“ (Strauss & Corbin, 1996, S. 94). Dabei werden die Beziehungen der Katego­
rien zu dieser Kernkategorie geklärt und es wird versucht, eine theoretische Sättigung 
zu erreichen (Strübing, 2014, S. 17). Beim axialen Kodieren wurde die Grundlage für 
das selektive Kodieren geschaffen, indem Kategorien in Bezug auf deren Eigenschaf­
ten und Dimensionen ausgearbeitet und anhand dieser möglichen Verbindungen zwi­
schen den Kategorien entlang dieser Eigenschaften und Dimensionen aufgezeichnet 
wurden (Strauss & Corbin, 1996, S. 95). Dies wurde wie im vorherigen Abschnitt be­
schrieben umgesetzt. Die Fragen, welche der fünf Kategorien nun die Kernkategorie 
repräsentierte und woran diese zu erkennen war, wurden an der Forschungswerkstatt 
für Nachwuchsforschende in der Erwachsenenbildungswissenschaft zusammen mit 
der Grafik aus Abbildung  11 einer Werkstattgruppe zur Grounded Theory vorgestellt 
und diskutiert. Dort wurde u. a. empfohlen, bei der Suche nach einer Kernkategorie 
darauf zu achten, ob sich bestimmte Kategorien anderen unterordnen oder über ihre 
Verhältnisse andere Kategorien beschreiben. Der Hinweis, dass die Kernkategorie oft 
das Naheliegende ist, aber nicht gesehen wird, weil es so selbstverständlich scheint, 
war im Nachhinein sehr hilfreich. Als nächster Schritt wurden fokussierte Analyse­
texte für jede Kategorie geschrieben, in denen die Achsen des axialen Kodierens ausfor­
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muliert, für jede Eigenschaft und ihre Dimensionen aussagekräftige kodierte Seg­
mente bzw. Interviewausschnitte zusammengetragen und diese beschrieben sowie 
interpretiert wurden. Außerdem wurden die Platzierung der Kategorie auf der Grafik 
und ihre Beziehungen zu den anderen Kategorien erklärt. Parallel dazu wurde die Ta­
belle zur Dimensionalisierung mit den gewonnenen Erkenntnissen abgeglichen. Zu­
sätzlich wurde, wie bei Strauss und Corbin (1996, S. 95–98) vorgeschlagen, „der rote 
Faden der Geschichte“ offengelegt, also die Konzeptualisierung der Erzählung über 
die Kernkategorie in Form eines allgemeinen, beschreibenden Überblickes über die 
wesentlichen Erkenntnisse notiert. So offenbarte sich schließlich die türkisfarbene 
Problemkategorie als Kernkategorie, weil sie bestimmt, welche Dimensionen sich in den 
Eigenschaften der anderen Kategorien zeigen (s. Kapitel 5.4).

4.2.6 Entwicklung einer gegenstandsverankerten Theorie materialer 
Reichweite

Beim offenen Kodieren wurden so viele Konzepte wie möglich generiert, die sich dann 
durch das theoretische Sampling (= Anstellen von Vergleichen zur Ausarbeitung von 
Kategorien) und durch Konsistenz (= systematische Datensammlung für jede Katego­
rie) zu Kategorien verdichtet und gesättigt haben, sodass am Schluss die bedeutsamen 
(für die Theorie relevanten) übrig blieben (Strauss & Corbin, 1996, S. 149–150). Dabei 
wurde kritisch reflektiert, dass die Kategorienfindung von bestimmten Konzepten bzw. 
von der theoretischen Sensibilität abhängt, welche mit dem laufenden Forschungspro­
zess zunimmt; allerdings wurde das Datenmaterial mehrmals mit neuen Einsichten 
wieder aufgegriffen und aus der entwickelten neuen Perspektive betrachtet (Strauss & 
Corbin, 1996, S. 152). Beim selektiven Kodieren wurden die Aussagen über die Bezie­
hungen sowie die Kategorien mit den Daten erneut überprüft und es erfolgte ein inten­
sives theoretisches Sampling innerhalb der Daten (Strauss & Corbin, 1996, S. 158–164). 
Außerdem wurde mit Visualisierungen und Tabellen gearbeitet und damit eine Art Mo­
dell bzw. eine gegenstandsverankerte Theorie materialer Reichweite entwickelt, „die 
Aussagen über ein spezifisches empirisches Feld zulässt“ (Truschkat et  al., 2007, S. 254) 
und im nächsten Kapitel vorgestellt wird. Bei einer gegenstandsverankerten Theorie 
materialer Reichweite wird keine Verallgemeinerung im Sinne einer statistischen Re­
präsentativität erreicht, sondern durch Vergleich und Unterscheidung eine theoretische 
Sättigung (Schulze, 2002, S. 136; Strauss & Corbin, 1996). Vielmehr wird eine „konzep­
tuelle Repräsentativität“ (Strübing, 2014) angestrebt, also eine möglichst umfassende 
und hinreichend detaillierte Ausarbeitung der Eigenschaften und Dimensionen der re­
levanten Kategorien in der jeweiligen gegenstandsbezogenen Theorie (Strübing, 2014, 
S. 31–32).

4.2.7 Theoretisches Sampling und Beschreibung des Samples
Durch die im GoCC-Projekt verfolgte Diversity-Sampling-Strategie kann das Teilsam­
ple für die vorliegende Arbeit ebenfalls bezüglich Alter, Bildungsabschlüssen und Le­
benssituation als divers betrachtet werden. Allerdings handelt es sich vorwiegend um 
Schweizer*innen ohne Migrationshintergrund, die (höchstwahrscheinlich) alle eine 
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Regelschule absolviert haben und im allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sind. Somit bil­
den sie in Bezug auf Bildungsabschluss und Erwerbsstatus eine Gruppe, die in beide 
Bereiche zumindest strukturell eingebunden ist und für die Teilhabe und Partizipation 
möglich sind (Felder, 2022, S. 73–74), was die Voraussetzung für die Forschungsfrage 
ist und bei der Diskussion der Ergebnisse beachtet werden muss (s. Kapitel  6). Über 
das Verteilen der Gesprächseinladung in Bildungsangeboten und betreutem Wohnen 
für Menschen mit Behinderungen wurde im Sinne einer Erweiterung des Samples für 
die vorliegende Arbeit versucht, auch eine Diversität bezüglich dieser Merkmale si­
cherzustellen und beispielsweise Personen mit Sonderschulabschluss und Tätigkeiten 
im geschützten Arbeitsmarkt zu erreichen; jedoch ohne Erfolg. Im Sample ist also eine 
bestimmte Gruppe repräsentiert, die durch den Projektrahmen angesprochen wurde 
und womöglich an Weiterbildung und Forschung interessiert ist. Dennoch ist das Ma­
terial so umfassend und reichhaltig, dass das theoretische Sampling innerhalb der be­
reits vorhandenen Daten stattfand (Truschkat et  al., 2007).

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über das Teilsample gegeben; dann wer­
den die einzelnen Interviewteilnehmenden anhand der erhobenen soziodemogra­
fischen Merkmale und Angaben zur aktuellen Lebens- und Erwerbssituation entspre­
chend den im Projektkontext verwendeten Fragebogenitems (z. B. aktuelle Tätigkeit, 
Beschäftigungsgrad, Branche, Betriebsgröße, Wohnsituation, Zivilstand, Betreuungs­
verpflichtungen) beschrieben, was der Kontextualisierung der Ergebnisse in Kapitel  5 
dienen soll.

Überblick über das Sample
• fünf Frauen, acht Männer, vorwiegend Schweizer*innen zwischen 23 und 54 Jah­

ren (durchschnittlich 35 Jahre)
• Schulbildung: Regelschule abgeschlossen, teilweise integriert mit heilpädagogi­

scher Unterstützung und/oder Nachteilsausgleich; Klassenwiederholungen und 
Privatschule

• Höchster Abschluss: Hochschulabschluss (2), Abschluss der höheren Berufsbil­
dung (3), Berufsabschluss (eidgenössisches Fähigkeitszeugnis; 5), kein offizieller 
Abschluss (2), gymnasiale Matur (1)

• Erwerbsstatus: alle erwerbstätig im allgemeinen Arbeitsmarkt
• Arbeitspensum: 100 % bis weniger als 50 %, vier Personen beziehen finanzielle 

Unterstützung von der Invalidenversicherung (Teilrente, Taggeld, Hilflosenent­
schädigung)

• Job-Bezeichnungen: Piercer und Rezeptionist, Detailhandelsassistent, Assistentin 
im Hotel, Grafikassistentin, Kursleiter*in (2), Projektleiter*in (2), Client Partner, 
Landschaftsgärtner (2), Mitarbeiter Webseitenbetreuung, Assistentin im Sekreta­
riat

Interviewteilnehmende
Frau N. hat einen Berufsabschluss als Gärtnerin, ist zum Zeitpunkt des Interviews 
49  Jahre alt und Schweizerin mit einer Diagnose im Spektrum der Neurodiversität 
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(Legasthenie)35. Sie ist zu 50–89 % angestellt ohne Führungsfunktion in einem mittel­
großen Betrieb (10–49 Angestellte) und verdient monatlich netto bis zu 4.000 CHF als 
Mitarbeiterin beim Frühstücksdienst und Assistentin an der Hotelrezeption. Sie arbei­
tet also im Dienstleistungssektor in der Branche Gastgewerbe/Beherbergung und Gastro­
nomie. Frau N. lebt allein in einem Einpersonenhaushalt, ist geschieden und hat ein 
erwachsenes Kind.

Herr J. hat die Berufslehre abgebrochen und keinen offiziellen nachobligatori­
schen Abschluss. Er ist zum Zeitpunkt des Interviews 35 Jahre alt und Schweizer mit 
einer Diagnose (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, ADHS) im Spektrum 
der Neurodiversität. Er ist zu 90–100 % angestellt mit Führungsfunktion in einem grö­
ßeren Betrieb (50–249 Angestellte) und verdient monatlich mehr als 9.000 CHF als 
Client Partner. Er arbeitet im Dienstleistungssektor in der Branche Information und 
Kommunikation. Herr J. lebt mit seiner Freundin und ihren zwei gemeinsamen Kin­
dern zusammen.

Herr C. hat einen Hochschulabschluss auf Masterstufe und ist zum Zeitpunkt 
des Interviews 48 Jahre alt. Er ist Schweizer mit deutschen Eltern und hat eine Dia­
gnose im Spektrum der Neurodiversität (Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom, ADS). Er 
ist zu 90–100 % angestellt ohne Führungsfunktion in einem grossen Betrieb (> 249 
Angestellte) und verdient monatlich mehr als 9.000 CHF als Senior Project Manager. Er 
arbeitet im Dienstleistungssektor in der Branche Erbringung von Finanz- und Versiche­
rungsdienstleistungen. Herr C. lebt mit seiner Freundin zusammen; seine eigenen Kin­
der aus einer früheren Beziehung werden von seiner Ex-Partnerin oder anderen Perso­
nen betreut.

Herr L. hat einen Berufsabschluss als Kaufmann und ist zum Zeitpunkt des Inter­
views 23 Jahre alt. Er ist in der Schweiz geborener Deutscher mit einer Diagnose im 
Spektrum der Mobilitätseinschränkungen (Cerebralparese). Er ist zu 50–89 % ange­
stellt ohne Führungsfunktion in einem mittelgroßen Betrieb (10–49 Angestellte) und 
verdient monatlich netto bis zu 4.000 CHF als Mitarbeiter in der Webseitenbetreuung. 
Er arbeitet im Dienstleistungssektor in der Branche Information und Kommunikation. 
Herr L. lebt bei seinen Eltern, ist ledig und hat keine Kinder.

Herr B. hat einen Abschluss der höheren Berufsbildung bzw. einen Fachausweis 
als Landschaftsgärtner. Er ist zum Zeitpunkt des Interviews 28 Jahre alt und Schweizer 
mit einer Diagnose im Spektrum der Neurodiversität (Lese-Rechtschreib-Schwäche, 
LRS). Er ist zu 90–100 % angestellt ohne Führungsfunktion in einem mittelgroßen Be­
trieb (10–49 Angestellte) und verdient monatlich netto zwischen 4.000 und 9.000 CHF 
als Landschaftsgärtner. Er arbeitet im Landwirtschaftssektor in der Branche Erbringung 
von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen. Herr B. lebt allein in einem Einpersonen­
haushalt, ist ledig und hat keine Kinder.

Herr E. hat einen Berufsabschluss als Landschaftsgärtner und ist zum Zeitpunkt 
des Interviews 24 Jahre alt. Er ist Schweizer mit einer Diagnose im Spektrum der Neu­

35 Die Bezeichnung in Klammern entspricht der Selbstdeklaration der Interviewteilnehmenden. Die Einordnung in die Ein­
schränkungskategorie (Neurodiversität, psychische Beeinträchtigung, Mobilitätseinschränkung, Sehbeeinträchtigung) 
wurde nach gängiger Praxis vorgenommen, mehr dazu z. B. bei Grummt (2024).
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rodiversität (Lese-Rechtschreib-Schwäche, LRS). Er ist zu 90–100 % angestellt ohne 
Führungsfunktion in einem mittelgroßen Betrieb (10–49 Angestellte) und verdient 
monatlich netto zwischen 4.000 und 9.000 CHF als Landschaftsgärtner. Er arbeitet im 
Landwirtschaftssektor in der Branche Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienst­
leistungen. Herr E. lebt bei seinen Eltern, ist ledig und hat keine Kinder.

Herr M. hat eine gymnasiale Maturität und verschiedene Studiengänge abge-
brochen, also keine offizielle Erstausbildung absolviert. Er ist zum Zeitpunkt des 
Interviews 54 Jahre alt und Schweizer. Er hat die Diagnose im Spektrum der Sehbeein­
trächtigungen (Netzhautablösung, Sehbehinderung) mit ca. 40 Jahren erhalten. Er ist 
selbstständig im eigenen kleinen Betrieb (1–9 Angestellte) und verdient monatlich mehr 
als 9.000 CHF als Leiter eines Start-ups. Er arbeitet im Dienstleistungssektor in der 
Branche Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistun­
gen. Herr M. lebt getrennt und hat zwei erwachsene Kinder.

Frau S. hat einen Berufsabschluss als Kauffrau und ist zum Zeitpunkt des Inter­
views 31 Jahre alt. Sie ist schweizerisch-spanische Doppelbürgerin und hat eine Dia­
gnose (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, ADHS) im Spektrum der Neu­
rodiversität, seit sie 23 Jahre alt ist. Sie ist zu 50–89 % angestellt ohne Führungsfunktion 
in einem mittelgroßen Betrieb (10–49 Angestellte) und verdient monatlich netto bis zu 
4.000 CHF als Grafikassistentin/Sachbearbeiterin. Sie arbeitet im Dienstleistungssek­
tor in der Branche Information und Kommunikation. Frau S. lebt in einem Einpersonen­
haushalt, ist ledig und hat keine Kinder.

Herr T. hat zwei Berufslehren abgebrochen und keinen offiziellen nachobligatori­
schen Abschluss. Er ist zum Zeitpunkt des Interviews 29 Jahre alt und Schweizer. Die 
Diagnose im Spektrum der psychischen Beeinträchtigungen (Depression/Angststö­
rung) hat er mit 28 Jahren erhalten. Er ist zu weniger als 50 % angestellt ohne Führungs­
funktion in einem kleinen Betrieb (1–9 Angestellte) und verdient monatlich weniger als 
4.000 CHF als Piercer und Rezeptionist. Herr T. lebt ledig in einem Einpersonenhaus­
halt und kümmert sich regelmässig um ein pflegebedürftiges Familienmitglied.

Frau O. hat einen Abschluss der Höheren Berufsbildung bzw. ein Meisterdiplom 
als Floristin. Sie ist zum Zeitpunkt des Interviews 33 Jahre alt und Schweizerin mit 
einer Diagnose (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, ADHS) im Spektrum 
der Neurodiversität. Sie ist zu weniger als 50 % angestellt ohne Führungsfunktion in 
einem mittelgroßen Betrieb (10–49 Angestellte), verdient monatlich netto bis zu 4.000 
CHF als Unterstützerin im Sekretariat und besucht nebenbei eine Berufsmaturitäts­
schule. Sie arbeitet im Dienstleistungssektor in der Branche Erbringung von sonstigen 
Dienstleistungen. Frau O. lebt mit ihrem Partner zusammen und hat keine Kinder.

Frau A. hat einen Hochschulabschluss auf Bachelorstufe und ist zum Zeitpunkt 
des Interviews 30 Jahre alt. Sie ist Schweizerin mit einer Diagnose im Spektrum der 
Sehbeeinträchtigungen (Sehbehinderung). Sie ist zu 50–89 % angestellt ohne Füh­
rungsfunktion in einem mittelgroßen Betrieb (10–49 Angestellte) und verdient monat­
lich zwischen 4.000 und 9.000 CHF als Kursleiterin. Sie arbeitet im Dienstleistungs­
sektor in der Branche Erziehung und Unterricht. Frau A. ist verheiratet und lebt mit 
ihrem Ehemann zusammen.
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Frau K. hat einen Berufsabschluss als Sozialagogin und ist zum Zeitpunkt des 
Interviews 34 Jahre alt. Sie ist Schweizerin mit einer Diagnose im Spektrum der Sehbe­
einträchtigungen (Sehbehinderung). Sie ist zu 90–100 % angestellt mit Führungsfunk­
tion in einem kleinen Betrieb (1–9 Angestellte) und verdient monatlich netto zwischen 
4.000 und 9.000 CHF als Projektleiterin. Sie arbeitet im Dienstleistungssektor in der 
Branche Information und Kommunikation. Frau K. lebt mit ihrem Partner oder ihrer 
Partnerin zusammen und hat keine Kinder.

Herr F. hat einen Berufsabschluss als medizinischer Masseur und ist zum Zeit­
punkt des Interviews 33 Jahre alt. Er ist Schweizer mit einer Diagnose im Spektrum 
der Sehbeeinträchtigungen (Sehbehinderung). Er ist zu 50–89 % angestellt ohne Füh­
rungsfunktion in einem mittelgroßen Betrieb (10–49 Angestellte), verdient monatlich 
netto bis zu 4.000 CHF als Detailhandelsassistent und absolviert nebenbei einen Wei­
terbildungsabschluss. Er arbeitet im Dienstleistungssektor in der Branche Information 
und Kommunikation. Herr F. ist ledig, lebt in einem Einpersonenhaushalt und hat 
keine Kinder.
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5 Ergebnisse

Die Forschungsfrage Wie gestalten Erwerbstätige mit einer Beeinträchtigung ihre Teilnahme 
an erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit? wurde anhand des in Kapitel  4 geschil­
derten Vorgehens empirisch untersucht. Die Ergebnisse werden in diesem Kapitel vor­
gestellt, indem zuerst die einzelnen Kategorien mit ihren Eigenschaften und Dimensio­
nen beschrieben werden. Danach wird ihr Zusammenspiel mit der Kernkategorie 
erläutert und zum Schluss das gegenstandsverankerte Modell präsentiert. Beim Be­
schreiben der Ergebnisse wird das Ziel verfolgt, die interviewten Personen bzw. ihre 
Interviewausschnitte möglichst für sich selbst sprechen zu lassen. Die verwendeten 
Zitate können sich zum Teil wiederholen, da sie vielschichtig sind und durch die Inter­
pretation unterschiedliche Aspekte deutlich wurden, deren Hervorhebung sich in ver­
schiedenen Kategorien niedergeschlagen hat.

5.1 Zugänge erhalten und verschaffen

Die ersten beiden Kategorien beziehen sich auf den Zugang zu erwerbsbezogener Bil­
dung und Erwerbstätigkeit. Unterstützungsstrukturen (z. B. Nachteilsausgleich, Jobcoa­
ching, Hilfsmittel, finanzielle Unterstützung der IV) regulieren den Zugang zu er­
werbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit darüber, dass sie beispielsweise 
Abschlüsse ermöglichen, die als Zugangsvoraussetzung gelten. Schlüsselpersonen (in 
Form von Kontakten, Beziehungen und Netzwerken) regulieren Zugänge darüber, dass 
sie Stellenangebote vermitteln oder die Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung er­
möglichen (z. B. Vorgesetzte). Beide Kategorien werden nun nacheinander im Detail 
vorgestellt.

5.1.1 Unterstützungsstrukturen
In den Interviews werden von den Befragten im Zusammenhang mit erwerbsbezoge­
ner Bildung sowie Erwerbstätigkeit bestimmte Hilfsmittel, Unterstützungsangebote 
oder -dienstleistungen thematisiert. Diese scheinen im Hinblick auf die Zugangsmög­
lichkeiten entscheidend, da durch sie bzw. mit ihnen gewisse Voraussetzungen erwor­
ben werden können, die für den Zugang zu verschiedenen Formen erwerbsbezogener 
Bildung oder Erwerbstätigkeit essenziell und in unterschiedlichen Ausprägungen nutz­
bar sind. Diese Zwecke stellten sich als Eigenschaften einer Kategorie heraus, deren 
gemeinsamer Nenner mit Unterstützungsstrukturen bezeichnet wurde und die im Fol­
genden anhand von Interviewzitaten vorgestellt werden. Eine erste Übersicht über die 
Eigenschaften der Kategorie ist der Tabelle  2 zu entnehmen:



Tabelle 2: Eigenschaften der Kategorie „Unterstützungsstrukturen“

Kategorie Eigenschaften

Unterstützungs-
strukturen

für Regelschulabschluss: Nachteilsausgleich und integrative Förderung; Klassenwie­
derholung und Privatunterricht, …

für Erstausbildung: Lehrjahrwiederholung; Beratung von Fachpersonen bzw. Fach­
stellen; Nachteilsausgleich und inklusive Ausbildungsangebote, …

für Übergang von Erstausbildung in Erwerbstätigkeit und für Erwerbstätigkeit: Job­
coaching, Arbeitsversuch und Brückenarbeitsplatz; finanzielle Unterstützung; barrie­
refreie Arbeits- und Rahmenbedingungen, Hilfsmittel und Assistenz, …

5.1.1.1 Für Regelschulabschluss
Der erste Einsatz von Unterstützungsstrukturen kommt beim Besuch der obligatori­
schen Schule bzw. beim Absolvieren eines Regelschulabschlusses zum Tragen. Der ob­
ligatorische Schulbesuch gehört zwar nicht zur erwerbsbezogenen Bildung, da er nicht 
auf Erwerbstätigkeit ausgerichtete Lern- und Bildungsprozesse umfasst und Menschen 
nicht direkt für Erwerbstätigkeit befähigt. Ein Regelschulabschluss kann allerdings als 
wesentliche Voraussetzung für eine weiterführende Schule oder eine berufliche Grund­
bildung betrachtet werden (s. Abschnitt 3.1 bzw. 3.2), was sich auch in dessen Themati­
sierung in den Interviews zeigt. Daher sind die Unterstützungsstrukturen für die Er­
möglichung eines Regelschulabschlusses hier zentral.

Nachteilsausgleich und integrative Förderung
Die Regelschule besuchen zu können, war jedoch nicht für alle interviewten Personen 
selbstverständlich. So erzählt beispielsweise Herr L.:

Also eben, einerseits ist das wirklich toll gewesen, dass ich überhaupt von Anfang an in die 
Regelschule gehen konnte oder den normalen Kindergarten. Dank Unterstützung von 
Institutionen, die auch Fachpersonen entlastet haben, bei Exkursionen, das ist zum Bei­
spiel sozusagen mal ein Nachteilsausgleich gewesen, um auch Fachpersonen, eben Leh­
rer, Kindergarten und so weiter zu entlasten. Damit ich aber auch den ganz normalen Weg 
gehen konnte. Und in dem Sinn Nachteilsausgleich ist halt gewesen, dass ich länger Zeit 
gehabt habe bei Prüfungen. Also ich bin topgescheit, aber durch meine Behinderung bin 
ich halt sehr langsam und brauche mehr Zeit, um zu überlegen, um etwas niederzu­
schreiben, ja. Genau. Und das ist zum Glück überall möglich gewesen, den Nachteilsaus­
gleich zu beantragen, sowohl während der Ausbildung als auch dann bei den Lehrab­
schlussprüfungen. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich eigentlich so eine leichte 
Form von Cerebralparese habe und das ziemlich gut so gegangen ist. – Herr L., Z. 296–308

Herr L. spricht davon, dass er „[d]ank Unterstützung von Institutionen“ und des Nach­
teilsausgleichs (NAG) „in die Regelschule gehen konnte oder den normalen Kindergarten“ 
besuchen konnte. Auch während der Ausbildung und der Lehrabschlussprüfungen 
konnte er NAG beantragen und hat diesen wahrscheinlich auch erhalten. Der von ihm 
genutzte Begriff „beantragen“ weist darauf hin, dass Herr L. die Abläufe kennt, aber 
diese möglicherweise nicht selbst übernommen hat, da er eine passive Formulierung 
verwendet. Dass die Anträge unterstützt wurden, kann daraus geschlossen werden, 
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dass Herr L. die Lehre erfolgreich abgeschlossen hat und eine Ablehnung der Anträge 
wahrscheinlich thematisiert worden wäre. Dabei betont er, dass die Antragstellung für 
den NAG „zum Glück überall möglich gewesen“ sei, und bewertet dies rückblickend als 
positiv: Das sei „wirklich toll gewesen“ bzw. „ziemlich gut so gegangen“. Auch kann Herr L. 
sich über eine „leichte Form“ der Beeinträchtigung „glücklich schätzen“, was er auch für 
das Gelingen seiner Abschlüsse mitverantwortlich macht. Seine Formulierungen deu­
ten darauf hin, dass solch ein Werdegang für Herrn L. nicht selbstverständlich zu sein 
scheint und er sich außerdem bewusst ist, dass er aufgrund seiner Beeinträchtigung 
gewissen strukturellen Bedingungen unterworfen ist. Die Gestaltung dieser Bedin­
gungen liegt nicht in seinen Handlungsmöglichkeiten; lediglich die leichte Form der 
Beeinträchtigung kann er beitragen, aber auch auf diese hat er keinen Einfluss, was 
eine Mischung aus Willkür (nicht alle erhalten den NAG, den sie beantragen) und Dis­
kriminierung (bei leichten Beeinträchtigungen bestehen bessere Chancen) offenlegt. 
Interessant ist außerdem, dass „sozusagen einmal ein Nachteilsausgleich gewesen“ sei, 
dass Fachpersonen bei Exkursionen „entlastet“ wurden, Herr L. bzw. seine Anwesen­
heit also eine Belastung für diese darstellte.

Andere Befragte haben mithilfe von heilpädagogischem Förderunterricht bzw. in­
tegrativer Förderung oder heilpädagogischer Begleitung durch eine schulische Heilpä­
dagogin oder einen schulischen Heilpädagogen (SHP) ihren obligatorischen oder 
weiterführenden Schulabschluss gemacht. Diese dienen wie oben beschrieben als Vo­
raussetzung für berufliche Grundbildung oder Hochschulbildung. In einem Zitat von 
Frau K. wird die Unterstützung durch eine SHP thematisiert; dabei wird exemplarisch 
ein Spannungsfeld bei der Nutzung von Unterstützungsstrukturen deutlich:

Und die einzige Person, die mich unterstützt hat in diesem Prozess, war meine damalige 
Heilpädagogin, die/Ich bin integriert in die Schule und hatte so eine heilpädagogische 
Begleitung, die mir immer ein Dorn im Auge war. Aber dazumal hat sie mir genutzt, weil 
sie war eben die Einzige, die an meine Pläne geglaubt hat. Und sie hat mir dann eigentlich 
geholfen, eine Praktikumsstelle zu bekommen. – Frau K., Z. 53–58

Die institutionalisierte Form der persönlichen Unterstützung in Form der damaligen 
Heilpädagogin wird zum einen als hilfreich und nützlich dargestellt. Die Heilpädago­
gin ist zudem ein Beispiel für die Überlappung von Unterstützungsstruktur (SHP) 
und Schlüsselperson (Praktikum), da sie als „einzige“ an Frau K. und ihre Pläne ge­
glaubt und ihr geholfen habe, wenn niemand sonst sie unterstützen und für sie einste­
hen konnte oder wollte. Zum anderen ist diese Person, „so eine heilpädagogische Beglei­
tung, […] ein Dorn im Auge“. Diese Beschreibung zeigt, dass sie von Frau K. als eine 
unerwünschte, lästige oder gar schmerzhafte Unnötigkeit wahrgenommen wurde; 
denn die Heilpädagogin, so kann interpretiert werden, macht die Beeinträchtigung 
(zusätzlich oder erst) für andere sichtbar und erzeugt Differenz (s. Kapitel  6, Diskus­
sion). Im integrativen Setting ist anstelle der Klassenlehrperson oftmals die/der SHP 
für die „Berufswahlvorbereitung“ zuständig (Schellenberg et  al., 2022, S. 501). Aus der 
Textstelle (und auch nicht aus dem restlichen Interview mit Frau K.) wird allerdings 
nicht eindeutig ersichtlich, ob Frau K. ungefragt Hilfe bei der Praktikumssuche erhal­
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ten hat, was sie als bevormundend erlebt haben könnte; dies könnte die ambivalente 
Haltung gegenüber der Fachperson zusätzlich erklären. Sie könnte die Heilpädagogin 
auch von sich aus beigezogen und um Unterstützung gebeten, sich diese also zunutze 
gemacht und für ihre Zwecke instrumentalisiert haben, was die Formulierung „damals 
hat sie mir genutzt“ nahelegen könnte.

Klassenwiederholungen und Privatunterricht
An den Beispielen von Herrn L. und Frau K. wird ersichtlich, dass institutionalisierte 
Unterstützungsstrukturen (hier in Form von NAG und SHP) den Besuch der Regel­
schule begleiten und daran anschließende erwerbsbezogene Bildung ermöglichen. Die 
Unterstützungsstrukturen können aber auch privat erbracht werden, wie das Beispiel 
von Frau O. zeigt. Frau O. hatte – im Gegensatz zu Frau K. oder Herrn L. – hingegen 
keine heilpädagogische Unterstützung und auch NAG thematisiert sie nicht im Inter­
view:

Dann WAR ich einen Teil von meiner GRUNDAUSBILDUNG, war ich in der Rudolf-Stei­
ner-Schule, und, bis zum 10. SCHULJAHR. […] Was ich vielleicht HINZUFÜGEN muss, ich 
bin/oder ich habe ADHS, das heißt, und bin dazu relativ INTELLIGENT, das heißt, ich bin 
relativ SCHNELL unterfordert (lacht) oder mich langweilen, REGELMÄSSIGE Tätigkeiten, 
SEHR schnell, oder wenn mich etwas NICHT PACKT, dann schaffe ich es nicht, die Leis­
tung zu erbringen, die ich sollte, und das war sehr eindrücklich zu sehen, weil ich einfach in 
meinen ersten ZEHN SCHULJAHREN, war ich eine sehr schlechte Schülerin, ich habe es 
KNAPP geschafft, ich habe sogar noch einmal WIEDERHOLT. – Frau O., Z. 21–36

Wie Frau O. beschreibt, war für sie die Schulzeit eine Herausforderung. So sei sie „eine 
sehr schlechte Schülerin“ gewesen, was sie damit erklärt, dass sie aufgrund ihrer ADHS-
Diagnose bei geringem Interesse („wenn mich etwas NICHT PACKT“) nicht in der Lage 
gewesen sei, „die Leistung zu erbringen“, welche von ihr verlangt wurde. Anstelle von 
individueller Förderung oder nachteilsausgleichenden Maßnahmen nutzt Frau O. die 
Möglichkeit einer Klassenwiederholung („ich habe sogar noch einmal WIEDERHOLT“). 
Diese Maßnahme, mit welcher bessere schulische Leistungen durch das Aufholen 
eines Lernrückstandes erreicht werden sollten, wird gegenwärtig aufgrund der gerin­
gen Wirksamkeit jedoch nur noch in Ausnahmefällen angeordnet (Bless, 2017; Goos 
et al., 2021). Der Regelschulabschluss ist Frau O. dann auch nicht aufgrund der Repeti­
tion eines Schuljahres gelungen, sondern scheint schließlich durch den Besuch einer 
Privatschule („Rudolf-Steiner-Schule […] bis zum 10. SCHULJAHR“) erlangt worden zu 
sein. Wie diese beiden Maßnahmen – sowohl die Klassenwiederholung als auch der 
Besuch einer Privatschule – in die Wege geleitet und von Frau O. genutzt wurden oder 
wer Frau O. auf die Idee gebracht hat, eine Klasse zu wiederholen oder eine Privat­
schule zu besuchen, wird jedoch aus dem restlichen Interview nicht ersichtlich. Aller­
dings machen mehrere andere Stellen des Gesprächs deutlich, dass Frau O. eine enge 
Beziehung zu ihren Eltern hatte, welche sie unterstützt haben. So kann vermutet wer­
den, dass diese den Besuch der Privatschule organisiert und finanziert haben. Fast 
eine identische schulische Situation schildert Herr J.:
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Also ich habe so die ganzen [schulpsychologischen Abklärungen] und so das habe ich alles 
gemacht, das war immer wieder gleicher Outcome, wenn ich interessiert bin, dann ist gut, 
wenn ich nicht interessiert bin, ist nicht gut. Oder dann konnte ich es wirklich ganz 
schlecht. Ähm und das hat sich dann bisschen so durchgezogen, ich habe dann irgend­
wann ähm ich war im Internat ähm freiwillig (lacht) […] es war sensationell, die Schule da, 
das war so ein International (College?) ähm kleine Klassen, Lehrer waren wirklich so, dass 
sie geschaut haben, dass einem wirklich das Zeugs/also die haben Prüfungen so oft ge­
macht, bis man es gecheckt hat oder. […] die haben sich ja auch immer wirklich die Zeit 
genommen und haben das einem immer wieder, ja, gezeigt ähm und da war es eigentlich 
einiges besser oder, oder ging es einfacher. – Herr J., Z. 35–54

Auch für Herrn J. war die Schulzeit eine Herausforderung, die er ebenfalls damit erklärt 
(bzw. ihm als Ergebnis der schulpsychologischen Abklärung dahingehend erklärt 
wurde), dass er bei geringem Interesse keine guten schulischen Leistungen erbringen 
konnte („wenn ich nicht interessiert bin, ist nicht gut“). Er macht damit eine indirekte An­
spielung auf die gleiche Beeinträchtigung, wie sie bei Frau O. diagnostiziert wurde 
(ADHS). Auch Herr J. erzählt von einer Klassenwiederholung und dem Besuch einer 
Privatschule („International College“). Mit diesen Maßnahmen gelang es ihm, die obliga­
torische Schulzeit mit einem Regelschulabschluss zu absolvieren und zu verhindern, in 
das Leistungsniveau mit Grundansprüchen abzusinken. Auch hier kann angenommen 
werden, dass die Eltern diesen Schulbesuch organisiert und finanziert haben. Ähnlich 
wie Herr J. hat Herr C. ein privates Gymnasium (internationales Internat, Z. 33) be­
sucht, um einen Schulabschluss auf Sekundarstufe II zu erreichen. Herr C. thema-
tisiert allerdings die Schulzeit nicht direkt im Interview; daher kann nur spekuliert 
werden, dass ein Besuch eines öffentlichen Gymnasiums aufgrund der schulischen 
Leistungen für ihn nicht möglich gewesen war und die Eltern dort als Unterstützungs­
struktur eingesprungen sind.

Diese drei dargestellten Beispiele zeigen, dass die Klassenwiederholungen, aber vor 
allem auch der Besuch einer Privatschule als Elemente der Unterstützungsstruktur für 
das Erreichen eines Regelschulabschlusses identifiziert werden können. Diese waren 
höchstwahrscheinlich durch organisationale und finanzielle Unterstützung der Eltern 
(und die schulischen Gegebenheiten) nutzbar und verhinderten möglicherweise eine 
Zuweisung an eine Sonderschule und damit einen Sonderschulabschluss; bzw. er­
laubten sie einen Schulabschluss auf einem höheren Leistungsniveau, als es in einer 
öffentlichen Schule realisierbar gewesen wäre, da sie im letzten Teil der Schulzeit ab­
solviert wurden.

5.1.1.2 Für Erstausbildung
Mit einem Regelschulabschluss oder einem Abschluss auf einem höheren Leistungs­
niveau werden wesentliche Voraussetzungen für die Erstausbildung geschaffen, für 
das Finden einer Lehrstelle oder die Aufnahme an einer Hochschule (s. Kapitel  3, For­
schungsstand). Für die Erstausbildung werden dann entweder keine Unterstützungs­
strukturen mehr genutzt oder ähnliche wie bereits in der Regelschule.
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Keine Unterstützungsstrukturen oder Lehrjahrwiederholung
Bei Herrn E. und Herrn B. wurden im Interview selbst keine Unterstützungsstrukturen 
genannt; die Beeinträchtigung (jeweils LRS) wird erst nach dem Interview, beim Frage­
bogen, zum Thema. Gemäß Notiz im Postskriptum erhielten wohl beide integrative 
Förderung in der Schule. Während der Lehre (jeweils Landschaftsgärtner) haben jedoch 
beide keinen NAG genutzt, weil dies nicht notwendig erschien („war kein Problem 
mehr“). Demnach wurden bei Herrn E. und Herrn B. keine Unterstützungsstrukturen 
thematisiert, weil diese während der Schulzeit möglicherweise selbstverständlich schei­
nen. Während der Erstausbildung waren dann keine vorhanden und wahrscheinlich 
auch nicht von ihnen gewünscht; dementsprechend wurden auch keine eingefordert. 
Im Unterschied dazu wäre Frau S. vielleicht über die Gelegenheit zur Beantragung von 
Unterstützungsstrukturen während der Lehrzeit froh gewesen, was aber nicht möglich 
war, weil sie erst mit 23 Jahren eine Diagnose erhielt, wie sie erst nach dem Interview 
erzählte und von der Interviewerin so im Postskriptum notiert wurde: Die Person hat 
eine ADHS, welche erst mit 23 Jahren diagnostiziert wurde. Sie hat nie einen Nachteilsaus­
gleich oder Unterstützung erhalten. Die Schule sei ihr immer schwergefallen und ein Lehrjahr 
hat sie wiederholt. Hier bildet die Wiederholung eines Lehrjahrs eine Unterstützungs­
maßnahme für das Erlangen eines erwerbsbezogenen Bildungsabschlusses. Im End­
effekt scheint diese Maßnahme – anders als bei der Repetition der Schuljahre von Frau 
O. und Herrn J. – wirksam gewesen zu sein, da Frau S. die Lehre schließlich abgeschlos­
sen hat. Die Wiederholung deutet aber auch darauf hin, dass Frau S. Schwierigkeiten 
hatte; doch da ihre ADHS-Diagnose erst nach dem Lehrabschluss erfolgte, konnte sie 
bis dahin auch keinen NAG oder anderweitige Unterstützung einfordern, was das Res­
sourcen-Etikettierungs-Dilemma unterstreicht. Keine Unterstützung in der Schulzeit – 
trotz Schwierigkeiten, aber ohne Diagnose – schildert auch Herr T. Bei ihm wurde die 
Diagnose ebenfalls erst im Erwachsenenalter gestellt (mit ca. 28 Jahren, so im Postskrip­
tum notiert):

Ja, bei mir war es so. Schulisch und ausbildungsmäßig hat es sehr gehapert. Weil ich hatte 
relativ auch eine mühsame Jugend. Und war zum Teil auch wie nicht fähig, das, Ausbil­
dungen und alles Mögliche, alleine auf mich zu nehmen. Und hatte wie keine Unterstüt­
zung früher. Aber ja, ich habe mehrere Praktikums gemacht und einfach ausprobiert, was 
ich möchte. Und ja, so Weiterbildung habe ich an sich keine gemacht. Ausbildung habe 
ich zweimal angefangen, als Coiffeur. Aber es hat mir dann irgendwie auch nicht gefallen. 
Und bis jetzt bin ich halt wie ohne Ausbildung. – Herr T., Z. 22–29

Bei Herrn T. hat es also „schulisch“ und „ausbildungsmäßig“ „sehr gehapert“; es hat also an 
etwas gefehlt, gemangelt oder ist nicht rund gelaufen, sodass es um Schule und Ausbil­
dung bei ihm schlecht bestellt war. Herr T. erklärt sich diesen Umstand damit, dass er 
„nicht fähig“ war, „Ausbildungen und alles Mögliche, alleine auf [sich] zu nehmen“, was aber 
anscheinend die Anforderung bzw. Erwartung an ihn war. Er beschreibt, dass er „keine 
Unterstützung früher“ hatte; es waren also keine Unterstützungsstrukturen wie etwa 
NAG, heilpädagogische Begleitung oder Förderung, Privatschule oder Klassenwieder­
holung für ihn vorhanden oder nutzbar. Dadurch, dass diese als fehlend relevant gesetzt 
werden, liegt die Vermutung nahe, dass Herr T. sie sich jedoch gewünscht und eine 

112 Ergebnisse



Ausbildung abgeschlossen hätte, wenn er sie hätte nutzen können. Dazu hätten die 
schulischen Probleme jedoch schulpsychologisch abgeklärt werden müssen, was allen­
falls aufgrund der fehlenden Unterstützung oder mangelnden Betreuung seitens Be­
zugspersonen nicht möglich – aber vielleicht auch gar nicht gewünscht – war.

Beratung von Fachpersonen bzw. Fachstellen
Als direkten Kontrast dazu gibt es Personen, die so eng betreut werden, dass sie ihre 
Entscheidungen absprechen müssen und nicht allein treffen können, wie bei Frau A.:

Ähm also es war so, dass ich eigentlich immer (lacht) das Ziel hatte, Lehrerin zu werden. 
Und ähm ich war dann auch schnuppern mal äh als Lehrerin selbst äh so ein Tag und 
dann als Kindergärtnerin noch. Und es ist ja so, ich habe eine Seheinschränkung. Und 
sowohl die Lehrperson wie auch die Kindergärtnerin, die mich dann begleitet haben, ha­
ben gemeint, das würde schon gehen, zumindest im Teamteaching auf jeden Fall. Und 
ähm dann war aber die IV nicht dieser Meinung, dass das so ist (lacht) und dann wird x 
Negativbeispiele gebracht, dass ich/also es war in der neunten Klasse und sie haben ge­
sagt, dass sie das nicht unterstützen würden. – Frau A., Z. 10–18

Frau A. nutzte bei der Wahl der Erstausbildung Beratung von Fachpersonen bzw. Fach­
stellen („die IV“). Dabei ist nicht eindeutig bestimmbar, ob Frau A. diese Beratung ge­
wünscht hat oder ob diese von Bezugspersonen beantragt wurde. Es wirkt allerdings in 
ihrer Schilderung so, als hätte sich die beratende Fachperson von selbst und ungefragt 
eingeschaltet. Den Wunsch von Frau A., Lehrerin zu werden, erkundet sie beim 
„Schnuppern“ und erhält dort positive Rückmeldungen („das würde schon gehen“), aber 
die IV-Berufsberatung ist anderer Meinung und bringt unzählige Beispiele („x Negativ­
beispiele“), warum diese Ausbildung nicht infrage komme bzw. dass diese von ihnen 
nicht unterstützt werden würde (mehr dazu in Abschnitt 3.1.2 bzw. 5.3.2 und 6.3.2). 
Dass Empfehlungen der Fachpersonen direkt mit Unterstützungsleistungen verknüpft 
sind, schränkt die Wahlfreiheit und die Möglichkeiten von Frau A. deutlich ein. Will sie 
(nach wie vor) Unterstützung erhalten, muss sie die Empfehlungen annehmen bzw. das 
Abraten akzeptieren. Wie bei Frau A. war auch bei Frau K. die IV-Berufsberatung invol­
viert:

Und eben aufgrund von meiner Sehbehinderung hat man mir einfach gesagt: ‚Ja, mache 
das KV oder mache (das Gymi? #00:01:11–7#).‘ Das waren eigentlich so diese Optionen. 
Und ich wollte (das Gymi? #00:01:16–1#) nicht machen, weil ich nicht weiter in die Schule 
wollte. Und das KV wollte ich nicht machen, weil es mich nicht interessiert. Und nachher 
war es so/Ich habe halt eine rebellische Art und einfach wenn man mir gesagt hat, was ich 
zu tun habe, habe ich es erst recht nicht gemacht. […] Und vielleicht um dort auch noch zu 
sagen, ich habe, eben, die IV-Beraterin und auch das ganze Umfeld hat eben gesagt, ‚Ja, du 
musst das und das machen‘ und ‚Nur dann bekommen Sie Unterstützung‘. Und ich 
wollte das ja eben nicht. – Frau K., Z. 19–26, 50–53

Anders als bei Frau A. wird Frau K. jedoch nicht von einem Berufswunsch abgeraten, 
sondern ihr werden zwei Optionen vorgeschlagen („mache das KV oder mache das 
Gymi“), die Frau K. allerdings zum einen nicht interessieren, zum anderen von ihr aus 
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Prinzip abgelehnt werden. Hier wird deutlich, dass die Beratung nicht erwünscht ist 
und wahrscheinlich von Frau K. nicht selbst aufgesucht, sondern ihr eher auferlegt 
wurde. Gegen diese fremdbestimmte und aufgezwungene Form der Unterstützung 
lehnt sie sich daher auf („ich habe halt eine rebellische Art“). Die Empfehlung der IV wird 
durch die Meinung des sozialen Umfelds verstärkt, was in der Formulierung deutlich 
wird, bei der zuerst das duzende Umfeld zitiert wird („du musst das und das machen“) 
und dann die siezende IV („nur dann bekommen Sie Unterstützung“). Die Verbindung 
von Empfehlung und finanzieller Unterstützung erhält zudem mit dieser Nachah­
mung im Befehlston einen kritischen Beiklang. Anders ist das bei Herrn L., der eben­
falls vom Berufswahlprozess mit der IV-Berufsberatung berichtet:

Die IV ist da auch involviert gewesen, IV-Berufsberatung. Eigentlich schon von Anfang an 
und dann habe ich so einen Ablauf gemacht, wo mir dann so ein paar Bildchen gezeigt 
worden sind, mit so Tätigkeiten, und der Stapel, den ich nicht machen konnte, war viel 
größer als der Stapel, der infrage kommen würde, der mich interessieren würde, und ir­
gendwie schlussendlich ist dann für mich klar gewesen, es wird der Beruf Kaufmann wer­
den. Also eben ein Bürojob im Sitzen. […] und dort habe ich aber die ganz normale EFZ B 
Profil Lehre machen können mit Nachteilsausgleich und halt vom Sport bin ich dispen­
siert worden. – Herr L., Z. 13–22

Wie am Beispiel des Bilderstapels in den Ausführungen von Herrn L. deutlich wird, 
hatte er zwar auch geringere Auswahlmöglichkeiten, da der Stapel mit den Tätigkeiten, 
die nicht infrage kamen, „viel größer als der Stapel, der infrage kommen würde“ gewesen 
sei. Aus diesen reduzierten Optionen scheint er jedoch eine Auswahl getroffen zu ha­
ben, mit welcher er zufrieden war; zumindest zweifelte er nicht daran, ob es die rich­
tige Entscheidung war („irgendwie schlussendlich ist dann für mich klar gewesen“), auch 
wenn er den Prozess nicht mehr genau rekonstruieren kann und zudem seine Mutter 
und der Berufsberater eine starke Rolle eingenommen haben (Z. 138–143, später im 
Interview). Die IV-Berufsberatung als Unterstützungsstruktur scheint zwar auch hier, 
ähnlich wie bei Frau K., ungefragt und „von Anfang an“ vorhanden sowie selbstver­
ständlich nutzbar. In den Erzählungen von Herrn L. tritt die IV-Berufsberatung jedoch 
weniger als Instanz auf, die ihre Meinung aufzwingt, sondern als partnerschaftliche 
Kooperation, die alle Beteiligten involviert. Die Empfehlung der Beratung wird ent­
sprechend angenommen und umgesetzt.

Nachteilsausgleich und inklusive Ausbildungsangebote
Für den Lehrabschluss nutzte Herr L. weitere Unterstützungsstrukturen wie NAG und 
Sportdispens; allerdings thematisiert er auch hier nicht klar, wie diese aktiviert wurden. 
Eine weitere Unterstützungsstruktur bei der Berufswahl, bei der aus dem Interview 
nicht evident wird, wie sie nutzbar gemacht wurde (und wie die Berufsberatung der IV 
selbstverständlich zur Verfügung zu stehen scheint), wird von Herrn F. genannt:

Nach der Schulzeit habe ich noch nicht gewusst, wohin ich will. Ob ich eher so Informati­
ker werden möchte, so ein bisschen am Computer herumbasteln, oder lieber am Mensch 
herumbasteln (lacht). […] Und dann durfte ich in ein/ein Jahr wie sozusagen schnuppern 
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in beiden Berufen. Also, das ist so wie eine/nochmals ein Jahr Schule gewesen, oder, so 
für Erwachsenenbildung. Und dort hat man Informatikgrundkenntnisse kennengelernt. 
Und schon ein bisschen Anatomieunterricht gehabt und so basic skills für Massagen. – 
Herr F., Z. 200–208

Herr F. ist einer der wenigen, die im Interview überhaupt nicht von der Schulzeit, le­
diglich von der Zeit danach sprechen. Bei ihm kann daher auch nichts über die Unter­
stützungsstrukturen zum Absolvieren eines Regelschulabschlusses erfahren und ein 
Sonderschulabschluss nicht ausgeschlossen werden. Er besucht eine Art Berufswahl-
Vorbereitungsjahr („nochmals ein Jahr Schule, […] für Erwachsenenbildung“), in dem er 
die Möglichkeit hat, „ein Jahr wie sozusagen [zu] schnuppern in beiden Berufen“, die ihn 
interessieren. Dieses Vorbereitungsjahr scheint demnach stark individualisiert und 
eng begleitet gewesen zu sein, wobei unklar bleibt, wie es organisiert und finanziert 
war. Möglicherweise wurde die Berufswahl von einer Institution oder Organisation 
unterstützt und wahrscheinlich hat auch hier eine IV-Berufsberatung stattgefunden. 
Die Erstausbildung (schulische berufliche Grundausbildung) wurde dann in einem in­
klusiven („gemischt[en]“) Setting absolviert:

Das war in einer Schule gewesen, die gemischt gewesen ist. Also Menschen mit Sehbehin­
derung und Menschen ohne Sehbehinderung, oder. – Herr F., Z. 182–184

Das Vorbereitungsjahr und dieses inklusive Ausbildungsangebot können ebenfalls als 
Unterstützungsstrukturen kategorisiert werden, da sie für Herrn F. eine Erstausbil­
dung ermöglichen. Eine weitere Eigenschaft von Unterstützungsstrukturen ist nämlich 
nach der Ermöglichung eines Regelschulabschlusses die Förderung einer Erstausbil­
dung. Für ihre Erstausbildung in Form eines Studiums bezieht Frau A. beispielsweise 
finanzielle Unterstützung („Sackgeld“ der IV, Z. 294–299) und die Verlängerung des 
Studiums (Z. 308–314) als NAG bzw. Unterstützungsstruktur. Außerdem wurden für 
sie die Anpassungskosten für Unterlagen und Dokumente der Erstausbildung von 
einer Fachstelle übernommen. Bei Frau O. kam zur finanziellen Unterstützung in 
Form eines Stipendiums für die schulische berufliche Grundausbildung dazu, dass ihr 
eine Fachperson der Schule (Mentor) beratend und unterstützend zur Seite stand, die 
sie „HEUTE NOCH begleitet“ (Z. 104–105).

Wie anhand der geschilderten Beispiele deutlich wird, konnten verschiedene Un­
terstützungsstrukturen identifiziert werden. Für den Regelschulabschluss und die Erst­
ausbildung werden verschiedenste Unterstützungsstrukturen genutzt, beispielsweise 
in Form von integrativer Förderung, heilpädagogischer Unterstützung, Nachteilsaus­
gleich, finanzieller Unterstützung oder – insbesondere beim Übergang von der Schule 
in die Erstausbildung – in Form von beratenden Fachpersonen, wie hier am Beispiel der 
IV-Berufsberatung oder der SHP gezeigt wurde. Diese Strukturen scheinen bei den 
meisten befragten Personen grundsätzlich und selbstverständlich vorhanden sowie 
nutzbar zu sein. Es wird in den Interviews allerdings nicht oder nur indirekt ersichtlich, 
wie diese organisiert, beantragt, finanziert, in die Wege geleitet usw. wurden. Daher 
liegt die Vermutung nahe, dass sie von Bezugspersonen wie Eltern oder Lehrpersonen 
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aktiviert wurden. Einige Personen erwähnen keine Unterstützungsstrukturen im Inter­
view und präzisieren teilweise im Nachgespräch, dass sie diese nur für eine bestimmte 
Zeit genutzt haben. Das könnte bedeuten, dass die Unterstützung so selbstverständlich 
war, dass sie gar nicht als solche wahrgenommen wurde – oder dass keine Unterstüt­
zungsstrukturen vorhanden, aber vielleicht auch keine gewünscht waren. Dies wird ins­
besondere am Beispiel einer Person deutlich, die betont, dass keine Unterstützung vor­
handen oder nutzbar war. Dadurch, dass diese als fehlend relevant gesetzt wird, kann 
indessen vermutet werden, dass sie eigentlich gewünscht war.

5.1.1.3 Für Übergang von Erstausbildung in Erwerbstätigkeit und für 
Erwerbstätigkeit

Beim Übergang von der Erstausbildung in die Erwerbstätigkeit und das weitere Er­
werbsleben wurden in den Interviews ebenfalls verschiedenste Unterstützungsstruktu­
ren thematisiert, z. B. das Jobcoaching, finanzielle Unterstützung oder digitale Hilfs­
mittel.

Jobcoaching, Arbeitsversuch und Brückenarbeitsplatz
Herr L. erzählt beispielsweise vom Jobcoaching, einem Arbeitsversuch sowie einem 
Brückenarbeitsplatz:

Ich habe einen Job Coach […] und der hat mich [nach Abschluss der Lehre]36 begleitet. 
Dann anschließend ist es um einen Arbeitsversuch gegangen, IV-Arbeitsversuch, dort ist 
abgeklärt worden, ob ich überhaupt fähig wäre, so im ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten, 
und der ist eben sechs Monate gegangen. […] Und dann bin ich dann auf [ehemalige Ar­
beitgeberin] gekommen, [vor zwei Jahren], und habe dort die Arbeitsstelle bekommen 
auch wieder in der Administration. Aber es ist ein sogenannter Brückenarbeitsplatz gewe­
sen, der dazu dient, eben die Brücke zu schlagen zwischen so zweitem Arbeitsmarkt und 
erstem Arbeitsmarkt, dass man vorbereitet wird auf was dann kommt im ersten Arbeits­
markt, weil eben die Lehre und so ist alles so eher im geschützten Rahmen gewesen. – 
Herr L., Z. 30–42

Gleichzeitig wird auch nochmals deutlich, dass Herr L. die Lehre (Erstausbildung) in 
einem „geschützten Rahmen“ absolviert hat; an anderer Stelle bezeichnet er den Lehrbe­
trieb als „soziale[n] Verein“ (Herr L., Z. 19). Interessant ist am Beispiel des hier genann­
ten „IV-Arbeitsversuchs“, dass es sich dabei um eine Abklärung durch Dritte handelt, 
die beurteilen, ob Herr L. fähig ist, im ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten – und nicht 
umgekehrt, dass Arbeitsplätze geprüft werden, um ihre Barrierefreiheit zu garantie­
ren. Der „Brückenarbeitsplatz“ von Herrn L. könnte als solche barrierefreie Arbeitsstelle 
und damit als Unterstützungsstruktur gelten. Herr L. erzählt ferner im späteren Ver­
lauf des Interviews, eine IV-Rente (als finanzielle Unterstützung) zu beziehen, wes­
halb das Arbeitspensum der gesuchten Stelle jedoch nicht zu hoch sein darf (Herr L., 

36 Dies ist ein Beispiel dafür, wie die Anonymisierung vorgenommen wurde; hier hat die Person eine Zeitdauer genannt, die 
sehr spezifisch ist und Rückschlüsse auf die Person ermöglichen würde. Daher wurde die Textstelle mit einer beschreiben­
den Formulierung ersetzt, welche den inhaltlich relevanten Aspekt aufnimmt, aber verallgemeinernd umschreibt. Die 
eckigen Klammern symbolisieren diese Ersetzung, wie es beim Zitieren von Textstellen aus der Literatur üblich ist, ebenso 
bei den Auslassungen.
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Z. 54–56).37 Außerdem kommt Herr L. erneut auf das Jobcoaching zu sprechen, wel­
ches zum Zeitpunkt des Interviews dem Ende zugeht:

[…] das ändert jetzt per Ende [Monat]. Weil wir gesagt haben: ‚Ja, der Herr [L.] kann sich 
jetzt selber bewerben, hat jetzt das ganze Know-how‘, und ich habe dann auch selber sa­
gen müssen, ja, der Job Coach hat mich super begleitet und sein Fachwissen weitergege­
ben, und es ist aber langsam nicht mehr zielführend. Und darum, ja, haben wir dann 
gesagt, ja, dann beenden wir es per dann, weil die IV tut ja auch nur für eine bestimmte 
Zeit etwas gutsprechen und wenn man dann merkt, ah es ist nicht mehr zielführend, 
dann ja, dann beendet man so etwas. Und ich finde das auch gut, weil ich habe immer 
gewusst, irgendwann muss ich wieder auf, sozusagen auf eigenen Beinen stehen, in die­
sem Bereich. – Herr L., Z. 210–218

Begründet wird das Beenden der Unterstützungsmaßnahme damit, dass sie „nicht 
mehr zielführend“ sei, weil Herr L. nun das Wissen und die Fähigkeiten („das ganze 
Know-how“) habe, um sich „jetzt selber [zu] bewerben“. Allerdings wird damit unter den 
Teppich gekehrt, dass Herr L. mit dem Jobcoaching keine neue Arbeitsstelle gefunden 
hat und damit eine wesentliche Unterstützungsstruktur wie auch Schlüsselperson (s. 
Abschnitt 5.1.2) aufgibt, obwohl er eigentlich sein Ziel noch nicht erreicht hat und 
noch Anspruch darauf hätte. Bemerkenswert ist hier auch, dass Herr L. von sich in der 
dritten Person und direkter Rede spricht, was darauf hindeutet, dass bei solchen Be­
schlüssen wahrscheinlich oft eher über ihn als mit ihm gesprochen wird. Die von ihm 
gewählte Metapher am Ende des Zitats ist zudem etwas ironisch anmutend, da eine 
Person mit Mobilitätseinschränkung zu sich selbst sagt, dass sie „sozusagen auf eigenen 
Beinen stehen“, sich also anpassen und für die weitere Stellensuche selbst verantwort­
lich sein muss. Herr L. scheint das Vorgehen bzw. die Abläufe der IV gut zu kennen 
(„die IV tut ja auch nur für eine bestimmte Zeit etwas gutsprechen“), was für ihn sinnvoll 
erscheint oder zumindest nicht kritisiert, sondern als logische Selbstverständlichkeit 
wiederholt wird. Es könnte auch darauf hindeuten, dass er die neu erlangte Selbststän­
digkeit schätzt.

Wie die Abläufe der IV funktionieren und wie Unterstützung beantragt werden 
muss, weiß womöglich auch Herr M.:

Und in Amerika hatte ich Mühe mit/Plötzlich Problem mit meinen Augen gehabt. Ich 
habe ja ein Auge/Ich habe nur noch mit einem Auge gesehen. Das hat eigentlich nichts 
ausgemacht, das habe ich schon seit [über 20 Jahren] gehabt, aber nachher ist das zweite 
Auge/Habe ich eine Netzhautablösung gehabt. Und da habe ich/Bin ich sehbehindert ge­
wesen. Ich habe nur noch 40 % gesehen auf dem besseren Auge. Aber habe mit dem im­
mer noch gearbeitet. Und bin nachher auch noch/Bei [vorherige Arbeitgeberin] habe ich 
auch noch gearbeitet. Und nachher im [15 Jahre später] hat es mich dann dort rausgespült, 
sowieso. Aber nachher gleichzeitig während der Kündigungsfrist ist meine Sicht noch 
einmal um 50 % eingebrochen. Habe ich nachher nur noch 20 % gesehen. Und dann habe 
ich eine Invalidenrente beantragen müssen. Und habe das nachher gemacht, habe diese 

37 Kastl (2017, S. 232) macht auf ein Paradox im deutschen Sozialrecht aufmerksam, welches für die Schweiz ebenfalls zu­
trifft: Menschen mit Behinderungen dürfen ein gewisses Einkommen und Vermögen nicht überschreiten, damit sie finan-
zielle Unterstützung beanspruchen können, was jedoch zur Folge haben kann, dass weitere Ressourcen für andere Berei­
che fehlen.
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nachher auch anstandslos bekommen. Und seitdem habe ich nachher einen Verein aufge­
baut, der Sehbehinderten, Blinden, den Umgang mit Smartphones beibringt. – Herr M., 
Z. 65–78

Die Betonung, den IV-Antrag „anstandslos“ bewilligt bekommen zu haben, zeigt, dass 
auch das Gegenteil, nämlich dass der Antrag abgelehnt wird oder revidiert werden 
muss, der Fall sein könnte oder gar erwartet wurde. Die finanzielle Unterstützung der 
IV, hier in Form einer IV-Rente, bildet – wie auch in anderen Interviews deutlich wird 
– eine zentrale Unterstützungsstruktur.

Finanzielle Unterstützung
Finanzielle Hilfe als Unterstützungsstruktur wird oft und nicht nur im Zusammen­
hang mit der Erstausbildung thematisiert, sondern auch im späteren Erwerbsleben 
wie im obigen Beispiel (oder auch von Herrn L., Z. 54–56), manchmal auch in Form 
eines IV-Taggeldes (Frau A., Z. 299) oder von Hilfslosenentschädigung und Ergän­
zungsleistungen (Herr F., Z. 175–176). Nebst der IV wird auch die allgemeine Sozial­
hilfe erwähnt, beispielsweise bei Herrn T., der zum angesprochenen Zeitpunkt noch 
keine Diagnose bzw. Berührungspunkte mit der IV hatte:

Dort habe ich meistens, den, wie sagt man dem. Von der Ausgleichskasse einen Teil erhal­
ten, dort (unv., laute Gespräche im Hintergrund #00:06:54–4#) relativ wenig verdient 
habe. Und darum hat dort die Ausgleichskasse, das Sozialamt ausgeholfen. – Herr T.,
Z. 82–85

Neben der finanziellen Unterstützung vom Staat für den Lebensunterhalt während der 
Ausbildung bzw. während des Erwerbslebens (bei Teilzeitanstellung aufgrund der Be­
einträchtigung) wird von vielen interviewten Personen auch die Finanzierung bzw. fi­
nanzielle Unterstützung für Aus- und Weiterbildung durch die Arbeitgebenden als 
unterstützende Struktur thematisiert (Herr B., Z. 136; Frau N., Z. 139–142; Herr J., 
Z. 414–421; Herr M., Z. 273; Frau K., Z. 256–258; Frau A., Z. 242–244). Für die Ermög­
lichung der Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung werden Vorgesetzte zusätzlich 
als Schlüsselpersonen betrachtet (s. Abschnitt 5.1.2).

Barrierefreie Arbeits- und Rahmenbedingungen, Hilfsmittel und Assistenz
Für die Erwerbstätigkeit werden auch förderliche Arbeits- und Rahmenbedingungen 
zu Unterstützungsstrukturen gezählt. Dazu gehören beispielsweise die Möglichkeit, 
von zu Hause oder remote arbeiten zu können (Herr C., Z. 138–142; Herr M., 
Z. 344–347), eine gute Firmenkultur und Arbeitsplatzqualität (Herr C., Z. 365–372) so­
wie die Bereitstellung von barrierefreien Dokumenten und Softwares durch die Arbeit­
gebenden (ähnlich auch Frau A., Z. 272–283). Frau K. berichtet beispielsweise, dass sie 
ohne digitale Geräte „gar nicht arbeiten“ oder „bestehen“ könnte; sie seien „unabdingbar“ 
für ihre Tätigkeit:

Also ich könnte gar nicht arbeiten, ich könnte gar nicht bestehen im Arbeitsmarkt, wenn 
es die digitalen Geräte nicht geben würde. […] Und auch rückblickend weiß ich gar nicht, 
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wie ich das gemacht habe, weil heutzutage kann ich mir das nicht mehr vorstellen, weil 
ich heute nicht mehr/ich kann keinen Teil mehr sein ohne diese digitalen Geräte. Also 
eben, ich brauche eine Spezialsoftware, mein Handy mit allen Apps, in meinem [Betrieb] 
ist es, dass wir alles barrierefreie Software haben, also sei es die Adresskartei oder das 
CMS oder alles ist barrierefrei. Und das ist in ganz vielen Betrieben nicht so. Das heißt, 
dort könnte ich dann nicht gleich arbeiten oder diese Sachen nicht gleich nutzen, aber ja. 
Es ist eigentlich unabdingbar. – Frau K., Z. 499–513

Folglich werden in dieser Textstelle weitere elementare Unterstützungsstrukturen in 
Form von (digitalen) Hilfsmitteln deutlich, die für Frau K. so selbstverständlich gewor­
den zu sein scheinen, dass sie „rückblickend“ nicht mehr weiß, welche Hilfsmittel sie 
davor genutzt hat. Aber auch für den Alltag und den Besuch von Weiterbildungen wer­
den digitale Geräte fast durchgängig als essenzielle Hilfsmittel genannt, insbesondere 
das Smartphone (Frau A., Z. 517–519; Herr F., Z. 370–377; Herr M., Z. 423), da diese die 
Selbstständigkeit erhöhen, den Alltag erleichtern und gewisse Tätigkeiten beschleuni­
gen bzw. erst ermöglichen. Außerdem kann das Smartphone im Gegensatz zu der 
vom Betrieb eingesetzten Software selbst genutzt und verfüg- sowie nutzbar gemacht 
werden. Dies wird auch an den Ausführungen von Herrn M. deutlich:

Also mein iPhone ist mein Alles. Das ist meine Lupe, meine Vergrößerung, meine Kom­
munikation. Mit dem kann ich alles abhören. Ich höre meine ganzen Bücher dort drauf. 
Ich kann Zeitungen lesen, hören. […] Also früher war ich noch mit Lupe und Fernglas und 
so weiter unterwegs. Heute muss ich einfach schauen, dass mein Telefon geladen ist. 
Dann kann ich eigentlich alles machen. – Herr M., Z. 423–431

Auch Herr M. kann mit seinem Smartphone „eigentlich alles machen“. Anders als Frau 
K. kann er sich jedoch noch an die Hilfsmittel erinnern, die er vorher genutzt hat 
(„Lupe“, „Fernglas“). Für ihn – und eigentlich auch die anderen Befragten – ist es an­
scheinend selbstverständlich, über die nötigen bzw. erforderlichen Kompetenzen für 
die Nutzung solcher digitalen Hilfsmittel zu verfügen. Die neue Anforderung scheint 
lediglich zu sein, stetig darauf zu achten, dass der Akku des Geräts geladen und dass es 
funktionstüchtig ist, wie es auch Herr F. bezüglich der Organisation der Teilnahme an 
einer Weiterbildung schildert:

Genau, also ja, ich habe schauen müssen, dass meine Hilfsmittel funktionieren, welche 
ich dann mitnehme und wie kann ich am besten meine Notizen aufnehmen und so, ja. Es 
hat schon Kraft gebraucht, so ein bisschen Konzentration und alles, ja. Es hat sich gelohnt 
auf jeden Fall. […] Ich habe zuerst einmal geschaut, eben was ich alles brauche. Ich habe 
auch geschaut, wie ich überhaupt dorthin komme, oder. Zum Beispiel auf Ortschaft Kan­
ton Bern, intermediär (2) oder, ja so. Dann habe ich halt wirklich vorher schauen müssen, 
wann was fährt. Wo muss ich aussteigen. Wie laufe ich am besten, oder mit Google Maps 
zum Beispiel. Oder brauche ich jemanden, der mich abholen kommt. Ja, das ist vor allem 
auch wichtig gewesen, der Weg dorthin, oder. Genau. – Herr F. Z., 137–148

Nebst der Auswahl der Hilfsmittel und dem Sicherstellen ihrer Funktionstüchtigkeit 
bedarf auch der Weg, also die Hin- und Rückreise (Grünenfelder & Zumbach, 2023) 
zum Weiterbildungsort sorgfältiger Planung („Ich habe auch geschaut, wie ich überhaupt 
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dorthin komme“) und es muss abgeschätzt werden, ob dafür eine Assistenzperson oder 
Begleitung hinzugezogen wird („brauche ich jemanden, der mich abholen kommt“). Ein 
ähnliches Vorgehen wird von Frau A. beschrieben, was deutlich macht, dass die Orga­
nisation der Teilnahme an Weiterbildungen und der dafür verwendeten Unterstüt­
zungsstrukturen mit bemerkenswertem Aufwand verbunden ist:

Das Organisieren, denke ich, ist jetzt in meinem Fall noch eine andere Art äh herausfor­
dernd, weil ich äh die Kurs/also die Referent/innen immer vorinformieren muss, dass ich 
nicht gut sehe und auch die Unterlagen vorher haben muss, damit ich gut mitarbeiten 
kann und allenfalls auch Assistenz benötige je nachdem. Und da ist es natürlich immer 
eine Organisationsfrage, darf ich die Assistentin mitnehmen, die ich habe, muss sie auch 
irgendeinen Kostenbeitrag bezahlen oder kann sie gratis oder kostenlos dabei sein, also 
meine Assistentin, weil sie nicht am Kurs teilnimmt offiziell äh, muss man noch irgendet­
was anpassen, und da ist natürlich das Problem jetzt, bei den Anpassungen im Studium 
bekomme ich diese Mehrkosten bezahlt, weil das Ausbildung, meine erste Ausbildung ist 
aber jetzt so bei Weiterbildungen, auf jeden Fall so bei kürzeren, ähm ist das dann nicht 
mehr gewährleistet, dass ich ähm diese Anpassungskosten bekomme, und dann muss 
man ein bisschen kreativ sein (unv., #00:24:57–7#) (lacht). (GoCC_Interview_41010B2, 
Pos. 269–270). – Frau A., Z. 256–270

Frau A. betont, dass es nicht selbstverständlich sei, dass sie finanzielle Unterstützung 
(„Anpassungskosten“) erhält, und es jeweils nicht klar sei, welche Rahmenbedingungen 
für die Assistenzperson gelten und ob und wie die Unterlagen für die Weiterbildung 
vorgängig zugänglich gemacht werden können. Außerdem ist es relevant für sie zu 
wissen, mit wem sie hierfür Kontakt aufnehmen muss und wo sie sich die entspre­
chenden Dinge beschaffen und einfordern kann, damit die Unterstützungsstrukturen 
für sie nutzbar und verfügbar werden, die grundsätzlich vorhanden wären. Für sie 
scheint es zwar eine herausfordernde „Organisationsfrage“ zu sein, aber kein Hinder­
nis, das nicht mit „ein bisschen“ Kreativität überwindbar wäre. Etwas kritischer äußert 
sich Frau K. dazu, wie sie ihre Weiterbildungsteilnahme organisiert:

Aber dann vor allem auch, eben, die ganzen Verhandlungen führen müssen mit den Schu­
len, wegen der Zugänglichkeit abklären müssen, wie ich die Prüfung schreiben kann, was 
für Nachteilsausgleiche es gibt, und auch punktuell Assistenzperson organisieren. […] Ja, 
also es war halt aufwendig. Es hat auch einfach mehr Energie gebraucht und, eben, manch­
mal ist es einfach sehr frustrierend, dann muss man mit diesem Frust ja auch irgendwie 
wieder umgehen. Es hat mich auch immer wieder, ja, entsetzt oder schockiert, dass dieses 
Thema eigentlich völlig nicht präsent ist an diesen Schulen, dass das ausgeklammert wird, 
dass man nie mitgedacht wird und dass zwar alle bereit sind, individuelle Lösungen zu su­
chen, aber nichts an ihren Strukturen verändern. – Frau K., Z. 265–277

Nebst „Zeit“, „Geld“ und „Energie“ (Z. 258) muss Frau K. einen erheblichen Mehrauf­
wand investieren, um an einer Weiterbildung teilzunehmen. Sie selbst muss „die 
Zugänglichkeit abklären“ und sich eigenständig um Prüfungsbedingungen, Nachteils­
ausgleiche und Assistenzpersonen kümmern sowie zusätzlich mit dem damit verbun­
denen Frust umgehen können. Anhand des letzten Satzes adressiert Frau K. den Kern 
der aktuellen gesellschaftlichen Debatte um Inklusion, nämlich dass deren Umsetzung 
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nach wie vor hauptsächlich in der Eigenverantwortung der Individuen liegt und diese 
sich anpassen müssen, statt dass sich das System verändert (Booth & Ainscow, 2002). 
Sie scheint jedoch bereit zu sein, die Herausforderung anzunehmen und die nötigen 
Ressourcen dafür zu mobilisieren. Schließlich nimmt sie den Mehraufwand auf sich 
und absolviert die Weiterbildung. Für andere könnte dieser Mehraufwand, der mit der 
Teilnahme an Weiterbildung einhergehen kann, eine Barriere bedeuten (s. Abschnitt 
5.2.2 bzw. 5.3.2), die sie von der Partizipation abhält. Es zeigt sich folglich, dass, auch 
wenn Unterstützungsstrukturen vorhanden sind, Wissen benötigt wird, um diese nutz­
bar zu machen, wie Frau K. etwas später im Interview bilanzierend ergänzt:

Aber was ich einfach als Person mit Behinderung das Gefühl habe, dass es schon SEHR 
viel Anpassungsfähigkeit braucht und sehr viel Aufwand, also Mehraufwand, für dass 
man überhaupt in diesem Prozess drin sein kann und sich auch weiterbilden kann, aus­
bilden kann, und im Umkehrschluss, dass man auch sagen kann, die hohe Anpassungsfä­
higkeit und dieser Mehraufwand führt eben auch dazu, dass ganz viele Leute das nicht 
machen können und nicht machen wollen und nicht die nötige Unterstützung haben oder 
nicht wissen, wie, und durch das großen Ausschluss erfahren im Arbeitsmarkt oder auch 
in der Bildungslandschaft. – Frau K., Z. 484–492

Besonders interessant in obigem Zitat ist die Aussage, dass Menschen Ausschluss er­
fahren, wenn sie „nicht die nötige Unterstützung haben oder nicht wissen, wie“. Daraus 
lässt sich schließen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen die nötige Unterstützung 
nicht einfach nutzen können, sondern auch wissen müssen, wie diese in Anspruch 
genommen werden kann. Es ist also Wissen zu Abläufen und Prozessen, aber auch zu 
den eigenen Rechten und Bedürfnissen sowie dazu, wie diese hinsichtlich der Unter­
stützungsstrukturen umgesetzt bzw. berücksichtigt werden, erforderlich.

5.1.1.4 Zusammenfassung
Für erwerbsbezogene Bildung und Erwerbstätigkeit werden von den interviewten Per­
sonen vorwiegend Nachteilsausgleich, Hilfsmittel (u. a. digitale Geräte), Jobcoaching, 
Assistenzpersonen, finanzielle Unterstützung des Staates und des Arbeitgebers genutzt 
sowie barrierefreie Arbeits- und Rahmenbedingungen betont. In vielen Fällen wird 
auch bei der Beschreibung der Unterstützungsstrukturen bzw. deren aufwendiger Allo­
kation die eigene Beeinträchtigung relevant gesetzt – vermutlich, weil diese die Voraus­
setzung dafür ist, die Unterstützungen überhaupt erst beantragen bzw. nutzen zu kön­
nen (s. Abschnitt 5.3.1; Glockengiesser, 2015). Unterstützungsstrukturen eröffnen Zu­
gang zu erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit dadurch, dass mit ihrer Hilfe 
das Absolvieren von Abschlüssen ermöglicht wird (z. B. mithilfe von NAG, integrativer 
Förderung oder Besuch einer Privatschule). Ferner wird durch Angebote wie Arbeitsver­
suche oder Brückenarbeitsplätze ein Zugang zu Erwerbstätigkeit eröffnet. Nicht zuletzt 
unterstützen Unterstützungsstrukturen wie digitale Hilfsmittel, Assistenzpersonen, fi­
nanzielle Unterstützung, Jobcoaching, Rahmenbedingungen und Atmosphäre des Ar­
beitsplatzes den (Erwerbs-)Alltag und die Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung. Bei 
der Erstausbildung greifen Unterstützungsstrukturen beispielsweise in Form von Bera­
tung und finanzieller Unterstützung durch die Invalidenversicherung (IV). Vor allem 
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die Unterstützungsstrukturen, welche für den Regelschulabschluss und die Erstausbil­
dung genutzt wurden, sind in den Erzählungen scheinbar selbstverständlich vorhan­
den, wahrscheinlich weil diese durch Bezugspersonen veranlasst oder beantragt wur­
den. Sollten solche Unterstützungsstrukturen nicht in Anspruch genommen worden 
sein, kann vermutet werden, dass sie eben nicht von den Bezugspersonen initiiert und 
beantragt wurden. Erst im Laufe des weiteren Erwerbslebens wird deutlich, dass die 
Aktivierung von Unterstützungsstrukturen und deren gezielte Nutzung mit einem or­
ganisatorischen Aufwand und spezifischem Wissen verbunden ist.

Unterstützungsstrukturen können Übergänge von der obligatorischen Schule in 
eine Erstausbildung, von der Erstausbildung in die Erwerbstätigkeit oder von der Er­
werbstätigkeit in die Weiterbildung begünstigen. Insbesondere beim Findungsprozess 
der Erstausbildung oder bei der Teilnahme an Weiterbildung nehmen Fachpersonen 
auch eine Schlüsselperson-Funktion ein (s. Abschnitt 5.1.2); in Form von Beratungs­
personen können sie zudem als eine Art Informationsressource (s. Abschnitt 5.2.1) 
agieren. Die Nutzung von Unterstützungsstrukturen hängt davon ab, welche in der 
jeweiligen Situation vorhanden sind, wie diese nutzbar gemacht werden können und 
ob sie letztlich von der jeweiligen Person gewünscht sind. Unterstützungsstrukturen 
müssen teilweise verfügbar gemacht werden, indem die Personen selbst oder ihr Um­
feld das entsprechende Wissen dazu haben und die eigenen Rechte, Optionen sowie 
Wege, diese durchzusetzen bzw. zu erreichen, kennen.

In den Interviews werden verschiedene Arten von Unterstützungsstrukturen für 
unterschiedliche Zwecke thematisiert bzw. rekonstruiert, die in Form der folgenden 
Eigenschaften aufgelistet werden können (s. Tabelle  3). Die aufgeführten Dimensio­
nen verdeutlichen, dass sich die Unterstützungsstrukturen im Spektrum zwischen 
verfügbar machen und aktiv nutzen, Vorhandenes (nicht) nutzen und nicht nutzbar bzw. 
nicht genutzt bewegen:

Tabelle 3: Eigenschaften und Dimensionen der Kategorie „Unterstützungsstrukturen“

Kate­
gorie

Eigenschaften Dimensionen
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für Regelschulabschluss: Nachteils­
ausgleich und integrative Förderung; 
Klassenwiederholung und Privatunter­
richt, … keine The­

matisie­
rung; zu 

selbstver­
ständlich; 
nicht ge­

nutzt; keine 
vorhanden, 
aber auch 
nicht ge­
wünscht

keine vor­
handen 

bzw. nicht 
nutzbar, ob­

wohl ge­
wünscht

grundsätz­
lich vorhan­
den, nutz­
bar bzw. 
wird ge­

nutzt

grundsätz­
lich vorhan­
den, nutz­
bar; wird 
aktiv ge­

nutzt und 
verfügbar 
gemacht

für Erstausbildung: Lehrjahrwiederho­
lung; Beratung von Fachpersonen bzw. 
Fachstellen; Nachteilsausgleich und 
inklusive Ausbildungsangebote, …

für Übergang von Erstausbildung in Er­
werbstätigkeit und für Erwerbstätig­
keit: Jobcoaching, Arbeitsversuch und 
Brückenarbeitsplatz; finanzielle Unter­
stützung; barrierefreie Arbeits- und 
Rahmenbedingungen, Hilfsmittel und 
Assistenz, …
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5.1.2 Schlüsselpersonen
In den Interviews thematisieren die Befragten im Zusammenhang mit erwerbsbezo­
gener Bildung sowie Erwerbstätigkeit bestimmte zentrale Bezugspersonen. Diese 
scheinen für den Zugang zu erwerbsbezogener Bildung entscheidend zu sein, da die 
interviewten Personen zum einen durch sie von Arbeitsstellen erfahren, Jobs vermit­
telt bekommen oder auf Weiterbildungsangebote aufmerksam gemacht werden. Zum 
anderen können solche Schlüsselpersonen auch zu einer Bildungsentscheidung er­
muntern oder bei der Teilnahme eines Weiterbildungsangebots unterstützen. Inter­
viewausschnitte zu diesen Personen wurden mit dem Begriff Schlüsselpersonen kodiert 
und werden in diesem Abschnitt anhand von Zitaten vorgestellt.

Tabelle 4: Eigenschaften der Kategorie „Schlüsselpersonen“

Kategorie Eigenschaften

Schlüsselpersonen Vermittlung von Arbeitsstellen

Unterstützung der Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung

5.1.2.1 Vermittlung von Arbeitsstellen
Ein Teil des folgenden Interviewausschnitts von Herrn T. zeigte bereits exemplarisch 
das Fehlen von Unterstützungsstrukturen. Verlängert macht er außerdem deutlich, 
wie die Vermittlung von Arbeitsstellen und Unterstützung bei erwerbsbezogener Bil­
dung ablaufen kann:

Ja, also, was ich werden wollte, habe ich lange nicht gewusst. Deshalb habe ich vieles aus­
probiert. Und bin jetzt momentan in dem Beruf Piercer und Rezeptionist tätig. Dieser 
Beruf/Also ich bin dort hingekommen durch Kollegen von früheren Geschäften. Durch ja, 
die Vermittlung. Freundschaftlich. Und mache das jetzt schon ein halbes Jahr. Und es 
gefällt mir eigentlich sehr bis jetzt. Also es ist der erste Job, der mir jetzt richtig gefällt. 
Und ich auch sagen kann, das mache ich jetzt LÄNGER. Und da sehe ich auch den SINN 
dahinter und es ist so ein wenig mein Bereich der Gesellschaft. […] Ja, bei mir war es so. 
Schulisch und ausbildungsmäßig hat es sehr gehapert. Weil ich hatte relativ auch eine 
mühsame Jugend. Und war zum Teil auch wie nicht fähig, das, Ausbildungen und alles 
Mögliche, alleine auf mich zu nehmen. Und hatte wie keine Unterstützung früher. Aber 
ja, ich habe mehrere Praktikums gemacht und einfach ausprobiert, was ich möchte. Und 
ja, so Weiterbildung habe ich an sich keine gemacht. Ausbildung habe ich zweimal ange­
fangen, als Coiffeur. Aber es hat mir dann irgendwie auch nicht gefallen. Und bis jetzt bin 
ich halt wie ohne Ausbildung. Und jetzt per Zufall einfach noch in das Arbeitsumfeld 
geraten, weil ich Kollegen in diesem Umfeld gehabt habe. Und habe eine Piercer-Ausbil­
dung mal gemacht. – Herr T., Z. 11–31

Herr T. ist über „Kollegen von früheren Geschäften“ in die aktuelle Erwerbstätigkeit ge­
langt, durch freundschaftliche „Vermittlung“, und hat dadurch im Betrieb selbst eine 
„Piercer-Ausbildung“ (später im Interview erklärt er, „es war eigentlich wie ein Prakti­
kum“, Z. 71) machen können, d. h. eine Form von erwerbsbezogener Bildung genutzt. 
Dieser Prozess hat sich für Herrn T. scheinbar zufällig ergeben, so ist er „per Zufall 
einfach noch in das Arbeitsumfeld geraten“. Er scheint diese Vermittlung also nicht be­
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wusst gesucht und gezielt nach einer Stelle in diesem Betrieb gefragt, vielleicht sogar 
auch nicht ein übliches Bewerbungsverfahren durchlaufen zu haben. Es macht eher 
den Eindruck, als habe er bei einem Treffen mit Freunden spontan die Idee oder das 
Angebot erhalten, dort zu arbeiten, und dies wurde ebenso spontan umgesetzt. Auch 
Frau S. ist, ähnlich wie Herr T., durch Vermittlung eines Kontaktes zu ihrer aktuellen 
Arbeitsstelle gekommen:

Und ich will nicht zu weit ausholen (lacht), aber eben, ich habe dann mal eine Lehre ge­
macht. Die nicht so gepasst hat. Das KV, eigentlich. Habe es aber dann schon abgeschlos­
sen. Und nachher habe ich mich für den Vorkurs angemeldet, an der [Hochschule]. Den 
habe ich dann Teilzeit gemacht mit dem (atmet hörbar aus) Plan, mehr in diese Richtung 
zu gehen, in eine künstlerische Richtung. Und dann bin ich eigentlich wie so ein wenig 
quer eingestiegen, also auch durch einen Kontakt an [aktuelle Arbeitgeberin], dazumal. 
[…] Und so bin ich vor fünf Jahren eigentlich, also hierhin gekommen, genau. So ein we­
nig quer eingestiegen. Ja. – Frau S., Z. 12–22

Allerdings führt Frau S. diesen Kontakt nicht konkreter aus; es könnte sich jedoch da­
bei um einen professionellen Kontakt gehandelt haben, der ihr einen direkten Zugang 
zur aktuellen Arbeitgeberin ermöglicht hat („durch einen Kontakt an [aktuelle Arbeitgebe­
rin]“). Solch ein professioneller Kontakt unterscheidet sich demnach von einem Kon­
takt aus dem sozialen Umfeld, wie es bei Herrn T. der Fall war. Hier wirkt es eher so, 
als hätte Frau S. diesen Kontakt gezielt gesucht, angefragt oder herangezogen; aller­
dings gibt es später im Interview keine weiteren Informationen dazu. Etwas klarer re­
konstruierbar scheint die Situation von Herrn L. zu sein:

Und jetzt seit dem Juni, dieses Jahr, arbeite ich bei [einer] Online-Marketingagentur. Das 
ist aber nur befristet und soll sozusagen ein, ja, Lückenbüsser sein, weil ich halt bis Ende 
Mai noch nichts anderes gefunden gehabt habe mit meinem Job Coach, der mich auch 
noch begleitet hat. Und dann ist meine Mutter auf mich zugekommen und hat gesagt: ‚Ja, 
wenn du nichts finden würdest, könntest du bei uns mal vorübergehend ein paar Monate 
arbeiten‘, und jetzt bin ich weiterhin am Stellensuchen. – Herr L., Z. 46–53

Herr L. nennt zum einen eine Schlüsselperson in Form einer Fachperson (Job Coa­
ching der IV; hier überschneiden sich Schlüsselperson und Unterstützungsstruktu­
ren, s. Abschnitt 5.1.1), welche ihn nach Abschluss der Ausbildung beim Finden eines 
Arbeitsversuches und dann anschließend eines Brückenarbeitsplatzes unterstützt hat. 
Die Mutter, als weitere Schlüsselperson, verschaffte ihm Zugang zur aktuellen, vorü­
bergehenden Arbeitsstelle. Da die Unterstützung des Job Coachings gegenwärtig nicht 
mehr zur Verfügung steht, wirkt es so, als hätte die Mutter diese Rolle übernommen 
und ihren Sohn bei der eigenen Arbeitgeberin untergebracht („wenn du nichts finden 
würdest, könntest du bei uns mal vorübergehend ein paar Monate arbeiten“). Herr L. scheint 
zwar zum einen froh über dieses Angebot zu sein und hat es anscheinend auch ange­
nommen, denn es hat die Funktion, die Zeit der Stellensuche als „Lückenbüsser“ zu 
überbrücken. Anhand dieses Begriffes wird die Assoziation geweckt, dass eine Lücke 
gefüllt werden musste, da Herr L. ohne diese Tätigkeit arbeitslos wäre, bis er wieder 
eine neue Stelle findet, was sich als Zeitraum der Untätigkeit im Lebenslauf für wei­
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tere Bewerbungen negativ auswirken könnte und daher eine Lücke darstellt, die gefüllt 
werden muss. Andererseits wird durch den Begriff „Lückenbüsser“ deutlich, dass diese 
Tätigkeit als Ersatz für etwas anderes („weil ich halt […] noch nichts anderes gefunden ge­
habt habe“) – wahrscheinlich auch: etwas Besseres, Geeigneteres – dient. Diese eher 
negative Konnotation („Lückenbüsser“) könnte ferner damit erklärt werden, dass ihm 
seine Abhängigkeit von der Bereitschaft anderer, ihm eine Arbeitsstelle zu vermitteln 
oder anzubieten, Unbehagen bereitet und seine Selbstbestimmung einschränken 
könnte. Ähnliches schildert auch Frau K.:

Also bei dieser Stelle, die ich jetzt habe, hat man ja eigentlich jemanden mit Hochschul­
abschluss gesucht und eben, mein Dossier wurde nur angeschaut, weil ich jemanden ge­
kannt habe, der die Chefin gekannt hat. Der hat ihr gesagt: ‚Schau dir bitte dieses Dossier 
an.‘ Und nur so wurde ich eingeladen. Und mein Ding ist immer, wenn ich/wenn man 
eben nur meine Papiere sieht, dann werde ich nicht eingeladen, und wenn man mich 
einlädt, dann bekomme ich eigentlich zu 95 % den Job. Und ja, ich glaube, da überzeugt 
aber dann auch die persönliche Begegnung, sodass ich wie diese fehlende Ausbildung 
kompensieren konnte. – Frau K., Z. 219–227

Frau K. hat ihre aktuelle Stelle dadurch erhalten, dass sie „jemanden gekannt [hat], der 
die Chefin gekannt hat“, also durch einen professionellen Kontakt, der die Chefin auf ihr 
Dossier aufmerksam machte: „Schau dir bitte dieses Dossier an“. Ob Frau K. ihre Schlüs­
selperson darum gebeten hatte oder ob diese Schlüsselperson von sich aus ihre eigene 
vorteilhafte bzw. einflussreiche Position nutzte, um Frau K. in dem Prozess zu unter­
stützen, geht nicht eindeutig aus dem Interview hervor. Jedoch wird in dieser Inter­
viewpassage deutlich, dass Frau K. ihre Herausforderungen im Bewerbungsprozess 
durchschaut hat, was mit einem latent erkennbaren Frust einhergeht: Ihre Bewer­
bungsunterlagen wurden nur deshalb angesehen, weil ihre Schlüsselperson der vorge­
setzten Person dazu geraten bzw. sie darum gebeten hat. Die Schlüsselperson hat da­
mit die Einladung zum Vorstellungsgespräch wahrscheinlicher gemacht, im Vergleich 
zum reinen Betrachten des Dossiers („und nur so wurde ich eingeladen“). Die Interview­
stelle vermittelt das Gefühl des Ausgeliefertseins von Frau K. und auch der Willkür­
lichkeit zumindest von Teilen des Prozesses der Stellensuche, die ihrer unmittelbaren 
Kontrolle entzogen sind. Sobald sie sich aber aktiv einbringen kann, kann sie nicht nur 
überzeugen („wenn man mich einlädt, dann bekomme ich eigentlich zu 95 % den Job“), 
sondern sogar auch noch „diese fehlende Ausbildung kompensieren“ (s. Abschnitt 5.3.2, 
Barrieren). Zudem kann Frau K. selbstbestimmt auf das Netzwerk Einfluss nehmen, 
welches sie bewusst aufgebaut hat, und es bei der Stellensuche bzw. dem Bewerbungs­
prozess aktiv heranziehen:

Also ich war dann elf Jahre in dieser Organisation, habe dort als Projektmitarbeiterin an­
gefangen, dann habe ich die Projektleitungsstelle übernommen und am Schluss war ich 
auch in der Geschäftsleitung. Und das war für mich natürlich ein großes Glück. Und dann 
konnte ich während dieser Zeit dort auch Weiterbildungen machen. […] Und habe parallel 
zu dem, also zu dieser Anstellung, noch immer an anderen Orten gearbeitet. Also ich war 
immer schon engagiert, aber in verschiedenen Vereinen, in verschiedenen Vorständen, 
ich bin in vielen Projekten, Arbeitsgruppen, Gremien involviert gewesen und hatte neben 
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meinem Hauptberuf immer noch so Nebenbeschäftigungen. Durch das habe ich mir 
auch ein recht großes Netzwerk aufbauen können. Und das begleitet mich eigentlich 
durch das ganze Leben. Das habe ich noch jetzt so. Und habe dann nach elf Jahren diese 
Organisation verlassen und bin eigentlich durch die Kontakte, die ich hatte, zur nächsten 
Stelle gekommen. – Frau K., Z. 113–127

Frau K. scheint, wie auch oben bereits gesehen, dieses Netzwerk bzw. bestimmte Kon­
takte gezielt zu nutzen, um „zur nächsten Stelle [zu] kommen“. Interessant an dieser 
Passage ist besonders die Formulierung „und das war für mich natürlich ein großes 
Glück“. Es wird zum einen nicht ganz deutlich, ob Frau K. den eigenen Werdegang von 
der Projektmitarbeiterin zur Geschäftsleitung oder die Möglichkeit, im Rahmen dieser 
Erwerbstätigkeit Weiterbildungen absolvieren zu können, oder beides als „großes 
Glück“ bezeichnet. Zum anderen wird nicht ersichtlich, ob sie mit dieser Formulie­
rung Dankbarkeit ausdrückt oder ihren Werdegang bzw. die diesbezüglichen Möglich­
keiten äußeren, unkontrollierbaren oder zufälligen Umständen zuschreibt. Der Wer­
degang von Frau K. klingt nach einer bemerkenswerten und ausdauernden Leistung 
und es macht den Eindruck, dass viel Aufwand dahintersteckt, weil sie parallel zur 
Haupterwerbstätigkeit („Hauptberuf“) weiteren Tätigkeiten („Nebenbeschäftigungen“) 
nachgeht und sich nebenbei in „vielen Projekten, Arbeitsgruppen, Gremien“ engagiert. 
Außerdem scheint sie die Möglichkeit wahrzunehmen, erwerbsbezogene Bildung in 
Anspruch zu nehmen. Dadurch muss Frau K. vieles unter einen Hut bringen, wobei 
sie zu wissen scheint, wie sie die zahlreichen Beziehungen nutzen bzw. sich zunutze 
machen kann („durch das habe ich mir auch ein recht großes Netzwerk aufbauen können“). 
Ähnliches erzählt auch Frau A.:

Und nebenbei auch schon neben einem Studium, was im Moment eigentlich meine 
Haupttätigkeit ist, ähm habe ich dann begonnen bei [Verein]. Es war ein Basiskurs zu 
machen und dann Kurse zu führen und zu leiten zum Thema vor allem Perspektiven­
wechsel zum Thema Sehbehinderung, also das sind Kurse für Fachpersonen […], wo die 
Menschen dann im praktischen Teil mit einer Dunkelbrille und einem Stock herumgehen 
und eben zum Beispiel (unv., #00:09:35–7#) Baustellenleiter dann auch mal ertasten kön­
nen, die hindernisfrei in der Baustelle ist so durchgehend, zum Beispiel. Und ich durfte 
dann auch äh, bin da so langsam hineingerutscht zu der [Hochschule] in Ortschaft Kanton 
Zürich, städtisch (1) zu den Sozialarbeiterinnen. Und auch an der [Bildungsinstitution] zu 
der Sozialpädagoginnenausbildung, da bin ich regelmässig und erzähle über meine eige­
nen Erfahrungen, aber auch aus meiner fachlichen Sicht heute äh zum Thema Umgang 
mit Menschen mit Behinderungen. – Frau A., Z. 101–114

Frau A. ist also durch ihren Nebenjob im Studium in weitere Tätigkeiten „langsam hi­
neingerutscht“ (was im Gegensatz zum späteren „Mogeln“ bei Herrn C. eine eher passive 
Komponente beinhaltet, aber auch eher durch äußere Umstände erklärt wird, die nicht 
vollständig kontrollierbar sind). Sie hat wie Frau K. die Erfahrung gemacht, dass da­
durch Kontakte oder ein Netzwerk entstehen bzw. aufgebaut werden, wodurch Zugang 
zu Stellenangeboten oder Hinweise zu offenen Stellen und dadurch wiederum Zugang 
zu Weiterbildungsangeboten (später im Interview, Z. 242–244) eröffnet werden kann. 
Ein „Reinrutschen“ setzt voraus, zum passenden Zeitpunkt an einer bestimmten Stelle 
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zu sein, wo sich eine Lücke, ein Eingang oder ein Zugang auftut, in den hineingelangt 
werden kann. Diese Formulierung verweist also auf ein bestimmtes Wissen (wo und 
wann) und Schlüsselpersonen (in Form von Kontakten/Netzwerken, die Informationen 
liefern oder vermitteln), impliziert aber auch eine zufällige Komponente, wie das 
„Glück“. Interessant ist auch, dass der Satz zuerst mit „Und ich durfte dann“ beginnt, 
dann aber abgebrochen wird und mit „bin da so langsam reingerutscht“ weitergeht. Diese 
Formulierung deutet darauf hin, dass Frau A. diese Arbeitsstellen nicht aktiv gesucht, 
sondern ein Angebot aus dem Netzwerk erhalten und es angenommen hat, was ihr 
weitere Möglichkeiten eröffnete. Da sich Frau A. zum Zeitpunkt des Interviews noch im 
Studium befindet, hat sie im Gegensatz zu Frau K. (noch) nicht die Erfahrung gemacht, 
einen klassischen Bewerbungsprozess zu durchlaufen. Frau N. hat hingegen schon 
mehrere Bewerbungsprozesse erlebt:

Und das hat mich dann wie einfach/gefunden, es sei so, das eine ergibt sich dann zum 
anderen. Eben weil ich habe mich so viel beworben, aber die meisten Leute sagen: ‚Ja, dich 
muss man sehen, dann will man dich einstellen. Aber wenn man das CV sieht, dann 
kommt man wie nicht draus, was du alles gemacht hast und so.‘ Und dann hat sich dann 
das so ergeben, dass bei dem, bei dem ich eigentlich dann diesen Schein gemacht habe, 
hat gefunden: ‚He, willst du/ich sehe dich jetzt da gerade drin, willst du nicht irgendwie 
für mich noch Stunden übernehmen?‘ Und ich so: ‚Ja, why not?‘ Und so hat sich das dann 
ergeben. – Frau N., Z. 187–195

Wie Frau K. schildert auch Frau N. die Erfahrung, dass sie nicht mit ihren Papieren 
und ihrem Lebenslauf bzw. ihrem Bewerbungsdossier, sondern mit der persönlichen 
Begegnung am Vorstellungsgespräch überzeugt („Ja, dich muss man sehen, dann will 
man dich einstellen“) und durch einen Kontakt, nämlich von einem Dozenten eines Kur­
ses („bei dem, bei dem ich […] diesen Schein gemacht habe“), ein Stellenangebot erhalten 
hat. Frau N. benutzt zwar nicht direkt die Worte „Glück“ (wie Frau K.) oder „Zufall“ 
(wie Herr T.), aber auch für sie „hat sich das dann ergeben“, zufällig, dadurch, dass sie 
gerade zu einem passenden Zeitpunkt dort war, wo sich eine Gelegenheit, ein Zugang 
zu einer Stelle eröffnete, durch eine Schlüsselperson. Weniger zufällig war die Situa­
tion anscheinend bei Herrn C.:

Bin dann nach Ortschaft GBR, städtisch (1) gezogen mit Auslandssemester Frankreich 
und habe dort über die Praktika, die ich gemacht habe, meinen zukünftigen Arbeitgeber 
gefunden, allerdings alles genetzwerkt, also nicht einfach drauf los beworben, sondern 
über Freunde, die, deren Eltern Betriebe hatten, und so bin ich halt dann hinein bei der 
[damalige Arbeitgeberin] gelandet, ist ein Ingenieursbetrieb. – Herr C., Z. 35–41.

Herr C. betont, dass er aktiv und bewusst „genetzwerkt“, also „über Freunde, […] deren 
Eltern Betriebe hatten“ diese Arbeitsstelle „gefunden“ habe und in diesem Betrieb „gelan­
det“ sei. Das „Landen“ könnte darauf hinweisen, dass Herr C. an seinem Ziel ange­
kommen ist, sein Ziel erreicht hat. Es kann aber ebenfalls eine zufällige Komponente 
haben, was unterstreichen könnte, dass zwar das „Netzwerken“ eine aktive Handlung 
ist, der Zugang zum Jobangebot dann aber eben doch in den Händen der Schlüsselper­
sonen liegt. Eine besondere Art von Schlüsselpersonen wurde bereits bei Herrn L. ge­
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sehen, wenn nämlich Elternteile oder Familienangehörige den Zugang zur Arbeits­
stelle verschaffen. Bei Herrn J. und Herrn E. waren es jeweils die Lehrstellen, die auf 
diesem Weg vermittelt wurden:

Ähm und das habe ich da eigentlich, dann habe ich dann eine Lehre gemacht oder auch 
eine Lehre gefunden als Hochbauzeichner, weil meine Eltern sind Architekten. – Herr J., 
Z. 63–65

Also beruflich bin ich jetzt momentan Landschaftsgärtner. Habe einen EFZ-Ausweis ge­
macht. Dorthin gekommen bin ich/es ist eigentlich ein wenig ein Familienunternehmen. 
Der Cousin vom Vater. – Herr E., Z. 11–13

Hier haben höchstwahrscheinlich die „Eltern“ (bei Herrn J.) bzw. „der Cousin vom Va­
ter“ (bei Herrn E.) den Zugang zur Lehrstelle als Form von erwerbsbezogener Bildung 
eröffnet.

5.1.2.2 Unterstützung der Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung
Das familiäre bzw. engere soziale Umfeld kann auch während der Phase, in welcher 
erwerbsbezogene Bildung genutzt wird, unterstützen und damit indirekt zu einem er­
folgreichen Abschluss beitragen. Bei Herrn J. ist es beispielsweise die Freundin, wel­
che ihn beim Schreiben von Arbeiten unterstützt, die er zum Erlangen eines Weiterbil­
dungsabschlusses verfassen muss:

Das ist schon sehr, sehr tough für mich also, mein, zum guten Glück, meine Freundin ist 
eine Juristin […], die hat auch eine schwierige Schulzeit, aber hat sich da irgendwie hat sie 
sich da gefunden. Und sie hat mir jetzt recht helfen können, weil sie, oder ich äh erzähle ihr 
dann, um was es geht, was ich machen möchte, und sie hilft mir extrem, das zu strukturieren 
und zu machen. Eben aber wie inhaltlich, aber wiederum eigentlich so ein bisschen roten 
Faden reinzubringen oder, das heißt/sie sagt immer so, dass ich mega big thinking ähm 
mega creative und alles, aber irgendwie muss ich es halt auf das Papier bringen, das ist ein 
bisschen schwierig. Und das kann sie mir extrem gut helfen oder, dann sagt sie: ‚Ah okay‘, 
und sie liest eigentlich meine Texte durch, […] und hat dann ein bisschen äh neu organisiert, 
was ich geschrieben habe oder, bisschen äh Struktur reingebracht. Es ist extrem hilfreich 
gewesen, also sonst wäre es/[…] also, ich glaube ohne Strukturierungshilfe wär ich wahr­
scheinlich bei einem guten Vierer gewesen oder so, also, war schon sehr ähm mh sag/ja 
einfach halt geholfen, das verständlich zu machen, das war auch jetzt beim Master auch also. 
– Herr J., Z. 497–518

Herr J. sagt zwar, dass der Abschluss auch ohne die Hilfe der Partnerin möglich gewe­
sen wäre („ohne Strukturierungshilfe wär ich wahrscheinlich bei einem guten Vierer gewe­
sen“), aber er betont auch, dass es „sehr, sehr tough“, also sehr hart und schwer für ihn 
war und seine Freundin „zum guten Glück“ hat „helfen können“. Auch Frau O. hatte „das 
Glück, einen Partner zu haben“, der „sehr viel übernehmen“, also sie vermutlich bei alltäg­
lichen Verrichtungen bzw. im Haushalt entlasten konnte:

In meiner MEISTERAUSBILDUNG, hatte ich das Glück, einen Partner zu haben, der 
selber beruflich nicht ausgelastet war und dadurch auch konnte sehr viel übernehmen, 

128 Ergebnisse



genau […]. Damit ich die MEISTERAUSBILDUNG finanzieren konnte, habe ich VIEL ge­
arbeitet, also ich HABE/empfohlen waren 60 %, und ich habe aber 90 % gearbeitet und 
DAS ist sicher ein Punkt, den ich im Nachhinein nicht mehr machen würde, so, also. DA 
kam ich an meine GRENZEN. – Frau O., Z. 166–172

Diese beiden Beispiele verdeutlichen eine weitere Eigenschaft von Schlüsselpersonen, 
die hier nicht direkt den Zugang zu Erwerbstätigkeit oder erwerbsbezogener Bildung 
eröffnen, aber durch ihre direkte oder indirekte Unterstützung diese im Prozess miter­
möglichen. Frau O. kam nämlich auch mit dieser Unterstützung an ihre Grenzen, was 
die Vermutung nahelegt, dass sie ohne Unterstützung über die Grenzen hinausgegan­
gen wäre und möglicherweise die Ausbildung abgebrochen hätte. Die Funktion der 
Schlüsselpersonen im Umfeld zeigt sich auch dadurch, dass sie auf erwerbsbezogene 
Bildungsangebote aufmerksam machen können, was die interviewte Person ansons­
ten gar nicht in Betracht gezogen hätte. Beispielsweise wurde Herr E. von einem Ar­
beitskollegen auf die Idee gebracht, einen Abschluss der Höheren Berufsbildung ins 
Auge zu fassen:

Darauf gekommen bin ich eigentlich gerade nach der Lehre. Hat es eine Gartenbaumesse 
gegeben in Ortschaft Kanton Bern, intermediär (2). Und dort haben sie auch einen Stand 
gehabt. Und irgendwie hat dann einfach ein Arbeitskollege gesagt, das wäre doch etwas 
für dich. Obwohl ich gerade die Lehre abgeschlossen habe. Und zuerst habe ich gedacht, 
nein, aber irgendwie habe ich mich dann ein wenig informiert. Irgendwie seitdem habe 
ich auch das Gefühl gehabt, ich will diese Weiterbildung machen. – Herr E., Z. 94–100

Im professionellen Umfeld sind nebst Arbeitskolleg*innen vor allem auch die vor-
gesetzten Personen relevant – zum einen, um Zugänge zu Erwerbstätigkeit und er­
werbsbezogener Bildung zu eröffnen, zum anderen aber auch durch die indirekte Er­
möglichung und Unterstützung sowie Hinweise darauf. Exemplarisch dafür ist die 
folgende Interviewstelle von Herrn M.:

[…] mein Chef damals eben hat unbedingt gewollt, dass ich die Kommunikation noch 
leite, bis er den CEO abgibt. Und nachher hat er gesagt: ‚Ja, was muss ich machen, dass Sie 
noch bleiben?‘ Und da habe ich gesagt: ‚Ja, ich will einfach eine Veränderung.‘ Dann hat er 
gesagt: ‚Ja, wäre eine Weiterbildung eine Veränderung?‘ Habe ich gesagt: ‚Ja, das wäre 
noch cool.‘ Und nachher habe ich einen [Weiterbildungsabschluss] gemacht. – Herr M.,
Z. 101–106

Der Vorgesetzte von Herrn M. hat ihm vorgeschlagen, eine Weiterbildung zu absolvie­
ren, und diese dann auch finanziell unterstützt und Arbeitszeit zur Verfügung gestellt. 
So war es auch bei Herrn B. (Z. 136), Herrn F. (Z. 124–132), Herrn C. (Z. 323–325), 
Herrn J. (Z. 414–421) und Frau A. (Z. 242–244). Bei Herrn C. wurde die Teilnahme an 
einer Weiterbildung sogar bereits beim Einstellungsgespräch ausgehandelt:

[…] damals vor, ja doch nun 20 Jahren bald, war es weniger, dass auch mal die Vorgesetzten 
sagen: ‚Ja, in die Richtung oder in jene Richtung kann man sich was überlegen‘, ich habe es 
immer relativ selbst autonom gemacht, um meine Karriere zu steuern, und habe mich nicht 
steuern lassen. Das (Ziel?) war ganz klar eine Ansage, das musste ich (lacht), weil ich bin kein 
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Aktionär? Fällt mir gerade der Begriff nicht ein, also ein ähm Versicherungsfachmann? Akti­
onär. #00:22:48–9#/I: Das waren diese Module, die sie, von den sie gesprochen haben. Ja. 
#00:22:52–0#/B: Und das haben die im Einstellungsgespräch kritisiert und dann ich habe 
dann gemeint: ‚Ja gut, dann muss ich halt irgendwas drauflegen.‘ Dann haben wir das zu­
sammen rausge/haben gesagt, ich soll was raussuchen. Dann habe ich ihnen das aufgetischt 
und dann hieß es halt: ‚Ja gut, muss ich halt den nächsten sechs Monaten machen.‘ Habe ich 
dann, ne, das war dann halt die Bedingung, um mich da reinzumogeln. Und das habe ich 
dann halt durchgezogen. – Herr C., Z. 296–309

Herr C. konnte beim Einstellungsgespräch gewisse Kompetenzen nicht vorweisen; da­
her haben seine Vorgesetzten ihm in einer Mischung aus Anordnung, Aushandlung 
und Vorschlag sowohl angeordnet („war ganz klar eine Ansage“), mit ihm besprochen 
(„dann haben wir das zusammen rausge[sucht]?“) als auch ihn vorschlagen lassen („ich 
habe dann gemeint: ‚Ja gut, dann muss ich halt irgendwas drauflegen‘“; oder: „habe ich ih­
nen das aufgetischt“), dass er als Bedingung für die Stellenzusage in „den nächsten sechs 
Monaten“ bestimmte Module eines Weiterbildungskurses absolviert. Interessant ist 
hier die Betonung, dass Herr C. „es immer relativ selbst autonom gemacht“ hat und sich 
nicht hat „steuern lassen“. Trotzdem ist Herr C. anscheinend gewillt, die Vorgaben und 
die „Bedingung“ zu erfüllen, um sich „da reinzumogeln“. Die von Herrn C. gewählte 
Formulierung des „Reinmogelns“ deutet darauf hin, dass er die Anforderungen und 
Erwartungen der Stelle kennt und sich bewusst ist, dass er diese nicht ganz erfüllt, 
diese eigentlich bewusst missachtet.38 Denn „Mogeln“ bedeutet „(in kleinen Dingen, 
besonders zu persönlichen Zwecken) unehrlich handeln, kleine, Täuschung bezwe­
ckende Kniffe anwenden, Unwahrheiten sagen“ oder (sich) „durch Tricks irgendwohin 
bringen“ (Dudenredaktion, 2024 f). Es klingt also so, als würde Herr C. bewusst unehr­
lich handeln und täuschende Tricks anwenden, was er faktisch allerdings nicht macht; 
denn er scheint offensichtlich nicht verheimlicht zu haben, dass ihm gewisse Kompe­
tenzen für den Job fehlen, die er sich parallel zum Stellenantritt in den vereinbarten 
Modulen aneignen wird. Dennoch kann damit ein niederschwelliges Gefühl einher­
gehen, diese Stelle nicht verdient zu haben oder etwas Unrechtes zu tun, indem bei­
spielsweise einer geeigneteren Person der Platz weggenommen wird. Das Beispiel von 
Herrn C. zeigt, wie vielschichtig bzw. umfassend die Funktion der Schlüsselpersonen 
sein kann: Ihre Einflussmöglichkeiten reichen vom Zugang zu Erwerbstätigkeit und 
erwerbsbezogenen Bildungsangeboten, über Hinweise zu oder Empfehlung bzw. An­
ordnung von erwerbsbezogener Bildung bis hin zur Unterstützung der Teilnahme da­
ran. Allerdings haben Schlüsselpersonen auch die Macht, diese Zugänge zu verweh­
ren oder sie wieder zu verschließen und damit Gelegenheiten für Erwerbstätigkeit und 
erwerbsbezogene Bildung zu verhindern. Dies erfolgt meist nicht direkt und offen­
sichtlich, sondern indirekt, sodass der Zugang freiwillig aufgegeben wird:

Also ich konnte noch ein Jahr nach der Lehre dort bleiben und ja, wir haben uns dann ein 
wenig verstritten, der Chef und ich, nicht wirklich verstritten, aber ich hatte einen Unfall 
und er wollte mich nicht recht bezahlen. Und dann habe ich gefunden, dann möchte ich 

38 Diese Textstelle hat mich wahrscheinlich unbewusst auf die Idee für die Benennung der Kernkategorie gebracht; denn wer 
schummelt, missachtet bewusst und aktiv die Regeln, was voraussetzt, diese Spielregeln zu kennen.
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auch nicht mehr dort arbeiten. Und habe dann relativ lange, also Arbeit gesucht. Was auf 
der einen Seite etwas zermürbend war, auf der anderen Seite für mich gerade gut, damit 
ich mal wieder Zeit hatte fürs Kind. Und dann habe ich eine Stelle gefunden bei der [Flug­
gesellschaft], damals. Im Callcenter. […] Bis kurz vor Corona, dort habe ich dann den drit­
ten Chef als Assistentin gehabt und dort haben wir mit dem dritten Chef/die ersten zwei 
sind super gewesen, mit dem dritten ist es dann nicht mehr gegangen. Und dann habe ich 
die [Arbeitgeberin] verlassen. – Frau N., Z. 20–37

Frau N. hat nach der Lehre den Zugang zur Erwerbstätigkeit vorübergehend beim glei­
chen Betrieb behalten können, ihn dann aber aufgrund einer Unstimmigkeit mit dem 
Vorgesetzten freiwillig aufgegeben („dann möchte ich auch nicht mehr dort arbeiten“). 
Darauf folgte eine längere Phase der Erwerbslosigkeit („habe dann relativ lange, […] Ar­
beit gesucht“). Sie findet dann wieder eine Arbeitsstelle, bei der sie sich vom Callcenter 
bis zur Einsatzleitstelle und Assistentin hocharbeitet, bis sie schließlich kündigt und 
erneut aufgrund der Beziehung zur vorgesetzten Person den Zugang zur Erwerbstätig­
keit freiwillig aufgibt („mit dem dritten ist es dann nicht mehr gegangen.“). Auch Herr M. 
scheint von sich aus die Arbeitsstelle verlassen und damit auf Möglichkeiten zur Wei­
terbildung (s. Herr M., Z. 101–106) verzichtet zu haben:

Und in Amerika hatte ich Mühe mit/Plötzlich Problem mit meinen Augen gehabt. Ich 
habe ja ein Auge/Ich habe nur noch mit einem Auge gesehen. Das hat eigentlich nichts 
ausgemacht, das habe ich schon seit [über 20 Jahren] gehabt, aber nachher ist das zweite 
Auge/Habe ich eine Netzhautablösung gehabt. Und da habe ich/Bin ich sehbehindert ge­
wesen. Ich habe nur noch 40 % gesehen auf dem besseren Auge. Aber habe mit dem im­
mer noch gearbeitet. Und bin nachher auch noch/Bei [vorherige Arbeitgeberin] habe ich 
auch noch gearbeitet. Und nachher [15 Jahre später] hat es mich dann dort rausgespült, 
sowieso. – Herr M., Z. 65–73

Allerdings ist in diesem Beispiel nicht eindeutig, von wem genau und warum der Zu­
gang verschlossen und Herr M. „rausgespült“ wurde. Da er vom „Rausspülen“ im Zu­
sammenhang mit der erworbenen Beeinträchtigung erzählt, könnte daraus abgeleitet 
werden, dass die Beeinträchtigung letztlich dazu geführt hat. Jedoch betont Herr M., 
dass er „mit dem immer noch gearbeitet“ und auch noch die Arbeitgeberin gewechselt 
habe („habe ich auch noch gearbeitet“). Später im Interview berichtet er zudem, dass er in 
dieser Zeit noch befördert wurde und die Möglichkeiten zu Weiterbildungen genutzt 
habe. Mit der Formulierung „sowieso“ am Ende des Ausschnitts scheint er betonen zu 
wollen, dass es nicht an der Beeinträchtigung gelegen habe, sondern dass er so oder so 
nicht mehr dort arbeiten konnte oder wollte. „Rausgespült werden“ klingt allerdings eher 
nach einem passiven Vorgang, der nicht aktiv veranlasst wird und gegen den nichts zu 
unternehmen ist. Die Begrifflichkeit weckt Assoziationen zu Wasser, zu einer Naturge­
walt, einer höheren Macht, die sich nicht kontrollieren oder beeinflussen lässt. Herr M. 
muss es mit sich geschehen lassen und kann sich nicht wehren; vielleicht will er auch 
nicht, dann fließt er mit dem Strom und lässt sich treiben – lässt sich raustreiben. Ein 
solcher Ablauf repräsentiert in gewisser Weise das Gegenteil von „Reinrutschen“ oder 
„Reinmogeln“ (s. Frau A., Z. 101–114 bzw. – Herr C., Z. 296–309). Das letzte Beispiel, hier 
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von Herrn B., zeigt jedoch als Gegenstück zur Machtlosigkeit auf, dass gegen die Ein­
schränkung von Handlungsfähigkeit vorgegangen werden kann:

Ja, also, der Fachausweis war eigentlich schon ein Wunsch im 2. Lehrjahr. Habe ich eigent­
lich schon/Weil mein Lehrmeister war nicht so ein einfacher, und ich habe einfach gefun­
den, dem zeige ich es mal. Weil er hat auch nur den Fachausweis gehabt. Und dann habe 
ich gefunden, dem zeige ich es mal, dass man es auch trotzdem schlauer und schöner 
machen kann. Also gartentechnisch. Und auch mit den Leuten. Und das ist halt schon ein 
ziemlicher Ansporn gewesen, zum diese Weiterbildung einmal noch zu machen. […] Ja, 
also ausschlaggebend ist vor allem dort in der Lehre gewesen, als er einfach immer einen 
ziemlich runtergemacht hat und gesagt hat: ‚Ja, es wird einfach nichts, groß.‘ Und dann 
habe ich einfach aus Trotz gefunden: ‚Doch, ich zeige es ihm erst recht.‘ Und dann ist das 
halt mit der Zeit immer mehr ein Wunsch geworden, weil ich kann mir jetzt nicht vorstel­
len, vom Beruf wegzugehen. Und wenn man alt werden will auf einem Beruf, muss man 
sich weiterbilden. – Herr B., Z. 24–30, 92–97

Herr B. erzählt ebenfalls von einer Schlüsselperson, nämlich seinem Lehrmeister, der 
„nicht so ein einfacher“ war und „immer einen ziemlich runtergemacht hat“ (s. Abschnitt 
5.3.2, Barrieren). Der Lehrmeister war anscheinend der Meinung, dass es „einfach 
nichts“ wird mit oder aus Herrn B., woraus sich schließen lässt, dass er Herrn B. keine 
Unterstützung geboten und ihm die höhere berufliche Bildung nicht empfohlen hat. 
Herr B. nimmt die Schikanen des Lehrmeisters jedoch als Ansporn für erwerbsbezo­
gene Bildung („der Fachausweis war eigentlich schon ein Wunsch im 2. Lehrjahr“); statt zu 
resignieren, betont Herr B., dass er seinem Lehrmeister „aus Trotz“ beweisen wollte, 
dass er mindestens gleich viel, wenn nicht sogar mehr auf dem Kasten habe als dieser 
(„dem zeige ich es mal“). Damit hat der Lehrmeister eine paradoxe, aber dennoch indi­
rekte Funktion als Schlüsselperson, denn vielleicht wäre Herr B. sonst nicht auf die 
Idee mit der Ausbildung gekommen oder hätte sie nicht so zielstrebig durchgesetzt.

5.1.2.3 Zusammenfassung
Die Kategorie Schlüsselpersonen umfasst wesentliche Kontakte, Bezugspersonen, Vor-
gesetzte, also Personen aus dem privaten sozialen Umfeld, dem Arbeitsumfeld oder 
Fachpersonen (z. B. bei Coaching oder Beratung). Schlüsselpersonen werden entweder 
anhand konkreter Individuen (z. B. Mutter, Kollegin, Arbeitskollege, Mentor) oder gene­
rell als „Netzwerk“ oder „Kontakte“ beschrieben. Sie können einerseits als Gate-Opener 
Praktikums- oder Lehrstellen und vor allem Stellenangebote vermitteln. Andererseits 
nehmen sie durch finanzielle Unterstützung direkten Einfluss auf die Teilnahme an 
erwerbsbezogener Bildung oder ermöglichen diese indirekt durch Hinweise, Empfeh­
lungen, Austausch oder auch in Form von Unterstützung während der Teilnahme. In 
erster Linie geht es also darum, Zugang zur Erwerbstätigkeit und erwerbsbezogener 
Bildung durch das Netzwerk zu erhalten oder sich zu verschaffen. Häufig werden be­
stimmte Bezugspersonen aus dem sozialen Umfeld als Schlüsselpersonen beim Fin­
den einer Erstausbildung relevant gesetzt. Personen aus dem professionellen oder be­
ruflichen Netzwerk werden eher genannt, wenn es darum geht, sich über Weiterbil­
dungsangebote auszutauschen oder Hinweise oder Auskünfte darüber zu erhalten. In 
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den meisten Fällen bietet das soziale Umfeld (emotionalen) Support; in einigen Aus- 
oder Weiterbildungen stehen den Befragten jedoch auch eigene Coaches oder Mento­
ren zur Verfügung, die als Ressourcen genutzt werden. Schlüsselpersonen können ver­
schiedenartigen Einfluss auf erwerbsbezogene Bildungsentscheidungen nehmen, so­
dass die interviewten Personen ihren Rat befolgen, ihnen nacheifern, sich von ihnen 
abgrenzen, sich ihnen widersetzen oder ihnen etwas beweisen wollen. Schlüsselperso­
nen lassen sich in der Familie, im Freundeskreis oder durch Beziehungen finden, kön­
nen aber auch im Nebenjob oder in der Vereinstätigkeit erschlossen werden. Eine be­
sonders maßgebliche Funktion scheinen vorgesetzte Personen einzunehmen, nicht 
nur bei der Vermittlung zukünftiger Arbeitsstellen oder beim Initiieren und Finanzie­
ren von Weiterbildung, also beim Bereitstellen oder Eröffnen von Zugängen, sondern 
auch beim freiwilligen Aufgeben von Zugängen, beispielsweise wenn aufgrund der Be­
ziehung zu Vorgesetzten eine Stelle verlassen wird.

Es können also zwei Arten von Schlüsselpersonen unterschieden werden (s. Ta­
belle  5), die sich dimensional auf dem Spektrum zwischen aktiv nutzen und heranzie­
hen, erhalten (und umsetzen oder ablehnen) und zu selbstverständlich/nicht vorhanden be­
wegen (s. Spalte Dimensionen):

Tabelle 5: Eigenschaften und Dimensionen der Kategorie „Schlüsselpersonen“

Kategorie Eigenschaften Dimensionen

Schlüssel-
personen

Vermittlung von 
Arbeitsstellen

keine Thema­
tisierung; zu 

selbstver­
ständlich; 

nicht vorhan­
den; …

erhalten 
und 

umsetzen

erhalten 
und 

ablehnen

aktiv nutzen 
und heran­

ziehen
Unterstützung der Teil­
nahme an erwerbsbe­
zogener Bildung

5.2 Übergänge geschehen lassen und meistern

Die nächsten beiden Kategorien beziehen sich auf die Übergänge zwischen erwerbsbe­
zogenen Bildungsangeboten und Erwerbstätigkeit. Entscheidungsstrategien (z. B. wie oft, 
wie intensiv und welche Informationsressourcen für eine Entscheidung genutzt wer­
den) bereiten Übergänge vor (z. B. die Nutzung von Berufsberatung für die Berufswahl). 
Bewältigungsstrategien (beispielsweise in Form des Umgangs mit Konsequenzen von 
Entscheidungen oder mit unkontrollierbaren Faktoren) kommen während der Über­
gänge zum Tragen, z. B. um beim Wechsel einer Arbeitsstelle Zugänge nicht zu verlie­
ren. Obwohl mit Strategien im Allgemeinen geordnete und gerichtete Handlungen mit 
Absichten gemeint sind (Bourdieu, 1993, S. 116), sind die hier vorgestellten Strategien 
prozesshaft zu verstehen; deshalb werden die folgenden Abschnitte nicht anhand der 
Eigenschaften der Kategorien gegliedert werden (wie es bei den beiden vorangehenden 
Kategorien der Fall war), sondern anhand von Stationen, in denen sich jeweils verschie­
dene dieser Eigenschaften gleichzeitig zeigen (s. Tabelle  6 bzw. Tabelle  8).
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5.2.1 Entscheidungsstrategien
Beim Erzählen über erwerbsbezogene Bildung sowie Erwerbstätigkeit im Laufe des 
Lebens werden zwangsläufig auch Übergänge zwischen diesen Elementen rekonstru­
ierbar. Insbesondere in der Vorbereitung dieser Übergänge, bevor eine Entscheidung 
für oder gegen die Teilnahme an einer bestimmten Erstausbildung, an erwerbsbezoge­
nen Bildungsangeboten im weiteren Erwerbsleben oder betreffend Erwerbstätigkeit 
getroffen wird, zeigen sich verschiedene Handlungen, die unter dem Begriff Entschei­
dungsstrategien kodiert wurden und in diesem Abschnitt anhand von Interviewzitaten 
vorgestellt werden.

Tabelle 6: Eigenschaften der Kategorie „Entscheidungsstrategien“

Kategorie Eigenschaften Stationen

Entscheidungs-
strategien

Informationsressourcen … im Entscheidungsprozess für die Erst­
ausbildung, bei erwerbsbezogenen Bil­
dungsentscheidungen im weiteren Er­
werbsleben und bei Entscheidungen 
betreffend Erwerbstätigkeit

Intensität

Dauer

Konsequenzen antizipieren

5.2.1.1 Entscheidungsprozess Erstausbildung
Der erste Entscheidungsprozess, welcher von allen interviewten Personen thematisiert 
wurde, war oftmals jener bei der Wahl der Erstausbildung, also am Übergang von der 
obligatorischen Schule zur beruflichen Grundbildung oder vom Gymnasium zum Stu­
dium. Besonders eindrücklich und ausführlich wird dieser Prozess von Frau A. ge­
schildert:

Ähm, also es war so, dass ich eigentlich immer (lacht) das Ziel hatte, Lehrerin zu werden. 
Und ähm ich war dann auch schnuppern mal äh als Lehrerin selbst äh so ein Tag und 
dann als Kindergärtnerin noch. Und es ist ja so, ich habe eine Seheinschränkung. Und die 
sowohl die Lehrperson wie auch Kindergärtnerin, die mich dann begleitet haben, haben 
gemeint, das würde schon gehen zumindest im Teamteaching auf jeden Fall. Und ähm 
dann war aber die IV nicht dieser Meinung, dass das so ist (lacht) und dann wird x Negativ­
beispiele gebracht, dass ich/also es war in der neunten Klasse und haben gesagt, dass sie 
das nicht unterstützen würden. – Frau A., Z. 10–18

Frau A. probierte in der 9. Klasse, also dem letzten obligatorischen Schuljahr, ihren 
Berufswunsch aus, sie „war dann auch schnuppern […] als Lehrerin […] und als Kindergärt­
nerin“ und hat die Beratung der IV (s. Abschnitt 5.1.1, Unterstützungsstrukturen) ge­
nutzt, die ihr dann jedoch davon abgeraten hat (s. Abschnitt 5.2.2 bzw. 5.3.2). Frau A. 
ist dann durch ihren damaligen Freund (Z. 18–21) während des Gymnasiums auf die 
Idee gekommen, Physiotherapeutin werden zu wollen. Als Zulassungsvoraussetzun­
gen musste Frau A. nebst einem Praktikum eine Eignungsabklärung („Test“) absolvie­
ren:
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[…] sie haben dann aufgrund dieses Tests gesagt, dass ich schulisch zwar äh fit wäre für die 
Physioausbildung, aber sie mir eigentlich die Ausbildung nicht so wirklich empfehlen woll­
ten, das zu tun, weil mein Denkstil für Physiotherapie nicht geeignet sei (lacht) und ähm (…) 
ja, das hat mich dann zuerst ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil das war ja ein großes 
Ziel, nachdem der Lehrerintraum eigentlich geplatzt war. Und dann ähm habe ich aber 
trotzdem gesagt, das Vorpraktikum, das ist schon, hatte äh fix den Vertrag […], habe ich dann 
trotzdem gemacht für die Physiotherapie. […] Und dann habe ich versucht, man muss ja den 
Numerus clausus machen auch für das Chiropraktikumsstudium […] und ich habe dann 
sowohl die [Universität] als auch Rektorenkonferenz für das Medizinstudium angefragt, ob 
es eine Möglichkeit gäbe, AUßerhalb dieses Numerus clausus einzusteigen sozusagen als 
Nachteilsausgleich, weil es ist Menschen mit Sehbehinderung, die eine Lesehilfe benötigen, 
also ich mit Sprachausgabe zum Beispiel, nicht gestattet, den Numerus clausus zu machen. 
Also war es damals, weiß nicht, wie heute die Regeln sind. Und natürlich sind auch die 
Aufgaben äh natürlich alle sehr visuell und das wäre gar nicht gegangen ohne Assistenz. 
Und da diese beiden Stellen dann das auch abgelehnt haben, beide haben zwar gesagt, sie 
würden das gerne tun, es gehe aber rechtlich nicht. Ähm ja, war dann das AUCH keine 
Option mehr, wir haben uns dann noch in Verbindung gesetzt mit […] eine[r] große[n] Be­
hindertenorganisation, die sich auch rechtlich äh um gewisse Sachen kümmert, und sie 
haben gesagt, dass das ihnen bewusst sei und dass äh sie da dran seien, aber das würde 
ungefähr noch fünf bis zehn Jahre gehen, bis diese Änderungen in Kraft treten würden. Dass 
es eben auch zugänglich ist für Menschen mit Behinderungen jeglicher Art. Und dann habe 
ich gefunden, gut, so lange kann ich hier nicht warten mit Studieren (lacht), und habe dann 
ähm mich ein bisschen auf die Suche gemacht, ich bin dann in Vorlesungen gegangen, 
hineingesessen einfach so zum Hospitieren, und habe mich dann für das Psychologiestu­
dium entschieden. – Frau A., Z. 35–87

Als ihr auch vom Physiotherapiestudium abgeraten wurde, absolvierte sie trotzdem das 
Praktikum und sammelte Erfahrungen. Daraufhin schmiedete sie einen neuen Plan 
(„Chiropraktikumsstudium“) und nahm Kontakt mit verschiedenen Stellen (Universität, 
Rektorenkonferenz, „Behindertenorganisation“) auf, um die Umsetzung dieses Plans ab­
zuklären. Als deutlich wurde, dass dieser ebenfalls nicht in naher Zukunft realisierbar 
war, machte Frau A. sich weiter „ein bisschen auf die Suche“ und nahm als Gast an ver­
schiedenen Vorlesungen teil, um deren Inhalte und Abläufe kennenzulernen – hat sich 
„hineingesessen einfach so zum Hospitieren“. Die so gewonnenen Informationen haben 
ihr letztlich zur Entscheidung verholfen („habe mich dann für das Psychologiestudium ent­
schieden“). Frau A. nutzt also verschiedene Informationsquellen und weiß, wo sie sich 
Unterstützung holen kann. Sie macht Abklärungen, sammelt eigene Erfahrungen und 
berücksichtigt Beratung und Empfehlungen. Das alles nimmt viel Zeit und Ressourcen 
in Anspruch, die sie beide zu haben scheint. Frau A. sagt zur zeitlichen Organisation 
Folgendes:

Ja, ähm es war schon, also ich habe nach dem Gymnasium habe ich ein Jahr Zwischenjahr 
gemacht und dann äh habe ich mit dem Studium begonnen. – Frau A., Z. 324–325

Frau A. nahm sich zwischen Gymnasium und Psychologiestudium für die oben be­
schriebenen gründlichen Abklärungen ein Jahr Zeit; außerdem wusste sie, wo sie Un­
terstützung einholen und welche Informationsressourcen sie nutzen konnte. Diese 
Möglichkeiten haben nicht alle; so reflektiert Frau S.:

Übergänge geschehen lassen und meistern 135



Also ich kämpfe halt jetzt schon mein Leben lang, eigentlich, seit ich diese Lehre gemacht 
habe, das KV. Eigentlich immer mit dem, dass ich (räuspern) nicht im KV weiterhin arbei­
ten will. Und ich merke, dass mich das ein wenig behindert, so (lacht). Und einfach, sicher 
auch wichtig ist, dass man sich das mit der Berufswahl gut überlegt, wenn man jung ist, 
und man sich dort auch Zeit nehmen sollte. Und nicht meinen muss: ‚Woah, ich muss 
jetzt stressen und ich muss einfach etwas haben.‘ Ich wünschte mir manchmal ein wenig, 
dass ich einfach, ja, vielleicht noch ein Jahr gewartet hätte und mich für etwas anderes 
entschieden hätte. Und dann, nicht so wie jetzt, viel Erklärungen abgeben muss. KV und. 
Ja, das. (lacht) – Frau S., Z. 198–207

Für Frau S. ist klar, dass sie die falsche Erstausbildung absolviert hat. So bereut sie es, 
sich damals für diese Ausbildung entschieden zu haben, denn sie fühlt sich dadurch 
eingeschränkt oder gar benachteiligt („ich merke, dass mich das ein wenig behindert“). Wie 
diese Entscheidung getroffen wurde, ist unklar, aber es scheint, als hätte Frau S. sich zu 
wenig informiert und wahrscheinlich in dieser Situation selbst gedacht, dass sie „stres­
sen“ und „einfach etwas haben“ müsse. Rückblickend würde sie sich mehr Zeit nehmen 
und wünscht sich, dass sie „vielleicht noch ein Jahr gewartet hätte“. Dies setzt sie später bei 
der Entscheidung für eine Weiterbildung um; dort nimmt sie sich Zeit, überlegt es sich 
gut, wägt ab, fragt andere nach Empfehlungen und lässt sich beraten. Es scheint, als 
hätte sie aus dieser Erfahrung gelernt und wüsste nun besser, wie eine Entscheidung 
gut vorbereitet werden kann.

Vielleicht war es aber damals bei der Erstausbildung nicht möglich, sich diese Zeit 
zu nehmen, denn nicht alle Schulabgänger*innen können sich ein Zwischenjahr fi­
nanziell leisten und nicht alle Bezugspersonen finden dies sinnvoll und unterstützen 
es. Dazu gibt es im Interview mit Frau S. zwar keine direkten Hinweise, aber eben 
auch keine zu unterstützenden Bezugspersonen. Es entsteht der Eindruck, dass Frau 
S. bei der Entscheidung auf sich allein gestellt war und keine Ressourcen für den Ent­
scheidungsprozess nutzen konnte. Vielleicht wusste sie auch nicht, wie und wo sie 
hätte Unterstützung einholen können. Ähnlich scheint es Herrn T. ergangen zu sein 
(zur Erinnerung: Beide wurden erst als Erwachsene diagnostiziert):

Ja, bei mir war es so. Schulisch und ausbildungsmäßig hat es sehr gehapert. Weil ich hatte 
relativ auch eine mühsame Jugend. Und war zum Teil auch wie nicht fähig, das, Ausbil­
dungen und alles Mögliche, alleine auf mich zu nehmen. Und hatte wie keine Unterstüt­
zung früher. Aber ja, ich habe mehrere Praktikums gemacht und einfach ausprobiert, was 
ich möchte. Und ja, so Weiterbildung habe ich an sich keine gemacht. Ausbildung habe 
ich zweimal angefangen, als Coiffeur. Aber es hat mir dann irgendwie auch nicht gefallen. 
Und bis jetzt bin ich halt wie ohne Ausbildung. Und jetzt per Zufall einfach noch in das 
Arbeitsumfeld geraten, weil ich Kollegen in diesem Umfeld gehabt habe. Und habe eine 
Piercer-Ausbildung mal gemacht. – Herr T., Z. 22–31

Herr T. war ebenfalls auf sich allein gestellt und wusste anfangs nicht wirklich, wie er 
sich selbst helfen kann. Später hat er dann, nach dem „Ausprobieren“ in Form der 
Absolvierung mehrerer Praktika und zweimaligem Beginnen und Abbrechen einer 
Ausbildung, „per Zufall“ doch noch eine für ihn passende Erwerbstätigkeit gefunden 
(s. auch Z. 11–31):
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Ich wollte es eigentlich schon lange machen, weil/Also ich habe gedacht, Tätowierungen 
und Piercing selbst, aber wusste nicht, wie man zu etwas kommt. So für eine Ausbildung. 
Weil ja, es gibt wie an sich keine offizielle Ausbildung für das. Ich musste zuerst eine 
Kollegin fragen und selbst ein wenig recherchieren. Aber ich bin dann auch durch eine 
Kollegin, die schon dort gearbeitet hat, dort reingekommen. – Herr T., Z. 91–96

Herr T. hat also gezielt (aber vielleicht sich dessen wenig bewusst) niederschwellige 
Informationsressourcen aus dem Freundeskreis genutzt („ich musste zuerst eine Kollegin 
fragen und selbst ein wenig recherchieren“) und ist dann „durch eine Kollegin, die schon dort 
gearbeitet hat“ in einen Betrieb gekommen, wo er dieses Handwerk erlernen konnte (s. 
Abschnitt 5.1.2, Schlüsselpersonen). Da der Entscheidungsprozess von Herrn T. kaum 
thematisiert wurde, scheint dieser spontan und kurzfristig abgelaufen zu sein. Ver­
gleichbar mit Frau S. und Herrn T. schildert Frau N. kaum, wie die Entscheidung für die 
Erstausbildung getroffen wurde; bzw. ist es möglich, dass auch diese spontan erfolgte:

Angefangen habe ich damals, als ich in das Berufsleben eingestiegen bin, als Gärtnerin. 
Ich habe als junger Mensch nicht recht gewusst, was ich machen will, aber es hat sich 
dann einfach so ergeben. Der Gartencenter war gerade nebenan und es hat alles gepasst 
und so. Und ich bin gerne draußen und da habe ich eine Lehre als Gärtnerin gemacht. – 
Frau N., Z. 12–17

Frau N. geht pragmatisch („Der Gartencenter war gerade nebenan“) und intuitiv („es hat 
alles gepasst“) vor und erzählt von keinen Abklärungen, die sie damals vorgenommen 
hat, um die Entscheidung zu treffen. Wahrscheinlich benötigte sie dafür kaum zeitliche 
oder andere Ressourcen; im Vergleich zum aufwendigen, anspruchsvollen Vorgehen 
von Frau A. wirkt ihr Vorgehen fast bequem und genügsam. Frau N. wusste nicht ge­
nau, was sie „machen will“, und gibt sich vielleicht gerade deshalb mit dieser naheliegen­
den, einfachen Lösung zufrieden. Das lässt sich aus dem Umstand schließen, dass Frau 
N. die Lehre als Gärtnerin abgeschlossen hat und dies (im Gegensatz zu Frau S.) nicht 
bereut, auch wenn sie nicht mehr in diesem Beruf tätig ist. Der Entscheidungsprozess 
für einen einjährigen Weiterbildungskurs später im Erwerbsleben ist dann alles andere 
als spontan; dort holt sich Frau N. viele Informationen ein, lässt sich beraten, wägt ab, 
spricht mit anderen etc. Auch hier scheint es so, als hätte sie aus der Erfahrung gelernt 
und weiß nun, wo und wie sie sich informieren sowie Unterstützung holen kann.

Eine spontane Wahl der Erstausbildung, die ohne Nutzung von Beratung, Unter­
stützung oder Informationsressourcen geschildert wird, lässt sich auch bei Frau O. 
(Z. 23, 77–83), Herrn J. (Z. 63–65) und Herrn T. (Z. 160–162) rekonstruieren. Alle drei 
scheinen eine erstbeste Ausbildung zu starten, um zu schauen, ob sie passt, und bre­
chen diese ab, sobald sie merken, dass diese nicht passt bzw. sie sich die Ausbildung 
anders vorgestellt haben (s. Abschnitt 5.2.2, Bewältigungsstrategien). Hier das Beispiel 
von Frau O., deren Kindheitstraum es war, bei einer großen Umweltorganisation zu 
arbeiten, und die daher ein entsprechendes Studium begonnen hatte:

ich war einmal ganz, ganz kurz für UMWELTINGENIEURWESEN eingeschrieben, weil 
das ist eigentlich die Richtung, die man für [Umweltorganisation] haben solle/also das ist 
jetzt so als Flagship, für. Und der Studiengang ist aber EXTREM auf Physik, Chemie, 

Übergänge geschehen lassen und meistern 137



MATHE, Biologie, und DAS sind alles Schwächen von mir, und ich hatte keine Chance, 
mitzuhalten, genau, darum. – Frau O., Z. 77–83

Frau O. thematisiert dabei nicht, wie sie bei der Auswahl dieses Studiengangs genau 
vorgegangen ist; sie scheint sich vorher kaum Informationen dazu eingeholt zu haben. 
Schließlich wäre das Recherchieren, aus welchen Fächern sich das Studium zusam­
mensetzt, etwas, das vor Studienbeginn hätte erfolgen können – auch das Vorgehen von 
Frau A., in Vorlesungen zu „schnuppern“, um deren Aufbau kennenzulernen, scheint 
Frau O. nicht durchgeführt zu haben. Ferner sind keine Hinweise auf Beratung oder 
Empfehlungen (also auch keine auf Schlüsselpersonen oder Unterstützungsstruktu­
ren) bei diesen Entscheidungen vorhanden, ähnlich wie bei Herrn T. und Frau S., die 
ihre Entscheidung für die Erstausbildung ebenfalls kurz entschlossen getroffen haben.

Oftmals scheinen sich jedoch auch die Eltern an der Entscheidung für eine be­
stimmte Erstausbildung beteiligt zu haben, wie es bei Herrn C. der Fall war:

[…] eigentlich wollte ich Biochemie auch studieren, oder Stereochemie ist einigermaßen 
ähnlich. Wurde aber von meinem Vater, seiner Zeitens Doktor lic. oec. [Schweizer Hoch­
schule], abgeraten und zwar mit der damaligen Aussage, ob ich mich selber in das Top-Ein-
Prozent einordnen werde, worauf ich gesagt habe: ‚Nein. Ich bin nirgendwo im Topprozent‘, 
und dann hat er gemeint: ‚Dann bist du halt irgendwo mal am Mäuse totspritzen.‘ Und das 
war danach so der Ausgang (unv. #00:01:55–6#), ‚mach mal Wirtschaft‘. Bin ich nach Ort­
schaft GBR, städtisch (1) Wirtschaft studieren gegangen, also in die [private europäische 
Hochschule], und habe dort das doch schon eher genossen, mir war die Schweiz deutlich zu 
eng. […] und für mich war dann auch klar, also in die [Schweizer Hochschule] will ich eigent­
lich nicht. Meine ganze Familie ist [Schweizer Hochschule], nur ich nicht. – Herr C., 
Z. 21–35

Herr C. hat sich bei der Wahl der Erstausbildung bzw. dem Studium vom Vater bera­
ten lassen; bzw. hat dieser ihm in einer Imperativ-Formulierung vorgeschlagen, was er 
machen soll („mach mal Wirtschaft“). Der Vater antizipiert die Aussichten nach dem 
Studium mit Blick auf die schulischen Leistungen in den naturwissenschaftlichen Fä­
chern („ich bin nirgendwo im Topprozent“) und prognostiziert eine (wahrscheinlich eher 
abschreckende) Labortätigkeit („dann bist du halt irgendwo mal am Mäuse totspritzen“). 
Wahrscheinlich entspricht diese Tätigkeit nicht den Vorstellungen von Herrn C., so­
dass er sich für den Vorschlag seines Vaters entscheidet, ohne sich, wie es scheint, 
weiter über die Inhalte des Studiums zu informieren. Der Studienort scheint ihn je­
doch zu beschäftigen („mir war die Schweiz deutlich zu eng“) und ihm dahingehend 
wichtig zu sein, dass er sich zumindest dort von seinem Vater bzw. der ganzen Familie 
abgrenzt („meine ganze Familie ist [Schweizer Hochschule], nur ich nicht“) und damit ein 
Stück an Selbstbestimmung und Handlungsfähigkeit in der Entscheidung wiederer­
langt. Auch bei Herrn B. hat der Vater eine maßgebliche Rolle im Entscheidungspro­
zess der Erstausbildung gespielt:

Also, zuerst in der Oberstufe dachte ich einmal, ich werde Schreiner. Landwirt war eine 
Idee, aber dort/weil ich in der Freizeit auf einem Bauernhof arbeite. Aber dort ist vom 
Vater aus eher gekommen: ‚Gescheiter etwas lernen, was Zukunft hat, und dann kann 
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man immer noch in die Landwirtschaft.‘ Dann bin ich einmal Schreiner schnuppern ge­
gangen. Da habe ich gemerkt, dass das überhaupt nicht meins ist. Den ganzen Tag drin­
nen und auf den Millimeter arbeiten. Und dann ging ich Forstwart schnuppern, war 
schon besser, draußen in der Natur. Aber auch noch nicht so das. Und dann ging ich Land­
schaftsgärtner schnuppern. Und das ist dann eigentlich, ja, das ist DER Beruf gewesen, 
der mir gefallen hat. – Herr B., Z. 10–18

Der Vater von Herrn B. rät ihm mit der Begründung, „Gescheiter etwas [zu] lernen, was 
Zukunft hat“, von einer Landwirtschaftsausbildung ab. Damit impliziert er also, dass 
diese Tätigkeit keine Zukunft habe, was Herr B. offenbar berücksichtigt. Er verlässt 
sich aber nicht allein auf das Urteil des Vaters, sondern sammelt eigene Erfahrungen, 
probiert verschiedene Berufe aus („dann bin ich einmal Schreiner schnuppern gegangen“) 
und merkt beim dritten, „das ist DER Beruf“, den er lernen will. Herr B. erkennt und 
reflektiert dabei seine eigenen Vorlieben („war schon besser, draußen in der Natur“) so­
wie Abneigungen („den ganzen Tag drinnen und auf den Millimeter arbeiten“) und stellt 
dementsprechend Anforderungen an seine zukünftige Tätigkeit. Herr E. hat ebenfalls 
Landschaftsgärtner gelernt, und auch bei ihm scheint die Familie eine entscheidende 
Rolle gespielt zu haben (wie bereits im Abschnitt 5.1.2 bei den Schlüsselpersonen er­
kennbar war):

Also beruflich bin ich jetzt momentan Landschaftsgärtner. Habe einen EFZ-Ausweis ge­
macht. Dorthin gekommen bin ich/es ist eigentlich ein wenig ein Familienunternehmen. 
Der Cousin vom Vater. Und bin schon immer gerne draußen gewesen. Und durch das hat 
es mir sicher gefallen. Eigentlich seit ich in der Oberstufe bin, will ich diesen Beruf ma­
chen. Eigentlich nie einen anderen Beruf geschnuppert, nie einen anderen. – Herr E.,
Z. 11–16

Vermutlich hatte Herr E. die Lehrstelle als Landschaftsgärtner beim „Cousin vom Vater“ 
bereits in Aussicht. Dennoch hat er anscheinend – zwar „nie einen anderen“, also nur in 
diesem Beruf, aber an verschiedenen Orten – „geschnuppert“; zumindest lässt sich das 
vermuten. Diese Vermutung und diejenige, dass er keine anderen Optionen in Betracht 
gezogen hat, was dem üblichen Vorgehen zu widersprechen scheint und daher betont 
wird, werden aus dem letzten Satz abgeleitet. Es stellt sich dabei die Frage, ob Herr E. 
überhaupt andere Optionen gehabt hätte, denn die Betonung des „EFZ-Ausweis[es]“ 
könnte bedeuten, dass das Absolvieren einer weniger angesehenen und prestigeträchti­
geren EBA-Ausbildung zur Diskussion stand, diese aber durch das Finden der Lehr­
stelle im Familienbetrieb umgangen werden konnte (denn diese Ausbildung ist auf 
dem Arbeitsmarkt weniger verwertbar; s. Kapitel  3, Forschungsstand). Möglicherweise 
blieb ihm nichts anderes übrig, was jedoch nicht heißen muss, dass er damit nicht zu­
frieden sein kann. Herr E. muss – und will vielleicht auch – keine Alternative finden, 
wenn er etwas Passendes angeboten bekommen hat (ähnlich wie bei Frau N. oder 
Herrn L.) und klar ist, dass diese Ausbildung die (und vielleicht die einzige) Gelegenheit 
ist (s. Abschnitt 5.3.2 bzw. 6.3.2).

Wie bereits bei der Kategorie Unterstützungsstrukturen diskutiert, hat bei Herrn L. 
die IV-Berufsberatung eine zentrale Rolle im Entscheidungsprozess gespielt:
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Die IV ist da auch involviert gewesen, IV-Berufsberatung. Eigentlich schon von Anfang an 
und dann habe ich so einen Ablauf gemacht, wo mir dann so ein paar Bildchen gezeigt 
worden sind, mit so Tätigkeiten, und der Stapel, den ich nicht machen konnte, war viel 
größer als der Stapel, der infrage kommen würde, der mich interessieren würde, und ir­
gendwie schlussendlich ist dann für mich klar gewesen, es wird der Beruf Kaufmann wer­
den. – Herr L., Z. 13–18

Dort wurden zuerst Bilder von Lehrberufen danach sortiert, ob sie aufgrund der Beein­
trächtigung infrage kommen, also die Tätigkeiten im Sitzen durchgeführt werden kön­
nen, bzw. nicht infrage kommen, weil sie nicht im Sitzen ausführbar sind. „Der Stapel, 
der infrage kommen würde“, ist gleichzeitig jener, der Herr L. „interessieren würde“, und 
die Entscheidung war „irgendwie schlussendlich“ dann „klar“. Auf die spätere Nachfrage, 
wie der Entscheidungsprozess zum „Beruf Kaufmann“ genau abgelaufen ist, wird deut­
lich, dass auch die Mutter entscheidend involviert war:

Es ist halt wirklich bei mir nicht so gewesen wie bei anderen, bei denen es geheißen hat: 
‚Ja, man kann in den Beruf reinschnuppern, man kann in diesen Beruf reinschnuppern 
und dann entscheiden, was einem besser gefällt.‘ Weil eben es hat etwas im Sitzen sein 
müssen und es ist halt auch eine gute Grundausbildung, bei der viele Möglichkeiten nach­
her entstehen oder bestehen. Und glücklicherweise ist dann dieser Job wirklich auch et­
was gewesen, der mir eben wirklich persönlich Spaß gemacht hat. […] so ganz genau kann 
ich es nicht, wie sagt man, rekapitulieren. Weil es schon recht lang her gewesen ist, so das 
mit dem Ganzen. Und das ist ja noch mit der Mutter und der IV eben noch gewesen, die 
da noch involviert gewesen sind. Aber vor allem halt, nehme ich jetzt mal an, ist es halt die 
Entscheidung gewesen, es ist eine gute eben Grundausbildung, bei der man dann viele 
Möglichkeiten nachher hat. Ja. – Herr L., Z. 125–130

Außerdem wird klar, dass diese Optionen die einzigen in Betracht gezogenen Möglich­
keiten waren und wohl auch keine weiteren Abklärungen getroffen oder Informationen 
eingeholt wurden. Es wirkt fast so, als hätte die IV-Beratung eine Empfehlung abgege­
ben und diese damit begründet, dass es „etwas im Sitzen“ und außerdem „eine gute 
Grundausbildung“ ist, „bei der viele Möglichkeiten nachher entstehen oder bestehen“, sodass 
Herr L. und seine Mutter diese vernünftige Empfehlung schließlich angenommen ha­
ben; das mehrmalige Wiederholen der Begründung könnte darauf hindeuten. Gleich­
zeitig möchte Herr L. nicht den Eindruck erwecken, dass über ihn entschieden worden 
ist und er sich beschweren will; denn anschließend fügt er hinzu, dass „glücklicherweise 
[…] dann dieser Job wirklich auch etwas gewesen“ sei, das ihm „eben wirklich persönlich Spaß 
gemacht hat“. Mit dieser Formulierung möchte er scheinbar versichern, dass alles in 
Ordnung und er vielleicht sogar froh oder dankbar für das Vorgehen ist. So betont er, 
dass er mit dieser Entscheidung rückblickend zufrieden sei (s. Abschnitt 5.3.2, Barrie­
ren). Im Gegensatz dazu hat sich Frau K. nicht mit den Empfehlungen zufriedengege­
ben und sich ihnen gar widersetzt:

Also was ich werden wollte, da habe ich gar nicht so groß in Erinnerung, dass ich so einen 
expliziten Berufswunsch gehabt hätte, sondern, ja, ich habe auch Verschiedenes auspro­
biert, da als es um das Schnuppern gegangen ist. Zuerst habe ich gedacht, vielleicht wäre 
Drogistin noch etwas und das war dann aber nichts, weil ich gemerkt habe, das ist/von der 
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Sehbehinderung her hatte es doch zu viele Sachen, die irgendwie nicht gegangen wären. 
Und nachher wollte ich noch Tierarztgehilfin werden, weil ich gerne Tiere habe. Und dort 
war ich dann auch schnuppern und bin dann ohnmächtig geworden bei der Operation, 
darum habe ich gewusst, dass das (lacht) wahrscheinlich auch nichts ist für mich. Und 
dann wusste ich eigentlich nicht mehr so recht, was ich will. Und eben aufgrund von 
meiner Sehbehinderung hat man mir einfach gesagt: ‚Ja, mache das KV oder mache (das 
Gymi? #00:01:11–7#).‘ Das waren eigentlich so diese Optionen. Und ich wollte (das Gymi? 
#00:01:16–1#) nicht machen, weil ich nicht weiter in die Schule wollte. Und das KV wollte 
ich nicht machen, weil es mich nicht interessiert. Und nachher war es so/Ich habe halt 
eine rebellische Art und einfach wenn man mir gesagt hat, was ich zu tun habe, habe ich 
es erst recht nicht gemacht. Und ich wollte eigentlich selber entscheiden, was ich lernen 
muss, also was ich lernen will, weil mir wie dann bewusst wurde, dass ich auch aufgrund 
von meiner Sehbehinderung noch häufig Sachen machen muss, weil es eben anders nicht 
geht. Und ich habe mir einfach fest vorgenommen, dass das Erste, was ich lerne, dass das 
aus freiem Willen passiert und mir gefällt und entspricht und nicht das ist, was andere 
sagen. – Frau K., Z. 10–31

Die Empfehlungen der IV und vom Umfeld waren KV oder Gymnasium, was Frau K. 
nicht interessierte; daher hat sie „Verschiedenes ausprobiert“. Sie erzählt von zwei Beru­
fen, in denen sie „schnuppern“ war und dabei gemerkt habe, dass diese für sie nicht 
infrage kämen: Zum einen meint sie, „von der Sehbehinderung her hatte es doch zu viele 
Sachen, die irgendwie nicht gegangen wären“, zum anderen, „dass das (lacht) wahrschein­
lich auch nichts ist“ für sie. Frau K. hat sich später noch zusätzlich beraten lassen und 
von ihrer schulischen Heilpädagogin Unterstützung bei der Suche nach einer Prakti­
kumsstelle erhalten, als sie dann eine konkrete Idee hatte (Z. 53–58). Sie hat also ihren 
Entscheidungsprozess so gestaltet, dass sie sich Informationen durch Beratung, das 
Sammeln eigener Erfahrungen sowie den Austausch mit dem Umfeld eingeholt hat 
und eine klare Vorstellung davon hatte, was sie nicht wollte – nämlich alles, was ihr 
andere sagen. Sie lehnt also die beiden Optionen vordergründig aus Desinteresse, vor 
allem aber aus Prinzip ab. Durch die aktive Widersetzung macht sie deutlich, dass sie 
die Empfehlungen als Bevormundung empfindet, wodurch sie sich paradoxerweise 
ebenfalls von außen steuern lässt, da sie die betreffenden Möglichkeiten so erst gar 
nicht in Betracht ziehen kann, selbst wenn sie sich dafür interessieren würde (s. Ab­
schnitt 5.3.2 bzw. 6.3.2).

Bisher ging es in den Beispielen darum, wie Menschen bei der Entscheidung für 
ihre Erstausbildung vorgegangen sind. Es konnte gezeigt werden, dass sie sich über 
Angebote informieren, Beratungsgespräche nutzen, Verschiedenes ausprobieren (z. B. 
schnuppern, hospitieren, Praktika absolvieren), Hinweisen nachgehen oder Empfeh­
lungen annehmen (oder ablehnen), sich dabei Zeit nehmen oder das Gefühl haben, 
„stressen“ zu müssen, die erstbeste und naheliegendste Idee umsetzen oder aber Ver­
schiedenes abklären, bis sie das Passende gefunden haben.

5.2.1.2 Erwerbsbezogene Bildungsentscheidungen im weiteren Erwerbsleben
Auch bei erwerbsbezogenen Bildungsentscheidungen im Verlaufe der weiteren Er­
werbstätigkeit werden verschiedene Quellen genutzt, anhand derer die interviewten 
Personen sich informiert haben, wie die folgende Interviewstelle von Frau K. illustriert:
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Aber bei der Praxisausbildung vorher, dort habe ich mich natürlich schon/dort habe ich 
geschaut/Diese Ausbildung kann man ja an verschiedenen Schulen machen. Die ist über­
all plus/minus gleich. Und dann habe ich natürlich jede Schule angeschaut, habe Termine 
geschaut, welche Termine passen würden. Die sind auch unterschiedlich teuer, dann habe 
ich das alles aufgeschrieben und mit meinem Chef angeschaut, ja, was spricht für welche 
Schule. Und schlussendlich war ausschlaggebend, wo passt es terminlich und wo haben 
sie noch Platz, weil natürlich gewisse Lehrgänge an gewissen Schulen waren schon ausge­
bucht und wir hatten einen gewissen Zeitdruck und darum hat es sich dann eigentlich 
herauskristallisiert, dass ich es dann an dieser Schule mache, wo ich es eben gemacht 
habe. Und dort habe ich mich dann einfach auch Website/Ja, meistens Website und an 
paar Orten noch telefoniert. […] Meistens waren es natürlich solche Auskunftsstellen, ir­
gendwie das Sekretariat oder die verantwortliche Person. Und was ich dort auch noch 
gemacht habe, ist, schon auch mit anderen Leuten geredet, die diesen Kurs schon ge­
macht an den unterschiedlichen Schulen, dass ich so ein bisschen hören konnte, ja, wie 
funktioniert welche Schule, und auch so der Nutzen für ihre Praxis. – Frau K., Z. 455–473

Frau K. geht beim Treffen der Entscheidung systematisch („dann habe ich natürlich jede 
Schule angeschaut“) und sorgfältig vor; sie informiert sich im Internet („meistens Web­
site“) über die infrage kommenden Angebote und tauscht sich dazu mit ihrem Vorge­
setzten („dann habe ich das alles aufgeschrieben und mit meinem Chef angeschaut“) und 
„anderen Leuten […], die diesen Kurs schon gemacht“ haben, aus. Außerdem erkundigt sie 
sich telefonisch bei „Auskunftsstellen“, indem sie „das Sekretariat oder die verantwortliche 
Person“ kontaktiert. Mit diesem ressourcenaufwendigen Vorgang findet Frau K. ein 
passendes Angebot und kann womöglich allfällige Risiken und Hindernisse im Vor­
hinein einkalkulieren („wie funktioniert welche Schule“) oder eliminieren, beispielsweise 
wenn sie mit der verantwortlichen Person über das Bereitstellen der Unterlagen, Be­
gleitung durch eine Assistenzperson, Barrierefreiheit der Lernräume etc. sprechen 
kann (Vermutung basierend auf Interviewstelle von Frau K., Z. 265–277 und Abschnitt 
5.2.2 zu Bewältigungsstrategien). Auch das Wissen über den „Nutzen für die Praxis“ 
und Verwertungsaspekte der Weiterbildung scheinen den Aufwand für sie lohnens­
wert zu machen. Wie bereits bei der Entscheidung für die Erstausbildung scheint Frau 
K. genau zu wissen, was sie will (oder nicht will) und wie sie sich entsprechende Infor­
mationen oder Unterstützung einholen kann. Bei anderen Personen scheint sich die­
ses Wissen erst im Laufe der Erwerbs- und Bildungsbiografie zu entwickeln und der 
Prozess der Entscheidungsfindung sich damit weiter auszudifferenzieren. Frau O. er­
zählt vom Entscheidungsprozess für die Meisterausbildung beispielsweise sehr aus­
führlich (im Vergleich zur Erstausbildung):

Also, der Prozess fing eigentlich schon relativ FRÜH an. […] Und ich habe einfach WAHN­
SINNIG viele Gespräche geführt, viele mit meinen ELTERN, […] und habe dann verschie­
dene Schulen angeschaut, in der Schweiz gibt es nur eine, Deutschland ist auch noch relativ 
stark vertreten. Und habe dann aber gemerkt, dass ich einfach, jetzt, VIER JAHRE, aus mei­
nem KREIS, also aus meinem Umkreis, wo ich herkam, weg war, und gerne wollte, wieder 
mehr zu Hause sein. Und darum habe ich mich dann für ORTSCHAFT KANTON ZÜ­
RICH, STÄDTISCH (1) entschieden, genau. […] Also, die Floristen-Branche ist sehr KLEIN 
(lacht). Und Mundpropaganda funktioniert SUPER. Also man ist eigentlich immer sofort 
informiert, was abgeht, und auch, welche Fauxpas, welche Schule bietet. Und ich habe das 
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schon über meine ganze Ausbildung immer mitverfolgt gehabt, einfach aus Neugierde, 
dann liegen natürlich, da wo die Floristen einkaufen, liegen immer Flyer und Prospekte aus 
und übers Internet. Ich habe auch viele Internetseiten angeschaut. Und ZWEI SCHULEN 
bin ich mir PERSÖNLICH anschauen gegangen, dann sind immer/die Abschlussarbeiten 
werden AUSGESTELLT, genau, dann bin ich mir die anschauen gegangen, und habe ich 
mir überlegt, ob mir die KUNSTAUSRICHTUNG, also diese gestalterische Ausrichtung, 
gefällt, genau. […] Also, eben, ich habe VIEL mit meinem Mentor in Ortschaft Kanton Genf, 
städtisch (1) gesprochen, dann habe ich mich einfach mit den Sekretariats dieser SCHULEN 
auseinandergesetzt. Und, als ich diese beiden SCHULEN, die mir dann als HAUPT- waren, 
es gab einmal in Ortschaft Bundesland Bayern, DE, eine VOLLZEITausbildung und in Ort­
schaft Kanton Zürich, städtisch (1), TEILZEIT, während dem ich die Ausstellungen ange­
schaut habe, habe ich mich mit Absolventinnen ausgetauscht und einfach gefragt, wie war 
ihre Wahrnehmung. – Frau O., Z. 295–333

Frau O. hat „WAHNSINNIG viele Gespräche geführt“ mit ihren Eltern wie auch mit 
ihrem Mentor und sich auch „mit Absolventinnen ausgetauscht“. Die verschiedenen 
Schulen hat sie teilweise bereits aus der Branche gekannt („habe das schon über meine 
ganze Ausbildung immer mitverfolgt“), hat aber „auch viele Internetseiten angeschaut“ und 
ist zwei Schulen „PERSÖNLICH anschauen gegangen“. Offenbar hatte sie ebenfalls mit 
den Sekretariaten Kontakt aufgenommen und obwohl die „KUNSTAUSRICHTUNG“ 
ein wesentliches Kriterium war, gab die Nähe zum sozialen Umfeld dann doch den 
Ausschlag für die Entscheidung. Frau O. wusste also hier – im Gegensatz zu früheren 
erwerbsbezogenen Bildungsentscheidungen – genau, was sie wollte und was die zentra­
len Kriterien für sie bei der Entscheidung waren. Auch ist ein großer Einsatz von vielen 
möglichen Informationsressourcen (Recherche, Gespräche, Austausch, Beratung, 
eigene Erfahrungen sammeln) sowie zeitlichen Ressourcen (sich Zeit lassen und Kon­
sequenzen antizipieren) zu beobachten. Sie scheint demnach aus der Erfahrung gelernt 
zu haben und weiß jetzt, auf was sie bei einer erwerbsbezogenen Bildungsentscheidung 
achten muss und wie sie an die relevanten Informationen kommt. Interessant ist, dass 
Frau O. für kleinere, kurze Weiterbildungskurse hingegen nach wie vor „spontane, IN­
TUITIVE Entscheidungen“ zu treffen scheint:

Das waren eigentlich meistens spontane, INTUITIVE Entscheidungen, dass mich einfach 
ein Flyer inspiriert hat. – Frau O., Z. 262–263

Bei kleineren Weiterbildungskursen nimmt sie also nach wie vor für den Entschei­
dungsprozess weniger Zeit, weniger Aufwand und Informationsressourcen in An­
spruch, vermutlich weil die Hürde kleiner zu sein scheint, dieses Bildungsangebot zu 
nutzen. Dieser Umstand resultiert wahrscheinlich daraus, dass solche Kurse selbst 
weniger Ressourcen erfordern (weniger Zeitaufwand und geringere Kosten als eine 
mehrjährige Ausbildung) und die Konsequenzen weniger groß sind, sodass Letztere 
auch gar nicht in Betracht gezogen werden. Ganz ähnlich zeigt sich diese Ausdifferen­
zierung der Entscheidungsstrategien zwischen einer höheren beruflichen Bildung und 
kleineren Weiterbildungskursen bei Herrn E.:
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Ja, also grundsätzlich mal, zuerst war die Überlegung eigentlich, der Techniker, den gibt es 
eigentlich nur Vollzeit. Und ab diesem Jahr gibt es ihn auch Teilzeit. Und darum, es wäre 
halt, wieder etwas neues, also neue Schule eigentlich in dem Sinn. Die einfach anders gestal­
tet ist als das Vollzeitstudium. Und das habe ich eigentlich erst am Freitag erfahren, dass es 
das eigentlich auch gibt. Teilzeit jetzt. Und darum bin ich es jetzt momentan ein bisschen 
am Überlegen, wie ich es genau machen will. Aber denke schon eher Vollzeit. Weil ich muss 
jetzt alles wieder ein wenig ändern, oder also. Dann (unv. #00:04:38–0#) eigentlich mehr, 
wenn ich jetzt schon entscheide, ob ich es Vollzeit oder Teilzeit machen will. Und ja, was für 
Vollzeit stimmen würde, ist, ist einfach mehr, dass man mehr Zeit hat zum Lernen. Und 
sich eigentlich auf das konzentrieren kann. Aber ein Nachteil ist halt, dass man finanziell 
nichts verdient, zwei Jahre lang. Und das ist halt beim Teilzeit besser, wenn man noch arbei­
tet nebenbei, 60 % verdient und dann halt nur zwei Tage in der Woche Schule hat. Dafür geht 
es halt ein bisschen länger. – Herr E., Z. 55–69

Herr E. ist zum Zeitpunkt der Interviews gerade dabei, sich für eine Form der Ausbil­
dung für das Erlangen eines Fachausweises (Abschluss der Höheren Berufsbildung) 
zu entscheiden, Abwägungen zu treffen und Konsequenzen zu antizipieren („und da­
rum bin ich jetzt momentan ein bisschen am Überlegen, wie ich es genau machen will“). Es 
geht darum, ob er „es Vollzeit oder Teilzeit machen will“, und er wägt Vor- und Nachteile 
gegeneinander ab. Eigentlich hat er aber bereits eine Priorität, nämlich „schon eher Voll­
zeit“. Herr E. begründet die Entscheidung damit, „dass man mehr Zeit hat zum Lernen. 
Und sich eigentlich auf das konzentrieren kann“ und er „jetzt alles wieder ein wenig ändern“ 
müsse. Auf die Idee, diesen Fachausweis anzustreben, ist Herr E. durch einen Arbeits­
kollegen gekommen (s. Z. 94–97; Schlüsselperson), sodass er sich genauer darüber in­
formiert hat und jetzt diese Abwägungen treffen kann. Das zeigt, dass er Informations­
ressourcen und Hinweise nutzte. Für kleine Kurse in der Freizeit informiert sich Herr 
E. jedoch weniger umfassend und scheint nicht besonders lange abzuwägen:

Einfach im Internet schauen. […] Gibt es einfach verschiedene Internetseiten, die solches 
Zeug anbieten. Und dann einfach schauen, was halt Interessen sind. Und dort halt mal 
anmelden. Und vielleicht ist es manchmal etwas, und vielleicht ist es halt nichts. Aber 
wegen dem lernt man trotzdem etwas, oder. – Herr E., Z. 172–177

Der zeitliche Aufwand ist kleiner und etwaige Konsequenzen hätten weniger Auswir­
kungen, denn auch wenn der Kurs „nichts“ ist, „lernt man trotzdem etwas“ und es wurden 
möglicherweise weniger Zeit und Geld investiert als für einen mehrjährigen Fachaus­
weis. Hier zeigt sich wieder die scheinbar offensichtliche Tatsache, dass die Hürden für 
kleinere Kurse niedriger sind. Auch Herr F. hat für einen mehrjährigen Weiterbildungs­
abschluss (Z. 17–30) verschiedene Informationsquellen genutzt (z. B. online recher­
chiert, einen Infoanlass besucht und an einem Einführungskurs teilgenommen), bevor 
er sich angemeldet hat. Für kleine Weiterbildungskurse hat er jedoch nur im Internet 
recherchiert und sich dann kurz entschlossen entschieden (Z. 297–303). Die Intensität 
und das Engagement für die Informationsbeschaffung und das Treffen der Entschei­
dung nehmen also zu, je umfangreicher die Weiterbildung ist bzw. die Veränderungen 
werden können, welche diese mit sich bringt.
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Bei umfangreicheren Bildungsangeboten scheinen aber nicht nur die Hürden 
hinsichtlich Zeit und Kosten höher zu sein, sondern auch die Voraussetzungen in Be­
zug auf das Lernen, wie es Herr B. im Zusammenhang mit der Ausbildung für das 
Erlangen eines Fachausweises (Abschluss der Höheren Berufsbildung; ähnlich wie 
Herr E.) erzählt:

Also ich habe immer mal wieder mit den Obergärtnern in den Firmen, bei denen ich 
gearbeitet habe, gesprochen. Wie sie die Schule erlebt haben und ob es schwierig war und 
ja, ob man es auch mag, das Können reicht. Und dann habe ich eigentlich nach dem Mili­
tär damit anfangen wollen, aber dort habe ich dann/dort ist es mir beruflich etwas dazwi­
schengekommen. Und da habe ich, ja einfach irgendwann gefunden, jetzt musst du end­
lich einmal anfangen. An einen Infoanlass gegangen an der Berufsschule. Und dann 
nachher mit der Finanzierung noch geschaut. Das ist halt ein wenig im Raum gestanden, 
fast bis zuletzt. Und dann nachher anschließend die Schule angefangen. – Herr B.,
Z. 109–117

Herr B. hat sich mit „den Obergärtnern in den Firmen“, in denen er gearbeitet hat, darü­
ber ausgetauscht, „wie sie die Schule erlebt haben und ob es schwierig war und ja, ob man es 
auch mag, das Können reicht“. Herr B. scheint demnach Informationen dazu benötigt zu 
haben, ob diese Ausbildung (für ihn) machbar ist und von den (seinen) Fähigkeiten her 
passt (zur Erinnerung: Von seinem Lehrmeister hat er gegenteilige Informationen er­
halten, Z. 92–94). Außerdem scheint es Herrn B. etwas Überwindung gekostet zu ha­
ben, diese Ausbildung in Angriff zu nehmen. So hat er sie zunächst aufgeschoben („dort 
ist […] mir beruflich etwas dazwischengekommen“), sich selbst dann aber dazu überredet, 
sie zu beginnen („jetzt musst du endlich einmal anfangen“). Er hat dann einen „Infoanlass“ 
besucht und die Finanzierung abgeklärt. Obwohl Herr B. diese Ausbildung schon lange 
(„im 2. Lehrjahr“, Z. 21) machen wollte, hat er sich also mit der Entscheidung Zeit gelas­
sen, sich erst informiert und es sich gut überlegt, d. h., er hat bei der Entscheidung 
nichts überstürzt. Dieses Vorgehen erinnert an den Entscheidungsprozess von Herrn 
L., der jedoch zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht abgeschlossen ist:

Was ich aber definitiv mal angehen will, ist der Personalsachbearbeiter. Weil ich gemerkt 
habe, wenn ich dort arbeiten könnte, das wäre mega. Also ich habe auch schon bei [vorhe­
rige Arbeitgeberin] am Hauptsitz ins HR reinschnuppern können und mal ein paar Tätig­
keiten kennen lernen. Und da habe ich wirklich gemerkt, ja, ich bin ein empathischer 
Mensch, und ich will gerne eben für meine Arbeitskollegen und -kolleginnen tätig sein 
und kann das eben auch dann mit meinen administrativen Fähigkeiten kombinieren, da­
rum wäre das dann irgendwann einmal, wenn es der richtige Zeitpunkt ist, mal etwas, das 
ich angehen will. […] Ja, so zum Geld verdienen wäre das wirklich der Weg, den ich gehen 
will. Aber halt eben Schritt für Schritt, sage ich mir. Nichts überstürzen, weil ich habe auch 
schon erfahren, dass es recht schwierig ist, eben in diesem Bereich Fuß zu fassen. Vor 
allem wenn man keine Erfahrung hat, die man vorweisen kann. – Herr L., Z. 65–79

Herr L. hat bisher keine Weiterbildungen besucht, weil hierfür oft mindestens zwei 
Jahre Berufserfahrung vorgewiesen werden müssen, was er zum Zeitpunkt des Inter­
views noch nicht konnte. Trotzdem befasst er sich bereits mit zukünftigen Möglichkei­
ten, denn er scheint diese und weitere Voraussetzungen bereits zu kennen bzw. sich 
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darüber informiert zu haben. Allerdings ist Herr L. beim Formulieren eines Planes et­
was vorsichtig („Schritt für Schritt, sage ich mir. Nichts überstürzen“) und wartet den 
„richtige[n] Zeitpunkt“ ab. Er antizipiert Herausforderungen und Konsequenzen, die mit 
der Weiterbildung einhergehen könnten („ich habe auch schon erfahren, dass es recht 
schwierig ist, eben in diesem Bereich Fuß zu fassen“). Diese Information hat sich Herr L. 
über Arbeitskolleg*innen angeeignet:

Wie schon gesagt, es ist sehr schwierig, da eine Stelle zu finden, die dich nimmt, ohne dass 
du etwas in diesem Bereich vorweisen kannst. An Erfahrung, oder eben viele sagen: ‚Ja, du 
musst die Ausbildung schon gemacht haben.‘ Es hat eine auch soziale Institution gegeben in 
Ortschaft Kanton Luzern, städtisch (1), die einfach gesagt hat, sie würde gerne jemand ha­
ben, der einfach Interesse hat, ohne konkrete Ausbildung oder Erfahrung in diesem Bereich. 
Die haben mich aber dann schlussendlich nicht genommen, leider. Und ja, und bis jetzt 
habe ich keine Stelle gefunden, die das macht, und viele Arbeitskolleginnen bei [vorherige 
Arbeitgeberin] haben mir das auch bestätigt, dass es recht schwierig ist. Sie haben auch diese 
Weiterbildung gemacht zum Personalsachbearbeiter und haben dann nachher aber nicht 
das konkrete Wissen dann in die Praxis umsetzen können. – Herr L., Z. 187–197

Herr L. spricht damit das Dilemma an, dass er entweder eine bestimmte Anzahl an 
Jahren Erfahrung oder eine bestimmte Ausbildung „vorweisen“ können muss, um eine 
gewünschte Stelle zu finden. Ohne eine Stelle zu erhalten, kann er jedoch in den Be­
reich nur „reinschnuppern“ (s. Herr L., Z. 65–79), aber nicht wirklich Erfahrung sam­
meln. Die Ausbildung kann er zwar ohne Stelle beginnen, aber auch wenn er sie vor­
weisen kann, ist es nicht sicher, dass er schließlich eine Position erhält, wo er dieses 
„konkrete Wissen dann in die Praxis umsetzen“ kann. Die Wahrscheinlichkeit, eine Stelle 
zu finden, die beides nicht verlangt, ist gering. So wurde Herr L. bereits einmal abge­
wiesen. Die Ausbildung ohne Stellenaussicht in Angriff zu nehmen, scheint mög­
licherweise eine zu große Hürde zu sein; bzw. scheint das Risiko, das Wissen aus der 
Ausbildung nicht anwenden zu können, damit zu hoch (s. Kapitel 6, Diskussion). Das 
Wissen anwenden zu können, war auch für Frau N. ein wesentliches Kriterium bei der 
Entscheidung für einen Kurs:

Ich hatte verschiedene Optionen, von denen ich fand, ja, ich möchte mehr in das Eventma­
nagement oder ich möchte ein wenig dorthin. Und dann hat es immer geheißen, ja, ich 
müsse zuerst irgendwie noch Rechnungswesen-Kurs und ich müsse noch den Kurs und 
so. Und dann habe ich gefunden, ja, dann gehe ich nicht von Kürsli zu Kürsli und mache 
halt wirklich mal das GANZE. Weil dann bin ich wie breit gefächert, ein wenig bereit, egal 
wohin ich dann reinsteuern will. Und das/also durch das, dass ich mich einfach mit dem 
befasst habe, was man alles überall brauchen würde, habe ich mich dann schlussendlich 
für diesen Kurs entschieden. – Frau N., Z. 158–166

Bevor sich Frau N. damals für einen einjährigen Weiterbildungskurs entschied 
(Z. 39–41), hatte sie sich beraten lassen (Z. 178–180) und sich „mit dem befasst […], was 
man alles überall brauchen würde“, also damit, welche Inhalte und Kompetenzen für 
welche Tätigkeitsbereiche benötigt werden. Ihr scheint es wichtig zu sein, eine mög­
lichst umfassende Weiterbildung zu machen („mache halt wirklich mal das GANZE“), 
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um sich damit möglichst viele erwerbsbezogene Optionen zu eröffnen. Damit hat sie 
deutlich mehr Ressourcen in den Entscheidungsprozess investiert, als es anscheinend 
bei der Erstausbildung der Fall war (s. Frau N., Z. 12–17). Heute würde sie sich anders 
entscheiden, was wiederum zeigt, dass sie gelernt hat, worauf sie bei Entscheidungen 
achten muss und welche Kriterien für sie persönlich, aber auch für die Verwertbarkeit 
maßgeblich sind:

Und was ich wie gemerkt habe, man ist immer so ein wenig im Zwiespalt. Auf der einen 
Seite, wenn man etwas arbeiten möchte, heißt es: ‚Ja, keine Ausbildung.‘ Und wenn man 
dann die Ausbildung hat, heißt es: ‚Keine Erfahrung.‘ Und das ist mir einfach/also ich 
habe dann wie gemerkt, eigentlich sollte man/ist es am besten, wenn man den Job hat und 
im Job dann quasi sich weiterbildet, weil sonst kann man auch das, was man angewendet 
hat, gar nicht wirklich brauchen und kann das gar nicht wirklich anwenden. – Frau N.,
Z. 71–78

Frau N. hat mit Frau S. gemeinsam, dass sie bei der Erstausbildung kurz entschlossen 
eine spontane Entscheidung getroffen hat (die Frau S. im Unterschied zu Frau N. be­
reut). Beide nehmen sich später für die Entscheidung zu einer größeren Weiterbil­
dung mehr Zeit und setzen mehr und vielfältigere Informationsressourcen ein:

Und ich bin sie auch anschauen gegangen, ich habe halt viel recherchiert im Internet. Ich 
habe wirklich sehr viel recherchiert, was es so in dem Bereich Medien und so gibt. Da in der 
Schweiz ist/Ja, es hat ein paar Sachen, ich habe glaube ich auch in Ortschaft Kanton Bern, 
städtisch (1) eine angeschaut (lacht). Ja, habe mich dann halt für die entschieden, die ist da 
auch in Ortschaft Kanton Zürich, städtisch (1). Und genau, auch Leute von meinem Geschäft 
gefragt, die Sozialarbeiter sind oder im BIZ arbeiten, die sich auch auskennen mit so Ausbil­
dungen. Auch zum Fragen, ob das nicht etwas Dubioses ist oder so. Und ja, das hat mich 
dann ein wenig, hat mir mehr Sicherheit gegeben, das dann zu machen. Als ich dann auch 
von einigen gehört habe, dass es, ja, dass es gut ist und so. – Frau S., Z. 178–188

Frau S. ist die Bildungsinstitutionen „anschauen gegangen“, hat „viel recherchiert im Inter­
net“ und sich beraten lassen (Z. 158–159). So hat sie sich sowohl über Kosten und Zertifi­
zierung informiert als auch in diesem Bereich kompetenten Arbeitskolleg*innen Fra­
gen zu Qualität und Seriosität des Angebots gestellt („ob das nicht etwas Dubioses ist oder 
so“) und sich einen Plan B überlegt (Z. 164–170). Frau S. hat die Risiken und Konsequen­
zen im Blick und ließ sich bei der Entscheidung Zeit, sodass es scheint, als hätte sie aus 
dem Entscheidungsprozess bei der Erstausbildung gelernt (s. Frau S., Z. 198–207).

Es zeichnet sich also das Muster ab, dass im Laufe des Erwerbslebens die Bildungs­
entscheidungen differenzierter werden und für umfangreichere Aus- oder Weiterbil­
dungen mehr Ressourcen eingesetzt werden als bei weniger umfangreichen. Diese Ent­
scheidungen werden nicht mehr so spontan, uninformiert und kurz entschlossen 
gefällt wie bei der Erstausbildung, sondern es findet ein sorgfältiges Informieren und 
Abwägen statt. Natürlich gibt es jedoch Ausnahmen. So kann nämlich zum einen 
durchaus bereits von Beginn an sorgfältig und informationsbasiert entschieden werden 
(z. B. Frau A. oder Frau K.); zum anderen werden teils auch bei späteren Bildungsent­
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scheidungen (egal wie „groß“ sie sind) auf den ersten Blick spontane und kurzfristige 
Entschlüsse gefasst. Ein Beispiel dafür ist Herr J.:

Und jetzt ist halt so, dass die Firma oder die Agentur, die läuft ein bisschen, ich bin so ein 
bisschen stuck, weil der Gründer meint irgendwie so, ähm Beteiligung, […] und ich kann 
irgendwie, JAA, ich kann wie nicht höher raufkommen oder sowas, also ich bin bisschen 
so, ein bisschen äh festgefahren in einer Position, die wo ich all meine (unv., #00:34:33–2#) 
Freiheiten habe, also komfortable Position, nicht dass es nicht stressig wird, intensiv, aber 
einfach, oder also, ich meine, das Vertrauen ist halt da nach sieben Jahren. Ich bin/dachte 
mir so: ‚Ja, jetzt muss ich doch irgendwas, muss ich doch, also jetzt schauen wir mal‘, oder, 
dann einfach lustigerweise für das [Weiterbildungsabschluss] habe ich mal, oder haben 
mir zwei, drei Leute ähm Businesskontakte, mit denen ich zusammenarbeite, haben das 
schon gemacht, Head of (unv., #00:35:00–2#) von der [Versicherung] und der Head of äh 
Product von der [Versicherung], die haben das beide gemacht. Also (unv., #00:35:05–7#) 
und ich hatte schon [Module des Weiterbildungsabschlusses], hatte ich schon gemacht in 
Ortschaft Bundesstaat New York, USA, städtisch (1), äh vor fünf Jahren oder sowas, eben 
auch mit dem Budget. Dann dachte: ‚Ja, doch, [Bildungsinstitution] ist schon eine coole 
Sache, mach ich doch‘, dann habe ich mich da irgendwie so angemeldet und dann musste 
ich da ein Assessment rein, ich dachte mir so: ‚Neii, das kann nicht sein‘ (lacht). Ja, schon 
ne gewisse Berufserfahrung zu haben, trotzdem muss man irgendwie da durch, und das 
hat mich dann halt ein bisschen der Ehrgeiz gepackt, und ja, dann würde ich schon sagen, 
hatte ich dann doch ähm accepted für den Master und das fand ich dann schon auch lustig 
oder, von äh ja, von ähh, von keine schulischen, akademischen äh Basis eigentlich zu 
einem Master zu kommen dann schlussendlich. – Herr J., Z. 442–464

Herr J. hatte vor einigen Jahren bereits verschiedene Module dieses mehrjährigen Wei­
terbildungskurses „mit dem Budget“ seiner Arbeitgeberin absolviert. Da er sich mo­
mentan erwerbsmäßig in einer vertrauensvollen und „komfortablen Position“ befindet, 
dachte er sich, dass er „doch irgendwie“ noch etwas machen „muss“, vielleicht also eine 
Weiterbildung zu absolvieren. Einige seiner „Businesskontakte“ haben ihm dann offen­
bar diesen Abschluss empfohlen. Da er einige Module bereits absolviert hatte, wusste 
er schon, worauf er sich einlassen würde. Dennoch formuliert Herr J. die Entschei­
dung so, als hätte er sie kurz entschlossen gefällt („‚Ja doch, […] ist schon eine coole Sache, 
mach ich doch‘, dann habe ich mich da irgendwie so angemeldet“). Dass er dafür ein „As­
sessment“, also ein Aufnahmeverfahren, durchlaufen musste, überraschte ihn nämlich 
(„Neii, das kann nicht sein (lacht).“). Hier wurde also eine herausfordernde Weiterbil­
dung zwar spontan, aber aus einer komfortablen, sicheren Situation heraus wahrge­
nommen; diese wurde Herrn J. aus dem professionellen Umfeld empfohlen und von 
der Arbeitgeberin finanziell unterstützt. Demnach hatte er zuerst Sicherheit, bevor er 
sich für die Weiterbildung entschieden hat. Auf den zweiten Blick war seine Entschei­
dung also gar nicht mehr so spontan, da sie mit weniger Risiko verbunden war; 
schließlich konnte seine Erwerbssituation Sicherheit bieten.

5.2.1.3 Entscheidungen betreffend Erwerbstätigkeit
Bisher wurde das Vorgehen bei erwerbsbezogenen Bildungsentscheidungen illus­
triert; jedoch werden auch beim Annehmen, Wechseln und Kündigen von Arbeitsstel­
len Entscheidungen getroffen. Aufgrund des Interviewleitfadens wurde auf diese Art 
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von Entscheiden nicht genauer eingegangen; d. h., es wurden keine Nachfragen dazu 
gestellt. Allerdings haben viele Personen diese trotzdem, von sich aus, zumindest als 
Stationen im Lebenslauf erwähnt. Beispielsweise hat Herr C. jeweils die Wechsel zu 
neuen Arbeitsstellen thematisiert:

Habe dort dann das große Glück gehabt, dass dann (unv. #00:05:43–6#), das ist eine (forty­
five­hundred?) Firma in Amerika, die Lohnabrechnungen macht und (unv. #00:05:53–1#), 
auch so Selfmade-Milliardär, mit nichts gestartet und heute eben da, wo er ist. Und die 
haben Markteintritt Deutsch und Frankreich vorbereitet und das passt für mich natürlich 
wie Faust aufs Auge, sie haben mich da (unv. #00:06:07–3#) hat gefunden, der Deutsch, 
Französisch und Englisch spricht, das heißt, ich habe noch nebenher gearbeitet. – Herr C., 
Z. 78–85

Den hier beschriebenen Job hat Herr C. „nebenher“ zum Studium gefunden; er erzählt 
jedoch nicht genau, wie er sich über die neue Stelle informiert und welche Überlegun­
gen er vor der Zusage angestellt hat, sondern bloß, dass er „dort dann das große Glück 
gehabt“ habe, dass die Anforderungen „wie die Faust aufs Auge“ gepasst haben und 
seine zukünftige Arbeitgeberin ihn wahrscheinlich angefragt hat bzw. er ein Angebot 
erhalten habe („sie haben mich da […] gefunden“). Diese eher zufällig ablaufenden Pro­
zesse scheinen sich bei Herrn C. auch später zu wiederholen. So erzählt er beispiels­
weise, dass er „samt Projekt nach Deutschland verkauft“ (Z. 97–99) oder bei der aktuellen 
Arbeitgeberin „einfach internisiert“ (Z. 129–133) wurde. Diese Entscheidungsprozesse 
wirken also eher intuitiv, spontan und ausgelöst von äußeren Umständen. Zudem 
wird keine Nutzung von Informationsressourcen beschrieben und keine Überlegungs­
prozesse werden dargelegt.

Der Ausschlag für einen Stellenwechsel ergab sich manchmal durch die Bezie­
hung zu den Vorgesetzten – so auch bei Frau N. (s. Abschnitt 5.1.2, Schlüsselpersonen) 
oder Herrn C., der bei einer großen Technologiefirma aufgrund von veränderten Ar­
beitsbedingungen nach langer Zeit kündigte (Z. 318–358). Bei den meisten anderen 
Personen wird im Interview nicht thematisiert, wie sie sich für die Arbeitsstellen ent­
schieden haben und es werden keine Prozesse beschrieben; allerdings werden oft 
Schlüsselpersonen für die Zugänge zur Arbeitsstelle relevant gesetzt (beispielsweise 
bei Frau S., Z. 17–18; Frau K., Z. 108–110; Herrn E., Z. 12–13; Herrn M., Z. 43–48; Herrn 
J., Z. 82–89; Herrn L., Z. 92–95; Herrn T., Z. 29–30, …). Manchmal endet die Beschäfti­
gung aufgrund einer befristeten Anstellung (wie bei Herrn L., Z. 48) oder weil etwas 
Neues in Angriff genommen werden will; z. B. hängt bei Frau S. die Kündigung der 
damaligen Arbeitsstelle mit der Weiterbildungsentscheidung zusammen und beides 
wurde sorgfältig geplant (RAV besucht, Z. 102–107). Im Unterschied zu Herrn L. oder 
Frau N. ging Frau S. dabei das Risiko ein, nicht zuerst die Stelle zu haben und sich 
dann weiterzubilden, sondern sie entschied sich erst für die Weiterbildung und sucht 
nun eine Stelle. Die Erwerbstätigkeit hat jedoch bei fast allen Personen Möglichkeiten 
für erwerbsbezogene Bildung geschaffen; häufig hat beispielsweise die vorgesetzte 
Person eine Weiterbildung initiiert, z. B. bei Herrn M., Frau K. oder Herrn C. (s. Ab­
schnitt 5.1.2, Schlüsselpersonen).

Übergänge geschehen lassen und meistern 149



5.2.1.4 Zusammenfassung
Einige der interviewten Personen nutzen das ganze Spektrum an Informationsressour­
cen, um erwerbsbezogene Bildungsentscheidungen zu treffen. Sie recherchieren und 
informieren sich, tauschen sich mit anderen aus, lassen sich beraten und sammeln 
praktische Erfahrungen. Es gibt wenige Personen, die schon zu Beginn je nach Angebot 
ihre Entscheidungsstrategien variieren. Die meisten entwickeln im Laufe ihrer Er­
werbsbiografie differenziertere Entscheidungsstrategien. Bei diesen Personen scheint 
sich dieses Wissen zu möglichen Informationsressourcen, eigenen Ansprüchen an Bil­
dungsangebote, potenziellen Konsequenzen und zu Strategien der Entscheidungsfin­
dung mit zunehmender Erfahrung auszuprägen, womit sich die Entscheidungspro­
zesse weiter ausdifferenzieren. Dabei werden jedoch nicht unbedingt mit der Zeit mehr 
Informationsressourcen genutzt, sondern diese werden eher nach der Art und Weise 
des Bildungsvorhabens angepasst. Entscheidungsstrategien sind relevant bei der Vorbe­
reitung von Übergängen, erstmals von der Schule in die Ausbildung und dann in die 
Erwerbstätigkeit, aber auch bei Stellenwechseln und Übergängen in Weiterbildungen. 
Die Entscheidung für eine Stelle wird selten genau beschrieben; meistens ist es ein 
gutes Angebot (aus dem Netzwerk), das angenommen wird, ohne bewusste Recherchen 
und Abwägungen.

Die Kategorie Entscheidungsstrategien hat also verschiedene Eigenschaften (s. Ta­
belle  7). Zum einen werden verschiedene Informationsressourcen genutzt, wie etwa Infor­
mationen einholen und recherchieren oder auch Beratung in Anspruch nehmen und 
sich Auskünfte einholen. Weitere Ressourcen bilden der Austausch mit anderen, das 
Sammeln von Erfahrungen oder das Ausprobieren verschiedener erwerbsbezogener 
Möglichkeiten (z. B. Schnuppern, Hospitieren, Praktika). Außerdem kann die Intensi­
tät, mit welcher diese Ressourcen genutzt werden, unterschiedlich ausfallen. So kann 
einerseits eine Entscheidung getroffen werden, ohne sich vorher zu informieren: spon­
tan und intuitiv, der erstbesten Idee oder einem Rat bzw. der Empfehlung einer Schlüs­
selperson folgend (bei Beratung auch Überschneidung mit Unterstützungsstrukturen). 
Andererseits können erst einige Informationen eingeholt und dann abgewogen wer­
den, was eher intuitiv oder auch analytisch und gezielt erfolgen kann. Je nach Intensität 
und Art der genutzten Informationsressourcen nimmt die Entscheidung mehr oder 
weniger Zeit in Anspruch; sie kann sich also auch in der Dauer unterscheiden und da­
von abhängen, ob sich die Personen dabei bewusst Zeit nehmen bzw. lassen oder rasch 
entscheiden müssen. Unterschiedlich ist außerdem, wie die Konsequenzen der Entschei­
dung antizipiert werden. Das Spektrum reicht dort von kaum über das Treffen von Abklä­
rungen bis hin zum Antizipieren von Risiken und dem Erstellen alternativer Pläne. Die 
Dimensionen sind in der Tabelle  7 so angeordnet, dass von links nach rechts mehr Wis­
sen erforderlich ist; das Spektrum reicht beispielsweise von niederschwelligen Informa­
tionsressourcen, die alltäglich genutzt werden können (z. B. Webseiten besuchen), bis 
zu hochschwelligen Ressourcen, die spezifisches Wissen erfordern (z. B. die Organisation 
eines Praktikums).

Für die gezielte Nutzung von Entscheidungsstrategien muss das Wissen vorhan­
den sein, wo und wie relevante Informationen, Beratung und Erfahrungen anderer ein­
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geholt werden können. So muss beispielsweise das Wissen gegeben sein, wie sich ein 
Praktikumsplatz oder eine Schnupperstelle finden lässt (z. B. wo angerufen werden 
kann, um sich diesbezüglich zu informieren). Außerdem hilft es, die eigenen Stärken, 
Werte, Interessen, Vorlieben usw. zu kennen und zu wissen, was eigentlich angestrebt 
wird oder wonach gesucht wird. Allerdings können Entscheidungsstrategien nur einge­
setzt werden, wenn überhaupt entsprechende Möglichkeiten bestehen und die Ent­
scheidung auch selbst getroffen werden kann bzw. darf (s. Abschnitt 5.3.2, Barrieren). 
Oft helfen dabei gewisse Unterstützungsstrukturen wie die IV-Berufsberatung oder das 
Jobcoaching. Auch Schlüsselpersonen können mit Blick auf eine Beratung, einen Aus­
tausch und Empfehlungen sowie im Sinne einer Vorbildfunktion als Informationsres­
sourcen agieren.

Tabelle 7: Eigenschaften und Dimensionen der Kategorie „Entscheidungsstrategien“

Kategorie Eigenschaft Dimensionen

Entscheidungs­
strategien

Informations­
ressourcen

Informationen 
einholen und 
recherchieren

sich mit ande­
ren austau­
schen

Beratung und 
Auskunft ein­
holen

Erfahrungen 
sammeln (z. B. 
schnuppern, 
hospitieren, 
Praktika)

Intensität spontan und in­
tuitiv nach erst­
bester Idee; 
einem eigenen 
Impuls folgend

in Absprache/
Austausch mit 
Schlüsselper­
sonen; einem 
Impuls ande­
rer folgend

auf Grundlage 
von Informa­
tionen, nach 
Abwägen

analytisch, ge­
zielt und infor­
mationsbasiert

Dauer „stressen“, rasche 
Entscheidung

sich Zeit lassen (kein Zwi­
schenjahr, aber auch 
keine Hinweise auf 
Stress)

sich Zeit nehmen 
(z. B. Zwischen­
jahr)

Konsequenzen 
antizipieren

kaum Hinweise dazu von ande­
ren erhalten; abklären, 
aber keinen konkreten 
Plan B erstellen

Risiken antizipie­
ren, Plan B erstel­
len

5.2.2 Bewältigungsstrategien
In den Interviews werden durch die Übergänge nicht nur die Entscheidungsstrategien 
sichtbar, sondern auch verschiedene andere Handlungen, die direkt beim Übergang 
oder kurz danach zum Tragen kommen, meistens jedoch, nachdem eine Entschei­
dung getroffen wurde, sofern diese Handlungslogik zeitlich linear bzw. chronologisch 
stattfindet. Einige dieser Prozesse kristallisieren sich als Eigenschaften einer Kategorie 
heraus, deren gemeinsamer Nenner mit Bewältigungsstrategien bezeichnet wird und 
deren Vorstellung in diesem Abschnitt anhand von Interviewzitaten erfolgt. Wie bei 
den Entscheidungsstrategien ist auch der vorliegende Abschnitt nicht nach den Eigen­
schaften der Kategorie gegliedert, sondern nach den Stationen oder Barrieren, die be­
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wältigt werden, aufgrund der engen Verbundenheit der beiden Kategorien und ihrer 
Prozesshaftigkeit.

Tabelle 8: Eigenschaften der Kategorie „Bewältigungsstrategien“

Kategorie Eigenschaften Stationen

Bewältigungs-
strategien

Umgang mit unkontrollierbaren Faktoren Bewältigung von Übergängen 
in die Erstausbildung; Bewäl­
tigung von Übergängen in Er­
werbstätigkeit und Weiterbil­
dungen

Umgang mit getroffenen Entscheidungen (z. B. mit 
solchen, die rückblickend als falsch beurteilt wer­
den)

Bewältigung von Barrieren, die in Wechselwirkung 
mit Beeinträchtigung stehen

5.2.2.1 Bewältigung von Übergängen in die Erstausbildung
Die folgende Interviewstelle von Frau A., die bereits im Hinblick auf Entscheidungs­
strategien (Abschnitt 5.2.1) beispielhaft zeigte, wie am Übergang vom Gymnasium in 
die Hochschulbildung vielfältige Informationsressourcen genutzt werden, war für das 
Entstehen der Kategorie Bewältigungsstrategien ausschlaggebend:

[…] sie haben dann aufgrund dieses Tests gesagt, dass ich schulisch zwar äh fit wäre für die 
Physioausbildung, aber sie mir eigentlich die Ausbildung nicht so wirklich empfehlen 
wollten, das zu tun, weil mein Denkstil für Physiotherapie nicht geeignet sei (lacht) und 
ähm (…) ja, das hat mich dann zuerst ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil das war ja 
ein großes Ziel, nachdem der Lehrerintraum eigentlich geplatzt war. Und dann ähm habe 
ich aber trotzdem gesagt, das Vorpraktikum, das ist schon, hatte äh fix den Vertrag […], 
habe ich dann trotzdem gemacht für die Physiotherapie. […] Und dann habe ich versucht, 
man muss ja den Numerus clausus machen auch für das Chiropraktikumsstudium […] 
und ich habe dann sowohl die [Universität] als auch Rektorenkonferenz für das Medizin­
studium angefragt, ob es eine Möglichkeit gäbe, AUßerhalb dieses Numerus clausus ein­
zusteigen sozusagen als Nachteilsausgleich, weil es ist Menschen mit Sehbehinderung, 
die eine Lesehilfe benötigen, also ich mit Sprachausgabe zum Beispiel, nicht gestattet, den 
Numerus clausus zu machen. Also war es damals, weiß nicht, wie heute die Regeln sind. 
Und natürlich sind auch die Aufgaben äh natürlich alle sehr visuell und das wäre gar nicht 
gegangen ohne Assistenz. Und da diese beiden Stellen dann das auch abgelehnt haben, 
beide haben zwar gesagt, sie würden das gerne tun, es gehe aber rechtlich nicht. Ähm ja, 
war dann das AUCH keine Option mehr, wir haben uns dann noch in Verbindung gesetzt 
mit äh (Inclusion Handicap?), das ist eine große Behindertenorganisation, die sich auch 
rechtlich äh um gewisse Sachen kümmert, und sie haben gesagt, dass das ihnen bewusst 
sei und dass äh sie da dran seien, aber das würde ungefähr noch fünf bis zehn Jahre ge­
hen, bis diese Änderungen in Kraft treten würden. Das eben auch zugänglich ist für Men­
schen mit Behinderungen jeglicher Art. Und dann habe ich gefunden, gut, so lange kann 
ich hier nicht warten mit Studieren (lacht), und habe dann ähm mich ein bisschen auf die 
Suche gemacht, ich bin dann in Vorlesungen gegangen, hineingesessen einfach so zum 
Hospitieren, und habe mich dann für das Psychologiestudium entschieden damals in Ort­
schaft Kanton Bern, städtisch (1) noch. – Frau A., Z. 35–88

Der ursprüngliche Traum von Frau A., Lehrerin zu werden, ist „geplatzt“, weil diese 
Ausbildung von der IV nicht unterstützt worden sei. Mit dieser Entscheidung scheint 
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Frau A. trotz Bedauern jedoch nicht zu hadern oder sie zu bereuen, denn sie setzt sich 
gleich das nächste „große Ziel“: die Ausbildung zur Physiotherapeutin. Auch dort erhält 
sie eine Absage, die etwas fadenscheinig klingt (s. Abschnitt 5.3.2, Barrieren) und die sie 
zunächst „aus der Bahn geworfen“ hat. Frau A. erkennt mit dieser Formulierung rückbli­
ckend an, dass sie diese Entscheidung aus dem Gleichgewicht oder sogar in eine Krise 
brachte, dass sie den Halt oder den Boden unter den Füßen verlor. Gleichzeitig kann sie 
heute anscheinend über diese absurd klingende Absage hinweglachen. Der krisenhafte 
Zustand schien jedenfalls nicht lange anzudauern. Frau A. entscheidet sich, das bereits 
organisierte Vorpraktikum trotzdem zu absolvieren, und beginnt dann, weitere alterna­
tive Abklärungen für die Zulassung zum Chiropraktik-Studium zu treffen. Sie geht da­
bei informationsbasiert vor und bezieht eine Fachstelle mit ein. Aber auch hier weisen 
andere Frau A. darauf hin, dass gewisse Studiengänge für sie nicht vorgesehen sind und 
sie für bestimmte Ausbildungen als ungeeignet bewertet wird, weswegen „beide Stellen 
dann das auch abgelehnt“ haben. Diese Bewertung und Entscheidung anderer bildet für 
Frau A. einen unkontrollierbaren Faktor, den sie pragmatisch und mit Humor zu neh­
men scheint („so lange kann ich hier nicht warten mit Studieren (lacht)“). Schließlich 
macht sie sich rasch auf die Suche nach einem alternativen Plan, ohne sich zu sehr 
durch allfällige Enttäuschungen ausbremsen zu lassen. Sie sucht aktiv, gezielt und kon­
kret nach neuen Wegen, überlässt Entscheidungen nicht dem Zufall und verlässt sich 
nicht darauf, dass andere für sie etwas in die Wege leiten. So bewältigt Frau A. den 
Übergang letztlich mit der Aufnahme des Psychologiestudiums, welches sie später im 
Interview rückblickend als gute Grundlage für ihre weiteren Pläne bzw. als gelungene 
Alternative zu ihrem „Lehrerintraum“ (Z. 40) beurteilt.

Im Unterschied zum vorherigen Beispiel wird bei Herrn T. deutlich, dass Über­
gänge nicht nur bewusst gesteuert und gezielt gestaltet werden können, sondern wo­
möglich auch einfach geschehen, ohne dass die betreffende Person darauf vorbereitet 
oder dafür bereit ist:

Ja, bei mir war es so. Schulisch und ausbildungsmäßig hat es sehr gehapert. Weil ich hatte 
relativ auch eine mühsame Jugend. Und war zum Teil auch wie nicht fähig, das, Ausbil­
dungen und alles Mögliche, alleine auf mich zu nehmen. Und hatte wie keine Unterstüt­
zung früher. Aber ja, ich habe mehrere Praktikums gemacht und einfach ausprobiert, was 
ich möchte. Und ja, so Weiterbildung habe ich an sich keine gemacht. Ausbildung habe 
ich zweimal angefangen, als Coiffeur. Aber es hat mir dann irgendwie auch nicht gefallen. 
Und bis jetzt bin ich halt wie ohne Ausbildung. Und jetzt per Zufall einfach noch in das 
Arbeitsumfeld geraten, weil ich Kollegen in diesem Umfeld gehabt habe. Und habe eine 
Piercer-Ausbildung mal gemacht. […] Ich habe geplant, möglichst lange in dem Geschäft 
zu sein, in dem ich jetzt bin. Weil ja, sind auch gute Kollegen von mir, das Umfeld passt 
mir. Habe Freude daran, was ich mache, und kann offen miteinander reden. (…)/I: Für 
Ihren Job./B: Aber zukunftsmäßig habe ich eigentlich (nichts? unv., laute Gespräche im 
Hintergrund #00:03:14–3#) geplant. – Herr T., Z. 22–41

Am Übergang von der Schule in die Erstausbildung entscheidet sich Herr T – obwohl 
er sich (zumindest teilweise) nicht als fähig für eine solche Entscheidung einschätzt – 
nach mehreren Praktika für eine Ausbildung zum Coiffeur, die ihm jedoch nicht ge­
fällt. Er bricht die Ausbildung ab (auch wenn das ein Risiko darstellt) und steigt (durch 
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freundschaftliche Vermittlung, s. Abschnitt 5.1.2) in eine „Piercer-Ausbildung“ und in 
die Erwerbstätigkeit ein. Entscheidungsprozesse (s. Abschnitt 5.2.1) werden von ihm 
nicht thematisiert; diese scheinen eher willkürlich und zufällig vonstattengegangen zu 
sein („Und jetzt bin ich halt wie ohne Ausbildung. Und jetzt per Zufall einfach noch in das 
Arbeitsumfeld geraten“). Wenn ein Mensch in etwas hinein „gerät“, wie Herr T. es for­
muliert, klingt das so, als wäre es nicht durch zielstrebiges Handeln, sondern eher pas­
siv-reaktiv geschehen. Zugleich hat es auch eine leicht negative Konnotation, da das 
Wort geraten39 meist im Sinne von in eine Auseinandersetzung oder in Schwierigkeiten 
geraten verwendet wird, oder um die Unkontrollierbarkeit einer Situation hervorzuhe­
ben (z. B. in ein Gewitter oder in einen Stau geraten). Herr T. beurteilt diesen Prozess 
aber rückblickend als positiv (zwar nicht ideal, aber okay), da ihm das Arbeitsumfeld 
passt und er „möglichst lange in dem Geschäft“ bleiben möchte. Zukunftspläne werden 
von ihm nicht geschmiedet („zukunftsmäßig habe ich eigentlich [nichts?] […] geplant“), 
was damit zusammenhängen könnte, dass mit der Ausgangslage von Herrn T. („jetzt 
bin ich halt wie ohne Ausbildung“) kaum Perspektiven vorhanden sind. Er scheint jedoch 
auf das freundschaftliche Umfeld zu vertrauen und nicht ängstlich oder misstrauisch 
zu sein; zumindest werden solche Gefühle nicht explizit offenbart. Zudem äußert er 
keine Bedenken bezüglich fehlender Perspektiven und der Abhängigkeit von nicht 
oder nicht vollständig kontrollierbaren Faktoren. Ein solcher Faktor wäre beispiels­
weise, ob er im Betrieb bleiben kann oder nicht, weil das vermutlich von der Freund­
schaft abhängig sein wird: Ein Bruch der Freundschaft oder ein Streit würde wahr­
scheinlich bedeuten, dass er die Arbeitsstelle wieder verlieren würde.40 Hinsichtlich 
der erwerbsbezogenen Ausgangslage vergleichbar ist das Beispiel von Herrn J. Dieser 
hat den Übergang von der Schule in die Erstausbildung ebenfalls etwas anders als üb­
lich gestaltet und, ähnlich wie Herr T., die Lehre abgebrochen:

Das heißt, ich habe eigentlich die Zeit da extrem genutzt eigentlich, die ähm, ich würde 
sagen, das Verbale auszubilden oder mich zu schulen […], ich hab es eben versucht, das 
Beste draus zu machen ähm, und das wurde auch so gesehen von meinem äh Supervisor 
dort, von meinem Manager, und die hatten, in [Name des Callcenters] hieß es äh (unv., 
#00:06:01–3#) und ja, dann so ein [Technologiekonzern] Team ähm und ich weiß noch/ah 
genau, eigentlich wollte ich da irgendwie dann Junior Supervisor werden und sowas, und 
dann hat mein Manager gesagt: ‚Ne Mann, das ist scheiße, da kommst du/da musst du 
rauskommen aus dem Callcenter-Zeugs, das ist Bullshit hier. Ähm ich hab viel was Besse­
res oder.‘ […] Ähm und ich habe dann da, habe ich eigentlich, also das hat mir super gut 
gefallen oder, also Lehre war fertig, ich habe zweimal nicht wirklich/verpasst oder. Zwei­
mal nicht wirklich sehr, also nicht durchgekommen, aber das hat mich einfach auch viel 
zu wenig interessiert also. Meine Eltern denken, es interessiert mich (unv., #00:07:08–7#), 
Architektur, aber so, Detailpläne zu zeichnen und so, woah (aufsässig). – Herr J., Z. 77–99

39 Das Wort wird im Duden wie folgt beschrieben: „ohne Absicht, zufällig an eine bestimmte Stelle, irgendwohin gelangen 
[und dadurch Nachteile erfahren, Schaden erleiden]“ (Dudenredaktion, 2024b).

40 Für Menschen wie Herrn T. (und beispielsweise auch Frau N. oder Herrn C.) könnte die Entwicklung, dass neue Technolo­
gien die Arbeitsformen so verändern, dass flache Hierarchien, mehr Transparenz, Beteiligung und Kooperation gefördert 
werden, von Vorteil sein; es ließen sich jedoch bisher keine empirischen Hinweise für die Bestätigung dieser Tendenzen 
finden (Ehrlich & Engel, 2019, S. 216).
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Auch wenn sich in den Formulierungen ein gewisses Ringen mit dem Abbruch der 
Lehre zeigt („Lehre war fertig“, „habe zweimal nicht wirklich“, „verpasst“, „nicht durchge­
kommen“), scheint er diese Entscheidung rückblickend nicht zu bereuen. Im Gegen­
teil, ihm hat die Alternative „super gut gefallen“. Wie es scheint, ist die Entscheidung für 
die Ausbildung und das Finden der Lehrstelle von seinen Eltern übernommen wor­
den. Dies kann so interpretiert werden, dass er wenig einbezogen war („Meine Eltern 
denken, es interessiert mich“) und er sich dieser Fremdbestimmung vielleicht ein Stück 
weit widersetzt („woah (aufsässig)“), zumindest rückblickend. Der Übergang wurde 
dort sozusagen von den Eltern für ihn „erledigt“; oder, um ihm eine handlungsfähige 
Rolle zuzuschreiben: Er hat den nächsten Schritt anderen Menschen überlassen und 
damit seinem Umfeld vertraut. Retrospektiv beurteilt er diesen (wie bei Herrn T.) 
risikobehafteten Vorgang nicht als ideal, aber als zufriedenstellend. Dies illustriert sei­
nen Umgang mit einer früheren Entscheidung, die rückblickend als nicht ideal beur­
teilt wird. Herr J. scheint den Abbruch der Lehre zumindest nicht zu bereuen, sondern 
erzählt anschließend, was für Möglichkeiten sich danach aufgetan haben: Er ist durch 
einen Nebenjob im Callcenter bzw. die Vermittlung seines damaligen Managers 
(s. auch Abschnitt 5.1.2, Schlüsselpersonen) in die Erwerbstätigkeit eingestiegen. Inte­
ressant ist, dass hier Herr J. im Unterschied zum Übergang von der Schule in die 
Lehre (im Gegensatz zu Herrn T.) eigene Perspektiven entwickelt und „die Zeit da ex­
trem“ nutzt, um sich in mündlichen kommunikativen Fähigkeiten „zu schulen“. Dem­
nach plant er, „Junior Supervisor“ zu werden, wovon ihm jedoch im Austausch mit sei­
nem Manager mit der Aussicht auf „viel was Besseres“ abgeraten wird. Der Manager 
übernimmt damit in gewisser Weise für Herrn J. das Antizipieren von Konsequenzen 
(s. Abschnitt 5.2.1, Entscheidungsstrategien), nämlich, dass er mit diesem Vorhaben 
im Callcenter stecken bleiben könnte und dies für seine Zukunft nicht förderlich wäre 
(„da musst du rauskommen aus dem Callcenter-Zeugs, das ist Bullshit hier“). Die Tätigkeit 
im Callcenter wird hierbei abgewertet und die neue Möglichkeit damit aufgewertet; 
Herr J. scheint auf das Urteil zu vertrauen und das möglicherweise prestigeträchtigere 
und für die Zukunft bessere Optionen bietende Angebot anzunehmen bzw. die Emp­
fehlung umzusetzen.41 Am Beispiel von Herrn J. zeigt sich außerdem – exemplarisch 
für fast alle weiteren Fälle –, dass Wissen aus vorherigen Erfahrungen genutzt wird 
und eine gewisse Entwicklung stattfindet. Sein Umgang mit dem Übergang ist zu Be­
ginn passiv; andere erledigen es für ihn bzw. überlässt er den nächsten Schritt ande­
ren. Beim nächsten Übergang entwickelt er bereits eigene Ziele, lässt sich aber von 
anderen beraten bzw. eines Besseren belehren und setzt das um, was ihm empfohlen 
wird. Er scheint diesbezüglich anderen zu vertrauen; Gefühle von Unsicherheit und 
Angst sind trotz möglicherweise risikoreicher Voraussetzungen nicht vorhanden – 
evtl., weil er die Erfahrung gemacht hat, dass andere sich schon kümmern bzw. alter­

41 Bei Herrn J. und auch bei Frau N., die beide einige Zeit in einem Callcenter arbeiteten, was bei beiden als eine Tätigkeit mit 
eher geringem Ansehen zum Ausdruck kam, zeigte sich eine Strategie im Umgang damit, die Duemmler und Caprani 
(2017, S. 345–346) bei Lernenden im Verkauf herausgearbeitet haben: die Tätigkeit als Startpunkt für weitere Karriere­
schritte und lebenslanges Lernen zu betrachten bzw. zu nutzen. Herr J. betonte zudem, dass der Verkauf bzw. die verkau­
fende Tätigkeit im Callcenter bestimmte verbale Fähigkeiten erforderte und er die Zeit nutzte, diese dort auszubilden – 
eine weitere Strategie, um mit dem niedrigen Prestige der eigenen Tätigkeit umzugehen (Duemmler & Caprani, 2017,
S. 347–348).
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native Wege sich eröffnen werden. Von einer gezielten Planung kann hier jedoch nicht 
die Rede sein. Auch Herr C. wurde am Übergang vom Gymnasium ins Studium von 
den Eltern eng begleitet. Bei ihm spielt vor allem der Vater eine maßgebliche Rolle:

[…] eigentlich wollte ich Biochemie auch studieren, oder Stereochemie ist einigermaßen 
ähnlich. Wurde aber von meinem Vater, seiner Zeitens Doktor lic. oec. [Schweizer Hoch­
schule], abgeraten und zwar mit der damaligen Aussage, ob ich mich selber in das Top-Ein-
Prozent einordnen werde, worauf ich gesagt habe: ‚Nein. Ich bin nirgendwo im Topprozent‘, 
und dann hat er gemeint: ‚Dann bist du halt irgendwo mal am Mäuse totspritzen.‘ Und das 
war danach so der Ausgang (unv. #00:01:55–6#), ‚mach mal Wirtschaft‘. Bin ich nach Ort­
schaft GBR, städtisch (1) Wirtschaft studieren gegangen, also in die [private europäische 
Hochschule], und habe dort das doch schon eher genossen, mir war die Schweiz deutlich zu 
eng. […] und für mich war dann auch klar, also in die [Schweizer Hochschule] will ich eigent­
lich nicht. Meine ganze Familie ist [Name der Schweizer Hochschule], nur ich nicht. – Herr 
C., Z. 21–35

Herr C. visiert am Übergang den nächsten Schritt an und fasst eine Studienwahl ins 
Auge, die mit seiner Schwerpunktausrichtung im Gymnasium und seinen Interessen 
übereinstimmt („eigentlich wollte ich Biochemie auch studieren“). Aufgrund seiner schu­
lischen Leistungen oder der diesbezüglichen Unsicherheit („ich bin nirgendwo im Top­
prozent“) für die Studienwahl und der damit verbundenen Karriereaussichten bzw. Per­
spektiven rät ihm der Vater jedoch vom Biochemie-Studium ab und schlägt ihm ein 
Wirtschaftsstudium vor, wobei die Formulierung im Befehlston wiedergegeben ist 
(„mach mal Wirtschaft“). Diesen Vorschlag setzt Herr C. um und scheint dort dem Urteil 
der Bezugsperson zu vertrauen. Um diese Fremdbestimmung etwas zu relativieren, 
sich davon abzugrenzen und sich damit selbstbestimmt, unabhängig und weltoffen dar­
zustellen, betont Herr C., dass er sich dagegen entschied, die gleiche Hochschule in der 
„eng[en]“ Schweiz wie sein Vater und der Rest seiner „ganze[n] Familie“ zu besuchen, 
und die Studienzeit in England „doch schon eher genossen“ habe. Trotz der anfänglichen 
Unsicherheit bei der Studienwahl wird gegen Ende des Ausschnitts ein gewisses Selbst­
vertrauen deutlich, denn die Abgrenzung erfordert womöglich Mut und Selbstver­
trauen. Rückblickend wird die Entscheidung der Studienwahl im späteren Interviewver­
lauf positiv bewertet. Da sie sich als gute Grundlage herausstellte, wurde das Studium 
abgeschlossen und ein darauf basierendes Masterstudium absolviert; gleichzeitig fand 
der Einstieg ins Erwerbsleben in Form einer Teilzeitstelle parallel zum Studium statt 
(s. Abschnitt 5.1.2, Schlüsselpersonen). Auch dort war ein deutliches Vertrauen in die 
eigenen Fähigkeiten und in das Umfeld zu spüren.

5.2.2.2 Bewältigung von Übergängen in Erwerbstätigkeit und Weiterbildungen
Beim nächsten Beispiel geht es nicht mehr um den Übergang in die Erstausbildung, 
sondern von der Erwerbstätigkeit in eine Weiterbildung, der zusätzlich mit einem Stel­
lenwechsel einhergeht. Es handelt von Frau S., die sich für einen mehrjährigen Weiter­
bildungskurs entschieden und angemeldet hat. Sie hat zudem ihre aktuelle Arbeits­
stelle gekündigt, die mit Beginn der Weiterbildung zwei Monate nach dem Zeitpunkt 
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des Interviews enden wird. Frau S. steht also unmittelbar vor oder direkt an einem 
Übergang:

Also ich habe jetzt einfach, also, gespart, auch. Genau. Sind ja nicht so günstig, diese 
Kurse. Und ja, ich versuche so weit es geht zu sparen, damit ich mir eben/für meine Wei­
terbildungen und meine Zukunft. Ja, ich bin natürlich jetzt auch, also neue Jobs am Su­
chen. Weil ich ja im September ja aufhöre. Deshalb ist alles gerade ein wenig scary, aber es 
kommt sicher etwas dabei heraus. Eben, ich habe jetzt auch fünf Jahre Erfahrung und 
versuche es jetzt nicht allzu negativ zu sehen. Aber das weiß ich eigentlich noch nicht so 
genau, eben. Ich war auch gerade gestern noch im RAV (atmet hörbar aus). Ja. […] Ja, also, 
eben da/Ich habe eben lange nach Kursen gesucht; soll ich den machen oder den. Jetzt 
habe ich mich halt trotzdem für einen entschieden, der einfach am Samstag ist. Deshalb 
ist jetzt nicht so/Muss ich das nicht unbedingt so berufsbegleitend machen. Aber das wäre 
natürlich schon dann irgendwann das Ziel, falls ich dann Studieren gehen möchte oder so 
(lacht). Aber das liegt noch etwas in den Sternen, eben, ob sie mich auch annehmen. Ich 
habe halt keine Matur gemacht, leider. Deshalb muss ich mich Sur Dossier bewerben, bei 
den Hochschulen. Was ja meine Chancen so etwas verringert. Aber eben, ich muss viel 
arbeiten. Bin auch viel am Portfolio dran. Und so weiter und so fort. Und hoffe auch, dass 
der Kurs mir dann ein wenig hilft, mein Portfolio ein bisschen noch spannender zu ma­
chen. Und dass ja, das hilft, damit eine Schule dann aufmerksam auf mich wird (lacht). – 
Frau S., Z. 100–122

Frau S. plant die nächsten Schritte – wie Frau A. – ebenfalls konkret und gezielt. Sie ist 
auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle und hat sich dabei wahrscheinlich vom 
Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) beraten lassen. Sie weiß „noch nicht so 
genau“, wie es im September weitergeht, und das ist für sie „alles gerade ein wenig scary“, 
also furchterregend oder unheimlich, mit Unsicherheit und Angst verbunden. Den­
noch hält sie an ihrer Entscheidung fest und versucht, sich gut zuzureden und sich 
damit zu beruhigen, dass sie auf Erspartes zurückgreifen könnte bzw. die Finanzie­
rung der Weiterbildung durch das Ersparte abgedeckt ist, sie bereits fünf Jahre Arbeits­
erfahrung vorweisen kann und „sicher etwas dabei heraus“ kommt. Da der Kurs jeweils 
samstags stattfindet, scheint die Vereinbarkeit der Weiterbildung mit einer neuen 
Stelle außerdem unproblematisch, da Frau S. nicht darauf angewiesen wäre, nur an 
bestimmten Wochentagen arbeiten zu können („nicht unbedingt so berufsbegleitend“). 
Für ihr längerfristiges, „noch etwas in den Sternen“ liegendes Ziel, ein Studium zu ab­
solvieren, müsste dieser Umstand jedoch beachtet werden, was Frau S. bereits anti­
zipiert. Es entsteht der Eindruck, dass sie damit versucht, die unkontrollierbaren Fakto­
ren, die nicht allein in ihrer Hand liegen (wie der Entscheid, ob sie für ein Studium 
zugelassen wird), zu verringern. Den Umstand, dass sie keine Matura vorweisen kann, 
was sie rückwirkend zu bereuen scheint, beabsichtigt sie mit hohem Einsatz („ich muss 
viel arbeiten. Bin auch viel am Portfolio dran“) und durch den Weiterbildungskurs, der 
ihrem Dossier zusätzliche Attraktivität verleiht, zu kompensieren. So zeigt sich ihr 
Umgang mit einer früheren Entscheidung, die rückblickend als falsch beurteilt wird 
(Erstausbildung). Frau S. plant den nächsten Schritt nach der gefällten Entscheidung 
also gezielt, scheint Gefühle der Unsicherheit und Angst im Zusammenhang mit un­

Übergänge geschehen lassen und meistern 157



kontrollierbaren Faktoren zuzulassen und ihr Vorhaben dennoch durchziehen zu wol­
len.

Vergleichbares zeigt sich im Beispiel von Frau K., die einen Stellenwechsel mit 
Vorsicht angeht, indem sie den Übergang zur nächsten Stelle, die noch nicht feststeht, 
mit einer größeren Weiterbildung überbrückt:

Dann eine Weiterbildung habe ich gemacht ohne/wo ich quasi die Stelle gewechselt habe 
und gemerkt habe/Also ich habe wie nicht gewusst, ob ich gerade nahtlos eine Stelle habe 
oder ob ich noch eine Zeit lang arbeitslos bin, dann habe ich gedacht, ich muss diese Zeit 
nutzen und habe eigentlich eine Weiterbildung angefangen […] Ja, also eigentlich war es 
eben so, dass ich den einen Job aufgehört habe, ich habe gekündigt und nicht gewusst, wo 
ich nachher weiterarbeiten will, und in diesem Prozess hatte ich natürlich auch ein wenig 
Angst. Ich habe gedacht, ja, was wird aus mir, aber auch, was mache ich jetzt mit dieser 
Zeit, die ich auch habe. Und ich habe dann gedacht, es ist ja vernünftig, wenn man diese 
Zeit nutzt und sich eben vielleicht auch weiterbildet. – Frau K., Z. 247–251, 381–386

Frau K. hat – wie Frau S. – ebenfalls gekündigt, ohne „nahtlos eine Stelle“ zu haben, und 
wusste zu Beginn des Übergangs noch nicht, „wo ich nachher weiterarbeiten will“. Aller­
dings hatte auch sie sich bereits für einen Weiterbildungskurs entschieden und damit 
den nächsten Schritt konkret geplant. Die Weiterbildung übernimmt in diesem un­
sicheren Schwebezustand zwischen den Jobs, der auch bei Frau K. mit Angst und 
Zweifel verbunden ist, die Funktion der Absicherung. Dieser Angst kann Frau K. be­
gegnen, indem sie etwas tut, was nicht nur für sie „vernünftig“ und sinnvoll scheint, 
sondern auch allgemein (in ihrem Umfeld oder der Gesellschaft) so beurteilt wird. 
Dies wird durch den Wechsel in die dritte Person („man“) im letzten Satz markiert. 
Das Absolvieren einer Weiterbildung könnte in diesem Fall nicht nur im Hinblick auf 
die Kompetenzen auf die nächste Stelle vorbereiten, sondern sich wie bei Frau S. auch 
symbolisch bzw. als symbolischer Selbstzweck im Bewerbungsdossier niederschlagen. 
Auch Frau K. plant gezielt, antizipiert Konsequenzen und bewältigt Gefühle der Angst 
und Unsicherheit durch die sorgfältige Gestaltung des Übergangs.

Bei Herrn C. hingegen zeigt sich das oben angesprochene Selbstvertrauen im 
Laufe der Erwerbsbiografie immer deutlicher; bei ihm scheint keine Spur von Angst 
oder Unsicherheit vorhanden zu sein. Übergänge werden mit raschen und konsequen­
ten Entscheidungen vorbereitet und sind oftmals mit Landeswechseln verbunden:

[…] bin dann zurück in die Schweiz und habe angefangen, für meine Investments zu ar­
beiten, und das war der Schritt in die Finanzwelt, das hat sich so ergeben. […] Bin so wie­
der über die Banken und bin von der [Schweizer Bank], und da bin ich heute noch, irgend­
wann einfach internisiert worden. Wobei einfach internisiert, das läuft hier immer so, 
dass man Angebote bekommt, und entweder ist gut oder schlecht, in meinem Sinne war 
es gut und dann habe ich es halt angenommen. – Herr C., Z. 90–92, 129–133

Die Formulierung „Das hat sich so ergeben“ deutet darauf hin, dass Herr C. den Schritt 
nicht geplant und antizipiert hat, sondern den äußeren Umständen, vielleicht auch 
dem Netzwerk oder den eigenen Fähigkeiten vertraut hat und mit dem Flow gegangen 
ist. Herr C. ist dann „irgendwann einfach internisiert worden“. Diese passive und gewalt­
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voll anmutende Formulierung gibt es so im Wörterbuch nicht; sie klingt wie eine Mi­
schung aus interniert (also in staatlichen Gewahrsam oder in eine geschlossene Station 
eingewiesen) und internalisiert (also übernommen, verinnerlicht oder angeeignet) wer­
den (Dudenredaktion, 2024c, 2024d). Sie wird auch sogleich relativiert („wobei einfach“) 
und normalisiert („das läuft hier immer so“). Schließlich wird argumentiert, dass es ein 
gutes Angebot für eine Arbeitsstelle war. Es wird von Herrn C. allerdings nicht thema­
tisiert, warum das Angebot (rückblickend) als gut eingeschätzt wird, und auch die 
nächsten Schritte werden nicht gezielt geplant, sondern eher an ihn herangetragen 
und von ihm akzeptiert. Suchbewegungen und Unsicherheiten werden kaum formu­
liert, sodass der Eindruck entsteht, als würde die Person sich bietende passende Gele­
genheiten und Möglichkeiten mit zunehmender Erfahrung als nächste Schritte dem 
Zufall überlassen. Der anhand impulsiver Reaktionen und entsprechender Formulie­
rungen teilweise aufkommende Eindruck einer unfreiwilligen Fremdbestimmung 
wird jedenfalls durch diese aktive Rahmung bzw. Relativierung des möglicherweise 
eher passiven oder reaktiven Handelns auf Impulse von außen revidiert, wie auch bei 
Z. 304–309 (s. Abschnitt 5.2.1).

Im maximalen Kontrast dazu folgt das letzte Beispiel für die Kategorie Bewälti­
gungsstrategien: Ganz anders als Herr C. bewältigt Herr L. Übergänge nicht im Schnell­
durchlauf. Auch versucht er nicht, seine Abhängigkeit von anderen schönzureden oder 
umzudeuten. Vielmehr scheint er sie akzeptiert zu haben. Herr L. wird nämlich am 
Übergang von der obligatorischen Schule in die Berufsausbildung bzw. Erstausbil­
dung ebenfalls (wie Herr C.) von einem Elternteil, in diesem Fall von der Mutter, und 
zusätzlich von der IV-Berufsberatung unterstützt. Auch für die weiteren Übergänge 
nutzt er Unterstützungsstrukturen (s. Abschnitt 5.1.1):

Und genau, [die KV-Lehre bei einer sozialen Organisation] habe ich dann […] abgeschlos­
sen. Bin sogar Jahrgangsbester gewesen, was ich nicht gedacht hätte. Genau. Und dann ist 
es dann noch verlängert worden, drei Monate bis November, wo ich dann dort noch weiter­
arbeiten konnte. […] Genau, und dann ist es zu einem Job Coaching gekommen. Ich habe 
einen Job Coach, auch von [soziale Organisation], und der hat mich dann begleitet. Dann 
anschließend ist es um einen Arbeitsversuch gegangen, IV-Arbeitsversuch, dort ist abge­
klärt worden, ob ich überhaupt fähig wäre, so im ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten, und der 
ist eben sechs Monate gegangen. Dann bis (unv.) beim Stone-Atelier, also ganz andere 
Branche. […] Und dann bin ich dann auf Pro Infirmis gekommen, im 2020 im Mai, und 
habe dort die Arbeitsstelle bekommen auch wieder in der Administration. Aber es ist ein 
sogenannter Brückenarbeitsplatz gewesen, der dazu dient, eben die Brücke zu schlagen 
zwischen so zweitem Arbeitsmarkt und erstem Arbeitsmarkt, dass man vorbereitet wird 
auf was dann kommt im ersten Arbeitsmarkt, weil eben die Lehre und so ist alles so eher 
im geschützten Rahmen gewesen. Und genau. Und dann ist halt von Anfang an schon 
klar gewesen, es muss jemand sein, der eine Leistungsbeeinträchtigung hat, darum habe 
ich gedacht, ja, das wäre total toll, ich habe schon immer mal bei Pro Infirmis arbeiten 
wollen. Und habe es dann tatsächlich bekommen, was ich nicht gedacht hätte, und ist 
supertoll gewesen und die Zeit dort ist auch sehr lehrreich gewesen. – Herr L., Z. 22–46

Herr L. hält am Übergang inne, lässt sich beraten, ist erst unsicher und skeptisch, 
scheint aber dann vor allem den Strukturen zu vertrauen, denn obwohl er sich immer 
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wieder als handlungsfähig darstellt, kommt nicht der Eindruck auf, als würde er sich auf 
sich selbst verlassen. Diese Vermutung kommt daher, dass Herr L. Erfahrungen mit 
Vertrauen in sich selbst sofort relativiert. Schließlich wiederholt er die Phrase „was ich 
nicht gedacht hätte“ gleich zwei Mal in diesem Ausschnitt, so als könnte er es selbst nicht 
glauben oder als hätte er es selbst von sich nicht erwartet, dass er gute schulische Leis­
tungen erzielt und die gewünschte Arbeitsstelle ohne Weiteres findet. Es wirkt so, als 
wäre für ihn eher das Gegenteil selbstverständlich; Jahrgangsbester zu sein und eine 
Stelle zu finden, widerspricht den (seinen eigenen) Erwartungen. Natürlich könnte dies 
auch eine Relativierung aufgrund sozialer Erwünschtheit im Interview sein, damit nicht 
der Eindruck entsteht, die Person würde mit ihren guten Leistungen angeben wollen, 
was allerdings nur zur ersten Nutzung der Formulierung „was ich nicht gedacht hätte“ 
passen würde. Herr L. macht vorsichtige Zukunftspläne, nachdem er bereits eine Ab­
sage erhalten hat:

[…] und jetzt bin ich weiterhin am Stellensuchen. Was aber halt nicht so einfach ist, weil 
halt auch der Arbeitsweg berücksichtigt werden muss. Das Pensum darf nicht zu hoch 
sein, weil ich zusätzlich zum Lohn noch eine IV-Rente beziehe, weil ich nicht 100  Prozent 
leisten kann in dem Arbeitspensum, in dem ich anwesend bin. Das sind dann halt auch so 
Punkte, die dann halt recht schwierig ist, etwas zu finden, und dann müssen dann halt 
wirklich auch die Anforderungen noch entsprechend vorhanden sein, ja. Das ist es so bis 
heute, ja. […] Was ich aber definitiv mal angehen will, ist der Personalsachbearbeiter. Weil 
ich gemerkt habe, wenn ich dort arbeiten könnte, das wäre mega. Also ich habe auch 
schon bei [vorherige Arbeitgeberin] am Hauptsitz ins HR reinschnuppern können und 
mal ein paar Tätigkeiten kennen lernen. Und da habe ich wirklich gemerkt, ja, ich bin ein 
empathischer Mensch, und ich will gerne eben für meine Arbeitskollegen und -kollegin­
nen tätig sein und kann das eben auch dann mit meinen administrativen Fähigkeiten 
kombinieren, darum wäre das dann irgendwann einmal, wenn es der richtige Zeitpunkt 
ist, mal etwas, das ich angehen will. […] Ja, so zum Geld verdienen wäre das wirklich der 
Weg, den ich gehen will. Aber halt eben Schritt für Schritt, sage ich mir. Nichts überstür­
zen, weil ich habe auch schon erfahren, dass es recht schwierig ist, eben in diesem Bereich 
Fuß zu fassen. Vor allem wenn man keine Erfahrung hat, die man vorweisen kann. – Herr 
L., Z. 52–72

Herr L. ist sich seiner Anforderungen an eine neue Tätigkeit bewusst und weiß, dass 
es eine Herausforderung sein könnte, diese zu erfüllen. Eine Stelle als Personalsachbe­
arbeiter, wo er sich dann in diesem Bereich weiterbilden und das Gelernte direkt an­
wenden könnte, wäre sein Wunsch („das wäre mega“). Diesen Wunsch begründet er 
damit, dass er bereits Einblick in die Tätigkeiten erhalten und Freude daran gehabt 
habe und zugleich wesentliche Voraussetzungen dafür („empathischer Mensch“, „ad­
ministrative Fähigkeiten“) bereits erfüllen würde. Herr L. ist beim Formulieren seines 
Planes jedoch vorsichtig und wiederholt, dass er es „definitiv mal“ bzw. zum richtigen 
Zeitpunkt „angehen will“, was noch wenig konkret klingt und als vorsichtiger Zukunfts­
entwurf interpretiert werden kann. Herr L. visiert den nächsten Schritt zwar an, hält 
aber gleichzeitig auch inne und lässt sich Zeit. Es wirkt wie eine Mischung aus ruhiger 
Gelassenheit (alles zu seiner Zeit, „Schritt für Schritt“, „Nichts überstürzen“) und skepti­
scher Zurückhaltung (da sein Wunsch womöglich nicht in Erfüllung gehen könnte). 
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Herr L. antizipiert die möglichen Konsequenzen und es scheint, als wolle er sich selbst 
nicht zu viele Hoffnungen machen und alles realistisch sehen – vielleicht auch, um 
sich vor einer weiteren Enttäuschung zu schützen. Denn Herr L. hat in der Vergangen­
heit bereits mehrmals die Erfahrung gemacht, dass es auf die Bereitschaft anderer an­
kommt, ob er eine Arbeitsstelle erhält. Diesem unkontrollierbaren Faktor steht er je­
doch nicht ängstlich entgegen, sondern scheint – vielleicht gerade weil er es nicht 
selbst in der Hand hat und auf andere angewiesen ist – diesen anderen Menschen oder 
den Strukturen zu vertrauen. Auch möglich wäre, dass er ihnen den Ausgang seines 
Vorhabens ein Stück weit überlässt, weil er keine unnötigen Risiken eingehen möchte. 
Eine Weiterbildung zu absolvieren, ohne eine entsprechende Stelle zu haben, bei der 
das Gelernte angewendet werden kann, wäre demnach ein zu großes Risiko (s. Kapi­
tel  6, Diskussion). Wenn bei Herrn L. ein leichtes Vertrauen in die Strukturen vermu­
tet werden kann, dann ist es bei Herrn M. ein starkes Vertrauen:

Und in Amerika hatte ich Mühe mit/Plötzlich Problem mit meinen Augen gehabt. Ich 
habe ja ein Auge/Ich habe nur noch mit einem Auge gesehen. Das hat eigentlich nichts 
ausgemacht, das habe ich schon seit [über 20 Jahren] gehabt, aber nachher ist das zweite 
Auge/Habe ich eine Netzhautablösung gehabt. Und da habe ich/Bin ich sehbehindert ge­
wesen. Ich habe nur noch 40 % gesehen auf dem besseren Auge. Aber habe mit dem im­
mer noch gearbeitet. Und bin nachher auch noch/Bei [vorherige Arbeitgeberin] habe ich 
auch noch gearbeitet. Und nachher im [15 Jahre später] hat es mich dann dort rausgespült, 
sowieso. Aber nachher gleichzeitig während der Kündigungsfrist ist meine Sicht noch 
einmal um 50 % eingebrochen. Habe ich nachher nur noch 20 % gesehen. Und dann habe 
ich eine Invalidenrente beantragen müssen. Und habe das nachher gemacht, habe diese 
nachher auch anstandslos bekommen. Und seitdem habe ich nachher einen Verein aufge­
baut, der Sehbehinderten, Blinden, den Umgang mit Smartphones beibringt. – Herr M., 
Z. 65–78

Herr M. beschreibt nämlich den Übergangsprozess von der Erwerbstätigkeit in die Er­
werbslosigkeit sehr sachlich und nüchtern, in Zahlen und Fakten, als ob es sich dabei 
um den Antrag für die Invalidenversicherung handeln würde, dem „anstandslos“ statt­
gegeben wird. Er umschreibt die Kündigung als passiven Vorgang seitens der Arbeit­
geberin, aber auch seinerseits: „nachher […] hat es mich dann dort rausgespült, sowieso“ – 
als wäre das eine natürliche Entwicklung gewesen, für die weder die Vorgesetzten 
noch er selbst verantwortlich zu machen wären. Die Entlassung wird auch im Nach­
hinein nicht emotional von ihm bewertet. Dieser Übergang scheint Herr M. nicht be­
lastet zu haben; er hat die strukturellen Veränderungen akzeptiert und wurde selbst 
von den institutionellen Strukturen (Invalidenversicherung) als eines Rentenbezugs 
würdig befunden, was aufgrund der Relevanzsetzung nicht selbstverständlich zu sein 
scheint. Schließlich baut sich Herr M. eine ehrenamtliche Tätigkeit auf, auch hier 
nutzt er Strukturen („Verein“). Der Fall von Herrn M. bestätigt, dass bei einer Beein­
trächtigung, die später im Erwerbsleben eintritt, auf bereits erworbene Qualifikationen 
zurückgegriffen werden kann (Pfahl & Powell, 2010, S. 33).
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5.2.2.3 Zusammenfassung
Die Kategorie Bewältigungsstrategien kommt bei Übergängen nach dem Treffen von Ent­
scheidungen zum Tragen und zeigt sich in diversen Eigenschaften (s. Tabelle  9). Bei 
Übergängen gibt es verschiedene Perspektiven darauf, was als Nächstes kommt und wie 
die folgenden Schritte antizipiert und geplant werden: Entweder wird der nächste 
Schritt bereits konkret und gezielt geplant bzw. vorbereitet, oder an dieser Stelle wird 
zuerst innegehalten und darüber nachgedacht, was im Weiteren geplant werden soll. 
Ferner ist es auch möglich, dass der nächste Schritt vorsichtig anvisiert wird und erste 
Möglichkeiten in Betracht gezogen werden. Wenn der nächste Schritt noch nicht gese­
hen wird, kann dieser auch rein zufällig passieren oder anderen Menschen bzw. den 
Strukturen überlassen werden. Am Übergang sind unkontrollierbare Faktoren zu bewäl­
tigen. Mit diesen kann umgegangen werden, indem einige Personen sich selbst ver­
trauen, zuversichtlich sind und selbstständig sowie eigenmächtig handeln. Insbe-
sondere, wenn sie ihre Unterstützungsoptionen (Möglichkeiten und Rechte) kennen. 
Andere Personen vertrauen darauf, dass andere Menschen bzw. das soziale Umfeld das 
Beste für sie möchten. Dies zeigt sich darin, dass sie offen für Hinweise und Empfeh­
lungen sind, sich von Vorbildern leiten lassen, Unterstützung im Austausch mit ande­
ren finden und sich so beeinflussen wie auch inspirieren lassen. Personen, die den 
Strukturen vertrauen, lassen sich treiben, nehmen die Situation, wie sie kommt, und 
machen das Beste daraus. Unkontrollierbare Faktoren und Fremdbestimmung lösen 
Gefühle wie Unsicherheit, Misstrauen, Angst oder Frust aus und können gleichzeitig 
mithilfe dieser Gefühle bewältigt werden – beispielsweise dadurch, dass diese eine ge­
zieltere Planung der nächsten Schritte und einen verstärkten Einsatz von Entschei­
dungsstrategien vor dem nächsten Übergang auslösen. Dies ist insbesondere der Fall, 
wenn bei der rückblickenden Beurteilung von Entscheidungen festgestellt wird, dass eine 
falsche Entscheidung getroffen wurde, die nun bereut wird. Die Entscheidung kann 
auch als nicht ideal, aber in Ordnung bzw. adäquat oder als gute Grundlage für aktuelle 
oder zukünftige Pläne bzw. gute Alternative zu einem ursprünglichen Plan, der bei­
spielsweise aufgrund äußerer Faktoren nicht realisierbar war, beurteilt werden. Die Be­
wältigungsstrategien sind eng mit den Entscheidungsstrategien verbunden und auch 
hier gibt es z. T. Überschneidungen mit den Kategorien der Schlüsselpersonen (ande­
ren vertrauen) und Unterstützungsstrukturen (den Strukturen vertrauen). Bewälti­
gungsstrategien sind abhängig von früheren Übergangserfahrungen und der Frage, 
welche Entscheidungsstrategien, Unterstützungsstrukturen und Schlüsselpersonen 
damals vorhanden waren oder genutzt wurden. Außerdem kommt es bei ebendiesen 
Strategien darauf an, ob die Personen (oder ihr Umfeld) wissen, dass es maßgeblich ist, 
bei Übergängen den Zugang zu erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit nicht 
zu verlieren und diesen durch die gezielte Bewältigung auch zu behalten. Dies kann 
beispielsweise durch die konkrete Planung des nächsten Schrittes gezielt erfolgen, um 
keine Lücke im Lebenslauf entstehen zu lassen. Ein spezifischer Aspekt bei Bewälti­
gungsstrategien von Menschen mit Beeinträchtigungen ist der Umgang mit unkontrol-
lierbaren Faktoren in Form von Barrieren. Da dieser Aspekt zentral ist, wird er im fol­
genden Abschnitt genauer ausgeführt.
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Tabelle 9: Eigenschaften und Dimensionen der Kategorie „Bewältigungsstrategien“

Kategorie Eigenschaften Dimensionen

Bewältigungs-
strategien

Umgang mit 
unkontrollier­
baren Faktoren

den nächsten Schritt 
dem Zufall/anderen 
Menschen/den Struk­
turen überlassen; auf 
das soziale Umfeld 
oder die Strukturen 
vertrauen; z. B. Fremd­
bestimmung nicht als 
solche wahrnehmen

innehalten; den 
nächsten Schritt 
anvisieren; sich 
selbst vertrauen;
z. B. Beratung/
Empfehlung, 
Fremdbestim­
mung zurückwei­
sen

Unsicherheit, Miss­
trauen, Angst, Frust; 
den nächsten Schritt 
gezielt und konkret 
planen, z. B. Fremdbe­
stimmung zur eige­
nen Entscheidung ma­
chen („es hat mir eh 
gefallen“ [Herr L.]; „es 
hätte mir eh nicht ge­
fallen“ [Frau K.])

Umgang mit 
getroffenen 
Entscheidun­
gen (z. B. mit 
solchen, die 
rückblickend 
als falsch beur­
teilt werden)

abbrechen//kündigen; 
bereuen (z. B. falscher 
Abschluss für aktuelle 
oder zukünftige 
Pläne)

durchziehen, 
kämpfen; nicht 
ideal, aber adäquat 
für aktuelle oder 
zukünftige Pläne

gewollt abschließen//
bleiben; gute Grund­
lage für aktuelle 
Pläne//gute Alterna­
tive zu ursprüng­
lichem Plan

Bewältigung 
von Barrieren, 
die in Wechsel­
wirkung mit Be­
einträchtigung 
stehen

begrenzte 
(Kenntnis der) 
Optionen für 
die Erstausbil­
dung haben

Fremdbestim­
mung und Dis­
kriminierungs­
befürchtungen 
ausgesetzt sein

Mehraufwand 
bzw. Anpas­
sungsfähigkeit 
auf sich neh­
men

Barrierefrei­
heit nicht 
selbstver­
ständlich vo­
raussetzen 
können

5.3 Barrieren in Wechselwirkung mit Beeinträchtigung

Wie in Kapitel  2 ausgeführt, wird unter Behinderung ein Wechselspiel aus individuel­
ler Beeinträchtigung und gesellschaftlichen Barrieren verstanden. Diese analytische 
Perspektive wurde ausführlich in Abschnitt 2.2 erklärt. Aufgrund dieser theoretischen 
Sensibilität für das Phänomen Behinderung wurden im Analyseprozess die im Folgen­
den zu beantwortenden leitenden Unterfragen formuliert: In welchem Zusammen­
hang wird die eigene Beeinträchtigung relevant gesetzt? Welche Barrieren zeigen sich 
im Wechselspiel mit der Beeinträchtigung?

Die Auswertung der Daten machte deutlich, dass Beeinträchtigung und Barrieren 
von den interviewten Personen vorwiegend an Übergängen relevant gesetzt werden, 
insbesondere bei Übergängen in die Erstausbildung, bei Stellenwechseln und/oder bei 
der Organisation der Weiterbildungsteilnahme.

5.3.1 Relevanzsetzung der Beeinträchtigung
Bei der Auswertung wurde auch ein bestimmter Fokus darauf gelegt, in welchem Zu­
sammenhang – wenn überhaupt – die interviewten Personen ihre Beeinträchtigung 
relevant gesetzt haben. Bis auf eine spontane klärende Nachfrage zum Nachteilsaus­
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gleich in einem Interview wurden in den Gesprächen nämlich gemäß Leitfaden keine 
Fragen zur Beeinträchtigung oder zu Barrieren gestellt.42

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Relevanz der Beeinträchti­
gung insbesondere beim Übergang von der obligatorischen Schule oder vom Gymna­
sium in die Erstausbildung unmittelbar deutlich wird. Drei Personen erzählen beispiels­
weise direkt zu Beginn des Interviews vom IV-Beratungsgespräch und thematisieren 
dabei ihre Beeinträchtigung. Bei Herrn L. wurden dort die Ausbildungsberufe nach ihrer 
Machbarkeit – gemessen am Kriterium im Sitzen durchführbar – sortiert (Z. 11–18), Frau 
K. wurde eine Ausbildung zur Kauffrau oder das Absolvieren des Gymnasiums empfoh­
len (Z. 19–31) und Frau A. wurde von ihrem Ziel, Lehrerin zu werden, aufgrund ihrer 
Beeinträchtigung abgeraten (Z. 10–18). Die Beeinträchtigung dieser drei Personen wird 
über die im Alltag genutzten Hilfsmittel sichtbar.

Herr L. spricht gegen Ende des Interviews auf eigenen Wunsch etwas genauer 
von Unterstützungsstrukturen in Form von inklusiver Beschulung und Nachteilsaus­
gleich (Z. 296–308) und setzt die eigene Beeinträchtigung als Voraussetzung dafür re­
levant. Auch Herr F. spricht im Zusammenhang mit Unterstützungsstrukturen bei 
einer inklusiven Weiterbildung (barrierefreie Lernplattform, Lerncoaching) von seiner 
Beeinträchtigung bzw. davon, dass er es schätzt, dass nicht so „eine riesige Geschichte 
daraus gemacht“ wird, dass er „sehbehindert“ sei (Herr F., Z. 47–48). Herr M. setzt die 
Beeinträchtigung relevant, als er erzählt, wie er erwerbslos wurde und Unterstützung 
in Form einer IV-Rente beantragt habe (Z. 69–77). Die Beeinträchtigung von Herrn F. 
und Herrn M. ist ebenfalls über genutzte Hilfsmittel sichtbar. Zwei (neurodiverse) Per­
sonen machen ihre Beeinträchtigung eher beiläufig zum Thema, beispielsweise bei 
der Schilderung von schulischen Problemen oder dem eigenen Lernverhalten, wie bei 
Frau O.:

Was ich vielleicht HINZUFÜGEN muss, ich bin/oder ich habe ADHS, das heißt, und bin 
dazu relativ INTELLIGENT, das heißt, ich bin relativ SCHNELL unterfordert (lacht) oder 
mich langweilen, REGELMÄSSIGE Tätigkeiten, SEHR schnell, oder wenn mich etwas 
NICHT PACKT, dann schaffe ich es nicht, die Leistung zu erbringen, die ich sollte, und 
das war sehr eindrücklich zu sehen, weil ich einfach in meinen ersten ZEHN SCHUL­
JAHREN, war ich eine sehr schlechte Schülerin, ich habe es KNAPP geschafft, ich habe 
sogar noch einmal WIEDERHOLT. – Frau O., Z. 29–36

Herr C. spricht ebenfalls zu Beginn des Interviews allgemein von schulischen Proble­
men und thematisiert dann explizit etwa nach der Hälfte des Interviews (als es darum 
geht, wie er auf die Idee gekommen ist, einen Sprachkurs zu machen) scheinbar ne­
benbei seine Diagnose:

Ja, das ist für mich persönlich auch bisschen vielleicht eine persönliche Sache, dass man 
gerne Wissen anhäuft oder Wissen versteht. Ich lerne bis heute relativ intenSIV Chinesisch, 
um immer besser zu werden, das ist für mich auch irgendwo ein (Abstellen?), also die meis­

42 Bei der Anmeldung bzw. dem Vorgespräch für das Interview wurden die Personen direkt danach gefragt, ob sie eine 
Beeinträchtigung haben; die Angaben dazu beruhen auf Selbstdeklaration. Die Konsequenz davon war, dass das Interview 
für die vorliegende Studie ausgewählt wurde.
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ten Menschen oder meine Kinder zumindest finden das alles ganz furchtbar. Für mich ist 
das eigentlich sehr entspannend, wenn ich einfach mal eine halbe Stunde mich auf eine 
Sache konzentrieren, und da ich ja über meine ADS-Diagnose bisschen schwertue, mich auf 
eine Sache zu konzentrieren, mein Leben immer 20 Sachen gleichzeitig kommen, ist es für 
mich besonders schwierig und dementsprechend eigentlich angenehm, mich auf etwas zu 
fokussieren und Stunden wegzuschließen. Weil alle anderen dann nicht mehr an mich ran­
kommen, das macht es eigentlich einfach, ist eigentlich angenehm, ne. – Herr C., Z. 232–242

Von zwei Personen wird die Beeinträchtigung indirekt angedeutet, was bei der Analyse 
der Interviews mit einem Fokus auf die beim Vorgespräch angegebenen Diagnosen 
bzw. durch die Kenntnis dieser deutlich wird. So spricht etwa Herr T. von seiner „müh­
same[n] Jugend“ (Z. 19–23), während Herr J. vom Ergebnis der schulpsychologischen 
Abklärungen („wenn ich interessiert bin, dann ist gut, wenn ich nicht interessiert bin, ist nicht 
gut“, Z. 33–38) und von seiner Freundin als Unterstützung bei Abschlussarbeiten er­
zählt. Bei Herrn J. kann seine Neurodiversität zum einen als Ressource gesehen wer­
den, beispielsweise für Kreativität („mega big thinking, […] mega creative“); zum anderen 
fällt es ihm schwer, diese „großen“ Gedanken zu strukturieren und „auf das Papier [zu] 
bringen“ (Z. 500–506). Einen weiteren indirekten Hinweis gibt es bei der Interviewstelle, 
wo ihm sein Career Coach zu einem Stellenwechsel rät:

Aber der hat immer gesagt: ‚Du musst irgendwo hingehen, wo du selber gestalten kannst, 
mitmachen kannst, weil Microsoft corporated schon sehr eingeengt also, musst schon 
sehr kreativ sein, um (atmet stark aus), um gewisse Sachen, Prozesse neu zu interpretie­
ren und sowas‘, aber ich habe, das war halt auch ein Talent von mir oder, dass ich da Wege 
gefunden habe, die andere nicht gesehen haben. Du unterbrichst mich gern, wenn ich 
ausführlich rede. – Herr J., Z. 251–256

Herr J. sieht die eigene Neurodiversität als Talent, kreative Wege zu finden. Der letzte 
Satz auf Metaebene charakterisiert das Interview bzw. den Erzählstil von Herrn J., der 
sehr detailliert und umfassend war. Sein Redefluss ließ kaum Raum für Rückfragen; 
da er seinen Werdegang aber so genau abdeckte, war dies auch kaum nötig. Manchmal 
schien er etwas den Faden zu verlieren und abzuschweifen, kehrte dann aber meistens 
ohne oder nur mit einer kurzen Intervention wieder zum Thema der Frage zurück. Die 
Tendenz, die Beeinträchtigung nicht als Beeinträchtigung zu rahmen (oder dies wie 
Herr J. zumindest teilweise zu tun), sondern ausschließlich als Ressource zu sehen, 
war bei Frau O. zu beobachten:

Also, zum einen einmal, habe ich eine überdurchschnittliche Kreativität. Ich bin SEHR 
BEGABT, auf der künstlerischen Ebene. Und konnte dadurch immer wieder überzeugen, 
und zum anderen, wurde ich sehr SELBSTSTÄNDIG, von meinen Eltern erzogen, das ist 
wiederum eine FÄHIGKEIT, die/also ich muss hinzufügen, ich habe eigentlich schon 
nach [dem Lehrabschluss], direkt, in KADERPOSITIONEN gearbeitet, das heißt Selbst­
ständigkeit, und, durch ADHS, VERNETZTES DENKEN, und all das; ich hatte wie die 
FÄHIGKEITEN, also ich musste NICHT DARUM KÄMPFEN, sondern, es war einfach, 
wie schon DA. Ja, genau, ja. – Frau O., Z. 88–95
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Die Beeinträchtigungen von Frau O., ebenso wie diejenigen von Herrn T. und Herrn 
J., sind im Alltag nicht sichtbar, können sich aber durch die von ihnen geschilderten 
Eigenschaften wie vernetztes Denken oder Kreativität (bei gleichzeitiger Sensibilität 
aufseiten des Gegenübers) bemerkbar machen.43 Anders ist es bei Frau N., Herrn B. 
und Herrn E.: Ihre Beeinträchtigung ist im Alltag nicht sichtbar und wird (bzw. wurde) 
nur in spezifischen Situationen wahrnehmbar, nämlich beim Lesen und Schreiben (in 
der obligatorischen Schule). Diese vier Personen haben ihre Beeinträchtigung in den 
Interviews nicht angesprochen und lediglich beim Vorgespräch des Interviews mitge­
teilt, beim Ausfüllen des Fragebogens bestätigt und zum Teil noch Kommentare dazu 
abgegeben, die dann im Postskriptum notiert wurden.

Es wurde also ein Unterschied darin deutlich, wie und ob die Personen ihre Be­
einträchtigung im Interview relevant gesetzt haben; es kann ein Zusammenhang zwi­
schen der Sicht- und Wahrnehmbarkeit der Beeinträchtigung und der Thematisierung 
im Interview festgestellt werden. Personen mit einer nicht sichtbaren und im Ge­
spräch nicht direkt bemerkbaren Beeinträchtigung haben diese nicht explizit ange­
sprochen. Personen mit indirekt wahrnehmbaren Beeinträchtigungen taten dies nur 
teilweise, wobei neurodiverse Eigenschaften als Ressourcen herausgestellt wurden. 
Körperliche und sensorische Beeinträchtigungen wurden explizit thematisiert (teils 
gleich direkt zu Beginn der Interviews).

Gründe für diese Unterschiede könnten in der Relevanz der Beeinträchtigung für 
den aktuellen (erwerbsbezogenen) Alltag liegen oder von der Frage abhängen, ob sie in 
der Vergangenheit eine Rolle gespielt hat oder nicht. Außerdem haben die interview­
ten Personen wahrscheinlich ein unterschiedliches Bewusstsein für die eigene Norm­
abweichung oder unterschiedliche Bedürfnisse, die eigene Beeinträchtigung im Inter­
view zu thematisieren. Wenn sich eine Person aktiv als „Mensch mit Behinderungen“ 
identifiziert, wie es beispielsweise Frau K. tut (Z. 85), dann kann die Thematisierung 
der Beeinträchtigung und der Barrieren auch das Bedürfnis einer politischen Selbst­
vertretung erfüllen (Buchner, 2018). Es kann aber auch bedeuten, dass in der Erzäh­
lung darauf Bezug genommen wird, weil es biografisch relevant ist (oder eben nicht). 
Wird die eigene Beeinträchtigung zum Thema gemacht, ist die Konsequenz davon, 
dass die Interviewerin die jeweilige Person als Mensch mit Beeinträchtigung wahrneh­
men und möglicherweise Fragen dazu stellen kann (s. Kapitel  6, Diskussion).

5.3.2 Barrieren
Ein weiterer Fokus bei der Auswertung lag auf der Frage, welche Barrieren sich im 
Wechselspiel mit der Beeinträchtigung zeigen. Mit gesellschaftlichen Barrieren sind nebst 
materiellen Hindernissen und Stereotypen, Vorurteilen und Stigmatisierungen auch 
diskriminierende gesellschaftliche Normen und Normalitätsvorstellungen (Kastl, 2017, 
S. 49) gemeint (s. Abschnitt 2.2.3). Das Wort Barriere bedeutet passenderweise Absper­
rung, Schranke oder Hindernis bzw. etwas, was jemanden von etwas fernhält (Duden-
redaktion, 2024a), hier also von der Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung und 

43 Frau S. ist eine Ausnahme, sie thematisierte ihre Beeinträchtigung nicht direkt und explizit im Interview; bei ihr wurde die 
Neurodiversität jedoch bei der Organisation aufgrund wiederholten Vergessens des Interviewtermins wahrnehmbar.
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Erwerbstätigkeit. Die Metapher ist außerdem passend, weil eine Barriere entweder 
überwunden werden muss oder von anderen geöffnet werden kann. Zusammenfas­
send kann gesagt werden, dass vier hinderliche Bedingungen als Barrieren identifiziert 
werden konnten. Diese Barrieren sind keine materiellen Hindernisse, nicht direkt sicht­
bar und werden von den interviewten Personen auch nicht als solche benannt. In den 
folgenden Beispielen werden sie als Herausforderungen beschrieben, mit denen die 
befragten Personen konfrontiert waren, die eine Teilnahme an erwerbsbezogener Bil­
dung oder Erwerbstätigkeit aber letztlich nicht verhindert haben, sondern die bewältigt 
wurden. Allerdings könnten diese Herausforderungen für andere Menschen unüber­
windbare Barrieren darstellen. Die vier Barrieren werden im Folgenden näher erläutert.

5.3.2.1 Barriere 1: begrenzte (Kenntnis der) Optionen für die Erstausbildung
Die erste und relevanteste – weil in unterschiedlichsten Kontexten rekonstruierbare – 
Barriere sind die begrenzten Optionen bzw. die begrenzten Kenntnisse bezüglich Aus­
bildungsmöglichkeiten beim Übergang von der obligatorischen Schule oder dem 
Gymnasium in die berufliche Grundbildung oder in das Studium. Bei einigen Perso­
nen wird diese Barriere explizit genannt, beispielsweise bei Herrn T. (Z. 23–25). Indi­
rekt wird die Barriere sichtbar, wenn Personen rückblickend ihre Erstausbildung als 
falsch oder unpassend für ihre aktuelle Tätigkeit oder geplante zukünftige Tätigkeiten 
beurteilen. Dies könnte damit begründet werden, dass diese Personen bei der Ent­
scheidung für die Erstausbildung keine für sie interessanten und passenden Ausbil­
dungsmöglichkeiten kannten. Das könnte damit zusammenhängen, dass sie zum Teil 
keine oder wenig individuelle Unterstützung hatten oder nicht angemessen und indi­
viduell beraten wurden. Gerade bei Personen, die als Jugendliche nicht genau wussten, 
was sie machen wollten, und ihre erwerbsbezogenen Interessen und Vorlieben nicht 
kannten oder sich nicht über entsprechende Umsetzungsmöglichkeiten im Klaren wa­
ren, ließ sich diese Barriere rekonstruieren. Personen, die kein Umfeld hatten, welches 
sie hier unterstützte, bereuten oftmals ihre Entscheidung, wie beispielsweise Frau S. 
(Z. 7–8). Da nicht klar ist, wie sie auf die Idee kam, eine (aus ihrer Sicht unpassende) 
Ausbildung zur Kauffrau zu machen, kann vermutet werden, dass es eine verfügbare 
Möglichkeit war, die ihr vielleicht von anderen empfohlen wurde. Obwohl die Ausbil­
dung nicht passte, schloss sie diese ab, statt sie – wie erwartet werden könnte oder 
möglicherweise von ihr selbst in Betracht gezogen wurde – abzubrechen. Rückbli­
ckend würde sie sich für die Entscheidung für die Erstausbildung mehr Zeit nehmen:

Also ich kämpfe halt jetzt schon mein Leben lang, eigentlich, seit ich diese Lehre gemacht 
habe, das KV. Eigentlich immer mit dem, dass ich (räuspern) nicht im KV weiterhin arbei­
ten will. Und ich merke, dass mich das ein wenig behindert, so (lacht). Und einfach, sicher 
auch wichtig ist, dass man sich das mit der Berufswahl gut überlegt, wenn man jung ist 
und man sich dort auch Zeit nehmen sollte. Und nicht meinen muss: ‚Woah, ich muss 
jetzt stressen und ich muss einfach etwas haben.‘ Ich wünschte mir manchmal ein wenig, 
dass ich einfach, ja, vielleicht noch ein Jahr gewartet hätte und mich für etwas anderes 
entschieden hätte. Und dann, nicht so wie jetzt, viel Erklärungen abgeben muss. KV und. 
Ja, das. (lacht) – Frau S., Z. 198–207
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Für Frau S. ist klar, dass sie die falsche Erstausbildung absolviert hat. Sie bereut es, 
sich damals für diese Ausbildung entschieden zu haben, denn sie fühlt sich dadurch 
eingeschränkt oder gar benachteiligt („ich merke, dass mich das ein wenig behindert“). 
Der falsche Abschluss ist für sie also eine Barriere, deren Auftreten sie mit mehr Zeit 
bei der Entscheidung hätte vorbeugen können („ich wünschte mir […], dass ich […] noch 
ein Jahr gewartet hätte“). Allerdings hätte Frau S. möglicherweise nicht lediglich einfach 
mehr Zeit für die Entscheidung benötigt, sondern auch eine Auswahl an für sie inte­
ressanten und passenden Möglichkeiten, die sie aber vermutlich nicht kannte. Jeden­
falls erzählt sie von keinen Abwägungen zwischen verschiedenen Optionen oder von 
Beratung, die ihr das eine oder andere nahegelegt hätte. Andere befragte Personen er­
hielten zwar Unterstützung und Beratung bei der Entscheidung, aber diese löste bei­
spielsweise bei Frau K. (Z. 50–52) aufgrund der unpassenden Optionen widerständige 
Gefühle aus. Herr L. gab sich mit der ihm zugeteilten Empfehlung (Z. 5–18, 138–143) 
zufrieden, ebenso wie Frau A. damit, dass ihr von der Verfolgung ihres Berufswun­
sches abgeraten wurde (Z. 15–18). Letztere suchte dann aber energisch weiter, bis sie 
ein Studium fand, welches sie ihrem ursprünglichen „Lehrerintraum“ (Z. 40) möglichst 
nahe brachte. Herr L. schien zum Zeitpunkt der Beratung keinen expliziten Berufs­
wunsch gehabt zu haben (äußert diesen jedenfalls nicht im Interview), wo ihm dann 
seine beschränkten Auswahlmöglichkeiten visuell aufgezeigt wurden. Er schien diese 
jedoch nicht zu hinterfragen und nach einem diffusen Prozess war für ihn die Ent­
scheidung klar. Rückblickend wirkt er zufrieden damit und es scheint so, als hätte er 
das Beste daraus gemacht („Jahrgangsbester“, Z. 24). Anders war es bei Frau K. (Z. 10–19), 
die, nachdem sie bereits verschiedene Ideen ausprobiert hatte, ohne bestimmten Be­
rufswunsch in die Beratung einstieg, dann jedoch die beiden Optionen aus Prinzip 
ablehnte. Allerdings äußert sie sich rückblickend folgendermaßen dazu, keine Matura 
und kein Studium gewählt zu haben, da ihr das Nachteile zu bringen scheint:

Und das schon auch, ich merke jetzt auf meine Biografie bezogen, dass ich einfach ein 
Niemand bin, weil ich nicht studiert bin. Und jetzt/Also ich bereue in dem Sinne nicht, 
dass ich nicht studiert habe, also es immer noch meine Überzeugung, dass das nicht un­
bedingt mein Weg gewesen wäre, das Studieren, aber ich merke, in der heutigen Zeit ist 
das fast der einzige Weg überhaupt, um bestehen zu können oder Anerkennung zu be­
kommen, wenn man studiert ist. Und mit dem habe ich immer wieder zu kämpfen, was 
mich auch frustriert, wenn ich so denke, irgendjemand hat so einen blöden Fötzel und ist 
weiß nicht wie angesehen und ich arbeite, seit ich 15 bin, und kann so viel vorweisen und 
bin ein Niemand. – Frau K., Z. 160–168

Obwohl sie betont, es nicht zu bereuen, wirkt sie doch ein wenig enttäuscht; es scheint 
so, als hätte sie sich vielleicht bei einfühlsamerer und individuellerer Beratung anders 
entschieden. Frau N. hat spontan und scheinbar ohne Beratung ihre Erstausbildung 
gewählt, die sie nicht bereut, aber auch nicht unbedingt als ideale Voraussetzung schil­
dert. Sie begründet dies damit, dass sie heute in einem anderen Bereich erwerbstätig 
ist, dessen Inhalte sie sich vorwiegend durch die Arbeit selbst und ihr Netzwerk ange­
eignet hat:
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Ich glaube, das ist halt einerseits, hat viel mit Airline-spezifisch zu tun. Weil es so Multitas­
king ist, und das andere hat extrem viel mit Beziehung zu tun. Also weil man dann irgend­
wie/wenn man einander schon einmal gesehen oder von irgendjemandem gehört hat/weil 
ich habe auch nur eigentlich durch das all die Jobs, die ich jetzt gehabt habe, bekommen. 
Weil jemand mich empfohlen hat. Weil ich habe SO viele Bewerbungen geschickt und nicht 
einmal ein Bewerbungsgespräch gehabt. Und einfach wirklich nur durch halt, das learning 
by doing, weil es ist nicht ein spezifischer Job, und das Netz, das man hat, an Leuten, die man 
kennt, das hat geholfen. Weil ich glaube, in meinem Alter, mit dem, was ich gelernt habe, 
kann ich nicht die Ausbildung/bringe ich nicht die Ausbildungen mit. Also ich meine, ich 
habe zwar zehn Jahre Erfahrung, im Büro als Assistentin, aber ich habe kein KV. Und wenn 
jetzt, ich glaube, ich sage das jetzt einfach, wenn jetzt jemand kommt mit einem KV, dann 
kommt dann der zuerst drauf an, obwohl er keine Ahnung hat, wie das eigentlich läuft. Und 
ja, das habe ich einfach wie merken müssen. Das ist so ein wenig meine Erfahrung. Die ich 
gemacht habe. – Frau N., Z. 95–109

Dass sie nicht den erforderlichen Abschluss mitbringt („ich habe kein KV“), scheint sie 
ein Stück weit sowohl mit Erfahrung („ich habe zwar zehn Jahre Erfahrung, im Büro“) als 
auch mit einem guten Netzwerk und mit Beziehungen kompensieren zu können, aber 
wahrscheinlich nur so lange, bis der Abschluss tatsächlich gefordert wird. Bisher war 
es für sie keine Barriere, aber der fehlende Abschluss könnte zu einer werden.

Eine geringe Kenntnis von Ausbildungsmöglichkeiten, fehlende Unterstützung 
und inadäquate Beratung beim Übergang von der Schule in die Erstausbildung kön­
nen auch dazu führen, dass die Ausbildung abgebrochen wird, da sie sich als unpas­
send herausstellte. Dies war beispielsweise bei Frau O. (und Herrn M., Herrn J. und 
Herrn T.) der Fall, deren „Kindheitstraum“ es war, für eine Umweltorganisation zu ar­
beiten (Z. 76). Heute findet sie einen anderen Weg, diesem Traum möglichst nahe zu 
kommen:

Also, ich bin jetzt eben in der [Berufsmaturität mit sozialer Ausrichtung], ich habe dieses 
Fach, also diese Ausrichtung vor allem gewählt, weil es Fächer sind, die mir gut LIEGEN, 
in denen ich keine Schwierigkeiten habe; welche Richtung ich GENAU einschlagen 
werde, weiß ich NOCH nicht. Im Moment, also ich werde meine BMA über UMWELT­
PSYCHOLOGIE schreiben und DA SPÜRE ich wieder, dass ich so FEUER gefangen habe. 
Und ich könnte das mir gut vorstellen, DAS zu STUDIEREN und DANN auf eine andere 
Art und Weise, schlussendlich bei meinem Kindheitstraum anzukommen. – Frau O.,
Z. 70–77

Die Strategie von Frau O., auf alternativem Weg doch noch am ursprünglichen Ziel 
bzw. möglichst nahe daran anzukommen, konnte auch bei Frau A. beobachtet werden. 
Sie hatte von Anfang an informationsbasierte und ressourcenintensive Entscheidun­
gen getroffen und viel Zeit zur Verfügung, die passende Ausbildung zu finden. Im 
Vergleich dazu gibt es auch Personen wie Herrn E., die eine passende Ausbildung 
wählen, ohne viele Ressourcen zu investieren:

Also beruflich bin ich jetzt momentan Landschaftsgärtner. Habe einen EFZ-Ausweis ge­
macht. Dorthin gekommen bin ich/es ist eigentlich ein wenig ein Familienunternehmen. 
Der Cousin vom Vater. Und bin schon immer gerne draußen gewesen. Und durch das hat 
es mir sicher gefallen. Eigentlich seit ich in der Oberstufe bin, will ich diesen Beruf ma­
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chen. Eigentlich nie einen anderen Beruf geschnuppert, nie einen anderen. Und so bin 
ich eigentlich so dazu gekommen. – Herr E., Z. 11–16

Bei Herrn E. war es scheinbar selbstverständlich, diese berufliche Grundbildung zu 
wählen („seit ich in der Oberstufe bin, will ich diesen Beruf machen“). Er beurteilt rückbli­
ckend seine Lehre als gute Grundlage für seine weiteren Pläne (Z. 46–50) und scheint 
mit seiner Wahl zufrieden zu sein. Für die Inhalte und Themen interessiert er sich 
auch in der Freizeit (Z. 84–89). Es stellt sich allerdings auf der einen Seite die Frage, ob 
er überhaupt andere Optionen gehabt hätte oder ob für ihn bereits vorgesehen war, 
dass er in den Familienbetrieb einsteigt. Auf der anderen Seite hat er auch nicht das 
Bedürfnis, eine Alternative zu suchen, wenn er mit den verfügbaren Möglichkeiten 
zufrieden ist und sie für ihn interessant und passend sind. Ähnliches gilt für Herrn L., 
dem empfohlen wurde, den Beruf Kaufmann zu wählen, und der damit zufrieden zu 
sein (Z. 11–18) und daraus das Beste gemacht zu haben scheint: „Bin sogar Jahrgangsbes­
ter gewesen, was ich nicht gedacht hätte“ (Herr L., Z. 23–24).

Wie anhand der Interviewausschnitte zuvor exemplarisch illustriert wurde, kön­
nen Barrieren darin bestehen, dass Menschen mit Beeinträchtigung begrenzte Aus­
wahlmöglichkeiten und eine geringe Kenntnis dieser bei gleichzeitig wenig individua­
lisierter Beratung haben bzw. hatten. Dies ist wohl für Menschen mit Beeinträchtigung 
insofern spezifisch, wenn sie einige bestimmte Tätigkeiten nicht ohne Weiteres ausfüh­
ren können oder ihnen bestimmte allgemein beliebte Ausbildungen nahegelegt wer­
den. Zugleich ist es auch möglich, dass ihnen damit bestimmte Ausbildungen von vorn­
herein als nicht infrage kommend deklariert werden oder ihnen davon abgeraten wird. 
Ihnen werden realistisch, machbar, vernünftig erscheinende Möglichkeiten vorgeschla­
gen. Diese Art und Weise der Beratung kann von den befragten Personen im Spektrum 
zwischen Bevormundung oder Zwang und hilfreicher Unterstützung wahrgenommen 
werden. Die Empfehlungen werden entsprechend angenommen (und die Ausbildung 
abgeschlossen) oder abgelehnt (oder die Ausbildung abgebrochen). Dies führt dazu, 
dass einige Befragte (wenn überhaupt) eine unpassende Ausbildung abgeschlossen ha­
ben, die ihnen für die gegenwärtigen Ziele wenig bringt. Einige waren mit der Entschei­
dung zufrieden, haben das Beste bzw. ihr eigenes Ding daraus gemacht und damit 
Handlungsfähigkeit wiedererlangt. Auf den ersten Blick scheint das Annehmen und 
Umsetzen der Empfehlung eine Offenheit, Gelassenheit und Optimismus auszustrah­
len; auf den zweiten Blick könnte sich darin auch eine Art Rebellion verstecken, im 
Sinne von ich will es denen beweisen, was die betreffenden Personen (wie es der Fall von 
Herrn B. zeigt; s. Herr B., Z. 24–30, 92–97) zu Bestleistungen antreiben kann.

Diese Barrieren der begrenzten (Kenntnis der) Optionen für die Erstausbildung 
zeigen sich bei denjenigen Menschen, die keine oder wenig Unterstützung beim Über­
gang von der Schule in die Erstausbildung hatten und/oder inadäquat beraten wurden. 
Dies ist zugleich ein Aspekt der Schlüsselpersonen und Unterstützungsstrukturen. Gleich­
zeitig zeigen sich Unterschiede darin, ob die Personen selbst wussten, welche Ausbil­
dung und welche zukünftige Tätigkeit sie verfolgen wollten, und ob sie ihre eigenen 
Stärken, Vorlieben und Interessen wie auch erwerbsbezogene Pläne oder Ausbildungs­
möglichkeiten kannten oder daraus ableiten konnten. Dies ist ein Aspekt der Entschei­
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dungs- und Bewältigungsstrategien, beispielsweise im Hinblick darauf, wie viel Zeit die 
jeweilige Person sich für die Entscheidung nehmen kann und welche Perspektiven sie 
am Übergang hat bzw. für sich selbst in Betracht zieht. Viele der befragten Personen 
hatten am Übergang von der obligatorischen Schule oder dem Gymnasium in die Erst­
ausbildung noch kein entsprechendes Wissen und keine Unterstützung dabei. Insbe­
sondere an diesem Übergang ist es entscheidend, ob das Umfeld helfen bzw. Einfluss 
nehmen kann. Hier besteht jedoch auch das Risiko, dass diese Unterstützung über­
handnimmt und in der zweiten Barriere resultiert.

5.3.2.2 Barriere 2: Fremdbestimmung und Diskriminierungsbefürchtung
Es kann auch der Fall sein, dass junge Menschen mit Beeinträchtigung am Übergang 
von der obligatorischen Schule oder dem Gymnasium in die Erstausbildung zu viel 
Unterstützung erhalten und andere Personen Entscheidungen für sie treffen, wie es 
sich bei Herrn L. (Z. 125–130), Herrn J. (Z. 63–65) und Herrn E. (Z. 11–13) zum Teil 
angedeutet hat. Sie haben allerdings ihre Strategie gefunden, damit umzugehen. Die 
Fremdbestimmung zeigt sich aber nicht nur bei Empfehlungen von Bezugspersonen 
zu Entscheidungen an diesem Übergang, sondern beispielsweise auch darin, ob an­
dere dazu bereit sind, einem Menschen mit Beeinträchtigung eine Stelle anzubieten, 
wie es bei Herrn L. der Fall war:

Ja, es ist halt bei mir eher darum gegangen, wer ist bereit, eben einen Arbeitsversuch bei 
sich durchzuführen. Es ist nicht eher darum gegangen, ich will jetzt in diese Branche, 
sondern eben, wer ist einfach bereit, das anzubieten, und darum habe ich jetzt auch dort 
nicht schon Fachwissen vorweisen müssen, ich habe (unv.) eigentlich alles learning by 
doing gelernt. – Herr L., Z. 163–167

Die Arbeitgebenden bestimmten über die Möglichkeiten, die sich Herr L. geboten ha­
ben, und diese waren so begrenzt, dass alle weiteren Kriterien wie Passung des Vorwis­
sens und eine abgeschlossene Ausbildung oder Interesse für eine bestimmte Branche 
zweitrangig (oder nicht mehr relevant) waren. An anderer Stelle betont er, dass erst 
von Dritten abgeklärt werden musste, ob er „überhaupt fähig wäre, so im ersten Arbeits­
markt zu arbeiten“ (Herr L., Z. 33). Eine andere Form dieser Barriere zeigt sich, wenn 
anhand einer Fähigkeitsabklärung durch Dritte bestimmt wird, ob der Zugang ge­
währt wird (Herr L., Z. 31–34; Herr J., Z. 121–122, 152–154, 265–271, 457–459; Frau A., 
Z. 28–29). Ein Zitat von Herrn J. verdeutlicht dies:

Und ähm, [der Career Coach] kennt da jemanden bei der [Weiterbildungsinstitut einer 
Hochschule] und so weiter ähm und da gab es so ein programme, das ist ein CAS und 
DAS war das, oder ist es in Advanced Management (unv., #00:20:20–5#). Ähm von [Weiter­
bildungsinstitut einer Hochschule] ähm sind zwei Module, Kostenpunkt 45 000 Stutz oder 
sowas. Ähm und da habe ich dann mit der Programmleiterin habe ich da gesprochen, die 
fand dann irgendwie so: ‚Ja, okay‘, also Assessment und so habe ich gemacht und fand so: 
‚Ja, geil, Youngster oder halt eben irgendwie 23 oder so war es, [damalige Arbeitgeberin] 
hatten sie halt noch nicht auf ihrer Referenzliste, wahrscheinlich vom Kurs dachten sie: 
‚Ja, ist geiler Rahmen‘, oder (lacht) vielleicht hat das so ein bisschen geholfen, weil mein 
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CV, ja alleine wird, war wohl nicht gewesen sein. Ähm und die haben mich dann da aber 
aufgenommen und ich habe da dann ähm ähm das gemacht. – Herr J., Z. 261–272

Herr J. hat für einen Weiterbildungskurs ein Assessment absolviert und wurde „aufge­
nommen“. Möglicherweise hat der Career Coach dazu beigetragen, der jemanden am 
Weiterbildungsinstitut der Hochschule kannte und Herrn J. dort vielleicht vermittelt 
hat. Zugleich ist es auch möglich, dass die Referenz auf seinem CV positiven Eindruck 
gemacht hat („wahrscheinlich vom Kurs dachten sie: ‚Ja, ist geiler Rahmen‘, oder (lacht) 
vielleicht hat das so ein bisschen geholfen“). Trotzdem musste Herr J. zunächst ein Auf­
nahmeverfahren durchlaufen. Solche Arten von Fremdbestimmung bei Aufnahme- 
und Selektionsverfahren zu verschiedenen Aus- und Weiterbildungen wurden auch 
von Frau S. (Z. 132–134), Frau K. (Z. 432–435) und Frau A. (Z. 32–38) geschildert, wobei 
die Kriterien nicht immer ganz durchsichtig sind. Dies ist im Anschluss an eine Zu­
sage nicht weiter von Belang, kann bei einer Absage jedoch eine Grundlage für die 
Befürchtung versteckter Diskriminierung bieten. Wenn andere prüfen, ob die bewer­
bende Person für etwas geeignet ist, muss diese darauf vertrauen, dass anhand von 
fairen Kriterien und in wohlwollender Weise entschieden wird. Ansonsten kann eine 
Absage aufgrund der Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden. Ein Beispiel da­
für ist auch die Erfahrung von Frau A., die eine fadenscheinige Absage erhalten hat:

Und ähm dann musste ich so Tests machen, äh so eine lange Schnur auf einem Gang 
auslegen, die dann messen und einfach so Tests, um zu schauen, wie ich Dinge mache, 
wie ich vorgehe und so weiter und so fort, und sie haben dann aufgrund dieses Tests ge­
sagt, dass ich schulisch zwar äh fit wäre für die Physioausbildung, aber sie mir eigentlich 
die Ausbildung nicht so wirklich empfehlen wollten, das zu tun, weil mein Denkstil für 
Physiotherapie nicht geeignet sei (lacht). – Frau A., Z. 32–38

Obwohl Frau A. die schulischen Voraussetzungen mitzubringen scheint, erfüllt sie das 
Kriterium „Denkstil“ nicht; was dies aber genau bedeutet, ist unklar. Auch bei Frau K. 
könnten die Absagen, die vordergründig mit dem fehlenden Hochschulabschluss be­
gründet wurden (Z. 160–168), Vorbehalte aufgrund der Beeinträchtigung verschleiern. 
Die Beschreibung des Lehrmeisters von Herrn B., der „nicht so ein einfacher“ war und 
„immer einen ziemlich runtergemacht hat“ (Z. 24–30, 92–97), könnte ebenfalls ein Hin­
weis auf eine durch die Beeinträchtigung bedingte Diskriminierung sein. Keine der 
Personen erwähnt allerdings explizit eine Diskriminierung aufgrund der Beeinträchti­
gung (wohl aber aufgrund eines falschen Abschlusses; z. B. Frau K., Z. 160–168, Frau 
N., Z. 95–109 oder Frau S., Z. 198–207). Herr M., der sich ebenfalls rückblickend dazu 
äußert, keinen akademischen Abschluss zu haben, betont sogar das Gegenteil:

Ich hatte ja keinen akademischen Abschluss, eigentlich. […] Habe gefunden, ja, jetzt ir­
gendwo noch ein MBA wäre noch gut. Und die Arbeit, welche ich gemacht habe, ist ja 
eigentlich ziemlich akademisch gewesen, ich hatte nie das Gefühl, ich sei aufgrund mei­
nes fehlenden/oder dass ich keinen akademischen Abschluss hatte, ich sei irgendwo an 
eine gläserne Decke gestoßen. – Herr M., Z. 345–351
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Herr M. ist nach der Matura und zwei abgebrochenen Studiengängen (Z. 35–49) direkt 
in das Erwerbsleben eingestiegen und hat dazu einige Weiterbildungsabschlüsse ge­
macht. Im Gegensatz zu Frau K. hat er nicht das Gefühl, gegen eine „gläserne Decke“ 
gestoßen zu sein. Allerdings betont er auch, dass er seine Stelle „sowieso“ (Z. 73) verlo­
ren hätte und nicht wegen seiner progressiven Beeinträchtigung, was durchaus der 
Fall sein könnte. Beides könnte aber auch von ihm schöngeredet sein. Wenn die Perso­
nen jedoch gewohnt sind, dass andere attestieren, ob sie für etwas infrage kommen 
oder für etwas fähig scheinen, lernen sie auch rasch, „besonders gut sein“ zu müssen 
(Frau K., Z. 100–110) und es anderen beweisen zu wollen (Herr B., Z. 92–95), was sich 
in der nächsten Barriere zeigt.

5.3.2.3 Barriere 3: Mehraufwand/Anpassungsfähigkeit
Frau K. wurde während der Ausbildung geraten, für einen erfolgreichen Einstieg in 
das Erwerbsleben und das Finden einer Arbeitsstelle nach der Lehre möglichst gute 
Leistungen vorweisen zu können:

[…] während der ganzen Ausbildung hat man mir immer gesagt, ich muss besonders gut 
sein, weil nur wenn ich besonders gut bin, also überdurchschnittlich gut, werde ich Chancen 
haben dann im Berufseinstieg. Das hat mir immer auch ein bisschen Angst gemacht und 
darum habe ich mir dort auch sehr viel Mühe gegeben und ich habe dann tatsächlich auch 
den zweitbesten Abschluss gehabt vom ganzen Lehrgang, also vom ganzen Jahrgang. Und 
ich habe mich dann angefangen zu bewerben nach dem Ausbildungsabschluss und es hat 
genau nichts gebracht, also es war egal, wie gut ich abgeschlossen habe, dass ich das vorwei­
sen kann. Ich habe einfach überall Absagen bekommen und hatte keine Chance, so eine 
Stelle zu finden. Und ich habe eben dann dieses Angebot per Zufall bekommen von diesem 
Verein und habe eigentlich so meinen Berufseinstieg dann geschafft. – Frau K., Z. 100–110

Trotz der Bestleistungen hatte sie „einfach überall Absagen bekommen und hatte keine 
Chance, so eine Stelle zu finden“; nur „per Zufall“ – eigentlich über den Verein, bei dem sie 
tätig war, und somit über ihr Netzwerk – fand sie eine Anstellung. Frau K. hat sich also 
mit großem Aufwand („habe mir dort auch sehr viel Mühe gegeben“) an die Anforderung 
angepasst, besonders gut sein zu müssen, wenn sie als Mensch mit Beeinträchtigung 
(so die implizite Annahme, die sie später im Interview bestätigt, Z. 150–160) eine 
Chance erhalten will. Herr L. wurde zwar nicht darauf hingewiesen (oder erzählt nichts 
davon), dass er Bestleistungen erbringen muss, um seine Beeinträchtigung kompensie­
ren zu können, aber auch er setzt relevant, dass er „sogar Jahrgangsbester gewesen“ sei, 
was er „nicht gedacht hätte“ (Z. 23–24). Diese Barriere, dass von Menschen mit Beein­
trächtigung besondere Leistungen oder Anpassungsfähigkeiten verlangt werden, zeigt 
sich auch und speziell bei der Teilnahme an Weiterbildungen und der Organisation von 
Unterstützungsstrukturen deutlich:

Das Organisieren, denke ich, ist jetzt in meinem Fall noch eine andere Art äh herausfor­
dernd, weil ich äh die Kurs/also die Referent/innen immer vorinformieren muss, dass ich 
nicht gut sehe, und auch die Unterlagen vorher haben muss, damit ich gut mitarbeiten 
kann und allenfalls auch Assistenz benötige je nachdem. Und da ist es natürlich immer 
eine Organisationsfrage, darf ich die Assistentin mitnehmen, die ich habe, muss sie auch 
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irgendeinen Kostenbeitrag bezahlen oder kann sie gratis oder kostenlos dabei sein, also 
meine Assistentin, weil sie nicht am Kurs teilnimmt offiziell äh, muss man noch irgendet­
was anpassen, und da ist natürlich das Problem jetzt, bei den Anpassungen im Studium 
bekomme ich diese Mehrkosten bezahlt, weil das Ausbildung, meine erste Ausbildung ist, 
aber jetzt so bei Weiterbildungen, auf jeden Fall so bei kürzeren, ähm ist das dann nicht 
mehr gewährleistet, dass ich ähm diese Anpassungskosten bekomme, und dann muss 
man ein bisschen kreativ sein (unv., #00:24:57–7#) (lacht). – Frau A., Z. 256–270

Die Organisation einer Teilnahme erfordert folglich viele Abklärungen und viel Kreati­
vität. Demnach muss Frau A. genau wissen, welche Unterstützung sie wie aktivieren 
kann, welche Informationsressourcen sie nutzen und welche Abklärungen sie treffen 
muss. Viele der befragten Personen müssen sowohl einen Mehraufwand bewältigen als 
auch Anpassungsfähigkeit an die Strukturen beweisen, wie es Frau K. schildert (die da­
mit der Barriere ihren Namen gibt):

Aufgrund von Ihren Fragen kann ich nicht ganz nachvollziehen, auf was ihr abzielt oder 
was ihr genau für Ergebnisse haben wollt oder was auch immer, darum ist es noch schwie­
rig, etwas zu sagen, weil man könnte zu ganz vielen Aspekten noch etwas sagen. Aber was 
ich einfach als Person mit Behinderung das Gefühl habe, dass es schon SEHR viel Anpas­
sungsfähigkeit braucht und sehr viel Aufwand, also Mehraufwand, für dass man über­
haupt in diesem Prozess drin sein kann und sich auch weiterbilden kann, ausbilden kann, 
und im Umkehrschluss, dass man auch sagen kann, die hohe Anpassungsfähigkeit und 
dieser Mehraufwand führt eben auch dazu, dass ganz viele Leute das nicht machen kön­
nen und nicht machen wollen und nicht die nötige Unterstützung haben oder nicht wis­
sen, wie, und durch das großen Ausschluss erfahren im Arbeitsmarkt oder auch in der 
Bildungslandschaft. – Frau K., Z. 481–492

Dieser Interviewausschnitt zeigt, dass einige der interviewten Personen nicht bloß wis­
sen, dass lebenslanges Lernen wichtig ist, sondern auch, dass sie für die Inklusion ei­
genverantwortlich, aktiv und anpassungsfähig sein und wenn nötig einen Mehrauf­
wand auf sich nehmen müssen. Bei Frau K. wird – zusätzlich zu dem Bewusstsein für 
die Wichtigkeit des lebenslangen Lernens und der Eigenverantwortung für die eigene 
Inklusion – auch deutlich, dass Leistungsdruck eine Rolle spielt:

Ja, also es kommt mir schon viel in den Sinn, dass zum Beispiel es immer/es ist nie ein­
fach. Es ist/Es gibt/Also Weiterbildungen gibt immer Diskussionen. Man muss immer 
schauen, dass man zu seinem Zeug kommt. Es ist niemand darauf vorbereitet. Man weiß 
nicht, wie man es macht, wenn plötzlich ein Mensch mit Behinderung dabei ist. Es ist 
immer mit einem Mehraufwand verbunden, manchmal auch mit Frust oder Demütigung. 
Ja, es ist einfach nichts selbstverständlich so. Und auch in der Ausbildung. Es ist ständig 
so, dass, einerseits erlebt man sehr viel Vorbehalt, man muss sich beweisen. Dieses stän­
dige Beweisen, das ist auch etwas, sei es in der Ausbildung, in der Weiterbildung oder im 
Berufsleben. Und auch einfach besser sein zu müssen als die anderen für überhaupt. Das 
sind solche Themen. – Frau K., Z. 150–160

Frau K. beschreibt es als eine „ständige“ Notwendigkeit, etwas „beweisen“ zu müssen, 
„besser sein zu müssen als die anderen“. Dies liegt vielleicht – aber nur implizit – in der 
Überzeugung begründet, die eigene Beeinträchtigung kompensieren und zeigen zu 
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müssen, dass trotzdem vieles geleistet werden kann. Damit verbunden ist die Feststel­
lung, dass Inklusion und Barrierefreiheit nach wie vor nicht selbstverständlich sind, 
was durch die vierte Barriere verdeutlicht wird.

5.3.2.4 Barriere 4: Barrierefreiheit ist nicht selbstverständlich
Beispielsweise ist es noch nicht selbstverständlich, dass Kursunterlagen barrierefrei 
sind und eine flexible, individuelle Unterstützung vorhanden ist, wie es Herr F. schil­
dert:

Also wo ich angefangen habe, bin ich zum Beispiel überrascht gewesen, dass/es wird eben 
alles online gemacht. Also wir sind eine Online-Plattform. Und die Ausbildung ist so modu­
lar aufgebaut. Das heißt, wir haben so vor Ort Kurse, zum Beispiel ein Wochenende lang. 
Und zwischen den Modulen können wir zu Hause auf der Plattform Texte lesen, Podcasts 
hören, Videos anschauen zu dem jeweiligen Thema. Und Bücher, die wir noch lesen müs­
sen bis zu einem gewissen Datum. Und das finde ich sehr barrierefrei, eben auf dieser Platt­
form und es ist nicht selbstverständlich, oder. Und das habe ich wirklich TOP gefunden, dass 
ich so Zugang zu allen Büchern, zu allen Materialien habe, die ich brauche, oder. Und auch 
in den Vorort-Modulen/ja, wenn ich Hilfe brauche, kann ich die/ja, kann ich Hilfe holen 
und/. Es wird mir aber auch nicht einfach so geholfen, so zu viel geholfen, sondern sie 
wollen, dass ich natürlich selbstständig bin. Und das finde ich auch TOP, oder. Es wird nicht 
so eine riesige Geschichte daraus gemacht, dass ich sehbehindert bin. Und das habe ich 
sehr geschätzt und schätze es immer noch. Das ist nicht in jeder Ausbildung so. – Herr F., 
Z. 30–43

Herr F. bewertet die barrierefreie digitale Lernplattform sowie den persönlichen 
Coach, der „nicht einfach so“ hilft, positiv („TOP“), jedoch als nicht selbstverständlich. 
Das Beispiel macht die Rolle von vielfältigen und flexiblen Unterstützungsleistungen 
(Pfister et  al., 2017, S. 23–26) sowie eines gut zugänglichen Angebots mit barrierefreien 
Kursunterlagen deutlich. Herr F. schätzt es, dass ihm die Hilfe nicht aufgezwungen 
wird, sie aber bei Bedarf da ist. Die Beeinträchtigung wird nicht ins Zentrum gerückt 
(„es wird nicht so eine riesige Geschichte daraus gemacht“), weil sie nicht der Grund dafür 
zu sein scheint, dass Unterstützung oder Barrierefreiheit vorhanden sind; diese schei­
nen generell und für alle vorgesehen. Da er betont, es werde „nicht so eine riesige Ge­
schichte daraus gemacht“, dass er „sehbehindert“ ist, ist anzunehmen, dass er bereits ge­
genteilige Erfahrungen gemacht hat. Später im Interview kommt er erneut auf die 
Atmosphäre in diesem Kurs zu sprechen:

Das ist für mich immer wieder auf das Neue spannend, wie Menschen reagieren, die noch 
nicht so viel Kontakt gehabt haben mit Menschen mit Beeinträchtigung. Und sich auch da 
zu zeigen und erzählen und Fragen beantworten, oder. Das ist, ja, das ist spannend, nicht 
immer, man hat nicht immer Lust ehrlich gesagt, darüber zu reden die ganze Zeit. Aber ja, 
in den meisten Fällen sind die Menschen völlig easy, was das angeht, und das finde ich 
schön. – Herr F., Z. 166–172

Auch hier wird deutlich, dass Herr F. sich „zeigen“ und „Fragen beantworten“ muss für 
Personen, die „noch nicht so viel Kontakt gehabt haben mit Menschen mit Beeinträchtigung“. 
Darauf hat er „nicht immer Lust“, obwohl die Menschen meistens „völlig easy“ damit 
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umgehen. Dies lässt jedoch die Möglichkeit offen, dass es auch Personen gibt, die nicht 
locker damit umgehen und ihn ausschließen. Es zeigt auf jeden Fall, dass die Teil­
nahme eines Menschen mit Beeinträchtigung am Kurs nicht selbstverständlich ist und 
Herr F. immer auch befürchten muss, dass er sich präsentieren muss und schlimms­
tenfalls die Menschen nicht „völlig easy“ auf ihn bzw. seine Beeinträchtigung reagieren. 
Diese Unsicherheit muss er letztlich aushalten, was vielleicht nicht alle Menschen mit 
Beeinträchtigungen auf sich nehmen mögen. Die Angst vor sozialer Ausgrenzung, 
Mobbing oder fehlender Sensibilität der Beteiligten (Grünenfelder & Zumbach, 2023, 
S. 18; Pfister et  al., 2017, S. 23–26) könnte dazu führen, dass Menschen mit Beeinträchti­
gung keine Weiterbildung absolvieren. Herr F. setzt sich diesem Risiko aus und macht 
anscheinend meistens gute Erfahrungen, muss aber dazu bereit sein, Auskunft zu ertei­
len und Fragen zu beantworten. Frau A. erzählt von einer weiteren Unsicherheit in 
Bezug auf die Teilnahme an Weiterbildung. Sie macht sich nämlich Gedanken über die 
Barrierefreiheit der Dokumente im Rahmen einer Weiterbildung, die sie „außerhalb“ 
macht, also nicht bei ihrer sensibilisierten Arbeitgeberin, sondern bei einer Institution, 
„die nicht so viel Erfahrung“ mit Barrierefreiheit hat:

Ähm eigentlich die erste [Weiterbildung], die ich so außerhalb mache, die nicht so viel 
Erfahrung haben, ist jetzt dann diesen Herbst mit der hindernisfreien Architektur und ich 
bin dann sehr gespannt äh, wie das herauskommt. Ähm wie die Dokumente lesbar sind, 
ob ich da groß Unterstützung brauche, ob vielleicht da auch noch jemand privat, eben 
zum Beispiel meine Assistentin Sachen, zum Beispiel Word für mich aufbereiten muss 
oder so. Da bin ich jetzt sehr gespannt, aber sonst bisher war es eigentlich so, dass ich 
einfach sagen konnte: ‚Das ist für mich nicht lesbar, könnt ihr mir das in einer lesbaren 
Form in einem Word, in einem Textformat zum Beispiel darstellen oder könnte jemand 
die Grafik noch beschreiben beispielsweise?‘ Und eben Studium ist es so, dass das so­
wieso, also es wird dann von einer (unv., #00:26:18–3#) Stelle von der Blindenschule in 
Ortschaft Kanton Bern, städtisch (1) wird das angepasst und Kosten übernehmen die auch 
dafür und deshalb ähm, ja, habe ich auch ein bisschen Erfahrung, wie, wann und wo man 
das machen kann und so, aber es ist eben, wenn man es wirklich professionell machen 
lässt, für Privatpersonen eigentlich kaum bezahlbar, weil es kostet zwischen 40 und
60  Franken pro A4­Seite und äh, kannst sicher vorstellen, was dann ein 200­seitiges Buch 
kostet (lacht), genau. – Frau A., Z. 272–291

Es zeigt sich anhand der Aussagen von Frau A., dass auch Mehrkosten für Aufberei­
tungen anfallen. Die Unsicherheit, mit der dieses Thema behaftet ist, macht erkenn­
bar, dass es nach wie vor nicht selbstverständlich ist, dass Menschen mit Beeinträchti­
gung an Weiterbildungen teilnehmen bzw. eine Barrierefreiheit sichergestellt wird. 
Folglich ist dies mit einem Mehraufwand in Bezug auf Abklärungen und finanzielle 
Ressourcen verbunden. Ebenfalls abgeklärt werden muss die Hin- und Rückreise zum 
Lernort, was – auch wenn keine materiellen Mobilitätsbarrieren oder baulichen Hin­
dernisse diese erschweren – mit zusätzlichem Aufwand verbunden sein kann:

Ich habe zuerst einmal geschaut, eben was ich alles brauche. Ich habe auch geschaut, wie 
ich überhaupt dorthin komme, oder. […] Dann habe ich halt wirklich vorher schauen müs­
sen, wann was fährt. Wo muss ich aussteigen. Wie laufe ich am besten, oder mit Google 
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Maps zum Beispiel. Oder brauche ich jemanden, der mich abholen kommt. Ja, das ist vor 
allem auch wichtig gewesen, der Weg dorthin, oder. Genau. – Herr F., Z. 147–152

Hier wird deutlich, dass der Weg zum Lernort ein wesentlicher Aspekt sein kann, der 
einer umsichtigen Planung bedarf. Diese Barriere könnte für einige Personen zu an­
strengend sein und als Grund dienen, das Bildungsangebot nicht wahrzunehmen 
(Grünenfelder & Zumbach, 2023, S. 18; Pfister et  al., 2017, S. 23–26).

Nebst der Barrierefreiheit der Bildungsangebote ist auch diejenige des Arbeits­
platzes ein zentraler Faktor, den Herr C. betont:

[…] was jetzt überhaupt nicht zur Sprache gekommen ist, sind halt persönliche Vorlieben, 
wie man sich/ich mein, könnte jetzt nicht einfach nur mit meinem Beruf leben, das ist 
einfach nur ein kleiner Teil und der kann auch nicht alleine stehen, das braucht ein Ge­
gengewicht. In meinem Fall muss ich viel Sport machen, sonst werde ich wahnsinnig, 
aber ich brauche auch viel Interaktion mit Leuten, die nicht zu meinem beruflichen Um­
feld gehören, also das soll nicht heißen, dass ich die grundsätzlich aus meinem privaten 
Feld ausschließe, aber mein Leben ist halt deutlich mehr als der Beruf und das ist für mich 
extrem wichtig. Also ich könnte nicht einfach nur von morgens acht bis abends um zehn 
arbeiten und sonst kein Leben haben. Das funktioniert nicht, das muss irgendwie neben­
einander möglich sein, das heißt, die Vereinbarkeit von Beruf und anderen Sachen, also 
Work-Life-Balance ist extrem wichtig und das würde ich persönlich das nicht lange durch­
halten. Also ich habe das gemacht eine Weile und gemerkt, das funktioniert für mich 
nicht. – Herr C., Z. 442–456

Für Herrn C. sind eine transparente Fehlerkultur (Z. 157–168) und eine „moderne, 
zivilisierte“ Firmenkultur (Z. 314–320) essenziell, aber eben auch, dass eine „Work-Life-
Balance“ möglich ist und er sich auch erholen und Hobbys nachgehen kann (Z. 381–
399). Auch das scheint nicht selbstverständlich zu sein.

Die Barrieren, eine begrenzte (Kenntnis der) Optionen für die Erstausbildung zu ha­
ben, Fremdbestimmung und Diskriminierungsbefürchtungen ausgesetzt zu sein, Mehrauf­
wand bzw. Anpassungsfähigkeit auf sich nehmen zu müssen sowie Barrierefreiheit nicht 
selbstverständlich voraussetzen zu können, behindern Menschen mit Beeinträchtigun­
gen bei der Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit. Diese 
letzte Barriere vereint eigentlich auch die drei anderen, vorher beschriebenen, da diese 
selbst auch Ausdruck davon sind, dass erwerbsbezogene Bildung und Erwerbstätigkeit 
noch nicht inklusiv und barrierefrei sind. Diese Barrieren zu bewältigen gehört für die 
befragten Menschen mit Beeinträchtigungen dazu, wenn sie ihre Teilnahme gestalten, 
können aber für andere möglicherweise auch den Ausschluss bedeuten.

5.4 Spielregeln (nicht) kennen

Die Forschungsfrage Wie gestalten Erwerbstätige mit einer Beeinträchtigung ihre Teilnahme 
an erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit? lässt sich nach den Erkenntnissen aus 
den Abschnitten 5.1 und 5.2 wie folgt beantworten: Sie erhalten oder verschaffen sich 
Zugang zu erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit mittels Unterstützungsstruk­
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turen und Schlüsselpersonen. Sie lassen Übergänge geschehen oder meistern sie durch 
den Einsatz von Entscheidungs- und Bewältigungsstrategien. Dafür ist eine bestimmte 
Form von Wissen notwendig, das als ein zentrales und die soeben vorgestellten Katego­
rien verbindendes Phänomen identifiziert wurde, nämlich als die sogenannte Kernkate­
gorie: Spielregeln kennen. Indem Menschen mit Beeinträchtigungen diese Spielregeln 
in Bezug auf die Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit erfas­
sen und befolgen, verschaffen sie sich Zugänge und gestalten Übergänge und damit 
ihre Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit. Diese aktiven 
Handlungen werden oft durch Formulierungen, dass Teilnahme durch „Glück“ oder 
„Zufall“ möglich war, verdeckt erzählt.

Im Folgenden wird zu jeder Kategorie kurz aufgezeigt, wie sie durch die Kernkate­
gorie beeinflusst wird bzw. wie diese zusammenhängen. Im Anschluss wird die Kern­
kategorie Spielregeln kennen selbst vorgestellt.

Unterstützungsstrukturen
Die Nutzung von Unterstützungsstrukturen eröffnet Zugang zu erwerbsbezogener Bil­
dung und Erwerbstätigkeit dahingehend, dass beispielsweise ein bestimmter Abschluss 
oder eine Ausbildung absolviert werden kann. Diese können wiederum weitere Zu­
gänge erschließen, etwa zu einer Lehrstelle, einer Arbeitsstelle, einer weiterführenden 
Ausbildung oder Weiterbildungen. Mit Unterstützungsstrukturen in Form von heilpä­
dagogischer Unterstützung, Nachteilsausgleich (oder dem Besuch einer Privatschule 
bei entsprechenden Ressourcen) in den letzten Schuljahren können beispielsweise der 
Besuch und Abschluss der Regelschule oder eines Gymnasiums als Voraussetzung für 
eine berufliche Grundbildung oder ein Studium als Erstausbildung ermöglicht bzw. 
gute Bedingungen dafür geschaffen werden. Wenn Personen sich selbst (oder ihr Um­
feld) aktiv dafür einsetzen, Unterstützungsstrukturen beantragen und diese verfügbar 
machen, weist dies darauf hin, dass sie (oder die Menschen in ihrem direkten Umfeld) 
wissen, wie bedeutsam diese Voraussetzungen sind und dass sie die Spielregeln diesbe­
züglich kennen. Beim Übergang von der Erstausbildung in die Erwerbstätigkeit bzw. 
beim Einstieg in das Erwerbsleben können ebenfalls bestimmte Unterstützungsstruk­
turen aktiviert werden, wie Jobcoaching, Arbeitsversuch oder Brückenarbeitsplatz. 
Diese wurden von einer interviewten Person genutzt, um Zugang zu Erwerbstätigkeit 
zu erhalten bzw. zu behalten. Andere haben dies ausschließlich mithilfe von Schlüssel­
personen erreicht (s. Abschnitt 5.1.2). Um den Zugang zur Erwerbstätigkeit zu behal­
ten, werden Unterstützungsstrukturen in Form von Hilfsmitteln und finanzieller Un­
terstützung sowie ein barrierefreies Arbeitsumfeld genannt. Für den Zugang zu 
weiterführenden Ausbildungen und Weiterbildungen werden wiederum Hilfsmittel, 
finanzielle Unterstützung der Arbeitgebenden oder Assistenzpersonen genutzt; diese 
zu organisieren ist mit Mehraufwand und Anpassungsfähigkeit verbunden, da die Un­
terstützungsstrukturen erst verfügbar gemacht werden müssen. Dies kann gelingen, 
wenn die jeweiligen Personen die Spielregeln in Bezug auf die Teilnahme an erwerbs­
bezogener Bildung und Erwerbstätigkeit kennen und wissen, wie elementar heute Wei­
terbildung ist und wie diese verfügbar gemacht werden kann. Wenn die vorhandenen 
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Unterstützungsstrukturen genutzt werden (oder gar nicht thematisiert werden, weil sie 
so selbstverständlich waren), ist dies ein Hinweis darauf, dass die Personen selbst oder 
ihr Umfeld die relevanten Spielregeln bezüglich Unterstützungsstrukturen für die Teil­
nahme an erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit kennen. Wenn keine Unter­
stützungsstrukturen vorhanden sind bzw. die Person oder ihr Umfeld nicht weiß, wie 
diese trotz Wunsch nutzbar gemacht werden können, dann ist dies ein Beispiel dafür, 
dass die Spielregeln diesbezüglich nicht bekannt sind (s. Kommentare bei den Dimen­
sionen in Tabelle  10):

Tabelle 10: Unterstützungsstrukturen und Spielregeln (nicht) kennen

Kategorie Eigenschaften Dimensionen

Unterstützungs-
strukturen

für Regelschulab­
schluss: Nachteilsaus­
gleich und integrative 
Förderung; Klassenwie­
derholung und Privat­
unterricht, … keine Thema­

tisierung; 
nicht genutzt 

oder keine 
vorhanden, 
aber auch 
nicht ge­

wünscht; zu 
selbstver­
ständlich 

→ möglicher­
weise durch 
Spielregeln 
kennendes 
Umfeld er­
möglicht

keine vor­
handen bzw. 
nicht nutz­
bar, obwohl 
gewünscht 
→ Person 

oder Umfeld 
kennt Spiel­
regeln nicht

grundsätz­
lich vorhan­
den, nutzbar 
bzw. wird ge­
nutzt → Per­

son oder 
Umfeld 

kennt Spiel­
regeln

grundsätz­
lich vorhan­
den, nutz­
bar; wird 

aktiv genutzt 
und verfüg­
bar gemacht 
→ Person 

oder Umfeld 
kennt Spiel­

regeln

für Erstausbildung: 
Lehrjahrwiederholung; 
Beratung von Fachper­
sonen bzw. Fachstellen; 
Nachteilsausgleich und 
inklusive Ausbildungs­
angebote, …

für Übergang von Erst­
ausbildung in Erwerbs­
tätigkeit und für Er­
werbstätigkeit: 
Jobcoaching, Arbeits­
versuch und Brückenar­
beitsplatz; finanzielle 
Unterstützung; barriere­
freie Arbeits- und Rah­
menbedingungen, 
Hilfsmittel und Assis­
tenz, …

Schlüsselpersonen
Das Heranziehen von Schlüsselpersonen ist entscheidend für den Zugang zu Erwerbs­
tätigkeit und erwerbsbezogener Bildung. Menschen erhalten durch Kontakte, über Be­
ziehungen oder ihr Netzwerk ein Stellenangebot, was zum Teil durch bewusstes „Netz­
werken“ geschieht, manchmal aber von den befragten Personen eher als „Glück haben“ 
oder „Zufall“ beschrieben wird. Im ersten Fall kennen die Personen die Spielregeln 
bezüglich des „Netzwerkens“ explizit und machen sich diese zu eigen; in den beiden 
anderen Fällen ist ihnen eher implizit bewusst, dass sie jemanden kennen müssen oder 
„sich etwas ergeben“ muss, damit sie sich durch das Netzwerk Zugänge eröffnen kön­
nen. Schlüsselpersonen werden meist als nicht selbstverständlich angesehen (sondern 
als Glück oder Zufall) und sind nicht immer bewusst vorhanden; aber wenn die Person 
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selbst diese aktiv nutzt oder heranzieht, dann ist dies ein Hinweis darauf, dass sie die 
Spielregeln bezüglich der Rolle von Schlüsselpersonen für die Teilnahme an erwerbsbe­
zogener Bildung und Erwerbstätigkeit (hier insbesondere Erwerbstätigkeit) mindestens 
implizit kennt (s. Kommentare bei den Dimensionen in Tabelle  11). Beim Zugang zu 
erwerbsbezogener Bildung haben oft zentrale Bezugspersonen einen direkten oder in­
direkten Einfluss; sie geben beispielsweise explizite Empfehlungen oder dienen als Vor­
bild. Wenn die IV-Berufsberatung involviert ist, ist die Unterstützung oft an die Emp­
fehlungen gekoppelt (s. Abschnitt 5.1.1, Unterstützungsstrukturen). Einige Personen 
erhalten Unterstützung, Hinweise oder Empfehlungen für erwerbsbezogene Bildungs­
angebote auch aus dem privaten oder Arbeitsumfeld. Beratung, Unterstützung, Hin­
weise oder Empfehlungen können generell angenommen und umgesetzt oder abge­
lehnt werden; beides kann Ausdruck davon sein, dass die Person selbst oder das Umfeld 
die Spielregeln in Bezug auf die Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung und Erwerbs­
tätigkeit kennt. So besteht bereits manchmal die Idee oder der Plan, einen bestimmten 
Weiterbildungskurs zu besuchen, sodass dann der Austausch z. B. mit Arbeitskol­
leg*innen, die den Kurs bereits besucht haben, oder die Besprechung mit der vorgesetz­
ten Person als Absicherung der Entscheidung dient (s. Abschnitt 5.2.1, Entscheidungs­
strategien). Allgemein wird die Beziehung zur vorgesetzten Person häufig relevant 
gesetzt; schließlich können Vorgesetzte zukünftige Arbeitsstellen vermitteln oder Wei­
terbildungen (auch finanziell) initiieren. Schlüsselpersonen dieser Art können aller­
dings nicht nur Zugänge öffnen, sondern diese auch wieder verschließen; bzw. können 
sie dazu anregen, dass freiwillig auf den Zugang verzichtet wird. Wenn Schlüsselperso­
nen nicht thematisiert werden, kann nicht auf die Kenntnis der Spielregeln geschlossen 
werden: Entweder sind die Spielregeln diesbezüglich nicht bekannt oder Schlüsselper­
sonen sind zu selbstverständlich (was ein Hinweis auf Vertrautheit mit den Spielregeln 
sein könnte) – oder die betroffenen Personen möchten nicht darüber sprechen (wobei 
dies bei allen Kategorien im Falle der Nicht-Thematisierung denkbar ist). Die Kategorie 
der Schlüsselpersonen zeigt auf, dass Beziehungen und Kontakte wesentlich sind und 
es zentral ist, gut vernetzt zu sein. Die Art der Beziehung und Kontakte bzw. die Mög­
lichkeit der Einflussnahme der Schlüsselpersonen sind maßgebliche Bedingungen, um 
Zugang zu Stellen zu erhalten (je nachdem, inwieweit sie als Gate-Opener agieren und 
welche Gates sie öffnen können). Dabei spielt es anscheinend weniger eine Rolle, ob 
diese Personen aus dem privaten oder dem Arbeitsumfeld stammen.

Tabelle 11: Schlüsselpersonen und Spielregeln (nicht) kennen

Kategorie Eigenschaften Dimensionen

Schlüssel-
personen

Vermittlung von Arbeits­
stellen

keine Thema­
tisierung; zu 

selbstver­
ständlich; 
nicht vor-
handen; … 
→ unklar

erhalten und 
umsetzen 
→ Person 

oder Umfeld 
kennt Spiel-

regeln

erhalten und 
ablehnen 
→ Person 

oder Umfeld 
kennt Spiel-

regeln

aktiv nutzen 
und heranzie­

hen → Per­
son kennt 

Spielregeln 
(implizit oder 

explizit)

Unterstützung der Teil­
nahme an erwerbsbezo­
gener Bildung
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Entscheidungsstrategien
Der Einsatz von Entscheidungsstrategien ist ausschlaggebend für die Vorbereitung und 
Umsetzung von Übergängen – erstmals bei der Entscheidung für die Erstausbildung, 
dann aber auch bei darauffolgenden Aus- und Weiterbildungen (und eigentlich auch, 
aber wenig bzw. nicht thematisiert bei der Stellensuche). Entscheidungsstrategien zei­
gen sich in Form der Nutzung von verschiedenen Informationsressourcen in unter­
schiedlicher Intensität und Dauer. Je höherschwellig bzw. ressourcenaufwendiger die In­
formationsbeschaffung und je sorgfältiger und länger (oder ausgiebiger) ihre Nutzung 
ist, desto klarer ist, dass die Person die Spielregeln kennt: Sie weiß, wie essenziell eine 
informationsbasierte Entscheidung ist, und zugleich, wie und wo sie die nötigen Infor­
mationen herbekommt. Außerdem werden Personen, welche die Spielregeln bezüglich 
Übergängen und Entscheidungsprozessen kennen, den erwarteten Ausgang des Ent­
scheidungsprozesses – die Konsequenzen – antizipieren. Sind die Personen mit den 
Spielregeln vertraut, werden sie zum einen die Informationsressourcen kennen und 
gezielt nutzen sowie zum anderen sich Zeit lassen, um alles abzuklären, und wenn 
nötig einen alternativen Plan erstellen. Auffallend ist, dass die Entscheidungsstrategien 
im Laufe der Erwerbs- und Bildungsbiografie differenzierter werden und sich an den 
Umfang der Aus- oder Weiterbildung anpassen. Wenn verschiedene und speziell auch 
hochschwellige Informationsressourcen verwendet werden, ist der Entscheidungspro­
zess gleichzeitig intensiver und dauert länger. Dadurch werden mehr Abklärungen ge­
troffen und gegebenenfalls auch Konsequenzen der Entscheidung antizipiert, weil 
mehr Wissen zu anderen Möglichkeiten generiert wird. Wer Konsequenzen antizipiert, 
benötigt mehr Zeit und allenfalls auch andere Informationsressourcen für die Entschei­
dung; dies alles sind Hinweise darauf, dass die Person (oder ihr Umfeld) die Spielregeln 
bezüglich der Nutzung von Entscheidungsstrategien für die Teilnahme an erwerbsbe­
zogener Bildung und Erwerbstätigkeit kennt. Wenn lediglich niederschwellige Infor­
mationsressourcen genutzt werden und spontan, rasch und ohne Nachdenken über die 
Konsequenzen entschieden wird, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass die Person 
oder ihr Umfeld die Spielregeln nicht oder kaum kennt (s. Kommentare bei den Dimen­
sionen in Tabelle  12):
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Tabelle 12: Entscheidungsstrategien und Spielregeln (nicht) kennen

Kategorie Eigenschaften Dimensionen

Entscheidungs­
strategien

Informations­
ressourcen

Informationen 
einholen und 
recherchieren 
→ nieder­
schwellige In­
formationsres­
sourcen, 
erfordert ge­
ringe Kenntnis 
der Spielregeln

sich mit ande­
ren austau­
schen → nie­
derschwellige 
Informations­
ressourcen, er­
fordert geringe 
Kenntnis der 
Spielregeln

Beratung und 
Auskunft ein­
holen → höher­
schwellige In­
formationsress
ourcen, erfor­
dert Kenntnis 
der Spielregeln

Erfahrungen 
sammeln (z. B. 
schnuppern, 
hospitieren, 
Praktika) → hö­
herschwellige In­
formationsres­
sourcen, 
erfordert Kennt­
nis der Spielre­
geln

Intensität spontan und in­
tuitiv nach erst­
bester Idee; 
einem eigenen 
Impuls folgend 
→ keine oder 
wenig Informa­
tionsressour­
cen genutzt, er­
fordert geringe 
Kenntnis der 
Spielregeln

in Absprache/
Austausch mit 
Schlüsselper­
sonen; einem 
Impuls anderer 
folgend → we­
nig Informati­
onsressourcen 
genutzt, erfor­
dert geringe 
Kenntnis der 
Spielregeln

auf Grundlage 
von Informa­
tionen, nach 
Abwägen 
→ versch. In­
formationsres­
sourcen ge­
nutzt, erfordert 
Kenntnis der 
Spielregeln

analytisch, ge­
zielt und infor­
mationsbasiert 
→ versch. In­
formationsres­
sourcen ge­
nutzt, erfordert 
Kenntnis der 
Spielregeln

Dauer „stressen“, rasche Ent­
scheidung → keine 
oder wenig Informati­
onsressourcen ge­
nutzt, erfordert ge­
ringe Kenntnis der 
Spielregeln

sich Zeit lassen 
(kein Zwischen­
jahr, aber auch 
keine Hinweise auf 
Stress) → wenig 
Informationsres­
sourcen genutzt, 
erfordert Kenntnis 
der Spielregeln

sich Zeit nehmen (z. B. 
Zwischenjahr) 
→ versch. Informati­
onsressourcen ge­
nutzt, erfordert Kennt­
nis der Spielregeln

Konsequenzen 
antizipieren

Kaum → erfordert ge­
ringe Kenntnis der 
Spielregeln

Hinweise dazu von 
anderen erhalten; 
abklären, aber kei­
nen konkreten Plan 
B erstellen → er­
fordert Kenntnis 
der Spielregeln

Risiken antizipieren, 
Plan B erstellen → er­
fordert Kenntnis der 
Spielregeln

Bewältigungsstrategien
Der Einsatz von Bewältigungsstrategien ist ebenfalls maßgeblich an den Übergängen, 
um mit getroffenen Entscheidungen umzugehen, die Übergänge zu meistern und Zu­
gänge zu behalten. Bewältigungsstrategien zeigen sich im Umgang mit unkontrollier­
baren Faktoren wie der Fremdbestimmung. An Übergängen ist außerdem die Verarbei­
tung von getroffenen Entscheidungen zu bewältigen, beispielsweise von solchen, die 
rückblickend als falsch beurteilt werden. Daraus werden Perspektiven oder nächste 
Schritte abgeleitet. Insbesondere und spezifisch bei Menschen mit Beeinträchtigungen 
sind Bewältigungsstrategien im Umgang mit Barrieren relevant, die in Wechselwir­
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kung mit den Beeinträchtigungen stehen. Die Bewältigungsstrategien hängen eng mit 
den Entscheidungsstrategien zusammen, aber auch mit den zur Verfügung stehenden 
Schlüsselpersonen oder Unterstützungsstrukturen, deren Nutzung wiederum indirekt 
dadurch bedingt ist, ob die Personen oder ihr Umfeld die Spielregeln bezüglich Bewälti­
gungsstrategien für die Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit 
kennen (s. Kommentare bei den Dimensionen in Tabelle  13): Wenn Personen nächste 
Schritte gezielt und konkret planen, gute Grundlagen für Pläne schaffen, Barrieren be­
schreiben und bewältigen, sich selbst vertrauen und für das Behalten eines Zugangs 
auch etwas durchziehen, was nicht ideal ist, dann sind das Hinweise dafür, dass sie die 
Spielregeln kennen. Vertrauen sie beispielsweise auf Schlüsselpersonen und auf das 
Netzwerk, und überlassen den nächsten Schritt am Übergang anderen, dann deutet 
dies darauf hin, dass diese anderen Personen die Spielregeln kennen. Bei der Bewälti­
gung werden Entscheidungen reflektiert, Perspektiven und Konsequenzen daraus ab­
geleitet, und sie werden rückblickend beurteilt. Die Bewältigungsstrategien werden wie 
die Entscheidungsstrategien dann meist für zukünftige Entscheidungen revidiert, ange­
passt und im Laufe des Erwerbslebens ausdifferenziert, was ein Hinweis dafür ist, dass 
die Spielregeln erworben bzw. angeeignet werden und sich aus der Erfahrung entwi­
ckeln. Ist dies nicht der Fall, sind Übergänge risikoreich und können krisenhafte Pro­
zesse auslösen.

Tabelle 13: Bewältigungsstrategien und Spielregeln (nicht) kennen

Kategorie Eigenschaften Dimensionen

Bewältigungs-
strategien

Umgang mit 
unkontrollier­
baren Faktoren

den nächsten Schritt 
dem Zufall/anderen 
Menschen/den 
Strukturen überlas­
sen; auf das soziale 
Umfeld oder die 
Strukturen vertrauen; 
z. B. Fremdbestim­
mung nicht als sol­
che wahrnehmen 
→ Hinweise darauf, 
dass nur das Umfeld 
die Spielregeln kennt

innehalten; den 
nächsten Schritt an­
visieren; sich selbst 
vertrauen; z. B. Bera­
tung/Empfehlung, 
Fremdbestimmung 
zurückweisen 
→ Hinweise darauf, 
dass die Person 
selbst die Spielregeln 
kennt

Unsicherheit, Miss­
trauen, Angst, Frust; 
den nächsten Schritt 
gezielt und konkret 
planen, z. B. Fremd­
bestimmung zur 
eigenen Entschei­
dung machen („es 
hat mir eh gefallen“ 
[Herr L.]; „es hätte 
mir eh nicht gefallen“ 
[Frau K.]) → Hin­
weise darauf, dass 
die Person selbst die 
Spielregeln kennt

Umgang mit 
getroffenen 
Entscheidun­
gen (z. B. mit 
solchen, die 
rückblickend 
als „falsch“ be­
urteilt werden)

abbrechen//kündi­
gen; bereuen (z. B. 
„falscher“ Abschluss 
für aktuelle oder zu­
künftige Pläne) 
→ Zugang aufgeben 
als möglicher Hin­
weis dafür, die Spiel­
regeln nicht zu ken­
nen

durchziehen, kämp­
fen; nicht ideal, aber 
adäquat für aktuelle 
oder zukünftige 
Pläne → Zugang be­
halten als möglicher 
Hinweis dafür, die 
Spielregeln zu ken­
nen

gewollt abschlie­
ßen//bleiben; gute 
Grundlage für aktu­
elle Pläne//gute Al­
ternative zu ur­
sprünglichem Plan 
→ Zugang behalten 
als möglicher Hin­
weis dafür, die Spiel­
regeln zu kennen
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(Fortsetzung Tabelle 13)

Kategorie Eigenschaften Dimensionen

Bewältigung 
von Barrieren, 
die in Wechsel­
wirkung mit Be­
einträchtigung 
stehen

begrenzte 
(Kenntnis der) 
Optionen für 
die Erstausbil­
dung haben 
→ Hinweis da­
für, dass Person 
selbst und Um­
feld Spielregeln 
nicht kennt

Fremdbestim­
mung und 
Diskriminie­
rungsbefürch­
tungen ausge­
setzt sein 
→ Beschrei­
bung und/
oder Bewälti­
gung dieser 
Barriere als 
Hinweis dafür, 
dass Person 
selbst die 
Spielregeln 
kennt

Mehraufwand 
bzw. Anpas­
sungsfähigkeit 
auf sich neh­
men → Be­
schreibung 
und/oder Be­
wältigung die­
ser Barriere als 
Hinweis dafür, 
dass Person 
selbst die 
Spielregeln 
kennt

Barrierefreiheit 
nicht selbstver­
ständlich vo­
raussetzen kön­
nen 
→ Beschrei­
bung und/oder 
Bewältigung 
dieser Barriere 
als Hinweis da­
für, dass Person 
selbst die Spiel­
regeln kennt

Spielregeln (nicht) kennen
Eine Voraussetzung dafür, die Spielregeln zu kennen bzw. sie zu erlernen, ist, dass 
Bildung und Erwerbstätigkeit bzw. erwerbsbezogener Bildung im eigenen Leben eine 
hohe Bedeutung zugemessen wird und die Zugänge dafür vorhanden sind (das ist zu­
gleich paradox, s. 6.1). Kenntnisse über gesellschaftliche Erwartungen, beispielsweise 
darüber, dass in der heutigen Zeit die stetige Weiterbildung elementar ist (auch für den 
Erhalt der Erwerbstätigkeit), sind eine wesentliche Eigenschaft der Spielregeln in Bezug 
auf die Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit. Ein Hinweis 
dafür, dass ein Bewusstsein für diese gesellschaftlichen Anforderungen besteht, zeigt 
sich bei Frau N.:

Also das Einzige, was halt ist, bei verschiedenen Jobs, bei denen sie eigentlich sagen, wa­
rum sie mich wollen, ist einfach, dass ich halt vieles Verschiedenes einfach immer ge­
macht habe. Egal ob ich jetzt noch zwischendurch ein Kind gehabt habe oder so. Ich bin 
immer dran geblieben und habe immer irgendetwas gemacht. Und WAS GENAU, glaube 
ich, spielt denen wie nicht so eine Rolle. Ich glaube, es ist mehr die Aktivität, die dort zählt. 
– Frau N., Z. 126–132

Für Frau N. scheint klar zu sein, dass lebenslanges Lernen, um sich weiterzubilden, 
sowie ständige Aktivität bedeutsam sind (und zwar noch mehr als eine konkrete Wei­
terbildung an sich). Dies kann insbesondere bei der Stellensuche der Fall sein.

Frau N. weiß zudem, dass es wichtig ist, bei einer Bewerbung oder einem Vorstel­
lungsgespräch zeigen zu können, dass sie „vieles Verschiedenes einfach immer gemacht“ 
hat, „immer dran“ bleibt und „immer etwas“ macht, denn es „spielt denen […] nicht so eine 
Rolle. […] es ist mehr die Aktivität, die dort zählt“. Die Weiterbildung erfüllt damit einen 
Selbstzweck, indem mit ihrer Hilfe (als Auflistung im Lebenslauf, CV) nachgewiesen 
werden kann, eine eigenverantwortliche und aktive Person zu sein, welche die Anfor­
derungen für die Stellensuche und die Mechanismen im Bewerbungsprozess – und 
damit die diesbezüglichen Spielregeln – kennt:
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Ja, also ich glaube, es ist einfach immer gut, wenn jemand sieht, dass man Weiterbildun­
gen macht. (lacht) Manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, es ist egal was, einfach, 
dass man regelmässig sich weiterbildet. Und ich habe das natürlich schon/Also ich mache 
das auch bewusst, dass ich sicher alle zwei Jahre mindestens etwas mache, das ich wieder 
in meinen Lebenslauf reintun kann. – Frau K., Z. 230–234

Es scheint demzufolge nicht essenziell zu sein, welche Weiterbildung konkret absol­
viert wird; die Hauptsache ist „einfach, dass man regelmäßig sich weiterbildet“ – und fast 
noch wichtiger: dass dies dokumentiert und von anderen wahrgenommen wird („das 
ich wieder in meinen Lebenslauf reintun kann“). Ähnlich formuliert es Herr J., der auch 
bei der Einstellung von Personal darauf achtet:

Da habe ich das halt, bei der [aktuelle Arbeitgeberin] habe ich dann das mal gemacht und 
ich habe mir immer eigentlich jedes Jahr habe ich mir immer vorgenommen, etwas zu 
machen oder, und das habe ich auch ähm eigentlich durchgezogen oder gemacht. Ich 
habe einmal, in einem Jahr hatte ich Scrum Master gemacht, im anderen Jahr den Product 
Owner gemacht, im weiteren Jahr habe ich mal so ein, Coaching-Ausbildung darf man 
nicht sagen, aber so ein Weiterbildung-Coaching Weiterbildung gemacht, wollte oder im 
Team zu coachen und so. Ähhhm was habe ich noch gemacht, ich weiß es gar nicht. Ja, 
einfach so gesagt, so ja irgend so ein/ja etwas pro Jahr oder, dass ich/sich eigentlich/ist ja 
auch ein bisschen das, was ich schaue, bei wenn ich Leute anstelle oder einstelle ähm, 
finde ich immer ein bisschen schwierig, oder wenn ich Leute sehe, die einfach die letzten 
zehn Jahre gar nichts gemacht haben und das (unv., #00:33:39–7#) oder, das ist eigentlich 
ja, wenn jemand ein Spanischkurs gemacht hat oder sowas, oder sich weitergebildet hat 
im äh Glasmalerei, was auch immer, ist mir eigentlich wirklich egal, aber es liegt mir 
schon auch daran, dass ich sehe, dass die Leute sich ein bisschen (unv., #00:33:56–4#) oder 
für gewisse Themen interessieren. Also geht nicht um das Zertifikat, sondern mehr halt 
irgendwie das (unv., #00:34:03–3#). – Herr J., Z. 425–442

Die regelmäßige Weiterbildung wird für Herr M. zu einem Ritual, das er selbst prakti­
ziert („jedes Jahr habe ich mir immer vorgenommen, etwas zu machen“; „etwas pro Jahr“) 
und auch von anderen erwartet („finde ich immer ein bisschen schwierig, oder wenn ich 
Leute sehe, die einfach die letzten zehn Jahre gar nichts gemacht haben“). Entscheidend ist, 
dass etwas gemacht wurde; es „geht nicht um das Zertifikat“, sondern darum, dass sicht­
bar ist, dass sich die Leute „für gewisse Themen interessieren“ und vermutlich sich engagie­
ren, sich anstrengen, aktiv sind (leider sind die Stellen unverständlich). Weiterbildung 
scheint ein Symbol dafür zu sein, dass jemand motiviert, neugierig und lernfreudig ist 
und auch einmal die eigene „Komfortzone“ verlassen kann:

Also ich merke jetzt einfach, dass ich ein bisschen lang gewartet habe. Dass ich schon 
vorher hätte anfangen sollen mit Weiterbildungen. Eben halt auch durch den ganzen 
Stress mit dem Wechsel und so, ist es irgendwie ein wenig (seufzt)/habe ich es/ist es 
untergegangen. Aber bin jetzt eigentlich motiviert und ich habe auch Lust, um wieder 
etwas Neues machen. Um mich zu erweitern, auf jeden Fall (lacht). Und auch etwas aus 
meiner Komfortzone herauszugehen. Genau. – Frau S., Z. 37–43

Mit Weiterbildungen sollte daher nicht zu lange gewartet bzw. nicht zu lange keine 
gemacht werden. Frau S. scheint sich dessen bewusst zu sein, wie im obigen Inter­
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viewausschnitt deutlich wird. Außerdem ist eine Weiterbildung bzw. ein Abschluss 
wie ein beständiges Gut44, das man nicht mehr verlieren kann:

Grundsätzlich sage ich, ist es immer gut, weiterbilden. Also, immer gut, wenn man etwas 
(in der Tasche?) hat. – Herr E., Z. 107–108

Mit einer Weiterbildung hat die betreffende Person etwas „in der Tasche“, kann Lücken 
im Lebenslauf verhindern (vgl. Frau N., Z. 37–41; Herr M., Z. 362–364; Frau K., 
Z. 248–251) und „gefragter in der Branche“ sein (Herr B., Z. 105):

Und dann ist das halt mit der Zeit immer mehr ein Wunsch geworden, weil ich kann mir 
jetzt nicht vorstellen, vom Beruf wegzugehen. Und wenn man alt werden will auf einem 
Beruf, muss man sich weiterbilden. – Herr B., Z. 95–97

Damit wird die gesellschaftliche Normalitätsvorstellung übernommen, dass es wesent­
lich ist, den Zugang zu Erwerbstätigkeit und erwerbsbezogener Bildung zu behalten, 
keine Lücke im Lebenslauf entstehen zu lassen und sich abzusichern bzw. sich für Ar­
beitgebende attraktiv zu halten. Bei Herrn B. (und an anderer Stelle auch bei Herrn E.) 
lässt sich damit außerdem eine der vier Strategien beobachten, die bei einem Vergleich 
von Maurer- und Automatisierungstechnik-Lernenden in der Schweiz entwickelt wur­
den: die Aufwertung vielversprechender Karriereperspektiven, die mit dem Vorsatz ein­
hergeht, die aktuelle Tätigkeit nicht bis zur Pensionierung auszuüben, da sie irgend­
wann körperlich zu anstrengend werden würde – weshalb es von Vorteil ist, durch eine 
höhere Ausbildung auch Bürotätigkeiten wie Planung oder Verwaltung ausführen zu 
können (Duemmler et  al., 2020, S. 383–384). Auch dies deutet auf ein Bewusstsein für 
gesellschaftliche Mechanismen und Anforderungen, also auf die Kenntnis der Spielre­
geln hin.

Die Spielregeln zeigen sich aber auch anhand eines Bewusstseins für Unterstüt­
zungsstrukturen: Wer die Spielregeln kennt, weiß, welche (und wie) Unterstützungs­
strukturen verfügbar gemacht werden können. Herr M. macht sich digitale Hilfsmittel 
zunutze:

Also ich sage jetzt mal, online einkaufen zum Beispiel auch mit Chat-Funktion. Also jetzt 
zum Beispiel meine Gardinen habe ich mit dem/habe ich online gekauft, aber mit jeman­
dem, der mir/da bin ich mit der Kamera rumgelaufen und habe gesagt, eben wie und was 
brauche ich da, welche Schienen und welche Gleiter brauche ich für weiß nicht was. Dann 
hat sie das mit der Kamera geschaut und gesagt: ‚Ja, das sind die kleinen und ich gebe 
ihnen das noch mit‘ und so. Also ich tu mir das schon zunutze machen, was in dem Sinn 
digitalisiert angeboten wird. – Herr M., Z. 489–496

Das setzt voraus, dass er über gewisse digitale Kompetenzen für die Nutzung von Hilfs­
mitteln verfügt und die Spielregeln diesbezüglich kennt. Bei Herrn L. ist es z. B. der 
Nachteilsausgleich in Form von zusätzlichen Betreuungspersonen für Exkursionen 

44 Das macht ein Bewusstsein für gesellschaftliche Mechanismen deutlich, wie sie Bourdieu in seiner Kapitaltheorie be­
schreibt, bei der Bildung als kulturelles Kapital gilt (Bourdieu, 1983b).
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oder mehr Zeit bei Prüfungen, was den Besuch der Regelschule und den Abschluss der 
Lehre ermöglichte:

Also eben, einerseits ist das wirklich toll gewesen, dass ich überhaupt von Anfang an in die 
Regelschule gehen konnte oder den normalen Kindergarten. Dank Unterstützung von 
Institutionen, die auch Fachpersonen entlastet haben, bei Exkursionen, das ist zum Bei­
spiel sozusagen mal ein Nachteilsausgleich gewesen, um auch Fachpersonen, eben Leh­
rer, Kindergarten und so weiter zu entlasten. Damit ich aber auch den ganz normalen Weg 
gehen konnte. Und in dem Sinn Nachteilsausgleich ist halt gewesen, dass ich länger Zeit 
gehabt habe bei Prüfungen. […] Und das ist zum Glück überall möglich gewesen, den 
Nachteilsausgleich zu beantragen, sowohl während der Ausbildung als auch dann bei den 
Lehrabschlussprüfungen. – Herr L., Z. 296–307

Dabei wird nicht deutlich, wer den Nachteilsausgleich beantragt hat; aber Herr L. oder 
eine seiner Bezugspersonen scheinen die Strukturen und seine Rechte dafür zu ken­
nen. So konnte der Ausgleich beantragt und, wie es scheint, auch erhalten werden. 
Anders ist es bei Herrn T.:

Ja, bei mir war es so. Schulisch und ausbildungsmäßig hat es sehr gehapert. Weil ich hatte 
relativ auch eine mühsame Jugend. Und war zum Teil auch wie nicht fähig, das, Ausbildun­
gen und alles Mögliche, alleine auf mich zu nehmen. Und hatte wie keine Unterstützung 
früher. Aber ja, ich habe mehrere Praktikums gemacht und einfach ausprobiert, was ich 
möchte. Und ja, so Weiterbildung habe ich an sich keine gemacht. Ausbildung habe ich 
zweimal angefangen, als Coiffeur. Aber es hat mir dann irgendwie auch nicht gefallen. Und 
bis jetzt bin ich halt wie ohne Ausbildung. Und jetzt per Zufall einfach noch in das Arbeits­
umfeld geraten, weil ich Kollegen in diesem Umfeld gehabt habe. – Herr T., Z. 22–30

Er hatte keine Unterstützung, vielleicht weil er nicht wusste, wie er sich diese holen 
konnte, und weil ihn niemand dabei unterstützt hat. Es könnte auch sein, dass er (oder 
sein Umfeld) keine Unterstützung wollte. Trotzdem wusste er offenbar als junger Er­
wachsener, wie er Sozialhilfe beziehen konnte:

Dort habe ich meistens, den, wie sagt man dem. Von der Ausgleichskasse einen Teil erhal­
ten, dort (unv., laute Gespräche im Hintergrund #00:06:54–4#) relativ wenig verdient 
habe. Und darum hat dort die Ausgleichskasse, das Sozialamt ausgeholfen. – Herr T.,
Z. 82–85

Interessant ist, dass Herr T. noch weiß, dass ihm „das Sozialamt ausgeholfen“ hat, sich 
aber nicht mehr genau erinnert, wie die finanzielle Unterstützung heißt. Vielleicht hat 
er sie nicht selbst beantragt bzw. nicht selbst beantragen müssen. Womöglich hat eine 
Person geholfen, welche die relevanten Spielregeln kennt.

Frau A. beschreibt, dass die Organisation der Teilnahme an Weiterbildungen mit 
bemerkenswertem Aufwand verbunden war (s. auch 5.3.2, Barrieren):

Das Organisieren, denke ich, ist jetzt in meinem Fall noch eine andere Art äh herausfor­
dernd, weil ich äh die Kurs/also die Referent/innen immer vorinformieren muss, dass ich 
nicht gut sehe und auch die Unterlagen vorher haben muss, damit ich gut mitarbeiten 
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kann und allenfalls auch Assistenz benötige je nachdem. Und da ist es natürlich immer 
eine Organisationsfrage, darf ich die Assistentin mitnehmen, die ich habe, muss sie auch 
irgendeinen Kostenbeitrag bezahlen oder kann sie gratis oder kostenlos dabei sein, also 
meine Assistentin, weil sie nicht am Kurs teilnimmt offiziell äh, muss man noch irgendet­
was anpassen, und da ist natürlich das Problem jetzt, bei den Anpassungen im Studium 
bekomme ich diese Mehrkosten bezahlt, weil das Ausbildung, meine erste Ausbildung ist, 
aber jetzt so bei Weiterbildungen, auf jeden Fall so bei kürzeren, ähm ist das dann nicht 
mehr gewährleistet, dass ich ähm diese Anpassungskosten bekomme, und dann muss 
man ein bisschen kreativ sein. – Frau A., Z. 251–269

Es wird auch deutlich, dass Frau A. die Spielregeln in Bezug auf die Teilnahme an 
erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit kennt und genau weiß, wie sie Unter­
stützungsstrukturen für sich nutzbar machen kann. Sie weiß zugleich auch, dass „man 
ein bisschen kreativ sein“ muss, um zur passenden Unterstützung zu kommen, und es 
nicht selbstverständlich ist, dass sie diese erhält. Die Organisation der Teilnahme ist 
aufwendig und es muss viel vorgängig abgeklärt werden. Bei der Teilnahme im Kurs 
selbst wird eine inklusive Atmosphäre geschätzt, wie es von Herrn F. geschildert wird:

Ja, dass es halt spannend ist, da diese medizinische Massageausbildung. Das war in einer 
Schule gewesen, die gemischt gewesen ist. Also Menschen mit Sehbehinderung und Men­
schen ohne Sehbehinderung, oder. Und das ist halt schon eine andere Atmosphäre, als wenn 
man dann/wie ich jetzt da diese Ausbildung mache. Bin der einzige Mensch, der eine Seh­
behinderung hat und ja, es ist wieder eine andere Energie auch, so in diesem Raum, in der 
Klasse. Und ja, ich finde es aber auch schön, oder. Das heißt nicht, nur weil man eine Seh­
behinderung hat, muss man zum Beispiel in eine Blindenschule oder muss man auch mit 
Gleichberechtigten, also mit Gleichen, also mit Menschen, die auch sehbehindert sind, zu­
sammen die Ausbildung machen. Ich finde das schön, wenn es einfach so gemischt ist, 
wenn man, ja, einfach integriert ist, oder. Und Inklusion hat und Diversität und ja, dass man 
nicht immer irgendwo/. Diese Unterschiede sind spannend, ja. – Herr F., Z. 181–193

Das Wissen um das Vorhandensein von alternativen Zulassungsmöglichkeiten und 
deren Nutzung ist ebenfalls ein Zeichen dafür, die Spielregeln zu kennen. Um ihrem 
Ziel näher zu kommen, macht Frau S. (Z. 114–118) beispielsweise von der Möglichkeit 
Gebrauch, auf alternativem Weg an die Hochschule zu gelangen. Sie will eine Weiter­
bildung absolvieren, um ihr Dossier interessanter zu machen. Frau K. nutzt bei einer 
Weiterbildung ebenfalls die Durchlässigkeit des Bildungssystems:

Vielleicht dort noch zum Sagen, dort habe ich über ein Äquivalenzverfahren mich rein­
schmuggeln müssen, weil ich ja selber nicht Sozialpädagogin bin, und dann habe ich eben 
dort einen Antrag stellen müssen. – Frau K., Z. 432–435

Interessant ist hier, dass Frau K. die Formulierung „reinschmuggeln“ verwendet. Die 
Begrifflichkeit ähnelt dem „Reinmogeln“ (Herr C., Z. 309), welches Herr C. genutzt hat. 
Das „Reinschmuggeln“ wirkt so, als hätte Frau K. etwas Illegales getan, etwas, das 
heimlich geschehen muss. Dies setzt jedoch gute Kenntnisse der Abläufe und Regeln 
voraus, um sich unentdeckt unter die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen zu 
mischen und diese zu hintergehen, um es salopp zu formulieren. Frau K. hat an dieser 
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Weiterbildung teilgenommen, obwohl es für sie bzw. ihre Qualifikation nicht vorgese­
hen war. Entsprechend fühlt sie sich womöglich wie der Wolf im Schafspelz oder wie 
eine Hochstaplerin, ähnlich wie Herr C. im oben genannten Zitat. Das Gefühl der Ille­
galität oder der Hochstapelei wird dadurch unterstrichen, dass Frau K. später im Inter­
view betont, dass sie sich durch eine hohe Anpassungsfähigkeit auszeichnen muss, 
um nicht negativ aufzufallen oder Ausschluss zu erfahren:

Aber was ich einfach als Person mit Behinderung das Gefühl habe, dass es schon SEHR 
viel Anpassungsfähigkeit braucht und sehr viel Aufwand, also Mehraufwand, für dass 
man überhaupt in diesem Prozess drin sein kann und sich auch weiterbilden kann, aus­
bilden kann, und im Umkehrschluss, dass man auch sagen kann, die hohe Anpassungsfä­
higkeit und dieser Mehraufwand führt eben auch dazu, dass ganz viele Leute das nicht 
machen können und nicht machen wollen und nicht die nötige Unterstützung haben oder 
nicht wissen, wie, und durch das großen Ausschluss erfahren im Arbeitsmarkt oder auch 
in der Bildungslandschaft. – Frau K., Z. 484–492

Dieser Interviewausschnitt zeigt, dass einige der interviewten Personen nicht bloß die 
Spielregel kennen, dass lebenslanges Lernen grundlegend ist. Vielmehr wissen sie 
auch, dass sie für die Inklusion eigenverantwortlich, aktiv und anpassungsfähig sein 
und wenn nötig einen Mehraufwand auf sich nehmen müssen (s. auch 5.3.2, Barrie­
ren).

Die Spielregeln in Bezug auf die Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung und 
Erwerbstätigkeit zeigen sich zudem anhand des Bewusstseins für Schlüsselpersonen 
und Netzwerke: Wer die Spielregeln kennt, baut sich ein Netzwerk auf und weiß um die 
Wichtigkeit von Beziehungen zu bestimmten Kontakten und Vorgesetzten. Die Ent­
scheidungsprozesse im Zusammenhang mit Erwerbstätigkeit werden zwar von den be­
fragten Personen meist nicht genauer erklärt, aber es wird sichtbar, dass viele Personen 
jeweils über das Netzwerk gute Angebote erhalten, wie beispielsweise Frau K.:

Und ich glaube, ich bin auch eine neugierige Person. Wenn ich etwas wissen will, dann 
informiere ich mich und eigne mir so Wissen an. Das ist, glaube ich, so eine Kombination 
von vielem. Und auch das Netzwerk. Ich glaube ganz viel/Selber muss man nicht alles 
wissen, sondern man muss einfach immer wissen, wen man fragen kann. Ich glaube, das 
kann ich recht gut. – Frau K., Z. 213–217

Frau K. kennt die Spielregeln diesbezüglich: Demnach weiß sie, wo sie sich informie­
ren kann, eignet sich „so Wissen an“ und betont, dass sie nicht alles selbst wissen muss, 
„sondern man muss einfach immer wissen, wen man fragen kann“. Zu wissen, wo Informa­
tionen und Wissen einholbar sind, ist ein wesentliches Merkmal der Vertrautheit mit 
den Spielregeln.

Herr L. nutzt Schlüsselpersonen in Form einer Fachperson (Jobcoaching der IV; 
hier überschneiden sich Schlüsselperson und Unterstützungsstrukturen, s. Abschnitte 
5.1.1 und 5.1.2), welche ihn nach Abschluss der Ausbildung beim Finden eines Arbeits­
versuches und daraufhin bei einem Brückenarbeitsplatz unterstützt. Ausschlaggebend 
ist dort jedoch die Bereitschaft der Betriebe, entsprechende Arbeitsplätze anzubieten. 
Die Auswahlmöglichkeiten sind dadurch beschränkt (s. auch 5.3.2, Barrieren):
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Ja, es ist halt bei mir eher darum gegangen, wer ist bereit, eben einen Arbeitsversuch bei 
sich durchzuführen. Es ist nicht eher darum gegangen, ich will jetzt in diese Branche, 
sondern eben, wer ist einfach bereit, das anzubieten, und darum habe ich jetzt auch dort 
nicht schon Fachwissen vorweisen müssen, ich habe (unv.) eigentlich alles learning by 
doing gelernt. – Herr L., Z. 163–167

Die Betriebe sind demnach Gatekeeper. Wenn sie die angesprochene Bereitschaft zei­
gen, erwarten die Vorgesetzten in den Betrieben kein bestimmtes Fachwissen oder be­
stimmte Kompetenzen. Für Herrn L. steht auch nicht der Wunsch nach einem Bran­
chenwechsel im Vordergrund, sondern das Bedürfnis, eine Anschlusslösung zu finden. 
Wenn anhand einer Fähigkeitsabklärung durch Dritte bestimmt wird, ob der Zugang 
zu Erwerbstätigkeit und erwerbsbezogener Bildung gewährt wird, dann besteht das Ri­
siko von Diskriminierung (s. auch 5.3.2, Barrieren). Diese Abhängigkeit von der Bereit­
schaft bzw. der Einschätzung anderer respektive der Betriebe bzw. Arbeitgebenden als 
Gatekeeper (die bestimmen, wer mitspielen darf) kann unter anderem auch Angst aus-
lösen:

Und ich merke auch, ich habe keine Chance auf dem Arbeitsmarkt. Die einzige Chance, 
zu einer Stelle zu kommen, ist, wenn ich Leute kenne. Sonst wird meine Bewerbung ja gar 
nicht angeschaut. Und das ist natürlich auch/das macht mir manchmal auch ein bisschen 
Angst so, wenn ich in die Zukunft schaue. Was (lacht) wird aus mir noch oder eben auch 
nicht. Das ist wirklich massiv und ich habe auch das Gefühl, das hat sich extrem verändert 
in den letzten Jahren. – Frau K., Z. 169–174

Frau K. erzählt von der Angst vor der Zukunft, obwohl sie immer wieder durch ihr 
Netzwerk Stellenangebote erhält. Dieser Umstand liegt darin begründet, dass sie die 
Erfahrung gemacht hat, dass ihre Ausbildung eine sekundäre Rolle spielt. Ähnliches 
schildert Herr L.:

I: Welche Rolle hat ihre Ausbildung gespielt? #00:16:48–1#/B: Ja, bei der Stelle wahr­
scheinlich eine kleine. Also bei dieser Stelle, die ich jetzt habe, hat man ja eigentlich je­
manden mit Hochschulabschluss gesucht und eben, mein Dossier wurde nur angeschaut, 
weil ich jemanden gekannt habe, der die Chefin gekannt hat. Der hat ihr gesagt: ‚Schau dir 
bitte dieses Dossier an.‘ Und nur so wurde ich eingeladen. Und mein Ding ist immer, 
wenn ich/wenn man eben nur meine Papiere sieht, dann werde ich nicht eingeladen, und 
wenn man mich einlädt, dann bekomme ich eigentlich zu 95 % den Job. Und ja, ich 
glaube, da überzeugt aber dann auch die persönliche Begegnung, sodass ich wie diese 
fehlende Ausbildung kompensieren konnte. – Frau K., Z. 218–227

Die Spielregeln in Bezug auf die Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung und Er­
werbstätigkeit zeigen sich auch im Bewusstsein für Entscheidungs- und Bewältigungs­
strategien an den Übergängen: Kennen die Personen die Spielregeln, hilft das bei 
Übergängen, bei denen Entscheidungen getroffen, Barrieren überwunden oder geöff­
net und Stellen gefunden werden müssen. Bei Letzterem ist es notwendig, die Spiel-
regeln der eigenen Branche zu kennen (Herr T.: WB in Branche nicht üblich, 
Z. 170–178). Wer mit den Spielregeln vertraut ist, kann Bewältigungs- und Entschei­
dungsstrategien bei Übergängen gezielt und differenziert einsetzen und nutzen. Frau 
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K. hatte beispielsweise lange Zeit aus Angst, aber auch weil sie die Zulassungsbedin­
gungen nicht erfüllte (diese zu kennen ist eine Form von Spielregeln kennen), keine 
Weiterbildung absolviert und wurde dann von ihrem Vorgesetzten dazu aufgefordert:

Ja, vielleicht bei der ersten Weiterbildung, das war [Kursbezeichnung], dass mein damali­
ger Chef gesagt hat, ich müsse eine Weiterbildung machen, weil ich habe nach der Ausbil­
dung lange gearbeitet und sicher fast sechs Jahre keine Weiterbildung gemacht. Und ich 
hatte solche Angst, ich hatte wirklich solche Angst, wieder etwas machen zu müssen, und 
habe mich recht lange auch dagegen gewehrt. Und dann einmal habe ich mich dann eben 
für diesen Fachkurs angemeldet. Was dort auch noch war, ich habe/für viele Weiterbildun­
gen war ich gar nicht zugelassen, weil man eben entweder eine höhere Ausbildung ge­
braucht hat oder ein Mindestalter oder eine Anzahl Berufserfahrung, und das habe ich ja 
mit anfangs 20 noch gar nicht gehabt. Und dieser Fachkurs war wie die erste Möglichkeit, 
überhaupt etwas zu machen. Und dann habe ich eben diese Weiterbildung gemacht und 
das hat mich so begeistert. Ich war einfach so Feuer und Flamme dann für Weiterbildun­
gen, (lacht) dass ich ab diesem Zeitpunkt am liebsten jedes Jahr etwas gemacht hätte. Das 
war wie für mich so ein Schlüsselerlebnis, so dieses sich schon vor etwas sperren und 
dann total begeistert sein und mehr von dem zu wollen. – Frau K., Z. 330–346

Frau K. konnte ihre Angst überwinden und die Möglichkeit zur Weiterbildung nutzen. 
Die Angst kann ebenfalls als Hinweis dafür gedeutet werden, dass Frau K. die Spielre­
geln kennt. Falls sie Angst davor hatte, die Anforderungen nicht zu erfüllen, zeigt es, 
dass sie ein Bewusstsein für diese und die damit einhergehenden Barrieren hat, bei­
spielsweise bezüglich der Befürchtung vor Diskriminierung oder fehlender Sensibili­
tät für Menschen mit Behinderungen (s. auch 5.3.2, Barrieren). Sie selbst sagt jedoch 
nur: „ich hatte wirklich solche Angst, wieder etwas machen zu müssen.“ Wie bereits mehr­
mals ausgeführt, hatte Herr T. keine Unterstützung und nutzte kaum Ressourcen 
beim Übergang von der Schule in die Erstausbildung bzw. in die Erwerbstätigkeit 
(Z. 22–29) und es schien, als würde er die Spielregeln noch nicht kennen:

Ja, bei mir war es so. Schulisch und ausbildungsmäßig hat es sehr gehapert. Weil ich hatte 
relativ auch eine mühsame Jugend. Und war zum Teil auch wie nicht fähig, das, Ausbil­
dungen und alles Mögliche, alleine auf mich zu nehmen. Und hatte wie keine Unterstüt­
zung früher. Aber ja, ich habe mehrere Praktikums gemacht und einfach ausprobiert, was 
ich möchte. Und ja, so Weiterbildung habe ich an sich keine gemacht. Ausbildung habe 
ich zweimal angefangen, als Coiffeur. Aber es hat mir dann irgendwie auch nicht gefallen. 
Und bis jetzt bin ich halt wie ohne Ausbildung. Und jetzt per Zufall einfach noch in das 
Arbeitsumfeld geraten, weil ich Kollegen in diesem Umfeld gehabt habe. Und habe eine 
Piercer-Ausbildung mal gemacht. […]. Ich habe geplant, möglichst lange in dem Geschäft 
zu sein, in dem ich jetzt bin. Weil ja, sind auch gute Kollegen von mir, das Umfeld passt 
mir. Habe Freude daran, was ich mache, und kann offen miteinander reden. (…)/I: Für 
Ihren Job/Aber zukunftsmäßig habe ich eigentlich (nichts? unv., laute Gespräche im Hin­
tergrund #00:03:14–3#) geplant. – Herr T., Z. 22–41

Auch hatte er zum damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich keine Bezugsperson im sozia­
len Umfeld, die die Spielregeln stellvertretend für ihn kannte. Wenn er sich in der Zwi­
schenzeit einige Spielregeln aneignete, war es ihm jedoch nicht bewusst („per Zufall 
noch in das Arbeitsumfeld hineingeraten“). Herr T. erlebt damit Zugehörigkeit, vertraut 
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seinem Umfeld („sind auch gute Kollegen von mir, das Umfeld passt mir“) und möchte 
„möglichst lange in dem Geschäft“ bleiben, sodass er keine weiteren konkreten Zukunfts­
pläne macht. Anders ist es bei Herrn E., der vorausschauend seine Zukunft plant und 
Überlegungen zum optimalen Zeitpunkt von Aus- und Weiterbildungen anstellt:

Und mit dem Beruf, den ich halt mache, als Gärtner, muss man halt auch körperlich und 
alles ein wenig überlegen, wie lange kann man das noch machen. Weil ich denke, bis 65 
wird es schwierig, dass man immer draußen körperlich arbeitet. Und dann denke ich, 
machst du besser jetzt eine Weiterbildung, wenn du noch jung bist, wenn man noch Zeit 
hat auch. Wenn man noch nicht/keine Familie hat, auf die du schauen musst und oder 
keine Kinder und so. Und durch das, denke ich, ist es sicher jetzt der bessere Zeitpunkt als 
später. Ja. Und eigentlich kann ich immer noch, wenn ich diese Ausbildung habe, immer 
noch sagen, ja, dass ich ein paar Jahre draußen arbeite und erst dann ins Büro wechsle. 
Aber wenn ich diese Ausbildung habe, dann habe ich sicher jetzt mal etwas in der Tasche, 
worauf ich auch aufbauen kann. Und auch mit dieser HF kannst du immer noch auch 
studieren gehen, sonst irgendwie, oder Fachhochschule. Von dem her ist es sicher mal ein 
gutes Fundament, dann. – Herr E., Z. 108–120

Herr E. ist bestrebt, gute Voraussetzungen für die Zukunft zu schaffen – „etwas in der 
Tasche“ zu haben, damit er später gut gerüstet ist und alternative Möglichkeiten hat (so 
hat er etwas, worauf er „aufbauen kann“, ein „gutes Fundament“). Möglicherweise sind 
damit auch eine gewisse Unabhängigkeit und Wahlfreiheit verbunden. Diese Überle­
gungen verdeutlichen nebst dem Bewusstsein für gesellschaftliche Mechanismen und 
Anforderungen einen weiteren Aspekt der Kategorie Spielregeln kennen, indem deutlich 
wird, dass Bewältigungs- und Entscheidungsstrategien angewendet werden müssen. 
Das zeigt sich auch am Übergang vom Gymnasium in das Studium bei Frau A (Z. 35–87, 
s. Abschnitt 5.2.1, Entscheidungsstrategien). Frau A. meistert diesen Übergang, indem 
sie gezielt Unterstützungsstrukturen, Schlüsselpersonen und Informationsressourcen 
nutzt, sich mit nächsten Schritten, alternativen Plänen und potenziellen Risiken aus­
einandersetzt sowie möglichst viele unkontrollierbare Faktoren antizipiert und analy­
siert. Herr J. hat aus einer komfortablen, sicheren Situation heraus eine herausfor­
dernde Weiterbildung in Angriff genommen; diese wurde ihm aus dem professionel­
len Umfeld empfohlen und von der Arbeitgeberin finanziell unterstützt. So hatte er 
zuerst eine Sicherheit, bevor er sich für die WB entschieden hat. Es kann aber auch das 
Gegenteil der Fall sein, nämlich dass die Weiterbildung als Sicherheit genutzt wird, 
wenn sich die betreffende Person an einem unsicheren Übergang (hier von der Selbst­
ständigkeit in einen neuen Job) befindet und diesen überbrücken und sich aktuell hal­
ten will:

Ich bin damals so aus der Selbstständigkeit raus und suchte eigentlich einen neuen Job. 
Und (…) habe nachher im Rahmen von dem, habe ich nachher die Weiterbildung angefan­
gen. [Name der Weiterbildung]. So im Sinn von, ich mache dann noch etwas. Aber auch 
weil es mich interessiert hat, und dort habe ich wirklich auch/Das war ja dann trotzdem 
fast acht Jahre, nachdem ich aufgehört hatte, Wirtschaft zu studieren, war das. – Herr M., 
Z. 362–367
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Das zeigt, dass die Person die Konsequenzen antizipiert und die Spielregeln kennt – 
nämlich dass es sinnvoll ist, während der Zeit der Jobsuche den Zugang nicht zu ver­
lieren, also durch die Weiterbildung am Ball zu bleiben und keine Lücke im Lebenslauf 
entstehen zu lassen. Ähnlich haben es Frau N. (Z. 37–41) und Frau K. (Z. 248–251) ge­
macht und eine Weiterbildung als Überbrückung zwischen zwei Stellen genutzt. Ver­
gleichbar ist ebenfalls die Situation von Herrn L., der einen „Lückenbüsser“-Job an­
nimmt, während er auf Stellensuche ist, was sein Bewusstsein für Zugänge und 
Übergänge deutlich macht.

Alle diese Aspekte erleichtern es Menschen (mit Behinderungen), erwerbstätig zu 
sein und auch zu bleiben sowie an erwerbsbezogener Bildung teilzunehmen. Aller­
dings ist damit auch ein Dilemma oder Paradox verbunden: Wenn die Spielregeln in 
Bezug auf die Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit bekannt 
sind, ist es leichter, sich Zugang zu verschaffen bzw. diesen zu behalten; aber um sie 
kennenlernen zu können, muss bereits Zugang bestehen (z. B. zu Schulbildung, Aus­
bildung, Erwerbstätigkeit und erwerbsbezogener Bildung oder zu einem entsprechen­
den Umfeld). Die Kategorie Spielregeln kennen ist die Kernkategorie, weil sie bei jeder 
anderen Kategorie bestimmt bzw. beeinflusst, wie gezielt die jeweiligen Elemente ein­
gesetzt oder aktiviert werden.

Die Kategorie Spielregeln kennen ist also die Kernkategorie der in diesem Kapitel 
vorgestellten gegenstandsverankerten Theorie. Sie spiegelt sich in verinnerlichten, 
normativen gesellschaftlichen Erwartungen und im Bewusstsein für Zugänge und 
Übergänge bezüglich Bildungs- und Erwerbssystem sowie die damit verbundenen ex­
klusiven Strukturen wider. Außerdem zeigt sie sich in implizitem und explizitem (Er­
fahrungs-)Wissen über soziale Handlungsnormen im Hinblick auf erwerbsbezogene 
Bildung und Erwerbstätigkeit, beispielsweise im Umgang mit Schlüsselpersonen oder 
Unterstützungsstrukturen sowie in der Anwendung von Entscheidungs- und Bewälti­
gungsstrategien. Eine weitere Eigenschaft der Kategorie Spielregeln ist implizites oder 
explizites (Erfahrungs-)Wissen um individuelle Präferenzen hinsichtlich erwerbsbezo­
gener Bildung und Erwerbstätigkeit, das im Bewusstsein für eigene Interessen und 
Pläne sowie deren Abgleich mit strukturellen Faktoren (Anforderungen, Spielräume) 
deutlich wird.

Das Spektrum der Ausprägungen dieser Eigenschaften reicht von der Dimension 
Spielregeln nicht kennen bis zur Dimension Spielregeln explizit kennen (s. Tabelle  14). Die 
Dimension Spielregeln explizit kennen zeigt sich darin, dass einige Personen diese aus­
drücklich ansprechen, wobei es dann die Möglichkeiten gibt, sich proaktiv danach zu 
richten, diese hinzunehmen bzw. sich daran zu halten oder sich ihnen zu widersetzen. 
Bei der Dimension Spielregeln implizit kennen werden diese nicht direkt genannt, aber 
so umschrieben, dass der Eindruck entsteht, die Person würde instinktiv danach han­
deln („Zufall“ oder „Glück“) oder das Gefühl haben, sie zu hintergehen („reinschmug­
geln“, „reinmogeln“). Dies ist die in den Interviews am häufigsten beobachtbare Di­
mension. Oft wird aber auch der Eindruck erweckt, nicht die Person selbst, aber ihr 
Umfeld kennt die Spielregeln gut und unterstützt die Person, sodass diese die Spielre­
geln gar nicht selbst kennen muss oder deren Kenntnis nach und nach übernimmt. 
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Die Abwesenheit der Eigenschaft, also die Dimension Spielregeln nicht kennen, wurde 
im Sinne der Vollständigkeit ergänzt und ist teilweise am Beginn der Erwerbs- und 
Bildungsbiografien feststellbar. Sie kann jedoch im untersuchten Datenmaterial weni­
ger direkt beobachtet oder rekonstruiert werden und ist noch stärker als die anderen 
Dimensionen ein Produkt von Interpretation.

Tabelle 14: Kernkategorie „Spielregeln (nicht) kennen“

Katego­
rie

Eigenschaften Dimensionen

Spiel-
regeln

Bewusstsein für Zugänge, 
Übergänge; exklusive Struktu­
ren; implizites oder explizites 
(Erfahrungs-)Wissen über ge­
sellschaftliche Prozesse und 
Mechanismen in Bezug auf 
die Teilnahme an erwerbsbe­
zogener Bildung und Erwerbs­
tätigkeit

Spiel-
regeln 
nicht 

kennen

Umfeld 
kennt 
Spiel-
regeln

Spielregeln impli­
zit kennen (und 

eher instinktiv da­
nach handeln, z. B. 
zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort 

sein, oder das Ge­
fühl haben, sie zu 

hintergehen)

Spielregeln 
explizit ken­

nen (und sich 
entsprechend 
daran halten 

oder sich 
ihnen wider-

setzen)

Bewusstsein für Schlüsselper­
sonen, Unterstützungsstruk­
turen; Entscheidungs- und 
Bewältigungsstrategien; im­
plizites oder explizites (Erfah­
rungs-)Wissen über soziale 
Handlungsnormen in Bezug 
auf die Teilnahme an erwerbs­
bezogener Bildung und Er­
werbstätigkeit

Bewusstsein für eigene Inte­
ressen und Pläne, Abgleich 
eigener Pläne mit Anforderun­
gen und Spielräumen; implizi­
tes oder explizites (Erfah­
rungs-)Wissen um 
individuelle Präferenzen in 
Bezug auf die Teilnahme an 
erwerbsbezogener Bildung 
und Erwerbstätigkeit

Zusammenfassende Erkenntnisse führen zum gegenstandsverankerten Modell
Auf einer abstrakteren Ebene und auf die zentralen Aspekte verdichtet, sind folgende 
Erkenntnisse zentral: Zu erwerbsbezogener Bildung sowie Erwerbstätigkeit müssen 
Personen Zugang erhalten oder sich verschaffen. In diesen Handlungsfeldern können 
Spielregeln kennengelernt und angeeignet werden. Die Erstausbildung ist meistens 
die erste genutzte Form erwerbsbezogener Bildung im Lebenslauf eines Menschen 
und gilt als notwendige Voraussetzung für den Eintritt in das Erwerbsleben sowie da­
für, sich später weiterbilden zu können. Es bestehen Unterschiede darin, welche Mög­
lichkeiten bzw. Wünsche bei der Entscheidung zur Erstausbildung zur Auswahl stan­
den, wer den Prozess unterstützt hat (Schlüsselpersonen) und welche Entscheidungs- 
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und Bewältigungsstrategien genutzt wurden. Die Erstausbildung ist jedoch keine 
hinreichende Bedingung, weil einige Personen auch ohne Abschluss den Einstieg in 
die Erwerbstätigkeit vollziehen (über Schlüsselpersonen) und sich trotzdem weiterbil­
den. Der Zugang zu Weiterbildung wird primär über die Erwerbstätigkeit geregelt, da 
ihre Finanzierung oftmals durch Arbeitgebende und die Teilnahme durch Vorgesetzte 
unterstützt wird und Berufserfahrung zugleich eine Zulassungsbedingung sein kann. 
Sekundär wird der Zugang über Abschlüsse der Erstausbildung als Zulassungsbedin­
gung geregelt.

Menschen mit Beeinträchtigung gestalten ihre Teilnahme an erwerbsbezogener 
Bildung und Erwerbstätigkeit, indem sie Zugang hierzu erhalten, sich verschaffen und 
an Übergängen behalten. Zugang erhalten und verschaffen sie sich durch Schlüssel­
personen und Unterstützungsstrukturen. Da an den Übergängen das Risiko besteht, 
den Zugang wieder zu verlieren, sind diese besonders bedeutsam. Um Übergänge ge­
schehen zu lassen und sie zu meistern, werden Entscheidungs- und Bewältigungsstra­
tegien eingesetzt. Dafür ist eine bestimmte Form von Wissen notwendig: Wenn Men­
schen mit Beeinträchtigung die Spielregeln kennen, können sie Schlüsselpersonen, 
Unterstützungsstrukturen, Entscheidungs- und Bewältigungsstrategien gezielt aktivie­
ren. Dabei besteht ein Paradox: Wer die Spielregeln kennt, kann sich besser Zugang 
verschaffen; aber um sie kennenlernen zu können, muss Zugang bestehen. Die Spiel­
regeln können vermutlich ein Stück weit auch übernommen werden, wenn kein Zu­
gang, jedoch mit anderen Menschen Kontakt besteht, die diesen Zugang haben und 
die Spielregeln kennen. Behinderung (Beeinträchtigung und Barrieren) wird an Über­
gängen – in die Erstausbildung, bei Stellenwechseln und/oder auch bei der Organisa­
tion der Weiterbildungsteilnahme – relevant gesetzt (s. Abschnitt 5.3.1). Diese Erkennt­
nisse lassen sich übersichtlich und modellhaft wie folgt darstellen:

Spielregeln

Schlüsselpersonen

Unterstützungsstrukturen Bewältigungsstrategien

Entscheidungsstrategien

Zugänge
erhalten – sich verschaffen

Spielregeln

Übergänge
geschehen lassen – meistern 

Abbildung 12: Gegenstandsverankertes Modell
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Abbildung 13: Gegenstandsverankertes Modell mit aktivierter Kernkategorie

Die folgenden Tabellen bieten einen abschließenden Überblick über die einzelnen Ka­
tegorien im Zusammenhang mit den Ausprägungen der Kernkategorie:

Tabelle 15: Übersicht Kategorien „Unterstützungsstrukturen“ und „Schlüsselpersonen“ im Zusammenhang 
mit Kernkategorie

Kategorie Eigenschaften Dimensionen

Unterstützungs
strukturen

für Regelschul­
abschluss keine Themati­

sierung; nicht 
genutzt oder 
keine vorhan­

den, aber 
auch nicht ge­
wünscht; zu 
selbstver-
ständlich

keine vorhan­
den bzw. nicht 
nutzbar, ob­

wohl ge­
wünscht

grundsätzlich 
vorhanden, 

nutzbar bzw. 
wird genutzt

grundsätzlich 
vorhanden, 

nutzbar; wird 
aktiv genutzt 
und verfügbar 

gemacht

für Erstaus-
bildung

für Übergang 
von Erstausbil­
dung in Er­
werbstätigkeit 
und für Er­
werbstätigkeit

Schlüssel-
personen

Vermittlung 
von Arbeits-
stellen keine Themati­

sierung; zu 
selbstverständ­
lich; nicht vor­

handen; …

erhalten und 
umsetzen

erhalten und 
ablehnen

aktiv nutzen 
und heran-

ziehen
Unterstützung 
der Teilnahme 
an erwerbsbe­
zogener Bil­
dung

Spielregeln Ausprägungen 
Kernkategorie Person und Umfeld ken­

nen Spielregeln nicht; 
nur Umfeld kennt Spiel­

regeln; oder unklar

Umfeld kennt 
Spielregeln 
oder Person 

kennt Spielre­
geln implizit

Person kennt 
Spielregeln explizit
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Tabelle 16: Übersicht Kategorie „Entscheidungsstrategien“ im Zusammenhang mit Kernkategorie

Kategorie Eigenschaften Dimensionen

Entscheidungs-
strategien

Informations­
ressourcen

Informationen 
einholen und 
recherchieren

sich mit 
anderen 

austauschen

Beratung und 
Auskunft 
einholen

Erfahrungen 
sammeln

Intensität
spontan und 

intuitiv

in Absprache/
Austausch mit 

anderen

auf Grundlage 
von Informa­
tionen, nach 

Abwägen

analytisch, 
gezielt

Dauer „stressen“ sich Zeit 
lassen sich Zeit nehmen

Konsequenzen 
antizipieren kaum

Hinweise dazu 
von anderen 

erhalten; 
abklären

Risiken antizipieren, 
Plan B erstellen

Spielregeln Ausprägungen 
Kernkategorie Person und Umfeld 

kennen Spielregeln 
nicht; nur Umfeld kennt 
Spielregeln; oder unklar

Umfeld kennt 
Spielregeln 
oder Person 

kennt Spielre­
geln implizit

Person kennt 
Spielregeln explizit

Tabelle 17: Übersicht Kategorie „Bewältigungsstrategien“ im Zusammenhang mit Kernkategorie

Kategorie Eigenschaften Dimensionen

Bewältigungs-
strategien

Umgang mit 
unkontrollier­
baren Faktoren

anderen überlassen innehalten 
und anvisieren

gezielt und konkret 
planen

Umgang mit 
getroffenen 
Entscheidun­
gen

abbrechen; bereuen

durchziehen, 
kämpfen; 

nicht ideal, 
aber adäquat

abschließen; gute 
Grundlage schaffen

Bewältigung 
von Barrieren, 
die in Wechsel­
wirkung mit Be­
einträchtigung 
stehen

begrenzte 
(Kenntnis der) 
Optionen für 

die Erstausbil­
dung haben

Fremdbestim­
mung und 

Diskriminie­
rungsbefürch­
tungen ausge­

setzt sein

Mehraufwand 
bzw. Anpas­

sungsfähigkeit 
auf sich 
nehmen

Barrierefreiheit 
nicht selbstver­

ständlich vo­
raussetzen 

können

Spielregeln Ausprägungen 
Kernkategorie

Person und 
Umfeld kennen 

Spielregeln 
nicht; nur Um­

feld kennt Spiel­
regeln; oder 

unklar

Umfeld kennt Spielregeln 
oder Person kennt Spielregeln 

implizit

Person kennt 
Spielregeln 

explizit
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6 Diskussion

Dieses Schlusskapitel startet mit einer Synthese der zentralen Konzepte und Ergebnisse 
der vorliegenden Arbeit. Danach erfolgt die theoretische Einordnung der Ergebnisse in 
die im zweiten Kapitel vorgestellten Konzepte sowie ihre Einbettung in bestehende For­
schungserkenntnisse. Außerdem werden Rückbezüge auf den eingangs dargestellten 
Forschungsstand und die Ausgangslage der Arbeit vollzogen. Daraufhin folgen refle­
xive, ausblickende sowie abschließende Überlegungen, beispielsweise zu möglichen 
theoretischen Anschlüssen oder Forschungsperspektiven.

6.1 Synthese

In der folgenden Synthese werden die theoretischen Konzepte, der Forschungsstand 
sowie die Methodik und Ergebnisse der vorliegenden Arbeit verdichtet zusammenge­
fasst und zusammengeführt, um die darauffolgende theoretische Einordnung und Ein­
bettung in bestehende Forschungserkenntnisse vorzubereiten.

6.1.1 Theoretische Konzepte
In dieser Arbeit wurde die subjektive Perspektive von Menschen mit Beeinträchtigun­
gen ins Zentrum gestellt, was auf verschiedenen Ebenen begründet wurde: auf der in­
dividuellen Ebene anhand der Disability Studies (Abschnitt 2.2), der erwerbsbezoge­
nen Bildung und der Inklusion (subjektive Zugehörigkeit), auf bildungstheoretischer 
Ebene mit dem Konzept der erwerbsbezogenen Bildung (Abschnitt 2.1.1) und auf ge­
sellschaftlicher Ebene mit demjenigen der Inklusion und der Bezugnahme auf die 
Menschenrechte (Abschnitt 2.3.2).

Behinderung wurde als Differenz- und Analysekategorie eingeführt, die verschie­
denen Behinderungsmodelle als heuristische Instrumente. Dabei wurde festgestellt, 
dass schweizerische Gesetze und statistische Erhebungsinstrumente zwar bio-psycho-
soziale Aspekte betonen, jedoch auf einem individuellen, medizinischen Verständnis 
von Behinderung basieren. So werden Beeinträchtigungen vereinfacht und verkürzt 
als Gesundheitsprobleme erfasst, was bei der Bezugnahme auf die Daten des Bundes­
amtes für Statistik beachtet werden muss.

Behinderung wurde in der vorliegenden Arbeit als Differenz- und Analysekatego­
rie definiert und es wurde ein mehrperspektivisches Behinderungsverständnis entwi­
ckelt. Dieses gründet auf dem sozialen Modell, welches die analytische Trennung der 
körperlichen und gesellschaftlichen bzw. sozialen Ebene ermöglicht. Es wurde die 
Frage untersucht, wie Menschen mit Beeinträchtigungen ihre Teilnahme an erwerbsbe­
zogener Bildung und Erwerbstätigkeit gestalten. Mit der Auswahl der Interviewteil­
nehmenden aufgrund des Kriteriums einer Beeinträchtigung (Diagnose) wird dieses 



wissentlich rekonstruiert, da Barrieren nicht gleichzeitig untersucht und dekonstruiert 
werden können. Mit dem Verfolgen dieses „strategischen Essentialismus“ (Boger, 2017) 
und der Positionierung auf der Linie EN à non-D (s. Abschnitt 2.3.2.5) wurde bewusst 
darauf verzichtet, die sozial konstruierten Aspekte von Beeinträchtigungen und diejeni­
gen von Barrieren zu dekonstruieren. Das kulturelle Modell ist also nur als reflexive 
Hintergrundfolie für eine kritische Sichtweise auf die Konstruktion von Behinderung 
und gesellschaftlichen Normalitätsvorstellungen wirksam (s. Abschnitt  6.4).

Das Konzept der erwerbsbezogenen Bildung legitimiert den Fokus auf die Sub­
jektperspektive unter anderem dadurch, dass es einer subjektiven Einschätzung unter­
liegt, ob ein Bildungsangebot aus erwerbsbezogenen Gründen bzw. für die aktuelle 
oder eine zukünftige Erwerbstätigkeit absolviert wird. Dem Konzept liegt ein subjekt­
orientiertes Bildungsverständnis zugrunde, das sich nicht nur auf die Erwerbstätigkeit, 
sondern auch auf Subjektivierung und Handlungsfähigkeit ausrichtet. Erwerbsbezo­
gene Bildung bringt die Bedeutung der Erwerbstätigkeit für den Menschen zum Aus­
druck, die essenzielle Funktionen auf unterschiedlichen Ebenen erfüllt. In dieser Ar­
beit wurde insbesondere bei der Schilderung des Forschungsstandes der Schwerpunkt 
auf die beiden Formen erwerbsbezogener Bildung – berufliche Grundbildung und Wei­
terbildung – gelegt. Der Fokus auf die Weiterbildung ist durch deren steigende gesell­
schaftliche und subjektive Relevanz sowie durch die Randständigkeit des Themas in 
der Forschung – insbesondere in Verbindung mit Behinderung – begründet. Weiterbil­
dung als Aspekt des lebenslangen Lernens wird nicht nur als Investition in auf dem 
Arbeitsmarkt verwertbares Kapital, sondern vor allem auch als Erweiterung der eige­
nen Gestaltungs- und Handlungsfähigkeit und sozialen Zugehörigkeit betrachtet. Der 
Fokus auf die berufliche Grundbildung beruht auf deren Beliebtheit in der Schweiz 
(auch die Mehrheit der interviewten Personen hat eine berufliche Grundbildung be­
gonnen) und der Relevanz eines qualifizierenden Abschlusses für das weitere Erwerbs­
leben. Außerdem sind bereits die Forschungsergebnisse zur beruflichen Grundbil­
dung und Weiterbildung mit Behinderung in der Schweiz dünn gesät; noch dünner ist 
es bei Studien zu Hochschulbildung und höherer Berufsbildung.

Die in dieser Arbeit verwendete Definition von Inklusion umfasst einen Aspekt, 
der in erster Linie subjektiver Beurteilung unterliegt (persönliche Zugehörigkeit). Die 
Umsetzung von Inklusion setzt außerdem einen subjektorientierten und auf lebens­
langes Lernen ausgerichteten Bildungsbegriff voraus, was mit dem Konzept der er­
werbsbezogenen Bildung eingelöst wird. Die Anerkennung der Funktionen von Bil­
dung und Erwerbstätigkeit für den Menschen ist elementar, um den Ausschluss 
daraus aufgrund bestimmter Merkmale als Behinderung wahrzunehmen.

6.1.2 Forschungsstand
Jugendliche mit tiefem Bildungskapital (wie Sonderschulabschlüsse, Praktische Ausbil­
dungen oder Berufsatteste) sind im Prozess der Berufsfindung benachteiligt, weil Un­
gleichheiten an Übergängen reproduziert werden. Junge Menschen mit tiefem Bil­
dungskapital und Beeinträchtigungen haben weniger Auswahlmöglichkeiten und 
weniger Chancen auf dem Lehrstellenmarkt. Jugendliche mit Beeinträchtigungen kön­
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nen aber auch über ein hohes Bildungskapital verfügen und beispielsweise einen Schul­
abschluss mit erweiterten Ansprüchen, die gymnasiale Maturität, eine EFZ-Ausbil­
dung, ein Hochschulstudium oder einen Abschluss der höheren Berufsbildung 
absolvieren. Beispiele dafür sind unter den Interviewpartner*innen dieser Arbeit zu 
finden. Dennoch bleiben auch für Menschen mit Beeinträchtigungen und hohem Bil­
dungskapital Hürden beim Einstieg oder Verbleib in der Erwerbstätigkeit oder bei der 
Nutzung weiterer erwerbsbezogener Bildung bestehen. Das Weiterbildungssystem in 
der Schweiz setzt nämlich die separative „institutionelle Logik“ (Mejeh & Powell, 2018) 
der obligatorischen Schule fort und es gibt nach wie vor viele Barrieren, auch im Ver­
ständnis von Inklusion. Weiterbildungsteilnahme steht u. a. mit soziodemografischen 
Merkmalen im Zusammenhang, insbesondere mit Merkmalen der Erwerbstätigkeit 
und der Höhe der Bildungsabschlüsse: Je höher die Erwerbstätigkeit und der Bildungs­
stand einzustufen sind, desto weiterbildungsaktiver sind die Personen. Menschen mit 
Beeinträchtigungen sind bei der Erwerbstätigkeit und bei höheren Bildungsabschlüs­
sen weniger häufig vertreten und potenziell ausgeschlossen; daher ist eine niedrigere 
Beteiligung bzw. Teilnahmequote zumindest statistisch erwartungsgemäß. Diese so­
ziodemografischen Merkmale können zusammen mit soziokulturellen Faktoren solche 
strukturellen Ungleichheiten aufzeigen, jedoch die (Nicht-)Teilnahme an Bildungsan­
geboten nicht erklären. Sie dienen damit als Indikatoren für Lebenslagen und Lebens­
situationen. Menschen mit Beeinträchtigungen sind eine heterogene Gruppe, haben 
jedoch die „Lebenslage mit Exklusionsrisiko“ (Weisser, 2005) gemeinsam und sind in 
den verschiedenen strukturell benachteiligten Gruppen von Nichtteilnehmenden über­
vertreten. In dieser Arbeit wurden daher Menschen befragt, die trotz dieses Exklusions­
risikos und der möglichen Benachteiligung an erwerbsbezogener Bildung teilnehmen 
und erwerbstätig sind.

Kontextbedingungen wie das Weiterbildungssystem, die Bildungs- und Arbeits­
marktpolitik, Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen, Weiterbildungsange­
bote, der Arbeitsplatz, betriebliche bzw. berufliche Normen und Haltungen zu Weiter-
bildung sowie der soziale Kontext begünstigen oder behindern eine Weiterbildungsteil­
nahme. Subjektiv wird eine (Nicht-)Teilnahme vor allem mit erwerbsbezogener 
Notwendigkeit, Machbarkeit bzw. Gelegenheit oder Nützlichkeit zum Erreichen von in­
dividuellen Zielen und Bedürfnissen begründet (Wenger & Kraus, eingereicht).

6.1.3 Methode und Ergebnisse
In dieser Arbeit wurde die Fragestellung untersucht, wie Menschen mit Beeinträchti­
gungen ihre Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit gestalten. 
Die Datenerhebung fand im Rahmen des GoCC-Projekts statt und es wurde eine Aus­
wahl an dort erhobenen Interviewdaten analysiert. Um das Zusammenspiel von subjek­
tiven Handlungen und Prozessen sowie gesellschaftlich-situativen Bedingungen und 
Barrieren untersuchen zu können, wurde für die Auswertung die Grounded Theory 
(Strauss & Corbin, 1996) verwendet. Zur Beantwortung der Fragestellung wurde ein 
gegenstandsverankertes Modell entwickelt. Dieses zeigt auf, dass Menschen mit Beein­
trächtigungen ihre Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit ge­
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stalten, indem sie Zugang erhalten oder sich diesen verschaffen und Übergänge geschehen 
lassen oder diese meistern. Sie erhalten oder verschaffen sich Zugang zu erwerbsbezoge­
ner Bildung und Erwerbstätigkeit mittels Unterstützungsstrukturen (Abschnitt 5.1.1) 
und Schlüsselpersonen (Abschnitt 5.1.2). Sie lassen Übergänge geschehen oder meis­
tern sie durch den Einsatz von Entscheidungs- (Abschnitt 5.2.1) und Bewältigungsstrate­
gien (Abschnitt 5.2.2). Menschen mit Beeinträchtigungen können sich Zugang ver­
schaffen und Übergänge meistern, wenn sie die Spielregeln in Bezug auf die Teilnahme 
an erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit kennen. Sie erhalten Zugang oder 
lassen Übergänge geschehen, wenn die Personen in ihrem Umfeld diese Spielregeln 
kennen und sie unterstützen.

Unterstützungsstrukturen gleichen Nachteile im Alltag aus und ermöglichen da­
mit die Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit. Sie unterstüt­
zen damit auch den Erwerb von Abschlüssen. Diese sind bedeutsam, weil sie als 
Zugangsvoraussetzungen im Bildungs- und Arbeitsmarktsystem fungieren. Wenn Un­
terstützungsstrukturen vorhanden sind, wird Wissen bzw. die Kenntnis der Spielregeln 
benötigt, um diese nutzbar und verfügbar zu machen.

Schlüsselpersonen ermöglichen die Teilnahme an Erwerbstätigkeit, indem sie 
durch Vermittlung Zugänge zu Arbeitsstellen eröffnen. Außerdem schaffen sie Gele­
genheiten für die Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung durch finanzielle oder 
emotionale Unterstützung, Beratung und Hinweise. Wenn Personen die Spielregeln in 
Bezug auf die Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit kennen, 
können sie ihr Netzwerk gezielt aufbauen und Schlüsselpersonen bewusst heranzie­
hen. Meistens erhalten sie jedoch scheinbar zufällig ein Angebot aus ihrem Netzwerk, 
was auf eine implizite Kenntnis der Spielregeln hindeutet. Ein gutes Angebot zu erhal­
ten, erfordert schließlich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein (dort, wo sich ein 
Zugang eröffnet oder sich eine Lücke auftut) und mit den richtigen Personen über das 
Richtige zu sprechen (z. B. mit Personen mit Einfluss darüber sprechen, was gesucht 
wird oder was geboten werden kann). Hier zeigt sich ein Spannungsfeld zwischen 
selbstbestimmten Möglichkeiten (Schlüsselpersonen gezielt einbeziehen, einsetzen) 
und fremdbestimmter Abhängigkeit von der Bereitschaft anderer (z. B. eine Stelle an­
zubieten oder ein gutes Wort einzulegen), denn ob der Zugang dann wirklich gewährt 
wird, hängt von anderen ab.45 Die Kenntnis der Spielregeln selbst erlaubt noch nicht 
zwingend das Mitspielen; es gibt auch immer wieder Schiedsrichter*innen, die bestim­
men, wer mitspielen darf. Zugänge werden jedoch teilweise auch freiwillig wieder auf­
gegeben, wenn das Arbeitsumfeld nicht passend erscheint.

Entscheidungsstrategien kommen beim Vorbereiten der Übergänge zum Tragen. 
Um informierte Entscheidungen treffen zu können, werden primär Zeit und Informa­
tionsressourcen benötigt. Deren bewusster Einsatz erfordert wiederum Wissen über 
die diesbezüglichen Spielregeln. Bei der Erstausbildung werden oftmals vorwiegend 
niederschwellige Informationsressourcen (z. B. Besprechungen mit Eltern bzw. Emp­

45 Das Spannungsfeld zwischen Selbst- und Fremdbestimmung, welches in den hier analysierten Daten sichtbar wurde, ist 
für die Erwachsenenbildungstheorie allgemein von Bedeutung (Wittpoth, 1994, S. VIII); dies scheint also nicht nur ein 
spezifisches Thema für Menschen mit Beeinträchtigungen zu sein.
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fehlungen von Letzteren) und wenig differenzierte Entscheidungsprozesse eingesetzt; 
es wird meist kurz entschlossen entschieden. Außerdem sind es bei der Erstausbil­
dung – wenn überhaupt – eher die Bezugspersonen, welche die Konsequenzen anti­
zipieren (können). Mit steigendem Wissen und zunehmender Erfahrung bzw. Kennt­
nis der Spielregeln sowie mehr Selbstständigkeit und Handlungsfähigkeit werden 
Entscheidungsstrategien allgemein differenzierter. Das Wissen um Entscheidungs­
strategien scheint sich im Laufe der Erwerbs- und Bildungsbiografie zu entwickeln 
und an den Umfang der Aus- oder Weiterbildung angepasst zu werden. Besonders bei 
größeren, mehrjährigen und teureren Aus- oder Weiterbildungen werden die Informa­
tionsressourcen vielfältiger und höherschwellig, der Zeitaufwand intensiver und es wird 
sorgfältiger abgewogen. Bei kleineren, kürzeren und weniger kostenintensiven Kursen 
hingegen werden weiterhin eher niederschwellige, kurzfristige Entscheidungsstrate­
gien eingesetzt. Der Zeit- und Ressourcenaufwand für die Entscheidung entspricht 
verhältnismäßig demjenigen für die erwerbsbezogene Bildungsform. Bei größeren 
Aus- und Weiterbildungen sind allerdings nicht nur der Zeitaufwand und die Kosten 
höher, sondern auch die Veränderung, welche sie mit sich bringen (z. B. neuer Ab­
schluss, neue Tätigkeit). Außerdem bedeuten sie meist einen höheren Lernaufwand 
bzw. höhere Anforderungen an das Lernen und sind mit höheren Zugangsvorausset­
zungen verbunden.

Bewältigungsstrategien kommen an den Übergängen – direkt nach dem Treffen 
einer Entscheidung oder etwas später – zum Tragen. Sie sind wesentlich, wenn es da­
rum geht, Übergänge zu meistern, Zugänge zum Bildungs- und Erwerbssystem zu 
behalten und mit getroffenen Entscheidungen und Barrieren umzugehen, sodass 
Handlungsfähigkeit bewahrt werden kann. Wenn bei der Bewältigung von Übergän­
gen Wissen aus vorherigen Erfahrungen genutzt wird, ist das ein Hinweis darauf, dass 
die Spielregeln in Bezug auf die Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung und Erwerbs­
tätigkeit bekannt sind.

Der Umgang mit Barrieren ist eine für Menschen mit Beeinträchtigungen spezifi­
sche Bewältigungsstrategie. Vorsicht an den Übergängen ist ein Zeichen dafür, die 
Spielregeln zu kennen, denn dort gibt es besonders viele unkontrollierbare Faktoren 
und unsichtbare Barrieren. Die erste identifizierte Barriere sind begrenzte (Kenntnis 
der) Optionen für die Erstausbildung, die oftmals mit fehlender oder nicht passender Un­
terstützung im Prozess der Berufsfindung einhergehen. Die interviewten Personen 
müssen damit umgehen, dass nicht alle Möglichkeiten offenstehen oder bestimmte 
Optionen nicht infrage kommen. Sie bewältigen dies, indem sie eine Empfehlung an­
nehmen oder eine Alternative suchen. Begrenzte Kenntnis der Optionen für die Erst­
ausbildung kann auch in falschen oder unpassenden Abschlüssen resultieren, die für 
zukünftige Pläne nicht ideal sind. Das kann dazu führen, dass Ausbildungen abgebro­
chen werden und dann keine nachobligatorischen Abschlüsse vorhanden sind. Diese 
Barriere impliziert zudem Exklusion auf der Ebene Person mit individuellen Wünschen 
(Felder, 2022; s. Abschnitt 6.3.2). Die zweite identifizierte Barriere betrifft den Um­
gang mit Fremdbestimmung und Diskriminierungsbefürchtungen. Die interviewten 
Personen sind beim Erhalt von Zugängen oftmals auf die Bereitschaft der Arbeit­
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gebenden oder eine Fähigkeitseinschätzung durch Dritte und damit auf deren Wohl­
wollen angewiesen. Bei Bewerbungsabsagen oder Kündigungen, die vordergründig 
nichts mit ihrer Beeinträchtigung zu tun haben, müssen sie befürchten, dass diese 
doch eine Rolle spielt. Auch in der Interaktion mit Vorgesetzten, Arbeitskolleg*innen 
oder anderen Kursteilnehmer*innen sind sie der ständigen Befürchtung ausgesetzt, 
dass sie sich zu ihrer Beeinträchtigung äußern müssen (Goffman, 1975; s. Abschnitt 
6.3.3). Die dritte identifizierte Barriere liegt im Mehraufwand und der Anpassungsfä­
higkeit, welche die interviewten Menschen mit Beeinträchtigungen an den Tag legen 
müssen. Einige haben die Erfahrung gemacht, dass sie sich durch Bestleistungen her­
vorheben und ihre Beeinträchtigung kompensieren müssen, und haben verinnerlicht, 
dass sie in diesem meritokratischen System (Solga, 2004) für die eigene Inklusion 
selbst verantwortlich sind. Die vierte identifizierte Barriere ist die Tatsache, dass Bar­
rierefreiheit nicht selbstverständlich ist, beispielsweise in Bezug auf Lernplattformen, 
Dokumente und Softwares oder die Kultur und Sensibilisierung am Arbeitsplatz oder 
im Weiterbildungskurs. Die ersten drei Barrieren sind möglicherweise eine Folge der 
vierten, weisen aber nochmals konkretere Spezifizierungen in bestimmten Situatio­
nen auf, weshalb sie separat dargestellt wurden. Die interviewten Personen verfügen 
über die erforderlichen Bewältigungsstrategien, um die identifizierten Barrieren zu 
überwinden; daher wurden diese meist nicht als solche expliziert. Diese Barrieren kön­
nen jedoch möglicherweise andere Menschen von der Teilnahme an erwerbsbezoge­
ner Bildung und Erwerbstätigkeit abhalten und Ausschluss bedeuten.

Die Spielregeln in Bezug auf die Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung und 
Erwerbstätigkeit zu kennen, bedeutet, mit gesellschaftlichen Erwartungen und Anfor­
derungen im Bewerbungsprozess vertraut zu sein. Wer diese Spielregeln kennt, weiß 
beispielsweise, dass Weiterbildung in der heutigen Zeit elementar ist, Erwerbstätigkeit 
nebst dem Erwerb des Lebensunterhalts verschiedene Funktionen erfüllt, Leistung 
und Aktivität zentrale Indikatoren darstellen oder dass Lücken im Lebenslauf nicht 
vorteilhaft sind. Dies impliziert auch, ein Bewusstsein für gesellschaftliche Mechanis­
men zu haben, beispielsweise dafür, was die eigenen Rechte sind und wie diese einge­
fordert werden können, wo Informationen eingeholt werden können und wie Prozesse 
ablaufen oder wie (alternative) Zugänge, Übergänge und Barrieren funktionieren. Be­
sonders dieser letzte Aspekt enthält behinderungsspezifisches Wissen. Die Spielregeln 
umfassen auch soziale Mechanismen (Netzwerke aufbauen; wissen, wer gefragt wer­
den kann; Schlüsselpersonen heranziehen) und präzise Selbstkenntnis (eigene Inte­
ressen, Stärken, Vorlieben, Kompetenzen etc.). Spielregeln sind also verinnerlichte ge­
sellschaftliche Erwartungen und ein Bewusstsein für gesellschaftliche Prozesse, 
soziale Mechanismen und individuelle Ausrichtungen in Bezug auf die Teilnahme an 
erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit. Wer die Spielregeln kennt, kann sich 
Zugang verschaffen oder diesen bei Übergängen behalten. Allerdings muss paradoxer­
weise bereits ein Zugang bestehen, damit die Spielregeln erlernt werden können, denn 
sie werden anscheinend im Laufe der Erwerbs- und Bildungsbiografie durch Erfah­
rung erworben. Teilweise kann jedoch das Umfeld, welches die Spielregeln kennt und 
die Person mit Beeinträchtigung unterstützt, die noch nicht ausreichende Kenntnis 
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der Spielregeln ersetzen. Das kann erklären, warum einige Personen bereits im Fin­
dungsprozess der Erstausbildung so handeln, als würden sie die Spielregeln kennen. 
Behinderung wird also als Schnittmenge zwischen Beeinträchtigung und Barrieren an 
den Übergängen in die Erstausbildung, bei Stellenwechseln oder der Organisation der 
Weiterbildungsteilnahme sowie bei der Bewältigung von Barrieren deutlich. Das ge­
genstandsverankerte Modell materialer Reichweite ist in erster Linie aussagekräftig für 
die interviewten Personen, die ein bestimmtes empirisches Feld repräsentieren, näm­
lich Menschen mit Beeinträchtigungen, die Regelschulabschlüsse haben, im allgemei­
nen Arbeitsmarkt tätig sind und erwerbsbezogene Bildung nutzen.

6.2 Theoretische Einordnung

Da erwerbsbezogene Bildung sowohl auf fachliche Anforderungen der Erwerbstätigkeit 
als auch auf individuelle Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit ausgerichtete Lern- und 
Bildungsprozesse umfasst, unterstützt sie, wie im Theorieteil beschrieben, die Entwick­
lung von Erwerbsorientierung. Erwerbsorientierung ist laut Kraus (2022c) eine Form 
von Subjektivierung, also das subjektive Verhältnis zur eigenen Erwerbstätigkeit. Er­
werbsbezogene Bildung zeichnet sich dadurch aus, dass ihre Lern- und Bildungspro­
zesse iterativ sind, wodurch sich Erwerbsorientierung stets aktualisieren, erhalten und 
entwickeln kann. Wie sich die Spielregeln in das Konzept der erwerbsbezogenen Bil­
dung bzw. Erwerbsorientierung bzw. Subjektivierung einordnen lassen, soll im Folgen­
den geklärt werden.

6.2.1 Erwerbsorientierung
Kraus (2022c, S. 515–516) beschreibt Erwerbsorientierung als Art und Weise, wie die 
Erwerbstätigkeit eines handlungstheoretisch und relational verstandenen Subjekts mit 
der eigenen sinnstiftenden und sozial eingebundenen Lebensführung verbunden ist. 
Die Erwerbsorientierung ist eine Art „mentale Mitgliedschaft“ der Erwerbstätigkeit 
und beinhaltet nach Unger (2014, S. 8, in Anlehnung an Hartz, 2004, S. 68) „Rahmun­
gen für subjektive Orientierungspotentiale bzw. Interpunktionsprinzipien, die biogra­
fisch dann entstehen, wenn das Subjekt sich über Aneignungsprozesse mit den Sozial­
welten der Erwerbssphäre auseinandersetzt und sinnhaft darin orientiert“. Diese 
mentalen Mitgliedschaften sind gleichzeitig Rahmungen und Aufforderungen; sie 
sind „Spielräume der Sinnproduktion“ (Unger, 2014, S. 90). Erwerbsorientierung kann 
demnach als eine mentale Mitgliedschaft in der Erwerbssphäre betrachtet werden, die 
in der subjektiven Aneignung der Erwartungen entsteht bzw. sich laufend entwickelt 
(Unger, 2014, S. 114). Ein notwendiger Aspekt davon, irgendwo (mental) Mitglied zu 
sein, ist die Kenntnis der Regeln der Gemeinschaft, in der die Mitgliedschaft besteht. So 
wäre die Kenntnis der Spielregeln ein Aspekt dieser mentalen Mitgliedschaft, der Er­
werbsorientierung.

Erwerbsorientierung leitet in den Ausführungen von Kraus erstens die Auseinan­
dersetzung mit dem sozialen Kontext und den Rahmenbedingungen der eigenen Er­
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werbstätigkeit, zweitens die Gestaltung des sozialen Lebenszusammenhangs sowie 
des Alltags und drittens die Gestaltung der eigenen Erwerbsbiografie (Kraus, 2022c). 
Bei Ersterem geht es auch um die erwerbsbezogene Sozialisation und Identitätsbil­
dung im Zusammenhang mit der eigenen Tätigkeit, dem eigenen Beruf und/oder 
dem Betrieb (Kraus, 2022c, S. 517–519). Beim zweiten Aspekt wird die Erwerbstätigkeit 
mit anderen aktuellen Lebensbereichen abgestimmt und sinnstiftend, machbar und 
konkret im Alltag organisiert (Kraus, 2022c, S. 519–521). Bei Letzterem wird die Er­
werbstätigkeit in die eigene Biografie eingebunden, reflektiert und für zukünftige 
Pläne und Zielsetzungen evaluiert (Kraus, 2022c, S. 521–523). Die hierfür erforderliche 
Fähigkeit wird auch erwerbsbiografische Gestaltungskompetenz genannt und dient 
zur Bewältigung von Übergängen und Veränderungen im Lebenszusammenhang 
(Hendrich, 2005, S. 25).

Obwohl sich in einigen Interviewstellen Hinweise auf den ersten und zweiten 
Punkt finden lassen – beispielsweise spricht Herr B. von seinem „Berufsstolz“ (Z. 95) 
oder Herr C. von der „Work-Life-Balance“ (Z. 391) –, sind diese im Datenmaterial nicht 
in systematischer Form erfasst (im Gegensatz dazu wurde mit dem Einstiegsimpuls 
systematisch erhoben, wie Erwerbstätigkeit in die eigene Biografie eingebunden, re­
flektiert und für die Entwicklung von zukünftigen Plänen genutzt wird). Und obgleich 
es möglicherweise auch in Bezug auf die Identitätsbildung oder die Alltagsorganisa­
tion Spielregeln gibt, beziehen sich die hier entwickelten Spielregeln daher nicht direkt 
darauf. Um zu erörtern, ob der dritte Punkt dasselbe bezeichnet wie das Kennen der 
Spielregeln in Bezug auf die Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstä­
tigkeit, wird im folgenden Abschnitt die erwerbsbiografische Gestaltungskompetenz 
genauer elaboriert.

6.2.2 Erwerbsbiografische Gestaltungskompetenz
Laut Hendrich (2004, S. 266) bedeutet Gestaltungskompetenz „insbesondere die Fähig­
keit, Zusammenhänge, in die man gestellt ist, zu erkennen und sich in ihnen orientie­
ren zu können, um auf diese Weise Spielräume für eigenverantwortliches Handeln ent­
decken und nutzen zu können“. Dieses Konzept ist insofern anschlussfähig an die 
Kategorie Spielregeln kennen, als diese Spielregeln ein Bewusstsein für Zugänge und 
Übergänge, vorhandene Ressourcen (in Form von Unterstützungsstrukturen und 
Schlüsselpersonen) sowie eigene Vorlieben umfassen, um daraus Pläne abzuleiten und 
gezielt Entscheidungs- und Bewältigungsstrategien einzusetzen, also Spielräume für 
das eigene Handeln einzuschätzen und zu nutzen. Hendrich (2004, S. 266) fragt, ob so 
eine bewusste Planung überhaupt möglich ist, denn: „Gestalten zu können erfordert die 
Chance, Strukturen und Abläufe zu beeinflussen und alternative Optionen auszuloten. 
Gestaltungskompetenz wäre dann die Fähigkeit, diese Chancen zu sehen, Alternativen 
und mögliche Strategien ihrer Realisierung zu entwickeln und umzusetzen.“ Diese 
Chancen zu sehen sowie Alternativen und mögliche Strategien zu kennen und dann zu 
entwickeln, erfordert die Kenntnis der Spielregeln, die damit ein Aspekt der erwerbsbio­
grafischen Gestaltungskompetenz sein könnten und diese bewusste Planung miter­
möglichen würden. Ob die Strukturen beeinflusst und alternative Optionen ausgelotet 
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werden können, hängt dann wiederum von Zugängen und Einflussmöglichkeiten ab, 
deren Nutzung aber mehr als die Kenntnis der Spielregeln in Bezug auf die Teilnahme 
an erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit erfordert. Auch stellt sich die Frage, 
ob die Spielregeln selbst verändert und mitgestaltet werden können. Kaufhold sieht in 
der erwerbsbiografischen Gestaltungskompetenz jedoch nicht nur eine Handlungs­
fähigkeit, sondern auch ein Bewusstsein der eigenen Kompetenzen und Interessen so­
wie deren Abgleich mit den vorhandenen Rahmenbedingungen, um erwerbsbiografi­
sche Stationen zu bewältigen (Kaufhold, 2009, S. 226). Die Reflexion eigener oder 
vermittelter Erfahrung und des eigenen Handelns spielt dabei eine wesentliche Rolle 
(Kaufhold, 2009, S. 223–226). Dies ist ein Aspekt, den die Kategorie der Spielregeln 
ebenfalls beinhaltet. Auch Hendrich (2005, S. 31–32) betont die Bedeutung von implizi­
tem Wissen über eigene Qualifikationen, Kompetenzen und Erfahrungen, das zur Ein­
schätzung der eigenen Ansprüche und Arbeitsmarktchancen hilfreich ist, im Sinne von 
Erfahrungswissen als Handlungswissen zur Bewältigung erwerbsbiografischer Situa­
tionen. Aus der subjektorientierten Perspektive, die Hendrich (2009, S. 233) einnimmt, 
ist implizites Wissen eine individuelle Voraussetzung für die Bewältigung von Über­
gängen. Genau dies ist ein maßgeblicher Aspekt der Spielregeln; sie sind (meist implizi­
tes) Erfahrungswissen als Handlungswissen. Laut Kraus (2024, S. 5) setzt sich erwerbs­
biografische Gestaltungskompetenz aus drei Elementen zusammen, nämlich aus 
Reflexion, dem Abgleich von Lebensbereichen sowie der Auseinandersetzung mit Mög­
lichkeiten, Anforderungen, Wünschen, Zielen und gesellschaftlichen Rahmenbedin­
gungen und deren Mitgestaltung. So wird deutlich, dass sich die Kenntnis der Spielre­
geln auf dieses letzte der drei Elemente bezieht bzw. vor allem dort zum Ausdruck 
kommt. „Die für Gestaltungsprozesse notwendigen Kompetenzen, so unsere These, 
bedürfen allerdings eines Rückgriffs auf implizites Wissen oder Erfahrungswissen der 
Subjekte. Gleichzeitig erzeugen Partizipationsprozesse neue Lernerfahrungen und 
können in einem kumulativen Prozess zunehmende Gestaltungskompetenzen und da­
durch neue Handlungsoptionen hervorbringen“ (Hendrich, 2005, S. 37). Das Ziel ist die 
Erweiterung der Handlungsfähigkeit der Individuen, um ihr eigenes Leben selbst und 
die Gesellschaft gemeinschaftlich zu gestalten (Kaufhold, 2009, S. 222). Die Vorausset­
zung dafür sind Partizipationsmöglichkeiten an erwerbsbezogener Bildung und Er­
werbstätigkeit. Diese können bei Menschen, die systematisch in beiden Bereichen aus­
geschlossen bzw. einem erhöhten Ausschlussrisiko ausgesetzt sind, also insbesondere 
bei Menschen mit Beeinträchtigungen, nicht vorausgesetzt werden.

Wenn also die Kenntnis der Spielregeln ein Aspekt der erwerbsbiografischen Ge­
staltungskompetenz und diese wiederum ein Element der Erwerbsorientierung ist, 
dann werden die Spielregeln über Subjektivierung entwickelt. Dies wirft die Frage auf, 
was genau unter Subjektivierung zu verstehen ist.
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6.2.3 Subjektivierung
Kraus (2024, S. 3–4) versteht unter Subjektivierung den Prozess der ständigen Selbst­
vergewisserung und -positionierung46 im Verhältnis von Individuum und Gesell­
schaft:

Es handelt sich also nicht um den (einmaligen) Akt einer Subjektwerdung oder einen 
transitorischen Akt der Erlangung eines (autonomen) Subjektstatus, sondern um einen 
beständigen Prozess der Selbstvergewisserung und Positionierung des Menschen im Ver­
hältnis zur Welt und der Erfahrung, gegenüber dieser Welt sichtbar zu sein und sich dazu 
verhalten zu können.“ (Kraus, 2024, S. 4)

Bei Erwerbsorientierung als Subjektivierung geht es also um einen bestimmten Aus­
schnitt dieser Welt, nämlich Erwerbstätigkeit und Weiterbildung. Nach Kraus ist Sub­
jektivierung außerdem mit der Aneignung47 von Subjektpositionen48 und der Erlan­
gung von subjektiver Handlungsfähigkeit verbunden:

Die für die Einzelne/den Einzelnen zur Verfügung stehenden Subjektpositionen sind wie­
derum entlang von Kategorien sozialer Ungleichheit, wie Geschlecht, Behinderung oder 
Migrationshintergrund verteilt, also ihre Verfügbarkeit direkt eingebunden in gesell­
schaftliche Strukturen mit ihren Macht- und Ungleichheitsverhältnissen. Bestimmte Sub­
jektpositionen scheinen damit für Individuen erreichbar respektive werden zugeschrie­
ben, andere stehen nicht oder nicht ohne weiteres zur Verfügung. (Kraus, 2024, S. 6)

Menschen werden allerdings nicht bloß durch andere positioniert; sie können sich 
auch selbst positionieren und verfügbare Positionen übernehmen, ablehnen, ignorie­
ren, akzeptieren oder aushandeln, durch andere anerkannt werden etc. (Pfahl, 2011). 
Die Verfügbarkeit von weniger Optionen (und damit auch weniger Subjektpositionen) 
für die Erstausbildung (erste Barriere, s. Abschnitt 5.3.2) wird beispielsweise so bewäl­
tigt, dass eine Empfehlung (und damit die verfügbare Subjektposition) angenommen 
(Herr L., Herr E., Herr C., Herr B.), vorübergehend angenommen (Frau L., Herr F., 
Frau A.), abgelehnt (Frau K., Herr J., Herr T., Herr M.) oder revidiert wird (Frau N., 
Frau S.), sodass die eigene Handlungsfähigkeit aufrechterhalten bleibt. Der Prozess 
zur Entwicklung von Erwerbsorientierung erfordert außerdem Ressourcen und ist he­
rausfordernder, wenn Barrieren überwunden werden müssen; er wird auch von Fakto­
ren gesellschaftlicher Ungleichheit und strukturellen Rahmenbedingungen beein­
flusst (Kraus, 2022c, S. 523). Solche Barrieren sind beispielsweise die weiteren in 

46 Im Unterschied zu Biesta (2020) handelt es sich hier um ein prozessorientiertes Subjektivierungsverständnis. Bildung als 
Subjektivierung denkt das Erwachsensein laut Biesta (2020, S. 97) nicht als Ergebnis eines Entwicklungs- oder Sozialisa­
tionsprozesses, sondern als eine nie gelöste existenzielle Herausforderung, das eigene Leben im Abgleich mit der realen 
Welt zu führen, ohne die Welt oder sich selbst zu zerstören. Subjektivierung wird daher von Biesta nicht als ein Prozess 
des Werdens, als eine Entwicklung zum Subjektsein verstanden, sondern als ein Ereignis, das im Hier und Jetzt stattfindet 
(Biesta, 2020, S. 100).

47 Aneignung: „Im Kontext der Sozialisationstheorie meint Aneignung die Übernahme von Orientierungen, Erwartungen 
oder Verhaltensweisen durch den Akteur, der einen Sozialisationsprozess durchlebt. Diese Übernahme ist keine bloß 
passiv erlebte Einprägung, sondern beruht auf dem aktiven (kognitiv wie praktischen) Mitvollzug des Akteurs“ (Corsten, 
2020, S. 103).

48 Subjekt- oder soziale Position: „Eine bestimmte Stellung, die eine Person im sozialen Raum einnimmt. Positionen sind 
mit Handlungsbefugnissen und Rollenerwartungen ausgestattet“ (Corsten, 2020, S. 106).
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dieser Arbeit entwickelten, die Menschen mit Beeinträchtigungen überwinden müs­
sen und die sie zusätzliche Ressourcen kosten. Die ständigen Befürchtungen im Kon­
text von erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit, fremdbestimmt oder diskri­
miniert zu werden (zweite Barriere, s. Abschnitt 5.3.2) oder für die Teilnahme an 
diesen Bereichen einen Mehraufwand auf sich nehmen und sich anpassen zu müssen 
(dritte Barriere, s. Abschnitt 5.3.2), sind womöglich mit Anstrengungen verbunden, 
die damit zusammenhängen, dass Barrierefreiheit in Bezug auf Dokumente, Unter­
stützungsmöglichkeiten oder Sensibilisierung der Beteiligten noch nicht selbstver­
ständlich ist (vierte Barriere, s. Abschnitt 5.3.2). Dies erfordert wiederum zusätzliche 
Ressourcen, beispielsweise mit Blick auf das Aushalten von Frust (Frau K.) oder das 
Aufwenden von Energie (Herr F.) und Kreativität (Frau A.).

6.3 Empirische Einbettung

In diesem Abschnitt werden die vorher verdichtet zusammengefassten Ergebnisse un­
ter Bezug auf empirische Erkenntnisse aus der Übergangs-, Berufsbildungs-, Teil­
nahme- und Inklusionsforschung diskutiert und eingeordnet. Dabei werden einerseits 
Rückbezüge auf den bereits vorgestellten Forschungsstand wie auch Anschlüsse an 
dort noch nicht präsentierte Befunde hergestellt, und zwar erst im Hinblick auf die 
allgemeinen Ergebnisse, dann zu den analyseleitenden Unterfragen. So wird der be­
stehende Forschungsstand erweitert und anschließend werden neue Perspektiven für 
die Erforschung der Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit 
von Menschen mit Behinderungen abgeleitet.

6.3.1 Allgemeine Ergebnisse
Als Antwort auf die Forschungsfrage, wie Menschen mit Beeinträchtigung ihre Teil­
nahme an erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit gestalten, zeigt sich, dass 
die interviewten Personen gezielte Strategien einsetzen, um sich Zugänge zu Erwerbs­
tätigkeit und Weiterbildung zu verschaffen, oder sich diese scheinbar zufällig eröff­
nen, allerdings kaum selbstverständlich bestehen.

Übergänge sind risikoreich und Erfahrungen werden genutzt
Die Erkenntnis aus der Übergangsforschung, dass für Menschen mit Beeinträchtigun­
gen bei Übergängen ein erhöhtes Risiko besteht, Zugänge nicht zu erhalten oder wieder 
zu verlieren (Fasching, 2023), kann anhand der Ergebnisse aus der vorliegenden Studie 
bestätigt werden. Zu ergänzen ist der Hinweis, dass sich nebst den normativen Über­
gängen (z. B. Eintritt in die Erstausbildung oder in die Erwerbstätigkeit) auch im Alltag 
krisenartige Übergänge zeigen, beispielsweise bei der Organisation der Teilnahme an 
einem Weiterbildungskurs. Diese nicht normativen Übergänge werden in der Über­
gangsforschung jedoch noch wenig berücksichtigt (Akkermans et  al., 2024, S. 7). Insbe­
sondere Fragen der Herstellung und Gestaltung von Übergängen in der Erwerbsphase 
wurden bisher nur vereinzelt untersucht (Schmidt-Hertha & Tippelt, 2022, S. 158); 
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meistens liegt der Fokus darauf, wie Menschen bildungsbezogene Übergänge gestalten 
(Hof, 2020; Hof & Bernhard, 2022; Wanka et  al., 2020). In der Übergangsforschung wird 
außerdem vermutet, dass sich frühere bildungsbiografische Erfahrungen auf weitere 
Übergänge auswirken (beispielsweise Schmidt-Hertha & Tippelt, 2022, S. 149), und 
auch im hier untersuchten Datenmaterial zeigt sich, dass die befragten Personen aus 
früheren Erfahrungen gelernt und sich Spielregeln angeeignet haben, welche die Ent­
scheidungsstrategien bei weiteren Übergängen beeinflussen.

Schlüsselpersonen als formale und informelle Gatekeeper
Die Kategorie Schlüsselpersonen umfasst zwei Ausprägungstypen, die in Anlehnung an 
Walther (2020) als formale und informelle Gatekeeper bzw. Gate-Opener bezeichnet wer­
den könnten. Formale Gatekeeper werden beschrieben als Funktions- und Rollenträ­
ger*innen bei institutionellen Übergängen (beispielsweise Personalverantwortliche, 
die Personen für bestimmte Positionen auswählen, oder pädagogische Verantwort­
liche, die Individuen für bestimmte Positionen vorbereiten), die „Anspruchsberechti­
gungen überprüfen und vergeben“ (Walther, 2020, S. 71). Informelle Gatekeeper sind 
Personen außerhalb von Institutionen (beispielsweise Eltern oder Peers), die Anforde­
rungen des Bildungssystems legitimieren und soziale Mobilität ermöglichen oder 
sanktionieren (Walther, 2020, S. 72). Eltern können soziale Mobilität beispielsweise da­
durch ermöglichen, dass Abschlüsse mit höheren Anforderungen an Privatschulen ab­
solviert werden (s. Frau O., Herr C. und Herr M.). Bei der Rekonstruktion von Über­
gängen aus der Perspektive der Eltern hat Felbermayr (2023) die Kategorie „wissend 
sein“ entwickelt: „Wissen ist eine wesentliche Voraussetzung für das Handeln der El­
tern. Umgekehrt bedarf es gleichsam Aktivität, um sich Wissen anzueignen“ (S. 147). 
In ihrer Studie sind es also die Eltern, welche am Übergang von der Pflichtschulzeit in 
die Ausbildung die Spielregeln kennen. Die Jugendlichen bei Felbermayr (2023, S. 160) 
lernen mit der Zeit, wissend zu entscheiden, was sie als allmähliche Übernahme der 
Erwachsenen-Rolle interpretiert, und was hier analog als allmähliches Kennenlernen 
der Spielregeln beschrieben wird. Felbermayr (2023, S. 162–166) bezeichnet in ihrer 
Studie mit der Subkategorie „Hürden am Übergang meistern“ das Phänomen, dass 
Jugendliche Handlungsstrategien im Umgang mit Hürden entwickeln und diese Hür­
den als selbstverständlichen, festen Bestandteil ihres Lebens betrachten. Diese Katego­
rie ähnelt der Kategorie Bewältigungsstrategien der vorliegenden Arbeit; auch hier wird 
der Umgang mit Barrieren nicht explizit thematisiert, sondern scheint selbstverständ­
lich zu sein.

Schlüsselpersonen heranziehen als „autochthones“ Kapital
Bei der Kategorie Schlüsselpersonen wurde in einigen Fällen (z. B. Herr J., Herr E., Frau 
N., Frau K.) deutlich, dass gerade beim Finden von Lehrstellen Personen aus dem so­
zialen Umfeld bzw. Bezugspersonen diese vermittelt haben. Dieser Befund ist an­
schlussfähig an die Erkenntnis von Lamamra und Duc (2021): Wenn Lernende von 
Betrieben aus dem familiären Umfeld, dem informellen Netzwerk oder aus der Nach­
barschaft rekrutiert werden bzw. diese Jugendliche bevorzugen, die sie aus dem Netz­
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werk kennen, ist von einer Art Kapital oder Ressource zu sprechen. Ähnlich wie das 
soziale, kulturelle, wirtschaftliche Kapital usw. kann dieses Kapital, welches „autoch­
thon“ genannt wird (Lamamra & Duc, 2021), den Zugang zum Arbeits- oder Lehrstel­
lenmarkt erleichtern und damit Jugendlichen eine Chance geben, die bei der Lehr-
stellensuche eher benachteiligt und einem erhöhten Ausschlussrisiko ausgesetzt sind, 
weil sie weniger über die anderen Kapitalsorten verfügen.

‚First place, then train‘ birgt weniger Risiken
Beim Zugang zu Arbeitsstellen bzw. Übergängen von der einen Stelle zur nächsten 
sind in der Regel eine bestimmte Ausbildung und/oder Erfahrung erforderlich, meis­
tens beides. Für Menschen mit Beeinträchtigungen ist es jedoch unter Umständen ein 
zu großes Risiko, erst eine Ausbildung oder Weiterbildung zu machen und dann eine 
Stelle zu suchen. Einige präferieren es deshalb, zuerst eine Stelle zu finden und sich 
daraufhin weiterzubilden (z. B. Herr L., Frau N., Herr C.). Dieses Vorgehen ist ver­
gleichbar mit der Devise des Supported Employment: ‚first place, then train‘ (Pool 
Maag, 2016, S. 603; s. Abschnitt 3.3.1.1.1).

Eine Frage von „Glück“ und „Zufall“?
Interessanterweise taucht auch bei Felbermayr (2023, S. 150) der Ausdruck „Glück ha­
ben“ auf, nämlich wenn ein Elternteil oder eine Person aus dem sozialen Umfeld Erfah­
rungen mit Behinderung und behinderungsspezifisches Wissen für den Prozess der 
Ausbildungsfindung hat. Auch in den Interviews bei Buchner (2018) kommt die Formu­
lierung „Glück haben“ vor; dort wird die Möglichkeit, eine Integrationsklasse zu besu­
chen, damit beschrieben. „Eine solche Rahmung könnte sich auf die geringe räumliche 
Distanz zu einem solchen pädagogischen Angebot, die generelle Möglichkeit zum Re­
gelschulbesuch oder auf die spezifische Qualität der mit der Schule verbundenen Erfah­
rung beziehen“ (Buchner, 2018, S. 202). Es kann aber auch heißen, froh zu sein, dass es 
so gekommen ist, weil es auch anders hätte ablaufen können (Buchner, 2018, S. 261). 
„Die Redensart ‚Glück haben‘ verweist auf ein Wissen um die Kontingenz des Bildungs­
wesens“ (Buchner, 2018, S. 246). Die Formulierung wurde also auch in anderen Unter­
suchungen als Hinweis dafür gewertet, dass ein implizites Wissen vorhanden ist, sei es 
behinderungsspezifisches Wissen wie bei Felbermayr (2023) oder über das tatsächliche 
„sich glücklich schätzen“ hinausgehende Wissen über Prozesse und Strukturen wie bei 
Buchner (2018). Vor allem Letzteres wurde auch in den hier verwendeten Interviews 
anhand der Spielregeln deutlich. In den Interviews der Studie von Bolder und Hendrich 
(2000) konnte ein Spannungsfeld „zwischen den die Biografie vorstrukturierenden ob­
jektiven Bedingungen“ (Fremdbestimmung) und „den eigenen, diese Bedingungen im­
mer wieder an das eigene Leben angleichenden Strukturierungsbemühungen“ (Selbst­
bestimmung) rekonstruiert werden, was sich beispielsweise darin zeigte, dass Personen 
von selbst vorgenommenen oder rechtzeitig antizipierten Veränderungen erzählen und 
gleichzeitig oftmals von „Glück“ und „Zufall“ sprechen (S. 126), was Bolder und Hend­
rich als „Synonyme für erfolgreiches Handeln unter als Chancenrahmen vorgegebenen 
Systembedingungen“ betrachten (S. 127).
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Weiterbildungssystem bevorzugt gewisse Gesellschaftsbilder bzw. 
Spielregelkenntnis
Die Kernkategorie der vorliegenden Arbeit, die Spielregeln, wurden als implizites oder 
explizites (Erfahrungs-)Wissen über gesellschaftliche Prozesse und Mechanismen, so­
ziale Handlungsnormen sowie individuelle Präferenzen in Bezug auf erwerbsbezogene 
Bildung und Erwerbstätigkeit beschrieben. Besonders die erste Eigenschaft ist dem­
nach vergleichbar mit den handlungsrelevanten „gesellschaftlich-politischen Ord­
nungsvorstellungen und Orientierungsmuster[n]“, die Bremer und Teiwes-Kügler 
(2018, S. 2) als „Gesellschaftsbilder“ bezeichnen und die Weiterbildungsentscheidun­
gen zusätzlich zu individuellen Überlegungen beeinflussen. Empirisch wurden diese 
Gesellschaftsbilder als „Gerechtigkeits- und Solidaritätsvorstellungen, Wahrnehmun­
gen zur gesellschaftlichen Struktur und Hierarchie und deren Zustandekommen, 
durch den gesellschaftlichen Stellenwert, der Bildung zugewiesen wurde, oder auch 
durch Haltungen zu gesellschaftlichen Wandlungsprozessen“ sichtbar (Bremer & Tei­
wes-Kügler, 2018, S. 3). Sie sind also wie die Spielregeln Prinzipien, welche durch die 
strukturellen Bedingungen hervorgebracht werden, diese aber gleichzeitig selbst wieder 
strukturieren oder hervorbringen, da sie handlungsleitend sind. Da ein Zusammen­
hang zwischen Gesellschaftsbildern und dem Habitus der befragten Personen festge­
stellt wurde, können sie als im Habitus verankerte Prinzipien verstanden werden (Bre­
mer & Teiwes-Kügler, 2018, S. 3–4), wie auch die Spielregeln auf das Habitus-Konzept 
(Bourdieu, 1983a) bezogen werden können (s. Abschnitt 6.4.3). Bremer und Teiwes-
Kügler (2018) stellten außerdem fest, dass Personen mit bestimmten Gesellschaftsbil­
dern, beispielsweise mit dem Strukturierungsprinzip „Gesellschaftsbild als Meritokra­
tie (individuelles Leistungsprinzip)“ (S. 4), das sich als Orientierung an Leistung, 
Eigenverantwortlichkeit und Unabhängigkeit kennzeichnet (S. 5), durch das Weiterbil­
dungswesen privilegiert werden (S. 9). Übertragen auf die Spielregeln sind es also jene 
Personen, die die Spielregeln kennen, die sich auch dieses Gesellschaftsbildes bewusst 
sind. Im bildungspolitischen Diskurs werden Personen, die das meritokratische Prinzip 
und den Imperativ des lebenslangen Lernens verletzen, beispielsweise als Bildungsferne 
bezeichnet (Dobischat & Düsseldorff, 2018, S. 750). Es gibt zwar zahlreiche an diese 
Zielgruppe angepasste Lernkonzepte; allerdings gelingt es damit nicht, „die bekannten 
Sortiermechanismen in der Weiterbildungsbeteiligung“ zu durchbrechen (Dobischat & 
Düsseldorff, 2018, S. 750). Das Weiterbildungssystem ist nicht für alle Personen gleich 
gut zugänglich – insbesondere in der Schweiz nicht, in der Weiterbildung vor allem als 
Markt betrachtet wird, der sich der öffentlichen Verantwortung entzieht, und in erster 
Linie „als individuelle berufliche Investition oder persönliche Freizeitgestaltung“ in Ei­
genverantwortung gilt (Kraus, 2022e, S. 2). Wer diese Spielregel kennt, ist also in gewis­
ser Weise bereits privilegiert.

6.3.2 Barrieren
Nebst der Forschungsfrage, wie Erwerbstätige mit Beeinträchtigungen ihre Teilnahme 
an erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit gestalten, wurde die Unterfrage un­
tersucht, welche Barrieren sich im Wechselspiel mit der Beeinträchtigung aus subjekti­
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ver Perspektive rekonstruieren lassen. Damit wird eine Forschungslücke adressiert: Bei 
der spärlichen Erforschung von Inklusion in der Erwachsenen- und Weiterbildung 
steht vorwiegend im Zentrum, wie mit zielgruppenbezogenen Konzepten, Professiona­
lisierung des Personals und räumlicher Ausstattung der Kursorte die Teilhabe und Teil­
nahme an Angeboten allgemeiner Erwachsenenbildung erhöht werden kann (Acker­
mann, 2019; Ditschek, 2011; Hirschberg & Lindmeier, 2013; Schreiber-Barsch, 2009, 
S. 64). Der Fokus liegt damit auf der Umsetzung von Inklusion im Sinne der Anpassung 
von Curricula, Einstellungen von Lehrpersonen sowie Didaktik und Methodik und be­
zieht sich damit auf das erste und zweite Element von Inklusion, die strukturelle Einbin­
dung und die Teilhabe bzw. Partizipation; die anderen Elemente – soziale Integration 
und subjektive Eingebundenheit – werden nicht oder kaum berücksichtigt (Felder, 
2022, S. 146).

Spannungsfeld Selbst- und Fremdbestimmung und Unterstützungsparadox
Das Element der Zugehörigkeit stärker berücksichtigt und die subjektive Perspektive 
erhoben haben auch Parpan-Blaser et  al. (2014; mehr dazu auch in Kapitel  3, For­
schungsstand). In ihrer Studie zu Arbeitsbiografien von Menschen mit einem Ab­
schluss der Praktischen Ausbildung zeigte sich ebenfalls ein Spannungsfeld zwischen 
Selbst- und Fremdbestimmung, zwischen eigenständiger Gestaltung und professionel­
ler Begleitung von Bildungs- und Erwerbstätigkeitsentscheidungen (Parpan-Blaser 
et  al., 2014, S. 117), wie hier bei der zweiten herausgearbeiteten Barriere: Fremdbestim­
mung und Diskriminierungsbefürchtungen (s. Abschnitt 5.3.2). Auch in ihrem Sample fan­
den sich Personen, die teilweise nur durch Kontakte eine Ausbildungsstelle gefunden 
haben (Parpan-Blaser et  al., 2014, S. 93). Insbesondere im Prozess der Berufsfindung 
stellten Parpan-Blaser et  al. (2014, S. 92) ein Informationsdefizit fest, das sich darin 
zeigte, dass die interviewten Personen wenig über Berufe oder Ausbildungsmöglichkei­
ten wussten und ein geringes Verständnis für das Vorgehen im Prozess hatten. Die 
Personen, welche Parpan-Blaser et  al. (2014) interviewten, kannten also die Spielregeln 
diesbezüglich nicht und hatten die erste Barriere nicht bewältigt (begrenzte Kenntnis der 
Optionen), um es mit den Kategorien der vorliegenden Arbeit zu vergleichen. Und auch 
bei ihrer Untersuchung zeigt sich eine Ambivalenz bzw. ein Paradox: nämlich, dass 
einige Personen Unterstützung benötigen, um selbstständige Entscheidungen treffen 
zu können, gleichzeitig jedoch keine Hilfestellung erhalten wollen oder sollen (Parpan-
Blaser et  al., 2014, S. 210), sodass mehr Selbstbestimmung zu weniger Unterstützung 
führt (S. 243). Daraus schließen Parpan-Blaser et  al. (2014, S. 244), dass ein flexibles, situ­
atives Unterstützungssystem, welches auf individuelle Bedürfnisse reagieren kann, 
wünschenswert wäre.

Umgang mit begrenzten Optionen als Form von Exklusion
Das Phänomen, dass Jugendliche im Prozess der Berufsfindung „die Option zweiter 
Wahl zu ihrer eigenen Entscheidung machen“ oder diese zurückweisen (Walther, 2020, 
S. 80; s. auch 3.1), war im hier untersuchten Datenmaterial ebenfalls beobachtbar und 
wurde bei den Bewältigungsstrategien als erste Barriere beschrieben. Auch bei Bolder 
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und Hendrich (2000, S. 133) wird das Phänomen, verbliebene Optionen als „immer 
schon gewollte zu konstruieren“, als typisches „Bewältigungsmuster“ bezeichnet. Unter 
Bewältigung kann also die Reduktion von persönlichen Präferenzen sowie eine Anpas­
sung der Spielräume verstanden werden (Wittpoth, 1994, S. 12). Auch in der Studie von 
Felbermayr (2023) werden die inklusiven (Aus-)Bildungsmöglichkeiten nach der 
Pflichtschulzeit als begrenzt beschrieben (S. 248), was sie mit der Kategorie „begrenzte 
Optionen haben“ erfasste (S. 219) und in Zusammenhang mit den verschiedenen he­
rausgearbeiteten Varianten des Entscheidens brachte (selbstständig entscheiden; mit 
Unterstützung entscheiden; innerhalb vorselektionierter Optionen entscheiden müs­
sen). Dort zeigte sich ein Zusammenhang mit der Vielfalt der Möglichkeiten: Bei der 
größten Vielfalt wollen die Jugendlichen sich auch wirklich für ein Studium oder eine 
Lehre entscheiden und diese(s) absolvieren; der Entscheidungsspielraum nimmt dann 
von „es (nicht) wollen“ bis zu „es müssen“ weiter ab (Felbermayr, 2023, S. 248). Bei den 
begrenzten Optionen handelt es sich nicht nur um eine Barriere (s. Abschnitt 5.3.2), 
sondern gleichzeitig auch um eine Form von Exklusion, die ethisch als problematisch 
beschrieben wurde (s. Abschnitt 2.3.2.4): Exklusion aus dem Reich der Individuen mit 
Wünschen und Präferenzen (Felder, 2022, S. 192):

Diese Form der Exklusion hat ganz viele Facetten. Sie kann sich beispielsweise durch 
mangelnde soziale Wertschätzung ausdrücken, die sich zeigt, wenn Menschen nicht in 
einer Weise gefördert und gebildet werden, die es ihnen erlauben würde, ihre eigenen, 
persönlichen Lebenspläne und Vorstellungen vom Leben entwickeln und ausbilden zu 
können. Bei blinden Menschen war es beispielsweise zumindest in Europa sehr lange Zeit 
so, dass sie praktisch zwischen zwei Berufsmöglichkeiten zu entscheiden hatten: Entwe­
der wurden sie Korbflechter*innen oder Bürstenmacher*innen. Statt also – wie bei ande­
ren Menschen auch – die eigenen Berufswünsche zu berücksichtigen, blieb diesen Men­
schen eine kleine, bereits vorgegebene Wahl, die zudem die Annahme zum Ausdruck 
brachte, dass einen blinden Menschen außer der Tatsache seiner Blindheit nichts Spezifi­
sches, Eigenes auszeichnete. (Felder, 2022, S. 191)

Die Optionen sind zwar heute deutlich gestiegen, allerdings sind die Grundzüge dieser 
Zuweisung immer noch zu erkennen, beispielsweise wenn ein Mensch mit Sehbeein­
trächtigung nicht Lehrperson oder Chiropraktorin werden kann (Frau A.) oder einem 
Menschen mit Mobilitätseinschränkung geraten wird, einen Bürojob im Sitzen zu 
wählen (Herr L.).49 Die Exklusion aus dem Reich der Individuen mit Wünschen und 
Präferenzen ist also bei der Barriere begrenzte (Kenntnis der) Optionen für die Erstausbil­
dung bzw. bei Jugendlichen mit Beeinträchtigungen im Prozess der Berufsfindung 
feststellbar und deckt sich mit den Erkenntnissen aus dem Forschungsstand.

49 Bei der Untersuchung von Zusammenhängen zwischen der Art der Beeinträchtigung und dem Tätigkeitsfeld in der Studie 
von Parpan-Blaser et  al. (2014) wird deutlich, dass Personen mit Seheinschränkung nach wie vor häufig eine Sessel-, Stuhl- 
oder Korbflechtausbildung absolviert haben: eine traditionelle Tätigkeit für Menschen mit Seheinschränkung (S. 57), die 
aber auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt kaum noch nachgefragt wird (S. 131).
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Diskriminierungsbefürchtung, Anpassung und Informationskontrolle
Eine Erstausbildung gilt als Voraussetzung für eine existenzsichernde, nachhaltige 
Beschäftigung (Pfahl & Powell, 2010, S. 33). Menschen, die in Sondereinrichtungen un­
terrichtet wurden, wird damit größtenteils der Zugang zum Ausbildungs-, Hochschul- 
und Arbeitsmarktsystem verwehrt; sie haben demzufolge kaum Chancen auf Qualifi­
zierung (Pfahl & Powell, 2010, S. 34; Powell et  al., 2008). Aber auch wenn Menschen mit 
Beeinträchtigung nicht in Sondereinrichtungen unterrichtet wurden und eine Ausbil­
dung absolviert haben, wie es bei den meisten interviewten Personen in der vorliegen­
den Arbeit der Fall war, bleiben Barrieren beim Zugang zur Erwerbstätigkeit bestehen. 
Beispielsweise bleibt das Risiko, aufgrund der Beeinträchtigung diskriminiert zu wer­
den (zweite Barriere, s. Abschnitt 5.3.2). In anderen Studien zeigt sich diese Barriere 
darin, dass, auch wenn Menschen mit Beeinträchtigungen eine Arbeitsstelle gefunden 
haben, dies noch nicht bedeutet, dass sie als Person angenommen werden (Pfahl, 2011, 
S. 179; Pfahl & Powell, 2010, S. 37). Dieser Umstand kann mit dem Stigma-Konzept von 
Goffman (1975) erklärt werden. Ein Stigma bedeutet eine offensichtliche und bekannte 
oder versteckte Abweichung von sozialen, normativen Erwartungen (hier: eine Beein­
trächtigung als Abweichung von bestimmten Leistungs- und Funktionserwartungen) 
und damit verbundene negative Vorannahmen zu tatsächlichen Eigenschaften eines 
Individuums (beispielsweise in Bezug auf deren Lern- oder Arbeitsfähigkeit) mit diskri­
minierender Wirkung (Goffman, 1975, S. 9–12). Stigmata werden als soziale Identitäts­
marker in Interaktionen relational, gegenseitig konstruiert (Goffman, 1975, S. 23–25). 
Goffman unterscheidet zwischen Diskreditierung, wenn das abweichende Merkmal 
oder das „Anderssein“ im direkten Kontakt evident, bekannt und wahrnehmbar ist, und 
Diskreditierbarkeit, wenn das „Anderssein“ nicht evident oder wahrnehmbar und unbe­
kannt ist (Goffman, 1975, S. 12). Diskreditierte Personen müssen immer damit rechnen, 
dass Fremde sich ihnen willkürlich annähern und beispielsweise Unterhaltungen über 
ihren „Zustand“ beginnen oder ungefragt Hilfe anbieten (Goffman, 1975, S. 26–27), wie 
es auch Herr F. beschrieben hat (Fragen beantworten). Und auch wenn eine diskredi­
tierte Person so behandelt wird, als ob ihre „Andersartigkeit“ irrelevant ist oder nicht 
beachtet wird, muss sie mit der Spannung umgehen, dass sich dies ändern kann (Goff­
man, 1975, S. 56). Bei diskreditierbaren Personen (jedenfalls solange ihre „Andersartig­
keit“ unbekannt bleibt) ist „das entscheidende Problem […] nicht, mit der Spannung, die 
während sozialer Kontakte erzeugt wird, fertig zu werden, sondern eher dies, die Infor­
mation über ihren Fehler zu steuern. Eröffnen oder nicht eröffnen; sagen oder nicht 
sagen; rauslassen oder nicht rauslassen; lügen oder nicht lügen; und in jedem Fall, 
wem, wie, wann und wo“ (Goffman, 1975, S. 56). Wenn diskreditierbare Personen 
nichts sagen, handeln sie sich das Problem ein, dass sie von anderen akzeptiert werden, 
die sonst gegen Personen „ihrer Art“ voreingenommen wären (Goffman, 1975, S. 57). 
Das könnte auch erklären, warum einige interviewte Personen das Gefühl haben, sich 
„reinzumogeln“ oder sich „reinzuschleichen“, also sich als Hochstapler*in vorkommen 
oder Diskriminierung befürchten (z. B. durch den Lehrmeister). Jedenfalls müssen sie 
also Informationen über sich selbst managen, beispielsweise indem sie täuschen, also 
Fakten (z. B. bezüglich ihrer Beeinträchtigung) verheimlichen: „Wo eine Andersartig­
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keit relativ unauffällig ist, muss das Individuum lernen, dass es sich in der Tat auf Ge­
heimhaltung verlassen kann“ (Goffman, 1975, S. 103). Mit dem Täuschen gehen jedoch 
auch Probleme und Konsequenzen einher, z. B. dass es mit Anstrengung und Risiko 
verbunden ist sowie eine ständige Wachsamkeit voraussetzt; die betreffende Person 
wird nie wirklich „ganz dazugehören“ und weiß nicht, was andere wirklich von ihr hal­
ten (Goffman, 1975, S. 107–116). Das Täuschen ist ein Beispiel für die „Techniken der 
Informationskontrolle“, mit denen ein diskreditiertes oder diskreditierbares Indivi­
duum Informationen über sich selbst handhabt (Goffman, 1975, S. 116). Weitere Strate­
gien sind, Stigma-Symbole zu verstecken oder zu ersetzen (auch Hilfsmittel oder Assis­
tenz können zum Stigma-Symbol werden; z. B. SHP als „Dorn im Auge“ bei Frau K.), 
eine vertraute Minderheit einzuweihen oder sich freiwillig zu enthüllen (Goffman, 1975, 
S. 117–128). Diskreditierbare Personen müssen also Informationen managen, während 
diskreditierte Personen die angesprochene Spannung handhaben müssen; diese Span­
nung kann durch die Technik des „Kuvrierens“ – also durch die Reduktion der „Auf­
dringlichkeit“ des Stigmas – gemindert werden (Goffman, 1975, S. 128–131). Die „An­
dersartigkeit“ stigmatisierter Individuen „leitet sich natürlich von der Gesellschaft her, 
denn bevor eine Differenz viel ausmachen kann, muss sie für gewöhnlich durch die 
Gesellschaft als Ganze kollektiv auf einen Begriff gebracht sein“ (Goffman, 1975, S. 154). 
Stigmatisierung kann also als „die Zuweisung zu einer besonderen sozialen Kategorie 
[…] aus einer mehrheitsgestützten Machtposition“ (von Kardorff, 2022, S. 419) zusam­
mengefasst werden. Durch die Nutzung der Techniken der Informationskontrolle sind 
Menschen mit Behinderungen jedoch nicht nur „Opfer“ dieser Zuweisung, sondern 
gestalten damit auch aktiv ihre Lebensgeschichte (von Kardorff, 2022, S. 420). Stigma-
Management könnte also auch ein Aspekt davon sein, die Spielregeln in Bezug auf die 
Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit zu kennen; die Perso­
nen betreiben Informationskontrolle, wenn sie mit den Spielregeln vertraut sind. Die 
Theorie von Goffman kann jedoch die historische Entwicklung und gesellschaftliche 
Aufrechterhaltung von Stigmata nicht erklären (Pfahl, 2011, S. 34). Das Konzept der 
Stigmatisierung kann zwar begreiflich machen, dass Menschen mit Beeinträchtigun­
gen durch negative Vorannahmen und Diskreditierung behindert werden, tut dies aber 
losgelöst von ungleichen sozialen Strukturen und diskursiven Praktiken (Pfahl, 2011, 
S. 34–35). Zur Berücksichtigung dieser Faktoren wäre das bereits vorgestellte Konzept 
der Subjektivierung laut Pfahl (2011) geeigneter. Sie versteht unter Subjektivierung 
einen aktiven Prozess der Anpassung an symbolische, soziale Ordnungen und die 
Übernahme von Selbsttechniken: „Subjektivierung bedeutet, von sozialen Erwartungen 
geformt zu werden und diese Formung gleichzeitig als Gestaltungsaufgabe des Selbst 
zu begreifen und aktiv zu betreiben“ (Pfahl, 2011, S. 71). Auch mit Anpassungsstrategien 
kann eine (wenn auch begrenzte) Handlungsfähigkeit ausgeübt werden (Pfahl, 2011, 
S. 145), wie es auch bei Herrn L. und Frau K. zu beobachten war. Denn die sozialen 
Strukturen, diskursiven Praktiken, Institutionen und Kontexte regulieren bzw. initiie­
ren zwar die Handlungen der Subjekte, determinieren diese aber nicht (Pfahl, 2011, 
S. 223). Die Anpassungsfähigkeit, die Diskriminierungsbefürchtungen und der Mehr­
aufwand, den sie betreiben oder aushalten müssen, um weiterhin dazuzugehören – also 
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die zu bewältigenden Barrieren – sind als Barrieren nicht sichtbar. Dies gilt auch für 
die meisten hier vorhandenen Beeinträchtigungen. Von den Personen wird daher 
möglicherweise erwartet, dass sie den Normalitätserwartungen und Anforderungen 
entsprechen können und müssen, was möglicherweise zusätzlichen Druck auf die Indi­
viduen auslöst und das Spannungsfeld zwischen der Thematisierung und Nichtthema­
tisierung allenfalls verstärkt. Wenn nämlich Menschen mit Beeinträchtigung ihr Recht 
auf Unterstützung einfordern, nehmen sie damit Stigmatisierung in Kauf, weil sie da­
durch die Beeinträchtigung preisgeben und diese durch die Unterstützungsstrukturen 
für andere, auch nicht eingeweihte Personen sichtbar wird. Wenn sie es nicht machen, 
werden ihnen vielleicht bestimmte Zugänge verwehrt oder sind nicht erreichbar. Auch 
wenn im Interview die eigene Beeinträchtigung relevant gesetzt und/oder von Behinde­
rungserfahrungen erzählt wird, muss in Kauf genommen werden, dass die Interviewe­
rin diesbezüglich nachfragt oder andere Fragen stellt, als sie es sonst tun würde. Ein 
weiteres Spannungsfeld zeigt sich zwischen Unterstützung und Fremdbestimmung, 
denn Unterstützung kann Selbstbestimmung und Optionen einschränken, besonders 
wenn sie an Empfehlungen oder Angebote gekoppelt ist. Ohne Unterstützung wäre ein 
Zugang zu Ausbildungen und Arbeitsplätzen aber vielleicht nicht oder nur erschwert 
möglich (s. auch Parpan-Blaser et  al., 2014). Diese Spannungsfelder lassen an das Tri­
lemma der Inklusion denken (Boger, 2017; s. Abschnitt 2.3.2.5), bei welchem alle drei 
Seiten – Normalisierung, Emanzipation und Dekonstruktion – ihre Wichtigkeit haben, 
aber sich in einem unauflösbaren Spannungsverhältnis bewegen, das sich im ambi­
valenten Wunsch zeigen kann, „[…] als Andere_r* bei den Normalen* mitspielen zu 
dürfen (EN), […] in seiner Individualität ohne Zuschreibung von Andersheit* gesehen 
zu werden (ND) und […] sich nicht verstecken oder anpassen zu müssen (DE)“ (Boger, 
2017, o. S.).

6.3.3 Relevanzsetzung der Beeinträchtigung
Die in der vorliegenden Arbeit interviewten Personen wussten prinzipiell aufgrund des 
telefonischen Vorgespräches und der Fragen zu den Kriterien Alter, Bildungsabschluss, 
Geschlecht, Beeinträchtigung und Nationalität, dass den Durchführenden ihre Beein­
trächtigung bekannt war. Allerdings vergingen zwischen dem Vorgespräch und dem 
Interviewtermin mehrere Wochen bis Monate, und erst nach dem Interview wurden die 
Kriterien beim Fragebogen wiederholt und die Teilnehmenden darauf hingewiesen, 
dass dieses oder ein weiteres Interview mit ihnen für die Qualifikationsarbeit von Inte­
resse wäre. Sie wussten während des Erzählens nicht, dass Fragen zu Behinderung 
im Kontext von erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit untersucht werden 
sollten. Die zugrunde liegende Intention war u. a., bewusst Freiraum für die eigene Re­
levanzsetzung der Beeinträchtigung zu lassen. Mit der ersten analyseleitenden Unter­
frage wurde dann untersucht, in welchem Zusammenhang die eigene Beeinträchti­
gung relevant gesetzt wurde. Die Frage kann damit beantwortet werden, dass die eigene 
Beeinträchtigung selten relevant gesetzt wurde; wenn dies der Fall war, dann beim Er­
zählen über den obligatorischen Schulbesuch, den Übergang von der obligatorischen 
Schule in die Erstausbildung oder die Nutzung von Unterstützungsstrukturen. Einige 

Empirische Einbettung 217



thematisieren ihre Beeinträchtigung nie oder nur kurz nach dem Interview beim Frage­
bogen; andere weisen indirekt darauf hin oder rahmen sie als Ressource. Ob die Beein­
trächtigung im Interview angesprochen wird, scheint abhängig von ihrer Relevanz für 
die Erwerbs- und Bildungsbiografie sowie im aktuellen Alltag oder von ihrer Sicht- und 
Wahrnehmbarkeit. Gleichzeitig macht dies das Wechselspiel mit den Barrieren deut­
lich (vgl. Abschnitt 2.2): Wenn keine Barrieren vorhanden sind, ist auch die Beeinträch­
tigung oftmals nicht relevant. Auch Parpan-Blaser et  al. (2014, S. 173) konstatieren, dass 
die interviewten Personen Behinderung erstaunlich wenig thematisierten; die Selbstde­
klarationen vom Fragebogen werden im dortigen Interview selbst nicht erwähnt, außer 
von Personen mit Sehbeeinträchtigung, was auch in dieser Arbeit häufig der Fall war. 
Parpan-Blaser et  al. (2014, S. 189) erklären sich diese Beobachtung so, dass die Beein­
trächtigung thematisiert wurde, wenn sie einen direkten kausalen Einfluss auf die Er­
werbsbiografie hatte, beispielsweise im Hinblick auf die eingeschränkten Möglichkei­
ten bei der Berufsfindung. Zusätzlich ergänzen sie:

Mit der rechtlichen Zuschreibung von Behinderung ist denn auch zunächst einmal wenig 
darüber ausgesagt, wie […] Personen sich selbst wahrnehmen und ob diese Zuschreibungen 
auch ihrem Selbstbild entsprechen. […]. Eine Person wird sich also kaum als Ganzes als 
behindert wahrnehmen und beschreiben, sondern höchstens in Bezug auf einen ganz be­
stimmten Kontext, in dem sie sich beeinträchtigt fühlt. (Parpan-Blaser et  al., 2014, S. 172)

Auch die Personen im vorliegenden Sample unterscheiden sich wahrscheinlich darin, 
wie sehr die Zuschreibung als Mensch mit Behinderungen ihrem Selbstbild entspricht. 
Einige würden sich wohl nicht mit der Gruppe Menschen mit Behinderungen identifizie­
ren; also kann es auch sein, dass diese Personen aufgrund ihrer Identität nicht über 
Behinderungserfahrungen gesprochen haben. Eine weitere Möglichkeit ist das vorher 
vorgestellte Informationsmanagement (Goffman, 1975; s. 6.3.2): Die befragten Perso­
nen erwähnen die Beeinträchtigung nicht – insbesondere, wenn diese nicht direkt evi­
dent ist –, weil sie möglicherweise Diskriminierung vermeiden wollen.

6.4 Reflexion

In diesem Abschnitt werden die in dieser Arbeit vorausgesetzten Normalitätsvorstel­
lungen reflektiert, bevor eine Selbstkritik formuliert und die Spielmetapher kontextua­
lisiert wird.

Normalitätsvorstellungen
In dieser Arbeit wurden gesellschaftliche Normalitätsvorstellungen vorausgesetzt, 
beispielsweise das „Primat der Erwerbsarbeit“ (Wittpoth, 1994, S. 28) oder dass eine 
Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit für Menschen wün­
schenswert ist und wesentliche Funktionen erfüllt, beispielsweise in Form von Subjekti­
vierung. Es wurde also davon ausgegangen, dass erwerbsbezogene Bildung und Er­
werbstätigkeit etwas ist, „woran man teilhaben will, und daher als solches Objekt der 
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Begierde nicht dekonstruierbar“ ist (Boger, 2017, o. S.). Bei der Forschung zur Bildungs­
beteiligung gilt es kritisch zu reflektieren – besonders wenn sie aus einem pädagogi­
schen Blickwinkel untersucht wird –, dass diese mit normativen Erwartungen verbun­
den ist, dass sie nämlich nebst dem eigenen Interesse (Persönlichkeitsentwicklung) 
auch dem Interesse der Gesellschaft dient (Wittpoth, 2018, S. 1165). Dabei wird in dieser 
Arbeit die Haltung vertreten, dass eine Nichtteilnahme subjektiv sinnvoll sein kann, 
solange diese von den Subjekten gewünscht und selbst gewählt ist. Allerdings wurde 
hier der Fakt fokussiert, dass Menschen mit Behinderungen in diesen Lebensbereichen 
systematisch benachteiligt sind und sich auch so fühlen (wie im Kapitel  3, Forschungs­
stand, aufgezeigt wurde). Das leitet zur nächsten Normalitätsvorstellung über: In dieser 
Studie wird die Differenzkategorie Behinderung reproduziert, und zwar anhand der Di­
chotomie beeinträchtigt/nicht beeinträchtigt bzw. behindert/nicht behindert. Es wurde da­
von ausgegangen, dass die Frage „Haben Sie eine Beeinträchtigung?“ mit Ja oder Nein 
beantwortet werden kann, was vorwiegend auf einer pragmatischen Begründung be­
ruht. Die Idee von Behinderung als einer Grundbedingung menschlichen Lebens in 
Form von menschlicher Verletzlichkeit, und von Menschen als nur temporär nichtbe­
hindert, fand daher keinen Eingang in die Arbeit (Hirschberg & Valentin, 2020, S. 91). 
Auch das kritisch-realistische Modell von Kastl (2017) wurde in dieser Arbeit nur peri­
pher in Bezug auf seine kritischen Anmerkungen (s. Abschnitt 2.2) berücksichtigt. Dort 
wird auch die gesellschaftliche Praxis thematisiert, die sowohl durch ihre soziale Pro­
duktion als auch durch soziale Reaktionen und Konstruktionen die Konstitution von 
Behinderungsphänomenen beeinflusst (Kastl, 2017, S. 108). Mit sozialer Produktion sind 
gesellschaftliche Verhältnisse gemeint, welche körperliche Strukturen und Funktionen 
schädigen, beispielsweise durch Gewalt (z. B. Krieg oder Radioaktivität) oder Ungleich­
verteilung von Ressourcen wie Trinkwasser oder medizinischer Versorgung (Kastl, 
2017, S. 108). Soziale Reaktionen bestimmen nach Kastl (2017, S. 173) den sozialen Status 
von Menschen mit Behinderungen und tragen – beispielsweise in Form von aversiven 
oder fürsorglichen Handlungen – dazu bei, Abweichungen zu stabilisieren und zu ver­
festigen (S. 184). Soziale Konstruktionen zeigen sich im wechselseitigen und komplexen 
Verhältnis von sozialer Praxis und dazugehörigen Deutungen, in dem bestehende 
Praxis sowohl nachträglich legitimiert als auch ein Ergebnis von Wissens- und Deu­
tungsmustern sein kann (Kastl, 2017, S. 253–254). Beispielsweise kann eine negative 
gesellschaftliche Bewertung oder kulturelle Zuschreibung einer Beeinträchtigung diese 
zur Behinderung machen (Kastl, 2017, S. 260–265). „Eine Sache, die relational ist und/
oder sozial konstruiert wird, hat alleine deshalb keinen herabgeminderten ontologi­
schen oder epistemologischen Status“ (Kastl, 2017, S. 265). Behinderung kann deshalb 
gleichzeitig ein realer Sachverhalt sein und von Erwartungen, Anforderungen und Mög­
lichkeiten abhängen; denn die Relationalität besteht ja gerade darin (Kastl, 2017, S. 270). 
Dies versucht Kastl mit einer Darstellung von „borromäischen Ringen“, die für das Reale 
(die Sache), das Imaginäre (Sinngestalt/Bilder) sowie das Symbolische (Sprachliche Be­
zeichnung/Diskurs) stehen, grafisch zu veranschaulichen: Wird einer der drei Ringe 
herausgelöst, sind auch die anderen frei; sie können also nicht allein stehen oder isoliert 
betrachtet werden und sind „unlösbar ineinander verschlungen“ (Kastl, 2017, S. 333). 
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Auch in dieser Arbeit wurde mit einem Venn-Diagramm (s. Abschnitt 2.2.3.6) versucht 
darzustellen, dass es beim Phänomen Behinderung um eine komplexe Überschneidung 
von verschiedenen Ebenen geht. Für die Analyseperspektive der vorliegenden Untersu­
chung hat sich jedoch eine Trennung der Ebenen und deren isolierte Betrachtung als 
erkenntnisreich gezeigt.

Aufgrund der unvermeidlichen Notwendigkeit der Festlegung, Eingrenzung und 
Benennung des Forschungsgegenstandes können gewisse Normalitätsvorstellungen 
nicht dekonstruiert werden: „Forschung – auch solche, die sich als rekonstruktiv ver­
steht –, erzeugt ihre Gegenstände durch Setzung von Differenzen selbst (mit)“ (Flugel 
et  al., 2021, S. 305). Insbesondere bei der Festschreibung von hegemonialen Differenz­
kategorien (wie Behinderung) zeigt sich diese Problematik als „Reifikation“ (Flugel 
et  al., 2021, S. 304) und erfordert die Bewussthaltung und Offenlegung von Entschei­
dungen im Forschungsprozess, was in der vorliegenden Arbeit in verschiedenen Kapi­
teln angestrebt wurde (s. beispielsweise Abschnitt 2.3.2.5, Trilemma der Inklusion).

6.4.1 Selbstkritik
Den Worten Goffmans (1975, S. 32) zufolge würde ich mich selbst als „sympathisie­
rende Andere“ bezeichnen, also als nicht diskreditierte oder diskreditierbare Person, 
aber „mit besonderer Situation, die sie intim vertraut und mitfühlend macht“ (Goff­
man, 1975, S. 40), da ich mit Menschen mit Behinderungen gearbeitet habe und in mei­
nem sozialen Umfeld mit Menschen mit Beeinträchtigungen verbunden bin. Ich habe 
selbst keine Behinderungserfahrungen und bin als analysierende Forscherin mit be­
stimmten Perspektiven ausgestattet und geprägt. Ich besitze pädagogisches Wissen, 
welches machtförmig und normativ sein kann, sowie wissenschaftliches Wissen, wel­
ches Einzigartigkeit und Andersheit vereinfachen und abstrahieren kann (Dederich & 
Tervooren, 2024, S. 72). Beides hat sich trotz Reflexion im Forschungstagebuch und 
dem Versuch, die interviewten Personen möglichst für sich sprechen zu lassen, in den 
Ergebnissen niedergeschlagen. Auch wenn strukturelle und kontextuelle Bedingungen 
bei der Analyse berücksichtigt werden, lassen sich diese nie vollständig überblicken. Die 
Bezugnahme auf Selbstbestimmung könnte problematisch sein, da sie als ableistisch 
normiertes Konstrukt verstanden werden kann (Buchner, 2018, S. 55). Und auch die 
Kernkategorie Spielregeln kennen könnte dahingehend ausgelegt werden, dass es nur 
eine Frage der individuellen Leistung und Motivation sei, sich diese anzueignen und sie 
durchzusetzen.

6.4.2 Spielmetapher
Da die Kernkategorie Spielregeln kennen sich der Metapher des Spiels bedient, wird 
diese im Folgenden kurz erläutert. Der Begriff des Spiels ist so vielfältig wie dessen 
Formen und Möglichkeiten; es kann Rollenspiel, Schauspiel, Kartenspiel, Glücksspiel, 
Sportspiel, Spaß, Wettkampf, Musik, Tanz, Unterhaltung oder Lernen umfassen, hat 
aber die allgemeinen Merkmale, dass es auf Freiwilligkeit beruht, zeitlich, räumlich 
und meist durch Regeln begrenzt ist und dem Selbstzweck dient, in dem Sinne also 
unproduktiv ist und immer ein Überraschungsmoment beinhaltet, da nicht im Vor­
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hinein klar ist, wie es ausgeht; manchmal ist nicht nur Können, sondern auch Glück 
nötig (Ahrens, 2019, S. 289–291). Diese Definition wirft die folgenden Fragen auf: Ist es 
legitim, in dieser Arbeit von Spielregeln zu sprechen, wenn es hier um eine ernste, 
produktive Angelegenheit geht, nämlich um die Teilnahme an erwerbsbezogener Bil­
dung und Erwerbstätigkeit, was maßgeblich die Lebenschancen und -qualität beein­
flusst und eben nicht dem Selbstzweck dient, sondern der Zugehörigkeit zu einer Ge­
sellschaft? Mutet es nicht etwas ironisch an, dies als Spiel zu bezeichnen?

Die Spielmetapher wird in der Bildungstheorie auf verschiedenste Weise verwen­
det. Bourdieu beispielsweise sieht die Gesellschaft als eine Vielzahl von Spielräumen 
oder Spielfeldern, in denen die Spieler*innen unterschiedliche Ressourcen (Kapital) 
mitbringen und einige über „Trümpfe“ verfügen, die sich in bestimmten Spielen er­
folgreich anwenden lassen (Bourdieu & Wacquant, 1992, S. 98). Formale Bildung ent­
spricht in modernen Gesellschaften aufgrund ihrer zunehmenden Bedeutung einem 
solchen von Bourdieu als „Trumpf“ bezeichneten Kapital, was die Dringlichkeit inklu­
siver Bildung und die Problematik von Exklusion aus Bildungsangeboten unterstreicht 
(Felder, 2022, S. 98). Die höchsten Risiken tragen dabei jedoch nicht diejenigen mit 
den „schlechtesten Karten“, sondern jene, die gar nicht „mitspielen“ dürfen, beispiels­
weise Menschen mit mehrfachen oder kognitiven Beeinträchtigungen (Ditschek, 2011, 
S. 165). Inklusion könnte daher bedeuten, die Spielregeln so zu verändern, dass alle 
mitspielen dürfen bzw. können (Babilon, 2018, S. 121). Handlungsspielräume dafür, 
wie die eigenen Karten ausgespielt werden, werden gerade an institutionellen Über­
gängen eingeschränkt, da gesetzliche Rahmenbedingungen und Strukturen sowie in­
stitutionelle Vorgaben die „Spielregeln“ für die Zeitpunkte und Optionen der Entschei­
dungen vorgeben (Dausien, 2014, S. 43):

Hier werden primär bildungsbezogene Leistungskriterien definiert, aber durchaus auch 
andere ‚bildungsexterne‘ Eingangsvoraussetzungen wie Staatsangehörigkeit, Sprache, Re­
ligion, Alter, Geschlecht, körperliche, geistige und psychische Standards u. a. m. Zum an­
deren werden im Bildungssystem auch Modi der Entscheidungsfindung festgelegt, z. B. in 
Form von Diagnoseverfahren (Tests, schriftlichen Leistungsbeurteilungen) und mehr 
oder weniger definierten Verfahrensabläufen (zeitliche Reihenfolge, Anmeldetermine 
usw.), an denen ‚Gate-Keeper‘ unterschiedlicher Art beteiligt sind. (Dausien, 2014, S. 43)

Allerdings ist die Herausforderung dabei nicht nur struktureller Ausschluss, sondern 
auch Selbstexklusion:

Für den Bereich der Bildung kann das so übersetzt werden, dass, wenn Menschen an 
Weiterbildung teilnehmen oder nicht teilnehmen, sie zugleich etwas darüber sagen, ob sie 
sich selbst zutrauen und sich für befugt halten, an dem sozialen ‚Spiel‘ Bildung teilzuneh­
men, oder ob ihnen vermittelt wird, dass ihre Haltung dazu auf diesem ‚Spielfeld‘ nichts 
gilt und sie nicht die ‚richtigen‘ Voraussetzungen für die Spielteilnahme haben. Hieran 
wird deutlich, dass die selektive Teilnahme an Bildung und deren selektive Wirkung sehr 
vielschichtige Ursachen hat, bei denen objektive (‚du gehörst hier nicht her‘) und subjek­
tive (‚das ist nichts für mich‘), ‚harte‘ und ‚weiche‘ Ausschließungen auf oft verborgene 
Weise zusammenwirken. (Bremer, 2007, S. 36)
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Die unterschiedlichen „Spielräume für die Subjekte“ lagern sich im Lebenslauf ab 
(Wittpoth, 1994, S. 14–15), welchen die Subjekte durch die Individualisierung selbst 
„basteln“:

Relativ verschwommen bleibt dabei, wie (milieuspezifisch) standardisiert die Bausätze, 
wie präzise die Bauanleitungen sind, woher sie kommen und in welcher Weise sie wirk­
sam werden, wieviel Raum also individueller Kreativität beim Zusammenfügen verschie­
dener Teile bleibt. Wird das Individuum tatsächlich zum bloßen ‚Spielball‘ oder hat dieses 
Spiel auch Regeln, die wahrscheinlich modifiziert, aber wohl kaum außer Kraft gesetzt 
sind? (Wittpoth, 1994, S. 23, Hervorhebung im Original).

Wenn die Bausätze, die Bauanleitungen und der Raum für Kreativität beim Zusam­
menfügen milieuspezifisch sind, dann gelten wohl auch nicht für alle die (gleichen) 
Regeln. So ist es vielleicht auch mit den Spielregeln in Bezug auf die Teilnahme an 
erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit in dieser Arbeit.

Die Spielregeln, die in der vorliegenden Arbeit herausgearbeitet wurden, zeigen 
sich in Form von handlungsleitendem Erfahrungswissen, welches zum Mitspielen in 
den Spielräumen der erwerbsbezogenen Bildung und Erwerbstätigkeit – d. h. für die 
Teilnahme daran – notwendig (aber nicht hinreichend) ist. Sie sind keine neoliberale, 
meritokratische Legitimation dafür, dass nicht alle mitspielen können. Sie sollen nicht 
suggerieren, dass die Verantwortung für die Teilnahme allein beim Individuum liegt, 
sondern die Wichtigkeit von Inklusion verdeutlichen: Spielregeln sind selbstermächti­
gende Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten, die durch Partizipation erlernbar 
oder entwickelbar sein müssen. Die Spielregeln dienen als eine Form von spezifischem, 
erfahrungsbasiertem Wissen zugleich als Beispiel für epistemologische Exklusion (Fel­
der, 2022, S. 228): Da Spielregeln bei Exklusion aus gesellschaftlichen Strukturen, Res­
sourcen sowie sozialen Beziehungen nicht angeeignet werden können, geht damit auch 
ein epistemischer Ausschluss einher.

Die Verwendung der Spielmetapher ist also nicht ironisch zu deuten, sondern hu­
morvoll gesellschaftskritisch, denn sie gibt Hinweise darauf, welche Vorteile Privile­
gien mit sich bringen können.50 Wie Kenntnisse über Spielregeln erworben werden, 
inwiefern diese auch mitgestaltet werden können und ob für alle die gleichen gelten, 
sind interessante Anschlussfragen.51

6.4.3 Forschungsperspektiven und Ausblick
Ein für die weitere Diskussion der Ergebnisse anschlussfähiger Theorieansatz, der auch 
in den Disability Studies genutzt wird, ist nebst Goffmans Stigma-Konzept auch Bour­
dieus soziologische Kapital- und Habitustheorie (Waldschmidt & Schillmeier, 2022, 
S. 80). Diese wird nun, nachdem sie bereits bei der Auseinandersetzung mit der Spiel­

50 Wie Privilegien „performativ produziert“ (Grummt, 2024, S. 14) werden, wäre ebenfalls eine aufschlussreiche Forschungs­
frage.

51 In der Metapher verweilend lassen sich noch viele weitere Fragen finden, die weiterführende Überlegungen anregen könn­
ten: Gelten für alle die gleichen Regeln? Haben manche Spieler*innen mehr Raum für Kreativität? Mehr Spielräume? Mehr 
Spielzeit? Mehr Spielzüge zur Verfügung? Die einen haben laut Bourdieu mehr Trümpfe als andere, aber haben sonst alle 
gleich viele Karten? Dürfen die einen mitspielen, die anderen nicht, obwohl beide die Regeln kennen? Dürfen einige auch 
mitspielen, obwohl sie die Regeln nicht kennen? Wer bestimmt, wer mitspielen darf? Wer mischt und verteilt die Karten?
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metapher kurz angesprochen wurde, näher vorgestellt; damit wird eine zusätzliche 
Möglichkeit aufgezeigt, die Kategorie der Spielregeln weiterführend zu diskutieren.

Spielregeln als Kapital
Wer die Spielregeln kennt, hat eine wesentliche Voraussetzung und nötige Ressourcen 
dafür erworben, in den Spielräumen von erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätig­
keit mitspielen zu können. Diese Spielräume sind – wie bereits bei der Erörterung der 
Spielmetapher erwähnt – soziale Räume, in denen Menschen eine Subjektposition ein­
nehmen (Bourdieu, 1985; Bourdieu & Wacquant, 1992). Sie sind aufgebaut durch die 
verfügbaren sozialen Positionen und die Kapitalsorten, über welche die Subjekte verfü­
gen (Bourdieu, 1983b, 1985). Die wichtigsten Kapitalsorten sind das ökonomische Kapi­
tal, das alles umfasst, was direkt in Geld umwandelbar ist (z. B. Einkommen, Vermögen 
oder Haus- und Bodeneigentum), das kulturelle Kapital, welches als inkorporiertes 
(z. B. in Form von Bildung), objektiviertes (z. B. in Form von Gemälden) oder institutio­
nalisiertes (z. B. in Form von Abschlüssen) vorliegen kann, sowie das soziale Kapital, 
das beispielsweise in Form von Netzwerken vorhanden ist (Bourdieu, 1983b, S. 185–195). 
Individuelle Entwicklung wird dabei als Weg durch diesen sozialen Raum verstanden, 
der die Möglichkeiten strukturiert: „Das Verhältnis zu Möglichkeiten ist ein Verhältnis 
zu Machtbefugnissen, und der Sinn der wahrscheinlichen Zukunft entsteht in dem ver­
längerten Verhältnis zu einer nach den Kategorien des (für uns) Möglichen und des (für 
uns) Unmöglichen strukturierten Welt“ (Bourdieu, 1993, S. 120). Individuelle Entwick­
lung hängt also mit den verfügbaren Positionen und Bewegungsmöglichkeiten im so­
zialen Raum zusammen und ist damit von Teilhabe abhängig (Wittpoth, 1994, S. 112). 
Eng verbunden mit dem verfügbaren Kapital eines Individuums ist der Habitus, ein 
Schema bestimmter Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsweisen, die unbewusst 
durch Sozialisation erlernt wurden bzw. reproduziert werden. Mit Habitus ist ein Sys­
tem „von dauerhaften und erzeugenden erworbenen Dispositionen“ (Bourdieu, 1993, 
S. 99) gemeint; Dispositionen bezeichnen „strukturierte Strukturen, die wie geschaffen 
sind, als strukturierende Strukturen zu fungieren“, und zugleich Erzeugungs- und Ord­
nungsgrundlagen für Praktiken und Vorstellungen darstellen (Bourdieu, 1993, S. 98). 
Außerdem beschreibt Bourdieu (1993, S. 101) den Habitus als „eine Art praktischer Hy­
pothesen, die auf früheren Erfahrungen fußen“; er sei als „praktischer Sinn“ der „Über­
einstimmung und Konstantheit der Praktiken im Zeitverlauf viel sicherer als alle forma­
len Regeln und expliziten Normen“ gewährleistet. Bourdieu verwendet also ebenfalls 
den Begriff der Regeln, aber eher, um den Habitus davon abzugrenzen, denn er versteht 
Regeln meistens „im Sinne ausdrücklich festgelegter und explizit anerkannter sozialer 
Normen“ (Wittpoth, 1994, S. 94). Der Habitus wird unbewusst und die Übernahme von 
Handlungsprinzipien – durch das Mithandeln in sozialen Praktiken – vorwiegend in 
der Herkunftsfamilie erworben (Bourdieu, 1993, S. 101; Wittpoth, 1994, S. 98). Der Habi­
tus wirkt als handlungsleitende Struktur in bestimmten Kontexten und ändert sich nie 
grundsätzlich, weil sich Veränderungen immer nur auf die bereits vorhandenen Wahr­
nehmungs-, Denk- und Handlungsmuster beziehen können (Ricken & Wittpoth, 2017, 
S. 236). Dementsprechend werden auch die sozialen Räume – die Spielräume – durch 
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den spezifischen Habitus begrenzt, „der uns nicht auf jedem Parkett gleichermaßen gut 
spielen lässt“ (Wittpoth, 1994, S. 97). Der in der vorliegenden Arbeit verwendete Begriff 
der Spielregeln ist nicht mit jenem des Habitus gleichsetzbar, da sich Erstere sowohl auf 
explizite Normen beziehen als auch implizite Vorstellungen umfassen können. Sie 
könnten allerdings auf dem Habitus aufbauen, da auch sie mit früheren Erfahrungen 
verbunden sind und wahrscheinlich ähnlich erworben werden. So sind vielleicht auch 
die geltenden Spielregeln, die nicht für alle gleich gelten oder gleich strikt sind, durch 
den Habitus geprägt. Der Habitus würde die Basis bilden, auf welcher der Erwerb der 
Spielregeln stattfindet. Auch wenn dieser Zusammenhang hier nur angedeutet werden 
kann, bietet das Kapital- und Habituskonzept spannende Anknüpfungspunkte für wei­
terführende Überlegungen.

Handlung und Struktur sind durch den Habitusbegriff eng ineinander verwoben, 
sodass „gesellschaftlich Gesolltes und individuell Gewolltes sukzessive miteinander ver­
strickt sind bzw. werden“, und „die Etablierung einer noch so strengen normativen Ord­
nung ist in ihrer (generationalen) Reproduktion darauf ver- und angewiesen [ist], dass 
das Gesollte wenigstens rudimentär auch selbsttätig praktiziert wird“ (Ricken & Witt­
poth, 2017, S. 246). Insbesondere bei Bildungsentscheidungen wird dies deutlich, die 
„gerade nicht das Resultat individueller Wahl sind, sondern Effekte der Positionierung 
im sozialen Raum, die – vermittelt über Habitus und die Zusammensetzung des verfüg­
baren (kulturellen) Kapitals – objektive Möglichkeitsräume abstecken und ‚Laufbahnen‘ 
vorstrukturieren“ (Dausien, 2014, S. 44, Hervorhebung im Original). Dadurch kommen 
aus subjekttheoretischer Sicht Fragen nach Handlungs- und Deutungsspielräumen 
auf, aus machttheoretischer Sicht die Frage, wie durch die eigene Entscheidung Ungleich­
heiten und Hierarchien reproduziert sowie legitimiert werden, aus wissenschaftskriti­
scher Sicht die Frage, ob Bildungsentscheidungen Ausdruck einer bestimmten Klassen­
zugehörigkeit sind, und aus methodologischer Sicht die Frage, was Individuen über 
Entscheidungsprozesse tatsächlich aussagen können (Dausien, 2014, S. 45). Statt in die 
Determinismus-Falle zu tappen, geht es darum,

den Eigensinn und die Widerständigkeit, auch die Widersprüchlichkeit von Bildungsprozes­
sen zu begreifen, die sich in der Relation zwischen gesellschaftlichen (Ungleichheits-)Struk­
turen und individuellen Erfahrungs- und Deutungsstrukturen herstellen […]. Aus zahlrei­
chen Studien zu Bildungsbiographien wissen wir, dass Bildungswege in den seltensten 
Fällen das Produkt kognitiver Entscheidungen zwischen klar trennbaren Alternativen sind. 
Oft erscheinen sie als zufällige Ereignisse, die ‚passieren’, deren Tragweite erst nachträglich 
erkennbar wird, oder als ‚Fügungen‘ in heteronomen Geschehensabläufen, die sich für die 
involvierten Subjekte als mehr oder weniger ‚glücklich‘ erweisen können. (Dausien, 2014, 
S. 46–47)

Entscheidungsprozesse lassen sich so als Wechselspiel zwischen diskursiven Ordnun­
gen, institutionellen Regulierungen sowie subjektiv-biografischen Bewältigungsstrate­
gien rekonstruieren (Walther, 2015, S. 50). Am Beispiel von Bildungsentscheidungen an 
Übergängen im Lebenslauf lässt sich zeigen, dass gesellschaftliche Praktiken, welche 
im Wechselverhältnis gedacht werden müssten, oft der individuellen Ebene zugeschrie­
ben werden (Walther, 2015, S. 49). So besteht das Risiko, sich dort manifestierende Be­
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nachteiligungen auf „abweichendes“ Verhalten zurückzuführen und soziale Ungleich­
heiten meritokratisch zu legitimieren (Solga, 2004, S. 120). Die verkürzte Zuschreibung 
auf die rein individuelle Ebene geschieht auch leicht beim Phänomen Behinderung (s. 
Abschnitt 2.2.3.1, medizinisches Modell). Wie bereits erwähnt, wäre es als mögliche 
Forschungsperspektive daher interessant, die Konstruktion von Behinderung zu unter­
suchen. Die Ergebnisse ließen sich in weiterführenden Auseinandersetzungen mit 
dem Konzept der Intersektionalität oder dem praxistheoretischen Konzept des „doing 
dis/ability“ (Waldschmidt & Schillmeier, 2022, S. 80) diskutieren. So könnte zukünftig 
bei solchen Untersuchungen analysiert werden, welche Rolle andere Differenzkatego­
rien wie Gender spielen oder wie Behinderung sozial-relational konstruiert wird. Auch 
die Konstruktion von Übergängen („doing transitions“; Wanka et  al., 2020) wäre ein 
interessanter Gegenstand für künftige Forschungsprojekte. Es könnte sich zudem loh­
nen, Spielregeln in Bezug auf die weiteren Elemente der Erwerbsorientierung zu unter­
suchen, beispielsweise indem die konkrete Weiterbildungsteilnahme beobachtet oder 
gezielt Fragen zur Alltagsorganisation gestellt würden. Des Weiteren wäre eine Studie 
unter Verwendung von partizipativen Forschungsansätzen erwägenswert. Überdies 
könnte in weiteren Arbeiten eine systematische Berücksichtigung von internationalen 
Studien zum Thema erwerbsbezogene Bildung und Behinderung umgesetzt werden.

6.5 Abschließende Überlegungen

Laut Kraus setzt sich erwerbsbiografische Gestaltungskompetenz aus drei Elementen 
zusammen, nämlich aus Reflexion, dem Abgleich von Lebensbereichen sowie der Aus­
einandersetzung mit Möglichkeiten, Anforderungen, Wünschen, Zielen und gesell­
schaftlichen Rahmenbedingungen und deren Mitgestaltung (Kraus, 2024, S. 5). So wird 
deutlich, dass sich die Kenntnis der Spielregeln auf das letzte dieser drei Elemente 
bezieht bzw. vor allem dort zum Ausdruck kommt. „Die für Gestaltungsprozesse not­
wendigen Kompetenzen, so unsere These, bedürfen allerdings eines Rückgriffs auf im­
plizites Wissen oder Erfahrungswissen der Subjekte. Gleichzeitig erzeugen Partizipati­
onsprozesse neue Lernerfahrungen und können in einem kumulativen Prozess 
zunehmende Gestaltungskompetenzen und dadurch neue Handlungsoptionen hervor­
bringen“ (Hendrich, 2005, S. 37).

In der vorliegenden Arbeit wurde ein gegenstandsverankertes Modell mit der 
Kernkategorie Spielregeln kennen entwickelt, welche in der Diskussion als Aspekt der 
erwerbsbiografischen Gestaltungskompetenz, nämlich als Auseinandersetzung mit 
Möglichkeiten, Anforderungen, Wünschen, Zielen und gesellschaftlichen Rahmen­
bedingungen (Kraus, 2024, S. 5) eingeordnet wurde. Somit ist die Kenntnis der Spielre­
geln aus subjektorientierter Perspektive ein Element von Erwerbsorientierung, eine 
Form von Subjektivierung und zeigt sich in der Anwendung von Erfahrungswissen.

Wie bereits beim Vergleich mit den „Gesellschaftsbildern“ von Bremer und Tei­
wes-Kügler (2018) angedeutet und später im Ausblick etwas weitergedacht wurde, lässt 
sich die Kategorie der Spielregeln auch mit dem Kapital- und Habitus-Konzept verbin­
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den. Aus gesellschaftlicher Perspektive stellen Kenntnisse über die Spielregeln eine Art 
Ressource bzw. persönliches Kapital dar und können ein Privileg, einen „Trumpf“ 
(Bourdieu & Wacquant, 1992, S. 98) bedeuten. Die Entwicklung der Spielregelkennt­
nisse würde dann von den Ressourcen bzw. dem Kapital des Umfeldes oder der Her­
kunftsfamilie und damit vom Habitus abhängen bzw. auf dessen Grundlage erfolgen, 
aus dieser Perspektive wären die Spielregeln ein Produkt von Sozialisation. Mit der Ka­
pital- und Habitustheorie kann auch die Verbindung zum Spielraum oder Spielfeld her­
gestellt werden, denn es gibt möglicherweise vorteilhaftere Positionen mit mehr Kapi­
tal, d. h. besserer Kenntnis der Spielregeln, und weniger vorteilhafte Positionen mit 
weniger Kapital, d. h. schwächerer Kenntnis der Spielregeln. Als offene Fragen bleiben, 
wie sich der Geltungsbereich und Inhalt der Spielregeln je nach Position unterscheidet 
und ob bzw. inwiefern und von wem die Spielregeln mitgestaltet werden können.

Die hier entwickelte gegenstandsverankerte Theorie materialer Reichweite lässt 
„Aussagen über ein spezifisches empirisches Feld“ zu (Truschkat et  al., 2007, S. 254), 
nämlich Menschen mit Beeinträchtigungen mit mittlerem bis hohem Bildungskapital 
und Zugang zu Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Es ist eine spezi­
fische Gruppe innerhalb der Menschen mit Beeinträchtigungen, deren Zusammenset­
zung sich auch mit der Sampling-Strategie und dem Projektrahmen erklären lässt. Für 
zukünftige Untersuchungen wäre ein Vergleich mit Menschen mit Sonderschulab­
schluss und Tätigkeit im geschützten Arbeitsmarkt interessant.

Abschließend lässt sich sagen, dass auch Menschen mit Beeinträchtigungen und 
hohem Bildungskapital sowie Kenntnis der Spielregeln ein erhöhtes Risiko von sozia­
lem Ausschluss haben. Inklusion als Partizipation und Teilhabe aller Menschen in ver­
schiedenen gesellschaftlichen Kontexten (Köpfer et  al., 2021, S. 12) und das Sustainable 
Development Goal 4 in der Agenda 2030 der Vereinten Nationen (2015) – „Ensure inclu­
sive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all“ – 
sind in der Schweiz noch nicht erreicht. Außerdem wird dem Lernen von Erwachse­
nen mit Behinderungen in den meisten Ländern wenig Aufmerksamkeit gewidmet 
(UNESCO, 2019, S. 151) und so scheint es auch in der Schweiz zu sein. Ein Grund da­
für könnte sein, dass diese Menschen nach wie vor als eine benachteiligte Zielgruppe 
unter vielen betrachtet werden, für welche andere zuständig sind. Meistens wird nicht 
daran gedacht, dass Personen mit Beeinträchtigungen „Menschen wie du und ich“ 
sind. Viele Menschen mit Behinderungen nutzen nämlich erwerbsbezogene Bildung 
und sind erwerbstätig, was in der bisherigen Forschung kaum, jedoch in dieser Arbeit 
besondere Beachtung fand. Fragen der Erwerbstätigkeit und ihre Anforderungen wer­
den von der Erziehungswissenschaft oft anderen Zuständigkeitsbereichen zugeordnet 
(Pfahl & Traue, 2022, S. 299). Wenn überhaupt, dann beschäftigt sich mit diesem 
Thema die Weiterbildungsforschung, die sich aber vorwiegend um Inklusion im wei­
ten Sinne (Weiterbildung für alle) bemüht. Zusammen mit den Disability Studies ist 
Inklusion jedoch der gemeinsame Nenner von Weiterbildungsforschung und der Aus­
einandersetzung mit dem Phänomen Behinderung, und damit vor allem der Analyse 
von Barrieren und Nichtteilnahme (Weisser, 2005). Menschen mit Beeinträchtigungen 
gestalten ihre Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit wahr­
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scheinlich nicht anders als Menschen ohne Beeinträchtigungen, abgesehen davon, 
dass sie vielleicht mehr oder andere Unterstützungsstrukturen nutzen, stärker auf 
Schlüsselpersonen angewiesen sind, bei Entscheidungen weniger Optionen zur Aus­
wahl und zusätzliche Barrieren zu bewältigen haben. Die Menschen mit Beeinträchti­
gungen, denen dies bewusst ist, kennen die Spielregeln in Bezug auf die Teilnahme an 
erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit; sie haben also gesellschaftliche Er­
wartungen verinnerlicht und ein Bewusstsein für gesellschaftliche Prozesse und Me­
chanismen entwickelt. Diese Spielregeln haben sie durch Erfahrung erlernt oder durch 
das Umfeld mitbekommen bzw. sich durch Subjektivierung angeeignet. Da Menschen 
mit Behinderungen bereits als Kinder ein erhöhtes Risiko des Ausschlusses haben, 
haben sie weniger Gelegenheiten, die Spielregeln zu erlernen. Inklusion (von Anfang 
an) ist also eine notwendige Bedingung dafür, dass Menschen mit Behinderungen ihre 
Teilnahme an erwerbsbezogener Bildung und Erwerbstätigkeit als Erwachsene erfolg­
reich gestalten können. Das setzt aber voraus, dass die Inklusion in diesen Bereichen 
tatsächlich umgesetzt wird, Menschen mit Behinderungen nicht als spezielle Ziel­
gruppe, sondern als bildsame und tätige Individuen anerkannt werden und trotzdem 
flexibel sowie niederschwellig Unterstützung angeboten wird – ohne dass „so eine rie­
sige Geschichte“ (Herr F., Z. 47) daraus gemacht wird.
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